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an den Dirigircnden Senat.

^Nachdem die im ganzen Umfange Unseres Reiches geltenden Gesetze 
durch die Veröffentlichung des AllgemeinenReichsgesetzbuchs in eine wohlge- 
fügteOrdnungundEinheit gebrachtworden, erachtetenWir für nothwendig, 
zum Besten der Bewohner derjenigen Gouvernements und Gebiete, in wel- 

. chen einige besondereRechtsbestimmungenKraft haben, dieselben wo gehörig 
in den Bestand selbst des AllgemeinenReichsgesetzbuchs einzuschalten, oder 
aber sie zum Gegenstände abgesonderter, nach demselben Plane geordneter, 
Sammlungen zu machen. In Ausführung dieser Absicht sind in das Allge
meine Reichsgesetzbuch, bei der neuen Herausgabe desselben im Jahre 1842, 
alle diejenigen alten Rechtsbestimmungen eingetragen worden, welche, in 
Grundlage der dem Kleinruffischen Gebiete von Unseren Vorfahren verliehe
nen Rechte, bis jetzt in den Gouvernements Tschernigow und Poltawa ihre 
volle Kraft und Wirksamkeit bewahren. Diese Maßregel konnte nicht in Be
ziehung auf die in den Gouvernements Livland, Esthland und Kurland gel
tenden gleichfalls besonderen Rechtsbestimmungen in Anwendung gebracht 
werden. Sie sind so zahlreich, daß es unmöglich gewesen wäre sie, ohne we
sentliche Unzweckmäßigkeit, in das Allgemeine Reichsgesetzbuch einzuschalten.



Daher beschließend, sie in Gestalt einer besonderen Zusammenstellung zu ver
öffentlichen, befahlen Wir der Zweiten Abtheilung Unserer Eigenen Kanzel
lei alle im Ostseegebiete, in Grundlage der von Unseren Vorfahren demselben 
verliehenen und von Uns bestätigten Rechte, geltenden Nechtsbestimmungen 
zu sammeln, sie in volle Gewißheit und Bestimmtheit zu bringen, und sodann 
sie in einer Ordnung darzustellen, welche dem Plane des Reichsgesetzbuchs 
vollkommen entspräche, dessen Vervollständigung diese Sammlung der provin
ziellen Nechtsbestimmungen der Gouvernements Livland, Esthland und Kur
land sein soll/

„Nach dem von Uns bestätigten Plane zerfällt dieselbe in fünfHaupttheile: 
im ersten sind die besonderen Verfassungen einiger Obrigkeiten und Behörden 
der Gouvernementsverwaltung enthalten; im zweiten—di. Ständerechte; im 
dritten—die Civilgesetze; im vierten—die Regeln des Civilprozesses; im 
fünften—die Regeln des Kriminalprozesses/

„In Berücksichtigung dessen, daß bei derVerwickeltheitundVerschiedenar- 
tigkeit der Statuten, welche den in den Ostseegouvernementö geltenden 
Rechtsbestimmungen zu Grunde liegen, zur Erforschung und vergleichenden 
Zusammenstellung derselben nicht bloß eine vorzügliche Aufmerksamkeit, son
der^ auch Lokalkenntniß und eine besondere Umsicht nöthig seien, erachteten 
Wir für gut, den von der Zweiten Abtheilung Unserer Eigenen Kanzellei 
abzefaßten Entwurf des Provinzialrechts einer sorgfältigen Durchsicht zu un
terwerfen, zuerst in zu diesem Ende im Ostseegebiete errichteten Lokalkomit^s, 
darauf aber in einer allgemeinen, aus von allen Gouvernements desselben 
hierher berufenen Beamten und Bürgern zusammengesetzten Kommission. 
Die einhellige Erklärung derselben überzeugt Uns von der Genauigkeit und 
Vollständigkeit der in den Entwurf des Provinzialrechts aufgenommenen 
Rechtsbestimmungen, welche bis jetzt in den Gouvernements Livland, Esth
land und Kurland Kraft und Geltung bewahrt haben. Hierauf beauftragen 
Wir mit der Beprüfung der zwei ersten, bereits vollständig zur Veröffentli
chung vorbereiteten, Theile dieses Entwurfs ans höheren staatlichen Gesichts- 
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punkten: erstens einen Comité aus Senatoren und Oberproknreuren, zweitens 
eine von Uns ans der Zahl der Mitglieder des Reichsraths ernannte Kom
mission und die allgemeine Versammlung desselben, und befehlen nunmehr, 
in Uebereinstimmung mit der Unserer Bestätigung unterlegten Meinung des 
Reichsraths, zur Veröffentlichung dieser beiden Theile des Provinzialrechts 
der Ostseegouvernements: von den besonderen Verfassungen einiger Obrigkei
ten und Behörden der Gouvernementsverwaltung in diesem Gebiete und von 
den Ständerechten—zu schreiten."

„In Erfüllung dieses Unseres Willens hat der Dirigirende Senat—die 
nöthigen Veranstaltungen treffend um Exemplare der zwei ersten Theile des 
Provinzialrechts der Ostseegonvernements allen Behörden in derselben Weise 
zuzusenden, wie dies bei der Versendung der Exemplare des Allgemeinen 
Reichsgesetzbuchs geschehen,—zugleich bekannt zu machen: 1)daß diese ersten 
Theile des Provinzialrechts der Ostseegouvernements volle Gesetzes-Kraft 
und Geltung vom 1-sten Januar des Jahres 1846 annehmen sollen; — 2) 
daß von dieser Zeit an die Artikel derselben in den Verhandlungen aller 
Verwaltungs-und Gerichtsbehörden angezogen und in Anwendung gebracht 
werden sollen, auf derselben Grundlage, wie ähnliche Hinweisungen auf die 
Artikel des Allgemeinen Reichsgesetzbuchs gemacht werden;—3) daß in Be
ziehung auf die übrigen Theile der Provinzialgesetze, d. h. auf die Civilge- 
jetze, den Eivil-und Kriminalprozeß, bis zur Veröffentlichung der folgenden 
Theile dieses Provinzialrechts die Verwaltungs- und Geriet tsbehörden, so 
wie Privatpersonen,—fortfahrend sich nach den geltenden Rechtsbestimmun
gen zu richten—in der Geschäftsverhandlung wie bisher auf die einzelnen 
Verordnungen, Befehle und anderen Rechtsbestimmungen sich zu berufen ha
ben;—4) daß sie dieselbe Regel auch bei Bauern der Ostseegouvernements 
betreffenden Sachen zu befolgen haben;—5)daß in Beziehung aus dieses Pro
vinzialrecht der Ostseegouvernements,—durch welches eben so wenig als 
durch das Allgemeine Reichsgesetzbuch die Kraft und Geltung der bestehen
den Gesetze abgeändert, sondern dieselben nur in ein gleichförmiges Ganze 
und in ein Svftem gebracht werden,—die für den Fall einer Unklarheit im
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Wesen des Gesetzes selbst, oder aber eines Mangels oder einer Unvollständig- 
keit in seiner Darlegung, vorgeschriebene Ordnung der Erläuterung und 
Ergänzung dieselbe bleibt, wie sie bisher bestanden hat."

DaS Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigenen Hand gezeichnet:

„Nikolai."

Peterhof, den 1-steil Juli

1845.
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§ 1. * Das Russische Reich wird aus der festen Grundlage von der Selbstherrschenden 

Gewalt ausgehender positiver Gesetze,Verordnungen und Verfassungen regiert. DieGesetze 
gelten entweder überall im Reiche gleichförmig in ihrer vollen Kraft, oder mit örtlichen Ver
schiedenheiten und Abweichungen in einzelnen ihrer Theile.

Allgemeines Reichsgesetzbuch, Bano I, Grundgesetze, SS 47, 48.

2. Diese von den allgemeinen Gesetzen abweichenden Rechtsbestimmungen werden 
provinzielle Gesetze genannt. Gleich den allgemeinen Gesetzen ihre Kraft nur von der Selbst
herrschenden Gewalt entnehmend, erstrecken sie sich bloß auf diejenigen Gouvernements uud 
Provinzen, welchen alleine sie zugestanden worden, und umfassen nur diejenigen Fälle, für 
welche sie namentlich, als Ausnahme von den allgemeinen Vorschriften, feftgestellt sind. 
In allen anderen Fällen behält die Wirkung der allgemeinen Gesetze des Reicks ihre volle 
Kraft auch in diesen Gouvernements und Provinzen.

5. Tie in den Gouvernements Livland, Esthland und Kurland und in der Stadt 
Narva geltenden besonderen Rechtsbestimmungen, welche den Gegenstand dieses Provinzial
rechts bilden, beziehen sich:

1) Auf die besondere Verfassung einiger Obrigkeiten und Behörden der Gsuvernemcnts- 
verwaltung (Behörden-Verfassung).

2) Alis die Rechte der Stände (Ständerecht).

3) Auf die bürgerlichen Gesetze (Privatrecht).
4) Aus die Ordnung des bürgerlichen Gerichtsverfahrens (Eivilprozeß).

5) Auf die Ordnung des peinlichen Gerichtsverfahrens (Kriminalprozeß).

Die in den Ostseegouvernemcnts und in der Stadt Narva gestatteten Ausnahmen aus 
den allgemeinen Gesetzen über peinliche und polizeiliche Strafen, übcrLandesobliegenhciten 
und verschiedene Zweige der Finanzverwaltung, der Wohlfahrts-und Sicherheitspolizei sind 
in das Allgemeine Reichsgesetzbuch, wo gehörig, ausgenommen worden.

Das Zeichen S ist der Bequemlichkeit des Drucks wegen durchgängig für Artikel (cTarbfl) gesetzt 

worden, wo es sich um dieses Provinzialrecht oder um das Allgemeine Reichsgesetzbuch bandelt. Bei Ci
tationen aus denselben ist aber immer die Bezeichnung ,.Artikel" zu gebraurben.

1
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Die in den Jahren 1816, 1817 und 1819 Allerhöchst für diese Gouvernements bestä- 
tigtenDaucr-Vcrordnungen, mit allen dahin gehörenden späterenRcchtsbestimmungcn, bil

den den Gegenstand einer besonderen Zusammenstellung.

Anmerkung 1. Unter der Bezeichnung «das Livländische Gouvcrnemeut» wird auch die Insel Oesel 
begriffen, welche mit einigen andern zu ihr gehörigen Inseln einen Kreis desselben bildet. Wo daher in 
diesem Provinzialrechte nicht insbesondere der Insel Oesel Erwähnung geschieht, bezieht sich auf dasselbe 
alles in Betreff des Livländischen Gouvernements Gesagte.

1783 Juli 3 (15776); 1784 Dee. 3 (16100).

Anmerkung 2. Die Stadt Narva gehört zum Bestände des St. Petersburgischen Gouvernements, 
hat aber ihre eigenen Institutionen und ihre eigenen besonderen, in den Bestand dieses Provinzialrechts 
aufgenommenen Rechtsbestimmungen, zu deren Vervollständigung die in Reval geltenden gebraucht wer
den (a). In gerichtlicher Beziehung ist Narva dem Esthländischen Oberlandgerichte untergeordnet (b).

(a) Urk. Woldemar III, v. 1345, O. M. Will), v. Frimersheim v. 1374, K. Gustav Adolph, 
v. 1617 Nov. 28. — (b) 1742 Okt. 27 (8649); 1764 Febr. 17 (12049); 1802 Ian. I 
(20099) Pkt. 6; 1802 Febr. 12 (20143) pkt. 17, II; 1832 Dec. 28 (5866) Pkt. 2.

Erster Tbeil.
Verfassung der Obrigfeilen und Behörden der Gmwer- 

nementsoerwaltung.

Allgemeine Bestimmungen.
4h Die Gouvernements: Livland, Esthland und Kurland stehen unter der Oberverwal

tung eines Generalgouverneurs (a); und jedes derselben unter der unmittelbaren Verwal- 

tung eines Eivilgouvcrneurs (b).
(a) 1801 Sept. 9 (20004). — (b) 1713 Juni 28 (2703), Okt. 4 (2723), 1714 Juni 26 
(2831); 1719 Mai 29 (3380); 1722 Mai 11 (4004); 1795 Mai 22 (17324), November 27 
(17410); 1796 Febr. 11 (17439).

5. In der Verwaltung der Ostscegouvernements richten sich der Generalgouvcrneur 
und die Civilgouverneure nach den besonderen provinziellen Institutionen und Rcchts- 
bestimmungen, mit Berücksichtigung der in dem Allgemeinen Reichsgesetzbuche festgestellten 
Vorschriften über Verwaltilng der Gouvernements.

Vergl. Allg. Reichsq. Bd. II. Allg. Gouv.-Vers., § 639, A nm.; 1720 Febr. 28 (3534) § 27; 
1727 Febr. 24 (5017) Pkt. 5, März 15 (5033) pkt. 4; 1799 Dee. 25 (19230); 1837 Juni 3 
(10303) Pkt. 2.

6. Tie übrigen Obrigkeiten und Behörden in den Ostscegouvernements bestehen entwe
der in Grundlage besonderer provinzieller oder der allgemeinen Reichsgesetzc.

Vergl. Allg. Reichsg. Bd. II. Allg. Gouv.-Vers. § 3, A nm. 1.

7. Tie Behörden und Obrigkeiten, welche in den Ostseegouvernements in Grundlage 
der in dem Allgemeinen Reichsgesetzbucbe enthaltenen Bestimmungen bestehen, sind:

1) Die Gouvernements-Regierungen.
2) Tic Kameralhöse und Kreisrenteien.
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3) Die DdMainenhöfe und die Bezirksverwaltungen der Reichsdomainen.

4) Die Kollegien allgemeiner Fürsorge.

5) Die besonderen, unter Abhängigkeit von verschiedenen Ministerien stehenden Verwal- 
tungen: die Zollämter, die Medieinalverwaltungen und die Behörden und Obrigkei- 
ten der Verwaltung der Apanagegüter.

Eiehe in dem Allg. Reichsg. die Verfassungen und Reglements dieser Behörden in den Bdn. II, VI 

und XIII.
Anmerkung. Die Postkomptoire, die Proviantkommissionett und andere Verwaltungen, deren Der- 

fassungen noch nicht in den Bestand des Allgemeinen Reichsgeseßbuchs ausgenommen worden, und nicht 
in daS Pcovinzialcecht der Ostseegouvernements gehören, sind in diesen Gouvernements in Grundlage 
der darüber erlassenen besonderen Reglements und Verordnungen eingerichtet.

8. Die Rechte, Pflichten und überhaupt der Wirkungskreis der Gouvemementöpro- 
kureure und Kreisfiskale werden gleichfalls durch die allgemeinen Gesetze bestimmt; aber ihrer 
Beziehungen wegen zu der eigenthümlichen Verfassung der Gerichtsbehörden in den Ostsee
gouvernements, find alle hierher gehörigen Bestimmungen in dieses Provinzialrecht einge* 
tragen worden, mit Angabe 'der auf die provinziellen Gesetze dieser Gouvernements begrün
deten Beschränkungen und Ausnahmen (stehe Buch VI).

9» Die in Grundlage besonderer provinzieller Gesetze eingerichteten Behörden und 
Obrigkeiten in den Ostseegouvernements und in der Stadt Narva sind:

1) Oberste Gerichtsbehörden in den Gouvernements: das Hofgericht in Livland, das 
Oberlandgericht in Esthland und das Oberhofgericht in Kurland.

2) Landesgerichtsbehörden erster Instanz: Die Landgerichte in Livland, die Manngerichte 
und das Niederlandgerkcht in Esthland und die Oberhauptmannsgerichte in Kurland.

3) Behörden und Personen, die zur Landpolizet gehören: die Ordnungsgerichte in Liv» 
land, die Hakenrichter in Esthland und die Hauptmannsgerichte und Fleckenvorsteher in 
Kurland.

4) Die Magistrate in den Städten mit ihren Untcrgerichten und städtischen Verwaltun- 
gen, so wie die Vogteigerichte in denjenigen Städten Esthlands, wo es keine Magi« 
strate gibt.

10. Die Rechte und Pflichten des Oberfiskals in Livland, des Kommi'ssarius-Fi'sci in 
Esthland, des Gouvernementsfiskals in Kurland und der Stadtfiskale (Offiziale) in Riga, 
Reval und Narva werden gleichfalls durch besondere Bestimmungen festgestellt, welche wo 

gehörig in diesem Provinzialrechte angegeben sind.

11. Die Verfassung der Behörden und Obrigkeiten dec geistlichen Verwaltung der 
Rechtgläubigen Kirche in den Ostseegouvernements wird auf dieselbe Weise wie in den übri» 

gen Theilen des Reichs durch die Kirchengesetze bestimmt.

12. Die Verfassung der Behörden und Obrigkeiten der geistlichen Verwaltung der Evan
gelisch-Lutherischen Kirche in den Ostseegouvernements sind in der Allerhöchst bestätigten 
Verordnung für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Rußland vom 28 December 1832 
enthalten.

15. Die Angelegenheiten der geistlichen Verwaltung der Römisch-Katholischen und der 
Evangelisch-Reformirten Kirche unterliegen den für diese Kirchen im Russischen Reiche fest

gestellten Regeln.
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Erstes Buch.
Von der Verfassung der Behörden in den Ostseegouvernements im 

Allgemeinen.

Erster Titel.
Von dem Bestände und der Einrichtung der Behörden.

Erstes Hauptstück.
Von dem Bestände und der Einrichtung der Behörde selbst.

Erste Abtheilung.
Von dem Bestände der Behörde.

11. Ade Behörde besteht aus einem Vorsitzer und einer bestimmten Sahl von 

Gliedern.
Allg. Reichsg. Bd. II. Allg. Gouv.-Verf. § 55.

15. Im Fall der Abwesenheit des Vorsitzers oder eines Mitgliedes vertritt dessin 
Stelle die für jede Behörde insbesondere dazu bestimmte Person.

16. Wer die Stelle eines Abwesenden versieht, tritt in alle Rechte und Verpflichtungen 

desselben ein.
Ununterbrochene Gewohnheit.

17. Bei jeder Behörde sind Sekretaire und andere Kanzelleibeamten, so wie Kanzel
leidiener angestellt (a). Besondere Beamte bei den Gerichtsbehörden sind die Advokaten (b). 
Die Gerichtsbehörden können nach ihrem eigenen Ermessen junge Leute, unter dem Namen 
von Auskultanten, bei sich anstellen, damit sie zu gerichtlichen Geschäften und zu künf

tiger Bekleidung von Aemtern in diesem Fache vorbereitet werden (c).
(a) Vergl. Allg. Reichsg. Bd. II. Allg. Gouv.-Verf. § 34.—(b) Siehe die im Hauptstücke IV 
(von den Advokaten) dieses Titels angegebenen Citate. — (c) Ununterbt. Gewohnh.

Zweite Abtheilung.
Voir den Sitzullgcn der Behörde.

I. Allgemeine Bestimmungen.

18. Die Behörden halten, nach Verschiedenheit derselben, entweder beständige 
Sitzungen im Lause des ganzen Jahres, oder nur zeitweilige (Zuriditen) in dazu festge

setzten Terminen.

19. Beständige Sitzungen halten:
1) Alle Polizeibehörden.
2) Alle Gerichtsbehörden des Kurländischen Gouvernements: das Oberhofgericht, die 

Oberhauptmannsgerichte und die Stadtgerichte.



3) Alle Stadtgerichte und Stadtverwaltungen des Livländischen und Esthländischen 
Gouvernements und der Stadt Narva.

1797 Febr-. 5 (17785) pst. 5; 1840 Apr. 1 (13321); Allg. ReichSg. Bd. II; Allg. Gouv.-Derf. 

§ 56.

20. Zeitweilige Sitzungen in dazu festgesetzten Terminen (Juridiken) halten:
1) das Hofgericht und die Landgerichte des Livländischen Gouvernements (a).

2) Das Oberlandgericht, das Niederland-und Landwaisengericht und die Manngerichte des 
Esthländischen Gouvernements (b).

(a) Hofgerichts-Ordnung von 1630 Sept. 6 § 5; Königs. Schwedische Resolution V. 1631 Aug. 13 
§ 16; Landgerichts-Ordnung v. 1630 Mai 20 pkt. 3 und v. 1632 Febr. 1 § 4. — (b) Esth- 
lundisches Ritter- und Landrecht Buch I, Tit. i, Art. 12; Lit. UI. Art.. 1. — Allerhöchst bestätigte 
Unterlegung des Dirigirenden Senats v. 1797 Febr. 26 (17845).

II. Besondere Bestimmungen hinsichtlich dec Behörden, die beständige 

Sitzungen halten.

21. Die Sitzungen sind entweder ordentliche oder außerordentliche.
Allg. Reichsg. Bd. II. Allg. Gouv.-Verf. § 35.

22. Die ordentlichen Sitzungen finden entweder täglich Statt, außer an Sonnabenden, 
Sonntagen und Tabellenfesten, oder aber nur an bestimmten Tagen der Woche. (Vergl. 
die folgenden Bücher dieses Theils des Provinziallechts).

Eben dort, § 36.

25. Die ordentlichen Sitzungen beginnen um 8 Uhr Morgens und schließen nicht vor 
2 Uhr Nachmittags. Uebrigens wird erlaubt, mit Einwilligung aller Glieder, die Sitzun
gen auch spater zu eröffnen, dergestalt aber, daß sodann alle Glieder der Behörde, dec 
getroffenen Bestimmung gemäß, zu derselben Zeit und nicht zu verschiedenen Stunden 
hinkommen und weggehen, und nicht weniger als die fünf gesetzlichen Stunden der Sit
zung beiwohnen, nöthigen Falls auch über diese Zeit hinaus, damit nicht der geringste 
Aufenthalt in den Geschäften Statt habe.

Eben dort, § 37.

24k. Findet einmal in einer Behörde, in Ermangelung von Geschäften, keine Sitzung 
Statt, so muß dies in den täglichen Journalen oder Protokollen und in den Sitzungs
berichten bemerkt werden.

Eben boit, § 38.

25. Außerordentliche Sitzungen werden gehalten: 1) zur Eröffnung Allerhöchster Be- 
fehle; 2) zu Geschäften, die ihrer Wichtigkeit wegen besondere Beschleunigung erhei
schen; 3) zu rascherer Beendigung der laufenden Geschäfte bei deren übermäßiger An
häufung.

Eben dort, § 59.

26. Außerordentliche Sitzungen können, je nachdem es erforderlich, sowohl an Feier
tagen zu den gewöhnlichen Stunden, als auch jederzeit Nachmittags Statt finden.

Eben dort, § 40.

27. Außerordentliche Sitzungen werden gehalten: 1) auf Verfügung der höheren O- 
brigkeit; 2) nach eigenem Ermessen des Vorsitzers und der Mitglieder der Behörde.

Eben dort, § 41.
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28. Kein Glied einer Behörde, auch den Vorsitzer nicht ausgenommen, ist von 
der Verpflichtung befreit, an den gewöhnlichen Sitzungen seiner Behörde Theil zu neh
men. Den außerordentlichen Sitzungen wohnen entweder auch alle Glieder bei, oder nur 
diejenigen, welchen bei Anordnung von solchen Sitzungen namentlich besohlen worden, an 

denselben Theil zu nehmen.
' Eben dort, § 42.

29. Niemand kann sich von den Sitzungen unter dem Vorwande hohen Alters, be
ständiger Kränklichkeit oder ähnlicher Entschuldigungen befreien; wer sich für unfähig 

oder außer Stande hält, seinem Amte vorzustehen, muß um gänzliche Entlastung von 

demselben bitten.
Eben dort, § 43.

50. Gesetzliche Gründe des Nichterscheinens in der Sitzung sind: 1) Krankheit; 2) an
dere besonders übertragene Dienstgeschäfte; 5) gesetzlicher Urlaub; 4) persönliche Haft;
5) Unglücksfälle, wie Feuerschäden, Ueberschwemmung und überhaupt physische unüber
windliche Hindernisse; 6) räuberischer Ueberfall und Diebstahl; 7) Todesfälle von Aeltern, 

Frau oder Kindern.
Eben dort, § 44, und ununterbr. Gewohnh.

51. In den Behörden, wo die Glieder während des Sommers, vom 10 Juli bis 
zum 10 August, von den Sitzungen, des Ausruhens wegen, befreit werden, müssen sie der

gestalt unter einander abwechseln, daß in jeder Behörde, zur Verhandlung und Ausfertigung 
der lausenden Sachen, immer die für jede Behörde für solche Fälle gesetzlich bestimmte An

zahl von Gliedern zur Stelle bleibe.
Vergl. Allg. Reichsg. Bd. 1L Allg. Gouv.-Verf. § 45.

52. Wer, ohne gesetzliche Gründe dafür anzugeben, von der Sitzung ausbleibt, oder 
nach Ablauf der bestimmten Stunde in die Behörde kommt, oder vor geschlossener Sitzung 
sie wieder verläßt, wird einer Geldstrafe unterworfen; der Betrag derselben hängt vom Er
messen des Gerichts ab, wofern nicht in den folgenden Büchern darüber, nach Verschie

denheit der Gerichtsbehörden, besondere Vorschriften enthalten sind.
Eben dort, § 46 u. 47.

III. Besondere Bestimmungen hinsichtlich der Gerichtsbehörden, welche Sitzungen 
in festgesetzten Terminen (Juridiken) halten.

55. Die in den vorhergehenden §§ 21—52 aufgestellten Regeln erstrecken sich auch auf 
die Gerichtsbehörden, welche nur zeitweilige Sitzungen in dazu festgesetzten Terminen 

haben, mit Beobachtung jedoch folgender besondern Bestimmungen:
1) Im Laufe dec Juridiken werden alle spruchreifen Rechtssachen abgethan; reicht aber 

die dafür bestimmte Zeit nicht zu, und kann dieselbe nicht verlängert werden, so wird in 

demselben Jahre eine außerordentliche Juridik angesetzt.
2) Das Verfahren bei Ansetzung der Juridiken und Bekanntmachung des Beginns der

selben ist in der Verfassung jeder Gerichtsbehörde angegeben.
3) Während der Juridiken versammeln sich die Glieder täglich, außer an Sonnabenden, 

Sonn- und Festtagen, und zwar auf derselben Grundlage, wie die Glieder der Behörden, 
welche beständige Sitzungen haben.

4) In der Zeit, wenn keine Juridik Statt findet, bleiben in jeder Gerichtsbehörde 
immer so viel Glieder zur Stelle, als zur Abmachung der laufenden Sachen und zur 



Entgegennahme der einkommenden Schriften und Anträge erforderlich sind. Tie Glie
der beobachten hierbei, nach eigener Uebereinkunft, die gehörige Reihefolge dergestalt, 
daß jedes von ihnen eine gleiche Zeit hindurch, wenn ihn die Reihe trifft, den Sitzungen 

beiwohnt.
L) Während der Dauer der Juridik wird Niemand, fei es auch auf noch so kurze Zeit, 

ohne Genehmigung des Generalgouverneurs oder Civilgouverneurs beurlaubt.

Ununtecbr. Gewohnh. — Vergl. auch 1796 Dec. 23 (17680); 180u Apr. 19 (21720).

Anmerkung. Der im Esthlandifchen Oberlandgcricite versitzende pandrath hat das Recht, auf 
weniger als acht Tage die Glreder des Esthlandifchen Oberlandgerichts zu beurlauben, jedoch dergestalt, 
daß wahrend der Iuridiken immer wenigstens acht Glieder zur Stelle sind. Zur Beurlaubung der Glieder 

des Oberlandgerichts auf acht Tage ist die Einwilligung des Civi'.gouverneucs erforderlich.
Vorschrift des Gen.-Gouv. v. 1824 Mar; 14.

Dritte Abtheilung
Vom Sitzungslokale und dessen Einrichtung.

51 Die Glieder dec Behörde versammeln sich in dem ihnen angewiesenen Lokale; 
außerhalb desselben darf keine Sitzung weder im Hause des Vorsitzers, noch an sonst einem 

Orte gehalten werden.
Allg. Reichsg. Bd. II. Allg. Gouv.-Verf. § 48.

55. Eine Ausnahme machen hiervon: 1) Die Gerichtsbehörden, wenn ihnen Unter« 
fuchungen an Ort und Stelle obliegen, und in anderen im Eivil- und im Kriminalprozesse 
angegebenen Fallen (a). 2) Die Polizeibehörden, welche in Untersuchungssachen ihre 
Sitzungen auch außerhalb ihres eigentlichen Sitzungsorts halten (b).

(a) Landlagh pag. 237 nota f; König!. Schw. Refol. v. 1680 Nov. 29 § 11; i'bl. Kanzellei. 
taxe v. 1799 Juli 6; Esthl. Ritter u. bandr. D.I. Tit. V. Art. 9; Tit. XXIX. Art. 1 u. 2. —

(b) Allg. Reichsg Bd. II. Allg. Gouv.-Verf. § 48.

56. In allen Behörden ohne Ausnahme muß auf dem Tische im Sitzungszimmer ein 
Gerichtsspiegel, nach der vor geschr iebenen Form, stehen, auf welchem gedruckte Exemplare 
der Ukasen vom 17 April 1722 über den Schutz der bürgerlichen Rechte, vom 21 Januar 
1724 über das Benehmen in den Gerichtsbehörden und vom 22 Januar über die Reichs

verordnungen und deren Wichtigkeit zu lesen sind. Fehlt in irgend einer Behörde ein 
solcher Gerichtsspiegel, so werden die Schuldigen dafür einem Verweise unterworfen.

Allg. Reichsg. Bd. II. Allg. Gouv.-Verf. § 50.

57. Verfügungen, welche eine Behörde zur allgemeinen Wissenschaft von Privatper
sonen bringen will, werden von ihr durch einen in dem Partenzimmer gemachten An

schlag bekannt gemacht.
Ununterbr. Gewohnh. — Vergl. Oberlandgcr chts-Konstitutionen v. 1691 Juli 7 § 20, 1818 Jan. 
0 § 2 u. 5; In structorium des Kurländischen Processes, PaeSl. Tit. II. § 5,20 u. a. m.

Vierte Abtheilung.
Von der Ordnung der Sitzungen.

58. Die Sitzung wird unverzüglich nach Ankunft, wo nicht aller, doch wenigstens 
der Altehrzahl der Glieder eröffnet.

Allg. Reichsg. Bd. II. Allg. Gouv.-Verf. § 25.
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59. Die Vorsitzer, Glieder und Sekretaire im Allgemeinen aller Behörden müssen 
der Sitzung in Uniform mit Degen beiwohnen; jedoch wird es ihnen für die gewöhn
lichen Sitzungstage gestattet, in Viceuniform zu erscheinen, nach den im Allg. Reichsge
setzbuche in dem Dienstreglemcnt angegebenen Regeln.

Vergl. 2l(lg. :)md)s3g. Bd. II, Allg. Gouv.- Vers. § 55 u. die A nm.; Bd. III. Verordnung über den 
Dienst bei Anstellung durch die Regierung. Beilage zu dem Art. 955. § 29.

40. Beim Eintritte des Vorsitzers stehui alle Mitglieder von ihren Platzen auf und 
begrüßen ihn; dasselbe geschieht, wenn er die Sitzung aufhebt, und die Behörde verlaßt; 
sie sind jedoch nicht verpflichtet, ihm entgegen zu kommen oder ihn herauszubegleiten.

Allg. Reichr-g. Bd. II. Allg. Gour'.-Verf. § 54.

4L Die Glieder der Behörde sitzen nach ihrer Anciennetät; der Vorsitzer nimmt im
mer den ersten Platz ein.

Ebru dort, § 55.

42. Erfordert eine Sache ihrer Beschaffenheit nach eine gemeinschaftliche Sitzung 
mehrerer Behörden, so setzen sich diejenigen, welche aus andern Behörden kommen, zur 
rechten nach der Anciennetät, die eigentlichen Glieder der Behörde aber zur linken Seite 

des Tisches.
Gben dort, § 56.

45. In das Sitzungszimmer haben nur die Glieder und die Kanzelleibeamten der 
Behörde ungehinderten Zutritt.

Eben dort, § 57.

44. Von nicht bei der Behörde Angestellten, darf Niemand ohne- besondere Anmeldung 
das Sitzungszimmer betreten; einen Stuhl bekommen nur Personen von der A I oder einer 
hdhern Klasse, oder die den St. Wladimirolden haben; alle übrigen müssen stehend ihr Ge

such anbringen.
Eb<n dort, § 58.

45. Während der Sitzung müssen die Glieder die Sachen, welche vorgetragen wer
den, aufmerksam anhören, und mit dem gehörigen Anstande und mit Achtung gegen die Be
hörde, in dec sie sich befinden, und gegen die Pflichten, welche ihnen obliegen, ihre 

Meinung abgeben.
Eben dort, § 59.

46. In der Behörde sich über Nebendinge, welche die Dienstgeschäfte nicht betreffen, 
zu unterhalten, ist verboten; um so mehr aber sind ungeziemendes Betragen, Gelächter, 
Geschrei, Streit oder Schmähen untersagt, bei Vermeidung eines Verweises oder an
derer Strafen nach Inhalt der Strafgesetze.

Eben dort, § 60.

47. Auf die innere.Ordnung dec Sitzungen haben die Vorsitzer, so wie auch dec 
Pcokureur und die Fiskale, je nach ihrem Wirkungskreise, zu sehen; sämmtliche Glieder 

aber müssen ihnen behülflich sein, jeder Störung vorzubeugen; sonst unterliegen sie, ebenso 

wie die Störer der Ordnung, einer Strafe.
Eben dort, § 61.

48. Die Glieder sind schuldig, gegen Jedermann sich höflich zu benehmen, sich 
nichts Unziemliches weder in Worten, noch in Schrift und That zu erlauben, gegen 
Jeden ohne Rücksicht auf seinen Stand gerecht zu sein, allen Jank zwischen den Par- 
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ten zu verhüten und, wenn die Sache nicht zur Kompetenz der Behörde gehört, den Bitt

stellern zu erklären, wohin sie sich zu wenden haben.
t'ivl. Ritter-Recht Kap. 214, Landg.-O. v. 1630 Mai 20 § 11 und v. 1632 Febr. 1 § 15- Kön. 

Exekutions^O. v. 1669 Juli 10 § 30; Vcmblagb pag. 233, nota i; Richter-Regeln
§§ 22U.23; — 1720 Febr. 28 (3534) §§ 26 u. 34; 1724 Jan. 21 (4451); 1766 Marz 31 
(12710) pkt. 8.

Zweites H a u p t st ü ck.
Von dem B e ft a n b e und der Einrichtung der K aNzellei 

und deü Ar ch i v s.

Erste Abtheilung.
Von dem Bestände und der Einrichtung der Kanzellei.

49. Die Kanzelleien der Behörden bestehen aus Obersekretairen, Sekretairen,Protono
taren, Aktuaren, Archivaren, Notaren, Protokollisten, Translateucen und anderen 
Kanzelleibeamten, nach dem für jede dieser Behörden bestehenden Etat.

Vergl. Allg. Reichsg. Bd. II, Allg. Gouv.-Verf. § 62 und die Etats der Gerichtsbehörden.

50. Bei jeder Kanzellei befindet sich die erforderliche Anzahl von Dienern und Mi
nisterialen zur amtlichen Bedienung der Behörden und der Kanzellei, insbesondere zur 
Einhändigung dec Anzeigen, Bekanntmachungen, Vorladungen, Akten aller Art und 
Ausfertigungen.

Vergl. die Etats der Gerichtsbeh.

51. Die Kanzellei jeder Behörde versammelt sich in einer von dem Sitzungszimmer ab
gesonderten Stube, in welcher jeder dec oberen Kanzellei beamten seinen besonderen Tisch 
hat.

Vergl. Alle. Reichsg. Bd. II, Allg. Gouv.-Verf. § 64.

52. Die unteren Kanzelleibeamten und die Kanzellisten sitzen, wenn wenig Raum 
ist, zu zwei an einem Tische; sie müssen jedoch alle, auch wenn sie in einer Stube beschäf
tigt sind, dergestalt vertheilt sein, daß einer nicht dem andern bei Verrichtung seiner 
Arbeiten hinderlich sei.

Eben dort, § 64.

55. Die Tische kn der Kanzellei müssen mit Tuch ausgeschlagen und dergestalt einge
richtet sein, daß jeder Beamte an seinem Platze seine Papiere verschlossen halten kann. 
Wenn die Glieder die Sitzung verlassen und die Kanzellei beamten ihr Geschäft beendigt 
haben, dürfen keine Papiere und Akten unverschlossen liegen bleiben, widrigenfalls die 
Schuldigen für den Verlust derselben haften.

Eben dort, § 63.

54. Vor der Kanzellei müssen zwei Vorzimmer für die Bittsteller sein; gibt es aber 
nur eins, so muß es dergestalt eingerichtet werden, daß die Personen von Rang sich von 
den übrigen abgesondert darin aufhalte,» können. In diesem Vorzimmer müssen ringsum 
Bänke stehen, von denen diejenigen, welche dec Thüre des Sitzungszimmers am nächsten 
sind, für die angesehenern Bittsteller mit Tuch beschlagen sein müssen.

Eben dort, § 66.
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55. Kein Kanzelleibeamte oder 
schäfte zu besorgen, sondern jeder 

Platze bleiben.

Kanzellist darf in, Vorzimmer sitzen, um seine Ge- 
muß an dem ihm in der Kanzellei angewiesenen

Eben dort, § 67.

56. Ti- Kmj-ll-ib-amicn und K-mz-llist-n sind n-rpflich,-,, zur V-rrichiung ihm 
Geschäfte an jedem Sitzungstage eine Stunde vor den Gliedern zu erscheinen und die 
Behdrde nicht eher zu verlassen, als dies nach Erfoiderniß der Geschäfte von dem Vorsitzer 
und den Biitglieder» bestimmt wird, bei Vermeidung derselben Beahndung, welche Inr die 

Glieder ftflg-s-tzt ist- gbm § c8.

57. Dem Sekretair steht, unter Oberaufsicht des Vorsitzers und der Mitglieder, zunächst 
die Aufsicht darüber zu, daß jeder der Kanzelleibeamten die ihm auferlegte Pflicht erfülle; 
sind dieselben in Erfüllung ihrer Amtspflicht nachlässig, so macht er ihnen die nöthige 
Erinnerung; wenn aber diese Erinnerungen und Bemerkungen fruchtlos bleiben, so stellt er 

darüber der Behdrde vor.
1720 Decbr. 28 (3534) § 29; Livl. Kan;.- O. v. 1789 Oft. 15; Esthl. R. u. LR. B. I. iit.

VII. Art. 9; Kurl. Kanz.-O.v. 1796 § 61.

58. Die Vertheilung der Kanzelleiarbeiten unter die Beamten der Kanzelleien findet 
nach den in den folgenden Büchern für jede einzelne Behdrde ausgestellten Regeln Statt. 
Der Behörde wird jedoch freigestellt, wenn sie es für ndthig erachtet, in der Vertheilung 
der Arbeiten Veränderungen zu treffen; hierbei hat sie ihre Aufmerksamkeit auf die per» 
sdnlichen Fähigkeiten eines Jeden zu richten, und nicht den Einen übermäßig zu beschweren, 

den Andern aber ungerechter Weise zu begünstigen.
Vergl. Rrichög. Bd. 11., Allg. Gouv.-V«rf. § 91.

59. Die zum Bestände der Kanzellei gehdrenden Beamten und Diener erhalte»! bei 
Sachen von Privatpersonen, als Zulage zu ihrem Gehalte, fur die Besorgung von Ausferti

gungen und Abschriften und für die Ausrichtung verschiedener gerichtlicher Handlungen, 
besondere Kanzelleigebühren, die in jeder Behdrde, auf Grundlage besonderer nach der fest
gesetzten Ordnung bestätigter Taxen, welche zur allgemeinen Wissenschaft in dem Vorzun- 

rner angeschlagen sind, erhoben werden.
Liv». Hofg.- <?. v. 1630 Sept. 6 § 12; Kön. Schw. Resol.v.1680 Nov. 29 § 11; tiol. Kanz.- Taxe 
v. 1799 Suti 6- Kanz.- Taxe in den Statuten der Stadt Riga; Esthl. R. u. LR. B. I. Tit. XXXII. 
Art. 3; Landwaisrng.. £). v.1724 Tit. III Art. 4, Interims- 0. für die Mannger.v. 16.77, 9)iai 9§9; 
Kanz.» Taxe des Revalschen Magistrats v. 1672, verbessert 1818 Sept. 6; Komnnssarialische Decijionen 
v. 1717, ad gravamen I. art. 31 U. Appendix ad decis. publicas; 1798 April 5 (18463).

60. Tie Kanzellei jeder Behdrde ist verpflichtet, sich bei Erhebung der Kanzelleige- 
bühren von Privatpersonen genau nach der festgesetzten Taxe zu richten; Beamte, welche dem 
zuwider handeln, werden dem Gesetze gemäß bestraft, wie für Annahme unerlaubter Ge

schenke und für Bestechung.
Dergl. Livl. Hofg.-Krnst. v. 1798 Aug. 27; Formula regiminis § 13; Jnstr. d. Kurl.Proz. P. I. 

Tit. II, §§ 60 u. 61 u. ununterbr. Gervvhnh.

61. Die Kanzelleien sind nicht verpflichtet wegen der Kanzelleigebühren mit den Privat
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Personen eine besondere Rechnung zu führen; letztere müssen die gesetzlichen Gebühren gleich 
bei Empfang der ausgefertigten Schriften erlegen.

Vergl. Livl. Hofg.-Konst. von 1691 Mar; 31 u. 1752 Ian. 27 § 4; Esthl. R. u. LR. B. I. 
Tit. XIX. Art. 2, Tit. XXXII. Art. 3, Tit. XXXIII. Art. 4, 2it. XXXV. Alt. 8.

62. Kanzelleigebühren werden nicht erhoben:
1) In Sachen wegen Amtsverbrechen und überhaupt in Sachen wegen Verbrechen und 

Vergehen, wenn dieselben nach den Regeln des Untersuchungsverfahcens verhandelt werden;
2) In Sachen, bei welchen die Krone, Kirchen oder die Apanagen betheiligt sind;
3) In Sachen, welche die Gouvernementsprokureure und die Fiskale amtlich führen.
4) In Saclxm der Kaiserlichen Erziehungshauser in Moskau und St. Petersburg.
5) In Sachen der Adeligen Kceditveceine, welche in den Ostseegouvernements Aller

höchst bestätigt sind.
6) In Sachen der Universitäten und öffentlichen Erziehungsanstalten.
7) In Sachen der Bauern und dec sogenannten freien Leute, welche nicht in den Städ

ten, sondern in den Kreisen der Ostseegouvernements leben und den Bauergerichten unter

worfen sind.
8) In Sachen von Personen, welche das Armenrecht genießen.
9) In Konkurssachen, wenn wegen Armuth der Person, über welche der Konkurs 

angeordnet, dieser überhaupt von Zahlung der Poschlin befreit ist.

Bergt. Allg. Reichsg. Bd. X, Bürgerliche Gesetze, §§ 3692 u. 3764, B. XV, § 903; Kön. 
Schw. Resol. ans Hofg. v. 1696 Juli 9; Befehl der Livl. Gouv.* Reg. v. 1814 Lept. 4; Rev. 
Oberg.- O. v. 1757 § 20; Die Bauerverordnungen der Ostseegouvernements v. 1816, 1817 u. 
1819; 1821 Nov. 24 (28814) tz 43.

65. In Sachen dieser Personen, Anstalten und Verwaltungen ist jedoch die Gegen
partei dadurch nicht von der Zahlung der Kanzelleigebühren befreit.

Vergl. die Citate des vorgehcnden §.

64. Die Vertheilung der Kanzelleigebühren unter die Kanzelleibeamten und Kanzellei- 
diener geschieht nach Anleitung der in den folgenden Büchern für jede einzelne Behörde 
aufgestellten Regeln.

65. Die Geldkasse der Behörden wird in einem besondern Gewölbe aufbewahrt; findet 
sich kein solches, in der Rentei.

Kurl. Kanz.» O. v. 1796 § 50 u. ununterbr. Gewohnh.

Zweite Abtheilung.
Von dec Zusammensetzung und Einrichtung des Archivs.

66. Das Archiv, in welchem die Akten der Behörde aufbewahrt werden, steht unter 
dec unmittelbaren Aufsicht und dem Verschlüsse des Archivars. In den Behörden, wo etat
mäßig kein Archivar ist, versieht der Sckretair dessen Pflichten.

Livl. Kanz.- O. v. 1789 Okt 15; Kurl. Kan;.- O. v. 1796.

67. Tie Glieder sind durchaus verpflichtet, das Archiv wenigstens ein Mal im Jahre 
zu revidiren; widrigenfalls werden sie den Gesetzen gemäß der Verantwortlichkeit unter

worfen.
Allg. Reichsg. Bd. II, Allg. Gouv.-Vcrf. § 77.
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68. Jedes Archiv besteht aus zwei Hauptabtheilungen: der laufenden und der gänzlich 
abgemachten Sachen.

Eben dort, § 62; — Livl. Kanz.-O. v. 1789 Okt. 13; Kurl. Kanz.-O. v. 1796.

69. ZU dem Archive dec laufenden Sachen gehören: 1) alle Akten noch nicht ent
schiedener Sachen; 2) alle im Lause des Jahres eingereichten Gesuche und Anzeigen, die 
nicht zu einer besondern Akte gehören und keinen weitern Schriftwechsel nach sich ziehen; 
3) die von dec Gouvernementsregierung im Laufe des Jahres durch den Truck bekannt 
gemachten Befehle und Verordnungen; 4) die von den Oberbehörden im Laufe des Jahres 
eingegangenen Vorschriften und Anträge, so wie die eingegangenen Mittheilungen und 
Berichte gleichstehmder und untergeordneter Behörden, so fern sie nicht zu einer besondern 
Akte gehören; 5) die Journale und Protokolle des laufenden Jahres, nebst den sonstigen 

Büchern der Behörde für laufende Sachen.
Deigl. Allg. ReichSg. Bd. II, Allg. Gouv.-Verf. § 70.

70. Alle solche Akten, Journale oder Protokolle und Schriften werden in abgesonderten, 
rubrizirten Fächern aufbewahrt, und in chronologischer Ordnung nach Nummern geheftet.

Lwl. Kanz.-O. v. 1789 Okt. 15; Kurl. Kanz.-O. v. 1796.

71. Zu dem Archive der abgemachten Sachen gehören: 1) alle gänzlich entschiedenen 
und abgemachten Sachen; 2) Bücher und Dokumente, die zu den laufenden Geschäften 

und zur Einziehung von Auskünften nicht mehr nöthig sind; 5) Sachen, in welchen die 

Parten nicht in der bestimmten Frist erschienen sind.
Vergl. Allg. Reichsg. Bd. II, Allg. Gouv.-Verf. 71 u. 72; — Livl. Kanz.-O. v. 1789 Okt. 15; 

Kurl. Kanz.-O. v. 1796.

72. Am Schlüsse des Jahres kommen die beendigten Sachen ins Archiv der abgemachten 
Sachen.

Livl. Kanz.-O. v. 1789 Okt. 15; Kurl. Kanz.-O. v. 1796.

75. Alle in das Archiv abgegebenen Akten müssen in gehöriger Ordnung gehalten 

werden.
Allg. Reichsg. Bd. II, 2l.lg. Gouv.-Verf., § 75,

74. Ueber alle ins Archiv abgegebenen Akten, wird für jeden Jahrgang ein besonderes 
alphabetisches Sach- nnd Namenregister geführt, das vier Kolumnen enthält. Die erste be
zeichnet das Datum, unter welchem die Sache bei Gericht begonnen hat; die zweite das 
Datum, unter weichem sie in das Archiv abgegeben worden ist; die dritte in alphabetischer 
Ordnung die Namen dec Kläger oder Bittsteller, oder wenn es keine Sache einer Privat- 
perjon ist, den Gegenstand derselben; die vierte die 'Nummer, unter welcher die Akte im 

Archiv aufbewahct wird.
Eben dort, § 76;— Livl. Kanz.-O. v. 1789 Okt. 15; Kurl. Kanz.-O. v. 1796.

75. Ist oer Gegenstand, welchen die Akte enthält, vermischten oder zusammengesetzten 
Inhalts, so daß er unter mehrern Anfangsbuchstaben gesucht werden könnte, so wird er 
unter dem Buchstaben Ausgenommen, wohin dessen Hauptumstände gehören; bei den 
übrigen Buchstaben wird aber eine Rückweisung auf jenen Buchstaben gemacht.

Livl. Kanz.-O. v. 1789 Okt. 15, § 9.

76. Alle im Laufe des Jahres beendeten Akten werden auf ein besonderes, mit den 
Jahreszahl bezeichnetes Fach gestellt; die Nummer des Archivs wird, nach der Ordnung 



wie die Akten gelegt sind, bestimmt und entweder vorn am Titelblatte aufgeklebt, oder an 
die Akte selbst angeheftet.

Eben dort.

77. Ist zu dem Archive kein besonderes Lokal vorhanden, so werden die Akten in ver
schlossenen Schränken aufbewahrt, zu welchen der Archivar den Schlüssel hat.

Eben dort.

78. Der Archivar haftet für die Vollständigkeit und Ordnung des Archivs, legt nach 
beendigter Sitzung alle Akten und Bücher, die während der Sitzung aus dem Archive 

genommen worden, weg und darf, ehe solches geschehen, die Kanzellei nicht verlassen.
Kurl. Kanz.-O. v. 1796, § 45.

79. Wer in seinen Angelegenheiten irgend ein Aktenstück aus dem Archive braucht und 
Beweise für sein Recht hierzu beibringt, kann Mittheilung desselben zur Durchsicht in der 

Kanzellei und Ertheilung einer Abschrift verlangen.
Kom. Dec. v. 1717 ad grav. art. 7; Kompositions-Akte v. 1746 Juli 27 § 52; Befehl der Kurl. 
Gouv.-Rcg. v. 1829 Febr. 27 u. ununterbr. Gewohnh.

80. Der Archivar darf nicht ohne Erlaubniß der Behörde irgend etwas aus dem 
Archive zur Durchsicht geben oder eine Abschrift davon ertheilen.

Kanz.-O. des Rev. Mag. v. 1686 § 1;—Pecgl. die Kanz.-Taxe v. 1799 Juli 6; Bef. d. Kurl. 
Gouv.-Reg. v. 1828 Febr. 21 u. 1829 Febr. 27.

81. Bedarf ein Glied dec Behörde irgend welchen Aktenstückes aus dem Archive zu 
irgend einer ihm vorliegenden amtlichen Arbeit, und wünscht dasselbe mit sich nach Hause zu 
nehmen, so darf dec Archivar dasselbe ihm nur gegen Bescheinigung herausgeben. Zu diesem 
Behufe führt er ein besonderes Buch, worin er zugleich die Zeit der Rücklieferung bemerkt.

Vergl. 1720 Febr. 28 (3534) § 52; Kurl. Kanz.-O. v. 1796 § 46; Bef. d. Kurl. Gouv.-gicg 
v. 1829 Febr. 27.

82. Außer an Glieder der Behörde, zu welcher das Archiv gehört, werden Original
akten nur an Behörden und Personen, welche derselben amtlich bedürfen und förmlich 
darum ansuchen, nach Hause gegen Quittung verabfolgt; auf keinen Fall aber und unter 
keinem Vorwande wird gestattet, Akten aus dem Archive Privatpersonen ins Haus zu 
verabfolgen.

Bef. d. Kurl. Eorw.-Neg. v. 1829 Febr. 27 u. ununt.rbr. Gewohnh.

85. Am ersten Tage jedes Monats legt der Archivar der Behörde ein Verzeichnis der 
amtlich verabfolgten Aktenstücke vor. Bei dieser Gelegenheit trifft die Behörde die nöthigen 

Maßregeln, damit die lange Zeit behaltenen Akten zurückgestellt werden. Den Umständen 
nach berichtet, im Falle es nothwendig wird, die Behörde der Gouvernementöregierung oder 
macht ihr eine Vorstellung, je nach den Regeln der Unterordnung, wegen gehörigen Verfah

rens gegen die Säumigen.
Eben dort.

84. Im Archive jeder Behörde müssen alle Tabellen, Berichte, Karten, Pläne, 
Zeichnungen und überhaupt alle Auskünfte, welche zu den dieser Behörde anvertrauten 
Sachen gehören, gesammelt werden.

Allg. Reichsg. Bd. II, Allg. Gouv.-Vcrf. § 78.
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Drittes H à u p t st ü ck.
Von der Dienstunterordnung in der Behörde.

85. In jeder Behörde hat der Vorsitzer vorzugsweise das Recht und die Wicht auf die 
Erhaltung der Ordnung zu sehen.

Eben dott, § 79»

86. In den Behörden, wo die Vertheilung der Arbeiten vom Gesetze nicht besonders 
festgestellt ist, vertheilt dec Vorsitzer die Arbeiten unter die Glieder dergestalt, daß jedes 
derselben sein bestimmtes Geschäft hat, und sieht darauf, daß sie die ihneU aufgetragenen 
Arbeiten mit dem erforderlichen Fleiße und Eifer betreiben.

Vecgl. Eben dort, § 80.

87. Ist ein Glied bei Erfüllung seiner Wicht säumig, so ermahnt der Vorsitzer 
dasselbe zu größerem Eifer für den Dienst. Bessert aber eine solche Erinnerung dasselbe nicht, 
so berichtet er über dessen Säumigkeit der kompetenten Obrigkeit.

Eben dort, § 81.

88. Dec Vorsitzer hat der Obrigkeit ebenfalls zu berichten, wenn ein Glied seiner 
schwachen Gesundheit oder beschrankten Fähigkeiten wegen nicht im Stande ist, feinern 

Amte vorzustehen.
Eben dort, § 82.

89. Der Vorsitzer muß mit den Gliedern höflich umgehen und sich auf keinen Fall 
erlauben, ihnen grobe und kränkende Worte zu sagen.

Eben dort, § 85.

90. Der Vorsitzer darf überhaupt nicht seine Befugnisse über die Glieder der Behörde 
mißbrauchen, noch ihnen die Ausführung von Sachen auftragen, welche nicht zu ihrem Am

te gehören.
Eben dort, § 84.

91. Die Glieder sind dem Vorsitzer in Allem, was die Wichten des Dienstes betriff 
Folgeletstung und Achtung schuldig; seine Gewalt erstreckt sich aber nicht auf ihre Meinung, 
die stets frei und von seiner Willkühr unabhängig bleiben muß.

Eben dorr, § 85.

92. Erhält jemand von dem Vorsitzer einen gesetzwidrigen Auftrag, so muß er, ohne 
denselben zu erfüllen, ihn unter vier Augen darauf aufmerksam machen, daß der Auftrag 
gesetzwidrig sei; wird der Vorsitzer dadurch nicht überzeugt, so hat er der vorgesetzten kompe
tenten Obrigkeit darüber zu berichten; findet er auch die von hieraus getroffenen Verfügungen 
nicht mit den Gesetzen übereinstimmend, so stellt er der höheren Obrigkeit darüber vor und 
bringt im Nothfall die Sache endlich auch zur Allerhöchsten Kenntniß.

Eben dort, § 86.

95. Findet der Vorsitzer die Glieder einer Belohnung würdig, oder daß sie sich straf
fällig gemacht, so muß er darüber gehörigen Orts vorstellen.

Eben dort, § 87.

91. Die Leitung der zur Behörde gehörenden Kanzellei liegt, unter Oberaufsicht des 
Vorsitzers, jedem Gliede der Behörde für den ihm übertragenen Theil der Geschäfte ob.

' Eben dort, § 88.



15

95. Der Vorsitzer und die Glieder haben darauf zu sehen, daß die Kanzelleibeamten 
und Diener, vom ersten bis zum letzten, ihre Pflicht kennen, und sie mit schuldiger Pünkt
lichkeit und dem erforderlichen Eifer erfüllen.

Eben dort, § 89.

96. Der Vorsitzer und die Glieder wachen über die Aufführung ihrer Untergebenen, 
indem sie in ihnen das Gefühl für Tugend und lobenswerthen Ehrgeiz erwecken, sie von 

unordentlichem Leben und unedlem Benehmen abhalten, und darauf sehen, daß sie in ihrem 
Umgänge anständig und höflich und in ihrer Kleidung reinlich sind.

Eben dort, § 90.

97. Außer der Oberaufsicht des Vorsitzers und der Glieder, sind die Kanzclleibeamten 
und Diener einander auch nach Verhältniß ihrer amtlichen Stellung untergeordnet.

Eben dort, § 91.

98. Die Kanzclleibeamten und Diener müssen, sowohl dem Vorsitzer und den Gliedern 
der Behörde, als auch ihren Vorgesetzten die schuldige Achtung und den geziemenden Ge
horsam erweisen; bei gesetzwidrigen Befehlen aber darüber vorstellen und, falls ihre Vor
stellung nicht berücksichtigt wird, der höher» Obrigkeit der Ordnung gemäß darüber be

richten.
Eben dort, § 92.

99. Der Vorsitzer und die Glieder der Behörde müssen mit den ihnen untergeordneten 
Kanzelleibeamten und Dienern höflich und anständig umgehen, ohne sich jemals ein 
unziemliches Betragen gegen dieselben zu erlauben, dagegen aber sie ndthigenfalls den ge
setzlich bestimmten Ahndungen unterwerfen.

Eben dort, § 93.

Viertes H a u p t ft ü ck.
Von den Advokaten.

1. Von der Anstellung dec Advokaten.

100. Die Advokaten werden angestellt :
1) In Livland vom Hofgerichte (a) für alle Gerichtsbehörden des Gouvernements, 

außer den städtischen in Riga; von dem Magistrate Riga's für alle Gerichtsbehörden dieser 

Stadt (b).

2) In Esthland von dem Oberlandgerichte(c) für alle Gerichtsbehörden dieses Gouver
nements, außer den Stadtgerichten Revals, wo die Anstellung der Advokaten dem Maqi- 
strate daselbst zusteht (d).

3) In Kurland von dem Oberhofgerichte für sämmtliche Gouvernements-, Kreis- 
und Stadtgerichte (e).

4) In der Stadt Narva: von dem Esthländischen Oberlandgerichte (f>.
(a) Allerh. best. Mein, des Reichsraths von 1840 Juli 5 (13650). — (b) Nig.,schc Statut. B. II. 
Kap. VII, § 7. - (C) Esthl. R. und LR. B. I. Lit. X11I. Art. 4, 1840 Juli 5 (13630). - 
(d) LübischeS Neckt, s. V. Tit. II. Act. 3; Rev. Advokaten-Ordnung v. 1687 § 1. — 
(<■) Kucl.Stot v. 1617 12 u. 13; Komvos.-Akte von 1642 Nov. 29; Kom. Decis. v. 1717 
ad dtbid. Act. 18; 1840 Juli o (15630). — (f) Igjo Juli o (15650).
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101. Wer das Advokatenamt erlangen will, muß ein Diplom über den auf einer der 
Russischen Universitäten erhaltenen Grad eines Magisters oder Doktors der Rechte bei

bringen.
1840 Juli 6 (15650) §§ 1 und 2.

102. Wer das vorschriftmäßige Attestat oder Diplom über einen erlangten gelehrten 
Grad beigebracht, wird einer praktischen Prüfung nach hierfür festgesetzten besonderen 
Regeln unterworfen, vereidigt und erhalt von dem Gerichte das Attestat über das Advo- 

katenamt.
Eben dort, § 3.

105. Wer ein solches Attestat über das Advokatenamt erhalten, kann den dirigircnden 
Senat um Ertheilung eines Patents auf den seinem gelehrten Grade entsprechenden Rang 
bitten; zu den folgenden Rangstufen kann er jedoch nur dann befördert werden, wenn 
er in wirklichen Staatsdienst tritt und eine Stelle erlält, welche einer der für den Civil

dienst festgestellten Klassen entspricht.
Eben dort, § 4.

104. Advokaten können nicht sein: 1-stcns, im Kriegsdienste stehende und 2-.tenS, solche 
Personen, denen, in Grundlage des Civilprozesses, im Allgemeinen verwehrt ist Bevoll

mächtigte zu sein.
Big. Lib. III. Til. III. lex. 8 § 2; Inst. Lib. IV Til. XIII § ult; Cod. Lib. II Tit. XIII 

lex. 8.

105. Im Kurländischen Gouvernement ist im Allgemeinen allen im Dienste stehenden 
Beamten verwehrt Advokaten zu sein (a); in den Gouvernements Livland und Esthland 
können die in den Gerichtsbehörden dienenden Bearnten als Advokaten angestellt werden, 
sind aber nicht berechtigt sich mit der Führung von Privatsachen vor denjenigen Behörden 
zu beschäftigen, bei welchen sie im Dienste sieben (b).

(a) Ukas des Ding. Senats von 1852 Febr. 26, veröffentlicht durch dir Gouv.-Reg. 1852 April 
6. — (b) All er h. best. Mein, des ReichSr. v. 1822 Apr. 12, veröff. Juni 22 (29072).

106. Den Prokureuren, dem Gouveruementsfiskal in Kurland, dem Oberfiskal in 
Livland, dem Kvmissarius-Fisci in Esthland und eben so auch allen Kreisfiskalen in den 
Ostseegouvernements, ist es verboten Privatsachen zu führen oder Advokaten zu sein bei allen 
denjenigen Behörden, welche zum Amtskreise dieser Beamten gehören.

Allerh. best. Mein, des ReichSr. v. 1845 Apr. 26 {16781).

107. Die Anzahl der Advokaten richtet sich nach der Menge der Geschäfte und ist von 
dem Ermessen der sie anstellenden Gerichtsbehörden abhängig sa). Das Oberhvfgmcht in 
Kurland hat jedoch, wenn es eine Vermehrung der bestehenden Zahl von Advokaten im 
Gouvernement für nothwendig erachtet, den Gvuvernementöprvkureur in Kenntniß davon 
zu setzen und der Bestätigung wegen dem Iustizminister vorzustellen, (b)

a) Befehl der Rig. Statth.-Reg. v. 1784 Dec. 25 § 1, :7iig. Skat. D. II Kap. VII § 7; R<v. 
Adrok.-O. V. 1687 § 2; Oberlaiidg.-Konst, v. 1818 Jan. 9, im Zusatze zu § 2 der Konst, v. 1691 
Juli 7. — (b) 1797 Jan. 9 (17717).

II. Von dem Gerichtsstände und den Pflichten der Advokaten.

108. Die Advokaten haben in allen Sachen, welche sich auf die Pflichten der Advoka
tur beziehen, ihren Gerichtsstand vor den Behörden, von welchen sie angestettl worden sind; 
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in allen übrigen Sachen wird ihr Gerichtsstand durch ihren persönlichen Stand bestimmt, 
nach den allgemeinen im Gerichtsverfahren angegebenen Grundsätzen.

Ununtecbr. Gewohnt).

109, Die Amtspflicht eines Advokaten besteht: in der Führung von Rechtsgeschäften, 
welche ihm Privatpersonen anvertrauten oder das Gericht selbst ihm in einigen, im 
^ivil- und im Kriminalprozesse angegebenen, Fällen aufträgt; in der Vertheidigung vor 
dem Gerichte der Rechte seines Vollmachtgebers und in der Unterstützung desselben durch 
seinen Rath.

Cod. Ljb. ii, Tit. VI, lex. 6; Rig. Stak. B. II, Kap. VII- Esthl. R. und LR. D. I, Tit.
XIII; Vub. Recht B. V, Tit. II, Act. 5; Rev. Advok.-O. von 1687 tz) 1 und 7.

r ,H0' à.àà darf, bei Gefahr widrigenfalls bestraft ZU werden, Niemandem 

semen Rechtsbeistaud verweigern, er müßte denn 1) eidlich erhärten können, daß die 
Mhrung der Sache, welche ihm übertragen werden soll, seinem Gewissen und seiner 
Ueberzeugung zuwider ist, oder 2) andere gesetzliche Gründe für seine Weigerung vor
stellen. Die Entscheidung über die Gesetzlichkeit solcher Gründe gehört dem Gerichte 
bei welchem . der Advokat sein Amt ausübt. Als gesetzliche Gründe dec Weigerung 

werden diejenigen angenommen, nach welchen im Gerichtsverfahren die Ablehnung eines 
Richters oder eines Zeugen gestattet ist.

Cod. lab. Il, Tit. VI, lex. 7; Kön. Schwed. Prozeß-O. von 1696 Juli 4 § 10; Hofg., 
Konst, von 1762 Juni 1; Rig. Etat. B. II, Kap. VII, § 7; Esthl. R. u. LR. B. I 
^it. XIII, Act. 5; Rev. Advok.-O. v. 1687 §§ 5 und 6; Kurl. Kompos.-Akte v. 1684 Jun. 
15 § 6; Landt.-Schl. v. 1699 Apr. 5 § 20; Komm. Decis. von 1717 ad grav. art. 7, 
ad desid. art. 18; Landt. » Schl, von 1718 Sept. 5 § 21; Kompos. » Akte von 1746 
Juli 27 § 55.

111. Das Maß der Strafe für unrechtfertige Versagung des Rechtsbeistandes hängt 
von dem Ermessen des darüber urtheilenden Gerichts ab. Wenn aber ein Advokat die 
Führung einer ihm vom Gerichte selbst aufer legten Cache verweigerte, so wird er dafür 

vom Amte entfernt, entweder zeitweilig oder je nach den Umständen aus immer.
Hofg. - Konst, v. 1762 Juni 1; Esthl. R. u. LR. B. I, Tit. XIII, Act. 2, Kurl. Landt- 
Schl. v. 1694 Apc. 3 § 20 und 1718 Sept. 3 § 21.

112. Die Grundsätze über die Amtsthätigkeit dec Advokaten, bei Führung ter Sachen 
ihrer Vollmachtgeber, sind im Civilprozesse ausführlich angegeben.

Hl. Von dem Honorare und dem Kostcnersatze.

113. Die Advokaten erhalten keine Besoldung, wohl aber kommt ihnen, außer dem 
sh ' » »öt C VDn l^ncn b" Führung einer Sache gesetzlich aufgewandten Kosten, für ihre 
- uuuhungen ein in den Regeln des Civilprozesses bestimmtes Honorar zu.

IV. Von dcr RechenschaftSablcgung und der Verantwortlichkeit der Advokaten,

i) Non der Rechenschaftsablegung.
- Advokaten sind verpflichtet, ihren Vollmachtgebern nicht nur bei Becndi- 

gung er fur Ite ZU" rtcn Sachen, sondern auch während Verhandlung derselben, aus 
ihr Verlangen Rechenschaft abzulegen. Sie sind in jedem Falle verpflichtet, ihren Vollmacht

gebern die nöthige Auskunft über die Lage ihrer Sachen zu geben.

I)jg.  Elb. UI. Tit. III. lex. 46 S 4; I^^VjLTiL I. lex. 10 SS 2, 3, 8, 9, lex. 20.
I 5 h. 2

8 WI8W*1' J
* t
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115. In Kurland haben die Advokaten ausserdem jährlich zweimal, am 2 Januar 
und 2 Juli, dem Oberhofgerichte über den Stand der von ihnen bei den Gerichten geführ

ten Rechtssachen Berichte einzusenden.
Ununterbc. Gewohnh.

2. Von dec Verantwortlichkeit.

116. Advokaten können nur in Folge richterlichen Spruchs ihres Amts entsetzt wer
den, auf Grundlage der oben § 110 angegebenen Vorschrift.

117. Diejenigen Gerichte, bei welchen Advokaten Rechtssachen betreiben, können die
selben für Nichtbeachtung der Vorschriften dieser Behördenverfafsung und der Prozeßord
nung, nach Maßgabe der Schuld, einer strengen Bemerkung, einem Verweise oder der 

Haft unterziehen.
Kön. Schwed. Pro;eß-S. v. 1695 Juli 4 §§ 10 u. 22; Esthl. R. u. LR. B. I, Tit. XIII. Art. 
7; Rcv. Advok.«O. v. 1687 § 16; Rcv. Oberg.-O. v. 1757 § 15; Rev. Kan;.-O. v. 1757. § 18; 
Kurl. Landt.-Schi. v. 1718. Lept- 5 §§ 18 u. 46. u. v. 1719 Juli 14 § 10.

V. Don der Beurlaubung und Verabschiedung der Advokaten.
118. Die Beurlaubung und Verabschiedung der Advokaten auf ihr Gesuch, hängt von 

den Behörden, von welchen sie angestellt sind, ab.
Ununterbr. Gewohnh.

119. Ohne vorschriftmäßige Erlaubniß darf ein Advokat sich nicht von seinem 
Aufenthaltsorte entfernen, bei Vermeidung einer je nach den seine Schuld vergrößernden 
oder verringernden Ulnstànden strengeren oder gelinderen Strafe. In Fällen von beson
derer Wichtigkeit kann ein Adookat dafür, vom Amte entfernt werden.

Hofg-Konst. v. 1792 Febr. 6 u. 1806 Mör; 10; Rig, Etat. B. II. Ä'stp. VII, § 9; Rev. Adrok.» 
O. v. 1687 § 18, Kurl. Landt.-Echl. v. 1719 Juli 14, 1724 Juni 5, 1726 Juli 5, 1765 Juni 

19, § 22.

120. Wenn ein Advokat, Urlaub nehmend, nicht einem anderen die Führung seiner 
Amtsgeschäfte für die Zeit seiner Abwesenheit aufträgt, und es wird dadurch der Fortgang 
einer ihm anvertrauten Sache aufgehalten, so unterliegt er einer nach Ermessen des Gerichts 

zu bestimmenden Geldstrafe.

Hofg.-Konst. v. 1792 Febr. 6, 1806 Mar; 10; Rig. Etat. B. II. Kap. \ li, § 9, :Xev. Atvok.-O. 
v. 1687 § 18. Vergl. Ses. der Kurl. Gouv.-Reg. v. 1800 Niai 16.

Zweiter Titel.
Von dem Geschäftsgänge in den Behörde».

121. In den Behörden der Ostseegouvernements werden die Geschäfte im Allgemeinen 
in Deutscher Sprache verhandelt (a), außer in den Bauer-Gemcinde-Gerichtcn, wo 
sie in der örtlichen Lettischen oder Esthnischen Sprache verhandelt werden (b).

(a) Privil. Sigismund August's v. 1561 Rcv. 28 Art. 4; Cautio Radziviliana v. 1562 Mörz
1. Art. 5; Vereinigungs-Vertrag Livl. mit Litthauen v. 1566 Dec. 26 Art. 9; Ackordpunkte der Livl. 
Ritt. v. 1710 Juli 4 (2279) Art. 6, Vertr.-Art. der Stadt Riga v. 1710 Juli 4 (2278) art. 10; 

Vertr.-Punkte der Esthl. Ritt. v. 1710 Sept. 29 (2299) Art. 31,Vertr.-Punkte der Stadt Reval 
v. 1710 Sept. 29 (2298 ) 2lct. 25; 1783 Juli 3(15776).—(8) Esthl. Bauer-Verordnung v. 1816 
Mai 23 ^26279) § 402; Kurl. Dauer.-Verord. v. 1817 Aug. 25 (27024) § 552; Livl. Bauer- 
Verord. v. 1819 Mac; 26(27735) §113.

Anmerkung. Behufs der Abfassung von Schriften in Russischer Sprache, für die Korrespondenz 

mit den allgemeinen Behörden und Verwaltungen des Reichs und den Behörden anderer Gouvernements, 
gibt tt in den Behörden der Ostseegouvernements besondere Expeditionen oder Translateure.
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122. Die Gerichtsbehörden der Ostsecgouvernements können, alle ihre Geschäfte in 
Deutscher Sprache verhandelnd, deshalb nicht Gesuche uns Schriften, welche aus anderen 
Gouvernements in Russischer oder in einer anderen Sprache an sie gelangen, den Bitt
stellern zurückgeben; solche Schriften werden vom Gerichte angenommen und auf seine Ver
fügung wird eine genaue Deutsche Übersetzung zur weiteren vorschriftmäßigen Verhandlung 

der Sache angefertig'.
Allerh. best. Unterlegung des Obcrdirigirenden der Zweiten Abtheilung S. KM- Eigenen Kanzellei 
v. 1842 Ncp, 26.

Erstes Hauptstück.
Von den einkommenden Sachen.

123. Alle Sachen und Schriften, welche an irgend eine Behörde gehen sollen, werden 
unmittelbar auf ihren Namen adressirt (a). Hierbei, so wie in allen anderen Fällen, werden 
in der Titulatur der Gerichte und anderen Behörden die im Reiche gewöhnlichen Formen 

beobachtet (b).
(st) Allg. Rcichsg. 23b. II, Allg. Gouv. Vers. § 95.— (b) Allerh. best. Unterlegung des Oberdiri- 
girenden der Zweiten Abtheilung S. K. M. Eigenen Kanzeilei v. 1842 Ncv. 26.

124. Alle eingehenden Schriften werden von dem Vorsitzer selbst, oder in seiner Ab
wesenheit von dem ältesten Gliede empfangen und entsiegelt.

Gcn-Regl. v. 1720 Febr. 28 ,3534) § 16; piol. Kanz.-O. v. 1789 ük. 15 § 1; Kurl. Kanz.-O. 
v. 1796 §3.— Bergt. Allg. ReichSg. 23b. II, Allg. Gouv.-Bert. § 96.

125. Bei Eröffnung eines Couverts unter Amtssicgel muß letzteres sofort zerbrochen 
-, und weggeworfen werden.

Allg. ReichSg. 23b. II, Allg. Gouv.-Becf. § 97.

126. Gesuche, Beschwerden und anderweitige Schriften können von den Bittstellern 
durch die Post zugesandt oder persönlich abgegeben werden: in Prozeß-Sachen von den Pro- 
zessirenden selbst oder ihren Bevollmächtigten; in peinlichen Antlagesachen von dem Kläger 
selbst oder seinem Bevollmächtigten uno von dem Angeklagten oder feinern Vertheidiger.

Allerh. best. Mein, deü Reichst, v. 1852 Okt. 4 ( 5658) III. *p. 12, vrrgt. den Nam. Uf. v. 1821 

Nrv. 24 (28814) § 56; —- Bef. deS Viol. Gen.-Gouv. v. 1726 Aug. 15, 1784 Dec. 23; 
Hvfg.-Konst. v. 1762 Sept. 18; Rig. Stat. B. II. Kap. VII, 5; Esthl. R- u. VR. B. I; §it. 
Xni, Art. 6; Rev. Raths. - Konst, v. 1677 Mai II; Rev. Oberg.-O. v. 1757 § 15.

127. Die Grundsätze, welche für Schrifteinreichung an Gerichtsbehörden festgestellt 
sind, werden ausführlich angegeben in den folgenden Büchern bei der be)onderen Verfassung 

jeder einzelnen Gerichtsbehörde, so wie im Civilprozesse.

128. Gesuche, Beschwerden und überhaupt schriftliche Eingaben aller Art, die persönlich 
oder durch einen Bevollmächtigten übergeben werden, sind von dem Vorsitzer oder dem Se- 
krctair nicht anders als im Sitzungslokale entgegen zu nehmen. Ausnahmen von dieser all
gemeinen Regel sind wo gehörig in den folgenden Buchern, so wie im Civil- und im Krimi
nalprozesse, angegeben.

' Allg. RcichSg. Bd. il, Allg. Gouv.-Vers. §§ 98, 99.

129. Dem Vorsitzer und den Gliedern, wie auch dem Sekretair, ist es aufs strengste 
untersagt irgend welche an die Behörde gerichteten Schriften bei sich zu behalten, bei Ver
meidung gesetzlicher Beahndung.

Eben dort, § loo.
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150. Bei Entgegennahme der schriftlichen Gesuche und Eingaben von Privatpersonen, 

hat das Gericht darauf zu sehen:
1) Daß der Kaiserliche Titel im Eingänge der Schrift mit großen Buchstaben, richtig, 

ohne Schreibfehler und Verbesserungen, geschrieben sei (a).
2) Daß die Gesuche und Eingaben sowohl von der Person, in deren Namen sie bei der 

Behörde eingehen, oder deren Bevollmächtigten, als auch von demjenigen, der die Schrift ab
gefaßt und von dem, der sie abgeschrieben hat, mit Angabe des Vor- und Zunamens, Stan
des und Ranges, so wie des Orts, Jahres und Tages unterschrieben seien (b).

3) Daß die Gesuche und Schriften sauber und leserlich geschrieben seien (c), und nicht 
kränkende Worte oder andere nichtzugestattende Ausdrücke enthalten (d).

4) Daß die Gesuche und Schriften jeder Art und deren Beilagen auf dem gesetzlichen 
Stcmpelpapiere geschrieben seien. (Vergl. Civilprozeß. Buch IV) (e).

5) Daß in jeder Schrift ganz kurz angegeben sei, von wem sie herrührt, was sie betrifft, 
gegen wen und an welche Behörde sie gerichtet ist. Gehören zu der Schrift auch Beilagen, 
so ist dieses in der Schrift selbst Zu bemerken und müssen dieselben der Eingabe wirklich 
beigefügt sein (f).

6) Daß bei in Vollmacht eingereichten Gesuchen die gesetzlichen Vollmachten beigelegt 

seien (g).
7) Daß in den Gesuchen der Wohnort des Bittstellers angegeben sei (h).
(a) Allg. Reiches. Bd. X, Civilgesehc § 2277 P. 1.— (b) Eben dort. P. 6, 7 u. 8; Hofg. - 
Konti. V. 1762 Juni 27, 1804 Nov. 25, 1806 Juni 7; Rig. Stat. B. II. Kap. VII. §§ 2, 
5, 4, Esthl. R. u. LR. B. I. Sit. XIII. Art. 6; Rev. Raths-Konst, v. 1677 Mai 11; Rcv. 
Advok. - £). v. 1687 §§ 6, 9, la; Rcv. Oberg.-O. v. 1757 § 15; Bef. des Livl. Gen. - Gouv. 
v. 1725 Sept. 11, 1754 Mai 16; 1725 Aug. 17 (4769), Kurl. Kanz.-O. v. 1796 §11.—(c) 

Hofg.-Konst. v. 1766 Jan. 18 § 1; Rig. Stat. B. II, Kop. XIII, § 1; Oberlandg.-Konst. v. 
1691 Juli 7 § 9; Rev. Advok.-O. v. 1687 § 10 u. Oberg.-O. v. 1757 § 9.—(d ) Vergl. Allg. 
Reichsg. Bd. X, Civilg. § 2277, P. 5 u. § 2561, P. 8, Äon. Schweb. Prozeß.-O. v. 1695 
Juli 4 § 22; Hofg.-Konst. v. 1666 Jan. 18 §§ 4 u. 6, 1768 S’ebt. 7 § 6, 1772 Aug. 
31; Rig. Stat. B. II, Kap. VII, § 2, Esthl. R. u. LR. B. I, Tit. XIII, Art. 4,1828 Dec. 5, (2487) 
§ 5 P. 8.—(est Vergl. Allg. Reichsg. Bd. X. Cioilg. § 2277, P. 11; 1825 Juni 50 (50408) P. 

10, 1826 Dec. 15 (751) P. 7. — (f) Vergl. Allg. Reichsg. Bd.X,Civ lg. § 2277, P. 9, Bef. 
des Livl. Gen.-Gouv. v. 1725 Sept. 11; Vergl. Esthl. R. u. LR. B. I. Tit XIII, Art. 8, Rev. 
Oberg.-O. v. 1757 § 7.—(8) Vergl. Allg. Reichsg. Bd. X. Civilg. § 2277. P. 12; Kurl. Kanz.» 
£) v. 1796 § 15.—(h) Vergl. Allg. Reichsg. Bd. X, Civilg. § 2277, P. 10.
Anmerkung. Die außerdem in Betreff der Eingabe von Gesuchen in Prozeßsachen festgesetzten 

besonderen Regeln sind im Civilprozesse angegeben.

151. Gesuche und Beschwerden, welche in Widerspruch zu den im vorhergehenden § 
angegebenen Regeln geschrieben sind, werden von der Behörde dem der sic überreicht zurück
gegeben mit einer Dvrsualresolution, d. h. mit Bemerkung der die Annahme verhindernden 
Gründe; sind sie aber mit der Post eingesandt, so werden sie auf Verfügung der Behörde 
dem Bittsteller an seinen Wohnort zurückgesandt.

Kön. Schweb. Prozeß.-O. v. 1695 Juli 4 § 22, Hofg.-Konst. v. 1666 Jan. 18 § 1, Maz 24 § 5, 
1762 Jan. 18; Oberlandg.-Konst. v. 1691 Juli 7§ 12, Rev. Oberg.-O. v. 1757 § 9; Kurl. Kanz.- 
O. v. 1796 §§ 7 u. 8.

152. Jede entkommende Schrift wird gleich nach dem Empfange oder der Eröffnung 
von dem Sekretair oder den Kanzelleibeamten, welchen solches von Amtswegen -obliegt, mit 

dem Namen der Behörde und dem Datum des Empfanges bezeichnet (produktirt).
Allg. Reichsg. Bd. II, Allg. Gouv.-Vecf. § 101;—Livl. Kanz.-O. v. 1789 Okt. 15; Kurl. Kanz.» 
O. v. 1796.
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1^5. Sobald der Sekretair die eingegangcne Schrift produktiet hat, übergibt er sie 

einem Kanzelleibeamten zur Eintragung in das Tischregister; in den Behörden aber, in 
welchen nach ihrer besonderen Verfassung kein Tischregistec geführt wird, bemerkt er selbst 
das Eingehen dec Schrift in dem Protokolle.

Viel. KanpO. v. 1789 Okt. 15, Kurl. Kanz.-O. v. 1796.

151 « Das Tischregistec besteht aus acht Rubriken; in der ersten wird die fortlaufende 

Jahresnummer der einge^angenen Schriften bemerkt; in der zweiten das Datum des Em» 
pfanges; in der dritten die Nummer der eingegangenen Schrift selbst; in der vierten Der In» 
halt der Schrift; in der fünften die Verfügung der Behörde; in der sechsten das Datum der
selben; in der siebenten das Datum und die stummer dec Ausfertigung; in der achten, 
wann die AuTun,le, Vorschriften oder Berichte hierauf eingegangen sind. Wenn zugleich 
mir der Schrift auch (Gebühren oder andere Geldsummen eingegangen, so wird am Rande 
der eingezahlle Betrag notirt.

Livl. Kanz-O. v. 1789 Okt. 15- Kurl. Kanz.-O. v. 1796 §§ 5 u. 6.

155. Die eingegangenen Schriften werden ins Tischregister von dem dazu bestellten 

Kanzelleibeamten ohne Aufschub eingetragen; er ist verpflichtet dieses Register jedesmal 

bei Eröffnung der Sitzung vorzulegen; wahrend derselben liegt es immer auf dem Sit- 

zungstische.
Eben dort.

156. In Beziehung auf die Eintragung der eingegangenen Schriften in streitigen 

Rechtssachen, werden nach Verschiedenheit der Gerichte felgende besondere Bestimmungen 
beobachtet:

!• In den Gerichtsbehörden des Livländischen Gouvernements und der 

Stadt Narva.
In den Gerichten des Livländischen Gouvernements und der Stadt Narva werden die 

schriftlichen Eingaben in streitigen Rechte fachen, nachdem sie produktirt worden, in das 
Tischregister eingetragen, ihr Eingehen im Journale bemerkt und sie zu den die Sache be» 
treffenden Akten gelegt (a).

II. In den Gerichtsbehörden des Esthlandischen Gouvernements.

In den Esthlandisthen Gerichtsbehörden wird nur im Oberlandgerichte das im §15$ 
erwähnte Ti Ichregister geführt; in allen übrigen Gerichten dieses Gouvernements werden die 
eingehenden Schriften in das Protokoll eingetragen; der Sekretair produktirt sie d. h. be
merkt auf denselben den Namen der Behörde und das Datum der Eintragung ins Proto» 
koll (b).

m 3n den Gerichtsbehörden des Kurländischen Gouvernements.

In den Kurländischen Gerichtsbehörden werden in das Tischregister nur die Befehle, 
Anträge, Mittheilungen, Berichte und Gesuche eingetragen; die Schriften aber in streitigen 

Rechtslachen und in peinlichen Sachen werden, nachdem auf denselben bemerkt worden, 
wann sie eingegangen, zu den betreffenden Akten der Sache gelegt, und in das dazugehörige 
Spezialprotokoll eingetragen, welches zugleich auch die darauf erfolgte Verfügung des Ge
richts enthält (c).

(a) VivL Kanz.-O. v. 1789 Okt. 1 » §§ 2, 5. —(b) Ununterbr. Gewohnt). — (c) Kurl. Kanz.-O. v. 

1796 §§ 5 — 6, ». ununterbr. Gewohnb.
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157. Im Falle mündlich in der Behörde anzubringender Gesuche oder Antröge, werden 
die Ansuchenden zur Beibringung der nöthigen Erklärungen in das Sitzungszimmer ge
führt, und von dem Vorsitzer in Gegenwart der übrigen Glieder angehdrt.

Allg. Reichsg. Bd, H; Alla. Gouv.-Verf. §§ 111 u. 112.

158. Wird der Antrag dec Berücksichtigung werth befunden, so wird er ins Journal 
oder Protokoll eingetragen und nachdem dann der Ansuchende abgetreten, wird von den 
Gliedern über den Antrag gehörig berathen; hierauf eröffnen sie dem wieder vorgerufenen An
tragsteller die von ihnen gefaßte Entscheidung, womit die ganze Verhandlung geschlossen ist.

Eben dort, § 115, — Kön. Schrved. Prozeß-O. v. 1613 § 25.

159. Rücksichtlich dec mündlichen Gesuche und Erklärungen in streitigen Rechtssachen 
gelten die darüber im Civilprozesse ausführlich angegebenen Regeln.

Zweites Hauptstück.
Von dem Geschäftsgänge.

Erste Abtheilung.
Von dem Vortrage der Sachen.

140. Der Vortrag der eingegangenen und ins Tischregister eingetragenen Akten ist 
die Pflicht des Sekcetairs.

Allg. Reichs. Bd. II, Allg. Gouv.-V^rf. § 134.

141. Wenn zum Vorträge einer eingegangenen Sache irgend welche andere im Ar
chive derselben Behörde befindliche Dokumente oder sonstige Schriften erforderlich sind, 
so muß der Sekretair dieselben zum Vortrage in dec Sitzung vorbereiten. Beim Eingehen 
einer Sache muß daher die Kanzellei vergleichen und beprüfen, ob alle dieselbe bildenden 
Akten und dazu gehörenden Schriften wirklich vorhanden Undingehöriger Ordnung sind.

Allg. ReichZg. Bd. II, Allg. Gouy.-Verf. H114, —Esthl. R. u. LR. B. I, Lit. VII. Art. 4.

142. Der Vortrag geschieht in Gegenwart aller anwesenden Mitglieder bei ge
schlossenen Thüren.

«ön. Schrved, Pcozeß-O. v. 1615 Juni 23 27, 28; Esthl. R. u. LR. B. I, T,t. XXXII. Art. I.

145. Beim Vortrage der Civil- und Kriminalsachen wird die im Civil- und Krimi
nalprozesse genau vorgeschriebene Reihefolge beobachtet.

Allg. Reichüg. Bd. II, Allg. Gouv.-Verf. § 152.

144. Der Vortrag besteht darin, daß der Sekretaic jede eingegangene Schrift nebst 
Beilagen während der Sitzung von Anfang bis zu Ende vorliest.

Köa. Schrved. Prozeß-O. v. 1615 Juni 23 § 52,

115. Die Glieder haben beim Vortrage der Sache darauf zu sehen, daß Nichts aus 
den Akten weggelassen, kein Umstand verschwiegen, kein die Sache betreffendes Gesetz unbe

rücksichtigt bleibe, und daß der Vortrag überhaupt genau, aufrichtig und der Wahrheit ge

mäß geschehe.
Allg. Reichsg. Bd. II, Allg. Gouv.-Verf. § 156.

146. Beim Vor trage einer Sache haben die Glieder das Recht alle möglichen Auf
klärungen zu verlangen, und der Vortragende muß über jede sich ergebende Frage auf We
sen und Inhalt der Originalakten begründete Erläuterungen geben.

Ununtcibv. Gewohnh.
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Fil. Wenn die zum Vortrage kommende Akte, ohne eine geschloffene und spruchreife 

Sache zu enthalten, so umfassend ist, daß zur Fällung einer Resolution die vergleichende 
Zusammenstellung mehrerer Dokumente und verschiedener Thatumstände nothwendig 
wird: — so tragt die Sitzung dem Sekretaic auf, einen besonderen schriftlichen Vortrag 
über die Sache abzufassen.

Eben so.

148. Wenn in einer Gerichtsbehörde, in Betreff einer geschloffenen und spruchreifen 
Sache, auf Grundlage der Gesetze über das Gerichtsverfahren eine Relation von einem der 
Glieder des Gerichts angefertigt worden ist, so wird dieselbe der Sitzung von dem Sekretair 
oder dem verfassenden Mitgliede selbst vorgelesen, wobei zugleich die zur Erläuterung noth
wendigen Stellen aus den Akten selbst im Originale gelesen werden, wie dies ausführlich 
in der Verfassung einer jeden Gerichtsbehörde bestimmt ist.

Kön. Schweb. Prozeß-O. v. 1615 Juni 23 § 32.

149. Wenn in Betreff einer eingekommenen Sache Auskünfte über solche Gegen
stände nothwendig sind, welche nicht durch die im Archive der Behörde selbst befindlichen 
Dokumente erläutert werden, so schiebt die Sitzung die weitere Verhandlung hierüber bis 
zrrr Erlangung der nöthigen Auskünfte auf, über deren Einforderung sie eine besondere 
Verfügung trifft.

Ununtevbc. Gewohnh.

150. Jedes Glied ist berechtigt, nach geschehenem Vortrage zur genaueren Durchsicht 
der Akten eine besondere kurze Frist für sich zu verlangen, und es kann daher in der Folge 
Niemand sich mit Unkenntnis irgend eines Umstandes der Sache oder des Gesetzes, welcher 
beim Vortrage etwa übergangenen oder nicht berücksichtigt worden, entschuldigen.

Mon. Schweb. Prozeß-2. v. 1615 Juni 23, h 34.

Zweite Abtheilung.
Von der Berathung und der Beschlußnahme.

151. Nach Anhörung des Vortrags einer Sache oder einer Schrift findet zwischen den 
dec Sitzung beiwohnenden Gliedern über diese Sache oder Schrift eine gemeinsame Bera
thung Statt, in Folge deren das Gericht seine Verfügung trifft.

Esthl. R. u. LR. D. 1. Tit. XXXII. Art. 1.

152. Durch seine Verfügung bestimmt das Gericht, je nach dec Natur der eingekomme
nen Schrift, entweder sie zur Nachricht zur betreffenden Akte zu legen, oder die in Betreff 
derselben nöthigen Auskünfte einzuverlangen (vergl. oben § 149), oder aber andere 

Maßnahmen zur weiteren Verhandlung derselben zu treffen. Ist die Verhandlung der 
Sache schon beendet, so fallt das Gericht nach gehöriger Berathung über dieselbe das Er
kenntnis in der Sache selbst.

Kön. Schweb. Prozeß-O. v. 1615 Juni 23 § 29. — Esthl. R. u. LR. SB. I. Tik. XXXII, 
Art. 1.

155. Bei der Berathung über eine Sache äußert jedes Glied seine Meinung frei und 
offen nach seinem besten Wissen und Gewissen, ohne Ansehen der Person oder Rücksicht auf 
-Nebenantrage und Privatbriefe, kämen sie auch von den angesehensten Personen im Staate, 
und urtheilt so, daß er es vor Kaiserlicher Majestät und vor Gott selbst verantworten 
könne. Niemand soll daher aus bloßem Eigensinne oder persönlichen Nebenrücksichten bei 
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seiner Meinung beharren, sondern auch der Meinung eines Anderen, wenn ec sie gegründet 

findet, folgen.
Allg. Reichsg. 23b. Il, Allg. Gouv.»Verf. § 159.

154. Jedes Glied muß, seine Meinung verlautbarend, kurz, klar und deutlich sich 
aussprechen, und sich nur auf die vorgetragene Sache beschranken, zuerst deren Beschaf
fenheit, dann die Beweise und endlich sein Gutachten selbst, wie er es nach Grundlage dec 
Gesetze abgeben zu müssen glaubt, auseinandersetzend.

Eben dort, § 140.

155. Bei Verlautbarung der Meinungen, darf Niemand den Anderen unterbrechen, 
oder ihm in die Rede fallen, ehe derselbe seinen Antrag geendet hat.

Eben dort, § 141.

156. Ergibt sich nach Verlautbarung der Meinungen durch die Glieder eine Nicht
übereinstimmung, so müssen sie sich durch gegenseitiges Aussprechen darüber zu vereinigen 

suchen, und einander zu dein Ende Fragen vorlegen und in ihren Antworten ihre An
sichten naher begründen, so jedoch, daß sie sich nicht einander unterbrechen und nicht die 
gegenseitige Höflichkeit außer Acht lassen. Der Vorsitzer sieht darauf, daß sie nicht von dan 
Gegenstände der vorliegenden Sache abweichen und macht ihnen widrigenfalls die nöthige 

Erinnerung.
Eben dort, § 142.

157. Kommt es auch nach solcher gegenseitiger Auseinandersetzung der verschiedenen 
Meinungen zu keinem einhelligen Beschlusse, so muß zur Abstimmung geschritten werden^ 
von dem jüngsten Gliede damit anfangeno und aufsteigend bis zum ältesten.

Eben dort, § 145.

Anmerkung. Die Ausnahmen von diesem allgemeinen Grundsätze, in Betreff der Stimmordnung ir 
einigen Gerichtsbehörden, sind in den folgenden Büchern rvo gehörig angegeben.

158. Ein Glied, das Krankheitshalber oder anderer Gründe wegen, nicht in de: 
Sitzung gewesen ist, muß, wenn die Sache noch nicht entschieden ist, sich dieselbe spate: 
vortragen lasten und falls es in der Meinung mit den Anderen nicht übereinstimmt, sein« 

Stimme sogleich schriftlich abgeben. Dtuc diejenigen brauchen ihre Dieinung nicht abzu 
geben, welche beurlaubt oder in Dienstgeschäften abwesend, oder die Krankheitshalber voll
kommen außer Kräften sind, den Sitzungen beizuwohnen und an der Berathung von Ge- 
schaftssachen Theil zu nehmen.

Eben dort, § 144.

159. Die Stimme eines Gliedes wird der des andern Gliedes gleichgeachtet. Der Sekre
tair har keine entscheidende Stimme; sind aber die Meinungen der Glieder bei der Bera
thung nicht mit den Gesetzen übereinstimmend, so muß er ihnen dieses mit der schuldigen 
Ehrerbietung vorstellen; und wenn sie dennoch immer bei ihrer Meinung beharren, zu seiner 
Rechtfertigung in ihrem Beisein seine Vorstellung im Journale oder Protokolle verzeich
nen. Ausnahmen hiervon werden gehörigen Orts in den folgenden Büchern angegeben,

Eben dort, § 145.

160. Bei Verschiedenheit der Ansichten wird die Sache nach Stimmenmehrheit ent
schieden; sind aber die Stimmen gleich getheilt, so gibt die Dieinung des Vorsitzers den 
Ausschlag.

Ebcn dort, h 146.
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161. Falls ein Glied nicht mit der Meinung der Mehrheit übereinstimmt, so kann 
es zwar seine Meinung im Journale oder Protokolle verzeichnen, ist aber nicht berechtigt 
einen Protest einzureichen und darüber höheren Orts zu berichten.

Gen.-Regl. v. 1720 Febr. 28 (3654), Kap. 6.

162. Ti e in einer Sache getroffene Verfügung wird von einem der Glieder eigenhän
dig ins Tischregister eingetragen und von dem Sekretair im Journale verzeichnet. In den 
Behörden, wo keine Tischregister eingeführt sind, wird die Verfügung von einem der Glieder 
gerade ins Protokoll geschrieben.

Allg. Reichög. Bd. II, Allg. Gouv.<Verf. § 149; — Kurl. Kanz.-O. v. 1796 § 6.

165. Das Journal oder Protokoll ist ein tägliches Vcrzeichniß aller Verhandlungen der 

Behörde.

Allg. Reichsg. Bd. II, Allg. Gouv.-Vcrf. § 160; — Bcf. d. Rig. Statth.-Reg. v. 1784 Mai 2; 
k'ivl. Kanz.-O. v. 1789 Ott. 15 § 6; Kurl. Kanz,-O. v. 1796 § 14.

164. Hinsichtlich der Form der Journale und Protokolle gelten folgende Bestim
mungen:

I. Für die Behörden des Livländischcu Gouvernements.

Das Journal enthalt: a) das Datum des Sitzungstages; b) die Namen der anwesen
den Glieder, mit Angabe der Stunde, zu welcher sie erschienen; c) den Inhalt der Sache 
und die Verfügung auf dieselbe; d) die Meinungen der Glieder, welche von der gemein
samen Verfügung abweichen; e) die Namen dec ausgebliebenen Genchtsglieder, mit An
gabe der Ursachen ihres Ausbleibens. Jede Seite des Journals muß rechts zwei beson
dere Rubriken haben; in der ersten wird in der Folge das Datum, an welchem das Jour
nal unterschrieben worden, bemerkt, in dec andern das Datum, an welchem die Verfügung 
in Erfüllung gesetzt worden (a).

II. F nr die Behörden des C'sthlandischen Gouvernements.

In den Protokollen, die in diesen Behörden statt der Journale geführt werden, wird 
zuerst das Datum des Sitzungstages angegeben, darauf folgen die Namen der zur Sitzung 
erschienenen, so wie mit Angabe dec angezeigten Ursachen die der ausgebliebenen Glieder; 
dann der Inhalt der eingegangenen Schriften und gemachten Anträge, und alle Verhand
lungen in Betreff derselben, zugleich mit den Verfügungen des Gerichts (b).

III. Für die Behörden des Kurländischen Gouvernements.

Das Journal enthalt: a) das Datum; b) die Bezeichnung der Stunde, in welcher die 
Glieder sich eingefunden haben; c) die Namen der gegenwärtigen Glieder; d) den Inhalt der 
zum Vortrag gekommenen Sachen, nebst den darauf getroffenen Verfügungen; e) die An- 

vX lànmementsprokureurs oder der Fiskale, nebst den darauf gefaßten Beschlüssen 
ns erlebtes; die Erklärung des einen oder des andern Gliedes, die abweichenden Mei- 
nungen und endlich die Vorstellungen der Kanzellei, entweder in Beziehung auf die Ge- 
schaslvkorrespondenz mit anderen Behörden oder Personen, oder auf die innere Ordnung dec 

anzelleigetchafte, 5, die Ursachen, weshalb das eine oder andere Glied an der Sitzung kci- 
nen Jinibeil genommen bat; g) die allgemeine Angabe der in dieser Sitzung entschiedenen

- und Kriminalsachen, mit Hinweisung auf die Nummer der Spezialprotokolle. Am 
r) Ulfe heißt es. die Glieder gingen um die und die Stunde auseinander; hellte sind so 
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und so viel Verfügungen getroffen. Die Erkenntnisse und Resolutionen, die in einer Cache 
erfolgt sind, werden im Journale nur ganz kurz angegeben; ihr Inhalt wird vollständig in 
die Spezialprotokolle eingetragen, welche alle in der Sache überhaupt Statt gehabten 
Verhandlungen von Anfang bis zu Ende enthalten. Außerdem hat jede Seite des Jour
nals rechts zwei besondere Rubriken; in der ersten wird in der Folge das Datum be
merkt, an welchem die Verfügung unterschrieben worden, — in der andern das Datum, 
an welchem die Verfügung in Erfüllung gesetzt worden (c).

Vergl. d. Reichsg. Bd. II, Allg. Gouv.-Verf. § 181;— kivl. Kanz.*O. v. 1789 Okt. 18 
§ 6; 1785 Juli 14 (10119); Bef. d. Rig. Statt.-Reg. v. 1784 Mai 2. — (b) U«unterbr. 
Gewohnh. und die Vorschrift deö Gen.-Gouv. v. 1808 Sept. 22. — (e) Kurl. Kanz.«O. v. 1796 

§ 16.

165. Die Urtheile, Bescheide und Resolutionen beginnen mit den Worten: Auf 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers al
ler Reussen und so weiter erfolgte indem Ge- 
richte, in der ..... Sache oder in Sachen  mit  
folgendes Urtheil, Bescheid oder Resolution. Der Inhalt des Er
kenntnisses endigt mit den Anfangsbuchstaben der drei Worte: V o n R e ch t ö w e- 
gen. Hierauf wird angegeben: Geschehen in dem Gerichte, in 
dem Jahre, Monate und Tage, am Ende aber die Zeit der
Eröffnung mit den Worten: Eröffnet an dem und demTage.(a). 
Die Verfügungen werden während der Sitzung in das Journal oder Protokoll geschrie

ben (b).
(a) Allerh. best. Mein, deö Reichär. v. 1848 Juni 21. — (b) Allg. Reichs-. 23b. II, Allg. Gouv.- 

Verf. § 185.

166. Kann das Journal oder Protokoll nicht an demselben Tage fertig gemacht wer« 
den, so muß dasselbe am nächsten Sitzungstage vor allen andern Geschäften zur Unter
schrift vocgelegt werden. Ist aber am andern Tage eine Sache vorzuneymen, die keinen 
Aufschub leidet, so muß dieselbe zuvor abgethan werden; bleibt auch dann keine Zeit 
mehr übrig, um das Journal oder Protokoll der vorhergehenden Sitzung zu unterschreiben, 
so muß dieses unfehlbar am dritten Sitzungstage geschehen und darf in keinem Falle 

länger aufgeschoben werden.
Eben bovt, § 154.

167. Das Journal oder Protokoll wird von allen Mitgliedern, die in der Sitzung, 
über welche es geführt worden, zugegen waren, unterschrieben.

• Eben bort, § 155.

168. Das Journal oder Protokoll wird von dem Sekretair kontrasignirt, selbst in dem 
Falle, wenn er seine in der Sache dem Gerichte gemachte besondere Vorstellung verschrie

ben hat.
Eben bort, § 186.

169. Ehe die Ausfertigung des Erkenntnisses unterschrieben worden, kann jedes 
Glied seine Meinung noch ändern und dies int Journale oder Protokolle, mit Angabe dec 
dazu veranlassenden Gründe, verschreiben (a); aber in den bereits gehöriger Weise 
ins Journal oder Protokoll eingetragenen und von den Gliedern unterschriebenen 
Verfügungen dürfen Worte weder ausgestcichen und radict, noch übergeschrieben wer
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den, bei Vermeidung der, für eine absichtliche Veränderung dieser Art, durch die Gesetze 

festgestellten Strafen fb).
(a) Kön. Schweb. Bef. ans Hosg. v. 1688 Lept. 21, 1689 Okt. 14; Schweb. Landlagb p. 75 
not. e. — (b) Allg. ReichSg. 23b. II; Allg. Gouv.-Verf. § 157.

170. Wenn im Journale oder Protokolle irgend welche Radirungen oder Verbes
serungen vorgekommen und keine Zeit übrig war, die verdorbenen Blätter umzuschrei- 
den, so müssen, jedenfalls noch vor der Unterzeichnung durch die Glieder, solche Ra- 
dirungen oder Verbesserungen an der Seite oder am Ende jedes Absatzes, wo sie gemacht 
worden, bemerkt werden.

Allg. Reichsg. 23b. II, Allg. Gouv.-Verf. § 158.

171. Die Journale oder Protokolle der Behörden werden auf gewöhnlichem Papiere 
geschrieben und keine Stempelgebühren dafür erhoben.

Eben dort, § 160.

172. Die Journale und Protokolle werden jährlich eingebunden, nachdem zuvor die 
Seiten paginirt und am Eingänge ein alphabetisches Personen- ung Sachregister hin

zugefügt worden.
Eben dort, § 161;—t!ivl. Kan;.-O. v. 1789 Okt. 15 § 6; Kurl. Kanz,.O. v. 1796 § 24.

175. Bei jeder Behörde müssen Verzeichnisse über die daselbst anhängigen, noch nicht 
entschiedenen Sachen geführt werden. Sie liegen immer vor dem Vorsitzer auf dem Slt- 

zungstische. In diesen Verzeichnissen ist der Gegenstand der Sache, die Zeit, wann sie 
in dieser Behörde anhängig geworden, und wie weit die Verhandlungen in dersel
ben bereits gediehen sind, genau anzugeben; außerdem ist in den Verzeichnissen über 
die anhängigen Kriminalsachen noch insbesondere hinzuzufügen, ob und wer in dec 

Sache zur Haft gebracht worden, wann und weshalb; auch werden die Ursachen, welche 
die Entscheidung voczögert haben, angegeben.

Gm.-Regl. p. 1720 (3534) Kap. 4 u. 29, — Livl. Kan;.-O. v. 1789 Okt. 15 § 4.

Drittes Hauptstück.
Von der Abfassung der Ausfertigungen.

174. Die Abfassung der Ausfertigungen liegt der Kanzellei ob, und zwar 
denjenigen Beamten, welchen dies nach der Geschäftsvertheilung ausdrücklich aufec- 
legt ist.

Allg. Reichög. 23b. II, Allg. Gouv.-Verf. § 173.

175. Die Ausfertigungen dürfen nicht anders als genau in Gemäßheit der ins Jour
nal oder Protokoll eingetragenen Verfügung abgefaßt werden.

Eben dort, § 174.

176. Die Ausfertigungen müssen so klar und genau als möglich abgefaßt sein, und 
alle in der Sache nöthigen Auskünfte enthalten, um nicht Anlaß zu Fragen und Miß- 

verständnissen zu geben und dadurch Verzögerungen der Ausführung zu veranlassen.

Eben dort, § 175.
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177. Vorschriften, Mittheilungen und Beuchte muffen für jede Sache besonders aus» 
gefertigt werden, damit nicht verschiedene, nicht zur selben Sache gehörige, Gegenstände in 
eine und dieselbe Schrift gebracht werden.

Eben dort, § 176.

178. Der Vorsitzer muß in allen Sachen überhaupt, die übrigen Glieder aber, jeder 
in dem ihm übertragenen Geschäfte, darauf sehen, daß nach getroffenes Verfügung 
die Abfassung der nöthigen Ausfertigungen ungesäumt Statt finde. Für jede Zögerung 
hierin werden sie und der Sekretair, je nach Wichtigkeit der Sache, zur Verantwortung 

gezogen.
Eben dort, § 177.

179. Die, in Gemäßheit der in der Sache getroffenen Verfügungen verfaßten, Ausfer
tigungen werden vom Sekretair dec Behörde zur Bestätigung vorgelegt.

Livl. Kanz.-O. v. 1789 Okt. 18; Kurl. Kanzl.-O. v. 1796.

180. Die Konzepte der ausgehenden Schriften werden zum Zeichen ihrer Bestätigung 
vom Vorsitzer bezeichnet, bevor sie in der Kanzellei ins Reine geschrieben werden.

Eben dort.

181. Die Ausfertigungen, welche beim Schriftwechsel der Behörden zur Anwendung 
kommen, sind: Befehle, Anträge, Mittheilungen, Benachrichtigungen, Berichte, Unterle
gungen und Vorstellungen. Die Anwendung der einen oder andern Foun beim Schrift
wechsel hängt von der Amtsgewalt und Unterordnung der Behörden ab, welche jeder dersel
ben durch ihre Verfassung angewiesen worden.

Allg. Reichög. 93b. II, Allg. Gouv.-Verf. § 178.

18*2. Jede in einer Privatsache ausgefertigte Schrift, die mehr als einen Bogen be
trägt, muß auf jeder Seite wenigstens 24 Zeilen und jede Zeile wenigstens 40 Buchstaben 

enthalten.

Dorsche, d. Justiz-Koll. v. 1766 Okt. 24, 1772 Sept. 11; Livl. Kanz.-Taxr v. 1799 Juli 
6; Jnter.-O. für d. Manng. v. 1683 Mai 9 § 9; Rev. Kaaz.-Taxe v. 1818 Sept. 6.

185. Jede Ausfertigung, im Falle sie ein Urtheil, einen Bescheid oder eine Resolu
tion in sich faßt, beginnt mit den Worten: Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Ma- 
jestät des Selbstherrschers aller Reussen und so weiter... (vergl. § 165) 
und endigt mit den Worten : „aus dem ............Gerichte"; sie wird mit der Ausfer-
tigungsnummec und dem Datum versehen.

Allerh. best. Mein. d. Reichst, v. 1848 Juni 21.

181. Die Ausfertigungen werden nach den, für jede Behörde insbesondere aufgestellten, 
Regeln unterschrieben und vom Sekretair kontrasignirt. Enthält die ausgefertigte Schrift 

einen Bericht an den Dirigirenden Senat, so unterschreiben dieselbe sämmtliche am Tage 
der Unterzeichnung gegenwärtig gewesene Glieder.

Allg. Reichsg. Bd. II, Allg. Gouv.-Verf. §. 179.

185 . Alle Ausfertigungen in Privatsachen werden auf dem gesetzlichen Stempelpapiere, 
das von den Privatpersonen beizubringen ist, geschrieben, oder aber auf gewöhnlichem Pa
piere, jedoch mit Einforderung der Stempelgebühr, wie dies im Gvilprvzesse ausführlich 
angegeben ist.

Eben dort, § 180.
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18(>. Auf jeder Schrift muß angegeben sein : ihre Benennung (Befehl, Mittheilung, 
Bericht u. s. w.) mit kurzer Angabe ihres Inhalts, so wie die Behörde oder Person, an 
welche dieselbe gerichtet ist, und die Behörde, von welcher sie ausgeht.

Eben dort, § 181.

187. In Sachen, die geheim zu halten sind, ist sowohl auf dem Couvert, als auf 
dem Papiere selbst, das Wort: «Geheim» zu schreiben.

Eben dort, § 182.

Anmerkung. In den Registern über den Empfang von Befehlen wird der Inhalt der geheimen 
Befehle nicht verschrieben, wie bei den übrigen, sondern nur Datum und Nummer deS Eingangs. 

Eben dort, Anm.

Î88. Alle ausgehenden Schriften werden in besondere Verzeichnisse oder Missive wört
lich nach der Zeitfolge und Nummer eingetragen. Bei Behörden, wo viele Ausfertigungen 
Vorkommen, werden mehrere Missive geführt; nämlich, eins für Civilurtheile, eins 
für Kriminalurtheile, eins für Bescheide, eins für Vorschriften, Mittheilungen, Berichte 
und andere Ausfertigungen. Die besondern Regeln über die Missive, je nach den verschie
denen Behörden, sind in den folgenden Büchern angegeben.

Livl. Kanz.-O. v. 1789 Oft. 15, Kurl. Kanz.-O. v. 1796.

189. Die Missive werden gleich den Journalen und Protokollen am Schluffe jedes 
Jahres geheftet und., mit einem Register versehen, eingebunden.

Eben dort.

190. Um sicher zu sein, daß die Ausfertigungen wirklich gehörigen Orts abgegeben 
worden, wird in jeder Kanzellei ein besonderes Expeditionsbuch gehalten, in welches die 
mit der Post abzufertigenden oder persönlich abzugebenden Schreiben, mit Anzeige dec 
Nummer und der Behörde, oder der Person, an welche sie ergehen, von einem Kanzellei
beamten eingetragen werden, und in welchem diejenigen, die sie empfangen, ihren Namen 
zur Quittirung des Empfangs verzeichnen.

Eben dort.

191. Die Ausfertigungen werden den sie betreffenden Privatpersonen durch den Ge
richtsdiener, in besonderen Fällen auch durch die Polizei, eingehändigt; Statt dec Verzeich
nung im Expeditionsbuche, kann eine besondere Quittung über den Empfang verlangt 

werden, die alsdann zu den Akten genommen wird.
Ununterbc. Gewohnt).

192. Ist die betreffende Privatperson oder ihr Bevollmächtigter nicht zur Stelle, so 
schicken die Unterbehörden ihnen die Gerichtsdiener auf ihre Kosten zu; die Oberbehörden 
aber verfahren in diesem Falle mittelst der ihnen untergeordneten Behörden.

Eben so.

195. Jede Behörde hat ihr Siegel, mit dem gehörigen Gouvernements-, Kreis- 
vder einem anderen Wappen und der Umschrift ihrer Benennung. Die Aufbewahrung des 
Siegels liegt dem Sekretair ob.

Allg. Reichsg. Bd. II, Allg. Gouv.-Verf. § 187.

Anmerkung. Die Größe des Siegels muß überall gleichmäßig sein, von der Größe eines halben 

Rubels Silber. Aur Vorsicht gegen Nachmachung von AmtSfiegeln und Stempeln durch lprivat»Gra» 
veure werden folgende Regeln beobachtet: 1) Alle Behörden und Obrigkeiten müssen das Stechen von 
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Amtssiegeln und Stempeln in den Städten, wo sich Graveure finden, diesen nicht ander-s anvertmuen, als 
nachdem dieselben zu diesem Ende in lie Behörde oder zu der Obrigkeit, für weiche die Siegel oder 
Stempel erforderlich sind, berufen worden. 2) In den Städten, wo es gar keine Graveure gibt oder wo es 
aus irgend welchen Gründen vorgezogen wird, die Siegel und Stempel in den Stadien anderer Gouverne
ments zu bestellen, müssen die betreffenden Behörden sich an die Befehlshaber dieser Gouvernements 
wegen des Stichs wenden und ihnen Abdrücke oder Zeichnungen der nötl igen Siegel oder Stempel zu
gleich mit dem für die Bezahlung nöthigen Gelde senden; die Befehlshaber der angegebenen Gouver
nements sind verpfiichtet, sobald die verlangten Siegel oder Stempel fertig sind, dieselben unverzüg
lich mit amtlichen Schreiben abzusenden. 3) Wenn die Graveure die von ihnen gestochenen Siegel 
oder Stempel vorlegen, müssen ihnen von den bestellenden Behörden und Obrigkeiten besondere Zeug
nisse gegeben werden, mit Angabe: wie viel Siegel und Stempel, wann und für wen insbesondere, 
von ihnen gestochen worden. 4) Im Falle, daß Pnvat-Gcaveuce Amtssiegel oder Stempel in Wi. 

derspruch mit den oben angegebenen Regeln stechen, wird mit ihnen nach den Strafgesetzen verfahren.
Eben dort, Anmerkung.

194. Das Siegel wird nur denjenigen Ausfertigungen beigedruckt, welche gerichtliche 
Beglaubigungen, Attestate oder Bescheinigungen enthalten. Befehle, Antröge, Mitthei
lungen, Berichte und dergleichen Schriften werden bloß mit Abdrückung des Siegels 
auf dem Couverte abgeschickt (a). Das Siegel muß so abgedruckt werden, daß an dec 
Aechtheit desselben kein Zweifel sein könne (b).

(a) Ununterbr. Gewohnh. — (b) Circulair-Vorschr. d. Justiz-Ministers an den Livl, Gouv.-Pro- 
kureur, veröff. von der Gouv.-Reg, 1809 Juni 10.

195. Alle ans einer Behörde abzufertigenden Schreiben werden in Gegenwart eines 
oberen Kanzelleibeamten versiegelt, der darauf zu sehen hat, daß keine 'Privatbriefe in die 
Couverts hineingelegt werden; von allen abzufertigendeu Schriften müssen reine Konzepte 
oder Abschriften bei den Akten zurückbehalten werden.

Allg. Reichsg. Bd. II, Allg."Gouv.-Verf. § 188.

196. Die Prozeßakten in Civil- und Kriminalsachen müssen bei der Versendung mit 
der Post in Leinewand eingenäht werden; Appellationssachen erhalten eine besondere Auf
schrift, die in den Gesetzen über das Gerichtsverfahren angegeben ist.

Eben dort, § 189.

197. Hinsichtlich der andern Ausfertigungen, welche mit der Post zu versenden sind, 
beobachten Behörden und Obrigkeiten folgende Regeln:

1) Das Format des Papiers für den gewöhnlichen Schriftwechsel muß überall gleichför
mig sein, und namentlich gleich dem im Jahre 1833 festgestellten Formate.

2) Die Ausfertigungen müssen stets auf gehörige Weise in Folio-, Quart- oder Oktav
format couvertirt werden; es ist gestattet, die Rückseite der Ausfertigung, wo dies thunlich 
ist, als Couvert zu benutzen.

3) Alle Ausfertigungen, die von keinem Belange sind, können auf halben Bogen, in 

Quartformat zusammengelegt, geschrieben werden.

4) Es ist erlaubt, statt des Siegellacks, Oblaten zur Versiegelung amtlicher Ausfer
tigungen zu gebrauchen; auch wird gestattet, die Couverte zu kleben und das Amtssiegel 
mit Farbe aufzudrucken.

5) Auf jedem Couvert, das in Amtssachen mit der Post zu befördern ist, muß die Auf- 
sck)rlft durchaus nach der bestimmten Form geschehen: An die und die Behörde oder 
Person, von der und der Behörde oder Person.

Eben dort, § 190.
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198. Alle aus den Behörden eines Olts an die eines andern zu erlassenden Ausferti
gungen müssen durchaus am ersten Posttage abgeschickt werden; sie durch Privatpersonen zu 
befördern, ist auf keine Weise erlaubt.

Eben dort, § 101.

199. Alle von Behörden oder Amtspersonen mit der Post, auf Grundlage der 
§§ 195—198, abgesandten Schreiben und Packete sind innerhalb der Gränzen des Russi
schen Reichs von der Bezahlung des Portos befreit. Die Postämter sind jedoch berechtigt, 
für diejenigen Couverts, die nicht mit der im § 197, p. 5, vorgeschriebenen Aufschrift 
versehen, oder die in Form gewöhnlicher Briefe geschrieben sind, das Porto zu verlangen. 
Die Procentgeldec von mit der Post zu versendenden Geldsummen werden der Postkasse 
entweder auf Rechnung dieser Summen selbst, oder derjenigen Personen und Behörden be
zahlt, welchen sie gehören.

Eben dort, § 192.

200. Die Bezahlung der Gelder für von Behörden und Gouvernements-Befehlshabern 
aus dem Auslande in Dienstangelegenheiten empfangene Couverts an die Postämter ge
schieht aus den Summen, welche in den Gouvernements zu außerordentlichen Ausgaben 

angewiesen sind.
Eben dort, § 195.

Viertes Haupt stück.

Von dem Ordnen der Akten.

201. Die im Gerichte eingehenden Akten und Schriften und die Konzepte der darauf 
erlassenen Ausfertigungen sind nach ihren verschiedenen Gegenständen zu ordnen, und die, 
welche eine und dieselbe Sache betreffen, wie sie der Folge nach zu einander gehören, zu- 
sammenzuheften, zu pagkniren und mit einem Umschläge zu versehen.

t!ivl. Kanz.-O. v. 1789 Oft. 15; Kurl. Kanz.-O. e. 1796.

202. Jedes Akten heft erhalt auf dem Umschläge eine besondere Aufschrift, worin dec 
Inhalt und Gegenstand der Akten, und wenn es eine Civil- oder Kriminalsache ist, auch 
die Namen der Kläger und Beklagten oder der Angeschuldigten, so wie der Tag des Be
ginns und der Entscheidung der Sache, kurz anzugeben ist. Sino die Verhandlungen einer 
Sache so weitläufig und dteAkten so stark, daß sie nicht füglich alle zulammengeheftet werden 
können, so sind sie in zwei, drei oder mehrere Hefte zu theilen; jedes derselben aber wird 
in diesem Falle mit der gleichen Aufschrift versehen und der Reihenfolge nach numerirt: 
erstes, zweites, drittes Heft u. s. w., die Paginirung ist jedoch fortlaufend.

Eben dort.

2O.>. Jeder Akte und jedem besonderen Aktenhefte ist ein Rotulus oder Verzeichniß 
aller in dein Hefte befindlichen Schriften und dazu gehörigen Beilagen, mit Angabe der 

Seitenzahlen, unter denen sie zu finden sind, vorn beizufügen.
Eben dort.

201. Zu den Akten in Kriminalsachen und, wo dies nach Verschiedenheit der Ge
richte in den folgenden Büchern und im Civilprozesse vorgeschrieben ist, auch zu den Akten 
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in streitigen Rechtssachen gehört zugleich ein Spezialprotokoll über alle in dieser Sache 
Statt gehabten Verhandlungen, eingegangenen Schriften und mündlichen Anträge, und 
was auf dieselben verfügt worden, mit dem in der Sache endlich erfolgten Erkenntnisse. 
Auch dieses Protokoll ist geheftet und paginirt den Akten beizufügen, uns enthält eine kurze 
Uebersicht der gerichtlichen Verhandlungen und wann sie namentlich Statt gehabt, mit 

Hinweisung auf die Seitenzahl in den Verhandlungsakten.
Eben dort.

205. Die zur allgemeinen Nachachtung oder bloß zur Wissenschaft gesendeten Aller
höchsten Ukase, Namentlichen Befehle, Allerhöchst bestätigten Gutachten des Reichsraths 
und Beschlüsse des Minister-Komitês, Senats-Ukase und jegliche obrigkeitliche Verordnun
gen sind nebst den sich daraus beziehenden besondern Vorschriften der Gouvernementsregie- 
lung und anderer oberer Behörden, gleichfalls nach der Zeitfolge der Ausfertigung zu 
ordnen und zu pagl'niren, und am Schlüsse jeden Jahres mit Beifügung eines chronolo
gischen oder alphabetischen Inhaltsverzeichnisses, worin der Inhalt jeder einzelnen Verord
nung unter der betreffenden Nummer und Seitenzahl kurz nachgewiesen wird, einzubinden.

Eben bott.

206. Hat in Folge einer allgemeinen Anordnung, Ukases oder Vorschift der Gouverne, 
mentsregicrung oder einer anderen Oberbehörde, ein Schriftwechsel oder ein besonderes 
Verfahren stattgefunden: so werden die Ukase, Anordnungen oder Vorschriften im Originale 
der im vorhergehenden § erwähnten Sammlung einverleibt, aus dec betreffenden Ver
handlung aber eine besondere Akte gebildet, zu deren Vervollständigung auch eine getreue 
Abschrift des Ukases oder wenigstens eine Nachweisung, wo das Original desselben zu 
finden ist, beigefügt wird.

Eben dort.

Dritter Titel.
Von dec Ordnung des Schriftwechsels zwischen den Behörden.

207. Oberbehörden erlassen an die ihnen untergeordneten Behörden Befehle und Vor
schriften, und erhalten von ihnen dagegen Berichte, Vorstellungen und Unterlegungen. 
Gleichstehende Behörden korrespondiren mit einander vermöge Mittheilungen und Be
nachrichtigungen.

Mg. Reichsg. Bd. II, Allg. Gouv.-Verf. §§ 194, 195.

208. Oberbehörden treten unmittelbar in Schriftwechsel nicht bloß mit den ihnen 
untergeordneten Behörden, sondern auch mit den ihnen gleichstehenden Behörden selbst 
in andern Gouvernements. — Eben so können auch die gleichstehenden, einander nicht 
untergeordneten Landes - und Stadtbehörden desselben Gouvernements mit einan
der unmittelbar in Schriftwechsel treten (a); nur die Untergerichte in den Städten 
korrespondiren mit andern Behörden niemals von sich aus, sondern nur durch Vermittelung 
der Magistrate (b).

(a) Eben dort, § 196. — (b) Ununterbr. Gewohnh.
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209. Unterbehdrden des Landes und Vîagistrate korrespondiren gleichfalls unmittelbar 
nicht bloß mit gleichstehenden, sondern auch mit Oberbehorden, die zu andern Gouverne
ments oder zu andern Verwallungszweigen gehören, wenn die Requisition Erthcilung 
von Auskunft, Vernehmung von Zeugen, Einsendung von Urkunden oder dergleichen be» 
trifft; bedürfen sie aber nicht Auskunft über die Sache, sondern Stellung von betheiligten 
Personen oder von Zeugen, so können sie hierzu die Behörden des andern Gouvernements 
oder anderer Verwaltungszweige nicht von sich aus auffordern, sondern muffen darüber ihrer 
Gouvernementsregierung vorstellen, welche dann mit wem gehörig korrespondirt.

Allg. Rcichüg. Bd. II., Allg. Gouv.-Verf. § 197.

210. Wegen irgend welcher Nachrichten und Auskünfte, welche Gouvernementsbehörden 
von den Unterbehörden eines andern Gouvernements oder anderer Verwaltungszweige einzu
ziehen haben, io wie wegen solcher Aufträge, welche sie von denselben an Ort und Stelle 
ausgerichtet oder vollzogen wünschen, wenden sie sich an die Gouvernementsregierung des 
betreffenden Gouvernements,oder an die Obrigkeit,welcher jene Behörden unmittelbar unter

geordnet sind.

Eben dort, § 198.

211. Wenn Zeugnisse über Alter, Konfirmation, Abendmahlsfeier, Verehelichung, 
oder Tod einer Person, oder über deren Lebenswandel, deren Kinder und Verwandtschaft mit 
andern Personen und dergleichen aus den bei den Kirchen geführten Büchern in einer 
Behörde erforderlich sind, so kann sich dieselbe unmittelbar an den Prediger des Orts des
halb wenden, muß jedoch die näheren Umstände, hinsichtlich dec erforderlichen Auskunft, 

genau angeben, um kein vergebliches Forschen in den Kirchenbüchern zu veranlassen.

Eben dort, § 201;—Bef. d. Livl. Gouv.-Rcg. v. 1800 Oft. 51; Gesetz für die Evang.-Luther. 
Kirche in Rußland v. 1852 Dec. 28 (5870) § 196.

212. Jede Behörde muß dem empfangenen Befehle oder Auftrage ihrer Oberbehörde so
fort Folge leisten, und über die Erfüllung desselben in zwei oder spätestens drei Wochen 
Bericht erstatten. es unmöglich, in dieser Zeit den Befehl zu vollziehen, so muß 
in derselben Frist wenigstens berichtet werden, wann dies wird geschehen können.

Allg. Reichög. Bd. II, Allg. Gouv.-Verf. § 205.

2k». Wird in solcher Frist kein Bericht in der Sache erstattet, so ergehet ein mahnen
der Befehl. Erfüllt die Unterbehörde auch diesen zweiten Befehl nicht binnen der 
nächsten drei Wochen und sendet auch keinen Bericht über die etwa eingetretenen Hinder
nisse zu ihrer Entlchuldigung ein, so wird nach Ablauf von sechs Wochen, ohne die Zahl 
der Tage, welche Auftrag und Bericht unterwegs sein müssen, hinzuzuzahlen, ein dritter 
strengst »schärfender Befehl mit Estafette an die säumige Behörde, auf Kosten ihrer Glieder 

und ^ekretaire, erlassen und wegen der Verzögerung eine Verantwortung verlangt. Für Ver- 
z gerung in rfullung der Befehle und Auftrage der Oberbehdrde, ohne Beibringung gesetz- 
Ucher C nsichuldigungsgründe, werden die Glieder und Sekretaire, denen die Verhandlung her 
^ache oblag, der gesetzlich hierfür angeordneten Beahndung unterworfen, tmd wenn sie sich 
wiederholt derselben schuldig gemacht, dem Gerichte übergeben.

Eben dort, § 204.

214. Die Nachrichten und Auskünfte, welcl-e von den Behörden gegenseitig und eben 
° stU ) geistlichen Behörden aus weltlichen einverlangt werden, sind denselben so 

o
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schnell als möglich und spätestens binnen 14 Tagen nach Empfang der Requisition mitzu- 

theilen.
Eben dort, tz 205.

215. Die unteren Behörden des Landes und die Magistrate, im Fall ihre gesetzmäßi
gen Requisitionen von anderen Behörden und Personen in der gesetzlichen Frist nicht be
antwortet oder erfüllt werden, müssen der Gouvernementsregierung darüber vorstellen, 

welche, wenn die säumigen Behörden oder Beamten ihr untergeordnet tind, dieselben durch 
die gesetzlichen Drittel zu beschleunigter Erfüllung anhält,—wenn aber die Auskünfte au- 

einem andern Gouvernement oder eimm andern Verwaltungszwcige requirirt wurden, die 
dassge Gouvernementsregierung oder die Oberbehörde des andern Verwaltungszwcige- auf

fordert, die betreffende Behörde dazu anzuhalten.
Ebe« dort, § 206.

216. Oberbehörden stellen, wegen Nölhigung anderer ihnm gleichstehender Behörden 
zu beschleunigter Antwort oder Erfüllung, den Departements des Dirigirenden (Senats vor, 

welchen jene Behörden untergeordnet sind.
Eben dort, $ 207.

217. Wenn Behörden, welche irgendwoher auf ihre Requisitionen in der gesetzlichen Frist 
nicht gehörige Auskunft oder wirkliche Vollziehung erhalten, dies auf dem vorgeschriebenen 
Wege weder ahnden, noch darüber vorstcllen, so sind sic, als eben so nachlässig wie die 

säumigen Behörden, auch der gleichen Beahndung wie diese zu unterziehen.

Eben dort, § 208.

Vierter Titel.
Von der Rechenschaftsablegung und Verantwortlichkeit 

der Behörden.

Erstes Huuptstück.

Von der Rechenschaftsablegung der Behörden.

Erste Abtheilung.
Von der Rechenschaftsablegung über den Geschäftsbetrieb,

218. Die Rechenschaftsablegung hinsichtlich des Geschäftsbetriebs besteht:
1) In monatlichen Berichten an die vorgesetzten Oberbehörden über alle von densel

ben im Laufe des Monats empfangenen Befehle und Aufträge.
2) Zn zu bestimmten Terminen den Oberbehörden und den Gouvernementsprokureuren 

einzusendenden Verschlägcn über die Zahl der neu hinzugekommenen, bereits wirklich ab
gemachten und noch anhängig verbliebenen Sachen, mit Angabe der Zeit, in welcher 
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jebe unerledigte Sache begonnen und der Ursachen, warum sie noch nicht hat abgemacht 

werden können.
Allg. ReichSg. Bd. ii., Allg. Gouv.-Verf. § 209.

219. Diele Berichte und Verschlage werden nach einer bestimmten Form eingesandt: 
die monatlichen mit Unterschrift eines Gliedes und der Contrasignatuc des Sekretairs, die 
übrigen aber, welche zu verschiedenen Zeiten im Jahre und am Jahresschlüsse, in Gestalt ei» 
ner Uebersicht über den Geschäftsbetrieb im Laufe des ganzen Jahres, einzusenden sind, müs
sen von allen Gliedern dec Behörde unterzeichnet und vom Sekcetair contrasignirt werden.

<5bin bort, § 210.

220. In der Kanzellei jeder Behörde muß ein Verzeichn iß der verschiedenen Verschlage, 
mit genauer Angabe des Termins wann, und der Behörde wohin sie abzusenden sind, ange
schlagen lein!a). ^n den Oberbehörden aber werden besondere Verzeichnisse über die einzu» 
sendenden Berichte und Verschlage, zur Bemerkung ihres Eingehens geführt (b)

(a) Lwl. Kanz.-O. v. 1789 Oft. 15 § 16. (b) Alix. Reichög. Bd. II., Allg. Gouv.-Verf. §210.

221. In den untern Gerichtsbehörden des Landes und in den Landpolizei-Behörden wer
den bei jedem Wechsel der Glieder durch neue Adelswahl, genaue Verzeichnisse über die an, 
hängig verbliebenen, und die der Verantwortlichkeit der frühern Glieder auferlegten Sa, 
cher» angefertigt, mit Angabe der Ursachen, warum die Sachen nicht zu gehörigem Beschluß 
geführt worden, damit sich aus diesen Verzeichnissen ersehe»» lasse, in welcher Lage der Geschäf
te jede Behörde aus die »»er» angestellten Glieder übergeht. Diese Versehläge sind eben sowohl 
von den frühern, als von den neu eintretenden, Gliedern zu unterzeichnen und sodanr» dein 
G'vilgouverneur zur Beprufung und Genehrnigung vorzustellen, und bevor dies gesche

hen, können sich die abgehender» Glieder nicht als ihres Dienstes völlig enthoben an- 
fehen, noch sich aus de»n Gouvernement entfernen.

Allg. Reichög. Bd. II. Allg. Gouv.-Verf. § 211.

Zweite Abtheilung.
Von der Rechenschaftsablegung über Gelder.

I. Von der Rechenschaftöablegung über Kronögelder.

222. Die Behörden führen besondere Schnurbücher, sowohl über alle bei ihnen 
eingehenden Kronsgefälle, als auch über Einnahme und Ausgabe der etatmäßig zu ihrer 
Unterhaltung bestimmten Summen. Die etatmäßig zur Verfügung dec Behörden gestellten 
Summen und überhaupt dec Bestand der Kasse unterliegen dec monatlicher» Revisior» nach 
den allgemeinen Bestimrnungen.

Eben dort, § 212.

225. Die etatmäßig zur Besoldung und Unterhaltung der Behörden festgesetzten 
Summen müssen »hne»» in den bestimmten Fristen auf ihre Forderung abgelassen werden, 

und es bleiben dann schon die empfangenden Behörden verantwortlich für die Ordnungs
mäßigkeit der Forderung, Aufbewahrung und Verausgabung dieser Summen, so wie für 
die gehörige Rückgabe der Reste. 9 ' 1

Cbtn dort.
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224. Die etatmäßigen Summen der Behörden und, bis zu deren gehdriger Absen
dung alle Kronsgefälle, müssen in der Gerichtöstube in besonderen Kasten unter Verschluß 
und Siegel des Vorsitzers oder eines von ihm dazu bestimmten Mitgliedes aufbewahrt 
werden; den mit Einnahme und Ausgabe betrauten Beamten werden zu Zeiten nur die 
Geldsummen, welche für die Besoldung und die Kanzellei »Ausgaben nöthig sind, übergeben. 
(Diese Beamten werden von Zeit zu Zeit durch Wahl aller Kanzelleibeamten aus ihrer 
Mitte bestimnit unter Genehmigung aller Glieder der Behörde, und es haften für dieselben 
alle zum vollen Bestände dec Behörde gezählten Glieder; der allgemeine Grundsatz von 
Anforderung der Unterschrift von den Kassenbeamten bei ihrem Eintritte ins Amt — Allg. 
Reichsg. Bd. II, Allg. Gouv.-Verf. § 2627—findet auf die obenbezeichneten^ Beam
ten keine Anwendung.) Dort übrigens, wo eine große Anhäufung besonderer Summen 
bisweilen vorkommt, sind die Behörden nicht durch die hier gegebenen Vorschriften beschränkt, 
sondern wenden auch andere ihnen zustehende Mittel an, z. B. die Abgabe der Gelder in 
die Kreisrenteien zur Aufbewahrung nach den Regeln über fremde Gelder (Allg. Reichsg. 
Bd. II, Allg. Gouv.-Verf. § 2752), oder in das Kassagewölbe der Gouvernementsregie

rung, wenn ein solches vorhanden ist.
Eben dort, §215.

225. Die Behörden senden Kronsgelder, als da sind: Pofchline, Kanzellei- und 
Stempelgebühren—ohne den geringsten Verzug, unter strenger Beahndung für Aufenthalt 

dieser Summen, an die Kreisrentei gegen Quittung des Rentmeisters. Ueber die Abliefe
rung von Geldern in die Rentei benachrichtigen die Behörden jedesmal oder monatlich den 
Kameralhof, welcher diese Benachrichtigungen mit den Berichten des Rentmeisters ver
gleicht, hierbei das Latum des Eingangs der Summen sorgfältig beachtend.

Eden dort, § 214.

226. Den Behörden wird es zur Pflicht gemacht, strenge Obacht zu haben über die 
wirkliche Ablieferung der bei ihnen eingehenden Reichseinkünfte wohin gehörig, in die 
Kreisrentei oder auf die Post, an demselben Tage, an welchem von den Gliedern die Mit* 
theilung oder Benachrichtigung unterschrieben wird, mit welcher die Gelder begleitet wer
den,—dergestalt, daß jede Verzögerung in Ablieferung der Gelder auf die Post oder in die 
Rentei, um so mehr noch ihr Verlust, auf die Verantwortung der Glieder selbst fällt, so
wohl der die Gelder abliefernden oder absendenden Behörde, als des wegen unterlassener 

Aufsicht schuldigen Kameralhofs.
Eben dort, § 213.

227. Die Appellationsgelder, welche nach den Regeln des Gerichtsverfahrens bis 
zur Entscheidung der Sache zur Aufbewahrung an die Kollegien allgemeiner Fürsorge ab
geliefert werden, müssen bei ihrem Empfange und ihrer Absendung gleicher Weise in die 
Einnahme- und Ausgabe-Bücher jeder Behörde eingetragen werden.

Eben dort, § 217; — Allg. Reichsg. Bd. XIII, Reglem, der Allg. Fürsorge § 331;—Allerh. best. 

Meî-l. d. Reichör. v. 1840 Mai 27 (15498).

228. Die Schnurbücher über Einnahme und Ausgabe und über die Stempelgebüh
ren werden, nach Ablauf des Jahres, zugleich mit den aus ihnen zusammengestellten Gene
raltabellen, dem Kamerathofe zur Revision zugesandt; als Frist wird hierzu ein Monat 
gegeben, dergestalt, daß die in den Kreisen befindlichen Behörden sie unausweichlich in den 
ersten Tagen des Februars und nicht später als am 10 Februar auf die Post zu geben 
haben; für Verabsäumung dieser Frist werden die Schuldigen der gesctzlicl)en Verantwortung 

unterworfen.
Allg. Reichsg. Dd. n, Allg. Gorv.-Perf. § 218.
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229. Die betreffenden Gouvernements - Obrigkeiten haben eine jede in ihrem Wir
kungskreise darauf zu sehen, daß die Rechenschaftsberichte und Verschlage zu rechter 
Zeit abgesandt werden, und sobald sie durch den Kameralhof von deren Nichteinsendnug 
benachrichtigt worden, die Säumigen zu beschleunigter Absendung anzuhalten.

Eben dort, § 219, 849, 850.

II. Don der Rechenschaftsablcgung über Privatgelder.

250. Alle von Privatpersonen eingelieferten, oder von anderen Behörden in Privat
sachen eingesandten Gelder werden auf Verfügung der Behörde in Empfang genommen; 
über den Emp.ang wird eine Quittung, mit der Unterschrift des Vorsitzers oder eines an
dern Gliedes und^von dem Sekretair contrasignirt ausgestellt, oder statt dessen, unter Be
glaubigung des Sekretairs, ein Auszug aus dem Journale oder Protokolle. Alles unmittel» 
barr Entgegennehmen von Geldern, ist dem Sekretair und den Kanzelleibeamten gänzlich 
untersagt, und sind daher Quittungen, die sie ohne Unterschrift eines Gliedes ausstellen, 
durchaus ungültig.

Kurl. Kanz.-O. v. 1796 § 49 p. 1 — 4 u. § 52; Hofg.-Konst. v. 1829 Apr. 5, p. 9; Bef. d.
Livi. Gouv.-Reg. v. 1829 Aug. 3.

251. Auf gleiche Weise dürfen der Sekretair oder andere Kanzelleibeamten nicht 
anders als auf Verfügung der Behörde gerichtlich bewahrte Gelder auszahlen.

Kurl. Kanz.-O. v. 1796 § 51, p. 1.

252. Bei einer Behörde eingehende Gelder und Geld-Dokumente müssen noch an 
demselben Sitzungstage in einen eisernen, oder mit Eisen beschlagenen Kasten gelegt und, 
wo möglich, mit kurzer Angabe auf dem Umschläge des Geldbetrags und der Sache, zu 
welcher das darin befindliche Geld gehört, für jede einzelne Sache besonders aufbewahrt 

werden.
Kanz.-O. v. 1789 Oft. 15 §10; Kurl. Kanz.-O. v. 1796 § 50 p. 1 u. 3; Hofg.-Konst. 

v. 1829 Apr. 5, p. 5.

255. Der Geldkasten muß drei Schlösser und drei besondere Schlüssel haben; von 
diesen bewahrt der Vorsitzer einen, das älteste Mitglied den andern, und der Sekretair den 
dritten.

L^v!. Kanz.-O. v. 1789 Ott. 15 § 10; Kurl. Kanz.-O. v. 1796 § 50, p. 1 u.2; Hofg.-Konst. 

v. 1829 Apr. 5, p. 2.

254. Den Gerichts - und anderen Behörden wird es zur Psticht gemacht, in die 
Kollegien allgemeiner Fürsorge abzusenden: alle Appellationsgelder und sonstige in Klage
sachen eingehende Summen, als da sind: zur Einlösung von Gütern, als Unterpfand 
in streitigen Sachen eingetragene, Wechsel und überhaupt Privatgeldec, welche bis zur 
Entscheidung einer Sache eingetragen werden oder während längerer Zeit bis zürn Erschei
nen derjenigen, denen sie gehören, ausbewahrt werden müssen.

Allg. Reichsg. B. XIII. Reglem, der Allg. Fürs. § 531, u. die Allerb. best. Mein, des ReichSr. 
v. 1840 Mai 27 (13498).

~,|V 'm vorhergehenden § bezeichneten Summen müssen den Kollegien allge
meiner Fürsorge ungesäumt nach ihrem Eingänge bei der Behörde abgeliefert werden, bei 
Vermeidung von Strafprocenten für die Zeit des Aufenthalts.

Allg. Reichsg. Bd. XIII, Reglem, der Allg. Fürs. § 335; — 1840 Mai 27 (13498).
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256. Aus den in den vorhergehenden §§ 254 und 255 aufgestellten Regeln sind 
ausgenommen ConcurS-, Erbschaft-- und Waisen-Kapitale, in Betreff welcher die im Civil
rechte und im Civilprozesse festgestellten Grundsätze beobachtet werden.

1840 Mai 27 (13498).

257. Ueber die Verrechnung der gerichtlich aufbewahrten Privatgelder, werden in den 
Behörden der Ostseegouvernements Bücher auf folgender Grundlage geführt:

Im Livländischen Gouvernement.
1) Ein Kassajournal, ein Rescontrabuch und in den Behörden, wo Pupillengeldrr ein

kommen, für diese noch ein besonderes Kassabuch. Alle diese Bücher sind als Schnurbücher 
foliirt, mit Angabe, wie viele Blätter jedes Buch enthalte, und sind mit dem amtlichen 
Siegel, so wie auch mit der Unterschrift des Presidenten, versehen (a).

2) In das Kassajournal werden dec Reihe nach von Tag zu Tag alle vorfallenden 
Geldausgaben und Geldeinnahmen eingetragen; den Eintrag bescheinigt der Empfänger 
oder Einzahler persönlich oder durch seinen Bevollmächtigten in dem Kassajournale. 
Falls das Geld mit der Post ein - oder ausgeht, hat der Sekretair Ein - oder Auszahlung 
zu beglaubigen und die Quittung den Akten beizufügen (b).

3) Das Rescontrabuch enthält so viele einzelne Ausgabe- und Einnahme-Contos, als 
es verschiedene Massen in der Kasse gibt. Diese Contos werden abgesondert von einander 
geführt und unmittelbar aus dem Kassajournale übergetragen, so daß das Rescontrabuch 
immer dem Kassajournale aufs genaueste folgt (c).

4) Außer dem Kassajournale und dem Rescontrabuche, führt der Sekretaic noch ein be
sonderes Verzeichnis der Gelder, welches immer auf dem Sitzungstische gehalten wird (d). 
Uebrigens können nach Erforderniß die Behörden auch noch andere Kassa-Bücher und Re
gister in Beziehung auf Aufbewahrung und Verwaltung von Pcivatgeldern führen (e).

5) Bei den Rigaschen Stadtbehdrden wird kein besonderes Kassajournal geführt; jeder 
Empfang und jede Auszahlung wird ins Kassabuch, mit Beziehung auf das Sitzungsjour
nal eingetragen (f).

Im Esthlandischen Gouvernement.

6) Das Oberlandgericht führt nur ein Rescontrabuch, die Manngerichte und das Nieder
land-und Landwaisengericht nur Kassabücher. — In dem Rescontrabuche wird Empfang 
und Auszahlung der Gelder, unter Anführung des Datums bemerkt. Ueber jede Auszahlung 
quittirt d.r Empfänger persönlich entweder im Buche, oder auf einem besonderen Blatte, 
das zu den Akten gelegt wird. Dasselbe Verfahren wird bei Führung der Kassabücher 

beobachte (g).
7) Die Revalschen Stadlbehörden führen Kassabücher, nebst besonderen Quittungsschnur

büchern (h).

2m Kurländischen Gouvernement.

8) Bei den Kurländischen Behörden werden nur ein Kassaschnurbuch und ein Kassajour
nal geführt. In Letzterem wird Einnahme und Ausgabe der Gelder verzeichnet und wird 

darin bemerkt an welchem Tage der Depositen-Kasten geöffnet worden, welche Glieder da
bei gegenwärtig gewesen, der Name des Empfängers oder Einzahlers, dec Betrag der Sum
me und der Grund der Ein- oder Auszahlung (i).

(a) Vorschr. d. Gen.-Gouv. v. 1815. — (b) Eben dort. — (c) Hosg.-Konst. v. 1829 Apr. K, 
p. 4. — (d) Livl. «an;.-O. v. 1789 Ott. 15 § 10. — (e) Hosg.-Konst. v. 1829 Apr. 5, 
p. 1. — (f) Ununterbr, Gewohnh. —. (g) Eben so. — (h) Eben so.— (i) Kurl. Kan,.«O. v. 

1796, § 48.
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258. Jeder, welcher hinsichtlich der ihm gehörenden Gelder eines Auszugs aus den 
Rechnungsbüchern bedarf, hat das Recht um Ausfertigung eines solchen zu bilten.

Ununterbk, Gewohnh.

259. Die Kassabücher mit einem Verschlage über alle in der Behörde zur Aufbewahrung 
eingegangenen Gelder sind, gleich den Schnurbüchern über die Verwaltung der Krons» 
gelder, im Januar und spätestens bis zum 10 Februar jeden Jahres an den Kameralhof 

einzusenden.
Uf. v. 1826 Juni 13, veröff. durch die Lwl. Gouv.-Reg. Juli 30, durch die Kurl. Off. io.

240. Die Kasse dec Behörde wird monatlich revidirt. Bei dieser Revision sind in 
den Landgerichten des Livländischen Gouvernements und den Oberhauptmanns- und 
städtischen Gerichten des Kurländischen Gouvernements die Kceisstskale gegenwärtig.

Kurl. Kanz..O. v. 1796 § 62.

1. Das Ergebniß jeder solchen Revision und Vergleichung des Kassajournals 
mit dem Kassabuche wird in dem gewöhnlichen Sitzungsjournale oder Protokolle und (o 
dem Rescontrabuche bemerkt.

Ununterbr. Gewöhn^.

Zweites Hauptstück.
Von der Verantwortlichkeit dec Behörden und ihrer Glieder.

Erste Abtheilung.
Gegenstand und Art der Verantwortlichkeit.

242. Wer die Pflichten seines Amtes mit Sorgfalt und Eifer erfüllt, hat dafür 
Belohnungen zu erwarten; dagegen wird jede Vernachlässigung des Dienstes oder böswil
lige Verletzung der Amtspflichten die Schuldigen nach Maßgabe ihrer Schuld unausbleib
lich der Verantwortlichkeit und Beahndung unterwerfen.

Allg. Reichög. 25b. II, Allg. Gouv.-Verf. § 220.

245. Gegenstand und Art der Verantwortlichkeit in jeder Behörde und in jedem 
Verwaltungszweige werden nach der besondern Verfassung derselben und den Regle
ments durch ausführliche Regeln bestimmt, in Gemäßheit der verschiedenartigen Natur 
der Geschäfte und der Dienstunterordnung. Die Hauptregeln aber,' welche für alle 
Behörden gleichmäßig gelten, sind in den hier unten nachfolgenden §§ auöeinandergesetzt.

244. Behörden und Beamte werden zur Verantwortung gezogen, in Folge von:
1) Klagen, die auf dem vorschriftmäßigcn Wege über sie erhoben worden.
2) Mißbräuchen und Vernachlässigungen, welche die Oberbehörde selbst bemerkt hat.

Vorstellungen untergeordneter Beamten und Behörden, wenn sie zur Ergreifung oder 
zur Vollziehung von gesetzwidrigen Maßregeln angehalten werden.

4) Entdeckungen bei Gelegenheit wider andere Personen gerichtlich angestellter Unter

suchung.
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5) Revisionen, die von Zeit zu Zeit angestellt werden.

6) Durchsicht der Akten, Verscbläge und Rechenschaftsberichte.
2lllg. Reichsg. Bd. II, Mg. Gouv.»Verf. § 222.

245. Alle diese Veranlassungen, um zur Verantwortung gezogen zu werden, haben 
jedoch nur in dem Fall gesetzliche Bedeutung, wenn sie offenbar erwiesen sind.

Eben dort, § 225.

246. Die Behörden unterliegen der Verantwortlichkeit:
1) Wenn sie die Grenzen ihrer Kompetenz überschreiten.

2) Wenn sie durch Unachtsamkeit, Säumigkeit oder absichtliche Verzögerung und Ver- 
säumniß, Jemandem Schaden und Verlust veranlassen, die von ihnen geforderten Benach
richtigungen und Auskünfte nicht in der vorgeschriebencn Frist ertheilen, oder die von ihrer 
Oberbehörde erhaltenen Befehle und Vorschriften unerfüllt lassen.

3) Wenn sie bei Verhandlung von Rechtssachen überhaupt, oder in den Formen des ge
richtlichen Verfahrens, Gesetzwidrigkeiten zulassen oder selbst veranlassen, oder die Vorschrift 
der Gesetze nicht mit Genauigkeit erfüllen.

4) Wenn sie die gesetzlich vorgeschriebenen Rechenschaftsberichte nicht zur rechten Zeit 
einsenden, oder auf Veruntreuung und Verschleuderung der bei ihnen eingegangen.n Gelder 
betreten werden.

Eben dort, § 224.

247. Jedes Glied einer Behörde unterliegt insbesondere der Verantwortung:

1) Wenn es insgeheim und in böser Absicht auf eine Zeit lang oder für immer Schrif

ten oder Dokumente aus der Behörde fortbringt.

2) Wenn es unter irgend einem Vorwande einen wahrheitswidrigen Bericht erstattet, 
oder vorsätzlich Nachrichten und Auskünfte über eine Sache oder bei der Behörde einge
gangene Schriften zurückhält oder unterschlägt, oder einen erhaltenen Auftrag nicht zur 

Vollziehung bringt.

3) Wenn es die Protokolle oder andere Dokumente verfälschend korrigirt, oder sonst 

einen Betrug im Dienste begeht.

4) Wenn es einem Unbetheiligten eine noch zur allgemeinen Bekanntmachung nicht 
geeignete Verfügung der Behörde mittheilt, die Protokolle vor der Zeit zeigt, oder die in 
der Sache abgegebene Stimme oder Meinung offenbart.

5) Wenn es aus Freundschaft oder Feindlchaft, aus Gewinnsucht und für empfangene 
beschenke oder aus andern Absichten, dasjenige verabsäumt oder gänzlich unterläßt, was 

ihm nach seiner Amtspflicht in dec Sache zu thun oblag.
Eben dort, § 223.

248. Für jede Säumigkeit, Unordnung und Versäumnis überhaupt in der Behörde 
verantwortet vorzugsweise der Vorsitzer; aber auch die übrigen Glieder sind von dec Verant
wortlichkeit nicht befreit, wenn sie nicht ihrer Pflicht gemäß selbst dec Oberbehörde von sol
chen Unordnungen die Anzeige machen.

E en dort, § 226.

249. Glieder, welche durch Wahl in eine Behörde ernannt worden, werden für 
gesetzwidriges Verfahren, Säumigkeit irn Dienste oder Nichterfüllung der gesetzlichen 
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Vorschriften, eben so der Verantwortlichkeit unterzogen, wie die Glieder, welche von der 
Staatsregierung angestellt werden.

Allg. Reichsg. Bd. III, Reglem, über den Wahldienst § -499.

250. Die Sekrrtaire der Gerichtsbehörden, die Kanzelleibeamten und Diener, ver
antworten ganz besonders für die Bewahrung und Unversehrtheit der einem jeden anver- 
trauten Akten und Schraten. Die er Bestimmung gemäß muß ein Kanzelleibeamte, 
wenn er auf längere Zeit beurlaubt, des Dienstes entlasten oder feines Amtes entsetzt wird, 
alle ihm anvertrauten Akten und Schuften nach einem besondern Verzeiehniste und gegen 
Quittung demjenigen abliefern, der dazu verordnet wird; wenn aber jemand in einer wichti
gen Angelegenheit abberufen würde und nicht aufgehalten werden kann, so muß nach 
oer Abreise eines solchen, eben so wie nach dem Tode eines verstorbenen Beamten, ein 
Verzeichnis der Akten und alles dessen, was demselben anvertraut gewesen, auf gleiche 
Wei'e angefertigt und demjenigen, der zum Empfange beauftragt wird, gegen Quittung 
abgeliefert werden.

Allg. Reichsg. Bd. II, Allg. Gouv.-Verf. § 227.

Zweite Abtheilung.
Folgen der verschuldeten Verantwortlichkeit.

t 2 Folgen verschuldeter Verantwortlichkeit sind entweder: 1) Kriminalstrafen 

für Amtsverbrechen, welche nicht anders als durch gerichtliches Urtheil verhängt werden, 

oder 2) Zurechtweisungen und Beahndungen, welche von der kompetenten Qberbehörde 
ohne förmliches gerichtliches Verfahren ertheilt werden.

Eben dort, § 228.

252. Die Art und das Maß der für Amtsverbrechen vom Gerichte zu verhängen
den Strafen find in den Kriminalgesetzen angegeben.

Eben dort, § 229.

25a. Die ohne vorgängiges gerichtliches Verfahren zu verhängenden Beahndungen 
bestehen in : 1) Bemerkungen; 2) Verweisen; 3) öffentlicher Bekanntmachung des Ver
gehens; 4) persönlicher Haft oder Arrest; 5) Suspension und Entfernung vom Amte.

Eden dort, § 250.

Eben dort, § 259.

, Anmerkung. Geldstrafen, deren Betrag in den Gesehen für jeden besondern Fall bestimmt ist, 
können, ausgenommen die in den folgenden Bühern angegebenen, nicht anders als nach vorgängi

gem gerichtlichen Verfahren und Urtheil aufeclegt werden und gehören daher nicht zu den hier 
erwähnten Beahndungen. Ist aber jemand, dem in Bezug auf den Dienst die Erlegung einer 
Gel str fe auferlegt worden, nicht im Stande sie zu entrichten, so jst mit jhm nach den astgeminen 
Regeln u ec zahlungsunfähige Schuldner zu verfahren. Eine solche Beitreibung der Geldstrafe er- 
„reckt lich jedoch weder auf die Erben des Schuldigen, noch auf diejenigen, welche ihn zu dem Amte 
verordnet haben.

Verhängung aller Beahndungen im Allgemeinen, gemäß dem Grade der
Schuld oder Vecsa'.ulMlß, werden die hier nachfolgenden Hauptregeln beobachtet: 
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1) Keine Beahndung kann aufcrlegt werden, ohne daß von den für schuldig Erkannten 
zuvor eine Erklärung eingefordert worden; 2) Jede Beahndung kann einzig und al
lein nur diejenigen Glieoer einer Behörde treffen, welche nach der eingefvrderten Erklä
rung auch wirklich als schuldig sich ausweisen; Niemand verantwortet für die Schuld oder 
Versäumniß eines Andern; 3) Verursacht die Schuld oder das Vergehen eines Beamten 
der Krone oder einer Privatperson irgend einen Schaden, so wird der Schuldige, außer 
der gesetzlichen Beahndung, nach Urtheil des Gerichts auch zum Ersatz des veranlaßten 
Schadens angehalten; 4) Wofern ein Beamte, der einer Beahndung unterzogen oder vom 
Amte entfernt worden, glaubt, daß dies ungerechter Weise, ohne gesetzlichen Grund oder 
aus Partheilichkeit geschehen sei, und solches beweisen zu können vermeint: so ist es ihm 
nicht verwehrt seine Klage hierüber ordnungsmäßig bei der Oberbehörde einzureichen, wel
che ihrerseits verpflichtet ist, Sachen dec Art nicht ohne Prüfung zu lasten und dem Ge
kränkten die gesetzliche Genugthuung zu verschaffen.

Eben dort, § 231.

255« Einige Beahndungen werden in die Dienstlisten und Attestate der ihnen unter
zogenen Beamten eingetragen, andere nicht. Die ausführlichen Vorschriften hierüber sind 
in den allgemeinen Reglements über den Civildienst festgestellt.

Eben dort, § 232.

256. Mit einer Bemerkung werden Versäumnisse im Dienste, die weder vorsätzlich 
geschehen, noch mit Umständen von besonderer Wichtigkeit verknüpft sind, beahndet, ohne 
Eintragung in die Dienstliste.

Eben dort, h 233.

257. Der Verweis ist ein verstärkter Grad einer solchen Bemerkung; ec ist doppelter 
Art: ein strenger oder ein einfacher.

Eben dort, § 254.

258. Ein strenger Verweis wird ertheilt: 1) für Fristversäumniß in der Erfüllung einer 
Vorschrift der Oberbehörde, ohne Beibringung gesetzlicher Entschuldigungsgründe, 2) für Frist- 

versaumniß in der Einsendung der Rechenschaftsberichte oder Schnurbücher und 3) für 
Säumigkeit in der Einsendung der in bestimmten Terminen mitzutheilenden Nachrichten, 
Verschlage und andern Schriften.

Eben dort, § 235.

259. Ein einfacher Verweis wird ertheilt: 1) für Fristversäumniß in dec Mittheilung 
von Auskünften und Antworten auf die Requisition gleichstehender Behörden und Obrig
keiten ohne Anzeige der UrsaclM, welche die Erfüllung dec Requisition verhinderten; 2) für 
Säumigkeit in der Entscheidung von Sachen, welche nach vollständiger Einziehung aller 
erforderlichen Auskünfte dazu bereits an der Reihe sind.

Eben dort, § 236.

260. Die in den beiden vorgehenden §§ angegebenen Beahndungen werden auferlegt: 
1) allen unteren Gerichts- und allen Polizeibehörden des Landes, wie allen Stadtbe
hörden und allen Personen, welche in denselben dienen, von ihren nächsten Oberbehörden 
und von der Gouvernemcntsregierung, sowohl auf deren eigene Verfügung, als auf 
Antrag gleichstehender, oder auf Vorstellung untergeordneter Behörden; ferner 2) 
den Behörden dec Gouvernemevtsverwaltung und den Viagistraten der Städte Ri
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ga und Reval, den bei ihnen angestellten Gliedern und Beamten, von dem Dirigirenden 
Senate.

Eben dort, § 237.

261. Wer im Laufe eines Jahres für Säumigkeit und Nachlässigkeit im Dienste 
drei scharfen oder sechs einfachen Verweisen unterliegt, darauf aber noch einer neuen Ver- 
saumniß überwiesen wird, für welche er einer ähnlichen Beahndung unterzogen werden 
müßte, ist dem Gerichte zu übergeben.

Allg. ReichSg. Bd. XV, Strafges. § 295.

262. In jeder Behörde und bei jeder Obrigkeit müssen besondere Schnurbücher geführt 
werden, zur Verzeichnung der Verweise, dergestalt, daß in der Dienstliste, oder 
wenn der Beamte seinen Dienst verändert, in dem ihm zu ertheilenden Attestate, nach diesen 
Buchern und in Gemäßheit der a (I gemein en Reglements über den Staatsdienst angegeben 
werde, wie oft er sowohl einfachen als strengen Verweisen unterzogen worden.

Allg. Reichsg. Bd. II, Allg. Gouv.-Verf. § 238.

265. Die öffentliche Bekanntmachung besteht in der allgemeinen Veröffentlichung 
einer vorsätzlichen oder wiederholten Uebertretung der gesetzlichen Ordnung und eine
offenbaren Mißbrauchs der anvertrauten Amtsgewalt, mit Namhaftmachung aller Theil
haber an solchen Gesetzwidrigkeiten. Sie geschieht mittelst gedruckter Ukase des Dirigi- 
renden Senats, welche allen Verwaltungs- und Gerichtsbehörden und Obrigkeiten zu
gesandt werden.

Eben dort, § 240.

264. Wenn im Dienste stehende Personen, mit öffentlick)er Bekanntmachung ihrer 
Namen und der Verschuldung, wegen welcher sie der Verantwortlichkeit unterzogen wur
den, fur Amtsverbrechen dem Gerichte übergeben sind, in der Folge aber durch gerichtli
ches Urtheil vollkommen gerechtfertigt werden, so wird über ihre Unschuld eben so 
eine öffentliche Bekanntmachung erlassen, nach den in den Strafgesetzen enthaltenen Re
geln.

Eben dort, § 241.

265. Der Dirigirende Senat kann die öffentliche Bekanntmachung der Vergehen 
über alle Behörden im Gouvernement aus eigner Gewalt verhängen, außer über die 

Gouvernementsregiecungen und auch die Eivilgouvcrncure, welche einer solchen Be- 

ahndung ohne Allerhöchste Genehmigung nicht unterworfen werden können.

Eben dort, § 242.

266. Der Arrest ist die persönliche Haft eines Beamten unter Wache, an dem 
Orte seines Dienstes.

Eben dort, § 243.

26 i. Sie Suspension und die Entfernung vom Amte werden ohne förmliches ge
richtliches Verfahren verhängt.

Eben dort, § 244.

268. Amtsentsetzung, w wie Ausschließung aus dem Dienste, findet nicht anders als 
in Folge gerichtlichen Verfahrens Statt; wird jedoch Jemand ohne gesetzliche Untersuchung 
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und ohne gerichtliches Erkenntniß seines Amtes entsetzt, oder aus dem Dienste ausge
schlossen, so ist ein solcher nur als verabschiedet anzusehen.

Eben dort, § 245.

269. Niemand kann seines Amtes entsetzt und aus dem Dienste ausgeschlossen wer
den, mit dem Zusatze, daß er in Zukunft nirgends anzustellen sei, ohne daß das hierüber 
gewallte Urtheil zuvor von dem Dirigircnden Senate bestätigt worden.

Eben dort, § 246.

270. Beamte, welche sich zur Ausübung ihrer Amtspflichten als unfähig oder 
unzuverlässig erwiesen haben, können des Dienstes entlasten oder vom Amte entfernt 

werden.
Eben dort, § 247.

271. Eine solche Entfernung vom Amte wird entweder unmittelbar von den Vor
gesetzten selbst verfügt, oder auf Vorstellung an die Obcrbehörde oder Obrigkeit, je nach
dem der zu Entlassende von jenen oder von diesen im Dienste angestellt worden.

Eben dort, § 248.

272. Kanzelleidiener, welche sich nachlässig und unfähig zum Dienste erwiesen haben, 
sind unverzüglich aus demselben auszuschließen, durch Verfügungen der Gouvernementö
regierungen, ohne sie dem Gerichte zu übergeben; in Betreff ihrer künftigen Bestimmung 
ist nach folgenden Grundsätzen zu verfahren: 1) Kinder persönlich Adliger und von Kauf
leuten erster Gilde, welche erbliche Ehrenbürger sind, treten in den Stand, zu wel
chem dieselben gehören, die Kaufmannssdhne aber, deren Väter nicht das erbliche Ehren
bürgerrecht haben, treten in den ursprünglichen Stand derselben oder, wenn sie kein 
Kapital angeben, in den Stand der Bürger; 2) Kinder von Geistlichen und Dia

konen Rechtgläubiger Konfession, von Evangelisch-Lutherischen und Reformirten Pasto
ren, welche nicht Adelsrechte haben, eben so Kinder von Behörden-Dienern und Kinder 
von Gelehrten und Künstlern welche weder den Adel, noch einen Klassenrang, noch das 
erbliche Ehrenbürgerrecht haben, sind je nach ihrer Wahl in einen der steuerpflichtigen 
Stände einzuschreiben; 5) Die vor dem im Jahre 1827 erfolgten Verbote in den 
Dienst aufgenommenen Kaufleute und Kaufmannssöhne zweiter und dritter Gilde und 
Bürger — treten in dem angegeben Falle in ihren früheren Stand; Militair-Unter- 

beamte treten in die Rechte der Verabschiedeten, ihre Kinder in das Mi lita irressort; 
Hofdiener ohne Klassenrang und ihre Kinder in die Rechte der verabschiedeten Hofdiener 
und ihrer Kinder; die Uebrigen aber, d. h. Fremde, Kirchendiener und Kinder der Letzte

ren je nach ihrer Mahl in den steuerpflichtigen Stand.

Eben dort, § 249.

275. Gleichergestalt sind auch die Kanzelleidiencr aus den Zöglingen der Kollegien 
allgemeiner Fürsorge steuerpflichtigen Standes, wenn sie sich während ihres Dienstes 
als Schreiber von schlechter Führung und als untauglich zum fernern Dienste erweisen, 
auf Anordnung ihrer Vorgesetzten aus dem Dienste auszuschließen und dem steuerpflich

tigen Stande zuzuw.isen.
Eben dort, § 250.
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274t. Niemand von Beamten oder Kanzelletdienern, wes Standes oder welcher 
Herkunft er auch sei, kann auf eigenes Dafürhalten oder Verfügen seiner Vorgesetzten, 
einer Kriminalstrafe unterworfen werden; Behörden-Diener, die keinen Klassenranghaben 
und nicht zum Adel gehören, sind für Amtsvergehen so wie für lasterhaftes Betragen 
und daraus hervorgehende Dienstvernachlasstgungen unmittelbar dem Kriminalgerichte zu 
übergeben und ist dort ohne die geringste Zögerung gegen sie zu verfahren, unter Verant
wortlichkeit wie des Gerichts selbst, so auch des Gouvernementsprokureurs; nach Bestäti
gung des gerichtlichen Urkheils durch den Civilgouverneur, ist dasselbe sogleich auszu
führen durch Ablieferung des Verurtheilten an die Rekrutirungs-Behörde zur Einreihung in 
den Kriegsdienst.

Eben dort, § 251.

275. Wenn einer von den Wunden halber verabschiedeten, aufAnordnung des Konnte 
vom 1 i August 1S1V im Civildienste angestellten, Offizieren steh eines widergesetzlichen 
Verfahrens schuldig macht, so kann ein solcher vom Amte nicht anders entfernt werden, 
als nachdem er dem Gerichte übergeben und der erwähnte Komitv nicht allein hiervon, 

sondern auch von der Untersuchung seines Vergehens und von dem Erkenntnisse des Gerichts 
in Kenntniß gesetzt worden. Der als gerechtfertigt vom Gerichte Freigesprochene kann sich an 
den Komitè mit der Bitte wenden, ihm die gesetzliche Genugthuung zu verschaffen.

Eben dort, § 252.

27G. Diejenigen von den im vorhergehenden § genannten Beamten, welche sich zur 
Fortsetzung des Dienstes untauglich erweisen, wegen Lasters und schlechten Betra

gens, wie namentlich wegen liederlichen Lebenswandels, Frechheit, Verschwendung, Vdl- 
lerei und Hang zum Kartenspiel, werden gleichfalls nicht anders vom Amte entfernt, 
als nachdem sie, nach den im vorhergehenden Artikel festgesetzten Bestimmungen, zuvor 
dem Gerichte übergeben und über sie laut Urtheil und Recht erkannt worden.

Eben dort, § 253.

277. Wenn der von dem erwähnten Komitv zu einem Amte bestimmte Verwundete ZU 
diesem Dienste sich unfähig erweis't, so müssen die Vorgesetzten bei seiner Entlassung dem 
Komi!« hiervon Nachricht geben, mit genauer Auseinandersetzung der Ursachen seiner Un
fähigkeit zu dem 'Amte. Der Komitv hat ihn demnächst in einem andern, minder schweren 
Dienste anzustellen oder, nach Maßgabe seiner dargethanen Unfähigkeit, ihm eine fernere 
Dienstanstellung gänzlich zu versagen.

Eben dort, § 254.

278. Diese Unfähigkeit 277) kann bestehen: 1) in der durch Wunden verursachten 
Unmöglichkeit seine Amtspflichten mit dec erforderlichen Thätigkeit zu erfüllen; 2) in 
Kränklichkeit oder endlich, 3) im Mangel an den erforderlichen Kenntnissen; keinesweges 
aber in schlechter Führung oder Mißbrauchen, deren der Angestellte sich schuldig gemacht : 
denn hierfür ist er nach gehöriger Untersuchung dem Gerichte zu übergeben.

Eben dort, § 255.

^^0» ^LN Beziehung auf die Aemter, die durch Wahl besetzt werden, kann die Gou- 
vernementsobrigkeit, welche in den vom Gesetze bestimmten Fällen das Recht hat, die Die
nenden dem Kriminalgerichte zu übergeben, dieselben noch vor erfolgtem Urtheilsspruche des 
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Gerichts einstweilen vom Amte entfernen, jedoch nur im Fall eines wichtigen Verbre
chens; die Amtsentsetzung aber kann nur durch gerichtliches Urtheil erfolgen. Von einer 
solchen Entfernung vom Amte muß aber die Gouvernement-obrigkeit, wenn sie einen 
durch Adelswahl Angestellten betrifft, im Livländischen Gouvernement und auf der Insel 
Oesel den Residirenden Landrath, im Esthländischen Gouvernement den Ritterschaftshaupt- 
mann, im Kurländischen Gouvernement den Landesbevollmächtigten, und wenn sie einen 
durch städtische Wahl Angestellten betrifft, ebenso die bezügliche Bürgerschaft, in Kenntniß 

setzen.
Allg. Reichög. Bd. III, Reglem, über den Wahldienst $ 257, 258.

280. In die Stelle des einstweilen vom Amte Entfernten tritt der erste Wahlkandidat 
nach ihm ein und hat fie bis zur endlichen Entscheidung der Sache zu bekleiden.

Eben dort, § 259.

281. Wird der nur einstweilen vom Amte Entfernte desselben zufolge Urtheils des 
Gerichts förmlich entsetzt, so tritt der älteste Kandidat bis zur neuen Wahl völlig in dessen 
Stelle.

Eben dort, § 260.

Anmerkung. Die Ausnahmen von den in diesem und den vorhergehenden §§ ausgestellten Regeln sind 
In den folgenden Büchern angegeben.

Fünfter Titel.
Von der gerichtlichen Kompetenz bei Verhandlung und Entscheidung 

dec Sachen und bei Vollziehung dec Entscheidungen.

282. Ohne vorgängige Klage, Gesuch oder Beschwerde können Behörden fiel) nur in 
solche Sachen einlassen, deren Verhandlung ihnen den Gesetzen nach unmittelbar und un
abhängig von irgend welchem Gesuche zusteht.

Cod. Lib. I. Tit. VIII ; Kön. Schw. Exek.-O. von 1669 Juli 10 § 26- Kön. Schw. Res. an das 
Hofg. auf die Beschw. des Adels von 1664 § 26; Kön. Schw. Res. von 1668 Jan. 26 (Landlagh 
p. 344 not. a), 1696 Aug. 7 (Landlagh p. 545 not. c) ; Esthl. R. und LR. B. I. Tit. XV, 
Art. 1; Pergl. Allg. ReichSg. Bd. II, Allg. Gouv.-Derf. § 257.

285. Keine Behörde darf sich auf die Prüfung einer Sache einlassen, welche ihrer 
Natur nach einer anderen Gerichtsbarkeit unterliegt oder aber, in den Amtskreis einer 
Unterinstanz gehörend, in dieser nicht verhandelt oder noch nicht entschieden worden.

Kön. Schw. Proz.-O. von 1614 Febr. 10 § 7; Kön. Schw. Bef. anö Hofg. von 1699 (Landlagh p.
385 not. b); Kön. Schw. Res. von 1683 § 4 (Landlagh p. 53 not. g); Rig. Etat. B. II. Kap. I. 
§ 4, Esthl. R. u. LR. B. I. Tit. II. Art. 2; Lergl. Allg. Reichög. Bd. II, Allg. Gouv.'Verf. §§ 

258, 259.

284. Keine Behörde darf den ihr untergeordneten Behörden Befehle oder Aufträge 
mündlich eröffnen; vielmehr ist jede verpflichtet ihre Mittheilungen und Vorschriften schrift

lich zu erlassen.
Allg. ReichSg. Bd. II, Allg. (Souv.-Dcrs. $ 260.
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285. Keine Gerichtsbehörde darf die Verhandlung einer streitigen Rechtssache fortsetzen, 
wenn von Seiten der streitenden Theile eine Vergleichsanzeige gemacht worden; es wäre 
denn, daß sich in der Sache Umstände ergeben, die mit Ansprüchen der Krone, oder mit 
einem peinlichen Verbrechen in Zusammenhang stehen, wie dies in den Gesetzen über das ge
richtliche Verfahren ausführlich auseinander gesetzt ist.

286. Jedes Gericht ist berechtigt, gemäß den im Civilprozesse enthaltenen Bestim« 
mungen, für Nichtbeachtung der von ihm angesetzten Termine und Nichterfüllung der von 
ihm auferlegten Verpflichtungen Geldstrafen zu bestimmen.

Livl. 6î. Kap. 48, 109 ; Ulf. des Erzb. Linde von 1525 Act- 10 ; Hofg.-O. von 1650 
Sept. 6 §tz 36, 58; Kön. Schw. Erek.-O. von 1669 Juli 10 § 25; Kön. Schw. Bef. von 
1688 Juli 5; Kön. Schw. Proz..O. von 1695 Juli 4 § 24; Landlagh p. 254 not. e, p. 
371 not. a ; Kön. Schw. Bef. ans Dörptsche Hofg. von 1698 Jan. 51; Rig. Etat. B. II. 
Kap. IX h 7; Pciv. Stephan, von 1581 Jan. 14; Kön. Schwrd-Proz-O. v. 1615 Juni 23 
§§ 36, 58. Oberlandg.-Konst. von 1691 Juli 7. 1818 Jan. 9.

287. Die Strafgelder fallen nach Vorschrift der allgemeinen Gesetze entweder dem 
Kollegium allgemeiner Fürsorge oder dec Krone zu, ausgenommen in besondern, in den 
folgenden Büchern dieses Gesetzbuches angegebenen, Fällen.

1784 Apr. 15 (15979).

288. Kein Gericht darf die für dasselbe gesetzlich vorgeschriebenen Regeln und Formen 
der Verfahrens übertreten oder vernachlässigen.

Landlagh p. 385 not. b.

289. Keine Gerichtsbehörde darf eine Sache entscheiden, worüber kein bestimmtes 
Gesetz vorhanden ist; in einem solchen Falle müssen die Gouvernements-Gerichtsbehörden 
der Gouvernementsobrigkeit vorstellen, welche, nach vorgängiger Berathung darüber in der 
allgemeinen Versammlung der Gvuvernementsregicrung und der Palaten, dem Dirigirenden 
Senate darüber zu unterlegen hat.

Allg. Reichög. Bd. II, Allg. Gouv-Derf. § 262.

290. Den Gerichtsbehörden und eben so allen anderen Behörden ist es untersagt, so
wohl die von ihnen selbst gefällten Erkenntnisse durch neue Entscheidungen zu ersetzen, als 
auch die Erkenntnisse anderer ihnen nicht untergeordneter Gerichte abzuändem.

Eben dort, § 263.

Anmerkung. In welchen Fallen es einer Gerichtsbehörde gestaltet ist, ihre in das Journal oder Pro
tokoll eingetragene Verfügung abzuandern, und eben so, auf die Bitte um Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand, ihr« eigenen Erkenntnisse wieder aufzuheben, ist im Civilprozesse umständlich angegeben.

291. Keine Gerichtsbehörde darf ihr der Appellation unterliegendes Erkenntniß zur 
Vollstreckung bringen, wenn die mit demselben unzufriedene Partei die in den Gesetzen 
über den Eivilprozeß zur Hemmung der Rechtskraft und Vollziehung der Erkenntnisse 
festgesetzte Frist beobachtet.

Eben dort, § 264.

292. Jede Gerichtsbehörde muß die Befehle ihrer Oberbehörde in Erfüllung setzen, 
ohne durch Abfragen, unter dem Vorwande vermeinter Undeutlichkeit, Befehle auf 
Befehle zu veranlassen.

©bm dort, § 265.
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295. Wenn aber eine Gerichts- oder eine andere Gouvernementsbehörde in dem ans 
dem Dirkgirenden Senate empfangenen Befehle irgend sstwas den Gesetzen zuwider
laufendes, oder dem Interesse Kaiserlicher Majestät widerstreitendes sande,—so ist sse 
verpflichtet, ohne den Befehl zu vollziehen, dem Dirigirenden Senate darüber eine 
Vorstellung zu machen; wenn aber der Senat, die ihm vorgestellte Meinung oder den 
erhobenen Zweifel für unbegründet findend, bei seiner Anordnung bleibt und dieselbe be
stätigt, so ist diese nunmehr stillschweigend und unausweichlich in Erfüllung zu setzen.

Eben dort, § 266.



Zweites Buch.
Verfassungen des Gouvernements Livland.

Erster Titel.
SScHi dec Verfassung dec Behörden dec GouvernementA-und Kceîs- 

vecwaltung (Landesbehöcden).

Erstes Hauptstück.
Von dem Hofgerichte.

Erste Abtheilung.
Von dem Bestände des Hofgerichts.

29-4^. Das Hofgericht besteht aus einem Presidenten, einem Vicepresidenten, zwei 
Landräthen, zwei Rathen und zwei Assessoren.

1834 Nov. 11 (7559) pst. 1.

29.>. Di- Wahl d-S Pr-stdent-n, des Vie-pr-sidenten, dcr b-id-n Landra'the und 
der beiden Assessoren geschieh, nach Anleitung der im Ständerechte enthaltenen Bestirnmmi- 
gen. Eie werden alle auf sechs Jahre gewählt.

Eben dort, pst. 2- 1840 Nov. 26 (13991).

296. pit dem Amte eines Presidenten, wie zu dem eines Vicepressdenten, werden zu 
zwei Kandidaten fur jede Stelle gewählt. Der Generalgouverneuc stellt die gewählten 
Kandidaten dem Dirigirenden Senate zur Einholung der Allerhöchsten Bestätigung vor.

1834 Nov. 11 (7539) pst. 3.

297. Bit den beiden Landraths- wie zu den beiden Assessor-Aemtern werden ebenfalls 
zwei Kandidaten fur jede Stelle gewählt und durch den Generalgouverneur dem Dirigi
renden Senate zur Bestätigung vorgestellt.

Eben dort, pkt. 4, 5; 1840 Nov. 20 (13991).

298. Der Dirigirende Senat ernennt die Hofgerichtsräthe auf dieselbe Weise wie die 
Rathe tn den Gerichtshöfen für peinliche und bürgerliche Sachen in den andern 
Gouvernements.

1834 Nov. 11 (7539) pst. 6.

29 . Die Hofgerichlsgliedec können mit ihrem Amte im Hofgerichte noch einen andern 
Dienst verblmen, in losem daraus nicht eine Versäumn, ß in Betreff ihres Dienstes im 
Hofgerichte hervorgehen kann.

Kon. Schw. Verordn, v. 1667 Aug. 17 § io

■ Be'rn Hofgerlchk sind angestellt: -j„ Sekretair, -in Protonà, ein Notar, 

ein uar, ein Archivar, ein Protokollist fur Kr-pvstsach-n mit einem Gehülfen, zwei 
ànstatenre, die erforderliche Anzahl Kanzellisten, Gerichtsdiener sMinisteriale) und 

1. h. Ł
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Wächter. Für die Rechnungssachen stellt das Hofgericht entweder einen beständigen Liqui- 
dativnskommissair an, oder überträgt zeitweilig, in vorkommenden Fällen, für ein ge

wisses Honorar die Rechnungsgeschäfte einem Sachkundigen.
Etat d. Livl. Gouv. v. 1797 Febr. 26 (17846).

501. Der Sekretair, Protonotar, Notar, Aktuar, Archivar, Protokollist für Kcepost- 
fachen und beide Translateure werden vom Hofgerichte ernannt, und zwar der Sekretair 
aus dem Litteratenstande, die übrigen aus jedem Stande, mit Ausnahme der Steuerpflich
tigen. Der Sekretair wird vom Tirigirenden Senate in seinem Amte bestätigt; die Er
nennung der übrigen obern Kanzelleibeamten wird vom Hofgerichte der Gouvernements
regierung zur Wissenschaft mitgetheilt. Die Kanzellisten und Gerichtsdiener stellt der 
President des Hofgerichts an; er ernennt aus ihrer Zahl auch Gehülfen für die oberen Kan

zelleibeamten.
Ununterbr. Gervohnh.

502. Beim Hofgerichte besteht eine besondere Abtheilung für Civilsachen der Bauern 
(Hvfgerichts-Departement in Bauersachen), in welcher der President des Hofgerichts den 
Vorsitz fuhrt, und der residirende Landrath, so wie die beiden im Hofgerichte sitzenden Land

räthe Mitglieder sind.
£'iv(. Baucr-Verorbn. V. 1819 Marz 26 (2775a) §§ 197, 198, 200.

505. Zur Ausfertigung der Schriften und Führung des Protokolls ist in dieser Ab
theilung ein besonderer Sekretair angestellt, welcher aus der Zahl der Livländischen Edel
leute, welche einen Cursus der Rechtswissenschaft beendigt haben, von der Livländischen 
Ritterschaft gewählt wird. Das Abschreiben der Papiere besorgt ein besonderer, vom Hof- 

gerichts-Departement in Bauersachen selbst ongestellter, Kanzellist.
Eben dort, § 199.

504;. Auf der Insel Oesel befindet sich die höchste Gerichtsinstanz in Sachen der 
Bauern bei dem dasigen Landrathskollegium. Dieses Gericht besteht aus vier Landräthen, 
dem Oeselschen Landmarschalle und dem Landrichter. Der älteste Landrath führt den 

Vorsitz. Ter Sekretair wird auf dem Landtage von der Ritterschaft gewählt und erhält 

seinen Gehalt aus der Ritterschaftskasse.
Eben dort, Beilage für die Insel Oesel, Anm. -u den §§ 197, 198, 200.

505. Der President, der Vicepresident und die übrigen Glieder des Hofgerichts wer
den in der Gouvernementsregierung, die Beamten und Gerichtsdiener aber im Hofgerichte 

selbst vereidigt.
Ununterbr. Gewohnh.

506. Das Hofgericht wird von der Staatsregierung nach einem Allerhöchst bestätig
ten Etat besoldet.

Etat d. Livl. Gouv. v. 1797 Febr. 26 (17846); 1855 Mai 21 (8148); 1856 Dec. 22 

(9806).

507. Außer dem Gehalte werden unter die Glieder des Hofgerichts zu gleichen 
Theilen vertheilt: 1) alle Strafgelder, die auf Erkenntniß des Hofgerichts von Privat
personen für uncechtfertiges Erheben von Rechtsstrcitigkeiten (a), für verabsäumte Termi
ne (b), für widergesetzliches Anstreiten rechtskräftiger Erkenntnisse (Urtheils- oder Bescheid
qual) (c) und für Hintansetzung des dem Hofgerichte schuldigen Respekts (d) beigetrieben 
werden; 2) der Appellationsschilling, falls ungeachtet dieser Appellation das Urtheil 
des Hofgerichts vollkommen und in allen seinen Theilen bestätigt wird (e), oder wenn
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die Prozessierenden während der Verhandlung der Appellationssache im Dirigirenden Se

nate sich vergleichen (f).
(a) Hofg.-O. v. 1630 Sept. 6 § 22; ÄON. Sch«. Verordn. v. 1631 Aug.IS § 16, 1633 Sept. 16 
§ 4; Äon. Schweb. Resol. v. 1684 Mai 9. — (b) Äon. Sch«. Proz.-O. ». 1693 Juli 4 § 2. — 
c) Äon. Sch«. Proz'.-O. v. 1614 Febr. 10 § 8, 1615 Juni 23 § 35 u. s. ro. — (d) Äon. Sch«. 
Resol. v. 1648 Nov. 15 § 6. — (e) Äon. Sch«. Proz.-O. 1615 Juni 23 § 35.—(f) Äon. Eck«. 
Resol. v. 1692 Jan. 13 (Vanbl. pag. 392).

508. Von den beim Hofgerichte eingehenden und nach Grundlage einer besonderen, 
von der lLtaatvregierung bestätigten, Taxe erhobenen Kanzelleigcbühren, erhalten der Sekre- 
taic die Hälfte, dec Protonvtar ein Viertel, der Notar und der Aktuar jeder ein Achtel; 
die Schceibgcbuhren fur die beiden ältesten Kanzellisten aber werden noch vor dec Vcrthri- 
lung davon abgezogen.

Hofg.-O. v. 1630 Sept. 6 § 12; Kauz.»Taxe
Gouv.-Reg. ». 1804 Mar; 31 pst. 2.

». 1799 Juli 6; Mittheil. d. Hofg. an d.

509. Von den Kanzelleigebühren, welche in Krepostsachen eingezahlt werden, erhält 
dec Sekretair die eine Hälfte; von der andern Hälfte fällt dem Protokollisten drei Viertel 
zu und seinem Gehülfen ein Viertel.

Mitthcil. d. Hofg. an d. Gouv.-Reg. ». 1804 Mürz 51 pst. 2.

Zweite Abtheilung.
Von dec Gerichtsbarkeit und Kompetenz und von den Grenzen derAmtsgewalt des 

Hofgerichts.

»>10. Die Gerichtsbarkeit des Hvfgerichts erstreckt sich über ganz Livland und die 
Insel Desel (a). Von derselben sind ausgenommen die Stadt Riga und ihr Patrimonial- 
gebiet (b).

(a) Hofg.-O. v. 1630 Sept. 6; 1840 Nov. 26 (13991). — (b) Urk. Gustav Adolph-; ». 
1621 Sept. 25 pst. 4; Akkord-Punkte ». 1710 Juli 4 (2278) pst. 4, 9.

511. Zur Kompetenz des Hofgerichts in Beziehung auf Justizverwaltung und Aufsicht 
gehört:

1) Die Aufsicht über die ihm untergeordneten Gerichte.

2) Die Anstellung der Beamten der Hofgerichtskanzellei (siehe §§ 300, 301), dec 
Advokaten, sowohl des Hofgerichts, als der ihm untergeordneten Gerichtsbehörden des 
Livländischen Gouvernements (siehe § 100); die Vereidigung derselben und die Beahnduug, 
nach Anleitung der Gesetze, dec von denselben verschuldeten Nachlässigkeiten und Versäum- 
nitie; ihre Entfernung vom Amte und die Verhängung das Strafgerichts über sie.

, 3). Das Vvrschreiben von, auf die bestehenden Gesetze begründeten, ausführlichen Regeln 
fur die innere Ordnung des Geschäftsverfahrcns sowohl im Hofgerichte selbst, als in den 
ihm untergeordneten Behörden.

4) Die Aufsicht, als Ober-Land-Waisengericht, über alle Untergerichte in Betreff von 
Vorlnundschafts- und Curatelfachen.

5) Vie Aufstellung von Notariatsinstrumenten auf Ansuchen von Privatpersonen, aus- 

genommen ^stechiel- rurd Seeproteste, deren Ausstellung den städtischen Gerichten zusteht, 
und die Beglaubigung von Unterschriften unter Dokumenten aller Art, so wie von Abschrif. 
ten dieser Dokumente.

«
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6) Die Annahme von Geldern zur Aufbewahrung auf Ansuchen von Privatpersonen 
und in den beim Hofgerichte in Verhandlung stehenden Sachen, nach Anleitung der im 

vorhergehenden Buche angegebenen Regeln.
7) Das Erlassen von Aufforderungen und die Anordnung aller gesetzlichen Maßregeln 

in nichtstreitigen Nachlaß-, Testaments- und Erbtheilungssachen von Edelleuten.

8) Die öffentliche Versteigerung unbeweglichen Eigenthums auf dem Lande, außer wenn 

dasselbe im Besitz von, den Bauergerichten unterworfenen, Personen ist.
9) Die Ingrossation und Epgrossation von Schulddokumenten und die Corroboration 

von Kontrakten über unbewegliches Eigenthum, auf Grundlage der Civilgesetze.

taudg.-O v. 1630 Mai 30 h 8; Kön. Schrv. Ms. v. 1667Aug. 17 hh 11 u.12, 1668 Nov. 30 h 6, 
1688 Nov. 23; Vorschr. d. Hofg. an d. Landg. v. 1754 Apr. 23, 1755 Oft. 28 ; Bef. d. Rig. 
Statth.-Mg. v. 1784 Dec. 23, 1797 Febr. 26 (17846) pst. 3; 1838 Juni 14 (11329); 

1840 Juli 5 (13631).

512. Zur Kompetenz deö Hofgerichts in Kriminalsachen gehören:

In erster Instanz.
1) Staatsverbrechen, ohne Rücksicht auf den Stand der Angeklagten, mit Ausnahme 

jedoch der Verbrechen von Personen, welche unter dec Gerichtsbarkeit des Rigaschen Ma- 

gistrats stehen.
2) Amtsverbrechen: a) der Personen, die im Civilstaatsdienste stehen oder sich im 

Dienste vermöge Wahl von Seiten dec Ritterschaft oder der Kreis-und Landstädte befinden, 
mit Ausnahme jedoch derjenigen Beamten, für welche in den Gesetzen über das Gerichts

verfahren ein besonderer Gerichtsstand festgesetzt ist; b) der Advokaten, sowohl des Hofge

richts, als dec ihm untergeordneten Behörden.

3) Verbrechen der Adeligen.

In zweiter Instanz.

4) Die Leuteration der Kriminalsachen, welche aus den Landgerichten und den Magi
straten der Kreis- und Landstädte an dasselbe gelangen.

5) Beschwerdesachen über Verletzung der Regeln des Kriminalprozesses in den dem 

Hofgerichte untergeordneten Gerichten.
Kön. Echw. Proz.»O. v. 1614 Febr. 10 § 7; Hofg.-O. v. 1630 Sept. 6 10, 11, 20;
Lanbg.-O. v. 1630 Mai 20 §§ 8, 14; Kön. Schw. Resol. v. 1662 Ott. 31 § 6; Resol. d. 
Reichövorm. v. 1662 Ott. 31 §§ 2, 7. Vergl. 1829 Juni 11 (2925). Vergl. Allg. Reichsg. 

Bd. XV, § 1459.

515. Das Hofgericht entscheidet unter Bestätigung des Civilgouverneurs allendlich 
die an dasselbe gelangenden Kriminalsachen, mit Ausnahme derer, welche nach den Ge
setzen über das Gerichtsverfahren der Revision des Dirigirenden Senats unterliegen.

1796 Nov. 28 (17584); Allg. Reichs. Bd. II, Allg. Gouv.-Verf. §§ 2240, 2241.

514. Zur Kompetenz des Hofgerichts in Civilsachen gehören:

In erster Instanz.

1) Rechtsstreitigkeiten in Betreff des Vermögens der im Gerichtsbezirke des Hofgerichts 

belegenen Kirchen.
2) Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich der im Gerichtsbezirke des Hofgerichts belegenen 

Kronbesitzlichkeiten.

3) Rechtsstreitigkeiten gegen die Korporation der Ritterschaft und deren Institute.
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4) Klagen Adeliger, die persönlichen Rechte ihres Standes betreffend.

5) Rechtssachen über Rechte und Verzüge adeliger Landgüter.

6) Streitige Nachlaß-, Testaments- und Erbtheilungssachen Erbadeliger.

7) Coneurssachen Erbadeliger, ausgenommen wenn bloß in den Städten von ihnen 
besessenes Vermögen in den Concurs gekommen.

8) Streitigkeiten zwischen Schriftstellern, Uebersetzern, Herausgebern und Verlegern, 
oder Buchdruckern und Buchhändlern, über das Eigenthum an einem Buche oder einem 
wissenschaftlichen oder zur schönen Litteratur gehörigen Werke, in sofern hiese Sachen nicht 
der Entscheidung eines Schiedsgerichts Vorbehalten sind.

In zweiter Instanz.
1) Verhandlung und Aburtheilung der Rechtssachen, welche mittelst Appellation oder 

Querel aus den Landgerichten und den Viagistraten der Kreis-und Landstädte an das Hof
gericht gelangen.

2) Beschwerdesachen wegen Verletzung der Regeln des Civilprozesses in den dem Hof
gerichte untergeordneten Gerichten.

Landg.-O. v. 1650 Mai 20 § 8; Hofg.-O. v. 1650 Lept. 6 § 20 pst. 5; Kön. Lgm. J?er- 
ordn. v. 1678 Mai 10 § 15; 1829 Juni 11 (2925); 1850 Jan. 8 (5411) § 55.

515. Beschwerden über Erkenntnisse des Hofgerichts werden bei dem Dirigircndcn 
Senate angebracht. Alle Sachen, deren Gegenstand an Werth nicht die Summe von 
500 Rbl. S. M. übersteigt, werden allendlich im Hofgerichte entschieden; hiervon werden 

nur solche Sachen ausgenommen, welche nach der für sie bestehenden besonderen Ordnung 
des Verfahrens immer an den Dirigirenden Senat gelangen müssen.

5x6ii. Schrv. Revis.-Verordn. v. 1662 Juni 28; 1852 Febr. 17 (5171).

516. Aur Kompetenz des Hofgerichtsdepartements in Bauersachcn gehört die Revision 
der von den Kreisgerichten abgeurtheilten Rechtssachen. Das Öeselsche Kreisgericht stellt 

seine Erkenntnisse dec Revision des bei dem Oeselschen Landrathskollegium bestndlichen 
Bauerdepartements vor.

Livl. Bauer-Verordn. v. 1829 Marz 26 (27755) §§ 197, 201, 202 u. d. Beil, für di- In, 
fei Oesel.

517. Das Hofgerichts-Tepartement in Bauersachen ist letzte Gerichtsinstanz in strei
tigen Rechtssachen von Personen, welche der Gerichtsbarkeit der Bauerbehörden unterliegen; 
an dasselbe können alle Sachen, deren Gegenstand an Werth über 50 Rbl. S. M. beträgt, 
zur Revision gelangen. Diese Sachen werden daselbst allendlich entschieden, und wird weiter 
gegen die betreffenden Urtheile keine Appellation zugelassen. Beschwerden über verzögerten 
Rechtsgang und verweigerte Rechtspflege gehen an den Generalgouverneur, Nullitats- 

llagen aber an den Dirigirenden Senat. Uebrigens wird in Bauersachen dem unter
liegenden Theile freigestellt, die Verantwortlichkeit für unrechtfertige Appellation über
nehmend, sieb mit einer Klage gegen das Hofgerichtsdepartement an den General
gouverneur zu wenden und um Beprüfung der Sache zu bitten. Findet der General
gouverneur in der Verhandlung Unvollständigkeiten, so laßt er mit Vollstreckung des 
Urtheils einhalten und trägt dem Hofgerichts-Departement in Bauersachen auf, die Sä' 
nochmals durchzusehen oder zu ergänzen. Findet aber der Generalgvuverneur auch darauf 
das Urtheil gesetzwidrig, so berichtet ec darüber Seiner Kaiserlichen M a j e - 
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fłdt (a). Die hier hinsichtlich des Hofgerichts-Departements in Bauersachen ausgestellten 
Bestimmungen gelten auch für das Oeselsche Bauerdepartement (b).

(a) kiol. Dauer-Verordn, v. 1819 Marz 23 (27755) §§ 197, 256, 247. — (b) Eben dort, 
u. d. Beil, zu diesen §§.

Dritte Abtheilung.
Von den Sitzungen und dem Geschäftsgänge des Hofgerichts.

I. Von den Sitzungen des Hofgerichts.

518. Das Hofgericht halt seine Sitzungen in der Gouvernementsstadt Riga und ver
sammelt sich in seinem vollständigen Personale jährlich zweimal, zur Winter- und zur 
Herbstzeit. Die Dauer dieser Juridiken des Hofgerichts richtet sich nach dem Betrage dec 
vorhandenen abzumachenden Geschäfte.

Kön. Schw. Resol. v. 1662 Oft. 51 § 4, u. ununterbr. Gewohnh.

519. Der President des Hofgerichts, oder sein Stellvertreter, vereinigt sich mit den 
übrigen Gliedern über den Tag der Eröffnung der ordentlichen Juridiken. Dieser Tag wird 

mittelst der öffentlichen Blatter des Gouvernements, so wie durch Anschlag einer Bekannt
machung an die Gerichtsthüren, zur allgemeinen Kenntniß gebracht und den dem Hofge- 
richte untergeordneten Gerichten durch besondere Reskripte eröffnet.

Ununterbr. Gewohnh.

520. Außerordentliche Juridiken können zu jeder Zeit des Jahrs auf gemeinsame 
Anordnung der Glieder oder Veranstaltung des Presidenten angesetzt werden.

Hofg.-O. v. 1650 Sept. 6 tz 5; Kön. Schw. Resol. v. 1651 Aug. 15 § 16; 1851 Marz 25 
(4447).

521. Dar Hofgerichts-Departement in Bauersachen hat keine Juridiken, sondern ver
sammelt sich so oft die Geschäfte es erfordern. Auf der Insel Oesel dagegen versammelt 
sich das Bauerdepartement regelmäßig in Arcnsburg drei Mal im Jahre, am 1 Februar, 
1 Juli und 1 Oktober. Jede dieser Juridiken dauert vier Wochen.

tivl. Dauer-Verordn. v. 1819 Marz 26 (27755) § 200 u. d. Beil.

522. Während der ordentlichen Juridiken des Hofgerichts darf, ohne die dringendste 
Noth, kein Landtag versammelt werden.

Kön. Schw. Resol. v. 1667 Aug. 17 § 9; Landt.-Ordn. v. 1827 § 5.

*>25. Vor Eröffnung der Winter-Jucidik, versammeln sich der President, der Vice
president, die Glieder und Beamten des Hofgerichts in der St. Jacobskirche, in welcher 
der General-Superintendent oder der Prediger derselben einen der Sache angemcffenen 
Gottesdienst hält.

Ununterbr. Gewohnh. — Vergl. die Kön. Schw. Kirchen-Ordn. v. 1686 Sept. 5 Kap. 2 

§ 15.

524. In den Sitzungen des Hofgerichts nimmt dec President den ersten Platz ein. 
Der neu ins Amt tretende President wird bei dieser Gelegenheit von den im Hofgerichte 
sitzenden ^andräthen nebst einem Assessor aus seiner Wohnung nach dem Gerichtssaale be
gleitet, wo ihn die übrigen Glieder erwarten und empfangen.

Kön. Schw. Resol. v. 1668 Nov. 50 § 2; 1854 Rov. 11 (7559).
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525. Der Vicepresident isi dec Gehülfe des Presidenten und vertritt dessen Stelle im 
Falle der Abwesenheit. Ec wird auf dieselbe Weise ins Amt eingeführt, wie dec President.

Eben dort.

526. Auf den Vicepresidenten folgen die Landrathe, nach ihrem Alter in dieser 
Würde, dann die Rathe und Assessoren.

Kön. Schw. Resol. v. 1648 Aug. 17 pkt. 5. Dergl. 1854 Nov. 11 (7859).

527. Wenn im Falle der Abwesenheit oder Krankheit des Presidenten der Vicepresident 
seine Stelle vertritt, so versieht der altere der im Hofgerichte sitzenden Landrölhe das Amt 
des Vicepresidenten.

1834 Nov. 11 (7859) pkt. 7.

«o28. Wahrend der Zeit von einer Iuridik zur anderen, wohnen der President oder dec 
Vicepresident und zwei Mitglieder den Sitzungen bei, um die laufenden Geschäfte des 
Hofgerichts zu besorgen.

Hofg.-O. v. 1650 Sept. 6 §§ 5, 10, Kön. Schw. Resol. v. 1667 Aug. 17 § 1; Kön. Schw. Der- 
ordn. f. d. Hofg. v. 1681 Okt. 12 § 6; 1831 Marz 25 (4447).

529. President und Vicepresident, Landräthe, Rathe und Assessoren treffen unter einan
der Abrede wegen der Reihefvlge ihrer Residirung im Hofgerichte in der Zeit von einer Juri- 
dik zur anderen, oder überlassen die Bestimmung dem Loose. Derjenige, welchen die Reihe 
im Hofgerichte zu residiren getroffen hat, ist verpflichtet, sich zu dem gehörigen festgestellten 
Termine einzufinden.

Kon. Schwed. Verordn, f. d. Hofg. v. 1681 Okt. 12 § 6, u. ununterbc. Gewohnh.

öaO. Kann eines dec Glieder des Hofgerichts nicht das Ende einer Iuridik abwar
ten, oder lich nicht nach der für dasselbe eingetretenen Reihefolge der Residirung zum be
stimmten Termine einfinden, so muß es die gesetzlichen Verhinderungsgründe dem Hofgerichte 
anzeigen, damit im letzteren Fall das nächste Glied in der Reihefolge statt seiner eintrete. 

Kön. Schw. Resol. ». 1668 Nov. 30 § 7.

5 )1. Erscheint der President, der Vicepresident oder irgend ein anderes Glied des Hof

gerichts nicht zu dem anberaumten Sitzungstermine, ohne gesetzliche Beibringung von 
Hinderungsgrunden, so zahlt es für jeden Tag der Verspätung oder ungesetzlichen Abwesen
heit 4 Rbl. S. M. Wer zur Zeit der Iuridik später, als zur bestimmten Stunde, in der 
Sitzung erscheint, oder in derselben nicht die volle vorgeschriebcne Stundenzahl bleibt, zahlt 
für jede Stunde unrechtfertiger Abwesenheit 25 Kop. S. M. Strafe.

Hofg.-O. v. 1630 Sept. 6 §§ 5, 5 ; Kön. Schw. Resol. v. 1668 Nov. 50 § 7.

.*»52. Verläßt eines der Glieder willkühclich, ohne Urlaub erhalten zu haben, vor 
dem Schlüsse dec Iuridik die Stadt, so unterliegt cs einer Geldstrafe, die dem Betrage der 
Hälfte seines jährlichen Gehalts gleich kommt. '

Eben dort; 1805 April 19 (21720).

II. Von dem Geschäftsgänge im Hofgerichte.
3in Hosgerichte werden geführt: 1) ein Tischregister und Vortragsregister; 

-) ein Journal; 3) vier Missive, das eine für den Schriftwechsel des Hofgerichts, das 
mdere für die Urtheile in (Zivilsachen, das dritte für die Bescheide in Civilsachen, das 
vierte für die Kriminalurtheile; 4) ein Verzeichniß der anhängigen, noch nicht entschiede- 
nm Sachen; 5) ein Protokoll der Abstimmung; 6) drei Urtheilsbücher, mit kurzer An
deutung des Inhalts der gefällten Erkenntnisse, und zwar das eine für Kriminalurtheile 
<rvr andere für Civilurtheile und das dritte für Bescheide in Civilsachen; 7) ein Testamenten
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buch; 8) ein Reskriptenbuch; 9) ein Nummerbuch, worin der Inhalt aller unter der 
Nummer ausgehenden Schriften nach dec Reihefolge kurz angedeutet wird; 10) ein Re
pertorium für Civil-, und ein besonderes für Kriminalsachen, in welchem unter der Ueber- 
schrift der anhängigen Sache alle in derselben eingegangenen Schriften kurz verzeichnet 
sind; 11) ein Verzeichnis' aller zu erfüllenden Ukasen oder Vorschriften; 12) Ein An
schlagbuch; 13) ein Kontrvllbuch über den Empfang der von den Kanzellisten abgeliefer
ten Abschriften; 14-) ein Terminregister in Civil- und Kassasachen; 15) ein Expeditions
buch; 16) ein Journal für Krepost - und Hypothekensachen; 17) ein Kassajournal; 
18) die erforderliche Anzahl Archivregister, Verbot-, Krepost-, Hypotheken-, Schnur-und 
Kassabücher.

Ununterbr. Geroohnh.

554r. Urtheile in (Zivilsachen werden bloß in den Juridiken und zwar nicht anders als 
in der vollen Versammlung aller anwesenden Gerichtsgliedec gefallt. Ium Erkenntniß in 
Civilsachen mittelst Bescheides ist nur die Anwesenheit von vier in ihrer Meinung einstim
migen Gerichtsgliedern erforderlich.

Kön. Schro. Nesol. v. 1686 gebe. 8, 1699 Marz 8 (Landl, pag. 74 not. d).

555. Urtheile in Kriminalsachen können auch außerhalb der Juridiken gefallt wer
den, doch sind dazu wenigstens vier Gerichtsglieder erforderlich. Zur Ertheilung von Reso
lutionen und Verhandlung der laufenden Sachen genügt die Theilnahme der in der Re- 

sidirung anwesenden Gerichtsglieder.
Kön. Sebro. Resol. v. 1638 Sept. 28 § 8, 1686 gebe. 8, 1699 Marz 18,—Memorial des Hofg. 
v. 1675 gebe. 2. P. 4.

556. Alle Ausfertigungen werden vom Presidenten oder, im Falle seiner Abwesenheit, 
von dem Vkcepresidenten unterzeichnet, — ist auch letzterer nicht zur Stelle, von zwei der 
Glieder.

Hofg.-O- v. 1630 Sept. 6 § 13.

557. Jede Ausfertigung, welchen Inhalts sie auch sei, endigt mit den Worten: „Im 
Namen und von wegen des Kaiserlichen Livländischen Hofgerichts." Enthält die Ausfer
tigung ein Erkenntniß oder ein Attestat, so wird das Siegel des Hvfgerichts dec Unterschrift 
beigedrückt.

Eben dort.

558. In allen Fallen, wo dies zur Vermeidung unnützen Schriftwechsels möglich 
ist, bedient sich das Hofgericht zu gerichtlichen Eröffnungen eines an den Gerichtsthüren 
oder in dem Partenzimmer gemachten öffentlichen Anschlags, wie solches ausführlich im 
Civilprozesse angegeben ist.

Ununterbr. Gewohnh.

Vierte Abtheilung.

Bonden Verpflichtungen der Mitglieder und Beamten 

des Hofgerichts.

559. Die Verpflichtungen des Presidenten und der übrigen Glieder des Hofgerichts 
werden durch die im vorhergehenden Buche angegebenen allgemeinen Bestimmungen fest
gestellt. Der President und eben so der Vicepresident des Hofgerichts sind nicht verbunden, 
gleich den übrigen Gliedern aus den zürn Urtheile geschlossenen Akten Relationen anzufer- 
tigen (siehe § 341).

Hofg.-O. v 1630 Sept. 6 § 3()_.£5n, Sch«. Resol. v. 1681 Oft. 12 § 4.
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510. Während der Anwesenheit des Presidenten nimmt der Vicepresidcnt gleichen 
Antheil mit den übrigen Gerichtsgliedern an der Verhandlung der verkommenden Rechts-, 
fachen; außerdem hat er die Beaufsichtigung der Kanzellei, des Geschäftsganges in derselben 

und der Depositengelder.
Ununterbc. Gewohnh.

o-l l. In Sachen, welche nach den Grundsätzen des Gerichtsverfahrens eine schrift
liche Relation erfordern, wird dieselbe im Hofgerichte nicht vom Sekretair, sondern von 
den Landräthen, Räthen und Assessoren abgefaßt; die Vertheilung solcher Arbeiten geschieht 
während der Sitzung durch das Loos.

Hofg.-O. v. 1G50 Sept. 6 §§ 29 u. 32; Kön. Schw. Resol. v. 1668 Nov. 30 §§ 8,9.

^>4-2. Der Hofgerichts - Sekretair ist von Amtswegen verpflichtet:
1) Alle elngcgangenen Schriften nach dem Tischregister in Vortrag zu bringen.
2) le getchlosscnen Akten nebst den Relationen vorzutragen, sobald dieses nicht vom

Referenten selbst geschieht. '
3) Berichte an höhere Behörden abzufassen.

frlTn Uttl,CilC Unî> ®efd,ci£ie ^'«"lachen und dic Urchile in Kriminalsachen abzm

5) Nöthigenfalls besondere Protokolle aufzunehmen.
6) Die Führung der Rechnungsbüchec zu beaufsichtigen.
7) Die gerichtlichen Ausfertigungen mit dem Konzepte zu collationircn und dann zu 

contrasigniren.
S) Die Urtheile den streitenden Theilen und den Angeschuldigten bekannt zu macl)en.
9) Tas Buch für die Civilurtheile zu führen.
10) Darauf zu sehen, daß jeder Kanzelleibeamte seinerAmtSpflicht aufs genaueste nachkomme.
1!) Den dritten Schlüssel der Depositenkasse und das gerichtliche Siegel zu verwahren, 

mit Verantwortung für dessen etwanigen Mißbrauch.

Hofg.-O. v. 1630 Sept. 6 § 13, vervollst. durch ununterbc. Gewohnh.

545. Dec Protonotar ist verpflichtet:
l ) Alle eingehenden Schriften und versiegelt eingehenden Couverts, nachdem letztere der 

Vorsitzer erbrochen, entgegenzunehmen und zu produktiren.
2) Das Journal und Protokoll der Abstimmung zu führen, ins Reine zu schreiben und 

zu contrasigniren.
3) Die laufenden Sachen nach dem Journal auszufertigen.
4) Das Bescheidbuch zu führen.
5) Tie Dorsualrcsolutionen, Dilationsbescheide, Sitzungstabellen und Handatteste 

abzufassen.
6) Die ihm von dem Presidenten übertragenen Schnurbücher zu führen.
7) Die Arbeiten an die Kanzellisten zu vertheilen und das Kontrollbuch der Reinschrif

ten zu führen.

Hofg.-.O v. 1630 vervollst. durch ununterbc. Gewohnh.

«■»14. Der Notar ist verpflichtet:
1) Alles was das Archiv dec anhängigen Sachen betrifft wahrzunehmen, die erforder

lichen Register zu fuhren, die dahin gehörigen Akten zu verabfolgen und die zurückgestell- 
ten entgegen zu nehmen.

~, Dir Akten zu sammeln, zu heften, zu folilren und zu rotuliren.
3) Das Verzeichnis der anhängigen Sachen zu führen und das Vortragsregister in Ord

nung zu halten.
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*) Das Buch für die Kriminalurtheile zu führen.

5) Auszüge aus den Akten anzufertigen.

6) Das Repertorium in Kriminalsachen zu führen.

Eben so.

545. Der Aktuar ist verpflichtet:
1) Die eingekommenen Schriften in das Tischregister einzutragen.
2) Das Terminregister in Civil- und Kassa-Sachen zu führen.
3) Aus demselben und aus dem Tischregister monatliche Berichte über die noch nicht 

ausgefertigten Sachen zusammen zu stellen.
4) Das Repertorium in Civilsachen und das Verzeichniß aller noch zu erfüllenden Ukasen 

zu führen.
5) Zur Vorstellung an den Dirigirenden Senat und Mittheilung an den Gouverne- 

mentsprvkureur die vorschriftmäßigen Berichtstabellen anzufertigen.

6) Das Nöthige wegen Bestätigung und Vollziehung der Kriminalurtheile auszufertigen.
7) Die Proklame und deren Registratur, so wie auch die Citationen und die Re 

skripte an die Unterbehdrden, welche bei Mittheilung der Urtheile und Bescheide ergehen, 

abzufassen.
8) Die Anschläge zu besorgen und die dabei betheiligten Parten zu verzeichnen.

9) Das Anschlag-Buch zu führen.

10) Das Nummerbuch zu führen und die ausgegangenen Nummern in das Tischregistec 

und Vortragsregister zu verzeichnen.
11) Das Reskciptenbuch zu führen.
12) Aktenextrakte in Civil- und Kriminalsachen, die an den Dirigirenden Senat gehen, 

anzufertigen.
13) Sämmtliche ausgehende Sachen zu expediren und das Expeditivnöbuch zu führen.

Eben so.

546. Der Archivar ist verpflichtet:
1) Alles was das Archiv der abgemachten Sachen angeht wahrzunehmen.
2) Über alle in das Archiv der abgemachten Sachen einkommenden Akten Register zu 

führen.
3) Alle zur Aufbewahrung eingehenden Dokumente und Testamente zu empfangen und 

ein Register über sie zu führen.
4) Das Testamentonbuch zu führen.
5) Alle Senats-Ukasen und obrigkeitlichen Patente in Jahrgängen zu sammeln und 

ihnen die nöthigen Register beizufugen.

6) Darauf zu sehen, daß alle an den Dirigirenden Senat gehenden Akten und Akten

extrakte nebst Beilagen ins Reine geschrieben und abgefertigt werden.
Eben so.

541. Der Protokollist der Kreposterpeditivn ist verpflichtet, unter Aufsicht des Sekre
tairs, die Krepost- und Hypothekenbücher zu führen zugleich mit dem dazu gehörenden Jour
nal, und dieses Journal, nachdem es von allen in der Sitzung awvesenden Gliedern un

terschrieben worden, zu contrasigniren.
Eben so.
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Fünfte Abtheilung.
Von der Rechenschaftsablegung und Verantwvrtllchkeit

des Hvfgerichts.

<>48. Das Hofgericht unterliegt der Revision nicht des Civilgouverneurs, sondern 
des Generalgouverneurs, welcher in außerordentlichen Fällen und namentlich: wenn es zu 
seiner Kenntniß gelangt, daß irgend welche erhebliche Unordnungen und Mißbräuche bei 
dem Hofgerichte vorkommen, die gleich im Beginn und ohne den geringsten Zeitverlust aus
gemittelt und unterdrückt werden muffen, zu einer Revision des Hofgerichts schreiten kann, 
jedoch nur als^ usnahme von der allgemeinen Regel; er ist verpflichtet zu gleicher Zeit dem 
Dirigirenden cenate darüber zu berichten und den Justizminister von den Beweggründen 
in Kenntniß zu ,etzen.

Bef. d. Dir-ig. Senats v. 4850 Nov. 15.

549. Die Allerhöchst bestätigten Glieder des Hofgerichts werden nur mit Allerhöchster 
Genehmigung sowohl vom Amte entfernt, als nach Urtheil und Recht entsetzt

Kön^Schv. Resol. V. 1051 Aug. 15 § 17, 1668 Nov. 50 § 4. — Vergl. Allg. Reichsg. Bd. XV,

550. Die von dem Dirigirenden Senate bestätigten Glieder des Hofgerichts werden 
nur mit Genehmigung des Senats sowohl vom Amte entfernt, als nach Urtheil und Recht 
entsetzt.

Vergl. Allg. Reichsg. Bd. II, Allg. Gouv.-Verf. §§ 248, 256; Dd. XV § 1476, 1576.

ö51. Das Hofgecicht hat das Recht die Beamten und Diener der Kanzellet für Amts- 
versaumniffe zu^ beahnden, sie vom Amte zu entfernen und eine Kriminaluntersuchung 
über sie zu verhängen. Nur muß es in diesem Falle, hinsichtlich des Sekretairs, zuvor 
die Genehmigung des Generalgouverneurs cinholen; die Entsetzung desselben vom Amte 
kann jedenfalls nur mit Bestätigung des Urtheils von Seiten des Dirigirenden Senats 
geschehen.

1766 Mai 29 (12665); 1804 2lpr. 7 (21259).

Sechste Abtheilung.
Von dem Schriftwechsel des Hofgerichts mit anderen Behörden.

<>52. Das Hofgericht hat außer von Kaiserlicher Majestät und dem Dirigirenden Se
nate von Niemandem Befehle anzunehmcn, und auch Niemandem anders Berichte und 
Unterlegungen zu senden.

Allg. Reichsg. Dd. II, Allg. Gouv.-Verf. § 2260.

555. Das Hofgericht empfängt vom General- und vom Civilgouverneur Anträge und 
richtet seinerseits an dieselben Vorstellungen.

Vergl. Allg. Reichsg. Bv. II, Allg. Gouv.-Verf. §§ 278, 654.

5 >4. Mit der Gouvemementsregierung, dem Kameralhcfe, dem Domainenhofe, dem 
Kollegium allgemeiner Fürsorge, den Konsistorien, den Oberkirchenvorsteher-Amtern, dem 
Gouverneurentspvstkomploir, der Zollverwaltung, der Polizeiverwaltung, dem Magistrate 
der Stadt Riga und den Landrathtskollegien korrespondirt das Hofgericht durch Mittheilun
gen. Auf diHelbe Weile korreipondirt das Hofgericht auch mit den ihm gleichstehenden Be
hörden anderer Gouvernements.

Vergl. eben dort, 2261,2262; Dd. XIII Reglem, d. allg. Fürs. § 50.
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535. Den ihm untergeordneten Gerichten und der Medicinalverwaltung sendet das Hof
gericht Befehle und empfängt von denselben dagegen Berichte und Vorstellungen.

Eben dort, § 2263; Bd. XIII Medic.-Verord. § 47.

Zweites Haupt st ü ck.
Von den Landgerichten.

Erste Abtheilung.
Von dem Bestände dec Landgerichte.

556. Im Livländischen Gouvernement gibt es fünf Landgerichte: das Rigasche, das 
Wendcnsche, das Dorptsche, das Pernausche, das Oeselsche.

1726 Mai 31 (4894); 1737 Febr. 12 (7175); 1797 Febr. 26 (17846).

557. Jedes Landgericht besteht aus einem Landrichter als Vorsitzer und zwei Assessoren. 
kandg.-O. v. 1632 Febr. 1; 1797 Febr. 26 (17846); 1839 Marz 17 (12137), Marz 21 (12155).

558. Jedes Landgericht hat einen Sekretair, einen Archivar, und die erforderliche An
zahl von Kanzellisten und Gerichtsdienern; das Nigaschc Landgericht hat noch einen beson

dern Notar.
1797 Febr. 26 (17846); 1859 Marz 17 (12137), Marz 21 (12155).

559. Zu den Ämtern des Landrichters und der Landgerichts-Assessoren wählt die Ritter
schaft jedes Kreises zwei Kandidaten, nach den im Ständerechte enthaltenen Bestimmun
gen. Der Generalgouverneur bestätigt einen aus den ihm für jedes Amt vorgestellten Kan

didaten.
Kön. Schw. gîesol. v. 1675 April 6; Bef. d. Dirig. Senats an den Livl. Gen.-Gouv. v. 1732 

San. 9.

560 Die Landrichter und die Landgerichts-Assessoren werden auf sechs Jahre gewählt. 

Anmerkung. Dec in diesem H aufgestellte Grundsatz bezieht sich nicht auf die Landrichter und Land- 
gerichtö-Astefforen, die vor Veröffentlichung dieses ProomzialrechtS auf Lebenszeit gewählt worden.

Allerh. best. Mein. d. ReichSc. v. 1840 Mai 6.

561. Zu den Ämtern der Landgerichts-Sekretaire und des Notars des Rigasche» Land
gerichts wählt die Ritterschaft des betreffenden Kreises zwei Kandidaten nach den im Stän
derechte enthaltenen Bestimmungen. Die Gouvernementsregierung bestätigt einen aus den 
ihr für jedes Amt vcrgestellten Kandidaten

Landt.'O. v. 1827 § 56, p. 5.

562. Die Landgerichts-Sekretaire und der "Notar des Rigaschen Landgerichts werden 
auf Lebenszeit angestellt.

Ununterbr. Gewohnt).

565. Der Archivar, die Kanzellisten und die Gerichtsdicner werden von den Landge
richten selbst auf Lebenszeit angestellt, ohne daß sie vorher von der Gouvernementsregierung 
bestätigt zu werden brauchen.

1768 Mai 31 (13128).

564. Die Glieder, Beamten und Gerichtsdiener der Landgerichte werden im Landge
richte vereidigt. Das Eiöeörever^l wird von dem Beeidigten zweifach ausgestellt; das eine 
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Exemplar bleibt bei ben Akten des Landgerichts, das andere wird der Gouvernementsregie- 

rung zugeschickt.
Landg.-Q. v. 1632 Febr. 1 §§ 2, 5.

<*>65. Die Landgerichte werden von der Staatsregierung nach Allerhöchst bestätigten 
Etats besoldet.

Vergl. diese Etats.

<>66. Den Gliedern der Landgerichte fallen die Strafgelder zu, welche in Zivilsachen für 
imred) (fertiges Erheben von Rechtsstreitigketten, für widergesetzliches Anstrciten rechtskräfti
ger Erkenntnist^llltheils-oder Bescheidqual) und für Nichtbeachtung der Termine, beiges 
trieben werden. Wird von einem Urtheile des Landgerichts an das Hofgericht appellirt, so 
verbleibt, wenn das Urtheil bestätigt wird, der Appellationsschilling dcn Gliedern des Ge
richts; wird dagegen das Urtheil nicht bestätigt, so fallt derselbe dem Hofgerichte zu.

Ä°n. Schw. Resvl. v. 1699 Aug. 19.

•><*". Sie für die Gerichtsglieder und den Sekretair gesetzlich bestimmten Meilen- und 

Sesrahmmgsgclder, so wie die fur die Kanzelleibeamten festgesetzten Kanzelleigebübren mrden 
nach Anleitung einte besonderen, von der Staatsregicrung bestätigten, Taxe erhoben.

Zweite Abtheilung.
Von der Gerichtsbarkeit und Kompetenz und von den Grenzen der Amtsgewalt der 

Landgerichte.

568. Die Gerichtsbarkeit des Landgerichts erstreckt sich nur über den Kreis, für wel
chen dasselbe errichtet worden ist.

k'andg.-O- v. 1650 Mai 20 § 1; 1783 Juli 3 (13776) p. 7- 1797 Fcbr. 26 f!7846Y 1829 
Juni 11 (2925). h

569. pur Kompetenz der Landgerichte in Beziehung auf Justizverwaltung und auf 
nichtstreitige Rechtssachen gehört:

1) Die Anstellung der Kanzelleibeamten und Gerichtsdiener, ihre Vereidigung, so wie 
die Entfernung derselben vom Amte für Verletzung der Dienstpflicht.

2) Die Aufsicht über die bei ihnen angestellten Advokaten, so wie die Beahndung der
selben für Nichtbeachtung der gesetzlichen Vorschriften über das Gerichtsverfahren.

3) Der Versuch gütlicher Sühne in Ehescheidungssachcn der Bauern, zufolge Aufforde
rung des Livländischen Provinzialkonsistoriums, mit Zuziehung eines geistlichen Assessors 
des Konsistoriums oder des betreffenden Probstes; das Verhör von Zeugen und die Einsen

dung des aufgenommenen Protokolls an das Provinzialkonsistorium, zum Behufe des zu 
fällenden Erkenntnisses.

4) Die Ernenung von Vormündem und Curatoren für im Kreise wohnende Personen, 
falls dieselben nicht vor die Universitats-, Stadt- und Bauergerichte gehören, und die 
Verhandlung und Entscheidung aller Vormundschafts- und Curatelsachen derselben Personen.

o) Die Verhandlung aller Sachen wegen gestörten Besitzes und wegen Herstellung da
durch verletzter Rechte.
, ê)î>ic B.H°»dlung aller nichtstreltigm Schuldfàungm, deren Gegenstand an Werth 
30 Rbl. S. M. nicht übersteigt.

7) Auf Ansuchen von Privatpersonen, Notariatsinstrumente auszustellen, mit Aus- 
nähme der Wechsel- und Seeproteste, die den Stadtgerichten obliegen, und Unterschriften 
unter Dokumenten aller Art, so wie Abschriften dieser zu beglaubigen.

8) Auf Ansuchen von Privatpersonen und in den beim Landgericht anhängigen Sachen 
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Gelder zur Aufbewahrung entgegenzunehmen, nach Anleitung der im vorhergehenden Buche 

angegebenen Bestimmungen.
9) Die Ingrossation und Ergrossation von Schuldverschreibungen bis zum Betrage von 

30 R. S. M. nach Anleitung dec Civilgesetze.
10) Die Versiegelung und Inventur des auf dem Lande belegenen Vermögens, mit 

Ausnahme jedoch desjenigen, welches Personen gehört, die unter der Gerichtsbarkeit dec 
Bauerbehdrden stehen; die Versiegelung und Inventur des beweglichen Vermögens von 

Personen, die in den Stödten wohnen, ihren persönlichen Gerichtsstand aber vor den 
Landesbehörden haben.

11) Die Einweisung (Immission) in den Besitz von im Kreise belegenen Grundstücken 

und Ausweisung (Exmission) aus denselben.
12) Die Bezeichnung der Grenzen der im Kreise belegenen Grundstücke in der 

Natur.
13) Die Revision der Kreisrentei zu Anfang jedes Monats durch den Landrichter oder, 

falls er abwesend ist, durch einen Assessor, mit Zuziehung des Polizeimeisters dec Kreis
stadt und des Kreisfiskals; eben so die Revision der Rechnungen der Kreisrentei und ge
meinschaftlich mit dem Kreisrentmeister die Unterschreibung dec von letzterem abzuzendenden 
Kassarevisionsvei schlüge. Von der Verpflichtung zur Revision der Kreisrentei ist das Riga, 

sche Landgericht ausgenommen.
14) Die Erlheilung von Paßzetteln (Ierliks) zum Transport des Branntweins, wie 

dies im Gekrönte - Reglement ausführlich angegeben ist (Allg. Reichsg. Bd. V).
Vandg.-O. v. 1632 Febr. 1; Kön. Schw. Resol. v. 1671 Sept. 22 h 1; Kön. Schw. Verord. 
v. 1694 Dec. 20 § 17; Resol. d. Just.-Koll. v. 1758 Febr. 6 u. Sept. 28; Jnstr. des Hofg. an d. 
Vandg. v. 1723 5uni 16; 1797 Febr. 26 (17846); 1809 Juni 2 (23682); Viol. Bauer-Verort), 
v. 1819 Marz 26 (27735) § 348; Dorpt. Univ. Etat. ». 1820 Juli 4 § 191.—Bergt. Allg. 
gieichSg. Bd. II, Allg. Gouv.-Verf. § 3843.

570. Zur Kompetenz der Landgerichte in Kriminalsachen gehört:
1) Die förmliche Untersuchung und aburtheilende Begutachtung über alle Verbrechen, 

die im Kreise von Personen geistlichen und weltlichen Standes begangen worden, mit Aus
nahme dec jenigen, welche nach den Grundsätzen über den Gerichtsstand diesen vor den 

Magistraten oder in erster Instanz vor dem Hofgecichte haben.
2) Die Verhandlung und Entscheidung über alle geringfügigen Injurien, welche von 

Adeligen zugefügt worden.
3) Wegen Anwendung von Maßregeln zur Sicherung der Rechte in Kriminalsachen 

Betheiligter, nach den Bestimmungen des Kriminalprozesses, der Gouvemementsregierung 
vorzustellen. Die Vollstreckung der eigenen Urtheile durch die Polizei, wenn dieselben nur 

auf leichte polizeiliche Strafen lauten.
Landg.-O. ». 1630 Mai 20 § 8; Hofg.-O. ». 1630 Sept. 6 § 10; Landg.-O. ». 1632 
Febr. 1 §§ 6/ 57; Aesol. d. ReichSvocm. ». 1662 Okt. 22 u. s. rv.

571. Das Landgerictst ist die erste Gerichtsinstanz in allen Kriminalsachen seiner Ge
richtsbarkeit; die Urtheile desselben gehen alle ohne Ausnahme zur Leuteration ans Hof

gericht.
Hofg.-O. 6ept. 6 § 20; Landg.-O. ». 1632 Febr. 1 §§ 24, 25.

57*2. Zur Kompetenz der Landgerichte in Civilsachen gehören:
1) Rechtsstreitigkeiten wider Personen geistlichen und weltlichen Standes, die auf dem 

Lande und in der Stadt wohnen, mit Ausnahme derjenigen, welche dem Hofgecichte, den 
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Magistraten und den Bauergcrichten oder der Gerichtsbarkeit der Universität unterliegen; 
eben so Concurs- und Nachlaßsachen solcher Personen.

2) Rechtöstreitigkeiten über auf dem Lande vorkommende Rechtssachen wegen streitiger 
Grenzen und Dienstbarkeiten, mit Ausnahme derjenigen, welche durch Schiedsgerichte zu 
entscheiden sind, oder der Gerichtsbarkeit des Hofgerichts in erster Instanz und der Bauerber 

Hörden unterliegen.
3) Verfügung wegen Anordnung von Maßregeln zur Sicherung der Rechte Prozessi- 

render und die nöthigen Vorstellungen deshalb in den gesetzlich bestimmten Fällen an die 
G ouverrremen t sregierung.

4) Die Vollziehung der eigenen Erkenntnisse, wenn nach dem Werthe des Prozeßobjekts 
gegen dieselben keine Appellation ergriffen werden kann. In Fällen wo die Appellation 
zwar gestattet, aber nicht in der zur Suspension der Vollstreckung des Erkenntnisses ge
gebenen rZrist ergriffen worden ist, muß zur Vollziehung desselben die Vorschrift der Gvu- 
vernemcntsregierung nachgesucht werden.

5) Die Vollziehung der Erkenntnisse des Hofgerichts in Auftrag desselben.
Landg.«O. v. 1650 Mai 20 §§ 8, 9; Hofg.-O. v. 1630 Sept. 6 §§ 20, 27- Landg-O. p. 
1632 Febr. 1 §§ 6, 37; Kön. Sch«. Resol. v. 1662 Okt. 31 § 12; Kön. Sch«. Exek.-Vrrord. 
v. 1669 Juli 10 § 14, Grenzplak. v. 1670 Mai 17; Kön. Sch«. Resol. v. 1698 Jan 31 
1702 Dec. 2. *

575. In (Zivilsachen entscheiden die Landgerichte allendlich ohne weitere Appellation 
alle Sachen, deren Gegenstand an Werth nicht 30 Rbl. S. M. übersteigt. Appellations
beschwerden und Bescheidqucrelen über Erkenntnisse der Landgerichte gelangen an das Hof
gericht.

Landg.-O. v. 1630 Mai 20 § 16, Hofg.-O. v. 1630 Sept. 6 § 20; Landg.-O. v. 1632 Febr. 1, 
§§ 24, 25.

Dritte Abtheilung.
Von den Sitzungen und dem Geschäftsgänge in den Landgerichten.

I. Von den Sitzungen der Landgerichte.
*>74. Die Landgerichte halten ihre Sitzungen in den Kreisstädten, mit Ausnahme 

des Pernauschen Landgerichts, welches in Fellin, als dem Mittelpunkte des Kreises, seinen 
Sitzungsort hat.

575. Die Landgerichte halten jährlich drei Juridiken, die bis zur gänzlichen Erle
digung aller zum Spruch gekommenen Rechtssachen dauern. Die erste beginnt im Februar, 
die zweite im Juni, die dritte im September, vor Anfang der Juridiken des Hofgerichts (a). 
Während des Landtags finden keine Juridiken der Landgerichte Statt (b).

(a) Kön. Sch«. Justizplak. v. 1689 Mai 9. — (b) Landt.-O. v. 1827 § 5.

ö76. Der vom Landgerichte für die Erdffnung der Juridik anberaumte Tag wird 
wenigstens 4 Wochen vorher in dm Kirchen von der Kanzel bekannt gemacht. Außerdem 
ergehen noch in die Kirchspiele gedruckte Publikationen, welchen ein Verzeichniß aller 
Proklame^ die das Landgericht selbst erlassen hat, oder auf Befehl der Oberbehörden eröff
net, beigefugt wird.

Landg.-O. v. 1630 Mai 20 § 4.

«>17. Erfordern die Natur und Wichtigkeit der anhängigen Rechtssachen eine außer
ordentliche Juridik, so wird solche auf Verfügung des Landrichters angesetzt.

Kön. Sch«. Justizplak. v. 1689 Mai 9.

578. Außer der Zeit der juridiken ist abwechselnd eines der Gerichtsglieder zur 
esorgung der laufenden Geichäfte anwesend. Zur Entscheidung der Kriminalsachen 
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versammeln sich alle Glieder des Landgerichts, wo möglich gleich nach Beendigung der Vor- 

Untersuchung.
Eben dort.

579. Versäumt eines der Gerkchtsglieder die ausgeschriebene Juridik, ohne gesetz
liche Ursachen seines Ausbleibens beizubringen, so zahlt es das erste Mal zum Besten des 
Kollegiums allgemeiner Fürsorge eine Strafe von 20 Rbl. S. M., das zweite Mal von 
30 Rbl. S. M., das dritte Mal aber wird es nach Ermessen des Hofgerichts bestraft.

Kön. Schm. Resol. v. 4671 Sept. 22 § 3.

580. Wird ein Glied des Landgerichts auf Bitte eines Parten zu einem Lokal
termine abgeordnet und bleibt davon aus, so fallen die Strafgelder diesem Parten zu, falls 
durch das Ausbleiben des Gliedes der Lokaltermin gar nicht Statt gefunden hat.

Eben dort.

581. Die Stelle eines abwesenden Landrichters vertritt, auf desfallsige Aufforderung 
des Landgerichts, nöthigenfalls der Landrichter eines andern Kreises, oder wenn dieser durch 
gesetzliche Gründe daran verhindert wird, der Ordnungsrichter desselben Kreises, aus 
welchem der abwesende Landrichter ist; die Stelle eines abwesenden Assessors vertritt auf 
Aufforderung des Landgerichts ein Adjunkt aus dem Ocdnungsgerichte desselben Kreises. 
Wird die Stelle eines Landrichters oder Assessors auf längere M vakant, so sorgt die 
Residirung des Landrathskollegiums sofort für vorläufige Besetzung durch einen Substitu
ten, bis eine neue definitive Wahl erfolgt. In Oesel werden auf dem Landtage bei der 
Wahl der Assessoren jedesmal auch Substituten für die Assessorstellen gewählt; die Stel
le des abwesenden Landrichters versieht dort der älteste Assessor.

Eben dort. § 4.

II. Von dcm Gcschäftsgange in -cn Landgerichten.

582. Dec Geschäftsgang in den Landgerichten beruht auf den allgemeinen, im 
vorhergehenden Buche enthaltenen Regeln, wobei jedoch auch die fürs Hofgericht geltenden 

in Anwendung kommen.

585. In jedem Landgerichte werden geführt: 1) ein Tischregister; 2) ein Journal;
3) ein Missiv; 4) ein Verzeichnis der anhängigen noch nicht entschiedenen Sachen;
5) Repertorien der Civil - und dec Kriminalsachen; 6) ein Nummerbuch; 7) ein 
Ukasen - und Patenten-Register; 8) ein Verzeichniß der Hand-Atteste und Beglaubigun
gen; 9) ein Archivregister; 10) ein Expeditionsbuch; 11) die erforderliche Anzahl Ver
bot-, Jngroffativns-, Schnur- und Kassabücher; 12) ein Kassa-Journal. Nach Er
forderniß ordnet das Landgericht auch noch andere Bücher und Register an.

Ununterbr. Gewohnh.

584. Alle Ausfertigungen werden vom Landrichter oder dejourirenden Assessor 
unterschrieben. Jede Ausfertigung endigt mit den Worten: „Im Namen und von 
wegen des DL DL Landgerichts."

Eben so.

585. Die Urtheile werden von sämmtlichen Gerichtsgliedern unterschrieben; bei At
testaten und Urtheilen wird das Gerichtssiegel beigedrückt.

Eben so.
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Vierte Abtheilung.
Von den Verpflichtungen der Glieder und Beamten der Landgerichte.

586. Der Landrichter hat, außer der allgemeinen Leitung der Geschäfte des Land
gerichts, noch die besondere Aufsicht über die anhängigen Civil - und Kriminalsachen und 
über die Depositengelder; er führt einen Schlüssel dec Depvsitenkasse.

Dieser § eben so wie bie folg. der. auf d. Landg.-O. v. 1650 Mai 20 u. 1632 Febr. 1. u. ouf 
ununterbc. Gewohnt).

58^. Der all re Assessor hat die Verfügungen in das Tischregister einzutragen, darauf 
zu sehen, dafl sie Vollzogen und das Journal und Missiv richtig geführt werden, so 
wie dir anze u und das Archiv sammt dessen Registratur zu beaufsichtigen. Ferner 

Vormundschafts - und Curatelsachen, wie auch die der Concurs - 
unr Rachla'ssachen. Er fuhrt den zweiten Schlüssel der Depvsitenkasse.

W« Wffcr ha. bie $0É«Itermine, bei welchen die Abordnung eines 
einzigen Gerichtsgliede- hmreecht, abzuwarten, die Zeugen in Eivilsache» zu veehbren, 

die Anfertigung von Inventarien zn beaufsichtigen iiiid aus Erkenntniß der Gerichts 
Sequester anzulegen, alle Vollziehungsmittel auszuführen ; er erhält den zweiien Schlüssel 
zur Depvsitenkasse, falls der altere Assessor abwesend ist.

o89. Der Sekretair hat die eingehenden Schriften zuin Vortrag zu bringen, die 
mündlichen Anträge und Angaben der Parten zu verzeichnen, die Ausfertigungen und Ve
rübte abzufassen, fur jede einzelne Untersuchung ein besonderes Protokoll zu führen, das 
àhor dec Zeugen ins Protokoll einzutragen, die Erkenntnisse und Resolutionen abzn- 
sassen rind zu eröffnen, die Rechnungsbüchec über die ein- und ausgehenden Gelder der 
Landgerichte zu fuhren, und Notariatsinstrumente auszustcllen; in seinen Händen ist 
dec dritte Schlussel dec Depvsitenkasse.

500. Der Archivar hat die Aufsicht über das Archiv; außerdem tragt er alle ein- 
ommenden Schriften und Sachen in das Tischregister ein, führt das tägliche Journal 

und fertigt die Verschlage an, welche das Landgericht einzuschicken hat.

®ec Kanzellist hat alle ausgehenden Schriften ins Reine zu schreiben und das 
Mlssiv in Ordnung zu halten.

Fünfte Abtheilung.
Von der Rechenschaftsablegung und Verantwortlichkeit der Landgerichte.

Dec Civilgouverneur revidirt jährlich die Landgerichte, und überzeugt sich an 
L rt und Stelle von dem ordnungsgemäßen und gesetzlichen Geschäftsgänge in denselben 
î>cn VDU lhm beinerkten Diängeln und Versäumnissen abhelfend.

~ Ailg. Reihsg. Bd. II, Ailg. Gouv.-Verf. § 604.

Landgerichte werden auf Vorstellung des Hofgerichts und ge- 
, , V.v'.'.em1""3 m Landrathskollegium von dem Emeralgonverneur, — der 

"Ul Vorllellung des Landgerichts «°» der Gouvernementsregierung, die übrigen 
7''"'! " "n> d» Landgerichte aber von dem Landgerichte selbst, bei welcheen

I Th.

kn p lm. , von lhrem Amte entfernt. Die Amtsmtsetzung der Glieder und Beam
ten der Laudgerechte findet nur auf Urtheilssxruch des Hofgerichts Statt.

Ailg. Rcichög. Bd. II, Ailg. Gi)uv.»Lcck. H 248, 256 Dd in t h folä-i Bd. XV, § 1470, 1576. ' â Ul, ila-l,.,. f. d. W-Htde-Ng § 26(, u.
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Sechste Abtheilung.
Von dem Schriftwechsel der Landgerichte mit anderen Behörden.

594. Die Landgerichte erhalten von dem Generalgouverneur, dem Civilgouvcmeur, 
der Gouvernementsregierung und dem Hofgerichte Befehle und Vorschriften, und stellen 
ihnen Berichte und Unterlegungen vor.

Allg. Reichög. Bd. II, Allg. Eouv..Verf. § 3854.

395. Die Landgerichte wenden sich an den Kameralhof, den Domainenhof, das Kolle
gium allgemeiner Fürsorge mit Vorstellungen und Benachrichtigungen. Mit den Kreisgcrich- 

ten, den Magistraten, den Ordnung-geeichten, der Medicinalverwaltung, den Polizeiverwal- 
tungen, den Kreisrenteien, dem Postkomptoire, den Konsistorien, den Oberkirehenvorsteher- 
Aemtern und der Zollverwaltung, so wie mit einander, korrespondiern sie durch Mitthei
lungen.

Eben dort, §§ 194, 195, 3856, 38u7. Bd. XIII Reglem, d. allg. Fürs. § 50, Medic.-Verordrr. 
§ 47.

396. Ergibt sich die Nothwendigkeit, eine andere höhere oder gleichstehende Behörde 
an die Erfüllung der an dieselben ergangenen Requisition erinnern oder anhalten zu lassen, 
so hat dar Landgericht der Gouvernementsregierung darüber vorzustellen.

Eben dort, Dd. II, Allg. Gouv.-Verf. § 3858.

Drittes Hauptstück.
Von den Ordnungsgerichten.

Erste Abtheilung.
Von dem Bestände der OrdnungSgerichte.

597. In jedem Kreise Livlands, mit Ausnahme des Oeselschen, gibt es zwei Ord
nungsgerichte. Im Rigaschcn Kreise: das Rigasche und das Wolmarsche Ordnungsgericht; 
im Wcndenschen : das Wcndensche und das Walksche; im Dorptschen : das Dorptsche und 
das Werrosc1)e; im Peenauschen: das Pernausche und das Fellinsche. Der Oeselsche Kreis 
hat aber nur ein Ordnungsgericht.

1797 Febr. 26 (17846).

598. Jedes Ordnungsgericht besteht aus einem Ordnung-richter und zwei Adjunkten 
oder Assessoren.

Kön. Echw. Verordn, z. Dcförd. d. Justiz. v. 1671 (Sept. 22 Tit. V Kap. I.

599. Bei jedem Ordnungsgerichte ist ein Notar und die nöthige Anzahl Kanzcllistcn 
und Gerichtsdiener angestellt.

1797 Febr. 26 (17846).

400. Bei jedem Ordnungsgerichte, mit Ausnahme des Oeselschen, findet sich außer
dem die nöthige Anzahl Marschkommiffaire, zur Beihülfe beim Durchmarsch von Truppen.

Verordn, z. Beförd. d. Just. v. 1671 ®ep". 22 Tit. V Kap. II.

401. Zu dm Aemtern des Ordnungsrichtcrs und der Adjunkten wählt die Ritter
schaft eines jeden Kreises zwei Kandidaten, nach den im Ständerechte enthaltenen Bestim
mungen. Der General gouverneur bestätigt einen aus den ihm für jedes Amt vcrgestelltcn 
Kandidaten.

Eben dort, Tit. V. Kap. I § 2, Livl. Landt.-O. v. 1827 §§ 56, 59, L7;Oesel. Landt.-O. v. 
1087 43, 44. ••
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402. Die Ordnungsrichter und die Adjunkten werden auf drei Jahre gewählt.

405. Ium Amte des Ordnungsgerichtsnotars wählt die Ritterschaft- eines jeden 
Gleises zwei Kandidaten nach den im Ständerechte enthaltenen Bestimmungen. Die 
Gouvernementsregierung bestätigt einen aus den ihr vorgestellten Kandidaten.

404. Die Ordnungsgerichtsnotare werden auf Lebenszeit angestellt.

405. Die Marschkommissaire werden vom Landrathskollegium ernannt.

Verordn, z. Beford. d. Just. v. 1671 Sept. 22 Tlt. V. Kap. I. § 3.

408 Die Oldmmgsgmà wn Wolmar, Walck, Werw und Pernau werden von 
bffc^trbKä'ltUn3,—Ö'C Wn 8iii,a' aGini,l'n' Dorpat, Fetlin und Ocsel von der Rittcrfchaft 

1797 Febr. 26 (17646); Etats dec OcdnungSg. v. 1804 Sept. 21 u. 1821 Aug. 3.

, Sk Glieder und Beamten des 0rdnungsg«ichts erhalten, wie die des L-»d. 

ei'c 8 unî> ^esrayirungsgelder, sobald sie Untersuchungen an Ort und Stelle 
m Sachen veranstalten, weiche nicht in den Kreis der allgemeinen Pflichten der Polizei in 

betreffen^ ®t!’ilI,U"3 6tr æ* 1,1,6 Sicherheit gehören, scndern ein Priva,Interesse 

Deroedn.SS.ßrt. 6. Suit. v. 1671 Sept. 22 Tu. V, Kap. I § 3;-Sa„,..$a« v. 1769 2uU 6.

410. Die für die Beamten der Ordnemgsgerichte als Gehaltszulage festgefeSle» Kaneel, 
lergebuhrrn werden nach dec für die Landgerichte festgesetzten Tape erhoben.

Kanz.-Tare v. 1799 Juli 6.

Zweite Abtheilung.
Von der Kompetenz der Ordnungsgerichte.

411. Ium Wirkungskreise der Ordnungsgerichte gehört :

I. In Beziehung auf die Aufsicht über Beobachtung der Gesetze, die Erhal

tung der öffentlichen Sicherheit und die Sorge für die allgemeine 

Wohlfahrt.
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4) Die Sicherung der öffentlichen Ruhe, der Wohlanständigkeit, der Sittlichkeit, dec 
Ordnung und des den Obrigkeiten schuldigen Gehorsams; die Unterdrückung jeder der 
Pflicht und Folgsamkeit eines treuen Unterthanen zuwiderlaufenden Handlung, fournie 
Anzeige hierüber an die Obr'gkeit; die Verhinderung und Unterdrückung aller unerlaubten 
und anstößigen Zusammenkünfte; das Ergreifen, im Nothfalle, besonderer Maßregeln 
zum Schutze irgend eines Dorfes, Hauses oder einer Person.

5) Die Aufsicht darüber, daß sich die zur Evangelischen Brüdergemeinde gehörenden 

Personen nur nach Grundlage der dafür festgestellten Regeln versammeln.

6) Die Aufsicht darüber, daß Hebräer keine christlichen Dienstboten halten und daß die He

bräer, welche sich zeitweilig im Gouvernement befinden, die gesetzlich verordneten Scheine haben.
7) Das Ergreifen von Sicherheitsmaßregeln gegen Diebe und Räuber; das Einfängen 

derselben und die Vernichtung ihrer Banden.
8) Das Einfängen von Läuflingen, Landstreichern und Unverpaßten; das Verh'ten 

von Bettelei und müssigem Herumtreibcn, und das Ausfindigmachen von Leuten die zu 

keinem Stande ongeschrieben sind.
9) Die Aufsicht über die Führung dec sich im Bezirke aufhaltenden Studenten und 

darüber, daß sie nicht über den ihnen bewilligten Urlaub hinaus wegbleiben.
10) Die Besichtigung dà auf dar Straßen oder sonst gefunden.» Leichname; die Unter

suchung aller Falle gewaltsamer und überhaupt plötzlichen Todes.
11) Die Fürsorge für ausgesetzte oder auch ohne Vorbedacht verlassene Kinder und die 

gehörige Untersuchung solcher Falle, so wie die Unterstützung Erwachsener, welche außerhalb 
ihres Wohnorts plötzlich schwer krank befallen sind.

12) Die Mitwirkung zur Rettung von Wünschen und Ladung im Fall des Untergangs 

von Fluß - und Seeschiffen.

13) Das Ergreifen der ersten Maßregeln zur Sicherung des Nachlasses der im Bezirke 
Versterbenden, wenn nicht gesetzliche Erben oder Curatoren solchen Vermögens in der Nahe 

sind.
14) Die Mitwirkung zur Verhütung und Löschung von Feuersbrunst in Wald und 

Feld.

15) Das Ergreifen der ersten Vorsichtsmaßregeln beim Erscheinen ansteckender uni> 
anderer epidemischer Krankheiten, und die Aufsicht über die genaue Befolgung der weiteren 
hierüber von der Obrigkeit erlassenen Vorschriften.

16) Das Ergreifen von Vorsichtsmaßregeln bei Viehseuchm.

17) Die Besichtigung des nach der Hauptstadt oder für die Truppen durchgetriebenen 
Viehs; die Bescheinigung des Gesundheitszustandes dieser Heerden und die Empfehlung 
von Vorsicht an die Treiber beim Vorkommen von Seuchefällen; die Einsendung der 
nöthigen "Nachrichten hierüber an die Gouvernementsregierung.

18) Die Sorge für die Sicherheit dec Post - und Heerstraßen ; die Aufsicht über Besse

rung und Instandhaltung derselben, u. s. w. ; die Errichtung und Unterhaltung ständiger 
oder zeitweiliger Fähren und anderer Nüttel zum Uebersetzen.

19) Die Sickerung gegen Feuers - und Wassers-Gefahr auf dem Lande, — die Aufsicht 
über die Einrichtung der hierfür nöthigen Anstalten und Hülfsmittel.

20) Die Aufsicht über die Reinlichkeit in den Dörfern und über die Aufführung der 
Gebäude in ihnen nach den bestehenden Vorschriften.

21) Die Aufsicht über Wirthshäuser, G a st ha ui er, Kaffeehäuser, Restaurationen, Krüge 
and andere Anstalten dieser Art im Bezirke, so wie über Befolgung der für die Haltung 
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derselben erlassenen Vorschriften; das Unterdrücken und Verhüten, sowohl in diesen An
stalten als überhaupt an öffentlichen Orten, von Zankereien, Schlägereien und anderen den 
Gesetzen und dem Anstande zuwider laufenden Handlungen, und auch von verbotenen 
Spielen.

22) Das Abwenden und Unterdrücken aller auf Verminderung des Gewichts und des 
Werths der Münze ausgehenden Mißbrauche.

23) Die Aufsicht über richtiges Maß und Gewicht.

24) Die Aufsicht über den Verkauf giftiger Substanzen.
25) Die Aufsicht darüber, daß auf Jahrmärkten und Märkten und in Buden zum Ver

kaufe nicht gcstackete Waaren lich weder finden noch verkauft werden, eben so wenig auch 
uncensirtr und überhaupt von der Staatsregierung verbotene Bücher und Bilder, so wie 
handschrsttllche Pasquille und aufrührerische Schriften, anstößige Bilder und dergleichen.

>) L u Aussick-t darüber, daß die Jagd, das Schießen und Fangen des Wildes nur 
zu der durch die Gesetze erlaubten Zeit zugelassen werde.

27) Die Aufforderung, in Folge von Vorschriften der Obrigkeit, zum Erscheinen bei 
öffentlichem Ausbot von Lieferungen, Unternehmungen, Kauf und Verkauf vcn Krons-, 
Corporations- und sequestrirtem Vermögen.

28) Das Ausweisen der über Urlaub Gebliebenen nach den Orten, wo fie ihr Dienst 
hinruft.

-9) Das Abfassen von Berichten über Aussaat und Ernte des Getreides und über den 
Zustand der Wiesen und Felder, über die Marktpreise sowohl der Lebensmittel, als ihres 
Transports zu Wasser und zu Lande.

30) Das Vorstellen von Auskünften über außerordentliche Vorfälle und die Unter
suchung derselben.

31) Das Vorstellen von Berichten an die Obrigkeit über alle im Bezirke gefundenen 
seltenen Naturerzeugnisse, Alterthümer u. s. w.

II. In Beziehung auf das Kronsinteresse.

32) Das Bei treiben von Abgaberückständen und überhaupt aller Staats- und Korpo- 
rations-Gefalle und Restanzen.

33) Das Abwenden und Unterdrücken verbotener Krügerei, ungesetzlicher Holzfällung 
und des Handels ohne vorschriftmäßige Zeugnisse.

34) Das Einsenden in Monatsfrist von Benachrichtigungen an die Gouvcrnementsre- 
gierung über den Tod von Beamten, die mit Arrenden begnadigt gewesen, und weder 

Wittwen, noch Kinder, noch sonst direkte Nachkommen hinterlassen haben.

III. In Beziehung auf Rechtspflege.

35) Aller Gewaltthätigkeit, Beleidigung und Eigenmächtigkeit Einhalt zu thun; das 
Anstellen der Voruntersuchung über alle im Bezirke begangene Verbrechen.

.r6) Auf Requisition der Gerichte, das Stellen der eines Verbrechens Angeklagten oder 
dabei, BUheiligten und die Verhaftung derselben, wenn dies vorgeschrieben wird.
^3/) ^as Vollziehen der gerichtlichen Erkenntnisse, und Ergreifen von Maßregeln zur 

Sicherstellung der Exequirungen.
38) Das Untersuchen und Aburtheilen, auf Grundlage der Gesetze, über geringfügi

ge Vergehen, als Diebstahl und Betrügereien bis zum Betrage von 15 Rbl. S. M., die 

von üxuhin und andern Leuten niedern Standes begangen werden, so wie auch Bestrafung 
lolcher Personen für Ruhestörung, Völlerei, Widerspenstigkeit, Schlägereien u. dgl.
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39) Das Verhängen von persönlicher Haft und Polizeistrafen, nach den darüber bestehen- 
den Reglements und Verordnungen, für Verletzung von Anstand und Ordnung in ver

schiedenen Verwaltungszweigen.
40) Die Beaufsichtigung der Gefängnisse, wenn sich solche im Bezirke finden, so wie 

die Sorge für Verpflegung und Kleidung der Gefangenen, Erleuchtung, Heitzung, Rein

lichkeit der Gefängnisse und Abwendung von Ruhestörung und Unordnung unter den 
Gefangenen.

IV. In Beziehung auf Militairwesen.
41) Die Aufsicht über fristgemäße Absendung der von jedem Gute zu stellenden Rekru

ten und das Anhalten hierzu nach Anleitung des Rekrutirungs-Reglements.
42) Die Mitwirkung und Aufsicht in Betreff ordnungsgemäßen Durchzugs von Regi

mentern, sonstigen Militärkommandos und Rekruten-Abtheilungen; die Anweisung von 
Quartieren für dieselben; die Sorge für Herbeischaffung des Bedarfs derselben; das Aus- 
stellen von Quittungen darüber, daß Durchmarsch uns Einquartierung der Truppen ohne 
Veranlassung von Klagen Statt gefunden.

43) Das Ausschreiben von Fuhren, in außerordentlichen Fällen und auf besondere 
deshalb erlassene Befehle, zur Fortschaffung von Militair-Gepack, nach Anleitung des 
Reglements über die Landescbliegenheiten.

44) Die Aufsicht, nach den darüber bestehenden Vorschriften, über die noch im KindeSalter 
befindlichen Militairkantonisien, welche ihren Eltern und Verwandten zur Erziehung 
anvertraut worden sind; das Anfertigen und Führen eines besonderen Verzeichnisses 

derselben.

45) Das Anfertigen und Führen von besonderen Verzeichnissen über die verabschiedeten 
und die auf unbestimmte Zeit beurlaubten Soldaten.

Vergl. Allg. ReichSg. Bd. II, Allg. Gouv.-Vrrf. § 2364; Kön. Schn». Verordn, z. Beförd. d. 
Sufi. v. 1671 Sept. 22 Tit. V, und eine Menge Bef. der Eouo.-Reg.

412. Die unmittelbare polizeiliche Aufsicht über die zur Gerichtsbarkeit der Ordnungs
gerichte gehörenden Bauerschaflen liegt den Gutspolizeien und Gemeindepolizeien ob. Die 
Beziehungen der Ordnungsgerichte zur Kirchspiels-, Guts-und Gemeindepolizei sind wo 

gehörig in der Bauerverordnung festgesetzt.
Dergl. Vivl. Bauer-Verordn. v. 1819 Mar; 26 (27735) §§ 139, 140, 149, 524, 527, 529, 542, 
545, 588.

Dritte Abtheilung.
Von den Grenzen und von der Beschaffenheit dec Amtsgewalt der Ordnungsgerichte.

415. Die Amtsgewalt der Ocdnungsgerichte beschrankt sich auf den Bezirk, für wel
chen sie bestimmt sind; hiervon werden folgende Ausnahmen gestattet: 1) Bei Ueberschwem- 
wungen und Waldbrandcn muß das Ordnungsgericht seine dagegen ergriffenen Maßre
geln auch bis in den benachbarten Bezirk fortsetzen und seine Anordnungen erst dann ein
stellen, wenn das örtliche Ordnungsgericht, dem es unverzüglich davon Nachricht zu ge
ben hat, selbst darin thätig zu werden anfängt. 2) Bei der Verfolgung von Dieben, 
Räubern und anderen wichtigen Verbrechern, sowie von Läuflingen, steht das Ordnungs
gericht an der Grenze eines andern Bezirks, ja selbst eines andern Gouvernements, nicht 
von dec Verfolgung ab und stellt sie erst dann ein, wenn die örtliche Polizei daran geht. Nach 
Ergreifirng aber der Verfolgten in einem andern Bezirke, muß das Ordnungsgericht sie 
der örtlichen ^andes-vdec Stadtpolizei, gegen Empfang einer Bescheinigung darüber, über

geben.
Allg. Reichs-. Dd. H, Allg. Gouv.-Verf. § 9381.



71

414. Tas Wesentliche dec den Ordnung-gerichten anvertrauten Amtsgewalt besteht 
darin, durch thätiges Einschreiten und durch Aufsicht, den Gesetzen und Verordnungen 
schnelle und pünktliche Erfüllung zu verschaffen.

Eben dort, § 2363.

415. Da- Ordnungsgericht, auf die genaue Befolgung dec Gesetze von Seiten Aller 
wachens, kann jedoch von Niemandem die Erfüllung einer gesetzlichen Vorschrift fordern, 
wenn diese noch nicht auf die dafür vorgeschriebene Weise allgemein bekannt gemacht worden.

Eben dort, § 2365.

416. Amtsgewalt des Ordnungsgerichts erstreckt sich bei Beobachtung dessen, 
was zur Erfüllung der Gesetze erforderlich ist, auch auf diejenigen Fremden und Ausländer, 
die sich m seinem Bezirke aufhalten.

Eben dort, 2366.

417. Das Ordnungsgericht muß nicht bloß die Beschwerden aller Beeinträchtigten, 
um Jedem nach Maßgabe seines Rechts gesetzlichen Schutz zu gewähren, anhbren, sondern 
auch alle Anzeigen, welche zur Aufklärung einer Sache dienen können, selbst wenn sie nicht 
in der festgesetzten Form gemacht werden.

Eben dort, § 2367«

416. Das Ordnungsgericht ist berechtigt: für Verletzung von Anstand und Ordnung 
in verschiedenen Verwaltungszweigen und für Nichtbeachtung der erlassenen Vorschriften, 
so wie für Pvlizeivergehen, nach Grundlage der dafür bestehenden örtlichen Reglement- 
und Verordnungen auf leichte Polizeistrafen zu erkennen, mit Berücksichtigung jedoch des 
Standes der eines Vergehens Beschuldigten, nach welchem Edelleute, Geistliche, Stadt

burger und alle von Leibesstrafe befreite Personen, auch für Polizeivergehen nur durch 
kriminalgerichtliches Urtheil einer Strafe unterworfen werden können.

Vergl. eben dort, § 2369—2371, u. den Kriminalprozeß.

410. In geringfügigen Civilsachen, deren Gegenstand an Werth nicht über 15 Rbl.
M. beträgt, können die Ordnungsgerichte, ohne Rücksicht auf den Stand der Betheir 

ligten, auf erhobene Klage die gerichtliche Untersuchung anstellen und die Entscheidung 
fällen.

Sergi. Allg. Reichs-. Dd. II, Allg. Gouo.-Verf. §§ 2368, 2371.

420. Die OrdnungZgerichte stehen in allen zu ihrer Kompetenz gehörenden Sachen 
unmittelbar unter dem Eivilgouverneur und der Gouvernementsreg erung.

Eben dort, § 2382.

421 • Wer mit dem Verfahren oder dec Entscheidung de- Ordnung-gerichts unzufrie« 
den ist, kann seine Beschwerde bei der Gouvernementsregierung anbringen, nach Anleitung 
der im Eivilprozesse ausgestellten Grundsätze.

Kön. Lchw. Verordn, z. Beförd. d. Lust. v. 1671 Sept.22 Tit. V, Kap. I, § 5.

Vierte Abtheilung.
Don den Sitzungen und dem Geschäftsgänge in den Ordnungsgerichte«.

I. Don den Sitzungen.

422. Die Ordnung-gerichte halten ihre Sitzungen in den Städten: Riga, Wolmar, 
Wenden, Walk, Dorpat, Werro, Pernau, Fellin und Arensburg.

Dcf. d. Gouv.-Reg. v. 1805 Apr. 18.
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425. Der Ordnungsrichter lind die Adjunkte sind verpflichtet- zu jeder Seit sich per

sönlich an den Ort hin zu begeben, wo in ihrem Bezirke Unordnungen vorfallen oder wo
hin sie gefordert werden.

Gouv.-Verocd. v. 1775 Nov. 7 (147,92) §§ 234, 243.

424. Die Stelle eines Ordnungsrichters oder eines Adjunkten, wenn dieselben durch 
gesetzliche Ursachen an Wahrnehmung ihres Amts behindert werden, wird vertreten von 
ihren zu diesem Ende auf dem Landtage gewählten Substituten; oder, im Fall keine solche 
vorhanden sind, auf Anordnung dec Gouvernementsregierung von dein Ordnungsrichtec 

oder Adjunkten des nächsten Bezirks.
Ununterbr. Gcrvohnh.

II. Von dem Geschäftsgänge.

425. Die Ordnungsgerichte führen alle Untersuchungen und anderen Geschäfte ihrer 

Kompetenz nach summarischem Verfahren.
Kön. Schw. Verordn, z. Befördn. d. Just. v. 1671 Lept. 22 Tit. V, Kap. I, § 3.

426. Ter innere Geschäftsgang in den Ordnungsgerichten beruht im Allgemeinen 
auf den Bestimmungen, welche für die Landgerichte festgesetzt sind.

Ununterbr. Gewohnh.

427. In jedem Ordnungsgerichte wird geführt: ein Tifchregtster, ein Journal, ei» 
Missiv, ein Verzeichniß der anhängigen Sachen, eine Sitzungstabelle, ein Archivregister, ein 
Expeditionsbuch und die nöthige Anzahl Schnur-und Kassabücher und Verzeichnisse.

Eben so.

428. Bei den an Ort und Stelle ausgeführten Geschäften sind die Ordnungsgerichte, 
so wie die abgeordneten Mitglieder derselben, verpflichtet genaue Protokolle über ihre Amts
handlungen aufzunehmen.

1811 Mai 16 (24633) § 17; 1815 Juli 21 (25905).

429. Wenn sich im Ordnungsgerichte Beamte einer andern Gerichtsbarkeit einfinden, 
welche abgeordnet worden um in Dienstgeschäften gemeinschaftlich mit ihm zu verfahren, so 
wird in dem Protokolle desselben genau sowohl die Zeit ihres Erscheinens, als auch die Sa
che, derentwegen sie erschienen, verzeichnet.

1812 Juli 4 (25175).

Fünfte Abtheilung.
Von der Nechenschaftsablegung und Verantwortlichkeit der Ordnungsgerichte.

450. Der Civilgouverneur revidirt jährlich bei seinen amtlichen Inspektionsreisen 
durch das Gouvernement die Ordnungsgerichte, um sich an Ort und Stelle von ihrer gesetz
mäßigen Geschäftsführung zu überzeugen, und hilft den von ihm befundenen Mängeln auf 
ordnungsmäßigem Wege ab.

Allg. Reichsg. Bd. II. Allg. Gouv.-Vecf. § 604.

451. Die Mitglieder der Ordnungsgerichte werdenvom Generalgouverneur,auf Vorstel
lung dec Gouvernementsregierung und geschehene Mittheilung an das Landrathskollegium, 
die Beamten und Diener des Ordnunasgerichts von diesem selbst, vom Amte entfernt. Die 
Entsetzung vom Amte, sowohl der Glieder als der Beamten, geschieht nicht anders als durch 
Urtheil des Hofgerichts.

Eden dort, h§ 248, 256: Dd. III. Reglern, üb. d. Wahld. § 256 b. folg; Bd. XV, 147(7, 1576.
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Sechste Abthcilung.
Von dem Schriftwechsel der Ordnungsgerichte mit andern Behörden.

452. Die Ordnungsgerichte empfangen Befehle, Anträge oder Vorschriften von dein 
Civilgouverneur, der Gouvernementsregierung, dein Hofgerichte, dem Kameralhofe und 
dem Domaincnhofe und stellen ihnen Unterlegungen und Berichte vor; an das Kollegium 
allgemeiner Fürsorge aber richten sie Benachrichtigungen, von demselben Anträge empfangend.

Allg. Reichs, Bd. II. Allg. Gouv.-Berf. 746, 2386, 2387, 2389, 2390; Bd. Xlll. Reglem, d. 
allg. Fürs. § SO.

455. Die Ordnungsgerichte korcespondiren mit den Landgerichten, den Magistraten, den 
Kreisgecichten, den Kreisrenteien, dec Polizeiverwaltung, den Bezirkschefs der Reichs- 
domainen, der Nîedicinalverwaltung, dem Postkomptoir und der Zollverwaltung und unter 
steh durch Mittheilungen.

Eben dort, Bd. II, Allg. Eouv.-Derf. § 2391; Bd. XIII, Medi:.-Vcrordn. § 47.

454. Die Ordnungsgerichte schicken Vorschriften an die Gemeinde-und Gutspolizeien, 
und empfangen von ihnen Berichte und Vorstellungen; in Mittheilungen aber, die sie per
sönlich an den Gutsbesitzer richten und die nicht sein Amt betreffen, befolgen die Ordnungs- 
gerichte dieselben Regeln, wie die übrigen Behörden bei Mittheilungen an Privatpersonen.

vivl. Bauer-Derordn. v. 1819 Marz 26 ^27 / 55) § 149.

455. Zur Einforderung oder Mittheilung in Geschäftssachen nöthiger Nachweisungen 
und Auskünfte korcespondiren die Ordnungsgerichte, wie mit ihnen gleichstehenden so, im Falle 

unumgänglicher Nothwendigkeit den Gang einer Sache zu beschleunigen, auch mit höheren 
Behörden anderer Gouvernements unmittelbar, nach den für den Schriftwechsel mit ähnli

chen Behörden des eigenen Gouvernements festgesetzten Regeln. Wenn aber in einer Sache 
nicht bloß eine Auskunft, sondern die dabei betheiligte Person selbst zu requiriren ist, so kor- 
respondirt deshalb das Ordnungsgericht jedenfalls durch Vermittelung der Gouvernements- 
regierung, der dasselbe untergeordnet ist. Es wendet sich ebenfalls zu solcher Vermittelung, 
wenn es auf seine Einforderung von Nachweisungen und Auskünften keine Antwort erhält 
und eine Erinnerung nothwendig wird.

Allg. Reichsg. Bd. II. Allg.-Gouv. Nerf. § 2595.

Zweiter Titel.
Von dec Verfassung der Stadtbehöcden.

Erstes Hauptstück.
Von der Verfassung der Stadtbehörden in Riga.

Erste Abtheilung.
Allgemeine Bestimmungen.

456. Die Behörden und Obrigkeiten der Stadtverwaltung in Riga sind:
I. Dec Magistrat.
H. Das Stadtkonsistorium, dessen Verfassung in dem Gesetze für die Evangelischèthe- 

rifdx Kirche in Rußland v. 1832 Dec. 28 (5870) angegeben ist.

III. Das Polizciamt.
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IV. Die städtischen Untergerichte, als da sind: 1) Das Vogteigericht. 2) Das Landvog- 
teigericht. 3) Das Waisengericht. 4) Das Weltgericht. 5) Das Kämmerei- und Amtsgericht.
6) Die Kriminaldeputation. 7) Das Getra'nkesteuergericht.

V. Die Stadtinspektionen: 1) Die Inspektion des Bauwesens. 2) Die Inspektion der 
Stadtgüter. 3) Die Inspektion des Stadtmarstalls und dec städtischen Poststationen.
4) Die Inspektion der Steuererhebung. 5) Die Inspektion der Getränkesteuer und der 
Stadtaceise. 6) Die Inspektion der Stadtkirchen. 7) Die Inspektion der Stadtschulen. 
8) Die Inspektion der Stadtbibliothek und Buchdruckerei. 9) Die Inspektion der Stadt- 
kanzelleien. 10) Die Inspektion des Archivs. 11) Die Inspektion der Stadtgefängnisse. 
12) Die Inspektion des Armenfonds. 13) Die Inspektion der Rettungsanstalten und des 
Krankenhauses für Seefahrer. 14) Die Inspektionen des Risingkanals, der Dämme, der 

Wege in den Vorstädten und in dem Patrimonialgebiete, der Speicher, der dazu gehörigen 
Anstalten und verschiedener Kassen und wohlthätiger Stiftungen.

VI. Die Städtischen Kommissionen oder Stadtkollegien: 1) Das Stadtkassakvllegium.
2) Das Quartierkollegium. »

Siehe die bei den folg. §§ angeg. Citate.

Zweite Abtheilung.
Don der Verfassung des Magistrats.

I. Von dem Bestände des Magistrats.

457. Der Magistrat der Stadt Riga besteht aus vier Bürgermeistern und sechzehn 
Rathsherrn.

Urf. Stephan Dathory's v. 1581 Jan. 14 § 4, Gustav Adolphs v. 1621 Sept. 25 § 12; Kön. 
Schw. Resol. v. 1660 Nov. 23; 1823 Mai 21 (29478).

458. Die Besetzung dec erledigten Stellen unter den Bürgermeistern und Rathsherrn 
ist dem Magistrate selbst Vorbehalten, nach Anleitung der im Ständerechte enthaltenen 
Bestimmungen.

lief. Stephan Bathorns v. 1581 Jan. 14 § 3, Gustav Adolyehs v. 1621 Sept. 25 § 3; 1728 Sept.
12 (5331 ); Verordn, über den Rig. Handel v. 1765 Dec. 7 (12518) § 55.

459. Die Rathsglieder werden in vier Klassen eingetheilt; zu dec ersten gehören die 
Bürgermeister, zu der zweiten die vier im Dienste ältesten Rathsherrn, zu der dritten die 
folgenden vier, zu der vierten die acht übrigen.

Dieser § u. d. folg, unter welchen keine besond. Cit. angeg. sind, ber. auf ununterbr. Gewohnh.

440. Die Zahl der Bürgermeister, als der höchsten Beamten der Stadtverwaltung, 
muß immer vollzählig seyn.

441. Einer der Bürgermeister, der wortführende genannt, hat den Vorsitz; ein zweiter, 
der Kollege des wortführenden Bürgermeisters, vertritt im Fall der Abwesenheit dessen 

Stelle.

442. Der wortführende Bürgermeister und sein Kollege werden jährlich aus der 
Zahl der Bürgermeister von den vier jüngsten Rathsherren gewählt. Im Falle der Stim
mengleichheit unter ihnen, ist diesen Rathsherren gestattet sich den im Alter nächsten Raths
herren als fünften zuzugesellen.

445. Der wortführende Bürgermeister und sein Kollege legen jährlich, in der nach 
Michaelis zum Behuf der Besetzung der städtischen Aemter zu veranstaltenden vollen 
Rathsversammlung, ihre Stellen nieder. Sie können wieder gewählt werden.
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444. Die zweite Klasse der Rathsglieder ist vorzüglich berechtigt, die Oberämter zu 
bekleiden und in den Untergerichten den Vorsitz zu führen, mit Ausnahme der unten an
gegebenen Falle; die dritte Klaffe hat ein eben solches Vorrecht auf die ersten Beisitzerstellen 
in diesen Gerichten. Uebrigens beschrankt der Vorzug, welcher einer Klasse vor der andern 

eingeräumt ist, keinesweges die freie Wahl des Magistrats.

445. Aus den Rathsgliedern, welche zu den Litteraten gehören, wählt der Magistrat 
einen Syndicus und zwei Vice-Syndicen. Sie werden nicht auf eine bestimmte Zeit ange- 
stellt und nur bei entstandener Vakanz sind in ihre Stellen andere Rathsglieder zu wählen.

446. Den Rathsgliedcrn ist gestattet, nachdem sie ihrem Amte ein ganzes Jahr 
vorgestanoen, um ihre Entlassung nachzusuchen. Die betreffenden Gesuche werden nur am 
letzten Sonnabende vor der Rathsherrenwahl angenommen.

447. Die Kanzellei des Magistrats, Oberkanzellei genannt, besteht aus einem Obersekre
tair, einem Obernotar und Archivar, einem Notar für Kreposllachen, einem Notar zur 
Führung der Missive,einem Notar zur Ausfertigung der Passe, und einigen Translateurm für 

die Russische Sprache. Außerdem gehören dahin die erforderliche Anzahl städtischer öffentlicher 
Notare, Buchhalter, Kanzellisten und Gcrichtsdiener.

Rig. Etat. B. II, Kap. V.

448. Bei dem Magistrate sind auch ein Stadtoffizial oder Fiskal und einige Auskul
tanten angestellt.

1823 Mai 21 (29478).

449. Alle Kanzelleibeamten des Magistrats werden von ihm selbst gewählt und ohne 
weitere Bestätigung angestellt; sie werden im Magistrate selbst vereidigt.

Uck. Stephan Bathorns v. 1581 Jan. 14 § 3, Gustav Adolphs v. 1621 Sept. 25 § 3^ 1728 Sept.
12 (5331).

450. Die Dienstentlassung der Kanzelleibeamten, auf ihr Gesuch, hängt vomMagistra, 
te ab.

Eben dort.

451. Tie bei dem Magistrate befindliche Revisivnsinstanz für Bauersachen des Rigaschen 
Patrimonialgebietö besteht aus dem wortführenden Bürgermeister und noch vier andern, 

von dem Magistrate besonders gewählten,Gliedern. Der Kirchspielsrichter desPatrimonialge- 
biets und die Glieder des Landvogteigerichts können nicht zu Gliedern derselben gewählt 
werden. Zur Besorgung der Kanzelleigeschäfte in dieser Revisionsinstanz ernennt der Magi

strat einen seiner Sekretaire.
pivl. Bauer-Verordn. v. 1819 Mörz 26 (27735) § 202.

452. Die Glieder, Beamten und Diener des Magistrats werden aus den Ctadtein- 
künften besoldet. Der Magistrat ist berechtigt denjenigen, welche es besonders verdient 

haben, bei Entlassung aus dem Dienste Pensionen zu ertheilen.

455. Glieder und Beamte des Magistrats, welche wegen irgend welcher ge etzlicher 
Verhinderung ihrem Am!e n cht vorstehen können, und deren Stellen zeitweilig von ande
ren versehen werden, genießen auch während solcher Seit ihrer Besoldungen und sonstigen 

gesetzlichen Emolumente.

454. Die Strafgelder, auf welche der Magistrat erkennt, fallen zur Hälfte an die 
Stadtkasse, zur Hälfte an das Armendirektorium. Wird aber Jemand auf Anklage des 
Staotoffizials verurtheilt, so wird die Strafsumme nicht in zwei, sondern in drei Theile 
getheilt, und es fallt Letzterem der dritte Theil derselben zu.

455. Die Oberkanzellei des Magistrats genießt besonderer Kanzelleigebühren, welche in 
Sachen von Privatpersonen, nach einer zu diesem Ende von der Staatsregierung fest

gestellten Taxe, erhoben werden.
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456. Die Vertheilung der Kanzelleigebühren unter die Beamten und Kanzellisten 
geschieht nach Anordnung des Magistrats.

II. Von der Gerichtsbarkeit und Kompetenz deS Magistrats.

457. Unter die Gerichtsbarkeit des Magistrats gehören:
In persönlicher Hinsicht: 1) Alle Einwohner der Stadt Riga, ihrer Vorstädte, des 

früheren burggerichtlich.n Territoriums und des Patrimonialgebiets. 2) Die Evangelisch- 

Lutherische Geistlichkeit der Stadt und des Patrimonialgebiets. 3) Die Advokaten des Ma- 
gistrats. 4) Die aus dem Dienste ohne Klassenrang Verabschiedeten. 5) Fremde nichtadeligen 
Standes, die in der Stadtmark wohnen und G) Diener der Adeligen.—Von dec Gerichts
barkeit des Magistrats sind nur ausgenomrnen: Adelige und im wirklichen Dienste stehende 

Beamte, so wie alle Personen, die gleiche Rechte mit dem persönlichen Adel genießen 
und nicht im Dienste der Stadt stehen, sofern sie kein bürgerliches Gewerbe treiben oder 
unbewegliches Vermögen in der Stadtmark besitzen; gegentHeiligenfalls gehören auch sie in 
Rechtssachen, welche ihr Gewerbe oder den Besitz solchen Vermögens betreffen, unter die 
Gerichtsbarkeit des Magistrats.

2) In dinglicher Hinsicht: Alles unbewegliche Vermögen, das in der Stadt und den 
Vorstädten liegt, das ganze Patrimonialgebiet der Stadt Riga und die ganze Dünd bis 
zu ihrem Ausstuffe. Von der Stadtgerichtsbarkeit über die Düna sind die am Flusse bele- 
genen adeligen Güter ausgenommen.

Ulf. Stephan Bathoc,/6 v. 1581 Jan. 14 §§ 7, 8,—Gustav Adolphs v. 1621 Sept. 25 HZ 4, 15,16, 
17, 24, Kön. Schwcd. Resol. v. 1621 Okt. 18, 1657 Aug. 5, 1662 Olt. 12 §§ 7,8, Akkordpunkte 
b. St. Riga v. 1710 Juli 4 (2278) § 4- 1725 Dec. 22 (4817); 1728 Sept. 12 (5531) u. s. w. 

^58. Zur Kompetenz des Magistrats gehört:

I. In Gemeindesachen.

1) Sich mit der großen und kleinen Gilde in Sachen, welche die ganze S'tadtgcmein- 
de betreffen, zu berathen; den Gilden Vorschläge zu machen; die Beschlüsse der Gilden- 
vcrsarnmlungen zu beprüfen und, bei Nichtübereinstimmung mit dec Meinung der beiden 
Gilden, besondere Glieder zu gemeinschaftlicher Entscheidung abzuordncn (a).

2) Die ordentlichen Gildenvecsammlungen zu berufen und außerordentliche anzusetzen (b).
3) Die Aeltesten und Aeltermänner der städtischen Gilden zu bestätigen; an dec Wahl 

der Dockmänner der großen Gilde Theil zu nehmen und einen der Kandidaten zu bestä
tigen (c).

4) Verschiedene Stadtämter zu besetzen; die von dec Aeltestenbank erwählten Ctadtbe- 
amten zu bestätigen; die Neugewählten in gesetzlich bestimmten Fällen zur Bestätigung der 
Gouvernementsobrigkeit vorzustellen; die Stadtbeamten zu vereidigen (d).

5) Die Vorstellungen der Aeltestenbänke außerhalb dec Gildenversammlungen zu prüfen 
und darüber zu entscheiden (e).

6) Ueber die durch die Gildengesetze nicht bestimmten Fälle von sich aus oder nach Bera
thung mit den Gilden zu entscheiden (f;.

7) Mit den Abgeordneten der Bürgerschaft dt? Stadteinkünfte und Ausgaben, die Ver

waltung und Nutzung der Stadtgüter zu beaufsichtigen; die Gemeindebauten anzuordnen 
nach vorheriger Berathung des wortführenden Bürgermeisters und des Kämmerherrn mit 
den Aeltermännern und dem Vorsitzer des Kaffakollegiums; Geldunterstützungen, Gebalte 
und Gehaltszulagen zu bestimmen und von Obrigkeitswegen festzusetzen; die vom Kassa
kollegium abgeschlossenen Pfand-Arrmde-und Cessionskontrakte zu beprüfen und zu geneh
migen (gj.
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8) Die öffentlichen Anstalten der Stadt zu beaufsichtigen, und zu ihrer Verwaltung be
sondere Glieder abzuordnen ch).

9) Im Namen der Stadt Riga Deputirte auf die Landtage zu schicken und an der 
Bildung der Deputationen Theil zu nehmen, welche die Stadt an den Monarchen oder 
an die hohe Obrigkeit absendet (i).

10) Das Bürgerrecht zu ertheilen, nachdem die Beweise über die erforderlichen Eigen
schaften dazu im Kammereigerichte geprüft und gesetzlich befunden worden (k).

II. In Kirchcnsachen.
11) Ueber die Ernennung besonderer Mitglieder ins Stadtkonsistorium, nach den Be

stimmungen des Gesetzes für die Evangelisch - Lutherische Kirche in Rußland, vorzusiel- 

len; die Ernennung der Prediger an allen Kirchen in der Stadt (ausgenommen an der von 
St. Jacob), in den Vorstädten und ün Patrimonialgebiete, und die Ausübung des 
den Stadtgütern zustehenden Patronatsrechts (I).

12) Die Aufsicht über die Verwaltung des Vermögens der Stadtkirchen, so wie über 
die Kirchenpolizei zu führen und daher polizeiliche Anordnungen bei Begräbnissen, Taufen, 
Hochzeiten u. s. w. zu treffen und die Gebühren für Kirchen und Kirchendiener zu be

st immen (m).
III. In Beziehung auf das Kronsinteresse.

13) Mittelst der Stadtinspektionen die Répartition, Erhebung und Einzahlung der ge
setzlichen Abgaben an den Kameralhof, Entrichtung der Getränke,teuer an die Krone und der 
Accise an die Stadt zu beaufsichtigen (n).

14) Mittelst des Omartierkollegiums dafür zu sorgen, daß das einquartierte Militair mit 

allem Nöthigen versehen, und die gesetzliche Steuer zu diesem Behufe erhoben werde.

IV. In Beziehung auf Justizverwaltung.
15) Die Aufsicht über die Untergerichte zu führen; aus dem vollen Personale dcö'Raths 

Glieder zu denselben zu ernennen; zu besonderen Komitvs wegen Ausführung obrigkeitlicher 
Auftrage Glieder abzuordnen; Kanzelleibearnte, sowohl für sich, als für die Untergerichte 
anzustellen und die etwanigen Vakanzen bis zu einer neuen Wahl zu besetzen (<>).

16) Die Advokaten für sich und die Untergerichte zu ernennen un» zu vereidigen (p).
17) Sowohl für die eigene als für die Kanzellei seiner Untergerichte, in Gemäßheit der 

bestehenden Gesetze, die nöthigen Anordnungen in Betreff des innern Geschäftsganges zu 
treffen (q).

V. In Kriminalsachen.

18) Staatsverbrechen der zur Stadtgerichtsbarkeit gehörenden Personen, so wie Amts
verbrechen der städtischen Beamten, Diener und Advokaten zu verhandeln und abzuurthei- 
len (r).

19) Kriminalsachen, die aus der Kriwinaldeputation an ihn gelangen, zu verhandeln 
und in denselben das Urtheil zu fällen.

20) In den beim Magistrate verhandelten Kriminalsachen persönliche Haft zu verfügen 
und Maßregeln zur Sicherung der Rechtsansprüche zu treffen (s).

VI. In Civilsachen.
21) In streitigen Testaments-und Erbschaftssachen, die im Waisengerichte verhandelt 

und spruchreif gemacht worden sind, zu erkennen.
22) In erster Instanz zu verhandeln und zu erkennen: a) in Rechtsstreitigkeiten wider 

die Krone hinsichtlich ihres im Gerichtsbezirke der Stadt belegcnen Vermögens; b) in 
Rechtsstreitigkeiten über das Vermögen der Evangelisch-Lutherischen Kirchen tą Stadt ülli> 



78

des Patrimonialgebiets; c) bei Streitigkeiten zwischen Schriftstellern, Uebersetzern, Heraus- 
gebern und Buchhändlern über das Eigenthum an einem Buche oder einem wissenschaft
lichen, oder zur schönen Litteratur gehörigen Werke, in sofern diese Sachen nicht der Ent- 
scheidungeinesSchiedsgerichts vorbehalten worden;—in zweiter Instanz: in streitigen Rechts
sachen, welche durch Appellation oder O.uerel aus den Untergerichten an denBkagistrat gelangen.

23) Alle Beschwerden wegen Verletzung der Regeln des Civilprozesscs in den Unter
gerichten zu entscheiden.

24) Maßregeln zur Sicherung von Rechtsansprüchen in den beim Magistrate zu ver
handelnden Sachen anzuordnen.

25) Die öffentliche Versteigerung des in dec Stadtmark liegenden unbeweglichen Vermö
gens zu bewerkstelligen, wenn über dasselbe im Magistrate ein Speztalconcurs eröffnet 
worden (t).

VII. In nichtstreitigen Sachen.

26) Die vom Waisengerichte vorgestellten Vormünder und Curatoren von Waisen und 
Wittwen der Rigaschen Bürger und Stadtbeamten zu bestätigen; das Waisengericht in 
Vormundschafrs-und Curatelsachen zu beaufsichtigen.

27) Testamente zu publiciren und gerichtliche Rechtsbewahrungen dagegen anzuneh- 
mm (u).

28) Verfügungen hinsichtlich der zu erlassenden Edictalcitationen, der Proklame in Nach- 

laß-und Concurssachen und bei Abtretung von in der Stadt belegenem Vermögen an 
Gläubiger, nachdem das betreffende Gesuch im befugten Untergerichte geprüft worden, zu 
ertheilen (v).

29) Gerichtliche Zeugnisse und Akte jeder Art auszustellen.
30) Den Auftrag von eigenthümlich oder antichretisch erworbenem unbeweglichen Gute 

in der Stadt, den Vorstädten und dem Stadtpatrimonialgebiete, so wie die Auf- und 
Abschreibungen in den Hypothekenbüchern von Kapitalien, denen dergleichen Gut zum 
Unterpfande dient, zu besorgen; öffentliche Bewahrungen dagegen anzunehmen und die 
Jmmissionsdecrete an die Untergerichte zu erlassen.

VIII. In Polizei-,Ha ndels-und Gewerkssachen.

31) Miglieder zum Polizeiamte abzuordnen (w).
32) Mittelst der Polizeiabtheilung bei dem Landvogteigerichte auf die polizeiliche Ord

nung im Patrimonialgebiete der Stadt Riga zu sehen.
33) Mittelst der befugten Untergerichte die Handels-und Marktpolizei, die Wrake, 

Maß und Gewicht, sämmtliche Handlungsoffizianten und Handlungsämter, die Schif
fahrt auf dem Rigaschen Hafen und der Düna bis zu ihrer Mündung, die Lootsen rück
sichtlich ihres Amts und die Handwerksäinter zu beaufsichtigen; die Zünfte mit neuen Schrä

gen zu versehen, die bestehenden zu ändern und zu vervollständigen, und mit Bestätigung 
des Generalgvuvermurs in Handelssachen Instruktionen zu ertheilen, Taxen zu geben und 
zum Besten des Handels allgemeine Anordnungen zu treffen.

34) Mittelst der Stadtinspekti'vnen für Verpflegung der Armen zu sorgen, die Gefängnisse, 

die Stadtbauten, den Stadkmarstall, die Poststationen in Riga und Olai zu beaufsichti
gen und im ganzen Patrimonialgebiete die Wege und Brücken in gutem Stande zu er
halten.

35) Pässe auszufertigen.
(a) Dergl. Ständerecht; Schräg, gr. Gilb. HZ 13—17; Urk. Gustav Adolphs v. 1621 HH 18, 19.—(b) 
ÎBecjjt Etanderecht; Schr. d.gc. Gilde § 19, tu sogenannten 52 Punkte v. 1680 § 9.-—(c) Dergl. Stan» 
kececht, Schr.d.gc. Gilde HH 52, 58, 88—96, d. sog. 52 P. v. 1680 § 1, 4.—(d) A'k.-P.v. 1710 
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Juli 4 (2278) pkt.l—V; 1765 Dec. 7 (12518) §55 u. f. w. — («) Schr. d. gr. Gilde §§ 22, 
25, 32; die sog. 32 P. v. 1680 §§ 9, 10. — (f) Eben dort. — (g) Stadtkassa-O. v. 1675 Aug. 
ll;Kôn. Schwed. Resol. 1675 Apr. 9, 1676 Ma.z 50, 1681 Marz 24; 1765 Dec. 7 (12518) 
§ 10.—(h) Ucf. Gustav Adolphs v. 1621 § 2; 1710 Juli 4 (2278) pkt. 1, 3.—(!) Schr. d. gr. 
Gilde § 12; d. sog. 32 P. v. 1680 §§ 12, 15; Kön. Schwed. Resol. v. 1662 Okt. 22 §50, Livl. 
Landt.-O. v. 1827. —(k) Vergl. Standerecht; 1841 Juni 19 (14670). — (1) 1852 Dec. 28 (5870) 
§)157, 290, 291. — (m) 1852 Dec. 28 (5870).- (n) 1807 Aug. 8 (22583).— (o)Kanz.-O. v. 
1789 Okt. 15.—(p) 1840 Juni 5 (15650).— (q) Utf. Stephan Batbory^s v. 1581 §§ 1, 2,—Gu
stav Adolphs v. 1621 § 4,1710 Juli 4 (2278) pkt. 10.—(r) Rig. Etat. B. Il, Kap. Il, §§ 1, 3, 
Kap. XXXI, § 5; Kön. Schwed. Resol. v. 1665 Apr. 13 § 6.—(s) Pergl. 1800 Dec. 29 (19707). 
—(t) Rig. état. B. Il, Kap. II, § 3, Kap. XXXII, §§ 1—12, Urk. Stephan Bathory^ v. 1581 
§ 1,—Gustav Adolphs v. 1621 §§ 5, 6. — (u) Rig. Etat. B. II, Kap. XXXV.— (v) Eben dort, 
Kap. H, § 3, Kap. XXXII, §§ 1—12.—(w) 1812 Jan. 11 (24950).

III. Von den Grenzen der Amtsgewalt des Magistrats.

459. In Verwaltungs- und Polizeisachen kann über ein Erkenntniß des Magistrats bei 
der Gouvernementsregierung Beschwerde geführt werden; über die daraus nfclgte Entschei
dung der Letztem hat dec Magistrat, im Fall der Unzufriedenheit, die Befugn iß sich mit 

einem Berichte an den Dirigirenden Senat zu wenden.
Vergl. 1852 Dec. 28 (5866); 1812 Jan. 41 (24950).

460. In Sachen über Staats- und Amtsverbrechen, so wie in allen Kriminalsachen, 
in welchen der Schuldige dem Verluste aller Standesrechte unterliegt, ist der Magistrat erste, 
in allen übrigen Sachen zweite Gerichtsinstanz.

Vergl. die zu den Punkten 18 u. 19, § 458 angegeb. Cit.

461. Der Magistrat entscheidet allendlich alle vor denselben gehörende Kriminalsachen, 
mit Ausnahme derer, welche nach den Bestimmungen des Kriminalprozesses der Revision 
des Dirigirenden Senats unterliegen, und stellt >eine Urtheile dem Civilgouvemeur zur 
Bestätigung vor.

1800 Dcc. 29 (19707); 1852 Dec. 28 (5866); Dergl. Klim.-Proz.-O.

462. Die Fälle, in welchen der Magistrat in Civilsachen in erster oder in zweiter 
Instanz verhandelt und erkennt, sind in der vorhergehenden Abtheilung, von der Kompetenz 
des Magistrats, festgestellt (§ 458, pkt. 22).

465. Bei dem Magistrate bildet ein eigener Ausschuß desselben, unter dem Vorsitz des 
wortführenden Bürgermeisters, die dritte und letzte Gerichtsinstanz in Sachen der Bauern 
der Riga'chen Patrimonialgebiets. Alle Sachen, deren Gegenstand über 50 Rbl. S. M. 
beträgt, können mittelst Appellation an denselben gelangen und werden diese Sachen von 
ihm allendlich entschieden.

Vergl. Livl. Bauer-Derordn. v. 1819 Marz 26 (27735) § 202.

464. Gegen die Erkenntnisse des Magistrats geht die Appellation oder die Quere! 
an den Dirigirenden Senat. Sachen aber, deren Gegenstand an Werth nicht 600 Rbl. S. 
Di. übersteigt, werden im Magistrate allendlich entschieden, mit Ausnahme derjenigen, wel
che nach dem für sie festgestelltcn besonderen Prozeßverfahren immer an den Dirigirenden 
Senat gelangen müssen.

1852 Dec. 28 (5866) pst. 2.
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IV. Don d<n Sitzungen und dem Geschäftsgänge im Magistrate.
1. Von den êijungen.

4 65. Der Magistrat halt seine Sitzungen im Rathhause.

466. Die Sitzungen des Magistrats sind beständige. Zur Verhandlung der Geschäfte 
versammelt sich der Magistrat mit Ausnahme der Feiertage an jedem Neontage, Mittwoch 
und Freitage. Die Dkontagssitzungen sind vorzugsweise dec Besorgung der öffentlichen 
Angelegenheiten gewidmet.

Rig. etat. B. I, Kap. I, § 13.

467. In wichtigen Fällen ist der wortführende Bürgermeister berechtigt, die Glieder 
des Magistrats auch an andern als den § 406 angegebenen Tagen zusammenzuberufen. 
Die Ausbleibenden sind einer Strafe unterworfen, nach Ermessen des Magistrats.

468. Die Sitzungen des Magistrats werden alljährlich am ersten Gerichtstage nach 
Beendigung der städtischen Wahlen durch einen Gottesdienst in der St. Petri Kirche eröffnet. 
Dem Gottesdienste wohnen die Glieder des Rathes bei. Der Oberpastor halt dabei eine der 
Gelegenheit angemessene Predigt.

469. Die im § 458, pkt. 30 erwähnten Verhandlungan geschehen beim Magistrate 
an den offenbaren Rechtstagen, die viermal im Jahre, vor Weihnachten, Ostern, Johannis 
und Michaelis, jedesmal drei Wochen von einem Freitage zum andern gehalten werden.

k 9<ig. Etat. B. II, Kap. XIII, § 1; willk. Ges. d. Stadt Riga Tit. I § 7, Tit. X § 11.

2. Von dem Geschaf tsga nge.

470. Im Magistrate werden geführt: ein Tischregister, vier Journale, drei Missive, 
ein Verzeichnis der anhängigen Rechtssachen, ein Urtheilsbuch für Eivil-und eins für Kri
minalsachen, ein Repertorium für (Zivilsachen, ein Referentenbuch, ein Protokoll der abwei
chenden Meinungen, ein Archivregister, ein Expeditionsbuch und die nöthigen Krepost- 
Hypotheken-Schnur-und Kassabücher.

Dieser u. d. folg. §) der. auf d. Kanz.-O. v. 1789 Oft. 15 u. auf ununterdr. Gewohnt).

4 71. Nachdem der Notar die eingegangenen Schriften indas Tischregister verzeich
net hat, trägt eins der Glieder dieselben vor, und ein anderes, gewöhnlich der wortführende 
Bürgermeister, schreibt eigenhändig die Verfügung ins Tischregister.

472. Betrifft das eingegebene Gesuch einen streitigen Gegenstand oder eine Beschwerde 
über ein Untergericht, so wird dasselbe im ersten Falle der Gegenpartei, im letzter» dein Un» 
tergerichte zur Erklärung mitgetheilt.

473. Erheischt die Sache, nach eingegangener Beprüfung, nähere Erörterung, so wird 
sie einem der Glieder zur Berichterstattung und Begutachtung zugestellt.

474. Bei Verhandlung von Appellations-oder Querelsachen werden alle Satzschriften 
den Akten beigefügt und die mündlichen Anträge der Parten aus dem Protokolle hinzu

geschrieben; hierauf werden die Akten vidimirt, durchschrieben, foliirt, mit einem Register
versehen und geheftet, dann in das Tischregistec eingetragen und einem der Syndieen, wel
cher den Empfang in dein Referentenbuche zu bescheinigen hat, zur Relation mitgetheilt.

Rig. Etat. 23. II, Kap. XXIX, § 1.

475. Der Vortrag solcher Akten (§ 474) geschieht durch den Syndicus mündlich, 
in wichtigen Fällen mittelst schriftlicher Relation.
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4-76. Verlangt ein Glied Aufschub für Verlautbarung seiner Meinung, so wird die 
Entscheidung bis zur nächsten Sitzung,—wenn die Sache weitläufig ist und das Glied 
ein förmliches mit Gründen bekräftigtes Gutachten abzugeben beabsichtigt, auch längere Zeit 

ausgesetzt.

477. Die abweichenden Meinungen verzeichnet der Obersekretair in das dazu bestimmte 
Protokoll.

478. In Kciminal-und Untersuchungs- Sachen, welche der Magistrat zu verhandeln hat, 
wird zum Behuf des Vortrags ein ausführlicher Auszug nebst Gutachten angefertigt und 
einem Korreferenten zur Durchsicht und zu gemeinschaftlichem Vortrage mitgetheilt.

479. AllcSachen werden nach Stimmenmehrheit entschieden. Die Abstimmung beginnt 
mit dem woitfuhrenden Bürgermeister und es wird damit vom ältesten zum jüngsten Gliede 

weiter gegangen.

480. Was nach Grundlage der Verfügung ausgefertigt worden ist, trägt dasjenige 
Glied, dem dies übertragen worden, oder der Obersekretaic dm anwesenden Gliedern zur 

Genehmigung vor.

481. Nach erfolgter Genehmigung der ins Reine geschriebenen Ausfertigung, wird 
dieselbe von dem wortführenden Bürgermeister oder dessen Stellvertreter unterschrieben, und 
von dem Obersekretair contrasignirt.

482. Die Erkenntnisse in Civilsachen werden in das Urtheilsbuch eingetragen und vom 
wortführenden Bürgermeister, zwei Rathsgliedern und dem Obersekretair unterschrieben; die 

Kriminalurtheile werden vom wortführenden Bürgermeister und vom Obersekretair unter

zeichnet, und nicht eher als nach erfolgter obrigkeitlicher Bestätigung den Betheiligten eröff
net und darauf dem Urtheilsbuche in Kriminalsachen einverleibt. Abschriften dec Urtheile, 
Bescheide und Resolutionen, werden vom Obersekretair beglaubigt.

485. Civilerkenntniffe und Kriminalurtheile, nach der § 165 angegebenen allgemeinen 
Form beginnend, schließen mit den Worten: «Riga, Rathhaus», Jahr, Monat und 
Tag. Sie werden mit dem Gerichtssiegel versehen. Berichte und Schreiben des Raths schlie
ßen mit den Worten: «Bürgermeister und Rath und im Namen derselben».

484. Das Tischregister wird beim Rigaschen Magistrate nach den allgemeinen Regeln 
geführt. Für Krepost-und Hypothekensachen gibt es kein besonderes Tischregister.

485. Im Magistrate werden, in Grundlage des § 470, vier Journale geführt: 1) eins 
in Verwa ltu ngsan ge legenHeiten, 2) eins in Gerichtssachen; 3) und zwei in Krepost-und 

Hypvthekensachen.

486. In das Journal für Cerichtssachen werden die Kriminal-und die Civilsachen 
eingetragen; hinsichtlich letzterer werden alle im Tischregister vorkommende Sachen, so wie 
auch die besonderen Anträge der Parten nebst den auf dieselben erfolgten Verfügungen aus
genommen; die in Appellations-und Querelsachen von den Parten eingegebenen Schrif
ten werden von dem Obernotar in das Repertorium eingetragen.

487. In Krepost-und Hypothekensachen enthält das eine Journal nebst dem Protokolle 
die Kauf-und antichretischen Pfand-Kontratte und überhaupt alle Verträge, mittelst welcher 
Eigenthum oder Besitz auf einen Andern übergehen; in das zweite werden nebst dem Pro
tokolle die hypothekarischen Schuldverschreibungen eingetragen. Beide Journale sind mit

ITH. 6 
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einem besondern Register vergehen, werden von dem wortführenden Bürgermeister unter

schrieben und von dem Obersekretair gegengezeichnet.

488. Verbote, welche in Folge besonderer Befehle der Oberbehörden oder eingegangener 
Requisitionen auf unbewegliches in der Stadl belegenes Vermögen zu legen sind, werden in 

ein besonderes Buch eingetragen.

4 89. Im Magistrate werden auf Grundlage des § 470 geführt:
1) Ein Missivbuch für Berichte, Schreiben, Zeugnisse und ähnliche Ausfertigungen.

2) Ein anderes für Kriminalurtheile.
3) Ein drittes für Civilurtheile und Bescheide, in sofern letztere nicht durch Eintragung 

in das Journal abgemacht worden. Jedes Missiv wird nach Jahrgängen abgesondert und 

mit einem Register versehen.

490. In das Repertorium, welches in Grundlage des § 470 im Magistrate geführt 
wird, werden alle Appellations-und Querelsachen, der Zeitfolge nach, jede Sache auf einem 
besondern Blatte, nebst den in denselben eingegangenen Satzschriften, mündlichen Anträ

gen, gerichtlichen Verfügungen und allendlichen Entscheidungen eingetragen, so daß der 
Gang der Verhandlungen sofort aus dem Repertorium zu ersehen ist.

V. Von den Amtspflichten der Glieder und Beamten des Rigaschen Magistrats.

491. Der wortführende Bürgermeister leitet, als Vorsitzer, alle Verhandlungen im Via
gistrate und hat darauf zu sehen, daß dabei das gesetzmäßige Verfahren beobachtet, die Sit

zungen vorschriftmäßig und in Gegenwart der gehörigen Glieder abgehalten, die Berathun
gen zweckmäßig gepflogen, die noch nicht entschiedenen Sachen ohne Aufenthalt entschieden 
und Erfüllung und Vollstreckung rechtskräftiger Urtheile nicht bei den Untergerichten hin

gehalten werden. „ , „  ,,
Rig. (Etat. B. I, Kap. I, §§ 8, 11—13.

492. In Sachen seiner Verwandten darf der wortführende Bürgermeister weder Gesuche 
annehmen, noch Citationen verhängen; er überläßt dies seinem Kollegen.

Eben dort, § 4.

495. Der wortführende Bürgermeister darf nicht, auf einseitigen Antrag der Parten, die 
übrigen Magistratsglieder von der Verrichtung der ihnen obliegenden Amtspflichten entfernen. 

Eben dort, § 10.

494. Der Kollege des wortführenden Bürgermeisters nimmt seinen Platz unter den 
Bürgermeistern der Anciennetät nach ein.

Ununterbr. Gcwohnh.

495. Er ist von Amtswegen der Gehülfe des wortführenden Bürgermeisters.
Eben so.

496. Vertritt der Kollege des wortführenden Bürgermeisters in Abwesenheit desselben 
die Stelle des Vorsitzers, so genießt er auch aller dessen Rechte; ist der Vorsitzer aber anwesend, 
so nimmt er nur gleich den übrigen Gliedern an der Verhandlung der Sachen Antheil.

Eben so.

497. Der Syndicus ist von Amtswegen der Rechtsvertheidiger in allen öffentlichen 
Angelegenheiten der Stadt, und nebst den beiden Vice-Syndicen Aktenreferent in allen Que- 
rel-und Appellationssachen, welche im Magistrate verhandelt werden. Er fertigt die Auszüge 

aus den Appellationösachen an, welche in den Dirigirenden Senat gehen sollen.

Rig. Stat. B. II, Kap. XXIX, § 1.
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498. Dem Obecsekretair liegt von Amtswegen ob:
1) Bei dem Vortrage der eingegangenen Schuften und Sachen die nöthigen Auskünfte 

zum Behuf der Verfügungen zu ertheilen.
2) Aus den eingegangenen Schriften und den darauf getroffenen Verfügungen, so wie 

auch aus den mündlichen Anträgen der Magistratsglieder und der Parten das Protokoll 
anzufertigen, und die Protokollauszüge zu besorgen.

3) Die Berichte an die höheren und die Mittheilungen an gleichstehende Behörden abzu
fassen, mit einziger Ausnahme, wenn diese Ausfertigungen zum Geschäftskreise des Syn

dicus gehören, oder von den Untecgerichten km Konzepte eingegeben werden.
4) Die Urtheile und Bescheide zu eröffnen, so wie die Ausfertigungen gegenzuzeichnen 

und die im Magistrate niedergelegtcn Testamente wem gehörig bekannt zu machen.
5) Dafür Sorge zu tragen, daß die eingegangenen Schriften und Sachen, welche in den 

Amtskreis der Untergerichte gehören, denselben übergeben, rrnd die Ausfertigungen wohin ge
hörig befördert werden.

6) Die Führung des Journals für Krepost-und Hypothekensachen zu beaufsichtigen.

7) Tie Missive gegenzuzeichnen und die Vollmachtsregistratur in Ordnung zu halten.
8) Die Testamente der unter der Stadtgerichtsbarkeit stehenden Personen auf Ansuchen 

derselben anzufertigen.
9) Darauf zu sehen, daß jeder Kanzelleibeamte die ihm obliegenden Amtspflichten e>fülle.

Vrrgl. Rig. Etat. B. II, Kap. V, § 3.

499. Der Obersekretair des Raths gibt bei Verhandlung von Civil-und Kriminalsa
chen seineStimme nur Hann ab,wenn der Magistrat es verlangt, und unterliegt einer Verant
wortlichkeit weder für das vom Magistrate gefällte Erkenntniß, noch für die von ihm selbst 

abgegebene Meinung.
Eben boit.

500. Der Stadtoffizial ist verpflichtet:
1) Die ihm bekannt gewordenen Verletzungen von Gesetzen und obrigkeitlichen Anord

nungen beim Magistrate anzuzeigen, so wie die Gerechtsame der Stadt und ihrer Stiftungen 
bei allen Verhandlungen zu bewahren.

2) In Auftrag des Magistrats in Kriminalsachen als Ankläger aufzutreten, in Civilsa, 
chen als Bevollmächtigter der Stadt und ihrer verschiedenen Verwaltungen.

Dieser § u. d. folg, bi5 595 bec. cuf ununterbr. Gewohnt).

501. Dem Obernotar liegt von Amtswegen ob:
1) Die Protokolle, welche den Prozeßakten beigefügt werden sollen, zu schreiben und zu 

beglaubigen.
2) Die Prozeßakten zu durchschrekben und die Kopien der Satzschristen, welche den Par

ten eingehändigt werden sotten, zu besorgen.
3) Die nöthigen Verset läge abzufassen.
4) Dafür zu sorgen, daß die geschlossenen Akten zur Relation vvrgestellt und zu diesem 

Behuf dem Syndicus eingehändigt werden.
5) DaS Repertorium zu führen.
6) Die Register zu dem Journale für Gerichtssachen und dem Journale für Krepost- 

und Hypothekensachen anzufertigen.
7) Die Grundbücher in Ordnung zu halten und die erforderlichen Jngrossationsattestate 

auszufertigen.
8) Wegen abgelaufenec Termine bei der Behörde nöthige Erinnerung zu thun.
9) Das Archiv der anhängigen Rechtssachen unter seinem Beschluß zu halten.
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502. Dem Archivar liegt von Amtswegen ob:
1) Alle einkommende Schriften und Sachen in das Tischregister einzutcagen.
2) Die Register zu dem Missive und dem Journale in Gemeinde-Angelegenheiten an- 

zufertigen.
3) Die gehörige Aktenformirung in nicht streitigen Rechtssachen zu besorgen und die 

betreffenden Aktenstücke unter seinem Beschlusse zu halten.
4y Das Archiv der abgemachten Sachen in Ordnung zu halten, so daß nicht nur die 

Registratur eine Gesammtübersicht alles im Archive Vorhandenen gewähre, sondern man 

auch zu jeder Zeit wissen könne, wo sich jede einzelne Sache befindet.

505. Der Notar der Kreposterpedition führt die Krepost-und Hypothekenjournale, 
besorgt die nöthigen Abschriften und Verschlüge und versieht diese Journale mit den nöthi

gen Verzeichnissen.

504. Die Pflichten der öffentlichen Notare des Rigaschen Raths find im Privatrechte 

angegeben.

505. Die Translateure find nicht nur Dollmetscher bei dem Magistrate und den Un
tergerichten, sondern fie übersetzen auch die in Russischer Sprache von den aus der allgemei
nen Grundlage errichteten Behörden eingehenden Schriften und Akten ins Deutsche, und 

umgekehrt die dahin ausgehenden ins Russische.

VI. Von der Rechenschaftsablegung und Verantwortlichkeit des Rigaschen Magistrats.

506. Das gerichtliche Verfahren des Magistrats untelliegt der Revision des Dirigi- 

renden Senats.
1852 Dec. 28 (8866).

507. In Administrativ-und PolizeisaclM steht dec Magistrat unter der Aufsicht der 
Gouvernementsobrigkeit. Der Gvilgouverneur ist befugt, im Fall von Unordnungen und 
Mißbräuchen, die erforderlichen Anordnungen zur Abwendung derselben zu treffen, unver
züglich darüber, wenn die Sache das Gerichtswesen betrifft, dem ^irigirenden Senate be
richtend, wenn sie aber die Verwallung betrifft, dem Minister der innern Angelegenheiten.

Eben dort. Vergl. Allg. Reichög. Bd. Il, Allg. Gorw.-Verf. Instr. f. d. Gouv.

508. Jedes Rathsglied ist verpflichtet, jährlich über die Verwaltung seines Amtes dem 
Rathe Recl)enschafl abzulegen.

Rig. Etat. B. I, Kap. I, § 8.

509. Die Amtsentsetzung, so wie die Entfernung der Glieder und Beamten des Ma
gistrats vom Amte für gesetzwidriges Verfahren, hängt von Urtheil und Verfügung des 

Magistrats ab; doch kann in dringenden Fällen die Entfernung vom Amte auch vom Ei- 

vilgouverneur angeordnet werden.
Vergl. oben §5 438, 448, 449 u. Allg. Reichsg. Bd. III, Reglem, ü. d. Wahld. § 286 u. folg. 

Bd. XV § 1476.

VII. Von dem Schriftwechsel deö Magistrats mit anderen Behörden.

510. Der Rigasche Magistrat empfängt vom Dirigirenden Senate Befehle, von der 
Gvuvcrnementöregierung und dem (^ivilgouverneur Anträge und Vorschriften, und macht 

ihnen Unterlegungen und Vorstellungen.
Vergl. 1852 Dec. 28 (8866) u. Allg. Reichsg. Bd. II, Allg. Gouv. Vers. § 194 u. folg.

511. Der Rigasche Magistrat macht dem Kameralhofe Vorstellungen, und empfängt von 
ihm Anträge; dagegen mit dem Domainmhofe, dem Hofgerichte, den Landrathskollegim,
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dem Kollegium allgemeiner Fürsorge, den Konsistorien, Magistraten, Landgerichten, Ord
nungsgerichten, dem Gouvernementspostkomptoir, der Zollverwaltung und dem Pvlizeiamte 

kocrespondirt der Magistrat durch Mittheilungen.
Eben dort.

512. Allen Stadtuntergerichten und Inspektionen, Stadtkollegien und Verwaltungen, 
so wie den Gilden, Aemtern und Zünften, sendet der Magistrat Aufträge und Vorschriften, 

und empfängt von ihnen Berichte und Unterlegungen.
Eben dort.

Dritte Abtheilung.
Von der Verfassung der städtischen Untergerichte.

I. Von den Untergerichten im Allgemeinen.

1) Q3on dem Bestände.

515. Die Untergerichte bestehen aus Gliedern des Raths, welche, in Grundlage der 
im Ständerechte angegebenen Regeln, vom Rathe selbst dazu bestimmt werden.

Rig. <5tat. B. II. Kap. I. §§ 1, 4, 8; Urk. Gustav Adolph'-, v. 1621 § 3.
514. Die Rathsglieder, die in den Untergcrichten sitzen, nehmen in der Sitzung des 

Magistrats an der Verhandlung der Rechtssachen, in welchen sie in dem Untergerichte verfügt 

und gesprochen haben und welche mittelst Appellation oder Querel aus den Untergerichten 

an den Magistrat gelangen, keinen Antheil.
Rig. Etat. B. I, Kap. I, § 3.

515. Die Rathsglieder erhalten Urlaub vorn Rathe, der an die Stelle der Beurlaubten 
andere zeitweilige Glieder dec Untergerichte ernennt.

Ununterbr. Gewohnh.

516. Die für die Kanzelleien der Untergerichte nöthigen Beamten werden entweder 
ausschließlich für diese Behörden angestellt, oder aus der Oberkanzellei des Raths abge
ordnet; in jedem Falle hangt die Wahl und Anstellung der Kanzelleibeamtcn vom 

Rathe ab.
Eben so.

517. Jedes Untergericht hat die erforderliche Anzahl Gerichtsdicner, die vorzüglich 
aus den sich dazu meldenden Bürgern der Stadt gewählt und ohne weitere Bestätigung 
angestellt werden. Die Stellen der Waisengerichtsdiener werden ausschließlich mit Bürgern 

aus der kleinen Gilde besetzt.
Eben so.

518. Die Kanzelleibeamten der Untergerichte, welche zu der Oberkanzellei des Raths 
gehören, werden nicht noch einmal besonders vereidigt; die nicht zum Bestände der Ober- 
kanzellei gehörenden werden in dem Rathe, die Gerichtsdiemr aber im Kämmereigecichte 

in Eid genommen.
Eben so.

519. Die Glieder und Beamten des Raths, welche nach den Untergerichten abgeordnet 
werden, erhalten in diesen keinen besondern Gehalt; die nicht zum Bestände der Oberkan- 
zellei gehörenden Kanzelletbearnten und die Gerichtsdiener werden aus der Stadtkaste 

besoldet.
Protok. der Rig. Statth. Reg. von 1786 Dec. 14.

520. Die Strafgelder, auf welche die Untergerichte erkennen, fallen zur Hälfte der 
Stadtkaste, zur Hälfte dem Armendirektorium zu.

Urk. Stephan Bathorns v. 1561 Jan. 14,—Gustav Adolphs v. 1621 § 5.
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521. Zum Besten der Kanzellei der Untergerichte sind, für geri htliche Amt-Handlungen 
und Ausfertigungen in Sachen von PrioatpeUonen, gewisse Kanzelleigebührcn angesetzt, 
die nach einer zu dem Ende festgestellten Taxe erhoben werden. Die Glieder der Unterge
richte haben keinen Antheil an diesen Gebühren.

Ununterbr. Gewohnh.

2) Von dec Gerichtsbarkeit und Kompetenz und von den Grenzen der Amtsgewalt.

522. Die Gerichtsbarkeit der Untergerichte in persönlicher und dinglicher Hinsicht 
richtet sich nach den Bestimmungen, welche im § 457 festgesetzt sind.

Vergl. d. zum § 457 angegeb. Cit.

525. Die Untergerichte verhalten sich zum Magistrate wie Unterbehörden zu einer Ober
behörde.

Rig. Stat. B., II. Kap. XXVIII, §§ 1, 2; Kap. XXIX, §§ 1, 2.

524. Tie Untersuchte bilden die erste Instanz in allen Sachen, die ihrer Gerichts
barkeit anoertcaut sind; diese Sachen gelangen durch Revision oder durch Appellati onz-Be- 
schwerde an den Dîagistrat, mit Ausnahme nur derjenigen, welche in den Untergerichten all

endlich entschieden werden.
Eben dort.

525. Tie Untergerichte entscheiden allcndlich alle Sachen, deren Gegenstand an Werth 
nicht die Summe von 30 Rbl. S. M. übersteigt.

Vergl. 1832 Febr. 17 (5171) § 1.

5) Von d«n Eißungen und dem Geschäftsgänge.

a. Von den Sitzungen.

526. Die Untergerichte halten ihre Sitzungen auf dem Rathhause, die Kriminalde
putation und das Polizeidepartement des Landvotzteigerichts in ein.-m besondern der Stadt 

gehörigen Hause.

5*27. Tie Sitzungen der Untergerichte finden gewöhnlich drei Mal die Woche, des 
Dienstags, Tonnecstags und Sonnabends Statt. In Sachen, die keinen Aufschub leiden 

versammeln sich die Untergerichte auch an den andern Wochentag n und selbst Nachmittags; 
in jedem Falle aber werden die Sitzungen dergestalt angesetzt, daß die Glieder btt Unter
gerichte auch den vollen Sitzungen des Raths beiwohn.n können 466).

Rig. Etat. B. II., Kap. I, §§ 1, 2.

b. Von dem Geschäftsgänge.

528. Bei Verhandlung der Sachen verfahren die Untergerichte nach den allgemeinen, 
im ersten Buche der Behördenverfassung aufgestellten Regeln, mit Beobachtung der für den 

Rigaschrn Dragi strat festgesetzt.» besondern Bestimmungen.

529. Alle Entscheidungen und Erkenntnisse der Untergerichte werden vor der Eröffnung 
in das Urthcilsbuch eingctrag n und von allen anwesenden Gliedern und dem Sekretair 
unterschrieben. Letzt rer unterschreibt allein die aus diesem Buche zu ertyeilendcn Auszüge, 

Abschriften, so wie d'"e Ausfertigungen.
Dieser und die folg. §§, unter welchen keine bcsonb. Cit. angeg. sind, der. auf ununterbr. Gewohnh.

550. Außer dem Tischregister, dem Journale UN) dem Missive, führen die Unt.rge- 
richte noch ein besonderes Reperto.ium über alle anhängigen Rechtssachen. In demselbrn 
verzeichnen sie blattweise die Namen d.r Parten, drn Klagepunkt, den Anfang der 
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Sache, alle darin stattgcfundene gerichtliche Handlungen nach der Zeitfolge, und das 
Datum, wann die Sache geschloffen, abgeurtheilt und in das Archiv verabreicht worden.

4) Von den Verpflichtungen der Kanzelleibeamten der Untergerichte.

551. Dem Sekretair liegt von Amtswegen ob:
1) Sich an dm Sitzungstagen zeitig, um 9 Uhr Morgens, und nöthig nfalls auch 

Nachmittags, von 2 bis 4 Uhr in der Behörde einzufindcn.
2) Die mündlichen Anträge der Parten treu und unparteiisch niederzuschreiben.
3) Die Scrutinien, Urtheils- und Kassabüchec und, wo sich Arrestanten bei dec Behörde 

befinden, auch das Verzeichnis derselben, mit Genauigkeit und ohne Rückstand zu führen.

4) Die Depositengelder im Beisein wenigstens eines Gerichtsgliedes zu empfangen und

auszuzahlen. f
5) Den in Vortrag kommenden Sachen die erforderlichen Belege beizufugen, was für 

die Aburtheilung nöthig ist vorzubereiten, und die Urtheile und Bescheide dem Auftrage des 

Gerichts gemäß, bestimmt und deutlich zu entwerfen.
6) Die Vollmachten in streitigen Rechtssachen zu beglaubigen.

552. Dem Notar liegt von Amtswcgen ob :
1) Alle einkommenden Schriften sofort zu produktiren, in das Tischregistec einzutragen

und zum Vortrage zu befördern.  ,
2) Sowohl die abgemachten, als auch die laufenden Sachen in L rdnung zu halten, über 

erstere ein genaues Register, über letztere aber das vorgeschriebene Repertorium, so wie über 
die Auftrage des Magistrats ein vollständiges Verzeichniß zu führen, und daffelbe nebst dem 

Repertorium täglich vor Anfang der Sitzung auf den Gerichtstisch zu legen.
3) Die Protokolle und Urtheilsbücher zu registciren, die den Parten zu ertheilenden 

Abschriften genau zu collationiren, sie ihnen ohne Aufenthalt einzuhandigen, die Prozeßak

ten zusammenzuheften, zu foliiren, zu durchschreiben und zu rotulirem
4) Das Archiv in gehöriger Ordnung zu halten und nöthigenfalls die Amtsgeschäfte des 

Sekretairs zu besorgen.

555. Ist bei einem Untergerichte kein besonderer Notar angestellt, so wird dessen Ob
liegenheit, nach Ermessen des Gerichts, dem Sekretair oder einem Kanzellisten übertragen.

554. Die bei dem Magistrate angestellten Auskultanten, welche von demselben zu ei
nem der Untergerichte abgeordnet worden, sind dort bei Verrichtung aller Kanzelleigeschäfte 

in der Behörde behülflich.

555. Finden die Untergerichte aus besondern Gründen nöthig, in der ge etzlich bestimm
ten Vertheilung der Arbeit Aenderungen zu treffen, oder wegen Anhäufung dec Geschäfte 
die Anzahl der Beamten zu vermehren, so stellen sie darüber dem Rathe vor.

556. Zum Behuf dec Verrechnung der gerichtlichen Geloer fuhren die Untergerichte ein 
Kassabuch uno ein Rescontrabuch. Außerdem haben sie noch besondere Schnurbücher, die sie 
vom Kameralhofe zur Eintragung der eingegangenen KronSgefälle und Rückstände echal- 

ten.
L) Von dec Rechenschaftsablegung.

551. Die Untergerichte unterliegen jährlich: erstens, der Revision der zur Inspektion 
der Kanzelleien vom Rathe ernannten Rathsglieder (§597); zweitens, der Revision des Ci- 
vilgouverneurS, der sich an Ort und Stelle von ihrec gesetzlichen Verhandlung der Geschäfte 

überzeugt.
Rig. Etat. B. II, Kap. XXVIII, §§ 1, 2, Kap. XXIX, §§ 1, 2; Vugl. Ailg. Reichsg. Dd. 
II, Mg. Gouv.-Verf. § 604.
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558. Jedes Glied eines Untergerkchts ist verpflichtet, jährlich bei der neuen Aem- 
terbesetzung, sein zeitheriges Amt bis zu einer neuen Wahl niederlegend, über dessen Verwal

tung Rechenschaft abzulegen.
Rig. Etat. B. I, Kap. I, § 10.

559. Die Kasse der Untergerichte wird monatlich von dem Gerichte selbst revidirt. 
Außerdem geschieht dieses jährlich, vor Michaelis, auch von den vom Magistrate damit be
auftragten Rathsgliedern, welche demselben über das Resultat berichten.

6) Don dem Schriftwechsel der Untergerichte mit anderen Behörden.

540. Die Untergerichte führen den Schriftwechsel mit anderen Behörden durch Vermit
telung des Magistrats. Daher richten auch die andern Behörden Requisitionen und Vorschrif
ten, die sich arrf den Geschäftskreis der Untergerichte beziehen, an den Magistrat.

541. Die Untergerichte stellen jedes zu erlassende Schreiben im Konzepte dem Magistrate 
vor, welcher nach Beprüfung desselben die Ausfertigung besorgt und unter seiner Unterschrift 

absendet. Die Konzepte werden wörtlich in das Missivbuch des Magistrats eingetragen und 
dann dem betreffenden Untergerichte zur Einreihung in seine Akten zugestellt.

II. Von dm einzelnen Untergerichtm.

1. Don dem Vogteigecichte.

a) Don dem Bestände.

542. Das Vogteigericht besteht aus drei Rathsherren, von welchen einer, Obcrvogt 
genannt, den Vorsitz führt, wahrend die anderen Beisitzer sind; einer der Letzteren wird 

vorzugsweise vom Rathe zu der Kriminaldeputation abgeordnet.
Dergl. Rig. Etat. B. II, Kap. I, §§ 1, 8.

545. Die Kanzellei des Vogteigerichts besteht aus einem Sekretair, einem Concurs- 
buchhalter, der auch für das Landvogteigericht beamtet ist, einem Notar und der erforder
lichen Anzahl Kanzellisten.

Dergl. eben dort, §§ 1, 2; Kap. XXXII, § 8.

b) Don der Gerichtsbarkeit und Kompetenz.

544. Die Gerichtsbarkeit des Vogteigerichts erstreckt sich über die Stadt innerhalb der 
Stadtmauern; die Vorstädte sind von derselben ausgenommen.

Protok. d. Rig. Statth.-Reg. v. 1786 Dec. 14.

545. Zur Kompetenz des Vogteigerichts gehören:
1) Jnjuriensachen, mit Ausnahme der geringfügigen, welche polizeilicher Entscheidung 

unterliegm.
2) Rechtsstreitigkeiten über das Eigenthumsrecht an beweglichem und unbeweglichem 

Vermögen, mit Ausnahme derjenigen, welche andern Untergerichten besonders zuge

wiesen sind.
3) Schuldsachen, die aus Rechnungen und Verbriefungen irgend einer Art entspringen.
4) Streitigkeiten aus Kauf- und Wechselverträgen, die nicht Handelssachen betreffm.
5) Schiffssachen, sofern die Schiffe am rechten Düna-Ufer vom Schlosse bis zur 

Schleuse liegen.
6) Rechtssachen, die aus Leihvertragen und Depositen entstehm.
7) Concurs- und Accordsachen.

Rig. Etat. B. II, Kap. II, §§ 1—8, 7, 8; Kap. III, §§ 1, 2.
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546. Außerdem gehört zur Kompetenz des Vogtekgerichts:
1) Auf Ansuchen von Privatpersonen Geburtsbriefe auszufcrtigen.
2) Beschlag auf bewegliches und Sequester auf unbewegliches Vermögen in seinem Ge

richtsbezirke zu legen.
3) Auf Befehl des Raths die Einweisungen (Immission) in unbewegliches unter Stadt

gerichtsbarkeit stehendes Vermögen zu vollziehen.
4) Auf Befehl desselben Convocations-, Concurs- und andere Proklame zu erlassen, und 

verfallene Pfänder, so wie liegende Gründe in dec Stadt, welche als Hypotheken vecschriebm 
sind, wegen Nichtbezahlung der hypothezirten Schuld, zum Ausbot zu bringen.

547. Zu den besondern Amtspflichten des Concursbuchhalters gehört: 1) Vermögen, 
das in Concurs gerathen, so wie auch Vermögen, das sich nicht im Concurse befindet, des
sen öffentliche Versteigerung aber von dem Gerichte verfügt worden, öffentlich zu versteigern;
2) Ueber das gehörige Anschlägen der Concursproklame und die Vorladung der Gläubiger, 
die sich wäyrend des Concurses gemeldet haben, damit sie in dm Allegationsterminm ihre 
Dokumente beibringen, zu wachen; 3) Die allgemeine Concursrechnung, nach dem Urtheile 

des Concursgerichts anzufertigen.

2. Von dem Landvogteigerichte.

a) Von dem Bestände.

548. Das Landvogteigericht besteht aus einem Bürgermeister, der Obeclandvogt genannt 
wird, als Vorsitzer und drei Rathsgliedern, von denm zwei Beisitzer sind und der dritte auf 

Anordnung des Raths vorzugsweise zur Kriminaldeputation abgeordnet wird.
Rig. <5tat. B. I, Kap. I, § 4.

549. Die Kanzellei des Landvogteigcrichts besteht aus einem Sekretair, zwei Notaren 
und der erforderlichen Anzahl von Kanzellisten.

Eben dort. B. II, Kap. V, § 1.

550. Bei dem Landvogteigerichte befindet sich eine besondere Polizeiabtheilung, bestehmd:
1) aus zwei Rathsherrn, von denen der eine Inspektor, dec andere Inspektorsgehülfe heißt;
2) aus zwei Notaren aus der Oberkanzellei des Raths; 3) aus einem Landkommissair, 
zwei Gehülfen, die vom Rathe erwählt und vereidigt werden, und 4) aus einem Polizeidie
ner, der von dec Polizeiabthellung des Landvogteigerichts erwählt und im Kämmereigerichte 

vereidigt wird.

551. Der Polizei-Inspektor ist verpflichtet in allen Fällen, wo es nöthig i|t eine Stra
fe zu verhängen oder sonst ein Erkenntniß zu fällen, welches gemeinschaftliche Prüfung eini
ger Glieder erheischt, zu diesem Behufe seinen Gehülfen cinzuladen. Sind der Inspcktor und 

sein Gehülfe verschiedmer Ansicht, so entscheidet der Obeclandvogt.

552. Der Polizei-Inspektor und sein Gehülfe werden als solche nicht belonders besoldet; 
die Notare, der Landkommissair und dessen Gehülfen werden aus den Stadteinkünften besol
det, und letztere bekommen außerdem noch jährlich eine besondere Summe zu Fahrten und 

außerordent l i chen Ausga den.

555. Die Polizeiabtheilung des Landvogteigerichts hält ihre Sitzungen in demselben 
Hause, wie das Polizeiamt.

b) Von dec Gerichtsbarkeit und Kompetenz.

554. Die Gerichtsbarkeit des Landvogteigerichts erstreckt sich auf die Vorstädte, auf den 
Bezirk des ehemaligen Rigaschen Burggerichts und auf die Düna bis zur letzten Seetonne. 

Protok. d. Rig. Statth. Reg. v. 1786 Dec. 14.
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555. Zur Kompetenz des Landvogteigerichts gehören dieselben Gegenstände, wie zrr der 
des Vogteigerichts. Außerdem liegt dem Landvogteigerichte noch ob:

1) Die Aufsicht über das Lootsenamt, das Fischeramt und über die Fischerei in dec Düna 

zu führen.
2) Die Schiffstaxatoren anzustellen.
3) Darauf zu sehen, daß in den Vorstädten die Gebäude planmäßig gebaut werden, und 

alle in den Vorstädten vorfallende Bau-, Grenz- und Secvitutstreitigkeilen zu entscheiden.

Eben dort.

556. Dem Polizei-Inspektor des Landvogteigerichts liegt die polizeiliche Aufsicht in 
dem Patrimonialgebietc dec Stadt ob.

Eten dort.

557. Die Amtspflichten des Polizei-Inspektors sind im Patrimonialgebietc dieselben, 
wie die des Ordnungsrichters im Kreise. Er ist besonders verpflichtet:

1) Die Wege und Brücken im Patrimonialgebietc' zu beaufsichtigen.
2) Bei allen im Patrimonialgebietc begangenen Verbrechen die Voruntersuchung an

zustellen.
3) Vorkauf und verbotene Schenkerei zu verhüten.
4) Die Aufsicht darüber zu führen, daß nicht Unverpaßte sich verborgen halten, insbeson

dere unter den Landbewohnern des PatrimonialgebietS.
5) Alle Abgabenrückstände beizutreiben.

6) Den durch das Patrimonialgebiet durchmarschicenden Truppen Quartiere anzuweisen 

und die nöthigen Fuhren zu stellen.
Eben dort.

3. Von dem Waisengerichte.

558. Das Waisengericht besteht aus einem Bürgermeister als Vorsitzer, unter dem Na
men Oberwaisenherr, und einem Rathsgliede als Beisitzer.

Rig. <5tat. B. I, Kap. I, § 4- Rig. Vorm.-Ordn. § 37.

559. Bei dem Waisengerichte sind angestellt: ein Sekretair, ein Notar, ein Waisen
buchhalter und zwei Waisendimer.

560. Zur Kompetenz des Waisengerichts gehört:
1) Vormünder, Curatoren und Assistenten anzustellen, außer in dm dem Magistrate 

vorbehaltenen Fällen.

2) Die Verhandlung aller Nachlaß- und Tcstamentssachen, mit der Beschränkung jedoch, 
daß das Erkenntniß in streitigen Testaments- und Erbschaftssachen dem Magistrate auch 

in erster Instanz vorbehalten wird.
3) Die Oberaufsicht über die Verwaltung des Vermögens von Wittwen, Waisen, Unmün

digen und unverheiratheten Frauenzimmern zu führen.
4) Die Erziehung der Unmündigen zu beaufsichtigen.
5) Dm Curatoren von Wittwen, die sich in streitigen oder schwierigen Fällen an das 

Waismgericht wenden, Rath zu ertheilen; in Rechtsstreitigkeitm zwischen Curatoren und 
Wittwen Erkenntniffe zu fällen.

6) Streitigkeiten zwischen Unmündigen, Minderjährigen und Vormündern zu entschei

den: bei abermaliger Heirath von Eltern ihre Abstndung mit den Kindern früherer Ehe zu 

Stande zu bringen.
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7) Inventarien anzufertigen und die Nachlasse, bei welchen Abwesende, Unmündige oder 

Ausländer beteiligt sind, ZU verwalten.
8) In Nachlaßsachen die Erben und Gläubiger zu convociren.
9) Das Waisenhaus zu beaufsichtigen.
10) Von den Kapitalien verstorbener Kaufleute die der Krone zukommende Steuer bei- 

zutreiben.
Rig. Etat. B. II, Kap. III, § 1 ; Rig. Vorm.-O. §§ 5 — 7, 19, 57, 44; Pro tok. d. Riq. 

Statth.-Reg. v. 4786 Dec. 14; vecgl. Allg. ReiHsg. Bd. V, Reglem, über d. Po'chlin. 552 

u. folg.

561. Der Sekretair des Waisengerkchts ist verpflichtet:
1) Darauf zu sehen, daß den Unmündigen Vormünder bestellt, die Inventarien angefer

tigt, und jährlich von den Vormündern über ihre Verwaltung Rechnung abgelegt werden.
2) Ueber alle angetretenen und beendigten Vormundschaften Register zu führen; in Ge

wißheit zu setzen, ob bei Sterbefätten von Personen, die zur Stadtgerichtsbarkeit gehören, 
Testamente vorhanden gewesen und dieselben, falls sich deren ergeben, zu gehöriger Publika

tion zu bringen.
Rig. (5tat. II, Kap. V, §tz 1 u. folg.; Rig. Vorm.-O. an vecfch. Stellen.

562. Der Sekretair des Waisengerichts ist, eben so wie der Obersekretair des Raths, 
zur Anfertigung von Testamenten auf Verlangen von Privatpersonen verpflichtet.

Rig. <5tat. B. II, Kap. V, § 5.

565. Die Amtspflichten des Waisenbuchhalters sind:
1) Das Vermögen von Waisen, Wittwen und Unmündigen öffentlich zu versteigern.
2) Alle Rechnungen dec Vormünder und Curatoren zu revidiren.
3) Genaue Registratur über die Vormundschaftssachen zu fuhren und darauf zu sehen, 

daß die Vormünder jährlich Rechenschaft ablegen.
4) Die Nachlaßvectheilungs-Rechnungen anzufertigen.

4. Von dem Wett- oder Handelsgerichte.

564. Das Wett- oder Handelsgericht besteht aus drei Rathsherrn, von denen einer als 
Oberwettherr den Vorsitz führt und zwei, die Weitherrn genannt, Beisitzer sind.

565. Bei dcm Weltgerichte sind angestellt: ein Sekcetair, ein Nolar und außerdem 
besondere Marktkommissaire und Marktdiener.

Rig. Etat. B. II, Kap. V, § 1.

566. Der Gerichtsbarkeit des Weltgerichts unterliegen alle Mäkler, Wäger, Wraker, 
Ligger, Messer und andere Handelsvffizianten.

Kön. Schwcd. Wettg.-O. v. 1690 Oft. 10; 1765 Dec. 7 (12518) §§ 8—34, 46, 55.

567. Aur Kompetenz des Wettgerichts gehört:
1) Alle Streitigkeiten bei Waarenverkauf und Waarentausch zu entscheiden.

2) Arrest auf Handelswaaren zu legen.
3) Die Handelspolizei, also: die Aufsicht über Waage, Wrake, Maß und Gewicht, über 

Märkte, Speicher und Börse, zu führen.
4) Auf gesetzliche Betreibung des Handels zu sehen; Vor- und Aufkauf zu verhüt.»; ge

setzwidrige Handel zwischen Fremden, so wie auch die Ausfuhr ung w.akter und unge
wagter Kaufmannsgüter zu verhindern.

5) Alle Handelslehrlinge einzuschreibcn, iyn.n nach Ablauf der gesetzlichen Frist Atte
state auszufertigen und die zwischen Handelsherren und Handelsdi.nern weg » Di.nst- 
verabredung, Besoldung und Entlassung verfallenden Streitigkeit, n zu entscheiden.

Vcrgl. d. z. oorherg. § angeg. CiL; Protok. d. Rig. Statth.-R-.g. v. 1786 Dec. 14.
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L. Von dem Kâmmerei-und Amtsgerichte.

568. Das Kammerei- und Amtsgericht besteht aus drei Rathsherren, von welchen einer 
als Oberamts- und Obeckammerherr den Vorsitz führt und die beiden andern, Amts- und 

Kämmerherren genannt, Beisitzer sind.

569. Die Kanzelleigeschafte des Kämmerei- und Amtsgerichts führen ein Sekretair 
und ein Notar.

Rig. Etat. B. H, Kap. v, § 1.

570. Das Kämmerei- und Amtsgericht hat eine doppelte Kompetenz.

571. Als Kammereigericht hat dasselbe:
1) Auf Ausführung aller Bauten in der Stadt nach dein festgesetzten Plane die unmit

telbare Aufsicht zu haben und zu denselben Erlaubniß zu ertheilen.
2) Ueber alle Gebäude in der Stadt, über die Wasserleitungen und das Bollwerk vom 

Iohannisthore bis zum Schlosse die Aufsicht zu führen.
3) Bau-, Grenz- und Servitut-Streitigkeiten in der Stadt zu entscheiden.
4) Die Zulässigkeit des nachgesuchten Bürgerrechts zu prüfen und eine Meinung hier

über dem Rathe vorzustellcn.
5) Tie Ansprüche derjenigen, welche um die Berechtigung zu einer Schenke oder Braue

rei ansuchen, zu prüfen.
6) Die Sachen sämmtlicher Diener des Raths und der Untergerichte, sofern sie ihre 

Person angehen, zu entscheiden.
7) Die Oberaufsicht über die Inspektion der Steuererhebung zu führen.

"protot. d. Rig. Statth.-Reg. v. 1786 Dec. 14; 1841 Juni 19 (14670).

572. Zu seiner Kompetenz als Amtsgericht gehören:
1) Alle Streitigkeiten zwiscben den Gewerken selbst, so weit sie Gewerbe, Zunft und 

Schrägen betreffen, so wie Beschwerden der Aemter gegen Unzünftige wegen Eindrangs.

2) Alle Klagesachen zwischen Meistern, Gesellen und Lehrburschen.
3) Alle Beschwerden wegen Stellung verdorbener oder verzögerter Handrvcrksarbeit und 

wegen übermäßiger Preise für Arbeitslohn und Handwerksmaterial.
4) Injurien und Streitigkeiten, welche bei den Zusammenkünften der Aemter oder in 

den Herbergen der Gesellen vorgefallen.
5) Bestätigung dec erwählten Aeltermännec und Beisitzer der Zünfte.
6) Aufsicht über die Aemter der Uebersetzer, Ankerneeken und Fuhrleute.
7) Anfertigung dec Brod- und Fleischtaxen und, gemeinschaftlich mit dem Weltgerichte, 

Ertheilung von Auskünften über Arbeitslohn und Preis der Vittualien, Materialen und 
Handelswaarrn auf Anfrage der Militairbeydrden.

Eben dort.

6. Von der Kriminaldeputation.

575. Die Kriminaldeputation besteht aus einem Gliede des Vvgteigerichts und einem 
des Landvogteigerichts.

574. Bei der Kriminaldeputation sind angestellt: ein Sekretair, ein Notar, em 
Archivar und ein Translateur für die Russische Sprache.

575. Zur Kompetenz der Kriminaldeputation gehört die Anstellung, in Auftrag des 
Magistrats, der förmlichen Untersuchung in allen Verbrechen, die im Stadtgebiete begangen 
worden, ausgenommen wenn die Angeschuldigten ihrem persönlichen Stande nach einer 

besonderen Gerichtsbarkeit unterliegen.
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576. Nach geschlossene förmlichen Untersuchung bringt die Kriminaldeputat'on die 
Akten nebst einem Extrakte und Gutachten an den Magistrat zur Aburteilung; in gerin
gen Verbrechen fallt dieKriminaldeputation, nach den Bestimmungen des Kriminalprozesses, 

von sich aus das Erkenntniß.

7. Von dem (Jetrankesteuergerichte.

577. Das Getränkesteuergericht besteht aus einem Rüthsherrn als Vorsitzer und dem 
Getrcinkesteu.rverwalter als Beisitzer.

578. Das Protokoll des Gerichts führt ein besonderer Notar, welcher rechtskundig 
fein muß, und bei der Berathung eine Stimme hat.

579. Zur Kompetenz des GetcankesteuergerichtZ gehört:
1) Alle Schuldfvcderungm, welche die Mitglieder der Rigaschcn Brauer-Kompagnie, 

die Branntweinhandlec und die Inhaber von Schcnkrn an Privatpersonen für ihnen ge
lieferte Getränke haben, zu prüfen.

2) Alle Streitigkeiten wegen der Güte von Getränken zu untersuchen.
3) Alle Sachen wegen Emschwclezung accisbarer Getränke zu entscheiden.

Vierte Abtheilung.
Von der Verfassung der Stadtinspektionen.

580. Die Stadtinspektionen bestehen entweder bloß aus Gliedern des Raths oder aus 
solchen und zugleich aus Gliedern dec Gilden, welche nach Anleitung der im Standerechte 

angegebenen Regeln ernannt werden.
Anmerkung. Aste Bestimmungen über die Inspektionen der Stadt Rigaberuhen auf einzelnen Instruk

tionen und besonderen Verordnungen, welche zu verschiedenen Zeiten vom Rigaschen Rathe, vermöge dec 
ihm zustehenden Gewalt erlassen worden. (Vergl. d. Urk. Bisch. Nikolaus v. 1258, Gustav Adopl/s v. 
1621, § 7; Resol. Karl XL v. 1681 Apr. 15.)

I. Die Inspektion des Bauwesens.

581. Die Inspektion des Bauwesens besteht aus zwei Nathsgliedern mit einer be
stimmten Zahl von Gehülfen aus den Beisitzern des Stadtkassakollegiums, und leitet alle 
Bauten und Reparaturen von öffentlichen Stadtgebäuden.

IL Die Inspektion der Stadtgüter.

582. Die Inspektion der Stadtgüter besteht aus einem Rathsgliede und zwei Bei
sitzern des Stadtkassakollegiums.

585. Die Aufsicht über die Stadtgüter liegt dem Rathsgliede, der ökonomische Theil 
den Beisitzern ob.

III. Die Inspektion des Stadtmarstalles und der Poststationen.

584. D''e Inspektion des Stadtmarstalles und der Poststationen in Riga und Slai 
ist zwei Rathsgliedern übertragen, welche Beisitzer des Stadtkassakollegiums zu Gehülfen 

haben.
IV, Die Inspektion der Steuererhebung.

585. Tie Inspektion der Steuererhebung besteht aus einem Rathsgliede, dem die 
Teputirten der großen und kleinen Gilde, die aus und von den Gliedern dec beiden Gilden 

gewählt w.rden, untergeordnet lind.
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586. Lie Inspektion drr Steuererhebung bildet ene dem Kamm reiger'chte unter; 
geordnete Expedition, welche ei' Kopf-, Rekruten- und son ugen Steuern re partiri, erhebt 

und dern Kameralhcfe übliefert.

V. Die Inspektion der Getränkefteuer und Accise.

587. Die Inspektion über die Erhebung der an die Krone zu zahlenden Getränkesteuer 
und der der Stadt zukommeàn Accise ist einem Rath-gliede insbesondere anvcrtraut.

VI. Die Inspektion der Evangelisch-Lutherischen Stadtkirchen und deä 
Kirchenvermögend.

588» Das Vermög n der Evangelisch-Lutherischen Stadtkirchen w'rd verwaltet:
1) In der Stadt: von einem bei jeder K-'rche befindlichen Kirchenwllegium, welches 

aus einem Rathsgliede als Kirchen n^pektor und zwei von der Brüderschaft der großenGilde 
erwählten Aeltesten besteht. Letztere haben die unmittelbare Verwaltung der Einnahme und 

führen über diese und die Ausgaben zur Erhaltung der Kirche und Besoldung der Kirchen
beamten und Diener, uni r Aufsicht des Inspektors, Buch rrnd Rechnung. Jedes Mit- 
glied des KirchtNkollegiums führt einen Schlüssel zur Kirchenkasse.

2) In den Vorstödten: von einem Kirchenkollcgium, das aus einem Inspektor und 
zwei Aeltesten der kleinen oder St. Iohannisgilde nach derselben Grundlage besteht, wie 

in der Stadt.
Anmerkung. Tie Evangelisch-Lutherische St. 3akobs-Krche hat ihre eigene, vom Rathe unab

hängige, Verwaltung.
Veigl. d. Gesetz, f. d. Evang.-Luth. Kirche in Rußland § 477.

589. In den Sitzungen des Kirchenkollcgiumö führt der Kircheninspektor den Vorsitz.

590. Das Kircherssollegium versammelt sich zu B.rathung n, zur Schlichtung von 
Streitigkeiten der Kirchendien.r unter sich oder mit Privatp.r oarn in Sachen, die sich auf 
den Dienst der ersteren beziehen, und um Anträge des Raths sich voctrag.n zu lassen und 

in Ausführung zu bringen.

591. Bei diesen Sitzungen führt ein Notar des Raths das Protokoll und verfaßt das 
Journal.

592. Alle Sachen werden nach Stimmenmehrheit entschieden; wenn jedoch ein neuer 
Bau oder eine Hauptreparatur erfordert wird, muß das Gutachten des Kireheniollegiums 
dem Rc.tye durch dur Inspektor zur Bestätigung unt.rlegt werden.

595. Am Schluß jedes Jahres legt der Inspektor die Rechnung n, sammt dur nêthi- 
gen Belegen, dem Rathe zur Prüfung vor. Tie Bestätigung oder etwanige Bemerkungur 
über die Rechrnschastöablegung werden im Rathöprotokolle verzeichnet.

VII. Die Inspektion der Stadtschulen.

591. Tie Inspektion der lateinischen oder Tom-Schule und der anderen Schu
len, die aus Stadtmitteln oder Fundationcn Rigascher Einwohner unterhalten werden, 
i:t dem «Collegium Scholarchale» übertragen, welches aus deur wvrtführenden Bürger
meister, dem Oberpastor, zw.i Rathsherren und dem Obersekretair besteht.

595. Dem «Collegium Scholarchale» steht die Wahl der Lehrer zu, so wie es auch 
die Erwählten durch den Gouvernements-Schuldirektor dem Eurator des Torpater Lehrbe

zirks zur Bestätigung vorstellt.

VIII. Die Inspektion über die Stadtbibliothck und die Stadtbuchdruckerei.

596. Die Inspektion der Stadtbibliothek und Stadtbuchdruckerei liegt zw.i Rathö- 
herreN ob.
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IX. Dic Inspektion der Stadtkanzcllcien.

597. Tie Inspektion der Stadtkanzelleicn und der Oberkanzellei besteht aus einem 
Bürgermeister und einem Rathsherrn aus dem Gclehrtenstande.

598. Die Kan;ellei-Inspeltoeen sorgen für die Bedürfnisse der Oberkanzcllei und 
rnüssm auf Ordnung und gesetzmäßig? Geschäftsführung in derselben sehen. Sie haben 
jährlich alle Stadtkanzelleicn zu rcvidircn und dem Rathe über das Resultat dieser Revision 

Bertelt abzustatten.

X. Die Inspektion des Archivs.

599. Dem Stadtarchive steht ein Rathsherr als Archiv-Inspektor vor.

XL Die Inspektion der Stadtgefängnisse.

690. Die Aufsicht über die Stadtgefängnisse wird einem Rathsherrn anvcrtraut.

XII. Die Inspektion des Armenfonds.

601. Einer der Rathsherren ist mit der Aufsicht über den Armenfvnd betraut; der 
Armensonö wird aus jährlichen Beiträgen der Handlungskasse, welche fruchtbar gemacht 
und zum Besten der Armen verwendet werden, gebildet.

XIII. Die Inspektion der Rettungsanstalt und des Krankenhauses 
für Seefahrer.

602. Tie Rettungsanstalt und das Krankenhaus für Seefahrer sind der Aufsicht 
zweier Rcthsherrcn anvertraut.

XIV. Die Inspektion des Risingskanals, der Dämme und Wege in den 
Vorstädten und dem Patrimonialgebiete, der Speicher und der dazu gehörigen 

Anstalten.

605. Der Risingskanal, die Dämme und Wege in den Vorstädten und dem Patri
monialgebiete, die Speicher und die dazu gehörigen Anstalten sind der Aufsicht zweier 

Rathsherren anvertraut.

Fünfte Abtheilung.
Von der Verfassung der Stadtkollegien.

I. Von der Verfassung des Stadtkassakollegiums.

1. Von dem Bestände.

6O4L Die ordentliche Sitzung des Stadtkassakollegiums besteht aus einem Bürger
meister als Vorsitzer, einem Rathsherrn, einem Aeltermanne, einem Aeltesten und drei 

Bürgern aus jeder Gilde.
Dieser und die folgenden §§ bis 617 beruhen auf der Rigafchen Fasten-Ordnung v. 1670, den Kon. 
Schrv. Refol. v. 1678 Aug. 11 u. 1676 Mar; 30, — den Refkr. des Gen. Gouv. Grafen Horn v. 
1686 Apr. 30 ». des Gr. Hastfer v. 1686 Aug. 26, u- der v. Gen. Gouv. bestät. Inste. f. d. 
Stadtkassakollegium v. 1825 Sept. 22.

605. Tie sechs Beisitzer aus der großen und der kleinen Gilde, Kastenbürger genannt, 
werden von den Gilden selbst auf drei Jahre gewählt, und vom Rathe bestätigt und ver
eidigt ; sie erhalt.» keine Besoldung.

606. Bei dem Stadtkassakollegium sind angestellt: ein Notar ans dem Gelehrten
stande zur Führung des Protokolls, ein Kassabuchhalter, auch Stadtkassanotar genannt, 

ein Kontrolleur und mehrere andere Kanzelleibeamte.
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607. Der Protokollführer wird vom Stadtkassakollegium gewählt und vom Rathe 
bestätigt und vereidigt.

608. Der Stadtkassabuchhalter und der Kontrolleur werden vom Rathe aus den von 
den Gilden vorgeschlagenen Kandidaten gewählt, pur Besetzung der Stelle eines Buch
halters schlagt die Bürgerschaft großer Gilde aus ihrer Aeltestendank zwei Kandidaten, und 
die Bürgerschaft kleiner Gilde aus der ihrigen einen Kandidaten vor. Zum Amte eines 
Kontrolleurs schlagt die Bürgerschaft großer Gilde aus ihrer Mitte drei Kandidaten vor.

609. An den außerordentlichen Sitzungen des Stadtkassakollegiums nehmen Theil: 
zwei Bürgermeister, zwei Mthsherren, der Aeltermann, drei Aeltesten und sechs Bürger 
der großen Gilde und der Aeltermann, drei Aeltesten und sechs Bürger der kleinen Gilde.

610. An den außerordentlichen Sitzungen haben sämmtliche Glieder gleiche Stimmen; 
theilen sich die Stimmen in zwei Hälfte»!, so entscheidet die Stimme des Vorsitzers.

2. Von bei’ Kompetenz.

611. Dem Stadtkassakollegium liegt in den ordentlichen Sitzungen ob:
1) Das Stadtvermögen nach Anleitung der bestehenden Verordnungen zu verwalten, 

dasselbe unversehrt zu erhalten, für die gesetzliche Erhebung, Verrechnung und Verwendung 
aller Stadteinkünfte Sorge zu tragen,—die Verpachtung der Stadtgüter, der Stadtnutzun

gen und Poststationen zu bewerkstelligen.
2) Mit Hülfe der Inspektion der Stadtgüter und zweier Kastenbürger darauf zu sehen, 

daß die Stadtgüter kontraktmäßig verwaltet werden, und darüber nöthigenfalls sich mit 

dem Rathe in Mittheilung zu setzen.
3) Die Verwendung des zu öffentlichen Bauten und zur Unterhaltung des Bollwerks 

und der Dünabrücke angewiesenen Geldes zu beaufsichtigen; Meistbote (Torge und Pere- 
torge) für die Reparaturen der beiden letztem zu veranstalten und, wenn die Kosten nicht 
über 1750 Rbl. S. M. betragen, Kontrakte abzuschließen, ohne die Bestätigung des 
Raths einzuholen.

612. Das Stadtkassakollegium verfährt selbständig und unabhängig vom Rathe und 
ohne eine außerordentliche Sitzung zu berufen, so ost nur Anordnungen nach Anleitung 
vorhandener Verordnungen zu kessen sind.

615. Zur unmittelbaren Kompetenz der außerordentlichen Sitzungen des Stadtkassa
kollegiums gehört die Verhandlung und Entscheidung:

1) Ueber alle außerordentlichen Ausgaben, die mehr als 1750 Rbl. S. M. bekagen.
2) Ueber im Namen der Stadt abzuschließende Kauf -, Pfand - und Pachtkontcakte und 

die Veräußerung der Stadt gehöriger Immobilien.
3) Ueber Anordnung bedeutender Bauten, Gehaltszulagen, Celdunterstützungen und 

überhaupt aller solcher Ausgaben, die den festgesetzten Etat der Stadt übersteigen.

3. Von der Rechenschaftöablegung.

614. Das Stadtkassakollegium legt jährlich über seine Verwaltung Rechenschaft ab. 
Zugleich fertigt es eine Uebersicht des Zustandes des Stadtvecmögens an, um es der Bür
gerschaft bei der jährlichen Versammlung vorzulegen.

615. Zur Revision der Jahresverwaltung des Stadtkassakollegiums delegirt der Rath 
zwei seiner Glieder, die Aeltestenbänke beider Gilden aber wählen zu diesem Behufe jede 
zwei Aeltesten aus ihrer Mitte.
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616. Die Bemerkungen der Revidenten werden dem Rathe vorgestellt, damit derselbe 
danach seine Anordnungen treffe. Finden die Revidenten nichts Gesetzwidriges, so bestätigen 
sie durch ihre Unterschrift die Jahresrechnungen, welche alsdann dem Generalgouverneur 

unterlegt werden. •

- 4. Bondem Schriftwechsel mit anderen Behörden.

617. Das Stadtkassakollegium führt keinen unmittelbaren Schriftwechsel mit andern 
Behörden und Personen. Alle seineGeschäftsbeziehungen werden von demRathe vermittelt.

II. Von der Verfassung des Quartierkollegiums.

618. las Quartierkollegium besteht aus zwei Rathsgliedern, von welchen der ältere 
(Oberquartierherr) den Vorsitz führt, den Aeltermännern und Aeltesten der beiden Gilden 
und außerdem aus zehn Bürgern, zu fünf aus jeder Gilde.

Bergt. 1807 Aug. 8 (22583).

619. Das Quartierkollegium erhebt die Steuer, welche von den steuerpflichtigen 
Einwohnern der Stadt für die Militaireinquartierung eingezahlt wirt'L und sorgt dafür, 
daß dasMilitair untergebracht und mit den gesetzlichen Bedürfnissen anHolz, Licht u. s. w. 

versehen werde.
Eben dort.

620. Das Quartierkollegium legt der Bürgerschaft jährlich über seine Verwaltung 
Rechenschaft ab. Diese Rechenschaftsablegung wird von den Dclegirten des Raths und 
der städtischen Gilden revidixt und sodann im Rathe aufbewahrt.

Ununterbr. Gewohnh.

Sechste Abtheilung.

Von der Verfassung des Polizeiamts.

621. Tas Polizeiamt besteht aus dem Polizeimeister, als Vorsitzer, und zwei Raths
herrn als Beisitzern.

Etat d. Rig. Poliz.-Amts v. 1812 Jan. 11 (24950).

622. Der Polizeimeister wird von der Allerhöchsten Gewalt angestellt und entlassen;
die Beisitzer werden vom Rathe jährlich nach Anleitung der im Ständerechte angegebenen 
Regeln erwählt. . ' ,

625. Bei dem Polizeiamte sind angestcllt: zwei Sekretaire für die Russische, und 
ein Sckretair für die Deutsche Korrespondenz, ein Aktuar und zwei Kanzellisten.

Etat d. Rlg. Poliz.-Amts v. 1812 Jan. II (24950).

624s. Der Sekretair des Polizeiamts wird von demselben, durch die Gouvernements
regierung, zur Bestätigung des Gcneralgouvcrneurs vorgestellt.

Eben dort.'

625. Außerdem gehören noch zum Polizeiamte die in den einzelnen Stadttheilen 
angestellten: Polizeiaufseher, Quartalaufseher und andere Polizcioffizianten. Ihre An
stellung und Entlassung findet in Anleitung der allgemeinen Gesetze Statt.

Anmerkung. Das Polizeiamt hat seinen Sitz in einem besondern, der Stadt gehörigen Hause. 
Eben dort.

1 Th. 7
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626. Das Polizeiamt wird aus den Stadteinkünften etatmäßig besoldet.
Eben dort.

627. Die Kompetenz des Polizeiamts erstreckt sich auf die Stadt und ihre Vorstädte; 
bei Aufsuchung und Verfolgung der Verbrecher und der Schuldigen aber beschränkt die 
Amtsthätigkeit des Polizeiamts sich nicht auf die Stadtmark, sondern muß bis zu dem 
Orte fortgesetzt werden, wo die Polizei des Rigaschen Patrimonialgebiets oder die Landes

polizei dazu schreitet.
Protok. d. Rlg. Statth.-Reg. v. 1786 Der. 14; vergl. Allg. Relchsg. B. II, Allg. Gouv.-Verf. 
8 3954.

628. Das Wesentliche der dem Polizeiamte übertragenen Gewalt besteht darin, daß 
durch seine Wirksamkeit und Aufsicht die Gesetze und Verordnungen der Staatsregierung 
schnelle und pünktliche Erfüllung erhalten.

Eben dort. § 3955.

629. Die Kompetenz des Polizeiamts beruht auf den allgemeinen Gesetzen deS 
Reichs, mit Anpassung derselben an die besondere Verfassung des Rigaschen Raths und 
der anderen Behörden. ,

Eben dort, § 3952.

650. Die Regeln, welche in den allgemeinen Gesetzen deS Reichs über die Dienst- 
Unterordnung, das Geschäftsverfahrcn und den Schriftwechsel der Stadtpolizei festgestcllt 
sind, werden auch im Polizeiamte der Stadt Riga beobachtet, nur mit dem Unterschiede, 
daß das letztere unter Aufsicht und Revision des GouvernementsprokureurS steht.

Zweites Hauptstück.
Don den Verfassungen der Livländischen Kreisrund Landstädte.

Erste Abtheilung.

Allgemeine Bestimmungen.

651. Die Verfassungen der Livländischen Kreis-und Landstädte beruhen im Allgemei
nen auf derselben Grundlage, wie die von Riga.

Nrk. Ehrlstma's für Dorpat v. 1616 Aug. 20, § 1, — Sigismund Augusts für Pernau v. 1561 
Nov. 26, — des Herzogs Magnus f. Arensburg v. 1563 Mai 8, — Stephan Bathory's f. Wenden 
v. 1582 Dec 7, — des O. M. v. der Borch f. Fellin 1481 Aug. 29, — des Grafen Dienstler« 
na f. Wolmar v. 1682 März 3, — Gustav Adolph'S f. Walk v. 1626 Marz 6 — des EB. 
Thomas f. Lemsal v. 1537.

652. Tie Behörden und Obrigkeiten der Stadtverwaltung in diesen Städten sind:

1) Die Magistrate.
2) Tie Untergerichte, und zwar:

a) In Dorpat: das Vogteigericht und das Polizeiamt.
b) In Pernau: das Vogteigericht, das Waisengericht, das Polizeigericht.
e) In ArenSburg: das Vogteigericht, das Amtsgericht, das Polizeigericht.
d) In Wenden, Wolmar, Walk, Lemsal, Werro und Fellin gibt es keine 

Untergerichte; die Sachen kommen unmittelbar an den Magistrat.
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655. Außerdem sind in den Livländischen Städten Noch folgende besondere Verwal
tungen und Kollegien errichtet:

1) Jn Dorpat: das Stadtkassakollegium; das Quartieckollegium; die Pvlizeikassakom- 
Mission; die perpétuelle Kommission; die Verwaltung des Militaükcankenhauses; die 
SteuervecwaltuNg; das Stadtarmenkollegium; die Schulkassakommission; ba5 Collegium 

Scholarchale.
2) Zn Pernau : das Stadtkassakollegium; das Quartierkollegium; das Beanskolle- 

gium; die Steuerverwaltung; das Armenkollegium; die Schul.nsiitutkvmmission; die 
Acciseverwaltung.

3) In Wenden: das Stadtkassakollegium; das Quartierkollegtum; die Steuerverwal
tung; dieAcciseverwaltung.

4) In Wolmar, Walk, Lemsal und Arensburgr das Stadtkassakollegium; das 
Quartierkollegium; die Steuerverwaltung.

5) Zn Werro: das Stadtkassakollegium; das Quartierkollegium; der Quartieckomitê; 
die Cteuecverwaltung.

6) Zn Fellin: das Stadtkassakollegium; das Quartierkollegium; das Bcandkollegium; 

die Weidekommission.

654. Den verschiedenen Verfassun;en der Livländischen Kreis- und Landstädte gemäß, 
ist auch die Zusammensetzung dec Stadtbehörden und Stadtverwaltungen selbst verschieden. 
Die Gegenstände dec Gerichtsbarkeit und dec Umfang dec Amtsgewalt, der Geschäftsgang, 
die Rechnungsablegung und die Verantwortlichkeit der Behörden beruhen in allen die en 
Orten auf einer und derselben Grundlage, mit den in den folgenden Abtheilungen ange

gebenen Ausnahmen und Beschränkungen. Zn allen Fällen, wo für irgend eine Stadt
behörde und Verwaltung keine besondern Regeln rücksichtlich ihrer Amtsgewalt und ihres 
Geschäftsganges aufgestellt sind, richtet sich dieselbe nach den Reg ln, welche für die ihr 
entsprechende Behörde in Riga und Dorpat gelten.

Zweite Abtheilung.
Von den Verfassungen der Stadt Dorpat.

I. Von der Verfassung des Magistrats.

1) Von dem Bestände.

655. Der Magistrat dec Stadt Dorpat besteht aus zwei Bürgermeistern und sieben 
Rathsherren, von denen der e'ne zugleich auch Syndicus ist. Die Glieder des Raths 

werden in Anleitung dec im Ständerechte angegebenen Bestimmungen gewählt.
Anmerkung. Der vocstßende Bürgermeister wird Justi)-, dec zweite Commerz-Bürgermeister 

genannt.
UrL Christinas v. 1646 Aug. 20 §§ 1 u. folg.; Kompromiß ». 1765 Juli 16 §§ 3, 66.

656. Beim Magistrate sind angestellt: ein Obersekretair, der zugleich auch öffentlicher 
Notar ist, ein Archivar, ein Translateur für die Russische Sprache, ein Liquidativnskom- 
missair und die etatmäßige Anzahl Kanzellisten und Gcrichtsdiener.

Vecgl. Rig. Etat. B. II. Kap. V.

657. Der Obersekretair muß auf einer Russischen Universität die Rechte studirt haben; 
er wird vom Magistrate auf Lebenszeit g wählt und von der Gouoernementsregierung be
stätigt. Der Archivar, der Translateur für die Russische Sprache, der Liquidationskommis-

♦ 
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fair und die Kanzel! ikn und Gerichtsdiener werden vom Magistrate selbst, ohne weitere 

Bestätigung, auf Lebenszeit angestellt.
Bef. d. Gouv.-Reg. v. 1817 Aug. 28, 1827 Zan. 28, 1851 Dec. 6.

658. Die Glieder und Beamten des Magistrats werden, nach ihrer Bestätigung im 
Amte, im Magistrate vereidigt, welcher der Gouvernementsregierung hierüber, so wie 

auch über die Vereidigung des Obersekretairs, berichtet.

659. Will eines der Rathsglieder oder der Obersekretair sein ?Cmt niederlegen, so sucht 
er durch den Magistrat bei der Gouvernementsregierung um seinen Abschied nach. Die 
Kanzelleibeamten und Gerichtsdiener erhalten von dem Magistrate selbst ihre Entlassung.

640. Tie Glieder und Beamten des Magistrats werden aus den Stadteinkünften 
nach einem bestimmten Etat besoldet. Derselbe darf ohne Bestätigung der Gouvernements
regierung nicht verändert werden. Die zum Besten dec Kanzelleibeamten festgesetzten Kan- 

zclleigebühren w.rden nach einer bestätigten Taxe erhoben.
Kompr. v. 1766 Iull 16 §§ 41, 66.

641. Die Strafgelder, auf rvelche der Magistrat erkennt, fallen dem Penstonsfond

für Stadtbeamte zu.
Urk. Christina's v. 1646 Aug. 20.

2) Don dec Gerichtsbarkeit und Kompetenz.

642. Der Gerichtsbarkeit des Torptschen Magistrats unterliegen:
1) Jjn persönlicher Hinsicht: alle Einwohner der Stadt, der Vorstadt und des 

Patrimonalgbiets, mit Ausnahme a) der Adeligen, sowohl Inländer, als Ausländer, 
sofern sie kein bürgerliches Gewerbe treiben; b) der Militair-und Eivilbeamten; c) der 
zur Torptschen Universität gehörigen Personen; d) der Geistlichen; e) der Advokaten, 
und f) der Bauern dec Patrimonialg'stee; jedoch gehören letztere nur in Civilsach-u 
zur Gerichtsbarkeit der Bauerbehcrden, wahrend sie in Kriminalsachen unter dem Magi- 

strate stehen.
2) In dinglicher Hinsicht: alles unbewegliche Vermögen in der Stadt, der 

Vorstadt und dem Patrin ontalgebiete, ohne üuidjid t auf öiw persönlichen ^tand des 

Besitzers.
Urk. Stephan Bathorns v. 1682 Dec. 7, Sigismund UI. v. 1588 Aug. 1, 2, 6,—Christina's

v. 1646 Aug. 20 §§ 2, 15.

645. Dem Teutschen Magistrate liegt ob :

In Geme ndeangelegenhe tert.
1 Eich mit der großen und kleinen Gilde in Sachen, welche die ganze Stadtgemeinde 

betreffen, zu berathen; die Beschlüsse der Bürgerschaft in den gesetzlich bestimmten Fallen, 
so wie die Aeltesten und Aeltermänner beider Gilden im Amte, zu bestätigen (a).

2 Verschiedene Aemter der Gemeindeverwaltung zu besetzen, die Glieder, Beamten und 
Geriettsdien r der Ltadtbehcrden zu wählen, über die neugewählten Glieder und Beamten 
in gesetzlich bestimmten Fällen d^r Gouvernement.wbr gke.t zur Bestät g'.ing vcrzustellln, 

und die Stadtbeamten zu vereidigen (b).
3) In die Bürgerschaft aufzunehmen, nach gehöriger Bepr'fung dcr Rechte des darum 

Rachsuchenden (c).
4) Die Handwerksämter zu bestätigen und ihre Schrägen abzufassen(d).
5) Tie Oberaufsicht über alle Stadtverwaltung n und Kollegien zu führen; die Stadt- 
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cinnahmen und Ausgaben, so wie auch die Verwaltung des Stadtvermögens zu beanfsich» 
Ligen; die Stadtgüter zu verarrendiren und die von der Stadt zu leistenden Obliegenheiten 
durch öffentlichen Ausbot zu vergeben (e).

6) Die Verwaltung dec St. Johanniskirche zu leiten und zu beaufsichtigen, die Rech
nungen der Kirche zu revidiren, die Kirchenvorsteher zu ernennen und jährlich dem General- 
Konsistorium über den Zustand des Kirchenvermögens Bericht abzustatten (f).

7) Die Erhebung der Kronsabgaben und die Beitreibung der Kronsrückstände zu beauf
sichtigen und dafür zu sorgen, daß die von der Stadtgemeinde zu liefernden Rekruten zur 
gehörigen Zeit gestellt werden.

8) Eines seiner Glieder zum Polizeiamte abzuordnen und die Oberaufsicht über die öf
fentliche Waage, Maß und Gewicht, über die Handels-, Markts- und Handwerkspolizei, 
so wie über die Bauten zu führen (g).

Sn Kriminalsachen.

9) Kriminalsachen von Personen, welcl-e der Stadtgerichtsbarkeit unterliegen, und die 
aus dem Vogteigerichte an ihn gelangen, zu verhandeln, mit Ausnahme derjenigen Ver
brechen, welche in erster Instanz vor das Hofgericht gehören (h).

10) Wegen Anwendung der Sic1)erungsmaßregeln und Vollziehungsmittel die nöthi
gen Anordnungen zu treffen, und in gesetzlich bestimmten Fällen der Gouvernementsregie

rung vorzustellen.

In Civilsachen.

11) In erster Instanz zu verhandeln und zu erkennen: a) in allen Rechtsstreitig
keiten wider die Glieder des Raths (i); b) in Concurs-, Nachlaß-, Testaments- und 
Edietal achen, sowohl hinsichtlich der zur Stadtgerichtsbarkrit gehörenden Personen, als 
auch in Ansehung des in der Stadt und deren Gebiete belegenen unbeweglichen Ver
mögens (k).

In zweiter Instanz: zu verhandeln 'und zu erkennen in streitigen Rechtssachen, 
welche mittelst Appellation oder Querel aus dein Vogteigerichte eingebracht werden.

12) Sicherungsmaßregeln und Vollziehungsmittel nach den Bestimmungen des Civil- 
prozesses anzuwenden.

Sn nicht streitigen Sachen.

13) Vormünder und Curatoren für Unmündige, Minderjährige, Wittwen und ledige 
Frauenzimmer, so wie für Geistesschwache, gerichtlich erklärte Verschwender und dergleichen, 

anzustellen und zu entlassen.
14) Die Vormünderrechnuugen zu revidiren und überhaupt die Verwaltung des Vermö

gens von Personen ZU beaufsichtigen, welche unter Vormundschaft oder Euratel stehen.
15) Die Vermögensabtheilung dec Kinder zu besorgen, falls deren Vater oder Mutter 

zu einer neuen Ehe schreitet (1).
16) Den Nachlaß der innerhalb der Stadtgerichtsbarkeit verstorbenen Personen zu in- 

ventiren und zu versiegeln, ohne Rücksicht auf den Stand derselben(m).
17) Die Waisen- und Wittwenanstalten zu beaufsichtigen (n).
18) Depositengelder auf Ansuchen von Privatpersonen entgegen zu nehmen und aufzu

bewahren (o).
19) Vollmachten und andere Dokumente zu beglaubigen und Geburtsscheine zu erthei

len (p).
20) Zeugnisse an Personen, die daselbst um das Armenrecht nachsuchen, auszufettigen.
21) Die Einweisung in den Besitz des in der Stadt und deren Gebiete beleg.ncn unbe-
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möglichen Vermögens und Ausweisung aus demselben zu besorgen, und die deshalb nöthigen 

Decrete an das Vogteigericht zu erlassen (r). '

22) Die öffentliche Versteigerung der Nachlaß- und Concursmassen zu bewerkstelligen (s).

23) Ingrossation aller Schuldverschreibungen und Corroboration der Urkunden, in 

Grundlage der tzivilgesetze (t).
(ą) Kompc. v. 1765 Juli 16 12, 13. (b) Urk. Christin/s v. 1646 Aug. 20 § 4. vergi. §§ 12—
14. (c) Eben dort, § 4 (d) Eben dort, § 27. (e) Eben dort, §§ 10, 14. (f) Kompc. v. 1765 Jul» 
16 § 46. (g) 1805 Juni 13 (21792)- Bef. d. Gouv. Reg. v. 1805 Lept. 23 u. Ott. 23. (h) Urk. 
Christinas v. 1646 §§ 1, 2, Kön. Schw. Bef. ans Dvrpt. Hofg. v. 1689 Roy- 14. (i) Urk. 
Christinas v. 1646, § 33. (k) Rig. 5tat. B. Kap. III, § 1. (1) Die Punkte 15 — 17 bec. auf d. 
Rig. Stat. B. III, Kap. IV, 2, 3, 5; B. IV, Kap. IV, § 5. (m) Resol. d. Justjzkost. v. 1728 
Ian. 26; Bef. d. Gouv. Reg. v. 1806 Apc. 16, pst. 3. (u) Antr. d. Gen.-Gouv. v. 1826 Apc. 2-, 
Etat. v. 1817 Marz 20; Rig. Stgt. B. II, Kap.II, § 5, Kap.V, § 3. (o) Eben dort, (p) Eben dort.
(q) Eben dort, (r) Urk. Christinas v. 1646, §§ 12 — 14. (s) Bef. d. Gouv. Reg. v. 1806 Marz

2. (t) Urk. Christinas v. 1646, § 13.

5, Vpn den Grenzen der Amtsgewalt des Magistrats.

In Administrativ* und Polizeisachen.

644-. In Administrativ- und Polizei fachen steht der Dorptsche Magistrat unmittelbar 
unter der Gouvernementsregierung.

Dergl. Allg. Reichsg. Bd. II, Allg. Gouv.-Verf. § 2382.

645. Die Frist, binnen welcher die Beschwerde über ein Erkenntniß des Raths bei der 
Eouvernementsregierung angebracht werden kann, ist eine vicrwbchentliche, gerechnet vom 
Tage der Eröffnung des Erkenntnisses; die Unzufriedenheit wird im Magistrate mündlich 

angezeigt, die Beschwerde aber schriftlich eingereicht.
Eben so, u. BH. X, Civ.-Ges. §§ 2047, 2048.

646. Die angebrachte Beschwerde hemmt die Vollziehung des Erkenntnisses nicht, 
außer wenn von der Gouvernementsregierung darüber ein besonderer Befehl ergeht.

In Kriminal- und Civilsachen.

641. Der Dorptsche Magistrat steht in Kriminal- und Civilsachen unter Leuteration 
und Appellation des Hofgerichts.

Hofg.-Ordn. v. 1630 Sept. 6; Urk. Christinas v. 1646 Aug. 20 §3; Vergl. Kön. Schwed. Bef. ans 
Dorpt. Hofg. v. 1689 Nov. 14; Rig. Stat. B. II, Kap. XXXI, 1, 2 u. folg.; d. svgen. abgeänd, 

Art. Kap, XXXI, §§ 1 u. folg.

648. Zn Kriminalsachen übertragt der Magistrat die förmliche Untersuchung dem 
Vogteigerichte, fällt aber selbst das allendliche oder das begutachtende Urtheil.

Rig. Etat. B. IIX Kap. II, § 1; Kap. III, § 2.

649. Der Magistrat erkennt allendlich, ohne seine Uttheile der Leuteration des Hof- 
g.richts zu unterleg.», in allen Kriminalsachen, in welchen die Angeschuldigten zu Geldstra
fen, zum Arrest auf Wasser und Brod, zu leichter Leibesstrafe und zu ähnlichen Fahndun

gen zu verurtheilen sind.
Vergl. Urk. Christines v. 1646 Aug. 20, h 3.

650. Die Fälle, kn welchen der Magistrat in Civilsachen in erster oder zweiter Instanz 
verhandelt und erkennt, sind in der vorhergehenden Abtheilung, von der Kompetenz des Ma- 

gstttats, angegeben.
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651. Der Dorptsche Magistrat entscheidet allmdlich alle Ckvilsachen, deren Gegenstand 
cn Werth nicht 180 Rbl. S. M. übersteigt.

Urk. Christinas v. 1646 Aug. 20, § 3.

4. Von den Sitzungen und dem Geschäftsgänge.

652. Der Dorptsche Magistrat halt seine Sitzungen im Rathhau'e wöchentlich zwei
mal, des Dienstags und des Freitags. Kriminalsachen aber, so wie die laufenden Geschäfte, 
die sich auf die Korrespondenz des Magistrats beziehen, werden, nach Dürßgabe ihres 
Eingehens, an jedem Tage verhandelt.

Ununtecbr. Gewohnt), entwickelt auf Gcundl. d. Rig. Stak.

655. Im Magistrate werden geführt: 1) ein Tischregister; 2) Journale; 3) Missive;
4) ein Verzeichnis; der anhängigen Rechtssachen; 5) ein Arrestantenverzeichniß; 6) ein Ex- 
peditionsbuch und die nöthigen Register, Schnur-, Kassa-, Hypotheken» und Corroborati ons- 
bücher.

Kanz.-O. v. 1789 Okt. 15.

654. Tie vom Sekretair entworfenen Konzepte von Ausfertigungen, die ;um gewöhn
lichen Schriftwechsel des Viagistrats gehören, werden nur von dem Vorsitzer durchgesehen; 
die Konzepte aller wichtigeren Ausfertigungen dagegen, wozu auch alle Erkenntnisse gehören, 
werden nicht eher ins Reine ge'chrieben, als bis sie von allen Gliedern, welche in der Sache 

erkannt haben, gebilligt worden sind.
Ununtecbr. Gewohnh.

655. Tie Ausfertigungen werden von dem Vorsitzer unterschrieben.
Kanz.-O.v. 1789 Okt. 15.

656. Jede Ausfertigung schließt mit dem Datum und den Worten: „Im Namen und 
von wegen des Raths der Stadt Dorpat." Enthält die Ausfertigung ein Urtheil oder einen 
Bescheid, so wird noch das Rathssiegel der Unterschrift beigefügt.

Eben dort.

657. Die gerichtlichen Geschäfte werden unter die Glieder des Magistrats, nach gemein
schaftlicher Übereinkunft derselben, verteilt; dem Vorsitzer steht die Leitung des Ganzen zu.

Eben dort.

658. Die Verkeilung der Arbeiten untc die Kanzellei beamt, n kömmt dem Obersekce- 
tair zu.

Eben dort.

659. Jeder Bürgermeister, so wie der Ohms frétait, führt einen besonderen Schlüssel 
der Depositenkasse. Uber die Einnahme und Ausgabe der Depositengelder werden ein Kassa- 

schnucbuch und ein Rescontrabuch geführt.
Eben dort.

5. Von der Rechenschaftsablegung und Verantwortlichkeit.

660. Der Civilgouverneur revidirt jährlich den Dorptsche» Magistrat, und ergreift 
Maßregeln um befundenen Mängeln abzuhelfen.

Vergl. Allg. ReichSg. Bd. 1l, Allg. Gouv.-Verf. § 604.

661. Tie Entfernung vom Amte der Rathsglieder und des Obersekretairs für 
Amtsvergehen geschieht durch die Gouvernemcntsotrigkeit; die Entfernung vom Amte 
der übrigen Beamten und Diener, welche der Viagistrat selbst anstellt oder bestätigt, so wie 
die Beahndung derselben, hängt von ihm ab. Die Amtscntützung aber sowohl der Glieder, 
als der Beamten und Dien^, findet nicht anders, als auf Erkenntniß des Hofgerichts Statt.

Vergl. eben dort, § 256, Bd. III. Regl. ü. d. Wahld., §§ 256 u. folg. Bd. XV, § 1476.
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6. Von dem Schriftwechsel mit anderen Behörden.

662. Der Dorptsche Magistrat empfangt von dem Genera lgouverneur, dem Civil- 
gouvcrn.ur, der Gouvernementsregicrung, dem Kameralhofe, dem Hofgerichte und dem Ge- 
neralkonsistorium Befehle und Vorschriften, und sendet Berichte und Unterlegungen an die

selben.
Vergl. Allg. Reichsg. Bd. II, Atlg. Eouv.«Verf. §§ 194 u. folg.

665. Der Magistrat korrespondirt mit den Landgerichten, den Kreisgerichten, den 
Ordnung-gerichten, dem Polizeiamte, der Kreisrentei, der Medicinalverwaltung, dem Post- 
komptoir und der Zollverwaltung, und auf gleiche Weise auch mit anderen Magistraten, 
durch Mittheilungen.

Eben dort.

661. Der Magistrat erläßt an das Vogteigericht, das Kassakollegium, die Kirchen» 
Verwaltung und die übrigen ihm untergeordneten Behörden Vorschriften und Befehle.

Eben dort-

665. Ergibt sich die Nothwendigkeit, eine andere höhere oder gleichstehendc Behörde 
an die gesetzliche Erfüllung der an dieselbe ergangenen ^Requisition zu erinnern oder an
halten zu lassen, so hat der Magistrat der Gouvemementsregierung darüber vorzustellen.

Eben dort.

II. Von der Verfassung des Vogteigerichts.

666. Alle für die Untergerichte der Stadt Riga aufgestellten allgemeinen Regeln gelten 
auch für das Vogteigericht in Dorpat.

1. Von dem Bestände und den Sitzungen des Vogteigerichts.

667. Das Vogteigericht besteht aus einem Rathsherrn aus dem Gelehrten Rande, der 
unter dem Namen Obecvogt den Vorsitz führt, und zwei Rathsherrn aus dem Kaufmanns

stande, als Beisitzern.
Urk. Chriiina^s v. 1646 Aug. 20, § 2; Kompr. v. 1765 Juli 16, § 14.

668. Die Besetzung der Stellen im Vogteigerichte findet in Einleitung der im Stän- 
derechte angegebenen Regeln Statt.

669. Aur Besorgung der Kanzellei geschäfte ist ein besonderer Vogteigerichtssekretair nebst 
zwei Kanzellisten angestellt. Der Sekretair wird vom Magistrate gewählt und von der Gou
vernementsregierung im Amte bestätigt; die Wahl und Anstellung der Kanzellisten hängt 
vom Magistrate selbst ab. Der Sekretair des Vogteigcrichts besorgt zugleich die Geschäfte 

des öffentlichen Notars.
Bef. d. Gouv.-Reg. v. 1817 Aug. 28.

610. Die gewöhnlichen Sitzungen des Vogteigerichts finden zweimal wöchentlich, des 
Montag) und Donnerstags, Statt; außerordentliche Sitzungen werden jedesmal angesetzt, 
wenn die Geschäfte es erfordern.

Ununlecbr. Gewohnh. ent«, auf Grundl. d. Rig. Skat-

2. Von der Kompetenz.

671. Vor das Vogteigericht gehören alle Sachen des Wettgerichts, des Amtsgerichts und 
des Kämmerei- und Stadtbaugerichts.

Bef. d. Gouv..«eg. v. 1834 Febr. 14.
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672. Zur Kompetenz des Vogteigerichts als Weltgericht gehört:

t) Alle Handelssachen überhaupt, und insbesondere die Streitigkeiten zwischen Handels

herren, deren Gesellen und Lehrlingen zu entscheiden.

2) Den ordnungsmäßigen Gang des Handels zu beaufsichtigen.

3) Von den Kaufleuten, die zum Jahrmärkte und sonstigen Handelsverkehr kommen, 
Standgelder zu erheben und die Aussicht über die Marktpolizei zu führen.

4) Unter des Magistrats Oberleitung die unmittelbare Aufsicht über Maß und Ge

wicht zu führen.
5) Die Mietkontrakte über Buden für die Zeit des Jahrmarkts zu beglaubigen und zu 

registriren.
Bef. d. Gen.-Gouv. ». 1763 Aug. 20; Kompr. v. 1765 Juli 16, § 23; 1819 Juni 25 
(27854); Bcf. d. Gouv. - Reg. v. 1822 Sept. 4, 1826 Jan. 29 u. Aug. 30; Bcrvollst. 
Berord. über d. Gilden v. 1824 Nov. 24, Kap. 13.

675. Zur Kompetenz des Vogteigenchts als Amtsgericht gehört:

1) Streitigkeiten und Klagen der Handwerksämtcr und Zünfte sowohl gegen einander, 
als gegen Personen, die nicht zu ihnen gehören, zu entscheiden.

2) Streitigkeiten und Beschwerden zwischen den Handwerksmeistern, Gesellen und Bur
schen, und Klagen anderer Personen gegen sie wegen Stellung schlechter Arbeit, wegen Rickl- 
ablieferung derselben zum Termin, wegen übermäßiger Preise u. dgl., zu entscheiden.

3) Tie Handwerkspolizei auszuüben und Taren für die zünftigen Handwerker anru- 

fertigen.
Urk. Christinas v. 1646 Aug. 20, § 27; Kompr. ». 1765Juli 16, § 30; Protok. d. Rig Statth - 

Reg. ». 1787 Juni 3, pkt. 10.

67-1. Als Kämmerei-und Baugericht verhandelt das Vogteigericht, nachdem es nöthi- 
genfalls das Gutachten der Stadtarchitekten eingefordert, alle in der Stadt vorfallcnden 
Bau-, Grenz-, und Servitutstreitigkeiten und veranstaltet die Taration des unbeweglichen 
Vermögens. Bei Prüfung der Baurisse und Faoaden, bei Einweisung der Bauplätze, beim 
Brücken-und Straßenbau, geht das Vogteigericht gemeinschaftlich mit der Stadtpolizei zu 

Werke.
Urk. Christina'S ». 1646 Aug. 20, SS 16, 17; Kompr. ». 1765 Juli 16, S 10; Bes. d. Gouv., 

Reg. ». 1806 Mär; 2.

675. Vor das Vogteigericht gehört, außer den Sachen des Weltgerichts, des Amts
gerichts und des Kämmerei- und Baugcrichts auch noch:

1) In Auftrag des Raths die förmliche Untersuchung in allen Kriminalsachen, die der 

Aburtheilung desselben unterliegen, anzustellen.
2) Wechsel- und Schuldforderungen, wenn letztere denBetrag von 6 Rbl. S. M. über

steigen, zu verhandeln und zu entscheiden.
3) Beschlag auf bewegliches Vermögen, so wie Sequester aus unbewegliches, in Auftrag 

der befugten Behörden, zu legen.

4) Die Versteigerung des beweglichen Vermögens zu bewerkstelligen.

5) Die von dem Magistrate verfügten Jmmissionsdecrete zu vollziehen.

6) Die Beitreibung rückständiger Stadtabgaben zu besorgen.

Rlg. Stat. B. 11, Kap. I, § 1; Kap. II, SS 1—3; Bef. d. Gê-Reg. ». 1806 März 2. 



lli. Von der Verfassung der besonderen Stadtverwaltungen und 
Kollegien.

1. Dender Verfassung des LtadtkassakollegiumS.

676. Das Stadkassakollegium besteht aus sieben Gliedern: demKommerzbürgcrmeister 
alsVorsitzer, zwei Rathsherrn, den worthabenden Ältermännern und den ältcrnDockmän- 

nern beider Gilden als Beisitzern.
Kompr. v. 1765 Juli 16, § 6; Bef. d. Gouv.-Reg. v. 1834 Febr. 14.

677. Bei dem Stadtkassakollcgium ist ein Buchhalter angestellt, der das Protokoll 
führt und dem Rechnungswesen vorsteht.

Eben dort.

678. Dem Stadtkassakollcgium liegt die Verwaltung dcS gesummten Stadtvermö
gens ob.

Ct.d!kassl-O. v. 1765 Juli 16.

679. Wegen Ausgaben, die nicht etatmäßig sind, wendet sich das Stadtkassakollcgium 
an den Rath, der in Sacken von geringem Belange von sich aus verfügt, in wichtigen 
Fällen aber die Bestätigung der Gouvcrncmentsregicrung cinholt.

Eben dort.

680. Tas Stadtkassakollcgium unterlegt jährlich im Februar dem Kamcra'hofe die 
Jahresrechnungen, nebst allen dazu gehörigen Büchern und Belegen, zur Revision.

SenatS-Bcf. v. 18*21 Nov. 25; Bef. d. Gouv.-Reg. v. 1825 Apr. 30.

2. Don der Verfassung des Quart i erko tt eg i um s.

681. DasQuartierkollegium besteht aus einem Rathsherrn, welcher als Oberquartier
herr den Vorsitz führt, und aus den worthabenden Ältermännern und den Dockmännern 

beider Gilden.
V. d. Gen -Gorv. best. Quart.-Ordn. v. 1770 Apr. 27; Bef. d. Gen -Gouv. v. 1822 Dec. 5.

682. Außerdem sind bei dem Quartierkollegium drei besondere Beamten angestellt. 
Zwei derselben, Quartierbürgcr genannt, werden von ihren Gilden, eincr aus jeder dei selben, 
der dritte aber, Quarticrmcister genannt, vom Quartierkollegium selbst gewählt; die Bestä
tigung aller drei hängt vom Magistrate ab. Der Stadtbuchhalter führt das Protokoll und 
steht dem Rechnungswesen vor.

Quart.-Ordn. v. 1770 Apr. 27.

685 .Tcr Oberquartierhcrr sorgt für die Einquartierung des Militärs und hältzu diesen 
Behufe vorläufige Berathungen mitdenübrigenGliederndesKollegiums, welches nöthigen- 
salls dem Magistrate unterlegt und berichtet.

Eben dort.

684. Das Quartierkollegium macht zwei Mal im Jahre eine Répartition der Ein
quartierungskosten, und stellt tiif.lbe der Gouvcrnementsregierung zur Bestätigung vor.

Bef. der Gouv.-Reg. von 1814 März 28.

685. An der Anfertigung dieser Répartition nehmen Antheil:
1) Ein Abgeordneter der in der Stadt bcsitzlichcn Adeligen.

2) Ein Abgeordneter der in der Stadt bcsitzlichen Beamten.

3) Ein Abgeordneter der nicht zur Korporation gehörenden Bürger. Diese Abgeordneten 
werden von i.^ren Ständen ein für allemal erwählt.

Bef. des G,» -Aouv. v. 1814 Mär; 22, der Gvuv.-Reg. v. MLrz 28.
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686. Das QuartierkolleZlum übergibt jährlich im Juli seine Rechnungen einer be
sondern Kommission zur Revision. Dieselbe wird von der Gouvernement-regierung nieder
gesetzt und besieht aus dem Polizeimeister, einem Rathsgliede und einem Abgeordneten der 
nicht zur Korporation gehörenden Bürger.

Bef. des Gen.-Gouv. v. 1825 Febr. 26, der Gouv.-Reg. v. März 14.

5. Don der Verfassung dec Polizeikassakommission.

687. Die Polizeikaffakommission besieht aus einem Rathsherrn als Vorsitzer und den 
worthabenden Aeltermànnern beider Gilden als Beisitzern. Ter Stadtbuchhalter führt das 

Protokoll und steht dem Rechnungswesen vor.
1805 Juni 15 (21792).

688. Tie Polizeikaffakommission erhebt von den Einwohnern die, nach einem für 
jedes Jahr besonders entworfenen Überschlage repartirten, Beiträge für sämmtliche Polizei
bedürfnisse, als: Besoldung der Polizeibeamten, Erleuchtung, Pflasterung und Reinigung 
dec Straßen, Ldschanstalten und dgl.; und bestreitet aus den eingegangenen Summen die 

etatmäßigen Ausgaben.
Eben dort.

689. Ter Magistrat macht jährlich im November gemeinschaftlich mit dem Polizei
meister den Überschlag und stellt ihn dem Generalgouvemeur zur Bestätigung vor.

Eben dort; Bef. deö Gen.-Gouv. v. 1825 Juni 12, der Gouv.-Reg. v. Juni 20.

690. Tie Polizeikaffakommission schließt jährlich am 31 December ihre Kassenbücher 
und Jahresrechnungen und stellt sie vor Ostern dem Magistrate zur Revision vor; vorher 
aber liegen dieselben 4 Wochen hindurch in der Rathskanzellei zu Jedermanns Einsicht auf.

Ununterbr. Gewohnh.

691. Ter Magistrat macht in seiner zweiten vollen Sitzung nach Ostern, im Beisein 
der Aeltermänner und Abgeordneten sämmtlicher Stadtbewohner, das Resultat der statt
gehabten Revision bekannt.

Bef. deö Gen.-Gouv. v. 1825 Juni 12, der Gouv.-Reg. v. Juni 20.

4. Von der Verfassung der perpetuellen Kommission.

692. Die perpétuelle Kommission besteht aus einem Rathsherrn als Vorsitzer, aus den 
zwei nicht wotthabenden Aeltermannern und zwei Abgeordneten beider Gilden, zu einem 
aus jeder derselben, als Beisitzem. Ein Buchhalter führt das Protokoll und steht dem Rech

nungswesen vor.
Bef. des Gen.-Gouv. v. 1785 Jan. 21.

695. Die perpétuelle Kommission prüft die Zulässigkeit derjenigen, welche sich zu den 
Sckenkbenesizien dec Stadt melden, vcttheilt und verwaltet dieselben.

Sen.-Bef. v. 1785 Jan. 12, Bef. des Gen.-Gouv. v. Jan. 21 und Schenk.-Ordn. v. Marz 6.

6. Von der Verfassung der Verwaltung des MilifairkrankenhauseS.

694. Die Verwaltung des MilitairkrankenhauseS besteht aus einem Rathsherrn als 
Vorsitzer, dem nicht worthahenden Aeltermanne und dem Tvckmanne großer Gilde.

Bef. der Gouv.-Reg. v. 1825 Aug. 10, des Civ.-Gouv. v. Aug. 18, 1826 Dec. 24; Bef. des 
Gen.-Gouv. v. 1827 Febr. 1.

695. Sie trägt Sorge, daß das Militairkrankenhaus mit allem Nöthigen versehen 
werde und wacht über die richtige Verwendung der Gelder, welche von dec Krone für die 
Pflege und Heilung des kranken Militairs verabfolgt werden.

Eben dort.
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696. Über He verpflegten Militairkranken, stellt He Vktwaltung monatlich unb jähr
lich dem Hl gouverneur Verschlage vor.

Bef. der Gouv.-Reg. v. 1826 Dec. 24.

6. Don der Verfassung der Steuerverwaltung.

697. Tie Steuerverwaltung besteht aus sieben Gliedern, und zwar: aus dem Kom- 
merzbürgermeister als Vorsitzer, zwei Rathsherren, den zwei nicht worthabenden Aelter- 
mannern und den jungem Dockmannern beider Gilden als Beisitzern. Ein beionderer Buch
halter führt das Protokoll und steht dem Rechnungswesen vor.

Siathsdeschl. v. 1854 Okt. 19.

698. Tie Steuernwaltung hat von Amtswegen:
1) Tie steuerpflichtigen Einwohner der Stadt Dorpat aufzuschreiben, die Kopfsteuer 

zu repattüen und nach eingegangener Bestätigung des Kameralhofes zu erheben.

2) Die Gildensteuer von den Kaufleuten zu erheben.
3) Ten Kaufleuten und Stadtbürgern Päsie zu ertheilen, die von dem Kommerzbürger- 

meister oder einem andern Gliede der Eteuerverwaltung unterzeichnet und vom Buchhalter 

cvntrasignüt werden.
4.) Die erhobenen Steuern und Abgaben in die Kreisrentei einzuzahlen.

Bef. d.c Gouv.-Oieg. v. 1824 Febr. 12.

699. Die Steuerrechnungen werden durch eine Kommission, bestehend aus e nem 
Gliede des Raths und einem Abgeordneten aus jeder Gilde, revidirt.

Eden dort.

7. Von dec Verfassung des Stadtarmenkollegiums.

700. Das Stadtarmenkollegium besteht aus einem Rathsherrn, der unter dem Namen 
Armenprovisor den Vorsitz führt, einem Gliede der großen Gilde, und einem Gliede 
der kleinen Gilde. Ter jedesmalige Justizbürgermeister ist, seinem Amte nach, Ober- 

armenprovisor.
Bef. dec Gouv.-Reg. v. 1827 Juli 4.

701. Bei dem Stadtarmenkollegium ist ein Sekretair angestellt, welcher das Protokoll 
führt. Ter Buchhalter der Steuerverwaltung fertigt die Jahresrechnungen des Stadtarmen

kollegiums an.
Eden dort.

702. Dem Stadtarmenkollegium liegt die Versorgung aller Armen der Stadt überhaupt 
ob, insbesondere aber die Aufsicht über das Stadtarmenhaus und die Verwaltung der Ar

menkasse.
Eben dort.

705. Das Stadtarmenkollegium unterlegt halbjährlich dem Civilgouverneur einen 
Verschlag über Einnahme, Ausgabe und Betrag der Armenkasse, und am Schluß des Jahres 
eine ausführliche Generalrechnung. Außerdem stellt es die Jahresrechnungen der Armenkasse 

dem Magfl^rate vor, welcher sie durch das Stadtkassakollegium revidiren laßt.

Stadtkassa-O. von 1765 Juli 16.

8. Von der Verfassung der Schulkassakommifsson.

704. Die Schulkassakommission besteht aus einem Rathsherrn, als Vorsitzer, und den 
worthabenden Aeltermannern beider Gilden, als Beisitzern. Der Stadtbuchhalter führt das 

Protokoll und steht dem Rechnungswesen vor.
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705. DieSchulkassakommisiîon verwaltet das derSchulkasse gehörende Kapital, erhebt 
die auf die Einwohnerschaft repartirten Beiträge und zahlt nach Ablauf jedes Tertials dem 
»Collegium Scholarchale» die nach dem Etat festgesetzten Summen aus.

706. Die Schulkasfakommission stellt die Kassabücher und die Jahrcsrechnung dem 
Magistrate zur Revision vor, nachdem sie vorher vier Wochen hindurch in der Kanzellei zu 

Jedermanns Einsicht gelegen haben.
Bef. deS*Grn.-Gouv. v. 1815 März 3, 1825 Suni 12.

9. Sßon bet Sßersoffing bc8 «Collegium Scholarchale».

107. Das «Collegium Scholarchale »besteht aus zweien vomEurator desDörptschen 
Lehrbezirks ernannten Gliedern, dem Justizbürgermeister und den beiden worthabenden 

Aeltermännern.
Uk. v. 1836 Dec. 16; Anordn, des Curator. Conseils des Dorpt. Lehrbez. v. 1837 Juni 16.

708. Das« Collegium Scholarchale» verwaltet die von derStadt zur Unterhaltung 
der Stadtschulen bestimmten,und von der Schulkassakommision verabfolgten Summen, 
stellt dem Curator des Dorptschen Lehrbezirks die Kandidaten zu den Lehrerstellen an 
den Stadtschulen vor, und macht ihm wegen etwanigcr Mißbräuche und wegen Ver

besserung des Schulwesens Vorschläge.

709. Die Mitglieder des« Collegium Scholarchale» haben das Recht, die Schulen 
zu besichtigen und sind besonders verpflichtet, bei den öffentlichen Prüfungen der Schüler 

zu erscheinen.
Bergt. Verordn, über V:rw. der Stadtschulen in Dorpat v. 1814 Apr. 4; Allerh. best. Stat, 

der Dorpt. Univ. v. 1820 Sunt 4 (28302).

IV. Von der Verfassung des Polizeiamts.

710 .'Das Polizeiamt besteht aus einem Polizeimeister als Vorsitzer, der inGrundlagc 
der allgemeinen Gesetze angcstellt wird, aus einem Polizeiaufseher und einem Rathshcrrn 

als Beisitzern.
Allerh. best. Etat der Dorpt. Polizei von 1805 3um 13 (21792); Bergt. Bef. der Gouv.-Reg. 

v. 1805 Sept. 23 und Okt. 23.

711. Bei dem Polizeiamte sind ein Sekretair, welcher von der Gouvernementsregierung 
bestätigt wird, und die etatmäßige Anzahl Kanzellistcn angestcllt.

Eben dort.

712. Als Unterbeamtcn des Polizeiamts sind in jedem der hei Ctadttheile ein Polizei
aufseher und ein Gehülfe angestellt. Sie werden aufVorstellung der Gouverncmentsregicrung 
von dem Generalgouverneur bestätigt. Außerdem befinden sich bei dem Polizeiamtc mehrere 

niedere Polizeibcamten.
Eben dort.

715. Das Polizeiamt erhält von der Stadt Quartier und Besoldung; das Polizei
kommando aber wird von der Staatsregierung besoldet.

Eben dort. s

114. Die Kompetenz des Polizeiamts in Dorpat ist dieselbe, wie in Riga, mit Be
obachtung jedoch der Ausnahmen, welche hinsichtlich der Kompetenz des Vogteigcrichts und 

Magistrats in Dorpat aufgestellt sind.
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Dritte Abtheilung.
Von den Verfassungen der Stadt Pcrnau.

I. Von der Verfassung des Magistrats.

t. Von d e m Bestände.

715. Der Magi strat der Stadt Pernau besteht aus zwei Bürgcrmei stern und sechs Raths
herm, welche vom Magistrate selbst nach den im Ständerechte angegebenen Testimmungen 

gewählt werden.
Anmerkung. Einer der Birzerme'.ster wird Justiz-, der ander: Polizei-Bürzermeifter genannt. 
Urt. Steph'n Bathoru's von 1L82 Dec. 7, Sigismund lli von 1589 Apr. 8; Pollzel-Ordn. 

der Stadt Pe nau von 1701 Juli 24.

786. Bei dem Magistrate sind angestcllt: cinSckrctair, der zugleich auch Syndikus ist, 
ein Protokollist, ein Archivar, ein Translateur, drei KanzeUisten und die erforderliche An

zahl Gerichtsdiener.

717. Der Sekretair wird auf Lebenszeit angestellt. DerMagistrat wählt bei cintretender 
Vakanz zwei Kandidaten, von welchen die Eouverncir.cntsrcgicrung einen bei ätigt. Tie 
Kandidaten können zu jedem Stande gehören, müssen aber die Rechte auf einer Russischen 
Universität studirt haben. Tie übrigen Beamten und Tiener werden vom Magistrate ohne 

Bestätigung der Gouverncmentsregierung angestcllt.
Vcrgl. Bef. der Gou».-Neg..v. 1811 Ott. 2 und 1830 Febr. 27.

718. Die Glieder und Beamten des Magistrats erhalten ihren Gehalt aus dcnStadt- 
einkünften.

Ununterbr. Gcwohnh.

789. Tie Strafgelder, auf welche dcrMagistrat erkennt, werden unter dieRathsgliedcr 
vertheilt. Tic zumBesten dcrKanzelleibcamten festgesctztenKanzclleigebühren werden nach 

einer hierfür bestätigten Tare erhoben.
Kon. Schmid. Nesol. v. 1684 Mär; 9.

2. Von der Kompetenz, derRechenschastSablegungund dem Schr'iftwechs l.

720. Tie Regeln über Kompetenz, Rcchcnschaftsablcgung und Schriftwechsel des 
Torptschcn Magistrats kommen auch für den Magistrat der Stadt Pcrnau in Anwendung 

mit folgenden Abweichungen:
1) Ta in der Stadt Pcrnau kein besonderes Polizeiamt ist, so liegt die Aufsicht über die 

öffentliche Ordnung dcmMagistrate ob, welcher mittelst des auö Ratssgliedern zu'ammen- 
gesctzten Polizeigerichts verfährt. Er wacht auch über den Unterhalt und die Verpflegung 

der Arrestanten.

2) Ter Pernausche Magistrat entscheidet allendlich alle Zivilsachen, die an Werth nicht 
315 Rbl. S. M. übersteigen.

3) Die Erkenntnisse des Magistrats in Sachen, welche vor demselben als erste Gerichts
instanz gehören, werden vom Polizeigeriä tc auf Anordnung des Magistrats, —in Sachen 
aber, die aus den Riedergerickten an dasse be gelangt sind, von dem Gerichte, in welchem 

das an'ängliche Verfahren staltgesunden, vollstreckt.
Rig Stat. B. II, Kap. tll, 8 12; Utf. Steph n Bathorn's v. 1582 Der. 7, Sigismund III 
». 1589 Av^. 8; Kön. Sckw d. N s.'l. ». 1037 Aug 19, 1617 -28, 1621 Juli 14. 
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1619 Aug. 29, 1650 Nov. 26, 1670 Zull 12, 1682 Sept. 18; Polizei-Orkn. v. 1701 
Juli 94, Kap. Il, V; 1710 Aug. 12 (2286'; Stadtkaffa-Ordn. von. 1755 Apr. 5, 8 7; 
Schräg, drr Gr. Gllve von 1758 Mal 12, § 22; Bof. des Gen.-Gouv. v. 1760 Nov. 1.

II. Don der Verfassung der Untergcrichte.

1. Von der Verfassung des Vogteigerichts.

a) Von dem Bestände.

721. Das Dogteigericht besteht aus zwei Ratsherrn. Einer derselben, der zugleich 
Ober.veîthcrr, Amtspatron undObcrbauhcrr ist,führt alsObervogt dcnVvrsstz.der andere, 
unter dem Namen Gerichtsvog , ist Beisitzer im Magistrate. Dieser letztere wird immer aus 
den Nathöhcrrn vom Kaufmannsstande gewählt und muß der Anciennetät nach ter zweite 

sein.
Vcrgl. Pollzel-Ordn. v. 1701 Jull 21.

722. Bei dem Vogtc'gerichte sind e.'n Se'retair, der zugleich auch den Geschäften eines 
öffentlichen Notars vorsteht, ein Kanzellist, ein Gerichwdiener und ein Gefängniswärter 

angestellt.

725. Das Bogtcigcricht hält feine ordentlichen Sitzungen des Montags und Donner
stags,— auscrordcntlict'eSitzungen, so oft cs nöthig erscheint.DcrVorsitzer ist verpflichtet zu 

jeder Zeil Gesuche in Sachen, d.e keinen Ausswub leiten, anzunehmen.
Rlg Stat. B. 11, Kap. 1, 8 2.

b) Von der Kompetenz.

724. Vor das Vogteig?richt gehören alle Sachen des Weltgerichts, des Amtsgerichts 
und des Stadtbaugcrichts; außerdem ist es verpflichtet:

1) Tie förmliche Untersuchung in Kriminalsachen anzustellen, und dieselben dem Ma
gistrate zur Aburtheilung vorzustellen.

2) Injurien-, so wie Schuldsachen und Streitigkeiten, welche Kauf-und Micthver- 
trage und Cchiffsachcn betreffen, zu verhandeln und zu entscheiden.

3) Tie öffentliche Versteigerung unbeweg ichen, in der Stadt belegenen, Vermögens 
zu veranstalten.

4) Geburtsbriefe zu ertheilen.
5) Tie Aufsicht über die Loolsen und Fischer zu führen.

, Eben dort, Kap. lil, SS 1, 2.

727. Als Weltgericht hat das Vogteigericht:
1) Streitigkeiten wegen Waarenverkauf und Waarentausch zu entscheiden.
2) Beschlag auf Handelswaaren zu legen.
3) Die Handelspolizei zu handhaben.

Pol'.zel-O. v. 1701 Zull 24 u. Rlg. Wett-Ordn. v. 1690 Okt. 10.

j2G. Als Amtsgericht hat das Vogteigericht:
1) Aut die Beobachtung der Handwerksschragen zu sehen.
2) Alle Streitigkeiten zwischen den Gewerken, so wie Streitigkeiten der Meister, Ge

sellen und Lehrlinge unter einander, und alle Beschwerden anderer Personen wegen Stellung 

schlechter, verdorbener und verzögerter Arbeit und wegen übermäßiger Preise,zu verhandeln 

und zu entscheiden.
3) Streitigkeiten, welche bei den Zusammenkünften der Aemter oder in den Herbergen 

der Gesellen Vorfällen, zu schlichten.
Pollzei-O. v. 1701 3nü21, Kap 1.
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727. Als Baugericht hat das Vogteigericht darauf zu sehen, daß alle Privatbauten tn 
der Stadt und deren: Gebiete in Grundlage der Gesetze ausgesührt werden.

Eben dort, Kap. V.

728. Das Vogteigericht entscheidet allendlich alle Civilsachen, deren Gegenstand an 
Werth nicht 30 Rbl. S. M. übersteigt. Die gesetzlichen Rechtsmittel gegen die Erkennt
nisse des Vogteigerichts werden beim Magistrate angebracht.

Drrgt. d. sogen, abgeänd. Rig. Stat B. II, Kap XXVIII, SS 1, 4.

729. TaS Vogteigcricht vollstreckt selbst seine rechtskräftigen Urtheile.
Vergl. Polizel-O. v. 1701 3uli 24, Kap. II.

2. Von der Verfassung des Walsengerichts.

750. Das Waisengericht besteht aus dem Justizbürgermeister als Vorsttzer oder Ober
waisenherrn, dem Syndicus, dessen Geschäften der Sekrctair des Magistrats vorsteht, und 
dem zweiten Rathsherrn des Kausmannsstandes, als Beisitzern oder Waisenherrn.

751. Der Waisenbuchhalter, welcher aus den Stadteinkünften besoldet wird, führt 
das Protokoll und steht dem Rechnungswesen vor.

752. Die Amtspflicht des Waisengcrichts beschränkt sich auf die Verwaltung des Ver
mögens der unter Vormundschaft Stehenden und die Führung der betreffenden Rechnungs
bücher. Alle übrigen Vormundschafts-und Curatelsachen gehören zur Kompetenz des Ma

gistrats selbst.
Polizel-O. v. 1701 Zull 24, Kap. II.

3. Von der Verfassung des PollzelgerlchtS.

755. Tas Polizeigericht besteht aus dem Obervogte als Vorsitzer und dem, der An- 
«ennetät nach, süngsten Rathsherrn auö dem Kaufmannsstande als Polizeiherrn oder 

Beisitzer.
Bef. d. Gouv.-Reg. v. 1801 Nov. 7, 1831 März 12.

754. Bei dem Polizeigerichte sind ein rechtskundiger Sekretair, der zugleich bei den 
Verhandlungen des Gerichts Stimme hat, und zwei Kanzellisten angestellte. Außerdem 
hat das Polizeigericht noch zwei Kommissaire, mehrere Wachtmeister, einen Aufwärter 

und einen Gefängnißwärter.
Bef. d. Gouv.-Reg. v. 1801 Nov. 7, SS 2, 5.

755 Der Sekrctair wird vom Magistrate gewählt und mit Bestätigung der Gouver- 
ncmentsregieruug angestcllt. Die Kanzellistcn und Diener werden vom Polizeigerichte 
selbst gewählt und auf mündlichen Vortrag des Obervogts vom Magistrate bestätigt. 

Eben dort, 8 7.

756. Der Obervogt und der Sekretair erhalten, außer ihrem Gehalte im Magistrate, 
noch besondere Zulagen für die Erfüllung der Amtspflichten im Polizeigerichte.

Eben dort.

757. Das Polizeigericht hält täglich Sitzung, die Sonn- und Festtage ausgenom
men. Außerhalb der Sitzung trifft der Vorsitzer von sich aus die nöthigen Anordnungen; 
in wichtigen Fällen verfährt er nur mit Vorwissen und Genehmigung des Kommandanten.

Eben dort.

758. In Abwesenheit des Obervogts vertritt seine Stelle der Polizeiherr. Sind 
beide durch gesetzliche Ursachen an der Wahrnehmung ihres Amts gehindert, so ernennt der 

Magistrat den nöthigen Stellvertreter.
Eben dort, $ 12.
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759. Die Kompetenz des Polizeigerichts wird durch die allgemeinen Gesetze über die 
Stadt- und Landpolizeien bestimmt, mit Beobachtung jedoch der Ausnahmen, welche 
hinsichtlich dec Kompetenz des Vogteigerichts in Polizeisachen aufgestellt worden.

Eben dort, § 11.

740. Beschwerden gegen das Polize'gecicht gelangen an den Magistrat. Mer mit 
dem Verfahren oder mit der Entscheidung des Polizeigerichts unzufrieden ist, zeigt es bin
nen 24 stunden dem Polizeigerichte an und bringt sodann seine Beschwerde vor die nächste 
darauf folgende Sitzung des Viagistrats.

Eben dort, § 16.

ML Von der Verfassung der besonderen Stadtverwaltungen und 

Kollegien.

1. Von der Verfassung des Stadtkassakollegiums.

a) Von dem Bestände.

741. Das Stadtkassakollegium besteht aus einem Bürgermeister, der als Oberkastcn- 
herr den Vorsitz führt, und zwei Rathshcmr, Kastenherrn genannt, aus den Aeltermäa- 

nern der beiden Gilden und aus zwei Gliedern jeder Gilde als Beisitzern.
Etadtkaffa-Ordn. v. 1755 Apr. 5 §§ 1, 2.

742. Der Bürgermeister und die Rathsherrn werden vom Magistrate ernannt; die 
Bürger werden von den beiden Gilden gewählt. Zu Gliedern des StadtkassakvllegiumS 
werden Rathsherrn aus dem Kaufmannsstande, und zwar der erste und der dritte dem 
Dienstaltec im Magistrate nach, angestellt.

Eben dort, § 2.

745. Die Kanzellei des Stadtkassakollegiums besteht aus einem Notar oder Buchhal
ter und einem Kanzellisten.

Eben dort, § 1.

744. Zum Notar oder Brrchhaltec schlägt die Bürgerschaft drei Kandidaten aus ihrer 
Mitte vor, vcn welchen der Magistrat einen erwählt und bestätigt. Ten Kanzellisten 
Wählt das Stadtkassakollegium selbst und stellt ihn dem Magistrate zur Bestätigung vor.

Eben dort, §§ 1, 3.

745. Sämmtliche Glieder des Stadtkassakollegiums verpflichten sich vor Antritt ihres 
Amtes eidlich zur treuen Wahrnehmung desselben.

Eben dort, § 4.

746. Außer den Aeltermännern wird keines der Glieder des StadtkassakolleglumS als 
solches besonders besoldet; die Kanzelleibeamten beziehen Gehalt.

Bef. d. Gouv.-Reg. v. 1811 Okt. 2.

747. Die gewöhnlichen Sitzungen des Stadtkassakollegiums finden des Montags und 
Donnerstags Statt. Die außerordentlichen werden vom Obeckastenhecrn angefetzt.

Etadtkaffa-O. v. 1755 Aplil 5, § 6.

I>) Von dec Kompetenz und von dem Geschäftsgänge.

748. Zur Kompetenz des Stadtkassakollegiums gehcrt:
1) Alle Sachen hinsichtlich Bewahrung des Interesses der Ctadtkasse zu verhandeln.
2) Die Stadteinkünfte zu beaufsichtigen, die elben entgegen zu nehmen', die Rück

stände durch den Oberkastenherrn beizutreiben und die Stadtausgaben zu besorgen.

ITH. 8



3) Tie Stattgüter zu verpachten und zu diesem Behufe Kontrakte abzuschließen, die vom 

Iustizbürgermeister unterzeichnet und vom Sekretair gegen gezeichnet werden.
4) Darauf zu sehen, daß die Stadtg'ter gehörig beœirtMaftet, ihre Grenzen ohne Ein

drang erhalten und sie gegen alle Verschlimmerung und Verlust gesickert werden. Alle 
übrigen Sacken, welche diese Güter betreffen, gehören vor den Magistrat.

Eben dort, §§ 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17.

749. Tie Stadtkasse wird unter dreifachem Beschlusse aufbewahrt; dcr Oberkastenherr 
fahrt einen Schlüssel, die beiden Aeltermànner aber die beiden andern. Im Fall der Ab
wesenheit übergibt der Oberkastenhert seinen Schlüssel einem der Kastenherrn, die Aelter- 

manner aber die ihrigen einem Beisitzer ihrer Gilde.

Eben dort, §§ 11, 12.

750. Alle bei dem Kassakollegium eingehenden Gelder werden in der Sitzung desselben, 
gegen Quittung des Oberkastenherrn und der beiden Aeltermànner, entgegen genommen und 

vom Notar in das Kassabnch eingeschrieben.
Eben dort, § 6.

751. Bei Auszahlung von Geldern sind entweder alle Glieder des Kollegiums oder 
wenigstens der Oberkastenherr, die zwei Kastenherrn und Glieder von jeder Gilde zugegen. 
Zur Bestreitung kleiner Ausgaben kann der Oberkastenherr 60 Rbl. S. M. immer in 

Handen haben.
Eben dort, 15, 14.

752. Tie Besoldungen des Magistrats, der Stadtgeistlichkeit der Stadtbeamten und 
Stadtschulbeamten werden auf Anweisung des Magistrats vom T berka sten Herrn ausgezaylt.

Eben dort, § 15.

755. Bei öffentlichen Bauten und Reparaturen werden die Arbeitsleute mit Zuziehung 
des Kassakollegiums gemiethet; ihren Lohn aber erhalten lie wöchentlich von dem ^bervogte, 
als Vorsitzer des Baugerichts. Tie erforderlichen Baumaterialien werden von den Kasten- 

herrn mit Bewilligung des Kassakollegiums angekauft und auf Anweisung tes Lbertasien- 
herrn bezahlt. Auf gleiche Weise verführt das Kassakollegium bei der ihm obliegenden 

Aufsicht über das Bollwerk, die Floßbrücken, die Poststation u. f. w.

Eben dort, §§ 16, 17.

754. In außerordentlichen Fällen, welche Ausgaben, Anleihen, Ab'chließung von 
Kontrakten, Gehaltserhöhungen u. dgl. betce fen, macht das Kassakollegium rem Rathe e.ne 
Vorstellung, welcher diese sodann der Gouvemementsregierung zur Bestätigung unterlegt.

755. Das Kassakollegium ve.fü^t nach Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit ent
scheidet die Gouvernementsregierung.

Eben dort, § 18.

756. Das Stadtkassakollegium führt von sich aus keinen Schriftwechsel mit anderen 
Behörden, sondern die ganze Korrespondenz geht durch den Magistrat.

757. Die Kassabücher des Kollegiums werden nach Vorschrift des Kamcralhofeö ge
führt, und jährlich von demselben revidirt.
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2. Von der Verfassung deö Quartierkollegiums.

a) Von dem Bestände.

758. Das Quartierkollegium besteht aus dem jüngsten Nathsherrn des Kaufmanns- 
standrs, btt unter dem Namen Quartier Herr den Vorsitz führt, den beiden Ärmdnnem und 
zwei Gliedern der Gilden, zu einem aus jeder, als Beisitzern.

Bef. d. Gen.-Gouv. v. 4755 Sept. 21, § 1.

759. Ein Notar steht den Kanzelleigeschaften des Quartierkollegiums vor.

760. Das Quartierkollegium hdlt se ne gewöhnlichen Sitzungen einmal die Woche, 
des Donnerstags.

b) Von der Kompetenz.

761. Das Quartierkolleg'.um macht, mit Berücksichtigung des Werthes der Häuser und 
der aus denselben gezogenen Einkünfte, die Répartition, nach der die Truppen einzuquar- 
Heren und mit allem Bedarf zu versehen sind. Bei Anfertigung solcher Repartiticnen kann 
der Magistrat einem oder zwei Rathsherrn die oberste Aufsicht über das Quartierkollegium 
auftragen; ist aber die Répartition einmal gemacht, so kann der Magistrat sie nur mit Ein
willigung des Quartieekollegiums abändern.

Eben dort, §§ 2 — 4.
Anmerkung. Nach jetzigem Gebrauche hat das Quactierkollegium für die Einquartierung des Mili» 

tairs bis zum Stabsoffiziere, das Stadtkassakollegium für Einquartierung der Stabsoffiziere zu sorgen.

762. Die Quartierkafse wird unter dreifachem Beschlusse aufbewahrt, so daß der Quar
tierherr einen Schlüssel, und die beiden Altermanner die beiden übrigen führen. Auszahlun

gen finden nur mit Genehmigung des ganzen Kollegiums Statt. Zur Bestreitung kleiner 
Ausgab.n kann der Quartierherr eine erforderliche Summe zu einer unmittelbaren Verfü
gung haben.

Eben dort, § 5.

3. Von der Verfassung des Brandkollegiums.

765. Das Brandkollegium besteht aus zwei Rathsherrn, unter dem Namen Brandherrn, 
und vier Beisitzern, zu zwei aus jeder Gilde.

Bcand-Ordn. v. 1765 Mar; 22 Kap. I, § 1.

764. Das Brandkollegium sorgt für die Sicherheit der Stadt vor Feuerschaden und 
sieht darauf, daß jeder Hausbesitzer mit den nöthigen Feuer- und Brandgeräthscl)afien ver e- 
hen sei, und daß überhaupt alle Ldschanstalten der Stadt in gehörigem Stande erhalten 

werden.
Eben dort, Kap. II, § 2.

765. 3u Anfang Masis und Septembers jedes Jahrs überzeugt sich das Brandkolle- 
gium, m t Zuziehung sachkundiger Leute, durch persönliche Besichtigung von dem Zustande 
aller Rauchfänge, Öfen und Röhren in der Etadt und den Vcrstädten.

Eben dort, Kap. I, § !•

766. Im Fall eines Feuerschadens ergreift das Brandkollegium alle nöthigen Maßre
geln zur schleunigen Löschung desselben.

Eben dort, Kap. II.

767. Tie Br.rndkasse wird aus den jährlich im Mai und September eingezahlten Bei
trägen und den nach der Brandcrdnung verhängten Strafgeldern gebildet; sie steht unter der
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Verwaltung des Brandkollegiums und der Kontrolle des Raths, welcher die Kasse am Ende 

jedes Jahres zu revidiren H-
Eben dort, Kap. IV, §§ 2, 4.

4. Von der Verfassung dec Steuerverwaltung.

768. Tie Steuerverwaltung besteht aus zwei Rathsherm, als Vorsitzern, und den bei
den Altermännern und vier Gildegliedern, zu zwei aus jeder Gilde, als Beisitzern. Tie 

Rechnungen der Steuerverwaltung führt ein Notar.

769. Tie Amtspflicht der Steuerverwaltung besteht in Anfertigung der Repartitionen 
für die Krons- und andern Abgaben, und in Ablieferung der von der Stadt gestellten Re

kruten.
8. Von der Verfassung des Armenkollegiums.

770. Das Armenkollegium besteht aus zwei Rathzgliedern, den zwei Altermünnem 
und drei Bürgern jeder Gilde.

Lef. d. Gouv.-Reg. v. 1805 Okt. 7, § 1.

771. Zur Besorgung der Kanzelleigeschafte ist ein Notar bei dem Armenkollegium an

gestellt.
° 1 , Eben dort.

772. Ter Magistrat bestimmt die Nathsglieder, welche in dem Armenkollegium sitzen 
sollen, und bestätigt die von ihren Gilden erwählten Barger. Ten Notar stellt das Armen- 

kollegium nach eigener Wahl an.
Eben dort, § 2.

775. Die Glieder des Armenkollegiums erhalten als solche ke.nen besondern Gehalt; 
der Notar wird aus den Stadleinkünften besoldet.

Eben dort.

774b. Das Armenkollegium versammelt sich am löten jedes Monats zu seiner gewöhn
lichen Sitzung; fallt aber ein Sonn- oder Feiertag auf diesen Tag, so findet die Sitzung am 

folgenden Statt. Außerordentliche Sitzungen setzt der Vorsitzer an.
Eben dort, 4.

115. Der Fürsorge des Armenkollegiums sind übergeben: 1) Alle verarmten Bi'rger 
und Offizianten der Stadt, nebst deren Wittwen und Waisen, wenn sie Niemanden haben, 
der besonders zu ihrem Unterhalte verpflichtet wäre; 2) Gebrechliche und altersschwache Per
sonen welche in der Stadt g.boren sind, oder sich daselbst bereits zehn Jahr aufhalten und 
sich nicht selbst ernähren können; 3) Personen, welche zwar nicht in der Stadt g. boren sir^ 
und sich auch noch nicht seit zehn Jahren daselbst auft-alten, die aber während ihres Auf

enthalts in der Stadt durch irgend einen unglücklichen Aufall zu fein.rem Erwcrbe untuch- 
lu gew°rdm sind; Alt-und gebrechliche Leute aus dem Bammchmdc, die keine Ver
wandte haben, ro.libe zu ihrem Unterhalte verpflichtet waren; 5) Nachgebliebene Waisen, 

bis sie sich selbst ernähren können.

776. Tie Kasse des Armenkollegiums wird unter dreifachem Beschlusse aufbewahrt, so 
daß der Vorsitzer einen Schlüssel, die beiden Aeltermànner die beiden andern führen.

Eben dort.

777. Ueber Einnahme und Ausgabe wird ein besonderes Kassabuch geführt. Tie Jah- 
reerechnungcn werden doppelt angefertigt; das eine Exemplar wird dem Magistrate zur 

Durchsicht übergeben, das andere wird zu gleichem Zwecke den Städtburgern an einem dazu 

bestimmten Tage vrrgelegt.
Eben dort, §§ 4, 8.



117

6. Don der Verfassung der Schulinstitutökommission.

778. Die Schulinstitutskommission besteht aus drei Rathsherrv, dem Aeltermane der 
großen Gilde und zwei Beisitzern des Kaufmannsstandes.

779. Tie Kommission versammelt sich alle Vierteljahre und verfugt über die freiwilli
gen Beiträge der Kaufleute zur Unterstützung unbemilteltec Lernenden.

780. Die Kommission vertheilt diese Stipendien, unter Bestätigung der MagNrats, 
unter die Söhne unbemittelter Kaufleute und Stadtbeamten, so wie auch unter die Söhne 
von Bürgern der kleinen Gilde, wenn keine Söhne von Bürgern großer Gilde dessen be
dürfen.

7. Von der Verfassung der Acciseverwaltung.

781. Tie Acciseverwaltung besteht aus zwei Rathsherrn, den beiden Acltermännecn und 
zwei Beisitzern, einem aus jeder Gilde, nebst einem Notar.

782. Die Acciseverwaltung halt tägliche Sitzungen und sorgt für die gehörige Entrich
tung ter Getränkesteuer.

Vierte Abtheilung.
Von den Verfassungen der Stadt Wenden.

I. Von der Verfassung des Magistrats.

785. Der Magistrat der Stadt Wenden besteht aus einem Bürgermeister und zwei 
Rathsherrn, welche nach ben im Ständerechte angegebenen Bestimmungen gewählt werden.

Ucf. (Stephan Bathory/6 v. 1582 Dec. 7, Sigismund 111 v. 1616 Juni 8, Gustav Adolphs 
v. 1626 Febr. 2; Polizei-O. d. kl. Livl. (Stabte ». 1766 Mai 4 (12656) III; Urs. Katharina 
II v. 1766 Dec. 4.

784. Bei dem Magistrate sind angestellt-. ein Sekretair, ein Registrator, ein Kanzellist 
und zwei Gerichtsdienec.

Dieser u. die folg. §§ der. auf d. b. § 785 angeg. Citate u. ununterbr. Gewohnh.

785. Die Glieder und Beamten des Magistrats werden aus den Stadteinkünfteu be
soldet.

786. Der Viagistrat der Stadt Wenden hat keine besonderen Untergecichte; alle 
Sachen werden in der vollen Versammlung desselben verhandelt. Er vereinigt in sich die 
administrative, gerichtliche und polizeiliche Gewalt, und ist in alle» Civil - und Kriminal

sachen erste Instanz.

II. Von der Verfassung der besonderen Stadtverwaltungen und Kollegien.
787. Das Kassakollegium besteht aus einem Rathsgliede, den beidenAeltec- 

männern, einem Beisitzer aus der großen und einem aus der kleinen Gilde. Außerdem ist 
bei dem Kassakollegium ein besonderer Buchalter angestellt.

788. Das Quartierkollegium besteht aus einem Rathsgliede und vier Bürgern.

789. Die Glieder des Kassakollegiums find zugleich auch die dec Steuerverwal
tung, welcher Einkassirung, Verrechnung und Ablieferung der Kronsabgaben obliegt. 
Ter Magistratssekretair ist zugleich Sekretair der Steuerverwaltung, Steuerempfänger und 
Buchhalter; der Registrator des Viagistrats ist Journalist bei dec Steuerverwaltung.
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790. Tie Acc iseverwaltung hat v.n allen eingeführten Getränken die Krons- 
und Stadtaccise zu erheben uns zu verrechnen. Lie besteht aus den Gliedern des Kassa

kollegiums und hat einen besonderen Buchhalter.

791. Ter Rathsherr, welcher in die en Verwaltungen den Vorsitz fahrt, wird von dem 
vollen Magiilrate eingesetzt. Tie beiden Aeltermänner sind als solche Mitglieder dersel
ben; die beiden Beisitzer werden von den Gilden gewählt und vom Magistrate bestätigt.

792. Alle Glieder der Stadtverwaltungen werden auf Lebenszeit angestellt und stehen 
unter der Kontrolle des Magistrats; als Glieder der Stadtverwaltungen erhalten sie keinen 

besondern Gehalt.

Fünfte Abtheilung.
Von den Verfassungen der Stadt Wolmar.

I. Von der Verfassung des Magistrats.
795. Ter Magistrat der Stadt Wolmar besteht aus einem B rgermeisrer, zwei Rathv- 

herren und einem Syndicus, welche nach den im Standerechte enthaltenen Bestimmungen 

gewählt werden.
Veigl. 1706 Mai 4 (12656) III.

794. Bei dem A Magistrate sind en Sekretair und die erforderliche Anzahl Kanzellisten 

angestellt.

795. Ter Magistrat der Stadt Wolmar hat keine besonderen Untergerichte. Ter 

Trtspolizei steht ein Rathsglied vor.

796. Die Rathsglieder werden nicht besoldet; dem Sekretair und den Kanzellisten 
wird ein Gehalt aus den Stadteinkünften angewiesen.

II. Von der Verfassung der besonderen Stadtverwaltungen und Kollegien.

797. Tas Kassakolleg'um besteht aus dem Bürgermeister als Vcrsitzer und den 
Ael term.innern. Ter Vîagistratssekretair steht dem Rechnungswesen vcr.

798. Das Quartierkollegium besteht aus einem Rathsherrn, einem Gliede großer 
Gilde, zwei besitzlichen Zunft genösse,: und einem unbesitzlichen Bürger.

799. Ter Rathsherr, welcher den Vorsitz führt, wird vom Magistrate, das Glied großer 
Gilde von der Kaufmannschaft, die Zunftgenossen von der Gemeinde der Handwerker 
erwählt. Tie Glieder des Quartierkollegiums, mit Ausnahme des Rathsherrn, wechseln 

alle zwei Jahre.

800. Tie Steuerverwaltung besteht aus dem Magistrate in seinem vollen 

personale.

801. Das Kassakollegium und die Steuerverwaltung stehen unter der Kontrolle des 
Kameralhofes; das Quartierkollegium stellt seine Rechenschastsablegung dem Magi

strate vor.

802. Tie Rathsgliedcr und Aeltermänner bleiben Mitglieder der Stadtverwaltungen, 
so lange sie ihr Hauptamt bekleiden.
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Sechste Abtheilung.
Von den Verfassungen der Stadt Walk.

I. Don der Verfassung des Magistrats.
805. Ter Magistrat, der Stadt Walk besteht aus einem Bürgermeister, zwei Raths

herrn und einem Syndicus, die nach den im Ständerechte angegebenen Bestimmungen 
gewählt werden; sie erhalten keine Besoldung.

1766 Mai 4 (12636) III.

804. Bei dem Magistrate sind ein Sekretair und die erforderliche Anzahl Kanzelli- 
sien angestellt; sie beziehen Gehalt aus den Stadteinkünften.

805. In Walk gibt es keine Untergerichte und der Magistrat bescrgt alle Geschäfte 
in seiner vollen Versammlung; insbesondere ist dem älteren Rathsherm die Polizei, das 
Amts - und Brandwesen, dem jüngeren das Bauwesen übertragen.

II. Von der Verfafsung der besondern Stadtverwaltungen und Kollegien.

806. Das Kassakvlle zium besteht aus dem Bürgermeister als Oberkassa Herrn, 
einem Rathsherrn als Kassaherrn, dem Aeltermmn der großen Gilde, dem Tollmann der 
Zünfte und einem Repräsentanten der kleinen Gilde, als Kassabeisitzern.

807. Das Quartierkollegium und die Steuerverwaltung bestehen aus 
einem Rathsherrn als Vorsitzer uns zwei Beisitzern, einem aus jeder Gilde. Tie Bei
sitzer werden von den Gilden selbst gewäylt.

808. Die Glieder dieser Verwaltungen werden auf Lebenszeit angestellt; sie dienen 
unentgeldlich und stellen ihre Rechen 'schaftsa b le gu n g dem Dtagichate vor.

Siebente Abtheilung.
Von den Verfassungen der Stadt Lemsal.

I. Von der Verfassung des Magistrats.
809. Ter Dragi strat der Stadt Lemsal besteht aus einem Bürgermeister und zwei 

Rathsherm, welche nach den im Ständerechte angegebenen Bestimmungen gewählt werden. 

Die Geschäfte des Syndicus besorgt der Dîagistratssekretair.
1766 Mai 4 (12656) III.

810. Bei dem Magistrate sind angestellt: ein Sekretair, ein Registrator und ein 
Translateur. Ter Sekretair wird von dem Magistrate ernannt und von der Gouvcme- 
mentsregierung bestätigt; der Registrator aber und der Translateur werden von dem Ma- 
gistrate selbst angestellt. Tie Beamten des Magistrats werden aus den Stadteinkünften 
besoldet.

811. In Lemsal gibt es keine Untergerichte; alle Geschäfte der Polizeiverwaltung, des 
Amtsgerichts und des Weltgerichts werden von dem Magistrate besorgt; sie sind der be
sonderen Aufsicht eines Rathsherm übertragen.

II. Von der Verfassung der besonderen Stadtverwaltungen und Kollegien.

812. Das Kassakollegium besteht aus dem Bürgermeister, der als Oberkasten Herr 
den Vorsitz führt, einem Ratsherrn als Kassaherrn, den beiden Aeltcrm nnern und einem 
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Beisitzer, der von den Bürgern der Stadt erwählt und vom Magistrate bestätigt wird. Dec 
Magistratssekretair führt das Protokoll und steht dem Rechnungswesen vor.

Bef. d. Gouv.-Reg. v. 1798 Jan. 23 u. Stadtkassa»Ordn. v. 1780 Juli 4.

815. Das Quartierkollegium besteht aus einem vov dem Magistrate dazu er
nannten Rathsherrn, als Vorsitzer, einem Genossen großer Gilde, zwei besitzlichen Bürgern 
kleiner Gilde und einem unbesitzlichen Bürger. Diese Beisitzer werden von den Gilden 
erwählt und mit Bestätigung des Magistrats angestellt. Der Registrator des Magistrats 
führt das Protokoll.

Bef. d. Gouv.-Reg. v. 1816.

814. Tie Steuerverwaltung besteht aus einem, von dem Magistrate dazu ernann
ten, Rathsherrn als Vorsitzer, den beiden Aeltermännern und zwei hausbesitzlichen Bürgern, 
die von der großen und kleinen Gilde gewählt werden. Bei der Steuerverwaltung ist ein 

besonderer Protokollist angestellt, der zugleich auch Buchhalter ist.
Bef. d. Gouv.-Reg. ». 1821 Nov. 11.

815. Die Glieder der Stadtverwaltungen sind verpflichtet, nicht weniger als drei 
Jahre ihrem Amte vorzustehen; sie erhalten als solche keinen besondern Gewalt. Ter Pro- 
tokollist der Steuerverwaltung wird aus den Stadteinkünften besoldet.

Eben dort.

816. Tie Stadtverwaltungen stellen ihre Rechenschastsablegung dem Magi strafe .vhk.

Achte Abtheilung.
Von den Verfassungen der Stadt Merro.

I. Von der Verfassung des Magistrats.
817. Ter Magistrat der Stadt Werro besteht aus einem Bürgermeister und drei Raths

herrn, welche nach den im Ständerechte angegebenen Bestimmungen gewählt werden. 
(Vergl.-Poliz.-àdn. v. 17H6 Mai 4 (12636).

Bef. d. Gouv.-Reg. ». 1829 Nov. 13.

818. Bei dem Magistrate befinden sich ein Sekretair und zwei Kanzellisten, die vom 
Magistrte angestellt werden. Ter Sekretair wird von dec Gouvernementsregierung im 
Amte bestätigt. Sowohl der Sekretair als die Kanzellisten werden aus den Stadteinkünf

ten besoldet.

819. Einer der Rathsherrn, Wett - und Amtsherr genannt, be'orgt die Geschäfte des 
Wettgerichts und des Amtsgerichts; ein anderer, Bau - und Weideherr genannt, steht dem 
Stadtbau- und Weidewesen vor; ein dritter, Quartier - und Brandherr genannt, besorgt 
das Einquartierung? - und Brandwesen.

II. Don der Verfassung der besonderen Stadtverwaltungen und Kollegien.
820. DaS Kassakollegium ist mit der Steuerverwaltung vereinigt und 

besteht aus einem Bürgermeister, der als Oberkassaherr den Vorsitz hat, einem Rathöherrn 
als Kassahewn, dem Aeltesten aus der Kaufmannschaft, einem Dollmann und einem Bei
sitzer, die von der Bürgerschaft aus den Kaufleuten und Aunftgenvssen erwählt werden. 
Ein besonderer Buchhalter besorgt die Kanzelleigeschäste und steht dem Rechnungswesen vor.

821. Was Einquartierung des Militairs anbelangt, so stehen demselben der Quarr 
ierkomite und das Quartierkollegium vor. Der Quartierkomitê besteht aus einem. 
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vom Adel erwählten, in der Stadt hausbesitzlichen Adeligen, als Vorsitzer, — einem von 
der Kaufmannschaft erwählten Gliede der Kaufmannschaft, zwei Gliedern der zünftigen 
Bürgerschaft und zwei unbesitzlichen Bürgern. Ter älteste Kanzellist des Magistrats führt 
das Protokoll im Quartierkomite. — Das Omartierkollegium besteht aus einem Gliede des 
Raths, zwei Gliedern der Bürgerschaft und zwei aus und von derselben gewählten Quartier-- 

Herren.
822. Der Quattierkomite beschäftigt sich mit der Revision und Vertheiluvg der Quar

tierausgaben rind mit Anordnungen rücksichtlich der Einquartierung. Das Quartierkollegium 

vollzieht die von dem Konnte getroffenen Anordnungen.

825. Die Glieder der Stadtverwaltungen werden auf unbestimmte Zeit erwählt und 
müssen wenigstens drei Jahre lang ihrem Amte vorstehen; sie werden nicht besoldet. Dec 

Buchhalter der Steuerverwaltung wird aus den Stadt-Schenkepacbtgeldern besoldet.

824. Das Stadtkassakollegium und die Steuerverwaltung stehen unter der Kontrolle 
des Kameralhofs und stellen demselben ihre Rechnungsablegung vor, — der Quattierkomite 
ist der Gouvernementsregierung untergeordnet, das Quartierkollegium befindet sich unter 

der Direktion des Magistrats.

Neunte Abtheilung.
Von den Verfassungen der Stadt Fellin.

I. Von der Verfassung des Magistrats.
825. Der Magistrat der Stadt Fellin besteht aus einem Bürgermeister, drei Raths- 

hettn und einem Syndicus, welche nach den im Ständerechte angegebenen Bestimmungen 

gewählt werden.

826. Bei dem MaMate sind ein besonderer Stadtfiskal, ein Notar, ein besonderer 
Protvkollist für Polizeisachen, und die erforderliche Anzahl Kanzellisten und Gerichtsdiener 

angestellt.

827. Der Stadtfiskal, so wie auch der Notar, der Protvkollist, die Kanzellisten und 
Gerichtsdiener werden von dem Magistrate selbst angestellt. Der Stadtfiskal sieht auf Er

füllung der Gesetze und auf Bewahrung der städtischen Gerechtsame.

828. Die Glieder und Beamten de; Magistrats werden aus den Stadtmitteln 
besoldet.

829. In Fellin gibt es keine Untergerichte; sämmtliche Sachen werden in der vollen 
Versammlung des Magistrats verhandelt. Einem der Rathsberrn, der den Namen Amts
patron fühtt, ist übertragen, die geringfügigen Streitigkeiten unter den Handwerksämtern 
zu schlichten und auf Eri-altung der Ordnung unter den Gewerksgenossen zu sehen.

II, Von der Verfassung der besonderen Stadtverwaltungen und Kollegien.
850. Das Kassakollegium besteht aus einem Bürgermeister, dec als Oberkassaherr 

den Vorsitz führt, einem Rathsherm als Kassaherrn und zwei Beisitzern.

851. Das Quartierkollegium und das Brandkollegium, so wie auch die 
Weidekommission bestehen aus einem Rathsherrn und zwei Beisitzern.

852. Die Steuerverwaltung besteht aus einem Bürgermeister und zwei Bei
sitzern.
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855. Tie Beisitzer aller dieser Stadtverwaltungen und Kollegien werden von der 
Stadtgemeinde aus ihrer Mitte gewählt und voir dem Magistrate betätigt.

851. Tie Glieder der Stadtverwaltungen und Kollegien werden auf Lebenszeit 
angestellt; die bei den Stadtverwaltungen und Kollegien angestellten Beisitzer, der Stadt
buchhalter und die GerichtZdiener werden von der Einwohnerschaft besoldet.

855. Die Stadtverwaltungen und Kollegien stehen unter der Kontrolle des Magistrats, 
dem sie jährlich ihre Rechenschaftsablegung übergeben. Tie Rechnungen werden von dem 
Kameralhofe, die Stadtkasse aber vom Stadtfiskale revidirt.

Zehnte Abtheilung.
Von den Verfassungen der Stadt Arensburg.

I. Von der Verfassung des Magistrats.
856. Ter Magi'rat der Stadt Acensburg besteht aus einem Bürgermeister, einem 

Syndicus, einem Gerichtsvogte und drei Rathsherrn, welche nach den im Ständerechte 
angegebenen Bestimmungen gewählt werden.

857. Bei dem Magi chale ist ein Sekretair, der zugleich auch Syndicus ist, und die 
erforderliche Anzahl Kanzellisten angestellt.

858. Die Glieder und Beamten des Magistrats werden aus den Stadtmitteln be
soldet.

II. Von der Verfassung der Untergerichte.
859. Die Untergerichte in Acensburg sind : 1) das Vogteigericht; 2) das Amts

gericht; 3) das Polizeigericht.

840. In dem Vogteigerichte fühtt dec Gerichtsvogt den Vorsitz; in dem Amtsgerichte 
der Syndicus; das Polizeigericht besteht aus dem Gerichtsvogte und einem Rathsherrn; 

bei demselben ist ein Prvtokollist angestellt.

841. Tie Gegenstände, welche zu der Kompetenz dieser Gerichte gehören, und der 
Umfang ihrer Amtsgewalt werden den Regeln, welche für die ihnen entsprechenden Be
hörden in Torpat und Pernau gelten, gemäst bestimmt.

III. Von der Verfassung der besonderen Stadtverwaltungen und Kollegien.
842. Das Kassakollegium besteht aus dem Bürgermeister, der als Oberkassaherr 

den Vorsitz fühtt, einem Rathsherrn, als Kassaherrn, den Aeltermännern beider Gilden 
und zwei Beisitzern aus der Bürgerschaft. Bei demselben ist ein besonderer Buchhalter an

gestellt.

845. Das Quartierkollegium besteht aus einem Adeligen als Vorsitzer, einem 
Rathsherrn und einem Gliede der Bürgerschaft als Beisitzern, und einem Quattiermeister. 
Ter Buchhalter des Quattierkollegiums steht den Kanzelleigeschäften und dem Rechnungs
wesen vor.

Bef. d. Gouv.-Aeg. v. 1812 Aug. L, 1821 Febr. 4.

844'. Tie Steuerverwaltung besteht aus einem Rathsherrn, welcher den Vorsitz 
führt, den beiden Aeltermännern und zwei Beisitzern aus dem Bürgerstande. Bei der'elben 
ist auch ein besonderer Buchhalter angestellt.
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«45. Der adelige Vorsitzer des QuartierkollegiumZ wird von der l?eselstlen Ritter
stbast ernannt; die Beisitzer im Kaffakollegium und in der Steuerverwaltung werden von 
dec Bürgerschaft erwählt und vom Magistrate bestätigt

«46. Tie Glieder der StadtverWallungen und Kollegien, die nicht zum Bestände 
des Magistrats gehören, werden auf drei Jahre angestellt und mit Ausnahme des adeligen 
Vorsitzers des Quartierkollegiums, der unentgeltich dient, aus den Stadteinkünsten 

besoldet.

«47. Tie Stadtverwaltungen und Kollegien stehen unter der Aufsicht der Gouverne- 
mentsregierung und stellen derselben ihre Rechenschaftsablegungen vor.



Drittes Buch.
Verfassungen des Gouvernements Esthland.

Erster Titel.
Von der Verfassung der Landesbehörden.

Erstes Hanpcstück.
Von dem Oberlandgerichte.

Erste Abtheilung.
Von dem Befände des Oberlandgerichts.

848. Das Ob.rlandgecicht besteht aus allen zwölf Gliedern des Landrathskollegiums, 
unter Vorsitz des Generalgouverneurs. Dessen Stelle vertritt in seiner Abwesenheit einet 
der ältesten Landräthe, auf Vorstellung des Oberlandgerichts und Wahl des General
gouverneurs.

§sthl. £R. u. LR. B. I, Tit. I, Art. 5; Memor, d. Oberlandg. an d. Justizk. d. Liv- u.
Esthl. Lachen v. 1721 Nvv. 18, Beil. Kap. I. § 1 ; Allerh. best. Unter!, d. Srn. v. 1797 
8ebr. 26 (17845) pst. 1; Vorschr. d. Gen.-Gouv. v. 1824 Marz 14 pst. 1.

849. Beim Oberlandgerichte sind angestellt: zwei Sekretaire, von denen der eine 
zugleich Protokollführer ist, ein Archivar, ein Aktuar, ein Protokollist für Krepostsachen, 
ei« Translateur für die Russische Sprache, ein Dollmetscher für die Russische Sprache 

und einer fur die Schwedische, Kanzellisten und Gerichtsdiener (Ministeriale) nach 
dem Etat.

1797 Febr. 26 (17845).

850. Von dem Ermessen des Oberlandgerichts hängt es ab, nöthigenfalls die Anzahl 
der Kanzellisten und Miuisteriale zu vergrößern oder zu vermindern.

Eben dort; Protok. d. Oberlandg. v. 1821 Juli 20; Vorschr. d. Gen.-Gouv. v. 1824 
Marz 14.

851. Sämmtliche Beamten und Diener des OberlandgerichtZ werden auf Lebenszeit 
gewählt. Ihre Mahl und Anstellung gebührt unmittelbar dem Oberlandgerichte.

1797 Febr. 26. (17845).

852. Die Landräthe werden nicht besoldet, sondern genießen, als Tafelgelder, dec 
Einkünfte dec Landrathsgüter, nachdem aus denselben die Unterhaltskosten dec Kanzellei des 
Oberlandgerichts und der Beitrag zur Unterhaltung der Manngerichtskanzelleien berit

ten worden.
Protok. d. Oberlandg. v. 1821 Juli 20 pst. 9.

855. Das Oberlandgericht bestimmt, nach eigenem Ermessen, seinen Kanzelleibeam- 

ten bei Anstellung derselben ihren Gehalt aus den Einkünften der Landrathsgüter.
Eben dort.



854. Tie Kanzelleigebühren, welcher dieDeamtcn des Oberlandgerichts als eine Zu
lage zu ihrem Gehalte genießen, werden in Grundlage einer hierfür bestätigten Tare er
hoben, und nach dem Ermessen des Oberlandgerichts unter sie vertheilt.

Eben dort.

855. Von den durch das Oberlandgericht vcrhängtenStrafgcldern fallen der Kanzellei 
desselben diejenigen zu. welche für unrechtsertiges Erheben von Rechtsstrcitigkeiteu^ und 
widergesetzliches Anstreiten rechtskräftiger Erkenntnisse(Urtheils-undBescheidqual), so wie 
für das Ausbleiben in den Terminen, in Grundlage der Bestimmungen desCivilprozesscS, 

festgesetzt sind.
Esthl. R. u. LR. Bd. I, Tät. XXXVI, Art. 3; vergl. den Ctvtlprozeß.

Zweite Abtheilung.
Von der Gerichtsbarkeit und Kompetenz und von den Grenzen der Amtsgewalt des 

Oberlandgerichts.

856. Tie Gerichtsbarkeit des Oberlandgerichts erstreckt sich über das ganze Esthlän- 
dische Gouvernement und in gerichtlicher Hinsicht auch über den Magistrat der Stadt 
Narva. Von dieser Gerichtsbarkeit ist die Stadt Reval mit ihrem Territorium aus

genommen.
Esthl. R. u. LR. Bd. I, Sät. I, Art. 1; Memor, d. Oberlandg. v. 1721 Rov. 18, Seil. 
Kap. 1; 1832 Dec. 28 (5866).

857. ZurKompetenz deS Oberlandgerichts gehört in Beziehung auf Justizverwaltung 
und Aussicht:

1) Tie ihm untergeordneten Behörden zu beaufsichtigen.
2) Tie Beamten, Kanzellisten und Gerichtsdiencr dcs OberlandgenchtS zu wählen und 

anzu stellen.
3) Tie Advokaten für das Oberlandgericht und die ihm untergeordneten Gerichte des 

Esthländischen Gouvernements anzustellen.
4) Alle von der Esthländischen Ritterschaft gewählten Beamte, so wie die vom Ober

landgerichte selbst angestellten Advokaten zu vereidigen.
5) In Grundlage der bestehenden Gesetze ausführliche Vorschriften für die innere C rd- 

nung des Geschäftsganges des Oberlandgcrichts sowohl, als der ihm untergeordneten Be

hörden, zu erlassen.
6) Vormünder und Curatorcn im Allgemeinen für alle Personen zu ernennen und zu 

bestätigen, ausgenommen für diejenigen, welche ihrem Stande nach unter den Stadl- nm> 

Dauerbehörden stehen.
7) Auf Ansuchen von Privatpersonen Notariatsinstrumcnte auszustellcn (mir Ausnahme 

der Wechsel- und Seeproteste, die den Stadtgerichten obliegen), rmd'Unterschriften unter 
Dokumenten aller Art zu beglaubigen, so wie auch Kopien solcher Akten.

8) Auf Ansuchen von Privatpersonen und in den beim Oberlandgerichte verhandelten 
Sachen Gelder zur Bewahrung entgegen zu nehmen, nach den im ersten Buche der Behör- 
denversassnng angegebenen Bestimmungen.

9) In nichtstrcitigen Nachlaß-, Theilungs-und Testamentssachen der Adeligen, der 
Geistlichen (mit Ausnahme derer, welche der Gerichtsbarkeit des Magistrats, in Reval 
unterliegen), der Advokaten des Oberlandgerichts und der ihm untergeordneten Behörden 
und endlich der Litteraten, die im Tienste des Staats oder der Ritterschaft stehen, die ge- 

setzlichenBekanntm rchnngen zu erlassen und diesonsterforderlichen Anordnungen zu treffen.
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10) Tie Vermögens - Versiegelung und Inventur durch abgeordnete Beamte des 
Oberlandgerichts oder durch die örtliche Polizei zu veranstalten, wofern dasVermögen aus 
dem Lande, auf dem Dome zu Reval oder in den kleinen Städten gelegen ist und Perso
nen gehört, die ihren persönlichen Gerichtsstand vor dem Oberlandgerichte haben.

11) Bewegliches Vermögen von Personen, die unter die Gerichtsbarkeit desOberland- 
gericlUs gehören, durch die örtliche Polizei oder Stadtmäkler in öffentlicher Versteigerung 

verkaufen zu lassen.
12) Tie öffentliche Versteigerung von unbeweglichen auf dem Lande belegenen Ver

mögen ohne Rücksicht auf den Stand der Eigenthümer, so wie der Häuser und Grundstücke 
Adeliger auf dem Dome zu Reval, zu veranstalten.

13) In den Besitz von adligen Landgütern und von Landstellen durch die Landespolizci 
einweisen zu lassen.

14) Hypotheken auf unbewegliches Vermögen in die öffentlichen Hvpothekcnbücher ein

zutragen und in denselben zu tilgen, so wie Urkunden über unbewegliches Vermögen zu cor- 
roboriren und die gesetzlichen Kreposten darüber zu ertheilen, nach der im Civilrechte festge
setzten Ordnung.

Esthl. R. u. LR. B. I, TU. I, Art. 1, 3; B. II, TU. IX. Art. 8, 9; Oberland.-Konst 
V. 1691 Zuli 7, §s 6, 10; Memor, d. Oberlandg. v. 1721 Nov. 18, Beil., Kap. I, 
Landwaiseng. - Ordn. v. 1724 TU. VIII, Art. 1; 1797 Febr. 26 (17845) ; 1840 Juli 5 
(13630).

858« Zur Kompetenz des Oberlandgerichts in Kriminalsachen gehören:

In erster Instanz.

1) Verbrechen: a) der Adeligen; b) der Geistlichen, mit Ausnahme der Evangelisch- 
LutherischenGeistlichen der StadtReval, welche der Stadtgcrichtsbarkcit unterliegen; c) der 
Advokaten des Oberlandgcrichts und der Litteraten, die im Dienste des Staats oder der 
Ritterschaft stehen.

2) Amtsverbrechen: a) der Personen, die im Civilstaatsdienste stehen oder im Wahl
dienste der Ritterschaft und der Städte Narva, Hapsal, Wesenberg, Weissenstein, Bal- 
tisckport und des Doms zu Reval, mit Ausnahme jedoch derjenigen Beamten, für wcl- 
che im Kriminalprozesse ein besonderer Gerichtsstand festgesetzt ist; b) der Advokaten, so
wohl des Oberlandgcrichts, als der ihm untergeordneten Behörden.

Zn zweiter Instanz.

3) Tie Leuteration derKriminalsachen, welche aus den Manngerichten und aus denMa- 
gistraten der Städte Hapsal und Narva an dasselbe gelangen.

4) Beschwerdesachen über Verletzung der Regeln des Kriminalprozesses in den demOber- 

landgericbte untergeordneten Gerichten.
MM. R. u. LR. B. I, TU. 11, Art. 4, 6; Inter.-Ordn. d. Manngcr. v. 1653 Mai 9, 
SS 10, 11; Ergänz, d. Mannger.-Ordn. v. 1664 März 28, § 5; 1797 Febr. 26 (17845); 
1804 Aug. 7 (21239); 1808 3uni 9 (23071); 1840 Juni 5 (13630).

859 • Tas Oberlandgericht entscheidet, unter Bestätigung des Civilgouverneurs oder des 

Generalgouverneurs, allendlich die an dasselbe gelangendenKriminalsachen,mitAusnahme 
nur derjenigen, welche nach den Bestimmungen des Kriminalprozesses der Revision des 
Dirigirenden Senats unterliegen.

1797 Zebr. 26 (17845); vgl. Allz. Reichög. Bk. !1, Allg. Gcuv.-Bers. 8§ 2240, 2241.
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860. Zur Kompetenz des CberLmbgcriitts in Civilsachen gehören:

In erster Instanz.
1) Rechtsstrei.igkeiten über das Vermögen der Kirchen, welche sich im Gericht:bezirke 

des Oberlandgerichts besinden.
2) Rechtscheitigkeiten hinsichtlich der im Gerichtsbezirke des Oberlandgerichts belegenen 

Kronbesitzlichkeiten.
3) Rechtsstreitigkeiten gegen die Ritterschaft und deren Institute, so wie gegen alle Per

sonen adeligen Standes.

4) Streitige Nachlaß-, Testaments- und Theilungssachen Erbadeliger.

5) Rechtsstreitigkeiten gegen Geistliche (mit Ausnahme derjenigen, welche der Gerichts
barkeit des Rev.chcken Aiagistrats unterliegen,), gegen Advokaten des Oberlandgerichts und 
seiner Untcrgerichte, so wie gegen Litttra.'en, die im Dienste des Staats oder der Ritter
schaft stehen.

6) Streitige Sachen über das Eigenthumsrecht an adeligen Landgütern und an Häusern 

und Besitzlichke'ten, d'e auf dem Tome zu Reval belegen sind, so wie Rechtssachen über 
die adeligen Landgütern zustehenden Berechtigungen und Vorzüge.

7) Concurösachen der Adeligen und der im vorhergehenden 3ten Punkte angef'ihrten 
Personen, ausgenommen wenn dec Loueurs bloß ein in Reval, Hapsal oder Narva bele- 
genes Gmndstück betrifft.

8) Streitigkeiten zwischen Schriftstellern, Ueber etzern, Herausgebern und Verlegern 
oder Buchdruckern und Buchhändlern, über das Eigenthumsrecht an einem Buche oder einem 

wissenschaftlichen oder zur schönen Litteratur gehörigen Merke, in sofern diese Sachen nicht 
der Entscheidung eines Schiedsgerichts Vorbehalten sind.

In zweiter Instanz.
9) Verhandlung und Aburtheilung der Rechtssachen, welche mittelst Appellation oder 

Quere! aus dem Niederland - und Landwaisengerichte, den Manngerichten und den Ma» 
gistraten der Städte Hapsal und Nawa an das Oberlandgericht gelangen.

10) Revision der von den Kreisgerichten abgeurtheilren Rechtssachen.

11) Beschwe.desachen wegen Verletzung dec Regeln des Livilprozesses in den dem Ob.r- 
landgcrichte untergeordneten Gerichten.

Esthl. R. u. Wl. B. I, rit. I, Art. 1; Tit. II, Art. 1, s, 8, 6; Tit. III, 2LL 2; Tit. V 
Art. 4; Oberlandg. « Konst, v. 1601 Juli 7; Memor, d. Oberiandg. v. 1721 Nov. 18; 
r'andwai-eng.-Oldn. von 1724 Tit. VI, Art. 1; 1797 Febr. 26 (17845); 1808 Juni 9 
(25071); 1852 Febr. 17 (5171), Dec. 28 (5866).

861. Von der Gerichtsbarkeit des OberlandgerichtZ in erster Instanz sind aus
genommen :

1) Rechtssachen wegen streitiger Schultforderungen, welche ohne Rücksicht auf den be
vorzugten Gerichlsstano des Schuldners vor die Manngerichte gehören, und nur unter dcm 
Betrage von 60 Rbl. S. M. von dem Niederlandgerichte zu verhandeln sind.

2) Grenz- und Servitutstreitigkeiten, welche ebenfalls ohne Rücksicht auf den bevorzug
ten Gerichtsstand des Beklagten vor die Manngecichte gehören, sofern sie nicht nach dem 
Gesetze dec Entscheidung eines Schiedsgerichts unterliegen.

Vergl. d. in den Hauptst. II u. III dieses Titels angeg. Gesehstellen.

862. Beschwerden über Erkenntnisse des Oberlandgerichts rvecden bei dem Dirigircn- 
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den Senate angebracht. Alle Sachen, deren Gegenstand an Werth die Summe von 
600 Rbl. S. M. nicht übersteigt, werden allendlich im Oberlandgerichte entschieden; hier
von werden nur solche Sacken ausgenommen, welche nach der für sie bestehenden besonde

ren Ordnung des Verfahrens immer an den Dirigirenden Senat gelangen müssen.
1832 Dec. 28 (5866).

865. Das Oberlandgericht N letzte Gerichtsinstanz in streitigen Rechtssachen von 
Personen, welche der Gerichtsbarkeit dec Baueckehörden unterliegen. An dasselbe können 
alle Sachen, deren Gegenstand an Werth über 50 Rbl. S. M. beträgt, durch Appellation 

gelangen. Diese Sachen werden daselbst allendlich entschieden und wird weiter dagegen keine 
Appellation zugelassen. Beschwerden über verzögerten Rechtsgang und verweigerte Rechts- 
pflege gehen an den Generalgouverneur, Nullitätsklagen aber an den Dirigirenden Senat. 
Uebrigens wird in Sachen dieser Art dem unterliegenden Theile fceigestellt, bei Ueber
nahme der Verantwortlichkeit für unrechtfertige Appellation, sich mit einer Klage an den 
Eeneralgouverneur zu wenden und um Beprüfung der Sache zu bitten. Findet der Gene
ralgouverneur in der Verhandlung der Sache Unvollständigkeiten, so laßt er mit Voll
streckung des Urtheils eint)alten und tragt dem Oberlandgerichte auf, die Sache nochmals 
durchzusehen oder zu ergänzen. Findet aber auch dann dec Eeneralgouverneur das Urtheil 
gesetzwidrig, so berichtet ec darüber Sr. Kaiserlichen Majestät.

Esthl. Bauer-Verordn. v. 1816 Mai 23 (26278) §§ 433—435.

Dritte Abtheilung.

I. Von den Sitzungen.

864. Dar Oberlandgericht hält seine Sitzungen im Ritterhause auf dem Dome zu 
Reval.

865. Das Oberlandgericht versammelt sich in seinem vollständigen Personale einmal 
im Jahre, vom ersten Mittwoch nach Christi Erscheinung (Epiphaniae), bis 14 Tage 
vor Ostern (tont Sonntage Judica).

Esthl. R. u. LR. B. I. Tit. I. Art. 12; Memor, d. Oberlandg. v. 1721 Nov. 18, Dil. 
Kap. I. § 10; 1797 Febr. 26 (17845) pst. 7.

866. Außerdem hält das Oberlandgericht, so oft es die Umstände erfordern, in dec 
Regel ein Mal im Jahre, eine außerordentliche Iuridik, deren Anfang und Dauer es selbst 
bestimmt und durch öffentlichen Anschlag bekannt macht. Zugleich wird dec Eivilgouvec- 
neur von der zu eröffnenden Iuridik in Kenntniß gesetzt, welcher seinerseits hierüber durch 
die Gouvernementsregiecung eine Bekanntmachung erlaßt.

Porsche. des Gen.-Gouv. v. 1824 Marz 14, pst. 3.

867. Die ordentlichen Iuridiken des Oberlandgerichts werden durch öffentlichen Got
tesdienst in der Ritter- und Domkirche zu Reval eröffnet. Bei der, nach hergebrachter Ord
nung, derselben vorhergehenden feierlichen Prozession verkitt, wenn der Ritterschaftchaupt- 
mann abwe'end ist, der Harrische Mannrichter seine Stelle. Nachdem die Prozession in der 

nämlichen Ordnung nach dem Rilterhause zurückgekehrt ist, werden die Sitzungen wie im 
Obeckandgerichte, so auch im Niederlandgerichte und den Manngerichten, eröffnet.

Ununterbc. Gwohnh.

868. Während der Sitzungen nimmt dec presidirende Landrath den ersten Platz ein; 
die Landräthe sitzen nach ihrer Anciennetät.

Esthl. R. u. LR. B. I Tit. I. Act. 4.



129

869. In der beit vcN einer Iuridik zur andern sind, der Reihefolge nach alle 14 Ta
ge ablvechse'nd, immer drei Landräthe im Oberlandge.ickte anwesend, um die laufenden Ge
schäfte M besorgen, die streitigen Rechtssachen und die Kriminalsachen zn verhandeln und 
zur Aburtheilung in dec Iuridik vorzubeieiten, so wie auch um solche Kriminalsachen, 
welche nicht von Belang oder aus den Untercerichten bloß zur Leuteration eingegangen sind, 
ft sott abzuurtheilen.

Inter.-Ordn. d. Mannger. v. 1663 Mai 9 § 10, 11; Protok. d. Oberlandg. v. 1808 Sext. 9 
Vorschr. d. Gen.-Gouv. v. 1824 Marz 14.

870. Die Landräthe bestimmen die Reihefolge, in welcher sie dejouriren sollen, nach 
eigenem (Ermessen, doch mit betreffender Anzeige an den Civilgouverneur. Dec presidirende 
Landrath ist von der Verpflichtung auch in dec Reihefolge zu dejouriren nicht befreit.

Protok. d. Oberlandg. v. 1808 Sept. 9, Vorschr. d. Gen.-Gouv. v. 1824 Marz 14 pkt. 6.

871. Jeder Landrath, den die Reihe der Dejour trifft, muß zur gehörigen Zeit sich ein
finden. Wird ec durch gesetzliche Hindernisse davon abgehalten, so fordert das Oberland
gericht einen andern Landrath zur Stellvertretung auf.

Protok. d. Oberlandg. v. 1808 Sept. 9, 1824 Nov. 8.

872. Jede solche rechtliche Behinderung an persönlicher Abwartung der Dejour hat der 
ausbleibende Landrath ifatls nicht ein anderer Landrath freiwillig dessen Stelle vertritt) bei 
Zeiten dem Oberlandgerichte anzuzeigen, und im Falle etwanigec Krankyeit ein ärztliches 
Zeugniß beizubringen.

Eben dort.

II. Von dem Geschäftsgänge.

875. Im Oberlandgerichte werden geführt: 1) ein Tischregister; 2) drei Protokolle, das 
eine für Civil-und Administrativsachen, das andere für Kriminalsachen und das dritte für 

Krepost-und Hypothekensachen; 3) zwei Missive, von welchen das eine die erlassenen Mit- 
theilungen, Vorschriften, Aufträge, Anfragen, Zeugnisse u. s. w., das andere Uttheile und 
Bescheide in Civil-und Kriminalsachen enthält; 4) ein Buch für die anhängigen Civil-und 
Kriminalsachen; 5) ein Vollmachtsbuch; 6) ein Anschlagsbuch; 7) ein Expeditionsbuch und 
die erforderliche Anzahl von Registern, Verbot-, Krepost-, Hypotheken,- Schnur-und Kassa
büchern.

Ununterbr. Gewohnh. — Vergl. Esthl. R. u. LR. B. I, Tik. VII, Art. 7, 13.

874. Beim Verfahren in Zeitigen Rechtssachen, so wie bei Testaments-, Hypvtheken- 
und Corroborationssachen, werden in Beziehung auf die Einreichung der Eingaben ans Ober- 
lo.ndgericht besondere im Prozesse und im Civilrechte angegebene Bestimmungen beobachtet.

Ununterbr. Gewohnh.—Esthl. R. u. LR. B. I, Tit. XV, Art. 1, 4; Tit. XXXII, Art. 3; 
Oberlandg.-Konst, v. 1691 Juli 7 §§ 7, 15, 16.

875. Alle Ausfertigungen werden vom presidirende» Landrathe oder, wenn er nicht 
zugegen ist, von dem gegenwärtigen ältesten Landrathe unterzeichnet und von dem Sekretair 
oder demjenigen Beamten, dec sie abgefaßt hat, contrasignirt und endigen mit den Worten: 
„Im Namen und von wegen des Kaiserlichen Esthlandfichen Oberlandgerichts". Den ge
richtlichen Zeugnissen und andern Notariatsinstrumenten wird außerdem das Gerichtssiegel 
beigedrückt.

Esthl. R. u. LR. D. I, Tit. XXXII, Art. 3, Memoc. d. Oberlandg. v. 1721 Nov. 18 Beil. 
Kap. I, § 8. '

876. Bescheide und Protokollverfügungen, die nach der § 165 festgestellten allgemei
nen Form abgefaßt sind, werden ebne gerichtliche Unterschrift nur unter Beglaubigung des

1 Th. 9
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Sekretairs ton Ansuchenden ansgefertigt. Zur Fällung eine) Bescheides ist die Gegenwart 
von drei Landräthen erforderlich: eine Protokollverfügung dagegen wegen Ansehung eines 
Termins u. dgl. kann auch von bloß einem Gliede getroffen werden.

Der. auf ununterbr. àvohnh. u. d. Aierh. best. Mein. d. Reicher, von 1845 Juni 21.

877. Die Civil-und Kriminalurtheile werden nach der § 165 festge "teilten allgemeinen 
gDr.u und nach best »deren im Civil- und Kriminalprozesse angegeben Bestimmungen abge

faßt, wie es sich gehört.
Allerh. best. Mein. d. ReichSr. ven 1845 Juni 21.

878. Zur Fällung eines Urtheils in Civilsachen sind, ebenso wie in besonders wichti
gen Kriminalsachen, die ihren Anfang im Oberlandgerichte genommen, wenigstens sieben 
Landräthe erforderlich; zur Fällung eines Urtheils in minder wichtigen Kriminalsachen, so 
wie in solchen, die nur zur Leuteration ans Oberlandgericht gelangen, sind drei Landräthe 

hinreichend.
Esthl. R. u. LR. D. I, Tit. I, Art. 9; Inter.» O. dec Manng. v. 1653 Mai 9, 'protok. d. 

Oberlandg. v. 1808 Sept. 9.

879. Die Civil- und Kriminalurtheile werden im Originale von sämmtlichen Landra
tten, die an dem Erkenntniß Theil genommen, unterschrieben. Jeder mit dem allgemeinen 
Beschlusse nicht übereinstimmende Landrath hat das Recht, seine Meinung in das Protokoll 
verschreiben zu lassen, muß jedoch das Originalurtheil nach der Entscheidung der Mehrheit 

mit unterschreiben.
Esthl. 9i. u. LR. D. I, Tit. I, Act. 9; Kön. Schweb. Rcsol. v. 1684 August 12, 1685 2uti 4.

880. Nur dem Originale der Civilurtheile wird das Siegel des Gerichts beigedrückt; 

die Abschriften der Civil-und Kriminalurtheile werden unter der Ueber christ: „Aus dem 
Protokolle des Kaiserlichen Esthländischen Oberlandgerichts" ohne Unterzeichnnung der 
Glieder, nur unter Beglaubigung de; Sekretairs ausgezertigt.

Esthl. R. u. LR. B. I, Tit. XXXII, Art. 5.

881. Ist die zur Aburtheilung einer Civil- oder Kriminalsache erforderliche Anzahl von

Landräthen nicht zugegen, so haben der Ritterschaftshauptmann und die Mannrichter die 

Abwesenden zu vertreten. „
Mrmor. d. Oberlandg. v. 1721 Nov. 18, Beil. Kap. I, § 6.

Vierte Abtheilung.

Von den Verpflichtungen der Glieder und Beamten des OberlandgerichtS.

882. Nach gemeinsamer Uebereinkunst können die Landräthe einzelne besondere Rest ts- 
ge"chaste, wie z. B öffentliche Versteigerungen, Vernehmung der Pattenanträge, Verhöre der 
Zeugen u. s. w. unter sich Vortheilen, oder nach ihrem Tienstalter abwechselnd vornehmen.

Esthl. R. u. LR. 3. I, Tit. XXII, Art. 4, 12; Tit. XXVI, Art. 1; Tit. XXIX, Art. 2.

885. Die Sekretaire des OberlandgerichtS sind nach der vom Oberlandgerichte getroffe

nen Verstellung ihrer Geschäfte verpflichte!:
1) Aus dem Tischregister und dem Protokolle für Krepost-und Hypothekensachen alle ein

kommende Schriften und mündlich gemachte Anträge zur Verfügung v.rzutragen.
2) Die bereits geschlossenen Akten zum Behuf der Aburtheilung v.rzulegen.
3) Urtheile, Bescheide, Berichte, Mittheilungen und sonstige Ausfertigungen, dern Be

schlusse des Gerichts gemäß, zu entwerfen.
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4) Das Protokoll in Civil-,Kriminal-,Krepost- und Hypothekensachen zu führen und, 
n.xd) Unterschrift desselben durch die Gerichtsglieder, zu cvntrasigniren.

5) Tie Missive zu unterschreiben.
6) Alle gerichtlichen Ausfertigungen mit den Konzepten zu collationiren und zu con- 

trasigniren.
7) Tie Urtheile bei dec Eröffnung zu verlesen.
8) Tie Kassa-und Schnurbücher zu führen und den dritten Schlüssel der Eeldkasse des 

Oberlandgerichts aufzubewahren.
Dergl. Esthl. R. u. LR. B. I, Tit. VII, Act. 1—II; ununtecbc. Gewohnh.

884. Ter Protokollist für Krepost-und Hypothekensachen fühlt die Krepost-und Hypo
thekenbücher des Oberlandgerichtz. Seine besonderen Pflichten werden, durch die Bestimmun
gen über das Verfahren bei Vollziehung von Kreposten und Hypotheken, im Civilrechle fest

gestellt.

Fünfte Abtheilung.
Von der Nechenschastsablegung und Verantwortlichkeit des OberlandgerichtZ.

885. Das Oberlandgecicht wird nicht von dem Civilgouverneur revidirt, sondern von 
dem Generalgouverneur, welcher eine Revision des Geschäftsganges und dec Geldkasse, so 
bald er dieses für nothwendig halt, vornehmen kann.

Bergt. Esthl. R. u. LR. B. I, Tit. I, Art. 3; 1814 Nov. 30 (25738) u. Sen.-Brf. v. 1830 
Nov. 15.

886. Die Glieder des OberlandgerichtZ können nur mit Genehmigung des Dirigircn- 
den Senats vom Amte entfernt und dem Gerichte übergeben werden. Sie werden nur durch 

Urtheil und Recht ihres Amtes entsetzt.

Bergt. Allg. Reichsg. Bd. II, Allg. Gouv.-Verf. §§ 245, 248.

887. Das Oberlandgericht hat das Recht, seine Beamten und Kanzellisten für Amts
vergehen einer Beahndung zu unterziehen, sie vom Amte zn entfernen oder dem Gerichte zu 
übergeben: nur hinsichtlich der oberen Kanzelleibeamten muß dasselbe in solchen Fällen zu
vor die Genehmigung des Generalgouverneurs einholen.

1766 Mai 29 (12665); 1804 Apc. 7 (21239); Vorschc. d. Gen.-Gouv. v. 1824 Marz 14.

Sechste Abtheilung.
Von dem Schriftwechsel des Oberlandgerichts mit anderen Behörden.

888. Das Oberlandgericht hat, außer von Kaiserlicher Majestät und dem Dirigiren- 
den Senate, von 'Niemandem Befehle anzunehmen und Niemandem Berichte und Unterle

gungen zu machen.
Allg. Reichsg. Bd. II, Allg. Eouv.-Berf. § 2260.

889. Das Oberlandgericht empfängt vom General-und vom Civilgouverneur Anträge 
und richtet an dieselben Vorstellungen.

Eben dort, §§ 278, 654.

890. Mit der Gouvernementsrcgierung, dem Kameralhoft, der Bezirksverwaltung der 
Reichsdomainen, dem Kollegium allgemeiner Fürsorge, dem Konsistorium, den Obcrkirchen- 

vorsteher-Aemtern, dem Postkomptoir, der Zoll- und der Polizeiverwaltung und dem Via
gistrate der Stadt Reval korrespondirt das Oberlandgecicht durch Mittheilungen. Auf die- 
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selbe Weise kcrrespondirt das Oberlandgericht auch mit beit ihm gleichflehenden Behörden 

in andern Gouvernements.
Eben dort, §§ 74a, 1805 Anm. 1, 2261, 2262; Bd. XIII. Regl. d. allg. Fürs. § 50,

891. Den ihm untergeordneten Gerichten, so wie den Hakenrichtern, der Medicinal- 
verwaltung und den Vogteigerichten in dm kleinen Esthlandischen Städten, sendet das 
Oberlandgericht Befehle und Vorschriften und empfangt von denselben dagegen Berichte und 

Vorstellungen.
Eben dort, Bd. II, Allg. Gouv.-Verf. § 2265; Bd. XIII. Medic.-Verordn. § 47.

Zweites H auptstück.
Von dem Niederland-und Landwaisengerichte.

Erste Abtheilung.
Von dem Bestände des Niederland- und Landwaisengerichts.

892. Das Niederland- und Landwaisengericht besteht aus dem Nitterschastshauptman- 
ne, als Presidenten, und den drei Mannrichtern, den sechs Manngeuchtsassessoren und vier 

Hakenrichtern, als Beisitzern.

Esthl. R. u. LR. B. I, Tit. III, Art. 1; Memvc. d. Obeclandg. v. 1721 Nov. 18, Beil. 
Kap. II, § 1; Landwaiseng.-O. v. 1724.

Anmerkung. Uebrigens wohnen die Hakenrichter, wegen ihrer vielen andern Amtspflichten, nicht 
immer den Sitzungen des Niederland- und Landwaisengerichts bei, und werden gewöhnlich nur hinzu
gezogen wenn nicht sieben Glieder zugegen sind, denn, in Grundlage des § 908, ijl diese Zahl von 
Gliedern nothwendig um ein Erkenntniß zu fällen.

Landwaiseng.-O. v. 1724 Tit. I. § 7.

895. Bei der Kanzellei und dem Archive des Niederland- und Landwaisengerichts ist 
ein Sekretaic angestellt, der von der Ritterschaft aus ihrer Mitte gewählt, und im Ober- 
landgericbte beeidigt wird. Zur Bedienung des Niederland- und Landwaisengerichts wird dec 

Gerichtsdienec dec Manngerichte gebraucht.
1797 Febr. 26 (17845).

894. Die Glieder des Niederland- und Landwaisengerichts erhalten als solche keinen 
besonderen Gehalt. Der Sekcelair wir) aus dec Riltecschaftrkasse besoldet.

Eben dort.

895. 7(15 Zulage zu seinem Gehalte bekömmt der Sekretair besondere Kanzelleigeb'ih
ren, die nach einer bestätigten Tare erhoben werden. Tie Strafgelder, auf welche das Nieder
land- und Landwaisengericht für ungesetzliches Ausbleiben von den Sitzungen, so wie für 
Nichtbeachtung der Termine und der gerichtlichen Verfügungen erkennt, fließen i» die Rit- 

terschaflvkasse.
Vergl. Esthl. Kan;.-Taren; Landwaiseng.-O- v. 1724 Tit. III, §) 5, 4.

Zweite Abtheilung.
Von der Gerichtsbarkeit und Kompetenz und von den Grenzen der Amtsgewalt des 

Niederland- und Landwaisengerichts.

896. Zur Gerichtsbarkeit des Niederlandgerichts gehören: Rechtssachen wegen streitiger, 
dem Werthe nach 60 Rbl. S. M. nicht erreichender, Schuldforderungen an im Esthlandi
schen Gouvernement sich auffallende Adelige, Geistliche (mit Ausnahme der zrir Gerichts
barkeit des Stadtkcnsistoriums in Reval gehörenden), Beamte im Dienste der Staatsregierung 
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und der Ritterschaft, Advokaten des Oberlandgerichts und seiner Untergerichte, überhaupt 
alle Personen, die nicht der Gerichtsbarkeit der Stadt- und Bauerbehörden unterliegen. » 
2) Vor das Landwaisengericht gehören alle Vcrmundschafts- und Curatelsachen dec eben 
bezeichneten Personen.

Esthl. R. u. LR. B. I, Tit. III; Memor, d. Oberlandg. v. 1721 Nov. 18, Beil. Kap. II; 
Laridwaiseng.-O. v. 1724 Tit. I, § 2; Tit. II, §§ 1, 5; 1797 Febr. 26 (17845).

897. Zur Kompetenz des Landwai engerichts gehört insbesondere:
1) Inventarien über die, Unmündigen und Minderjährigen zugefallenen, Nachlassenschäf

ten aufzunehmen.
2) Gelddokumente und Gelder der Unmündigen und Minderjährigen aufzubewahren.
3) Die Rechnungen der Vormünder und Curatoren zu prüfen, in Anleitung der Civil- 

ge setze.
4-) Den Vormündem und Curatoren Veräußerung unbeweglichen Vermögens ihrer 

Pflegbefohlenen und das Dreien son Uger Verfügungen zum Besten derselben, nach vor
hergegangener Beprüfung, zu gehalten.

5) Streitigkeiten zwischen Vormündern, Curatoren und deren ftüheren Pflegbefohle

nen, die sich auf die geführte Vormundschaft oder Curatel beziehen, zu verhandeln und zu 

entscheiden.
6) Tie Aussagen von Wittwern und Wittwen, die zu einer neuen Ehe schreiten wollen, 

über das Vermögen ihrer Kinder früherer Ehe entgegen zu nehmen, solche zu prüfen und nach 

Sicher Wellung des ausgesagten Vermögens die Zeugnisse zu ertheilen, daß der neuen Ehe in 
dieser Hinsicht kein Hinderniß entgegenstehe.

Landwaiseng.-O. v. 1724 Tit. II, § 1; Tit. IV—VII; Tit. VIII, § 2.

898. Beschwerden und Appellationen gegen das Niederland- und Landwaisengericht, in 
allen Sachen seiner Kompetenz, gehen an das Oberlandgericht.

Esthl. R. u. LR. B. I, Tit. UI, Act. 2; Landwaiseng..O. v. 1724, Tit. VI, § 1.

Dritte Abtheilung.
Von den Sitzungen und dem Geschäftsgänge des Niederland- und Landwaisen

gerichts.

I. Von den Sitzungen.

899. Das Niederland- und Landwaisengecicht hält seine Sitzungen im Ritterhause auf 
dem Dome zu Reval.

900. Das Niederland- und Landwaisengericht versammelt ftcb zu derselben Zeit und 
auf eben so lange wie das Oberlandgericht. Wahrend dieser Iuridik halt es zweimal wo- 
cl-entlich ordentliche Sitzungen, und außerordentliche, so oft es die Beschaffenheit der Sache 
erfordert.

Esthl. R.u. LR. B. I, Tit. III, Art. 1; Landwaiseng.-O. v. 1724, Tit. I, § 3.

901. Zur Aufnahme von Inventarien in Sachen von Unmündigen und Minderjäh- 
rigen, ordnet das Landwaisengericht den Sekretair ab.

Eben dort, Tit. III, § 4.

902. Tie Glieder des Niederland- und Landwaisengerichts sind verbunden, die Sitzun
gen wahrend der ganzen Dauer der Iuridik abzuwartcn. Wer ausbleibt, ohne beson
dere gesetzliche Gründe dafür beizubringen, zahlt in die Ritterschaftstasse für jede ver- 



134

säumte Sitzung 3 Rbl. S. M. Strafgeld, und für jedes Mal, wo er zu spät zur Sitzung 

gekommen, 1 Rbl. S. M.
Eben dort, Tit. I, § 4.

905. In der Zwischenzeit von einer Iuridik zur andern, besorgen der Ritterschaftz
hauptmann, wenn er in Reval ist, und die dejourirenden Glieder der Manngerichte die lau
fenden Geschäfte, welche keinen Aufschub leiden.

Proto?, d. Oberlandg. v. 1808 Sept. 24 u. Dorschr. an d. Manng. v. 1816 Febr. 8.

904-. Ist der Ritterschaftzhauptmann nicht zur Stelle, oder von den Parten aus ge
setzlichen Gründen abgelehnt worden, so vertrilt ihn der Harrische Mannrichter, oder falls der
selbe fehlt, decWier-undIerwsche,und falls auch dieser abwesend ist, derWieckscheMannrichter. 

Landwaiseng.-O. v. 1724 Tit. 1, § L; ununterbr. Gcwohnh.

II. Von dem Geschäftsgänge.

905. Im Niederlandgecichte wird ein Protokoll geführt,—im Landwaisengerichte ein 
Protokoll, ein Missiv, ein Verzeichnis der anhängigen Vormundschafts- und Curatel fachen, 
ein Archivregister, ein Expeditionsbuch und ein Kassabuch.

Ununterbr. Gewohnh.

906. Der Cekretaic trägt die eingegangenen Schriften in das Protokoll ein, bringt sie 
zum Vortrage un) bemerkt die getroffenen Verfügungen in eben dem Protokolle.

Landwaiseng.-O. v. 1724 Tit. III, § 1.

907. Bei der Abstimmung geben zuerst die Assessoren des Wieckschen, dann die des Wier- 

und Ierwscben und endlich die des Hat rischen Manngeuchts ihre Meinungen ab. In der
selben Rechefolge stimmen die Haken- und Atannrichter; zuletzt gibt der Ritterschaftshaupt- 

mann seine Meinung ab.
Ununterbr. Gcwohnh.

908. Nur innerhalb dec Iuridiken werden im Niederland- und Landwaisengerichte Ur
theile gefällt. Zur Fällung und Unterschrift eines Urtheils gehören nicht weniger als sieben 
Glieder des Gerichts.

Laàiseng.-0. Tit. I, § 7; Tit. V, § 2; Dergl. Esthl. R. u. LR. B. I, Tit.I, Art. 9.

909. Bescheide, Protokollsauszüge und Abschriften von Urtheilen und andern Akten 
werden nur von dem Sekretair zur Beglaubigung unterschrieben.

Landwaiseng.-O. v. 1724 Tit. III, § I; Tit. IV, § 1; Tit. V, § 2.

910. Bescheide und Protokollauszüge werden überschrieben: „Aus dem Protokolle des 
Esthlandiscben Niederlandgerichts" oder aber „Landwaisengerichts." Sonstige Ausferti
gungen schließen mit den Worten: „Im Namen und von wegen des Esthländischen Nie
derlandgerichts" oder aber „Landwaisengerichts."

Ununterbr. Gcwohnh.

911. Berichte, Mittheilungen und andere Ausfertigungen werden vom Rittecschafts- 
hauptmanne und, wenn er nicht zur Stelle ist, von einem der Mannrichter, falls aber auch 
diese abwesend sind, von einem dec Assessoren unterschrieben, und von dem Sekretair con- 

trasignirt.
Landwaiseng.-O. v. 1724, Tit. I, § 5.

912. Das Protokoll und da; Miffiv, welche der Sekretair fahrt, legt er jedesmal in 
der nächsten Sitzung dem Gerichte zur Unterschrift vor.

Dieser § und die folg, biö 014 der. auf ununterbr. Gewohnh.



135

915. Dec Sekretair belvahrt die Depositengeld« tm5 Gelddokumeute Unmündiger 
„nd Minderjähriger in einer besondern Blechlade, unter seinem Verschlüsse, i» dem gemein
samen Depositenkasten der Manngerichte. Ec hat das Kassabuch zu führen.

9I4-. Au Anfang jeder Iurisik revidirt das Landwaisengericht die Kasse dec daselbst be
wahrten, den Pupillen gehörenden, Gelder und die Gelddokumente, und läßt das Ergebniß 

im Protokolle bemerken.

915. Dec Sekretair des Niederland- und Landwaisengerichts ist verpflichtet, dem Nit- 
terschastshauptmanne im Anfänge jeder Juridik ein ausführliches Verzeichnis aller Vor- 
münder, die ihre Rechnungen bereits abgelegt, oder noch abzulegen haben, vorzulegen.

Landwaiseng. »O. v. 1724 Tit. III, § 2.

Vierte Abtheilung.
Von dem Schriftwechsel des Niederland- und Landwaisengerichts mit anderen

Behörden.

916. Das Niederland- und Landwaisengericht empfangt vom l?bcclandgcrichte Anträge 
und Vorschriften und macht ihm Berichte und Vorstellungen. Hinsichtlich des Schriftwech
sels mit anderen Behörden richtet sich das N'ederland- und Landwaisengericht nach den Be

stimmungen, welche für die Manngerichle festgesetzt sind.
Vergl. Esthl. R. u. L'Jx. 23. I, Lit. III, HZ 1, 2; Landwalseng.-O. v. 1724 Lit. II, Z 3; Lit. 

VI; Lit. VHI, h 1.

Drittes Hauptstück.

Von den Manngertchten.

Erste Abtheilung.

Von dem Bestände der Manngecichte.

917. Im Gouvernement Esthland gibt es drei Manngerichte: das eine für den Har ri
schen, dis andere für den Wierschcn un) Jccwschen Kreis gerneinschaftlich, und das dritte 

für den Wieckschen Kreis.
Esthl. R. u. LR. B. I, Lit. V, Art. 2.

918. Jedes Manngericht besteht aus einem Manmichter als Vorsitzer und zwei As

sessoren.
Eben dort, Art. 2.

919. Aei jedem Manngerichte gibt es einen Sekretair; zur Halft ist ihm ein Aktuar 
beigegeben, welcher zugleich die Geschäfte eines Kanzellisten versieht, falls kein besonderer 

dazu angesttllt worden.
Eben dort, Art. 19; Intec. »O. d. Manng. v. 1683 Mai 9, § 9.

9*20. Alle drei Manngerichte haben gemeinschaftlich e nen Gerichtsdiener, welcher noch 
außerden die Ritterschaftskanzellei und das Nieder land-und Landwaisengericht bedient. 

Vergl. § 893.

92L Die Glieder der Manngerichte werden aus den immatrikulirten Adeligen des 
betreffeoen Kreises gewühlt, in Grundlage der im Ständerechte angegebenen Bestimmun
gen, un auf drei Jahre angestellt, ohne der Gouvernementsobrigkeit zur Bestätigung vor

gestellt tu tverden.
Vergl. Verschr. d. Gcn.-Gouv. v. 1824 Ma-j 14, pst. 8.
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922. Die Sekretaire der Manngerichte werden von dem Oberlandgerichte aus rechts
kundigen Adeligen oder aus Liberalen ernannt und auf Lebenszeit angestellt, ohne weitere 
Vorstellung zur Bestätigung der Gouvemementsobiigkeit.

Ununterbr. Gewohnh.

925. Die Aktuare und Kanzellisten der Manngerichte stellt das Oberlandgericht, auf 
Vorstellung des Manngerichts, an. Dec Gerichtsdienec wird von dem Rittecschaftshaupt- 

manne angestellt.
Protok. d. Oberlandg. v. 1797 Jan. 9, 1839 Febr. 28.

924. Die Glieder und Beamten des Manngerichts werden in dem Oberlandgecichty 
vereidigt.

Protok. d. Oberlandg. v. 1797 Jan. 5, 1839 Marz 7 u. a. m.

925. Nach Ablauf der dreijährigen Dienllzeit hüben die Glieder des Manngerichts das 
Recht, sich mit einem Gesuche um Entlassung an das Obeclandgericht zu wenden. Wahrend 
der drei Jahre können sie nur wegen langwieriger Krankheit, gänzlicher Veränderung des 
Wohnorts und scnstigec wichtiger Hindernisse der Diensteifüllung, entlassen werden.

Esthl. R. U. O. B, 1, Tjt. V, Art 2,

926. Tie Sekretarce, Aktuare und Kanzellisten werden auf ihr Gesuch vom Oberland
gerichte, der Gerichtsdiener vom Ritterschaftshauptmanne entlassen.

Ununterbr. Gewohnh.; Bergt. Procok. d. Oberlandg. v. 1830 Marz 10, 1839 Marz 2.

927. Bleiben nach Ablauf der dreijährigen Dienstzeit die Mannrichtsc oder Assessoren 
in ihren früheren Aemtern, so werden sie nicht aufts neue vereidigt.

Inter.-O. d. Manng. v, 1655 Mai 9, § 2.

928. Die Mannrichter und Assessoren stehen ihrem Amte unentgeldlich vor; die Kan
zelleibeamten der Nîanngerichts werden aus dec Ritterschaftskasse oder aus den Einkünften 
dec Landrathsgüter besoldet.

1797 Là, 26 (17845).

929. Die Strafgelder für unrechtfertiges Erheben von Rechtsstreitigkeiten, so wie für wi
dergesetzliches Anstreiten rechtskräftiger Erkenntnisse, und die Absenzpönen für Auskleiben in 
den im Eivilprozesse festgesetzten Terminen, auf welche die Manngerichte eckennev, werden 
unter die Beamten der Kanzellei nach Ermessen des Gerichts vertheilt.

Decgl. Ehstl. Kanz.-Taxen.

950. Bei Grenzbesichtigungen und Untersuchungen an Ort und Stelle müssen die 
Glieder und Beamten des Nîanngerichts anständig defrayirt werden. Die Reisebsten werden 
den Gliedern des Gerichts nicht vergütet; aber der Sekretair und der Gerichtsdienec schalten, 

außer angemessener Equipage, Meilengelder, und zwar dec Sekretair für jede Werst 'ec Hin
reise und für jede dec Rückreise 15 Kop. S. M., der Gerichtsdiener die Hälfte.

Ehstl. R. und r!R. B. I, Tlt. V, Art. 19; Manng.-Jnstc. v. 1648 Marz 22, § tl; Ehstl. 

Kanz.« Taren.

951. Tie zum Bellen der Kanzelleibeamten festgesetzten Kanzelleigebühren weren nach 
einer von dec Staatsregierung bestätigten Taxe erhoben.

Eben dort.
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Zweite Abtheilung.
Don bet Gerichtsbarkeit und Kompetenz und von den Grenzn der Amtsgewalt der 

Manngerichte.

952. Die Gerichtsbarkeit der Manngerichtc erstreckt sich nur über den Kreis, für tvelchen 
sie errichtet sind-

Ellhl. æ, und LR. B, I7 Tit, V, Art. 20.

955. Zur Kompetenz der Manngerichte in Kriminalsachen gehört: 1) die förmliche 
Untersuchung und aburtheilende Begutachtung über alle im Kreide begangene Verbrecken, 
mit Ausnahme derjenigen, die dem Stande der Angeschuldigten, oder der Art des Ver
buchens nach, der Gerichtsbarkeit des Oberlandgerichts oder der Magistrate von Reval und 
Hapsal unterliegen. 2) Wegen Anwendung von Maßregeln zur Sicherung dec Rechte in 
Kriminalsachen Betheiligter und Vollziehung von peinlichen Urtheilen, in Grundlage der 
Bestimmungen des Kriminalprozesses, der Gouvecnementsregierung vorzustellen.

Inter.-O. b, Manng, v. 1653 Mai 9 § 11; Kön. Schweb. Resol. v. 1663 Nov. 13.

954. Zur Kompetenz der Manngerichte in Civilsachen gehören:
1) Rechtsstreitigkeiten wider alle Personen weltlichen Standes, die im Kreise wohnen, 

mit Ausnahme derjenigen, welche unter der Gerichtsbarkeit des Oberlandgerichts, der Ma- 
gistrate in den Städten Reval und hapsal und der Bauecbehörden stehen.

2) Verhandlung und Entscheidung aller auf dem Lande oder in den Städten Wesenbecg, 
Weissenstein, Baltischport, so wie auf dem Tome zu Reval und in dessen Vorstadt, vorkom
menden Rechtssachen wegen streitiger Grenzen und Tienstbarkeiten, mit Ausnahme der
jenigen, welche durch Schiedsgerichte zu entscheiden sind, oder dec Gerichtsbarkeit dec Bauer
behörden unterliegen.

3) Etre tige Schuldforderungen, deren Betrag 60 Rbl. S. M. übersteigt, wider Adelige 
und alle Personen, die ihrem Stande nach nicht vor die Magistrate in Reval und Hapsal, 
und vor die Bauerbehörden gehören.

4) In denjenigen Concurs- und Nachlassen schaftssacken, die bei den Manngerichten ver
handelt werden, den dssentlichen Verkauf des beweglichen Vermögens durch die örtliche 
Polizei zu veranstalten, wegen des unbeweglichen Vermögens aber gehörigen Orts vorzu
stellen; die eingegangenen Concurs- und Nachlassenschaftsgelder zu verwalten und zufolge 
Urtheils zu vertheilen.

Vergl. Manng.-Jnstr. v. 1648 Mar; 22, §§ 1, 2; Ergänz, d. Manng.«O. v. 1664 Marz 28, 
h 5; Memor, d. Oberlandg. v. 1721 Nov. 18, Beil. Kap. HI, § 3; 1797 Febr. 26 
(17848).

955. Tie Manngerichte sind in allen Sachen, die zu ihrer Gerichtsbarkeit gehören, 
erste Gerichtsinstanz. In Kriminalsachen gelangen alle Urtheile dec Manngerichte zur Leute
ration ans Oberlandgeckcht; in Civilsachen dagegen entscheiden die Manngerichte allendlich, 
ohne Appellation, alle Sachen, deren Gegenstand an Werth 30 Rbl. S. M. nicht 
übersteigt.

Dergl. Ehstl. R. und LR. B. IV, Til. XVIII, Art. 14; Jnter.-O. d. Manng. v. 1653 
Mai 9, §§ 2, 10, 11; Ergänz, d. Manng.-O. v. 1664 Marz 28, §§ 4, 5, 6; 1832 Febr. 
17 (5171).
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Dritte Abtheilung.
Von den Sitzungen und dem Geschäftsgänge in den Manngerichien.

I. Von den Sitzungen.
956. Alle drei Manngecichte halten ihre Sitzungen im Nitterhause auf dem Tome zu 

Reval.

957. Tie Manngerichte versammeln sich zur Juridik zu derselben Zeit und auf eben so 
lange, wie das Oberlandgericht, d. h. einmal im Jahre, vom ersten Mittwoch nach Christi 
Erscheinung (6 Jan.) bis vierzehn Tage vor Ostern. Außerordentliche Juridiken wecken 
angesetzt so oft das Oberlandgericht dies für nothwendig halt.

Ehstl. R. und LR. B. I, Tit. I, Art. 12; Memor, d. Oberlandg. v. 1721 Nov. 18.

958. Erfordern das Wesen und die Wichtigkeit einer anhängigen Rechtssache in der 
Zeit von einer Juridik zur andern die unverzügliche Zusammenberufung aller Glieder eines 
Manngerichts, so geschieht dies auf Verfügung des Mannrichters.

Protok. d. Oberlandg. o. 1815 Mai 4.

959. Zur Besorgung der laufenden Geschäfte und Entscheidung der Kriminalsachen 
aller Manngerichte, während der Zeit von einer Juridik zur anderen, sind immer der Reihe
folge nach ein Mannrichter und zwei Assessoren zur Stelle, die alle vierzehn Tage unter 
einander abwechseln. Tie dejourirenden Gecichtsgliedec treten in demjenigen Manngerichte 
zusammen, in welchem die Geschäfte abzumachen sind. Die Assessoren und dec Sekretair 
sind bet eigenec Verantwortlichkeit verbunden, dem Oberlandgerichte unverzüglich zu be
richten, wenn ein Mannrichter, den die Reihe trifft, zum festgesetzten Termine ausbleibt.

Reskr. des Gen.-Gouv. Prinzen von Oldenburg ans Oberlandg. v. 1808 Sept. 22; Vorschr. des 
Oberlandg. v. 1808 Sept. 24, 1812 Juni 14, 1810 Febr. 8, 1821 Mai 10, 1824 

Nov. 8, 1825 Mai 7.

940. Ter Mannrichter, welcher nicht zum Termine der Juridik oder der Gerichtrdejour 
erscheint, ohne besondere gesetzliche Ursachen dafür beizubringen, wird von dem Oberlandge

richte, mittelst einer auf seine Rechnung geschickten Estafette, einberufen.
Protok. d. Oberlandg. v. 1815 Mai 4.

941. Wenn ein Manngerichtsassessor nicht zum Termine der Juridik oder dec GerichtZ- 
dejour erscheint, ohne besondere gesetzliche Ursachen dafür beizubcingen, so sendet der Mann
richter auf dessen Rechnung eine Estafette nach ihm. Erscheint derselbe auch auf diese Auffor
derung nicht, so zeigt es der Mannrichter dem Oberlandgerichte an, damit dieses die weite

ren Verfügungen treffe.
Eben dort.

942. Die Stelle eines abwesenden Mannrichters vertritt der Mannrichter eines andern 
Kreises. Ter Mannrichter ist berechtigt, wenn einer seiner Assessoren abwesend ist, oder von 
einem Parten abgelehnt wird, zur Zeit dec Juridik einen der Assessoren eines andern Mann- 
gerichts zur Sitzung zu berufen. Während der Zeit von einer Juridik zur andern, wird an 
die Stelle des abwesenden Assessors der Sekretair als zeitweiliges Gerichtsglied angenommen.

Prorot. d. Oberlandg. v. 1815 Mai 4.

945. Bei Untersuchungen an Oct und Stelle kann das Manngericht, im Fall des 
Ausbleibens eines Assessors, einen der immatrikulirten Adeligen des Kreises zuziehen, mit 
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Ausnahme jedoch derer, die schon früher das Mannrichtcr- oder ein höheres Richteramt be- 

kleioet haben. Ter auf diese Weile ernannt Stellvertreter wird vom Dtanngerichte vereidigt, 
falls er noch keinen Richtereid geleistet hat.

Eystl. R. und VR. B. I, Tjt. V, Art. 22; Manng. » Jnstr. v. 1648 Marz 22 § 2; 
Jntrr-O. d. Manng. v. 1653 Mai 9, § 2.

94t 4. Wer zur Stellvertretung berufen wird, Hai sieh bei Strafe von 10 Rbl. S. 
Ai., auf die an ihn gerichtete Aufforderung, im Gerichte einzufinden.

Esthl. R. und t'R. B. I, Tit. V, Art. 22.

II. Don dem Geschäftsgänge.

945. In jedem Manngerichte wird geführt: ein Tischregister, ein allgemeines Pro
tokoll für Zivilsachen und ein besonderes den Akten beizufügcndes Protokoll für jede einzelne 

Kriminalsache.
Esthl. R. und LR. D. I, Tit. V, Art. 9; Tik. VII, Art 3, 7.

948. In jedem Manngerichte wird außerdem geführt: ein Missiv, e n Derzeichniß 
aller anhängigen Sachen, ein Archivregister, ein Expeditionsbuch und die erforderliche An
zahl Kassa- und Schnurbücher.

Eten dort.

947. Ter Sekretair tragt die cingegangenen Sachen in das Protokoll ein, bringt sie 
zum Vortrage und bemerkt die darauf getrogene Verfügung in demselben Protokolle. 

Ununterbr. Gewohnt).

9418. Jede Ausfertigung schließt mit den Worten: „Im Namen und von wegen des 

N. N. Manngerichts."
Ergänz, d. Manng.-O. v. 1664 Marz 28, § 2.

949. Die Urtheile werden von sämmtlichen Gerichtsgliedern mit Beidrückung ihres 
Familiensiegels unterschrieben.

Vergl. Esthl. R. und L'R. D. I, Tit. V, Act. 17.

950. Tie Torsualrcsolutionen, Bescheide und Protokollauszüge, so wie die Abschriften 
von Urtheilen, werden nur von dem Cekretair unterschrieben. Zu Anfänge derselben stellt 
man die Überschrift: „Aus dem Protokoll des 9t. 9t. Manngerichts.

Ununterbr. Gewohnt).

951. Alle drei Manngerichte des Esthlandischcn Gouvemements haben einen gemein- 
schaftlichen Kasten zur Arrfbewahmng von Geldern und Gelddokumenten. Jeder Nrann- 
richter führt seinen besondern Schlüssel dazu, welchen ec bei etwaniger Abwesenheit dem 

Sekretair einhandigt.
Eben so.

Vierte Abtheilung.
Von den Verpsiichtungen der Kanzelleibeamten dec Dtanngerichte.

952. Tie Manngerichts-Sekretaire sind besonders verpflichtet: a) das allgemeine Pro
tokoll für Zivilsachen zu führen, — die cingegangenen Schriften, die mündlichen Anträge 
dec Parten, die Zeugenverhöre, die gerichtlichen Beschlüsse und getroffenen Verfügungen 
und überhaupt alle Verhandlungen der Sitzung kurz darin zu verzeichnen; b) die beson
dern Protokolle für Kriminal- und Untersuchung-sachen zu führen; c) zum Behuf dec ge
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richtlichen Verfügung die Akten vorzutragen und die auf jeden besondern Fall anzuwen

denden Gesetze vorzulegen; d) die Urtheile, Bescheide und Ausfertigungen abzufassen; 
e) die Akten und Dokumente sorgfältig im Archive aufzubewahren und die Registratur 
über dieselben zu führen; f) die aus dem Archive zu verabfolgenden Abschriften von Akten 

und Urkunden zu beglaubigen; g) die Kassen- und Schnurbücher des Manngerichts zu 
führen; h) die von den Manngerichten dec Obrigkeit einzusendenden Iahresverschläge 

anzufertigen.

Esthl. R. und L'R. B. I, Lit. V, Art. 9; §jt. VIII, Act. 3, 7; Jnter.-O. d. Manag. v. 
1653 Mai 9, §§ 9, 10.

95a. Die Manngerichtsaktuare sind insbesondere verpflichtet unter Aufsicht der Se- 
kcetaire: a) die Konzepte in Civilsachen ins Reine zu schreiben und zu eppediren; b) die 
Ausfertigungen in das Missiv einzutragen; c) die Untersuchungsprotvkolle nebst den in 
Grundlage derselben getroffenen gerichtlichen Verfügungen ins Reine zu schreiben; d) in 
Appellationssachen die Akten und Protokolle ins Reine zu schreiben; e) die Akten zu 
heften, und Inhaltsverzeichnisse beizufügen; f) die Ausfertigungen zu erpediren; g) die 

monatlich von den Manngerichten an das Oberlandgericht einzusendenden Verschlüge anzu
fettigen; h) die erforderlichen Anschläge zu besorgen.

Eben so.

Fünfte Abtheilung.
Von dec Rechenschaftsablegung und Verantwortlichkeit dec Manngerichte.

951b. Tie Revision der Manngerichte geschieht durch das Oberlandgericht, auf Anord
nung des Generalgouverneurs oder, in dringenden Fällen, auch von sich aus. In letzterem 
Falle stellt das Oberlandgericht über das Resultat dem Generalgouverneur vor.

Ergänz, d. Manng.-O. v. 1664 Marz 26, § 6.

95d. Die Glieder der Manngerichte werden, auf Vorstellung des Oberlandgerichts und 
nach geschehener Mittheilung an den Ritterschaftshauptmann, von dem Generalgouverneur 
vom Amte entfernt. Die Beamten und Diener dec Manngerichte werden von der Obrig
keit, von welcher sie angestellt sind, von ihrem Amte entfernt. Tie Amtsentsetzung der 
Glieder, Beamten und Diener der Manngerichte findet nur auf förmlichen Urtheilsspruch 
des Oberlandgerichts Statt.

Vergl. Allg. Reichi-g. Bd. II, Allg. Eoua.-Vecf., §§ 248, 256; Bd. XV, § 1476.

Sechste Abtheilung.
Von dem Schriftwechsel dec Manngerichte mit anderen Behörden.

956. Tie Monngecichte empfangen von dem Generalgouverneur, dem Civilgouverneur, 
der Gouvernementsregierung und dem Oberlandgecichte Befehle und Vorschriften und senden 
Berichte und Unterlegungen an dieselben.

Dergl. Allg. ReichSg. Bd. II, Allg. Eouv.-Decf. §§ 746, 3854.

951. Tie Manngerichte machen dem Kameralhofe, der Bezirksverwaltung dec Reichs- 
domainen und dem Kollegium allgemeiner Fürsorge Vorstellungen, Berichte und Anzeigen; 
mit dem Niederlandr und Landwaisengerichte, den Kreisgerichten, den Magi,traten, 
den Kreisrenteien, dec Polizeiverwaltung, der Medicinalverwaltung, dem Postkomptoir,
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ben Konsistorien ttnb bec Zollverwaltung Eonefponbiren sie burd; Viittheilungen und eben 
so nue!) unter sich. '

Eben dort §Z 194, 195, 1805 Anm. lz 5856, 5857; Bd. XIII. Regl. d. allg. Fürs Art 
50; Medic.-Verordn. § 47.

958. Die Manngerichte erlassen an bie Hakenrichter, Gemeinde - und Vogteigerichte 
ihreo Gericht-bezirks Vorsihriften jmb 'Auftrage und empfingen von ihnen Vorstellungen 
und Berichte; mit den Hakenrichtern, Gemeinde - und Vogteigerichten anderer Gerid)tsbe- 
zirke über, so wie <.en lynen gleichstehenden Behörden in anderen Gouvernements korrespon- 
btren sie durch Mittheilungen.

Vergl. eben dort, Bd. II, Algem. Gouv.àf. § 5858.

bf,c Nothwendigkeit eine andere höhere oder gleichstehende Behörde 
an die (.rf.illung ut an dieselbe ergangenen Requisitionen zu erinnern oder dazu anhalten 
zu lassen, so hat das Dimmgericht darüber der Gouvernementsregicrung vorzustellen.

Eben dort, § 206.

Viertes Hauptstück.
Von den Hakencichtern.

Erste Abtheilung.
Von der Anstellung der Hakenridster.

960. In den vier Kreisen Esthlands gibt es eilf Hakenrichter.
1798 Sept. 24 (18675).

961. Der Harrischc, der Wierlandsche und dec Wiecksche Kreis haben jeder drei, dec 
Ierwsche Kreis aber nur zwei Hakenrichter.

Eben dock.

962. Die Hakenrichter haben keine Gehülfen, in ihrer Person ist die gmze We* 
pollöci konrentrirt (a). In besonderen Fallen können sie auf Vorschrift der Gouvernements- 
regjerung zwei adelige Gutsbesitzer ihres Distrikts zur Beurtheilung einer Sache hinzu
ziehen. Diese Edelleute sind nicht berechtigt solches abzulehnen, bei 10 Rbl. Silber 
Straft (b).

(a) Eben dort. — (b) Vergl. Urk. Plettenbergs v. 1509; Esthl. R. u. LR. B. I, Tit. VI 
A". 5; Memor, d. Oberlandg. v. 1721 Nov. 18, Beil. Kap. IV, § 5.

96 a, ID er Hakenrichter hat das Recht, nach eigenem Ermessen und auf eigene 
Kosten, zur Besorgung dec Kanzelleigeschafte einen Schreiber anzustellen.

1798 Sept. 24 (18675).

964. Bei den Hakenrichtern bestnden sich Polizeidiener, treidle auf Kosten der ihnen 
anveitrauten Tistukte unterhalten werden. Diese Polisteidiener werden hauptsächlich zur 
Vollstreckung rerPolizei strafen gebraucht, können aber auch) zur Einhändigung dec Bekannt
machungen und Befehle der Hakenrichter allsgesandt werden.

Ununterbr. Gewohnh.

, 06 '. Außer den Hakm.ichtern gibt r- in jedem Kreist einen Kreirkommiffair, welcher 
tet WWI beim Durchmarsch brr Trappen behülftich jst. gr ni[b V}„ ^nve-ne- 

menl^egicrung angestellt und von der Staatsregierung besoldet.
1797 Febr. 26 (17845).
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966. Die Hakenrichtec werden, in Grundlage der im Ständerechte angegebenen 
Bestimmungen, von der Ritterschaft des Distrikts auf drei Jahre gewühlt, und ohne Bestä
tigung dec Gouvernementsobrigkeit angestellt.

Esthl. R. u. LR. B. I, Tik. VI, Art. 1- Wahlmethode v. 1803, § 13. Zus. 4, Landt.-Schl. 
v. 1818 Febr. 8, 1824 Febr. 18.

967. Der ins Amt eines Hakenrichters Gewählte wird im Obc.landgerichte vereidigt. 
Nach geleistetem Eide hat er sich in der Gouvernementsregiecung zu melden und in ihrec 
Kanzellei seine Adresse abzugeben.

Hakenr. Jnstr. v. 1797 Apr- 20.

968. Wünscht ein Hakenrichter nach Ablauf dec dreijährigen Dienstzeit sein Amt 
niederzulegen, oder ist ec vor deren Ablauf durch gesetzliche Gründe genöthigt um Entlassung 
zu bitten, so richtet er seine Bittschrift an das Landrathskollegium, welches die nöthigen 
Verfügungen wegen Wahl eines neuen Hakcnrichters trifft und, sobald dieselbe vollzogen 

worden, die Gouvernementsregiecung davon in Kenntniß setzt.

.Wahlm. v. 1803, § 25.

969. Falls die dreijährige Dienstzeit ein halbes Jahr nach dem Landtage endet, so 
steht es dem Hakenrichter frei, um seine Entlassung schon vor Ablauf dec Dienstzeit zu 
bitten und hat alsdann dec auf dem Landtage erwählte Nachfolger sein Amt sogleich an- 

zutreten.
Eben dort, § 16.

970. Dec inS Amt tretende Hakenrichtec empfängt von seinem Vorgänger, gegen 
Quittung, das Archiv und eine Nachweisung über die noch unerfüllt gebliebenen obrig
keitlichen Auftrage. In Betreff dieser Aufträge berichtet dec neuecwahlte Hakenrichtec 
der Gouvernementsregiecung und erwartet deren Vorschrift, ob er ihre Erfüllung selbst 
übernehmen, oder sein Vorgänger sie noch ausrichten soll. Bis zur Entscheidung hierüber 

wird der abgehende Hakenrichtec nicht als völlig seiner Amtspflicht entbunden betrachtet.

Hakenr. Jnstr. v. 1797 Apr. 20, § 2.

971. Der Hakenrichtec bekömmt keinen Gehalt und genießt selbst, wenn ec Unter
suchungen an Ort und Stelle zu veranstalten hat, weder Diäten - noch Reisegelder, Uebci- 
gens sind die Privaten bei solchen Untersuchungen verbunden, auf Verlangen des Haken
richters, ihn nebst seinen Leuten und Pferden zu vecpflegen.

Esthl. R. u. LR. B. 1, §it. VI, Art. 6; Memor, d. Oberlandg. v. 1721 Nov. 18, Bcil. 
Kap. IV, § 2.

972. Ueber die Strafgelder, welche die Hakenrichter den Gutspolizeien für Nicht
erfüllung polizeilicher Anordnungen auferlegen, führen sie ein besonderes Verzeichniß und 

liefern dieselben jährlich im März und September in die Ritterkasse ab. Tie Strafgelder, 
welche den Bauergemcinden, Bauern und Leuten, die vor die Bauergecichte gehören, auf
erlegt werden, fallen der Gemeindekasse zu.

Hakcnr. Jnstr. v. 1797 Apr. 20; Esthl. Baucr-Dcrordn. v. 1816 Mai 23 (26278) § 342.

Zweite Abtheilung.
Von dec Kompetenz der Hakenrichtec.

97<). Zum Wirkungskreise der Hakenrichtec gehört:
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I. In Beziehung auf die Aufsicht über Beobachtung -er Gesetze, die Erhal
tung der öffentlichen Sicherheit und die Sorge für die allgemeine 

Wohlfahrt.

1) Die Veröffentlichung der Befehle und Verordnungen der StaatSregiernng.
2) Das Erlassen von Bekanntmachungen, Anzeigen und Aufforderungen auf Befehl 

dec Obu'gkeit.
3) Die Sicherung der Unverletzlichkeit dec Rechte und dec ungestörten Vollziehung des 

Gottesdienstes und der kirchlichen Gebräuche des Russisch-Rechtgläubigen, des Evangelisch- 
Lutherischen und jedes andern von der Staatsregierung anerkannten Bekenntnisses, nach 
Anleitung der hierfür festgestellten Grundsätze.

4) Die Sicherung der öffentlichen Ruhe, der Wohlanständigkeit, der Sittlichkeit, dec 
Ordnung und des den Obrigkeiten schuldigen Gehorsams; die Unterdrückung jeder dec 
Pflicht und Folgsamkeit eines treuen Unteckhanen zuwiderlaufenden Handlung, so wie 
Anzeige hierüber an die Obrigkeit; die Verhinderung und Unterdrückung aller unerlaubten 
und anstößigen Zusammenkünfte; das Ergreifen, im Nothfalle, besonderec Maßregeln 
zum Schutze irgend eines Dorfes, Hauses oder einer Person.

5) Die Aufsicht darüber, daß sich die zur Evangelischen Brüdergemeinde gehörenden 
Personen nur nach Grundlage der dafür festgestellten Regeln versammeln.

6) Die Aufsicht darüber, daß zeitweilig ins Gouvernement kommende Hebräer die ge

setzlich verordneten Scheine haben.
7) Das Ergreifen von Sicherheitsmaßregeln gegen Diebe und Räuber; das Einfängen 

derselben und die Vernichtung ihrer Banden.
8) Das Einfängen von Länflingen, Landstreichem und Unverpaßten; das Verhüten 

von Bettelei und müssigem Herumtreibcn, und das Ausfindigmachen von Leuten, die zu 
keinem Stande angeschrieben sind.

9) Tie Aufsicht über die Führung der sich im Distrikte aufhaltenden Studenten und 
darüber, daß sie nicht über den ihnen bewilligten Urlaub hinaus wegbleiben.

10) Tie Besichtigung der auf den Straßen oder sonst gefundenen Leichname; die Unter
suchung aller Fälle gewaltsamen und überhaupt plötzlichen Todes.

11) Die Fürsorge für ausgesetzte oder auch ohne Vorbedacht verlassene Kinder und die 
gehörige Untersuchung solcher Fälle, so wie die Unterstützung Erwachsener, welche außerhalb 

ihres Wohnorts plötzlich schwer krank befallen sind.
12) Die Mitwirkung zur Rettung von Menschen und Ladung im Fall des Untergangs 

von Fluß - und Seeschiffen.
13) Das Ergreifen der ersten Maßregeln zur Sicherung des Nachlasses der im Distrikte 

Versterbenden, wenn nicht gesetzliche Erben oder Curatoren solchen Vermögens in der Nähe 

sind.
14) Die Mitwirkung zur Verhütung und Löschung von Feuersbrunst in Wald und Feld.
15) Das Ergreifen dec ersten Vorsichtsmaßregeln beim Erscheinen ansteckender und 

anderer epidemischer Krankheiten und die Aufsicht über die genaue Befolgung der weiteren 
hierüber von der Obrigkeit erlassenen Vorschriften.

16) Die Einschreibung von Kordonzcugnissen fremder Auswanderer.
17) Das Ergreifen von Vorsichtsmaßregeln bei Viehseuchen.
18) Die Besichtigung des nach dec Hauptstadt oder für die Truppen durchgetriebenen 

Viehs; die Bes.heinigung des Gesundheitszustandes dieser Heerdcn und die Empfehlung 
von Vorsicht an die Treiber beim Vorkommen von Seuchcfällen; die Einsendung dec 
nöthigen Nachrichten hierüber an die Gouvernementsregierung.
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19) Die Sorge fur die Sicherheit der Post - und Heerstraßen; die Aufsicht über Besse

rung und Instandhaltung derselben, u. f, die Errichtung und Unterhaltung ständiger 
oder zeitweiliger Fähren und anderer Mittel zum Uebersetzen.

20) Die Sicherung gegen Feuers - uttd Wassers-Gefahr auf dem Lande, — die Aufsicht 
über die Einrichtung der hierfür Nöthigen Anstalten und Hülfsmittel.

21) Die Aufsicht über die Reinlichkeit in den Dörfern und über die Aufführung der 

Gebäude in ihnen nach den bestehenden Vorschriften«
22) Die Aufsicht über Wirthshäuser, Gasthäuser, Kaffeehäuser, Restaurationen, Krüge 

und andere Anstalten dieser Art im Distrikte, so wie über Befolgung der für die Haltung 
derselben erlassenen Vorschriften; das Unterdrücken und Verhüten, sowohl in diesen An
stalten als überhaupt an öffentlichen Orten, von Zankereien, Schlägereien und anderen den 
Gesetzen und dem Anstande zuwider laufenden Handlungen, und auch von verbotenen 

Spielen.
23) Das Abwenden und Unterdrücken aller auf Verminderung des Gewichts und des 

Werths der Münze ausgehenden Mißbräuche.
24-) Die Aufsicht über richtiges Maß und Gewicht.
25) Tie Aufsicht über den Verkauf giftiger Substanzen.
26) Die Aufsicht darüber, daß auf Jahrmärkten und Märkten und in Buden zum Ver

kaufe nicht gestattete Waaren sich weder finden noch verkauft werden, eben so wenig auch 
unrensirte und überhaupt von dec Staatsregierung verbotene Bücher und Bilder, sowie 
handschriftlicke Pasquille und auftührerische Schriften, anstößige Bilder und dergleichen«

27) Die Aufsicht darüber, daß die Jagd, das Schießen und Fangen des Wildes nur 

zu der durch die Gesetze erlaubten Zeit zugelassett werde.
28) Die Aufforderung, in Folge von Vorschriften der Obrigkeit, zum Erscheinen bel 

öffentlichem Ausbot von Lieferungen, Unternehmungen, Kauf und Verkauf von Krons-, 
Korporations- und scquechirtem Vermögen.

29) Tas Ausweisen dec über Urlaub Gebliebenen nach den Orten, wo sie ihr Dienst 

hinruft.
30) Das Abfassen von Berichten über Aussaat und Ernte des Getreides und über den 

Zustand der Wiesen und Felder, über die Marktpreise sowohl der Lebensmittel, als ihres 

Transports zu Wasser und zu Lande.
31) Tas Vorstellen von Auskünften über außerordentliche Vorfälle und die Unter

suchung derselben.
32) Das Vorstellen von Berichten an die Obrigkeit über alle im Distrikte gefundenen 

seltenen Naturerzeugnisse, Alterthümer u. s. w.

II. In Beziehung auf das KroNSinteresse.
33) Das Beitreiben von Abgabenrückständen und überhaupt aller Staats - und Korpo

rations-Gefälle und Restanzen.
34) Tas Abwenden und Unterdrücken verbotener Krügerei, ungesetzlicher Holzfällung 

und des Handels ohne vorschriftmaßige Zeugnisse.
35) Tas Einsenden in Monatsfrist von Benachrichtigungen an die Gouvernementsre- 

giecung über den Tod von Beamten, die mit Anenden begnadigt gewesen, und weder 
Wittwen, noch Kinder, nocch sonst direkt Nachkommen hinterlassen haben.

III. In Beziehung auf Rechtspflege.
36) Aller Gewalthätigkeit, Beleidigung und Eigenmächtigkeit Einhalt zu thun; die 

Anstellung dec Voruntersuchung über alle im Distrikte begangene Verbrechen.
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37) Auf Requisition ter Gerichte, das Stellen der eines Verbrechens Angeklagten oder 
dabei Beteiligten und die Verhaftung te.selben, wenn dies vorgeschrieben wird.

38) Das Vollziehen ter gerichtlichen Erkenntnisse, und Ergreifen von Maßregeln zur 
Sicherstellung der Exequirungen.

39) Das Untersuchen und Aburtheilen, auf Grundlage der Gesetze, über geringfügi
ge Vergehen, als Diebstahl und Betrügereien bis zum Betrage von 15 Rbl. S. M., die 
von Bauern und andern Veut en niedern Standes begangen werden, so wie auch Bestrafung 
solcher Personen für Ruhestörung, Vbllerei, Widerftenstigkeit, Schlage.eien u. dgl.

40) Das Verhängen von persönlicher Haft und Polisteichaftn, nach den darüber hz'stehen- 
den Reglements und Verordnungen, für Verletzung von Anstand und Ordnung in ver
seh tebenen Verwaltungszweigen.

41) Die Versiegelung ter Nachlassenschaften zum Besten Unmündiger, Minderjähriger 
und abwesender Erben, so wie Inventar, Versiegelung un) Verkauf von beweglichem Ver
mögen auf Befehl der Gouvernementsregierung und in Auftrag dec Gerichte.

42) Die Anlage von Beschlag auf bewegliches, so wie von Sequester auf im Distrikte 
belegenes unbewegliches Vermögen, in Auftrag dec befugten Behörden.

43) Das Verbot der Abreise aus dem Distrikte in vom Gesetze bestimmten Fallen.

44) Das Legen von Grenzmalen auf Ansuchen von Privatpersonen und in Auftrag ter 
Behörden, so wie Taxation von Vermögen, mit Zuziehung von Sachverständigen, in Auf
trag der Gouvernementsregierung.

45) Die Einweisung in den Besitz unbeweglichen Vermögens, in Auftrag des Oberland
gerichts.

46) Das Anstellen, auf Befehl der Gouvernementsregierung, von Untersuchungen in 
Sachen über eigenmächtige Besitznahme von Ländereien.

47) Die Vollcheckung von Erkenntnissen in Civilsachen, in Auftrag der Gouve.nements- 
regierung un) des Oberlandgerichts.

48) Das Untersuchen und Aburtseilen über geringfügige Sachen, deren Gegenstand an 
Werth nicht 15 Rbl. S. M. übersteigt.

IV. In Beziehung auf Militairwesen.

49) Tie Aufsicht über ftistgemäfe Ab endung^der von jedem Gute zu stellenden Rekru

ten und das Anhalten hierzu nach Anleitung des Rekrutirungs-Reglements.
50) Tie Mitwirkung und Aufsicht in Bellest ordnungsgemäßen Durchzugs von Regi

mentern, sonstigen Militairkommandos und Rekruten-Abtheilungen; die Anweisung von 
Quartieren für dieselben; die Sorge für Herbeischaffung des Bedarfs derselben; die Aus
stellung von Quittungen darüber, daß Durchmarsch und Einquartierung dec Truppen ohne 
Veranlassung von Klagen Statt gefunden.

51) Das Ausschreiben von Fuhren, in außerordentlichen Fällen und auf besondere des
halb erlassene Befehle, zur Fortschaffung von Militair-Gepäck, nach Anleitung des Regle
ments über die Landesoblirgenheiten.

52) Tie Aufsicht, nach den darüber bestehenden Vorschriften, über die noch im Kindes
alter befindlichen Mililairkantonisten, welche ihren Eltern und Verwandten zur Erziehung 
anvertraut worden lind; das Anfertigen und Fuhren eines besonderen Verzeichnisses 

derselben.

1 Th. 10
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53) Das Anfertigen und Führen von besonderen Verzeichnissen über die verabschiede

ten und die auf unbestimmt Zeit beurlaubten Soldaten.
Vergl. 2LIg. Iîci hsg. Bd. II. A3g. Gouv.-Dcrf. § 2564. —Vergl. auch Hakenr. Jnstr. v. 1797 

Apr. 20.

974. Die unmittelbare polizeiliche Aufsicht über die zur Gerichtsbarkeit der Haken
richter gehörenden Bauecschaften liegt den Gutspolizeien und Gemeindepolizeien ob. Tie 
Beziehungen der Hakenrichter zu der Kirchspiels-, Guts-und Gemeindepolizei sind, wo ge

hörig, in der Bauervecordnung festgesetzt.
Dergl. d. Esthl. 23;.u.v**23ciovbn. v. 1810 Mai 23 (26273).

Dritte Abtheilung.
Von den Grenzen und von der Beschaffenheit der Amtsgewalt der Hakenrichter.

975. Tie Amtsgewalt dec Hakenrichter beschränkt sich auf den ihnen anvertrauten 
Tistrikt; hiervon werden folgende Ausnahmen gestattet: 1) Im Falle von Ueberschwemmun- 
gen und Waldbranden muß dec Hakenrichter seine dagegen ergriffenen Maßregeln auch bis 
in den benachbarten Tistrikt ftrtsetzen und seine Anordnungen erst dann einstellen, wenn der 
Hakenrichter des betreffenden Tistrikts, dem er unverzüglich davon 'Nachricht zu geben hat, 
selbst darin thätig zu werden anfüngt. 2) Bei der Verfolgung von Tieben, Räubern und 
anderen wichtigen Verbrechern, so wie von Lauflingen, steht der Hakenrichter an der Grenze 
eines andern Distrikts, ja selbst eines andern Gouvernements, nicht von der Verfolgung 
ab und stellt sie erst dann ein, wenn die örtliche Polizei zu derselben schreitet. 'Nach Ergrei
fung aber der Verfolgten in einem fremden Polizeibezirke, übergibt der Hakenrichtec sie der 
Landes- odec Stadtpoli^ei des Orts und empfangt von derselben darüber eine Bescheinigung.

Allg. Reichsg. Bd. II, Allg. Gouv.-Derf. § 2581.

976. Taz Wesentliche dec den Hakenrichtern anvertrauten Amtsgewalt besteht darin, 
durch thätiges Einschreiten und durch Aufsicht den Gesetzen und Verordnungen schnelle und 

pünktliche Erfüllung zu verschaffen.
Eben dort, § 2363.

977. Dec Hakenrichter, auf die genaue Erfüllung der Gesetze von Seiten Aller wachend, 
kann von Niemandem die Erfüllung einer gesetzlichen Vorschrift fordern, wenn diese noch 
nicht auf die dafür vorgeschriebene Weise allgemein bekannt gemacht worden.

Eden dart, § 2365.

978. Die Amtsgewalt des Hakenrichtec- erstreckt sich, bei Beobachtung dessen, was zur 
Erfüllung der Gesetze erforderlich ist, auch auf die zeitweilig in seinem Distrikte sich auf

haltenden Fremden und Ausländer.
Elen bort, § 2366.

979. Ter Hakenrichter muß nicht bloß die Beschwerden aller Beeinträchtigten, um 
Jedem nach Maßgabe seines Rechts gesetzlichen Schutz zu gewähren, anhdren, sondern auch 
alle Anzeigen, welche zur Aufklärung einer Sache dienen können, selbst wenn sie nicht in 

dec festgesetzten Form gemacht werden.
Eben dort, § 2367.

980. Von sich aus kann dec Hakenrichtec Kriminalstwfen Niemandem auferlegen; 
dies nach den Gesetzen zu thun ist dem Gerichte Vorbehalten. Polizeistrafen für Verletzung 
von Anstand und Ordnung in verschiedenen Verwaltungszweigen und fur Nichtbeachtung 
ter erlassenen Vorschiften, so wie für Polizeivergehen erkennen die Hakenrichtec, in Grund- 



147

läge der örtlichen Reglements und Verordnungen, mit Berücksichtigung jedoch des Standes 
der eines Vergehens Beschuldigten, nach welchem Edelleute, Geistliche, Bürger und alle 
von Leibesstrase befreite Personen auch für Polizeivergehen nur durch kriminalgerichtliches 
Urtheil einer Strafe unterworfen werden können.

Eben dort, § 2369; Vergl. d. Krimin.-Pro;.

981 • In geringfügigen (Zivilsachen, deren Gegenstand an Werth nicht 15 Rbl. S. M. 
übersteigt, können dagegen die Hakenrichter, ohne Rücksicht auf den Stand dec Betheiligtcn, 
auf erhobene Klage die gerichtliche Untersuchung anstellen und die Entscheidung füllen.

Vergl. A.lg. Reichêg. Bd. II, Allg. Göuv.-Verf. §§ 2366, 2371.

982. Die Hakenrichter stehen in allen zu ihrer Kompetenz gehörenden Sachen un
mittelbar unter dem Crvilgouverneur und dec Gouvemementsregiecung.

Eben dort, § 2382.

985. Wer mit dem Verfahren oder dec Entscheidung eines Hakenrichters unzufrieden 
ist, kann seine Beschwerde bei dec Gouvernem.ntsregiecung einreichen, in Grundlage dec im 
ELvilrechte angegebenen Bestimmungen.

Hakenr. Jnstr. v. 1797 Apr. 20.

Vierte Abtheilung.
Von dem Aufenthaltsorte der Hakcnrichter und dem Geschäftsgänge.

984. Die Hakencichter halten Gericht entweder auf dem Gute wo sie wohnen, oder in 
der nächsten Stadt.

Eben dort, § 1.

985. Die Hakenrichter sind verpflichtet zu jeder Zeit sich an den Ort ihres Distrikts 
hin zu begeben, wo irgend welche Unordnungen vorfallen, oder wohin sie gefordert werden.

Gouv.-Verordn, v. 1776 Htov. 7 (14592) tzh 23-4, 243.

986. Die Hakencichter führen ein Tischcegistec über die einkommenden Sachen und 
ein Protokoll, in welches alle Untersuchungen, Verfügungen, Berichte und Ausfertigungen 
eingetragen werden.

Hakenc. Jtrstr. v. 1797 ?pr. 20 §§ 11, 26.

987. Die Hakencichter führen alle Untersuchungen und anderen Geschäfte ihrer Kom
petenz nach summarischem Verfahren, und entscheiden dieselben unverzüglich ohne schrift
liche Verhandlung. Hinsichtlich dec Fühmng dec Tischregister und Protokolle, so wie dec 
Abfassung der Verfügungen, Entscheidungen, Berichte und Ausfertigungen, beobachten sie 
die allgemeinen Vorschriften dec Verfassung dec Gerichtsbehörden. (Vergl. B. I).

1776 Nov. 7 (14392) §§ 252, 243.

988. Bei den am Orte des Vorgangs verrichteten Amtshandlungen sind die Haken
richter verbunden, darüber besondere genaue Protokolle zu fahren und dieselben darauf dem 
allgemeinen einzuvecleiben.

989. Wenn Beamte anderer Verwaltungszweigc abgcordnet werden, um in Diensige- 
schäften gemeinschaftlich mit den Hakenrichtecn zu verfahren, so haben letztere nicht allein 
die Zeit des Erscheinens derselben, sondern auch die Sache derentwegen sie erschienen, in ih

rem Protokolle genau zu verzeichnen.
Vergl. 1812 Juli 4 (25175).

990. Falls dec Hakencichter durch gesetzliche Ursachen an Wahrnehmung seines Am
tes behindert wird, so vertritt, auf Anordnung der Gvuvernementsregierung, der Hakenrich- 
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ter de; nächsten Distrikts seine Stelle, oder aber ein anderer ritterschaftlicher Beamte, welcher 
von der Gouvernementsregierung namentlich dazu bestimmt wird.

Ununterbc. Eerrohnh.

fünfte Abtheilung.
Von der Rechenschaftsablegung und Verantwortlichkeit der Hakenrichter.

991. Bei seiner jährlichen Inspektionsreise durch das Gouvernement, überzeug' sich der 
Civilgouvemeur an Drt und Stelle von der Amtsführung dec Hakeneichtec, und trifft nach 
den hierfür bestehenden Bestimmungen die nothwendigen Maßregeln, um den befundenen 

Mängeln abzuhelfen.
23ergL?Ug. Reichs. Bd. II, A!g. Eoüy.-Derf. § 604,

992. Die Hakenrichter werden auf Verfügung dec Gouvernementsob,igkeit für Amts
vergehen gesetzlicher Beahndung unterworfen oder vom Amte entfernt; ihre Amtsent
setzung findet nur auf förmlichen Urtheilspruch des Oberlandgerichts Statt.

Dergl. Eden bo;t' B. H, 248, 236; B. XV, HH 1476, 1576.

Sechste Abtheilung.
Von dem Schriftwechsel der Hakenrichter.

995. Die Hakenrichter empfangen Befehle, Auftrage und Vorschriften von dein Ci- 
vilgouverneur, der Gouvernementsregierung, dem Oberlandgerichte, dem Kameralhofe und 
der BezirksverWallung der Reichsdomainen, und macben ihnen Berichte rind Unterlegungen, 

Mg. Reichög. Bd. II, 21.Ig. Gouv. Vrrf. HH 746, 2586, 2587, 2590.

994. Tie Hakcnrichter empfangen von dem Ritterschaftshauptmanne, dem Nieder- 
land-und Landwaisengerichte und von dem Manngerichle ihres Distrikts, so wie auch vom 

Kollegium allgemeiner Fürsorge, Vorschriften und Anträge und machen ihnen Berichte und 
Anzeigen, — den anderen Manngerichten aber Mittheilungen.

Vergl. Eben dort, §§ 2589, 2391; Bd. XIII. Rtgl. d. allg, Fürs, h 50.

995. Mit den Kreis-und Gemeindegerichten, dec Kreisrentei, der Polireiverwaltung, 
der Medicinalverwaltung, dem Postkomptoir, der Zollverwaltung, den Kirchenvorstehern, den 
Magichüten, den Vogteigerichten und unter sich kocrespondicen die Hakencichtec durch Mit
theilungen; den Gutspvlizeien ertheilen sie Vorschriften, den Gemeindepolizeien Befehle; 
von jenen erhalten sie Mittheilungen, von diesen aber Berichte und Vorstellungen.

Dcrgl. Eben dort, u, d. Bauer-Vtrordn. v, 1816,

996. Zur Requisition oder Mittheilung in Geschäftssachen nöthiger Auskünfte und 
Nachrichten korrespvndiren die Hakenrichter wie mit gleichstehenden, so auch, im Falle 

unumgänglicher Nothwendigkeit den Gang einer Sache zu beschleunigen, mit höheren Be
hörden in anderen Gouvernements unmittelbar, nach den für den Schriftwechsel mit solchen 
Behörden in ihrem eigenen Gouvernement festgesetzten Formen; wenn in einem Gesrl-äf.e 
nicht bloß eine Nachweisung, ftndern die dabei beteiligte Person selbst nothwendig ist, so 
muffen die Hakenrichter in jedem Falle darüber mittelst der Gouve.nementsregierung, dec sie 
untergeordnet sind, in Korrespondenz treten. Sie wenden sich zu derselben Vermittelung, wenn 

sie auf ihre Requisition von Auskünften und Nachweisungen keine Antwort erhalten und es 

nothwendig wird hieran zu mahnen.
Allg. RcichSg. Bd. II, Allg. Evuo.êrf. § 2595.



Zweiter Titel.
Von der Verfassung dec Stadtbehörden.
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Erstes Hauptstück.

Von den Verfassungen der Stadt Neval.

Erste Abtheilung.

Allgemeine Bestimmungen.

997. Die Stadt Reval und dec Dom zu Reval haben besondere/ von einander unab
hängige, städtische Verwaltungen.

998. Tie Behörden und Obrigkeiten dec Stadtverwaltung in dec Stadt Reval sind :
I. Der Magistrat.
II. Das Stadtkonsistorium.
III. Das Polizeiamt.

IV. Tie Städtischen Untergerichte: 1) Da; Stadt- oder Niedergericht; 2) Tas Wal- 
sengericht; 3) Das Kommerzgericht; 4) Das Amtsgericht; 5) Das See-.und Frachtgericht;
6) Das Wettgericht; 7) Das Baugericht; 8) Tie Stadkämmerei oder das Kämmereigericht; 
9) Das Stadtkriegsgericht; 10) Das Mündliche Gericht; 11) Das Subhastations-und 
AuktioN'direktvrium; 12) Das Amtspatrcnat.

V. Tie Stadtverwaltungen und Kollegien: 1) Die allgemeine Stadtkasse; 2) Ter Gottes
kasten; 3) Tie Steuerverwaltung; 4) Tie Kommission zur Erhebung der Kronsgetränkesteu- 

er. 5) Die Stadtaceise-Kvmmisstvn; 6) Die Quartierkommission; 7) Tie Stadtverleger 
kammer; 8) Tie Quartierkammec; 9) Tie Beleuchtungskommission.

Anmerkung. Die Versagung bej 5tabtfonll(ło:ium5 ist in dem Gesetze für die Ev^ngelisch-b'uthe» 
rische Kirche in Rußland v. 1032 Dec. 28 (5870) angegeben.

999. Außer den städtischen Untergerichten werden von dem Magistrate in besonderen 
Fallen für verwickelte Sachen oder solche, die eine nicht öffentliche Verhandlung oder eine 
Untersuchung erheischen, temporaire Kommisstcnen aus Gliedern desselben gebildet. Tie 
Anordnung solcher Kommissionen hängt von dem Magichate in seiner vollen Sitzung, die 
Ernennung dec Glieder von dem Kollegium der Bürgermeister ab. Diesen Kommissionen 
liegt von Amtswegen ob, entweder eine Sache Örtlich beizulegen oder nur eine Untersuchung 
über die Sache anzusiellcn.

Oberg.-O. v. 1757, § 17.

1000. Tie Bürgerschaft des Toms besieht aus Zünftigen, welche eine besondere Gilde 
bilden, unter Verwaltung zweier Aeltermänner und zweier Aeltesten.

Äon. Lchw. Resol. v. 1626 Marz 8, 1665 O t. 17; jtr«. (5dm. 23cs. v. 1652 Juni 16.

1001. Polizei- und nicht streitige Sachen, so wie streitige unter 6 Rbl. S. Ai. an 
Werth betragende Rechtssachen, werden auf dem Tome vom Schloß-Vogteigerichte verhan
delt; Prozeß- und Kriminalsachen gehören vor das Harrische Manngericht.

Eben dort.
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1002. Die Verwaltungen und Kommissionen des Dom- sind:
1) Die Kaffavecwaltung; 2) Tie Steuerkommission; 3) Die Acciseverwaltung.

Zweite Abtheilung.
Von der Verfassung des Vîagistrats.

I. Von dem Bestände des Magistrats.

1005. Der Magistrat der Stadt Reval besteht aus vier Bürgermeistern, einem Syn
dicus und vierzehn Rathsherrn.

sttnunte-.br. Eewohnh.

1004. Sie Ernennung zu den Stellen, welche unter den Rathsgliedecn erledigt werden, 
ist dem Magistrate selbst Vorbehalten, in Grundlage der im Ständerechte angegebenen Be
stimmungen.

Vertrag zwischen dem Rathe und der großen Ei.de v. 1672 Jan. 27, best, durch d. Kön.Schw.

Res. v. 1681 Apr. 19; 1710 Sept. 29 (2298) Art. 7.

1005. Von den vier Buge.meistern führt einer, der Reihefolge nach jährlich hierzu 
bestimmt, als worthabender Bürgermeister den Vorsitz; ein anderer, welcher Gef.lgtec am 
Wort genannt wird, vertritt ndthigenfalls seine Stelle.

Ununtcrbr. Gewohnh.

1006. Die K.mzellei des Magistrats besteht aus dem Sekretair, dem Kanzelleidirek
tor, dem Protonotar, dem Archivar, dem Registrator, einem Translateur für die Russische 
Sprache, dem Aktuar und drei Kanzellisten, von denen einer dem Syndicus beigegeben ist

Eben so.

1007. Der Magistratssekretair gehört mit zum Bestände dec Behörde und muß aus 
dem Gelehrtenstande sein. Außerdem ist bei dem 2)Magistrate ein besonderer Stadtoffizial 
oder Fiskal angestellt, der auch aus dem Gelehrtenstande sein muß.

Kanz.-O. v. 1686 u, ununtecbr, Gewohnt).

1008. Anstellung und Entlassung des Sekretairs, des Offizials und der anderen Beam
ten und Kanzellistcn, so wie auch Vergrößerung und Verminderung ihrer Zahl, hangt vom 
Ermessen des Magistrats ab; der Sekcetaic und die Beamten des Dragistrats werden auf 
Lebenszeit gewühlt und ohne Bestätigung der Gouverncmentsobcigkeit angestellt; sie wer
den im Magistrate vereidigt.

1797 Febr. 26 (17843).

1009. Zur Einhändigung von Anzeigen, Publikationen, Citationen und Akten aller 
Art hat dec Magistrat vier Gerichtsdiener (Wachtmeister, Ministeciale oder Bürgermeister
diener); zur Aufwartung während der Sitzungen, und füc die ökonomischen Angelegenhei

ten, wird vom Rathe ein besonderer Hausschließer angestellt. Die Gerichtsdiener und der 
Hausschließer werden in dem Niede.gerichte vereidigt.

Vergl, Schräg. d. Ger.-Diener v. 1764.

1010. Die Glieder und Beamten des Magistrats werden aus den Stadtmitteln be
soldet. Ter Betrag des Gehalts und der sonstigen Amtsemolumente wird von dem Dîagi- 
sirate, mit Zustimmung der städtischen Gilden, festgestellt.

Vertr. v. 1672 Jan. 27, best. 1681.

1011. Die Strafgelder, auf welche der Magistrat in Prozeßsachen nach einer bestätigten 
Tape erkennt, fließen in die Stadtkasse.

Kasten-O. v. 1609 Mai 20.

Ei.de
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1012. Als Zulage zu ihrem Gehalte genießen der Syndicus, der Sekretair, die Kan- 
zelleibeamten und die Gerichtsdiener besonderer Gebühren, welche in Rechtssachen von Pri
vatpersonen nach einer hierfür von dec Staatsregiecung festgcstellten Taxe erhoben werden. 

1797 Febr. 26 (17845).

II. Von der Gerichtsbarkeit und Kompetenz und von den Grenzen der 
Amtsgewalt des Magistrats.

1015. Unter die Gerichtsbarkeit des Magistrats gehören:
1) Ihrem persönlichen Stande nach: alle Einwohner dec Stadt, der Vorstädte und des 

Stadtgebiets, die Evangelisch-Lutherische Geistlichkeit dec Stadt, die städtischen Advokaten, 
die Verabschiedeten und nicht in Klassenrang Stehenden, die Fremden nichtadcligec Geburt, 
welche im Gebiete der Stadt wohnen, und die Diener der Adeligen. Von der Gerichtsbar
keit des Magistrats sind nur ausgenommen: Adelige, im wirklichen Staatsdienste stehende 
Beamte und endlich Litteraten, falls dieselben nämlich kein bürgerliches Gewerbe treiben, nicht 
in Stadtdiensten stehen und kein unbewegliches Vermögen in der Stadtmark besitzen; ge- 
gcntheiligen Falls unterliegen sie, in Sachen rücksichtlich ihres Gewerbes, ihres Dienstes 
oder ihrer Grundstücke, der Gerichtsbarkeit der Magistrats. 2) In dinglicher Hinsicht: alles 
mrbewegliche Vermögen, welches in dec Stadt Reval, den Vorstädten und dem Stadtgebiete 

belegen ist.
Kön. Schw. Resol. v. 1584 Aug. 24, 1660 Mar; 17 § 22, 1662 Juli 50, 1665 Oft. 50 

§ 15, 1668 Nov. 25; 1675 Sept. 50 §§ 4, 50.

1014. Zur Kompetenz des Magistrats von Reval, in seinem vollen Personale, gehört:

A. In Eemeindcsachen.

1) Sich mit dec großen und kleinen Gilde in Sachen, welche die ganze Bürgerschaft be
treffen, zu berathen; den Gilden Vorschläge zu machen; die Beschlüsse der Gildenvecsamm- 
lungen zu beurtheilen; außerordentliche Versammlungen der Gilden zu berufen und die 
Vorstellungen der Gilden in ihren Angelegenheiten zu entscheiden.

2) Tie Aeltesten und Aeltermännec der städtischen Gilden zu bestätigen.
3) Verschiedene Stadtämter zu besetzen und die von den Aeltestenbänken Gewählten zu

bestätigen. . .
4) Darauf zu sehen, daß die Gildeschragen beobachtet werden, und alle eigenmächtigen 

Abänderungen derselben zu untersagen.
5) Das Bürgerrecht zu ertheilen auf die im Ständerechte festgesetzte Weise.
6) Gemeinschaftlich mit den Gilden, die Stadteinkünfte und Ausg bcn und die Ver

waltung des Stadtvermögens zu beaufsichtigen; Eeldunterstützungen zu bewilligen; die Ge
halte der Beamten zu bestimmen; Kauf-, Pfand-, Arrende- und Eessionsvecttàge int Namen 

der Stadt abzuschliessen.
7) Tie Bürgerwache, das Schwarzcnhäupterkorps und die Gemeindeanstalten zu beauf

sichtigen, zu ihrer Verwaltung besondere Glieder zu delegiren.
8) Zugleich mit den städtischen Gilten an Bildung dec Deputationen Theil zu neh

men, welche von der Stadt an den Monarchen oder an die hohe Obrigkeit gesendet 

werden.
B. In Kirchensachen.

9) Wegen Ernennung besonderer Glieder ins Stadtkonsistorinm vorzustellen, nach den 
in dem Gesetze für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Rußland festgesetzten Bestim

mungen.
10) Die Aufsicht über Verwaltung des Vermögens dec Stadlkicchen, über die Kirchen
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Polizei zu führen; polizeiliche Anordnungen in Beziehung auf kirchliche Ceremonien, Be
gräbnisse, Taufen und Hochzeiten u. s. w. zu Neffen, un) die Gebühren für Kirchen un) 
Kirchendiener zu bestimmen.

C. In Bezie hung auf das K ons inte reffe,

11) Mittelst der Stadtverwaltungen die Répartition, Erhebung un) Einzahlung der 
vorn Gesetze festgestellten Abgaben in den Karneralhof, so wie die Entrichtung der Getrànke- 
steuec an die Krone und dec dec Stadt zukommenden Accise, zu beaufsichtigen.

12) Mittelst des Quartierkollegiums die Einquartierung des Militaics zu beaufsich
tigen.

v, Sn Beziehung auf Justizverwaltung.

13) Die Aufsicht über die städtischen Untergerichte zu führen; aus dem vollen Personale 
des Magistrats Glieder in dieselben abzuordnen; Kanzelleibeamten wie für die eigene Kan- 
zellci, -so auch für die dec Untergerichte, anzustellen; die etwanigen Vakanzen bis zu den 
yeuea Wahlen durch Substituten zu besetzen.

14) Die städtischen Advokaten anzustellen und zu vereidigen.
15) Wie für die eigene, so auch für die Kanzellei der Un egeri hte, allgemeine Vorschrif

ten über den Geschüstsgang, in Grundlage der bestehenden Gesetze, aufzustellen,

E. Sn Kriminalsachen.

16) Kriminalsachen, die aus dem Niedergerichte an dasselbe gelangen, zu verhandeln und 
in denselben das Urtheil zu fallen.

17) Tie Sachen über Amtsvergehen selbst zu verhandeln und die im Stadtkriegsgectchte 

in Untersuchungssachen wegen Amtsvergehen von Leuten, die zur Stadtkompagnie gehören, 
gefällten Urtheile dec Leuteration zu unterziehen.

18) Alle Klagen von Bürgern der Stadt Reval über pe.sönliche Beleidigung, welche fïç 
sich gegenseitig zugefügt haben, selbst wenn sie auch zu dec Zeit unter dec Gerichtsbarkeit 

einer andern Behörde standen.

F. Sn Civilsachen.

Sn erster Snstanz.

19) Klagen von Privatpersonen gegen Magistratsglieder, Aeltcrm.nner, Sekreta ich des 
Magistrats und der Uutergecichte, die Stadtgeistlichkeit, die Stadtadvokaten und den Justiz
offizial.

20) Sachen und Streitigkeiten über die Rechte auf Grundstücke und Häuser, welche in 
d§c Stadt, in dec Vorstadt und im Stadtgebiete belegen sind.

21) Erbschaft--, Testaments und Erbtheilungssachen.
22) Concurssachen.
23) Streitigkeiten dec Gilden und Zünfte.

24) Streitigkeiten zwischen Verfassern, Uebersetzern, Herausgebern, Verlegern und Buch
händlern über dasEigenthum an wissenschaftlichen oder schönwi ssenscbaftlieben Werken,wenn 
diese Streitigkeiten nicht dec Entscheidung eines Schiedsgerichts vorbehalten sind.

Sn zweiter Snstanz.

2->) Verhandlung und Entscheidung der Prozeßsachen, welche aus den Untergerichten 
durch Appellation oder Quere! an denselben gelangen.

26) Alle Beschwerden über 'Nichtbeobachtung dec Regeln de» Civilprozesses in den Unter

gerichten.
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G. In nicht streitigen Sachen.

27) Das Bewilligen v.n Versteigerungen uni) öffentlichem Verkaufe, ausgenommen wenn 
der öffentliche Verkauf, zur Vollstreckung rechtskräftiger Erkenntnisse, dec Polizeiverwaltung 

übertragen ist.
28) D!e Ab- und Zuzeichnung bei verändertem Besitze von Häusern und liegenden 

Gründen.
29) Da; Anlegen von Beschlag und Sequester in Gcrichtssachen, die nicht vor das Nie

dergericht gehören.
30) Das Ausstellen von 'Notariatsinstrumenten aller Art; Beglaubigung der Unterschrif

ten und Ausfertigung von Geburtszeugnisscn.
31 ) Die Gründe zur Ablehnung von Gliedern des Magistrats und dec Untergerichte 

iregen Verdachts dec Parteilichkeit zu prüfen und zu entscheiden.

32) Die Versiegelung und Inventur in Eoneurssachcn und solchen Nachlaßsachen, bei 
welchen nicht zugleich Unmündige als Erben betheiligt sind,

33) Die Vollziehung von Krepostakten, und Verschreibung und Tilgung von Hypothe
ken, in Beziehung auf unbewegliches Vermögen im Stadtgebiete.

H, In Polizei -, Handels- und Eewerkssachen.

34) Besondere Glieder ins Polizeiamt zu delegircn.
35) Mittelst der Untergerichte die Handels- und Marktpolizei, die Wrake, Braß und 

Gewicht und sämmtliche Handlungsoffizianten zu beaufsichtigen, und die zur Erleichterung 
des Handels nöthigen gesetzlichen Anordnungen zu treffen,

36) Die Erlaubniß zum Umhertragen und Verkauf von Waaren und zur Ausstellung 
derselben guf dem Markte und andern Plätzen zu ertheilen.

37) Tie Jahrmärkte zu eröffnen und zu schließen.
38) Ueber die Handwerksämter die Aufsicht zu fahren; die Aemter mit nerren Schrägen 

zu versehen, die vorhandenen abzuändern und zu vervollständigen, und unter Bestätigung 
des Generalgorrverneurs Instruktionen über Handelsgegenstände zu erlassen, so wie Taxen 
für die Geweck'e festzustcllen.

39) Die Anlegung von Wirthshäusern, Kaffehausern und Konditoreien zu gestatten.
40) Uebermaßigem Luxus zu steuern.
41) Die Löschanstalten zu beaufsichtigen.
42) Ueber Anlegung neuer Schlammkanäle und Wasserleitungen, Wiederherstellung 

ehemaliger und Abänderung vorhandener, Anordnungen zu treffen.
43) Neue Bauten und Reparaturen, nach Genehmigung der Risse von Seiten de; Bau

gerichts, zu gestatten.
44) Pässe auszufertigen.
45) Die Stadtgcfängnrsse und die Arrestanten zu beaufsichtigen.

Urk.Kön. Erich'6 v. 1248, Cbri,lopl/s v. 1257; d. Lüb. Rt.; lief. Bischof Johanns v. 1284; 
Bulle Pabst Nikolaus^ v. 1454; Kön. Schuld. Siesel, v. 1584 Aug. 24; Kafen-O. v. 1599, 
1609; Kön. Schweb. Res. v. 1607 Aug. 15, 1650 Oft. 14; Prorok, d. Ratl/ö r>. 1650 Nov. 
50; Kön. Schweb. Resol. v. 1648 Mörz 24; Pwtof. d. Ratl/s v. 1655 Aug. 50; Kön. 
Schweb. Kt'oL v. 1662 Juli 50 4, 6, 7, — 1065 Oft. 50; Po iz.-O. v. 1670 geb. 4;
Pertr. v. 1672 Jan. 27 §§ 26, 55; Hande la-Ordn. y. 1679; Kön. Schnxd. Reso'. v. 1681 
Apr. 19, §§ 5, 15, 17; Advof.-O. v. 1687; Rathöfonst. v. 1706; 1710 (Sept. 29 (2298) 
Art. 5, 4, 6; Oberg.-O. v. 1757: Bcr. ü.d. gerichtl. Bers. v. 1784 Nov. 8; B f. d. Gouv.- 

Reg. v. 1819 Oft. 18; Hanbw.-Regl. v. 1822; Bar ordn. V. 1825; B anbordnung v. 1825.
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1015. Xuger der administrativen, polizeilichen und gerichtlichen Kompetenz, ist dec 
Magistrat in seinem vollen Personale befugt, innerhalb des ihm gesetzlich angewiesenen 
Wiikungskreises, den Stadtbewohnern bereits vorhandene Gesetze in Erinnerung zu bringen, 
und denselben gemäß spezielle Vorschriften zu ertheilen.

Pertr. v. 1672 Jan. 27; Kön. Schwad. SKef. v. 1681 Apr. 19, § 15.

1016. Zn Administrativ- und Polizeisachen gelangen die Beschwerden über die Ent
scheidungen des Ratt/s an die Gouvernementsregierung; über die Entscheidung letzterer ist 
es dem Rathe, im Falle der Unzufriedenheit, gestattet mit einem Berichte an den Senat 

zu gehen.
Derg!. Refol. d. G)err.«Goiv. v. Apr. 1768; Bef. b*. Eouv.-Reg. v. 1822 Sept. 22, V, § 11.

1017. Dec Magistrat ist in allen Kriminalsachen, die aus dem Niedergerichte an den
selben gelangen, erste Instanz, sofern der Schuldige einer Kriminalstrafe unterliegt. Zn die
sen Sachen liegt dem Niedergerichte nur die Untersuchung, dem Magistrate in seinem vol
len Personale aber die Fällung des Erkenntnisses ob. Zn Sachen wegen geringfügiger Ver

gehen aber entscheidet auch das Niedergericht selbst und ist der Magistrat zweite Instanz.
25er. ü. d. genchtl. Vers. v. 1784 Noo. 8.

1018. Alle in den §§ 2241—2257 der allgemeinen Gouvernementsve.fassung, über 
den Umfang der Kompetenz des Gerichtshofes für Kriminalsachen, bestimmten Regeln 
gelten auch für den Revalschen Magistrat.

1852 Dec. 28 (5866); vergl. auch b. Krim.-Proz.

1019. Appellationen und Querelen gegen Erkenntnisse und Bescheide des Revalschen 
Magistrats in Civilsachen gehen an den Tirigirenden Senat. Sachen, deren Gegenstand 
an Werth 600 Rbl. S. M. nicht r becsteigt, werden im Dtagistrate allendlich enischiedcn 
mit Ausnahme nur demjenigen, welche nach dem für sie bestehenden besondern Prozeßver
fahren durchaus an den Dirigirenden Senat gehen müssen.

1852 Febr. 17 (5171); 1852 Dec. 28 (5866) pkt. 2; Bef. b. Dir. Sen. en ben Esthl. 
Eouv.-piot. v. 1854 Febr. 15.

III. Ton den Sitzungen und dem Geschäftsgänge.
1. Don ben Sitzungen.

1020. Ter Revalsche Magistrat versammelt sich im Rathhause dec Stadt Reval.
1021. Der Diagi strat versammelt sich in seinem vollen Personale das ganze Zahr 

hindurch, vom ersten Dienstage nach Christi Erscheinung bis zum Thomas Abend, acht 
Tage vor Weihnachten, zweimal wöchentlich, am Dienstage und Freitage, ausgenommen 
wenn diese Tage mit Feiertagen zusammenfallen.

Rathskonst. v. 1818 Sept. 6.

1022. An dem Tage, wo die jährlichen Gerichtssitzungen eröffnet werden, versammeln 
sich am A morgen die Glieder und Beamten des Magistrats, so wie auch die städtischen 
Gilden, in der Rathskirche zum heiligen Geist, um dem öffentlichen Gottesdienste beizu
wohnen. Auf besondere Anordnung des Magichats oder des Kollegiums der Bürgermeister, 
halt ein Prediger oder der Superintendent eine Predigt über einen dec Veranlassung ent
sprechenden Text aus der Bibel.

25er. auf ununterbr. Eewohnh. eben so wie b. folg. §§ bis 1055.

1025. Aus der Kirche begibt sich dec Rath in feierlicher Prozession aufs Rathhaus. 
Tie Stadllompagnie gibt bei dieser Gelegenheit dem Magistrate die Honneurs ab.
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1024k An dem Tage, wo die jährlichen Sitzungen des Magistrats geschlossen wer
den und zwar am Freitage vor dem Thomastage, versammeln sich, nachdem es den städti
schen Gilden bekannt gemacht worden, die Glieder und Beamlcn des Magistrats mit den 

Gilden um 2 Uhr Nachmittags in der Rathskirche.

1025. Nach Beendigung des Gottesdienstes begibt sich der Magistrat in derselben 
Ordnung, wie am Tage der Eröffnung dec Iuridik (§ 1023), zurück arfs Rathhaus. Hier 
legen die Glieder des Magistrats, sofern es nicht schon früher geschehen ist, Rechenschaft 
von ihren bis dahin verwalteten Aemtern ab. Das Geld, das theils die Nathsgliedec zu- 
sammcnschießen, theils besonders von der Bürgersàft dazu bestimmt ist, wird unter Arme 
und Nothleidende vertheilt. Am Abende erscheinen die städtischen Gilden auf dem Rath
hause, um dem versammelten Magistrate ihre Ehrerbietung zu bezeugen, und alle Bürger, 

die ein Haus in der Stadt besitzen, bringen zu einem Rbl. S. M. dar.

1026. Der Magistrat wird als vollzählig angesehen, wenn acht Glieder desselben 
anwesend sind. In Kriminalsachen wird die Anwesenheit aller Glieder erfordert.

Rathsordn. §§5, 6.

1027. An den Tagen, wo keine Sitzungen des Magistrats Statt haben, ist stets 
der worthabende Bürgermeister der laufenden Sachen wegen anwesend.

1028. Der worthabende Bürgermeister eröffnet nicht nur alle an den Viagistrat ge
richtete .Schreiben, sondern trifft in öffentlichen sowohl als Privatsachen, die keinen Verzug 

leiden, Verfügungen und berichtet darüber dem Vîagistrate bei der nächsten Sitzung.

1029. Auf die Sommerferien wird zur Verhandlung der öffentlichen Sachen eine 
Dejour angeordnet, welche aus dem worthabenden Bürgermeister, zwei Rathsherreu und 

dem Vîagijtratssekcetaic besteht.

1050. Außerordentliche Sitzungen auszuschreiben hangt von der Bestimmung des 
worthabcnden Bürgermeisters ab.

1051. Wer von den Gliedern des Magistrats aus besonderen gesetzlichen Gründen 
der Sitzung nicht beiwohnen kann, hat es dem worthabenden Bürgermeister vor der Sitzung 

anzuzeigen.
Rachêordn. §4.

1052. In solchem Falle beauftragt das Kollegium der Bürgermeister ein anderes 
Glied des Abwesenden Stelle zu vertreten. Den worthabenden Bürgermeister vertritt in 
solchen Fällen der Gefolgte am Wort, den Syndicus der Magistratsseküetair.

1055. Ist der Gefolgte am Wort auch abwesend, so vertritt dec älteste der beiden 
anwesenden Bürgermeister die Stelle des Vorsitzers. Sind auch diese Letzteren abwesend, 
so nimmt dec Syndicus die Stelle des Vorsitzers ein und nächst ihm dec älteste Raths

herr.

1051. Wenn ein Glied des Magistrats seinen Abschied nimmt oder stirbt, und neue 
Wahlen noch nicht stattgefrrnden haben, so wird in Grundlage der in den vorhergehenden 

§§ bestimmten Regeln verfahren.

1055. Rathsglieder und Beamte, die auf kurze Zeit abwesend sind, verlieren deshalb 
nicht Gehalt und Emolumente, die mit ihren Aemtern verbunden sind.
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2. Von dem Geschäftsgänge,

A) Von dem Beginn der Sacken.

1056. Hinsichtlich her Eingabe von Schriften und i)cr Eintragung derselben in den 
Anschlag, wird die im Prozesse vorgeschuebene Ordnung beobachtet.

Lberg.-O. v. 1757, § 1.

1057. Die Angaben, welche zum Proklame zu bringen sind, werden unmittelbar dem 
Magichatssekretair abgegeben.

1058. In außerordentlichen Fallen wird in nicht streitigen Sachen dec Dorssand auch 
ohne vorgängigen Anschlag bewilligt.

Dieser u. d. vorgeh. § der. auf ununterbr. Eewohnh.

B) Von dem Vortrage,

, 1059. Alle eingegangenen Sachen tragt der Sekcetair vor; die darauf getroffene Ver- 
fugung verzeichnet er, je nachdem sie in das eine oder andere gehört, in dem Protokolle 
der öffentlichen oder dem ter Privatsachen (§ 1048), und verfaßt in Grundlage dessen die 
Ausfertigung.

Kanz.-O. v. 1680, §§ 1—7.

1040. Iss nach geendigter gerichtlicher Verhandlung in der Sache ein Erkenntniß zu 
fallen, to liegt der Vortrag der Akten, die Anfertigung dec Aktenrelation und die Abfassung 

des Urtheils, dem Syndicus ob.
Eben dort, §§ 8, 9.

1041. In Appellations'achen, welche aus den Untergerichten eingegangen find, 
nehmen die Glieder dieser Gerichte an der Absiimmung keinen Theil, können aber dem 
Vortrage beiwohnen.

Rathsordn. § 11.

1042. Im Fall einer Meinungsverschiedenheit müssen sich dec worthabende Bürger- 
meissec und dec Syndicus bemühen dieselbe auszugleichen.

Dieser u. d. folg. § ter. auf ununterbr. Gewohnh.

1045. Die Abssimmung beginnt von dem worthabenden Bürgermeissec und geht 
links herum bis zu dem Gefolgten am Wort.

C) Von der Abfassung dec Ausfertigungen.

1044. Tie den getroffenen Verfügungen gemäß abgefaßten Ausfertigungen werden 
den anwesenden Gliedern zur Bestätigung vorgetragen: Erkenntnisse in Prozeßsachen vom 
Syndicus, Urtheile in Kriminalsachen aber vom Stadtgerichtssekretaic; die ibrigen Schrift 
ten werden vom Magissratssekretaic vorgetragen.

Dieser u. d. sog. §§ bis 1052 der. auf d. Kan;.-O. v. 1686 und ununterbr. Gewohnh.

1045. Tie bei den Akten bleibenden Konzepte werden von dem worthabenden 
Bürgermeissec unterschrieben und von einem Sekretaic gegengezeichnet.

1046. Tie Protokollauszüge fangen mit den Worten: „Aus dem Protokolle des 
Rcvalschen Magissratö" an, und werden, wenn sie förmliche Urtheile und Bescheide ent
halten, von dem worthabenden Bürgermeissec unterschrieben und vom Sekretair contra- 
ssgnirt. In affen übrigen Fällen werden sie nur vom Magissratssekretaic, mit Beifügung 
der Worte: „Jur Beglaubigung" (in lidem) unterschrieben.

1047. Ausfertigungen, die keine bloße Protokollauszüge enthalten, schließen mit dem 
Datum, und werden, wenn es Notariatsinssrumente, Zeugnisse u. decgl. sind, nur von dem 
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Sàetaic „In Auftrag" unterzeichnet; sind e; aber förmliche Mitlheilmrgeu, Aufträ
ge, Antworten, Berichte oder Unterlegungm, so endigen sie nach Angabe des Datum; 
mit den Worten: „Bürgermeister und Rath der Stadt Reval und in deren Nam.n" 
und werden von dem worthabenden Bürgermeister unterschrieben und von dem Sek^lair 

contrasignirt.

D) Von den Protokollen.

104 8. Dec Magistratssekretair fährt zwei Protokolle, das eine ftr öffentliche Sacl'en, 
das andere für Privatsachen; in das erste werden auch die Verhandlungen über Kriminal

sachen eingetragen.

1049. Alle Anträge, Verhandlungen und Verfügungen in Sachen über Ab - und 
Auzeichnungen, Ingroffationen und Ergroffationen we.den in dem Privatprotokolle ver

zeichnet.

1050. Außerdem werden folgende Protokolle im Viagistrate gesr'chrt:
1) Für Wechselprotest.

2) Fur Seeprote e.
3) Für die übrigen Notariatsinstrumente. — Von diesen Protokollen wi.d das über 

Seeproteste vom Viagistratssekretair, die beiden andern aber in der Kanzellei, unter Auf
sicht und Unterschrift des Sekretairs, geführt. Alle drei enthalten die Ausfertigung wörtlich, 

nebst Abschrift der Akte, über welche sie ertheilt wird.

E) Von dem Misäve.

1051. In das Mii'siv oder das Kon;eptbuch kommen diejenigen Ausfertigungen, 
welche nicht in eines dec Protokolle wörtlich eingetragen worden; namentlich alle ausgehen
den Schreiben und Unte.legungen und diejenigen Zeugnisse, die auf ausdrückliche Ver

fügung des Viagistrats ertheilt und im Protokolle nur bemerkt werden.

F) Von dec Aufbewahrung von Geldern.

1052. Die Gelder des MagNrats, so wie die von Privatpeffonen eingetragenen, 
werden in der Stadtkämmerei auf dem Rathhause aufbewahrt. Die Kümmerer, ivelcbe 
allein die Schlüssel zu dec Kämmerei haben, empfangen und zahlen die Gelder aus, auf 
Verfügung des Viagi trats.

IV. Don den Verpflichtung» der Glieder und Beamten deS Magistrats.

1) Don dem worthabenden Bürgermeister.

1055. Dem worthabenden Bürgermeister, als Vorsitzer des Magistrats, steht es zu 
alle Geschäfte zu leiten, und darauf zu sehen, daß dabei das gesetzmnssge Verfahren be- 

cdachtet werde.
Rath'ordn. §§ 7, 9, 10.

1054. Diesem gemäß erkundigt sich der worthabende Bürgermeister, bevor zur 
Verhandlung geschritten wird, ob nicht eines dec Glieder ellvas Besonderes vorzubringen 

oder zu berichten habe.
Eben dort.

1055. Der worthabende Bürgermeister kann vor Entscheidung derjenigen Sache, die 
schon in Verhandlung ist, keine neue Sache zum Vorträge bringen, noch die Meinung der 

Glieder erfragen.
Eben dort.
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10^6. Der wvrlführende Bürgermeister bemüht sich den Schluß jeder Sacke zu be
fördern und sieht darauf, daß beim Vvtiren Niemand die festgesetzte Ordnung übertrete, 
noch einem Andern in die Rede falle.

Eten bot.

1057. In Sachen, die keinen Verzug leisen, nun nt dec worthabende Bürgermeister 
auch außerhalb dec Sitzungen Bittschriften und Klagen an, und trifft darüber die noth
wendigen vorlausigen Verfügungen.

Ununterbr. Gewohnh.

1058. Der worthabende Bürgermeister ist befugt:
1) Auf Sachen oder Personen, welche unter dez Magistrat» Gerichtsbarkeit gehören, 

Beschlag und Arrest zu legen.

2) Inventuren und Versiegelungen anzuvrdnen.
3) Einstellung von Bauten vorzuschreiben und die Verhandlung von Baustreitigkeiten 

dem befugten Gerichte zu übertragen.

4) Die vom Magistrate und Waisengerichte ernannten Cucatoren und Vormünder zu 
bestätigen.

5) Die Aeltermänner der Gilden, Zünfte und Innungen, nach Genehmigung dec 
Wahlen von Seiten dec Magkstratsglieder, zu bestätigen.

Dergl. Waiseng.-u. Vorm.-Ordn. v. 1697; Ber. ü. d. gerichtl. Derf. v. 1784; SkiuOibn. v. 1825.

1059. Ohne Verfügung von Seiten des wortführenden Bürgermeisters, darf kein 
Anschlag gemacht werden. Citationsgesuche, wenn die Genehmigung von dem worthabenden 
Bürgermeister abhangt, werden ihm 21 Stunden vor der Sitzung des Magistrats von den 
Parten selbst überreicht. Der worthabende Bürgermeister laßt darauf die Citation mündlich 
durch den Gerichtsdiener ergehen.

Oberg.- O. v. 1757, § 1.

1060. Alle Notariatszeugnisse und Instrumente werden bei dem worthabenden 
Bürgermeister uachgesucht, welcher die Vollziehung dec Magistratskanzellei aufträgt.

Ununterbr. Gewohnh.

1061. In Beziehung auf Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung in dec Stadt 
ist der worthabende Bürgermeister verpsiirhtet:

1) Wenn Ordnung und Ruhe gestört worden, Frieden zu gebieten, die Ungehorsamen 
einer Geld-oder auch einer Leibesstrafe zu unterwerfen, wenn sie ihrem Stande nach unter 
die Stadtgerichtsbarkeit gehören und nicht von Leibesstcafe frei sind.

2) Im Falle einer Feuersbrunst die Sturmglocke lauten oder die Trommel rühren zu 
lassen, zugleich dem Kommandanten dec Festung davon Nachricht gebend.

3) Der Stadtkompagnie und dem Schwarzenhäupterkorps, bei feierlichem Aufzuge 
durch die Stadt, das Rühren der Trommel und Trompetenblasen zu erlauben.

4) Die schriftlichen Berichte über alle Todesfülle im Stadtbezirke zu empfangen.

L'ub. Rt. B. IV, Tit. IV*; Brandochn. v. 1825 u. ununterbr. Gewohnh.

2) Von dem Synbi.uJ.

1062. Dec Syndicus folgt seiner amtlichen Stellung nach auf den jüngsten Bürger
meister.

Ununterbr. Gewohnh.
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1065. Dem Syndicus liegt ob, alle definitiv geschlossenen Pactcnsachen, nachdem die
selben ihm von dem Sekretair zugestellt worden sind, vorzutragen, sein Gutachten über die
selben schriftlich abzugeben und die Urtheile abzufasscn.

Kan;.-O. v. 1066.

1064. Ferner iss der Syndicus von Amtswegen verpflichtet:
1) Zn Sachen, welche Gerechtsame der Stadt oder dec städtischen Korporationen betreffen, 

Vertreter dieser Rechte zu sein und die nöthigen Schreiben und Unterlegungen ab- 

zufasscn.
L) Tie für die Stadt abzuschließendcn Anende- und anderen Kontrakte abzufassen.

5) In öffentlichen Sachen auf alle eingegangene Befehle, Auftrage, Aufforderungen, 
Mittheilungen und andere Schreiben, nach den ihm durch den Sekretair in einem Aus
züge aus dem Protokolle mitgetheilten Verfügungen, die erforderlichen Antworten ab

zufassen.
4) Die Kanzellei, sowohl in Hinsicht der Beamten und deren Arbeiten, als auch der 

Führung der Protokolle und der Grund- und Hypothekenbücher, und dec Ordnung des Ar

chivs, insbesondere zu beaufsichtigen.
Ununterbr. Gerroynh.

3) Don dem MagistratSsekcetair.

1065. Ter Sekretair ist gehalten, nicht nur an jedem Sitzungstage, sondern auch 
an jedem andern Tage der Woche, ausgenommen an Sonn- und Feiertagen, Morgens 

und Nachmittags im Nathhause zu erscheinen.
Kanz.-O. v. 1686.

1066. Ter Sekretair ist von Amtswegcn verpflichtet:
1) Alle eingehende Schriften und die von dem Magistrate verhandelten öffentlichen und 

Privatsachen in die Protokolle einzutragen; alle Anträge der Gilden, Relationen der Ma- 
gichatöglieder und des Kollegiums dec Bürgermeister in die Protokolle aufzunehmen; die 

Protokolle ins Reine zu schreiben und dieselben sauber und ohne Rasuren und Verbesserun
gen zu führen.

2) Tie Meldungsprotokolle über die Angaben bei den Proklamen, das Protokoll über 
die Seeproteste und die Schnurbücher über die eingegangenen Kronsgebühren zu führen.

5) Auf allen eingehenden Schriften eigenhändig das Datum des Empfanges zu bemer
ken und sie zu bewahren, auch nur mit Erlaubniß des worthabenden Bürgermeisters Ab

schriften von denselben zu ertheilen.
4) Bei dem Vortrage der eingegangenen Sachen die zum Protokolle genommenenAn- 

träge, Vorschläge und Relationen und die geschlossenen Akten zu verleben.

3) Alle Ausfertigungen in Privat- und Partensachen, und alle Bescheide und Resolu
tionen, Notifikationen und Kommunikate zu besorgen, und mit Erlaubniß des worthabcn- 
dcn Bürgermeisters Abschriften von Akten und Auszüge aus den Protokollen zu ertheilen.

6) Nach jeder Sitzung Alles, was eine Verfügung, ein Erkenntniß oder eine ander
weitige Amtshandlung von Leiten des Magi chats erfordert, zu dessen Wissen in ein be
sonderes Veczeichniß einzutragen, und diejenigen Sachen, welche schon definitiv geschlossen 
sind, mit den Akten dem Syndicus zu übergeben.

7) Auf in öffentlichen Angelegenheiten ciugegangencn Schriften den Magichatsbe- 
schluß au; dem Protokolle zu bemerken, un) sie zur ferneren Ausführung dem Syndicus 

zuzustellen.
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8) Bet dem Sammeln der Stimmen eine besondere Aufmerksamkeit ar'f die vom wort

habenden Bürgermeister vorgelegten Fragen zu liebten, um dieselben mit den Bieinungett 
und Begründungen dec Glieder in das Protokoll aufzunehmen, die Stirnmen übrigens ge

heim haltend.

9) Alle Urtheile, Bescheide und Resolutionen bei ihrer Bekanntmachung den Parten 

zu verlesen.
10) Die Ausfertigungen zu unterschreiben und zu contra signiren,

11) Mit Hülfe des Aktuars die Inventuren und Versiegelungen zu bewerkstelligen.

12) Das gerichtliche Siegel des Magistrat» zu bewahren und außerdem mit dem Syn
dicus Und dem Kanzelleidirektor darauf zu sehen, daß jeder Beamte in seinem Wirkungs
kreise dasjenige leiste, was ihm von Amtswegen obliegt.

Ebcn dort, u. Ler. ü. d. gerichtl. Vers. v. 1704,

1067. Der Magistratssekretair hat bei der Urtheilsfällung keine Stimme; er ist nicht 
gehalten, seine von den übrigen abweichende Meinung in das Protokoll einzutragen, und 
ist für eine falsche Entscheidung nicht verantwortlich. Im Falle völliger Gleichheit der 

Stimmen aber gibt die Stimme des Sckretairs den Ausschlag.

Ununterbr. Gerrohnh.

4) Don dem Kanzelleidirektor,

1068. Der Kanzelleidirektor hat zur Erhaltung dec Ordnung und zur rascheren Beför- 
derung der Privat- un> öffentlichen Sachen die spe stelle Aufsicht über die Kanzellei.

Eben so.

1069. Ter Kanzclleidircktor sieht darauf, daß jeder Beamte und Kanzellist seine 
Amtspflichten gewissenhaft erfülle, und daß alle vom Sekretair im Namen des Magistrats 
ertheilten Aufträge von den Beamten Mit Genauigkeit erfüllt werden.

Eben so.

1070. Der Kanzelleidirektor ist insbesondere verpflichtet:
1) LDarauf zu sehen, daß alle Ausfertigungen und Notariatszeugnisse, nach deren Be

glaubigung, unverzüglich wohin gehörig abgesendet werden.

2) Darauf zu sehen, daß die Eröffnungen in Folge Verfügung des Magistrats wem ge
hörig mitgetheilt werten und die erforderlichen Antworten zu gehörigem Termine eingehen.

3) Die Aufsicht darüber zu führen, daß die Auskünfte, welche nöthig sind, um die 
Sachen zum Vortrage vorzubereiten, herbeigeschafft rind aufgesucht werden.

4) Nachzuslhen, was etwa zum Vortrage zu bringen ist, uw) deshalb die Protokolle 
jeder Sitzung nachzulescn, die in den Sachen festgesetzten Termine anzuzeichncn und seiner 

Zeit in Erinnecrurg zu bringen-
5) lieber richtige Führung dec Rechnungen in Betreff dec Kanzelleigebühren zu wache».

6) DasZArchlv ter noch anhängigen Sachen von Zeit zu Zeit mit einem Kanzlisten 
durchzugehen und darauf zu sehen, daß die einzelnen Akten in Ordnung erhalten werden.

'protok. d. Raths V. 1806 Suit 28.

Ü) Don dem Stabtosfijiüle.

1071. Dec Stadtofst'zial ist von Amtswegen verpflichtet, an den gewöhnlichen Ge
richtstagen beim öffentlichen Abruf und Verhör der Patten im Magistrate und in dem 



161

Stadtgerichte gegenwärtig zu sein; er kommt mit den Parten und geht mit ihnen zugleich 
ah, und hat irn Magistrate seinen besondern Tisch»

Ununteibf. Gerröhnh»; — Ber. d. Rw. R-rth-; an d. Justizk. v. 1759 Au ni 21 und 1769 
Apr. 7.

1072. Dec Stadtoffizial sieht darauf, daß Privatpersonen, die vor das Gericht kom
men, in Allem den Gesetzen gemäß handeln, und daß sie im Falle ungebührlichen Verhal

tens gegen einander oder gegen das Gericht der festgesetzten Strafe unterworfen werden» Zn 
diesem Ende führt dec Stadtoffizial ein besonderes Vcrzeirhniß über die im Magistrate und 
im Stadtgerichte verhängten Strafgelder.

Oberg.-O. v. 1757, §§ 19, 22; Brr» an d. Lustist. v. 1769 Apr. 7.

101«). Wenn dec Stadtvffizial Jemanden ohne Grund anklagt, so unterliegt er der- 
tenigen Strafe, welcher der Angeklagte verfallen müßte, wenn die Anschuldigung gegrün
det befunden wäre; im Halle einer Veisäumniß der Amtspsticht unterliegt er einer Bealn- 
dung nach Inhalt dec Strafgesetze.

Eden dort.

1074t. Der Stadtoffizial ist gleichfalls gehalten :
1 ) Alle Verbrechen und Vergehen, die in der Stadt und ihrem Gebiete begangen werden, 

aufzudecken und zur Kenntniß tes Magistrats zu bangen, uno, in dessen Auftrag und 
mit Genehmigung des Gouvernementsprokureurs, Kriminalklagen zu erheben.

2) Die Rechte der Krone wahrzunehmen, ihre Interessen zu befördern, und allen dem 
Eigenthum? der Krone drohenden Schaden abzuwenden»

3) Das Interesse der Stadt und dec Stadtkassc bei allen vor kommenden Gelegenheiten 
wahrzunehmen und vor Gericht und außer Gericht zu vertreten; die Schulddokumente bei 
Verzinslicher Begebung von Stadtkapitalicn abzufassen.

4) Aufsicht darüber zu führen und im Arrftrage des Magistrats dahinzu wirken, daß 
alle vom Magistrate und den Untergerichten verhängten Strafgelder gehörig erlegt und die 
Strafurtheile vollzogen werden.

RathlZpiv^ok» v. 1692 Jan. 26, 1700 Juli 3, 1713 Nvv. 17, 1783 Juli 4; Oberg.-O. 
v. 1787, § 22.

6. Don dem Prownotar.

1075. Dec Protonotar verwaltet die Kanzelleiökonomie; er empfangt aus dec Stadt
kasse die Kanzelleigelder, kauft die nöthigen Kanzelleimaterialien an, läßt die Gerichts
gebühren und Kanzelleisporteln durch den Ministeria! erheben, und verrechnet und ver- 

theilt dieselben.
Ununtecbr. Gerrohnh.

1016. Außerdem liegt dem Protonotar von Amtswegen ob:
1 Das Protokoll für Proteste in Wechselsachen und das Buch über das, statt Stempel- 

papiers ve brauchte, gewöhnliche Papier zu führen.

2) Passe, Beurlaubungszeugnisse und Geburtsbriefe abzufassen.

3) Gemeinschaftlich mit dem Aktuar alle Erkenntnisse und andere Ausfertigungen, ins- 
besondere auch die Stadtarrendcver träge und die Verträge wegen Unterhaltung der Poststa
tion ins Reine Zu schreiben.

4) Notariatsinstrumente aller Art, Wechselproteste u. dgl. anzufeckigen.

5) Die öffentlichen Anschläge in Privat- und Publiksachen auszuschreibm und deren 
Anheftung an die Gerichtstafel zu besorgen.

1 Th. 11



162

6) Die Ab- und Zuzeichnungen, Ingrossationen und Exgrossationen, so wie die Ver
bote in die Grund- und Hypothekenbüchec einzutragrn.

7) In geringfügigen Concurs- und Krbschaftssachen an Stelle des Aiagistratssekretairs, 
mit Hülfe des Aktuars, Inventur und Versiegelung zu bewerkstelligen.

8) Die Ausfertigungen zu regisiriren und zu numeriren, und das Expeditionsbuch unter
feiner Aufsicht zu haben.

9) Nötigenfalls dem S'ekretair bei Führung des Protokolls behülflich zu sein.

10) Bei dem Amtsgerichte, dem Weltgerichte und dem Konvente der St. Olai-Kirche das 
Protokoll zu führen, alle Ausfertigungen dort abzufassen, ins Reine zu schreiben, und 

wohin es sich gehört zu expediren.

11) Nach Anordnung des Kollegiums der Bürgermeister, die am Thomasabende gesam
melten milden Gaben unter die Armen zu vertheilen, und den Betrag des von den Bürgern 

einzuzahlenden Schosses auszurechnen.

12) Die monatlichen Taxen anzufertigen.

Eben so.

7. Von dem Archivar und dem Registrator.

1077. Ter Archivar und Regichator haben von Amtswcgen :
1) Alle eingehenden Schriften aufzubcwahrcn.

2) Das Archiv in Ordnung zu halten und über alle aus demselben mitgetheillen Akten 
und Schriften genau Buch zu führen.

3) Die Akten zu ordnen, zu heften und zu rotulircn.

4) Register dec Protokolle und Konzeptbücher, so wie der cingegangenen Ukasen, Ver
ordnungen un) Befehle anzufertigen.

5) Die Repertorien der Akten in streitigen Rechtssachen und der eingegangenen Settats
ukasen und anderen Verordnungen der Staatsregierung zu führen.

6) Tie vorgeschriebenen Verschlage zur bestimmten Zeit anzufertigen.
Eben so.

8. Von dem Akkuar.

1078. Ter Aktuar ist von Amtswegcn verpflichtet :
1) Alle Ausfertigungen in Privat- und Untersuchungs-Sachen, ingleichen Notariatsin

strumente und Arrendekontrakte gemeinscl-aftlich mit dem Protonotar abzuschreiben.

2) Unter Aufsicht des Magichatssekretairs die Inventuren und Versiegelungen zu 

besorgen.
3) Die Anträge in das Partenbuch, die Nvtarialien in das Notariatsbuch und die Kre- 

pvstakten in das Krepvst- und Nummerbuch einzutragcn.

4) Bei Wechselprotesten die Aussteller oder Indossanten über die Richtigkeit der Schule

dokumente zu befragen.

5) Nach den von ihm .^gefertigten Verschlägen die eingegangenen Kronsgcfalle der Ren
tei abzuliefem.

Eben so.

9. Von dem Kanzellisten.

1079. Der Kanzellist hat alle Ausfertigungen in öffentlichen Sachen, alle Kriminal
urtheile und Tabellen über den Stand der anhängigen Sachen ins Reine zu schreiben. Er 
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besorgt auch die Abschrift der Anschläge, die dem worthab?nden Bürgermeister am Tage vor 
der Sitzung zugestellt werden.

Eben so.

10. Von dem Stadtbuchhalter.

1080. Tie Anfertigung der aus den Akten im Magistrate auszuziehenden Rechnungen 
und die Revision solcher, welche beim Gerichte eingehen, wird, so oft es nöthig ist, dem 
Stadtbuchhalter vom Gerichte aufgetragen, wofür er ein besonderes Honorar auf Kosten der
jenigen erhält, zu deren Besten es gereichte.

Eten dort.

>. Von der Rechenschaftsablegung und Verantwortlichkeit des 

Magistrats.

1081. Das gerichtliche Verfahren des Revalschen Magichats unterliegt nur der Re- 
viston des Tirigirenden Senats.

1832 Dec. 28 (8866); vergl.Allg. Reichsg. Bd. II, Allg. Gouo.ärf. B.*II, ?it. I.

1082. In Administrativ- und Pvlizeisachen steht der Magi chat unter der Aufffcht 
der Gouvernementsobrigkeit. Der Civilgouvemeur ist befugt, im Falle von Mißbrauchen, 
die erforderlichen Anordnungen zur Abhülfe derselben zu treffen, unverzüglich darüber dem 
Tirigirenden Senate berichtend, wenn die Sache das Gerichtswesen betrifft, wenn sie aber 
die Verwaltung betrifft, dem Minister der innern Angelegenheiten.

1832 Dec. 28 (8866); vergi. Allg. Reichög. Bd. II, Allg. Gcuv.-Verf.; Jnstc. f. d. Gou* 
vern.

1085. Jedes Glied des Magichats ist verpflichtet, demselben jährlich über die Ver
waltung seines Amtes Rechenschaft abzulegen.

Ununterbr. Gewohnh.

1084. Die Amtsentsetzung, so wie die Entfernung der Glieder und Beamten des Ma
gistrats vom Amte, für gesetzwidriges Verfahren hangt von Urtheil und Verfügung des Ma
gichats ab; aber in Fällen, die keinen Aufschub dulden, können dieselben auch auf Verfü
gung des Civilgouverneurs vom Amte entfernt werden.

Vergl. Kön. Schwed. Resol. v. 1884 Aug. 24.

VI. Von dem Schriftwechsel des Magistrats mit anderen 

Behörden.

1085. Ter Revalsche Magistrat erhält vom Tirigirenden Senate Beehle, von dec 
Gouvernementsregierung und dem Eivilgouverneur Anträge und Vorschriften, uno macht 
ihnen Unterlegung und Vorstellungen.

Vergl. 1832 Dec. 28 (8866) und Allg. Reichög. Bd. II, Allg. Gouv. * Vers. §§ 194 u. 
folg.

1086. Dem Kameralhofe macht der Magistrat Vorstellungen und erhält von ihm 
Antläge; mit der Bezirksverwaltung dec Reichsdomainen, dem Oberlandgerichte, dem 
Landrathskollegium, dem Kollegium allgemeiner Fürsorge, den Konsistorien, Magichaten, 
Manngerichten und Hakenrichtern, dem Gouvemementspostkomptoir, der Zollverwaltung 

dem Polizeiamte, korrespondirt der Vîagistrat durch Viittheilungen.

Eben dort.
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1081. An alte Untergerichte, städtische Kommissionen und Verwaltungen, Gilden, 
Aemter und Zünfte ertheilt der Magistrat Auftrage und Vorschriften und erhalt von ihnen 

Berichte und Unterlegungen.
Eben dort.

Dritte Abtheilung.
• Von der Verfassung dec städtischen Untergerichte.

I. Von den Untergerichten im Allgemeinen.
1. Pon dem Bestände.

1088. Die Untergerichte bestehen aus Magistratsgliedern. Tie Ausnahmen hiervon 
in Betreff des Kommerzgericbts, des Stadtkriegsgerichts und des Mündlichen Gerichts sind 
bei dec Verfassung dieser Behörden angegeben.

1089. Tie Vert Heilung der Magistralsglieder nach den Untergerichten geschieht in der 
im Standerechle angegebenen Weise.

1090. Bei den Untergerichten sind zwei Sekretaire angestellt:
1) Ter Waisengcrichtssekretair, der bei dem Stadtkonsistorium, dem Waisengerichte und 

dem Kommerzgerichte dient.
2) Ter Niedergerichtssekretoir, dec bei dem Riedergerichte, dem See- lind Frachtgerichte, 

dem Kriegsgerichte und der Quartierkammer dient. Beide Sekretaire wohnen den Magi- 
stratssitzungen bei, um nbthigenfalls Auskünfte in Betreff dec lltttergerichte ertheilen zu 
können. Sie haben jeder einen Kanzellisten zu Gehülfen.

Ununterbr. Gewohnt).; Ber. u. d. gerichtl. Verf. v. 1784.

1091. Bei dem Baugerichte führt der Magistratssckretair das Protokoll; bei dem 
Amtsgerichte und dem Weltgerichte ist dies eine Verpflichtung des Protonotars des Magi- 
strats. Das Mündliche Gericht hat seinen besondern Notar. Das Kämmereigericht, welches 
keine Kanzelleibeamten hat, führt kein Protokoll, sondern berichtet dem Pragi strate münd
lich über alle Sachen, worauf das Nöthige ins Magistratsprotokoll eingetragen wird.

Eben so.
1092. Die bei dem Amtsgerichte, dem Weltgerichte und dem Mündlichen Gerichte 

angestelllen Notare haben keine Kanzelleigehülfen; sie sind verpflichtet, selbst die Protokolle 
und Journale zu führen, die Ausfertigungen ins Reine zu schreiben und die Sachen zu erpe- 
diren. Die im Baugecichte, wo dec Pragistratssekretair das Protokoll führt, ausgcfer- 
tigten Schriften werden in der Magistratskanzellei ins Reine geschrieben und von derselben 

expedirt.
Eben so.

1093. Setzt dec Magistrat in Privatsachen eine Kommission nieder, so beauf
tragt er zugleich einen der Sekretaire oder einen Kanzelleibeamlen mit der Führung des 

Protokolls.
Ununte.br. Gewohnt).

1091. Das Stadtgericht, das See- und Frachtgericht und das Mündliche Gericht 
haben ihre eigenen Ministerielle; die übrigen Untergerichte bedienen sich in ihren Geschäften 
dec Ministeriale des Pragistrats. Von ihnen benutzt das Kämmereigericht den Niinisterial, 
welcher im Dienste dec ältere ist, und die Gerichte, in denen ein Bürgermeister den Vorsitz 
führt, die Ministerielle, welche bei demselben angestellt sind.

Ede» so.

Ununte.br
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1095. Die Anstellung und Entlassung der Beamten der Untecgerichte hängt von dem 
A Magistrate ab, welcher auch über die Entfernung und Entsetzung derselben vom Amte erkennt; 

die Anstellung und Entlassung dec Ministeciale de; Niedergerichts, des See- und Fracht- 
geu'chts und des Mündlichen Gerichts hangt von den Gerichten selbst ab. Tie Beamten dec 
Untecgerichte werden im Magistrate, die Ministerielle im Niedergerichte vereidigt.

Bergt. Vertr. v. 1672 Jan. 27, § 8.

1096. Mit Ausnahme des Beisitzers im Mündlichen Gerichte, werden die übrigen 
Glieder dec Untecgerichte als solche nicht besoldet. Tie Beamten und Diener dec Unter
gerichte erhalten aus der Stadtkasse einen bestimmten Gehalt, den dec Magistrat, mit Zu- 
stimlnllng dec städtischen Gilden, nach Gutbeftnden vermehren oder vermindern kann.

Eden dort; vergl. 1797 Febc. 26 (17845).

1097. Tie Strafgelder, auf welche die Untergerichte erkennen, fließen in dir 
Stadtkasse.

Kasten-O. v. 1612.

1098. Kanzelleigebühren werden nach einer festgesetzten Taxe erhoben: in dem Nie- 
dergerichte, dem Waisengerichte und dem See- und Frachtgecichte. In den übrigen Untec- 
gcrichten werden nur auf ausdrückliches verlangen der Parten Verfügungen schriftlich aus
gefertigt; in solchen Fällen werden die Kanzelleisporteln nach dec Taxe des Niedergerichts 
erhoben. Tie Armen sind von dec Zahlung der Gebühren befreit.

1797 Febr. 26 (17845); Oderg.-O. v. 1757.

1099. Bei Errichtung besonderer Kommissionen und Anordnung von Lokalbesichti- 
gungen zahlt der Bittsteller zu 1 Rbl. S. M. zum Besten jedes Gliedes und des Se- 
kretaics.

Ununterbr. Gewohnh.

2. Von der Gerichtsbarkeit und Kompetenz und von den Grenzen der Amtsgewalt 
der städtischen Untergertchte.

1100. Ter Gerichtsbarkeit der Untecgerichte unterliegen alle Einwohner der Stadt 
Reval und ihrer Vorstädte, so fern sie nicht ihrem persönlichen Stande nach unmittelbar 
unter dec Gerichtsbarkeit des Magistrats stehen, oder einen anderen bevorzugten Gerichts

stand haben.
Dieser § u. b folg. ber. auf d. Bec. ü. d. gerichtl. Vers v. 1784 u. d. Jn.ir. f. d. Stadtger.

1101. Die Untecgerichte sind dem Magichate untergeordnet; sie erhalten von demsel
ben Vorschriften und erstatten ihm Berichte.

1102. Tie Untergerichte sind erste Gerichtsinstanz in allen Sachen, die zu ihrer Kom
petenz gehören.

I Hk>. Appellationen und Querelen gegen Erkenntnisse der Untergerichte gelangen an 

die volle Versammlung des Magistrats.

1104t. Tre Appellation ist zulässig:

1) Gegen Urtheile und Bescheide des Niedergerichts.
2) Gegen dergleichen Erkenntnisse des See- und Frachtgerichts, wenn der Gegenstand 

der Klage an Wetth 300 Rbl. S. M. übersteigt.

3) Gegen Urtheile des Waisengerichts in streitigen Rechtssachen.
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1105. In andern Sachen und gegen die Erkenntnisse der andern Untergerichte sind 
nur Querelen zulässig. Sie brauchen nicht in der Unterinstanz angemeldet zu werden, 
müssen aber innerhalb acht Tagen bei dem Magistrate angebracht werden.

1106. Die Appellation hemmt die Vollstreckung des bestrittenen Erkenntnisses, außer 
in Wechselsachen; die Quere! hält die Fortsetzung des gerichtlichen Verfahrens nicht auf, 
wenn nicht etwa ein besonderer Befehl des Magistrats darüber erfolgt.

1107. Die Urtheile der Untergerichte werden von dem Polizeiamte auf Antrag eines 
der streitenden Theile und schriftliche Aufforderung des Gerichts selbst,—die des Mündlichen 
Gerichts aber auf bloßes Vorzeigen der Entscheidung von Seiten eines der streitenden 
Theile, vollstreckt.

1108. In öffentlichen Sachen erlassen die Untergerichte selbst an das Pvlizeiamt die 
nöthige Aufforderung zur Vollstreckung der Erkenntnisse.

1109. Ist das Erkenntniß auf dem Lande in Vollstreckung zu bringen, und im All
gemeinen an einem Qrte außerhalb der Stadtgerichtsbarkeit, so wendet sich der Part we
gen der Vollziehung durch den Magistrat an die Gouvernementsregierung.

5. Von den Sitzungen und dem Geschäftsgänge in den städtischen 
Untergerichten.

A) Von den Sitzungen.

1110. Die Untergerichte halten ihre Sitzungen auf dem Rathhause. Nur das 
Mündliche Gericht erhält aus den Stadleinkünften eine besondere Summe z«r Miethe 

eines Lokals.
Dieser § und die folg, bis 1126 ber. auf ununter'r. Gewohnt).

1111. Die UMergerichte halten an folgenden Tagen ihre Sitzungen: das Niedergericht 
Montags und Donnerstags; das Waisengericht Donnerstags; das Mündliche Gericht Mitt- 
wochs und Donnerstags; die übrigen Untergerichte, so oft die Beschaffenheit der Sache 

es erheischt.

111*2. Jedes Untergericht kann Lokaluntecsuchungen oder außerordentliche Sitzungen 
ansetzen, nur müssen sie nicht mit den Sitzungen des Magistrats zusammenfallen.

1115. Sind Glieder abwesend oder von einem Packen wegen Verdachts der Parteilichkeit 
obgelehnt worden, so werden andere vom Magistrale substituick. Wird einer der bei den 
Untergerichten angestellten Sekretaire verhindert, die ihm obliegenden Amtspflichten zu er
füllen, so vertritt ihn dec andere Cekretair (§ 1090) oder der Protonotar des Magistrats. 

Die Verpflichtungen des Protonatars im Amtsgerichte und Wettgerichte versieht im 'Noth
falle ein anderer Beamte des Magistrats oder eiy Sekretaic dec Untergecichte.

B) Von dem Geschäftsgänge.

1114. Der Sekretair trägt die Sachen vor. Bei Stimmengleichheit gibt der Sekre-' 
tair seine Stimme ab und entscheidet dadurch die Sache. Meinungen, die mit der Mehr
heit nicht übereinstimmen, werden im Protokolle verzeichnet.

1115. Die Ausfertigungen finden in Grundlage der im ersten Buche der Behördenver
fassung enthaltenen Regeln Statt; sie werden nur vom Sekretair unterschrieben, wenn sie 
einfache Verfügungen enthalten. Urtheile, Bescheide, Attestate und Jeugenvechöre werden 
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von dem Vorsitzer oder, im Fall seiner Abwesenheit, von einem Gliede unterschrieben und 
von dem Sekretair, mit Beidrückung des Gerichtssiegels, contrasignirt.

1116. Das Protokoll, das zugleich auch das Journal ist, wird von allen anwesenden 
Gliedern unterschrieben und vom Sekretair contrasignirt.

1117. Die Protokollisten der Untergerichte sind insbesondere verpflichtet:

1) Tie Protokolle über alle gerichtliche Verhandlungen aufzunehmen, alle eingegangene 
Schriften, mündliche Anträge uns Vorstellungen der Parten, Aussagen dec Zeugen und 

dergleichen einzutragen.

2) Tie eingegangenen Schriften und Sachen vorzutragen.

3) Die Ausfertigungen, Berichte und Verschlage anzufectigen.

4) -Die Urtheile, Bescheide und Resolutionen abzufassen und zu eröffnen.

5) Alle gerichtliche Ausfertigungen wohin gehörig zu expediren.

6) Die Schnurb.rcher zu führen, die Akten zu sammeln, zu ordnen und aufzube
wahren.

1118. In dem Niedergerichte, dem Waisengerichte, dem See- und Frachtgerichte, 
dem Kommerzgerichte und dem Stadtkriegsgerichte werden die Konzepte der Ausfertigungen, 
von zu diesem Behuf angestellten Kanzellisten,—in dem Amtsgerichte, dem Wettgerichte 
und dem Mündlichen Gerichte aber von den Protokollführern oder Notaren selbst, ins Reine 

geschrieben.

1119. Alle Untergerichte, mit Ausnahme des Niedergecichts, verhandeln mündlich, 
in summarischem Verfahren. Advokaten sind nur in besonderen Fällen mit Bewilligung 
des Gecichts zulässig; bei dem Weltgerichte und dem Mündlichen Gerichte ist das Hinzu

stehen von Advokaten unbedingt ausgeschlossen.
Bec. u. d. gecichtl. Vers. v. 1784.

1120. In dem Niedergerichte, dem Waisengerichte, dem Kommerzgcrichte und dem 
See- und Frachtgerichte werden, über die Kronsgefälle und das statt Stempelpapiers ge
brauchte gewöhnliche Papier, Schnurbücher geführt. In den übrigen Untergerichten werden 
keine Schnurbücher geführt, weil bei ihnen keine schriftlichen Klagen und Privatgesuche ein
gereicht werden und keine Ausfertigungen vorkommen.

1121. Sämmtliche Untergerichte senden jährlich dem Magistrate einen summarischen 
Verschlag über die entschiedenen und die noch anhängigen Sachen; außerdem senden das Nie- 
dergecicht, das Waisengericht, das Kommerzgericht und das See- und Frachtgericht der
gleichen Verschlüge monatlich dem Dîagistrate. Von ihnen bemerkt das 'Niedergericht auch 
in den Verschlügen die Zahl der Jnquisiten und Arrestanten und stellt solche Verschlüge mo

natlich dem Gouvernementsprokureur zu.

1122. Die Untergerichte, welche über Kronsgefälle und Stempelpapiec Schnur
bücher führen, stellen dem Magistrate über diese Gegenstände monatliche Verschlüge vor.

1125. Die Untergerichte stehen unter unmittelbarer Aufsicht des Magistrats. Ge
ordnet eine Revision derselben an, wenn er dies für nöthig erkennt.

4. Von dem Schriftwechsel dec Untergecichte mit anderen Behörden.

1124. Die Untergerichte führen den Schriftwechsel mit anderen Behörden durch Ver
mittelung des Magistrats. Dem zufolge werden alle Vorschriften und Mittheilungen an
derer Behörden für die Untergerichte an den Magistrat gerichtet und von demselben den 



168

betreffenden Untergerichten zugestellt, welche ihre Berichte und Antworten dem Magistrate 
zur weiteren Beförderung vorstellen. Nur wenn es sich um die Stellung ausgebliebener 
Personen oder die Vollstreckung einer Verfügung handelt, fordern die Untergerichte von 
sich aus das Polizeiamt dazu auf.

Zweite Abtheilung.
Von den einzelnen städtischen Untergerichten.

1. Don dem Stadt - oder Njedergerichte.

1125. Das Stadt- oder Niedergericht begeht aus zwei Rathshecren und einem 
Sekretair.

Anmerkung. Der altere Rathöherr (Gerichp;r.ogt) führt den Vorsitz, der jüngere (Unterro^t) 
ist Beisitzer.

1126. Der Stadtoffistal ist bei den Verhandlungen des Niedergerichts in derselben 
Weise amtsthätig, wie bei denen des Magistrats.

1127. Zur Kompetenz des Niedergerichts gehören:
1) Untersuchungen in Kriminalsachen, in welchen der Magistrat das Urtheil fallt; in 

geringfügigen Sachen erkennt das Niedergericht selbst.
2) Alle Zivilsachen, die nicht dem Viagistrate oder den übrigen Untergerichten aus

schließlich zugewie en sind. Insbesondere aber gehören vor das Niedergericht: Streitig
keiten unter Grenznachbaren, Baustreitigkeiten in der Vorstadt, Klagen über persönliche 
Beleidigungen und über Gewaltthätigkeiten; Pfandsachen; nicht streitige Schuldforde

rungen; Wechselsachen und Streitigkeiten aus Kontrakten und Verschreibungen aller 
Art.

3) Vernehmung und Vereidigung von Zeugen und andern Personen in Sachen, welche 
im Magistrate oder andern Be.-drden, oder auch in dem Niedergerichte selbst verhandelt 

werden, ausgenommen, wenn diese Zeugen und Personen, ihrem persönlichen Stande 
nach, unter der unmittelbaren Gerichtsbarkeit des Magistrats stehen.

4) Vereidigung der untern Stadtbeamten, Ministerielle, Diener, Besucher u, s. w.
Ber, ü. d. Vers. v. 1784.

2. Von dem Waisengerichte.

1128. In dem Waisengerichte führt ein Bürgermeister aus dem Gelehrtenstande den 
Vorsitz; der Syndicus und zwei Rathsherren sind Beisitzer.

Waisenger.-u. Vorm.-Ordn. v. 1697; Ber. ü. d. gerichtl. Vers. v. 1784.

1129. Zur Kompetenz des Waisengerichts gehört: Vormünder und Curatoren zu cr- 
nennen, die jährlichen Rechnungen derselben zu prüfen und sich überhaupt allen Pflichten 

eines Obervormunds zu unterziehen.
Eben dort.

1150, Das Waisengericht sorgt insbesondere dafür, daß, wenn Wittwer und Witt
wen zu einer neuen Ehe schreiten, ihre Kinder früherer Ehe den ihnen, in Grundlage der 
Eivilgesetze, zukommenden Theil des von dem verstorbenen Ehegatten hinterlassenen Vermö
gens erhalten.

Eben dort.
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1151. Zur Verpflichtung des Waisengerichts gehört auch: die Abrechnung zwischen 
einem abgehenden Vormunde und seinem Nachfolger, oder einem Vormunde und seinem 
bisherigen Mündel oder dessen Erben, so wie auch die Quiturung und Entlassung der 
Vormünder.

Eben dort.

1152. Aus dem Protokolle des Waisengerichts müssen sämmtliche Einnahmen und 
Ausgaben zu ersehen sein, welche un ec Oberaufsicht des Waisengerichts zum Besten der 
Minderjährigen Statt gefunden. In Grundlage dieses Protokolls werden das Kassa- und 
das Disposilionsbuch, die dec Sekretaic zu führen hat, angefectigt.

Eben dort.

5. Von dem Kommerzgerichtc.

11 >5. Das Kommerzgericht besteht aus einem Bürgermeister, dec den Vorsitz führt, 
zwei Rathsherren, einem Sekretair, einem Aeltermann und zwei Aeltesten, welche die 
große Gilde aus il-rer Mitte erwählt.

Vergl, d, Hand,-Ordn. u. d. Der. ü, d. gerichtl. Verf. Vi 1784.

1134. Zur Kompetenz des Kommeczgerichts gehört die Aufsicht über ordnungsmäßi
gen Handel und die Untersuchung und Entscheidung über alle den Handelsverordnungen 
zuwiderlaufenden Handelsgeschäfte.

Eben dort.

1155. Beim Kommerzgerichte find besondere Beamte für Handelsangelegen he i ten 
angestellt: dec Kontmerzofstzial und die ihm untergeordneten Straßenfiskale.

Eben bpi't u, d. Ber, an d. Jus.izk. v. 1769 Apr. 7.

1136. Dec Kommerzofstzial wird vom A ragi strate angestellt und vereidigt; er kann 
entweder Rechtsgelehrter sein oder zu den Bürgern der großen Gilde gehören. Er wird 
aus den Sstadteinkünfien besoldet.

Eben dort.

1157. Der Kommerzofstzial hat seinen persönlichen Gerichtsstand vor dem Nieder
gerichte, wenn er nicht Advokat ist; in entgegengesetztem Falle steht ec unter dem Ara- 

gistrate.
Eben dort.

1158. Der Kommerzofstzial ist verpflichtet:
1) Auf Beobachtung dec Handelsverordnungen zu wachen und alle im Handel vorkom- 

menden Gesetzwidrigkeiten und Unordnungen dem Gerichte und dem Gouvernementsproku- 

reur anzuzeigen.
-, Verbotene Waaren, welche sich im Handel finden, zu konfisciren.

3) In Auftrag des Magistrats die des Verkaufs verbotener Waaren Schuldigen vor Ge
richt zu belangen.

4) Darauf zu zehen, daß die vom Kommerzgerichte gefällten Urtheile vollzogen werden.

Eben dort.

1159. Ter Kommerzvffifial ist berechtigt Keller, Buden, Magazine und Speicher zu 
visitiren. Er ist von Amtswegen verpflichtet, den jährlichen Revisionen hinsichtlich der 
Handelsberechtignngen beizuwohnen.
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1140. Die bem Kommerzoffiziale beigeorbnelen vier Straßenfiskale werben von bem 
Kommerzgerichte angestellt, in dem Niebergerichte vereidigt und aus den Stadteinkünsten 
besoldet.

Eben dort.

1141. Die Straßenfiskale find verpflichtet Vorkäuferei und heimliches Waareneinbrin- 
gen in der Stadt und an deren Grenzen zu verhindern. Sie sehen insbesondere darauf, daß 
Niemand mit Kaufmannswaaren Hausirhandel treibe und zeigen alle Uebertretungen des 
Gesetzes dem Kommeczoffiziale an.

Eben dort.

4. Don dem Amtsgerichte.

1142. In dem Amtsgerichte führt ein Bürgermeister, gewöhnlich dec älteste, den Vor
sitz; als Beisitzer des Amtsgerichts fungiren die beiden Rathsherrn, welche derjenigen In
nung, bei der die Streitigkeit vorfällt, als Amtspatrone vorgesetzt sind. Wird aber ein Streit 
zwischen zwei verschiedenen Aemtern verhandelt, so sitzen in dem Amtsgerichte die Amts
patrone beider Innungen.

Regt. f. d. Handw.-Aemter; Ber. ü d. gerichtl. Verf. v. 1784.

1143. Jur Kompetenz des Amtsgerichts gehören alle Streiligkeilen, welche in den 
Handwerksinnungen und Jünften stattfinden, wenn die Bemühungen dec Amtspatrone, 

dieselben gütlich auszugleichen, fruchtlos blieben.
Eben dort.

5. Don dem Tee- und Frachtgerichte.

1144. Das See- und Frachtgericht besteht aus zlvei Rathsherrn und dem Stadtge
richtssekretair.

Teeger.-Proz.-O.; Ber. u. d. gerichtl. Verf. v. 1784.

1145. Das See- und Frachtgericht untersucht und entscheidet in erster Instanz die 
Streitsachen zwischen Befrachtern, Schiffern und Schiffsvolk und alle Havariesachen.

Eben dort.

1146. Das See- und Frachtgericht ist allein berechtigt, den Schiffern und dem 
Schiffsvolke eidliche Aussagen über die ihnen auf dec Reise begegneten Ereignisse, durch 

welche Schiff und Gut Schaden erlitten haben, abzunehmen.
Eben dort.

1147. Die Glieder des See- und Frachtgerichts erhalten jedes für jegliche Sache zu 
2 Rbl. S. M.

Eben dort.

6. Don dem Wettgerichte.

1148. Das Wettgericht besteht aus zwei Rathsherrn (Wettherrn).
Lüb. Rt.; Der. ü. d. gericht. Derf. v. 1784.

1149. Jur Kompetenz dieses Gerichts gehört:
1) Ueber das Gewerbe der Fremden und der Personen, welche nicht zur Jahl der Bürger 

gehören, so wie auch über die ihm anvertrauten Polizeianstalten, Aufsicht zu führen.
2) Darauf zu sehen, daß die Viktualientaxen und ähnliche Verordnungen genau beobach

tet werden.
3) Darauf zu sehen, daß durchreisende Künstler und andere Personen, die öffentliche 

Schau- oder Vorstellungen geben, Waaren zum Verkauf herumtragen oder ausstellen, die 
bestimmte Abgabe der Stadt entrichten, und sich zu diesem Behufe zur gehörigen Jeit bei 
dem Weltgerichte einfinden.

Eben dort.
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1150. Unter die Gerichtsbarkeit des Wettgerichts gehören auch diejenigen Personen, 
welche ihrem persönlichen Stande nach unter dem Magistrate stehen. Wird ein Rathsglied 
vor die Wette gezogen, so führt ein Bürgermeister daselbst den Vorsitz.

Eben dort.

7. Don dem Baugrrichte.

1151. Das Baugericht besteht aus zwei Rathsherrn (Bauherrn) und dem Mogistrats- 
sekietair.

Bauordn. v. 182o^ Ber- ü. d. gerichtl. Vers. v. 178-4.

1152. Wenn zwischen Nachbaren in dec Stadt über ein noch nicht vollendetes Gebäude 
Streitigkeiten entstehen, so erkennt hierüber das Baugericht an Ort und Stelle in erster In

stanz.
Eben dort.

8. Don der Stadtkammerei.

1155. Tie Stadtkämmerei besteht aus zwei Rathsherrn (Kämmerer).
Dieser § u. d. folg, bis 1165 ber. auf d. Ber. ü. d. gerichtl. Vers. v. 1784.

1154. Zur Kompetenz der Stadtkämmerei gehört:
1) Die Direktion des Stadtbauwesens und die Aufsicht über die öffentlichen Stadtge- 

baude, die Stadtmühlen, die Stadtwaage, die Flachs- und Hanfs-, Herings- und Ta- 
backswrake, die öffentlichen Grundstücke und Stadtplätze, die Wafferleitungen und die 

Baumpstanzung der Stadt.
2) Die Untersuchung aller außerhalb dec Stadt im Stadtgebiete vorfallenden Grenz

streitigkeiten, worüber sie dem Magistrate Belicht erstattet.
3) Die Aufsicht darüber, daß die gemeinen Arbeiter die vorgeschriebenen Taxen und Ver

ordnungen beobachten.
4) Die Aufsicht darüber, daß im Kleinhandel nur mit dem Stempel der Stadt bezeich

nete? Maß und Gewicht gebraucht lverde, und daß im Großhandel und bei dem Ein- und 
Ausführen dec Waaren alles auf Stadtwaagen gewägt und mit Stadtmaß gemessen werde.

1155. Diejenigen, welche die Stadtplätze anweisen, bekommen jeder zwei Rbl. S. M.

9. Don dem Stadtkriegsgerichte.

1156. Das Stadtkliegsgericht besteht aus einem den Vorsitz führenden Rathsherrn 
(Münsterherr), einem andern (Pfortenherr) als Beisitzer, dem Sekretair des Niedergerichts, 

dem Kapitain und den übrigen Offizieren der Stadtkompagnie.

1157. Das Stadtkriegsgericht untersucht und erkennt über Amtsvergehen der Personen, 
welche die Stadtkompagnie bilden. Tic vom Stadtkriegsgerichte gefällten Urtheile werden 
dem Nîagi strate zur Bestätigung unterlegt. Indessen ist der Münsterherr berechtigt, für 

leichtere Amtsvergehen von sich aus Strafe aufzuerlegen.

1158. Die für Amtsvergehen gerichtlich zuerkannten Strafen werden, auf Anordnung 
des Münsterherrn, bei der Stadtkompagnie selbst vollzogen.

10. Don dem Mündlichen Gerichte.

1159. Ein Rathsherr führt im Mündlichen Gerichte den Vorsitz; Beisitzer ist ein aus 
der Zahl der Bürger oder Stadt beamten erwählter Polizei-Inspektor.

1160. Zur Kompetenz des Mündlichen Gerichts gehören alle Schuldsachen, deren Be
stand sich aus mündlichen Angaben der Betheiligten ergibt.
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1161. Das Mündliche Gericht bemüht sich, alle Schuldsachen gütlich auszugleichen 
und gelingt dies ihm nicht, so entscheidet es nach Beschaffenheit dec Sache und billigem 
Ermessen, Iss einer dec Streitenden hiermit nicht zufrieden, so kann ec sich eine Abschrift 
dec Entscheidung aus dem Protokolle des Mündlichen Gerichts erbitten und darauf seine 
Sache beim Niedecgerichte weiter ausführen. Sind beiee Theile mir der Entscheidung des 
Mündlichen Gerichts zufrieden, diese Entscheidung wird aber von dem einen Theile nicht 
erfüllt, so kann der andere sich gleichfalls eine Abschrift derselben aus dem Protokolle erbitten 

und darauf bei der Polizei um Anwendung der Vvllziehungsmittel ansuchen.

1162. Wird auf Verlangen eines Parten ein Auszug aus dem Protokolle angefectigt, 
so entrichtet derselbe dafür in Sachen, deren Betrag sich von 7 Rbl. 50 Kop. S. M. bis 
30 Rbl. S. Di. belauft, 15 Kop. S. M.; in Sachen von mebr als 30 Rbl. S. M. an 
Betrag 30 Kop.S. M.; in Sachen die an Werth nicht 7 Rbl. 50 Kop. S. M. übersteigen, 
werden solche Gebühren nicht entrichtet. Der Gerichtsdiener erhält 7J< Kop. S. M. 
Eitationsgebühr von dem, der um die Citation ansuchte.

H 6^». Hat das Mündliche Gericht seine Kompetenz überschritten, so wendet sich dec 
Betheiligle mündlich an das Niedergericht, wobei erden die Sache betreffenden Protokoll

auszug vorzulegen hat. Das Niedecgericht untersucht die Sache und ssellt sie durch seinen 
Vorsitzer mündlich dem Magistrate zur Verfügung vor. UebrigenZ iss es dem Betheiligtcn 
erlaubt, auch unmittelbar bei dem Magistrate schriftliche Beschwerde anzubringen, und bei 
dem worthabenden Bürgermeister einen Hemmungsbefehl auszuwirken.

11. Von den Amtspatronen.

1161. Tie dem Magistrate zussehende Aufsicht über die Handwecköamtec und Zünfte 

ist dergestalt unter die Rathsherrn verteilt, dass über jedes Amt zwei Rathsherrn, welche 
Am. »Herrn oder Amtspatrone hei sten, gesetzt sind. Zu diesem Behufe wird jährlich von dem 
Kollegium dec Bürgermeister ein besonderes Verzeichnis der Amtspatrone (Verordnung dec 
kleinen Remter) abgefaßt, und bei Eröffnung der Sitzungen publieirt und in der Kanzellei 
öffentlich angeschlagen.

Ununterbr. Gewohnh.; Verte, v. 1672 Jan. 27.

116 r. Tie Amtspatrone führen kein besonderes Protokoll, sondern berichten über alle 
Sachen mündlich dem Diagistcate, welches ihren Bericht zu Protokoll nimmt.

Eben dort.

1166. Tie Amtspatrone sind verpflichtet, die in den Aemtern vorfallenden Streitig- 
keiwn gütlich beizulegen. Sie bringen die Anordnungen des Dîagissrats zur Vollstreckung 
und sehen auf Beobachtung dec Schrägen.

Eben dort.

1167. Tie Amtspatrone sind berechtigt, bei den Amtsversammlungen gegenwärtig zu 
sein;, sie sind dazu verpflichtet, wenn die Amtslade revidirt wird; einer dec Schlüssel der 
Lade wird von ihnen bewahrt, der andere von dem Aeltermanne des Amts.

Rathsprotok. v. 1701 Skt. 8, 1707 Juli 5.

1168. Die Amtspatrone führen im Amte das Wort und machen demselben Vorschläge. 
' bnc ihr Wissen dürfen die Aemter keinen Meister für amtsfähig erklären und Nie- 
manden als Meister aufnehmen. Meisterstücke von Gesellen, die Meister werden wollen, 
massen in ihrem Beisein zur Beurtheilung der Amtsmeister vorgessellt werden.

Rathsprotok. v. 1666 Aug. 9; Rathskonst. v. 1707 Mai 17, 1774 Dec. ü.
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1169. Ohne Vorwissen ter Amt-patrone bars kein Amt eine Veränderung in seiner 
Einrichtung treffen, noch seiner Schrägen ein anderes Amt gleicher Profession theilhaftig 

machen.
Rathsprotok. v. 1726 Juni 9, 1726 Apr. 19.

12. Don deni SubhastationS» und Auktionödirektocium.

1170. Das Subhastations- un) Auktionsdirektorium besteht aus den beiden Bau
herrn, die auch Auktions- und Subhastationsherrn genannt werden.

Ber. ü. d. gerid;tl. Verf. v. 1784.

1171. Bei Versteigerungen fertigt der Stadtmakler das Inventarium an.
Eden dort.

1172. Die Glieder des Subhastationsdirektoriums bekommen für Veranstaltung einer 
Versteigerung oder eines öffentlichen Verkaufs jeder zwei Rbl. S. M.

Eben dort.

1175. Zur Kompetenz des Subhastationsdirektoriums gehört:
1) In Auftrag des Magistrats den öffentlichen Verkauf unbeweglichen Vermögens im 

Gebiete der Stadt zu bewerkstelligen und die städtischen Stützungen in Verwaltung zu geben.

2) Die Aufsicht über alle Versteigerungen zu führen und darauf zu sehen, daß daselbst 
keine Handels- und Budenwaaren im Detail verkauft werden. Jeder Versteigerung must 
einer der Subhastationshecren beiwohnen; werden ganze Schiffsladungen verauktionirt, so 
müssen beide zugegen sein.

Eben dort.

Vierte Abtheilung.
Von der Verfassung der besonderen Stadtverwaltungen und Kollegien.

1. Allgemeine Bestimmungen.
1171 . Die Stadtverwaltungen und Kollegien bestehen aus Magistratsgliedern und 

aus Gliedern der großen und dec kleinen Gilde« Die Ausnahmen hiervon werden in dem 
§ 1083 und den folgenden bestimmt. '

Dieser § u. d. folg. brr. auf ununtci'bc. EewohNH. u. versch. v. Rathe gegeb. Verordn, u. 
Jnstr.

1175. Die in den Stadtverwaltungen und Kollegien sitzenden Magistratsglieder, wer
den in der im Ständercchte angegebenen Weise ernannt.

1176. Sämmtliche Stadtverwaltungen und Kollegien sind dem Diagistrate unterge
ordnet.

1177. Der Magistrat übersendet dem KameralHofe die Iahrerrechnungen der Stadtvcr- 
ivaltungen und Kollegien über Einnahme und Ausgabe zur Revision, und stellt sie noch 
außerdem dem Eivilgouverneur im Auszüge vor.

II. Besondere Bestimmungen.
1. Don der Allgemeinen Ltadtkaffe.

1178. Die Allgemeine Stadtkasse verwaltet das ganze Stadtvermögen, mit Ausnahme 
derjenigen Theile, für welche besondere Verwaltungen eingerichtet sind.

2. Don dem Stadtgotteskasten.

1179. Der Stadtgotteskasten verwaltet alle Srimmen, welche zum Unterhalte der Sie- 
chen-Kicche und dec St. Johannis Hospitalkirche, der Kranken- und Armenhäuser und 
dec Stadtschulen angewiesen sind, so wie auch die Summen des Stadtgefängnisses und 

des Getreidemagazins.
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3. Von der Steuerverwaltung.

1180. Die Steuerverwaltung sorgt für die Erhebung aller Abgaben, welche die Stadt
einwohner an die Krone zu zahlen haben, und für die Ablieferung derselben an den Kame- 
ralhof.

4. Von dec Kommission zur Erhebung der Kronsgetrönkestruer.

1181. Die Kommission zur Erhebung der Kronsgetränkesteuer sorgt für die Erheb >ng 
und gehörige Ablieferung der Steter, welche der Krone von dem Biere und Branntweine, 
das in der Stadt zum Verbrauch kommt, gebührt.

5. Von der Skadtaccisekommission.

1182. Die Stadtaccifekommission erhebt und verwaltet alle dec Stadt zukommenden 
kleinen Gefalle von Diehl, Waizen, Malz und Bieressig.

6. Von der Quartierkommission.

1185. Die Quartierkommission besteht aus einem Vorsttzer und zwei Beisitzern, die 
alle drei Jahre nach Stimmenmehrheit von sämmtlichen zu den Quartierbedürfnissen bei
tragenden Personen erwählt werden.

1184. Der Vorsitzer wird aus den Adeligen, Beamten, Litteraten oder Kaufleuten von 
den zu diesen Ständen gehörigen Personen erwählt; ein Beisitzer wird aus der städtischen 
Kaufmannschaft, der andere aus den Gliedern der St. Kanuti.Gilde erwählt.

1185. Die Glieder der Quartierkommission werden von der Bürgerschaft besoldet. Bei 
der Quartierkommission ist ein besonderer Buchhalter angestellt.

1186. Die Quartierkommission besorgt alle Geschäfte, welche sich auf Répartition der 
Quartieclasten beziehen.

1187. Damit sich die Stadtgemeinde von der ordnungsmäßigen Geschäftsführung in 
der Quartierkommission überzeuge, ernennen sämmtliche Stände alle drei Jahre beson

dere Deputirte, die aus den in der Stadt oder den Vorstädten unbewegliches Vermö
gen besitzenden Personen erwählt werden. Der Adel, die Beamten und Litteraten ernennen 
zwei Deputirte, die deutsche Kaufmannschaft auch zwei, die Russische Kaufmannschaft ei
nen, die St. Kanuti-Gilde zwei, und zwar einen für die Stadt und einen für die Vorstadt, 
die Domgilde endlich auch zwei, nach derselben Grundlage wie die kleine Gilde.

7. Von d er Stadtverlegekammec.

1188. In der Stadtverlegekammer führt ein Bürgermeister den Vorsitz; zwei Raths
herrn (Verlegeherrn), ein Aeltermann, ein Aeltester und ein Wortführer großer Gilde, ein 
Aeltester dec St. Kanuti-Gilde sind Beisitzer. Die Stadtverlegekammer hat einen besonderen 

Notar.

1189. Die Stadtverlegekammer ist dem Magistrate untergeordnet. Sie hat das in der 
Stadt befindliche Militair in Quartier zu verlegen.

8. Don der Quartieckammer.

1190. Die Quartierkammer besteht aus dem Münsterherrn als Vorsitzer, vier Raths
herm (Pfoctenherrn), dem worthabenden Aeltermanne großer Gilde, dem Niedergerichts- 
sekretair und dem Stadtkapitaine.

1191. Die Quartierkammer hat alle auf die Bürgerkompagnie bezüglichen Geschäfte zu 
leiten und alle Stellen bei derselben zu besetzen.
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9. Don der Beleuch tungSkom mission.

1192. Die Beleuchtungskommiffion erhebt und verwaltet die Abgaben, welche von den 
Einwohnern und Grundstücken der Stadt zur Erleuchtung der Straßen erhoben werden.

Fünfte Abtheilung.

Von der Verfassung des Polizeiamts.

1195. Das Polizeiamt besteht aus einem Polizeimeister, der den Vorsitz führt, und 
zwei Beisitzern.

Dieser £ u. d. folg. der. auf d- Dorsche, d. Een.-Gouv. v. 1819 Oft. 5 u. d. Bef. d. Gouv.» 
Reg. v. 1819 Oft. 18.

1194. Der Polizeimeister wird von der Allerhöchsten Gewalt angestellt und entlassen. 
Den einen Beisitzer ernennt der Magistrat aus den Rathsherren, den andern erwählen die 
Adeligen und die andern Hausbesitzer der Stadt und des Doms aus ihrer Milte. Die Bei
sitzer werden von der Gouvernementsregierung in ihrem Amte bestätigt; der aus dec Zahl 
der hausbesitzlichen Einwohner der Stadt gewählte Beisitzer wird in Amtseid genommen; 
der Rathsherr aber wird als Beisitzer des Polizeiamts nicht von neuem beeidigt.

1195. Bei dem Polizeiamte sind zlvei Sekretaire angestellt: einer für die Deutsche, der 
andere für die Russische Korrespondenz, und die erforderliche Anzahl von K»n;ellisten. Die 
Sekretaire werden vom Generalgouverneur auf Vorstellung der Gouvernementsregierung, 
die Kanzellisten aber von der Gouvernementsregierung auf Vorstellung des Polizeiamts, 

angestellt.

1196. Die Quartalaufseher, die von dem Generalgouverneur auf Vorstellung dec Gou
vernementsregierung angestellt werden, sind dem Polizeiamte untergeordnet. In der Stadt 
und den Vorstädten sind sechs Quartalaufseher, für den Dom und dessen Vorstadt einer.

Anmerkung. Don der Stadtkompognie werden ein Unteroffizier und zwei Soldaten in das Po
li zeiamt abgeordnet.

1197. Dec Polizeimeister wird von der Staatsregienrng besoldet. Der Rathsherr er
halt seinen Gehalt aus den Stadteinkünften, der andere Beisitzer aus den Beiträgen dec 

ihn wählenden Stadt-und Domeinwohner.

Anmerkung. Die Allgemeine Stadtkasse verabfolgt jährlich die im Etat zum Unterhalte der Kan
zellei und zur Miethe des t'okals für das Polizeiamt bestimmten Summen; das Militaic # Komando 

wird von dec Staatsregierung unterhalten.

1198. Eine Halste der auf Anordnung des Polizeiamts beigetriebenen Geldstrafen wird 
alle vier Atonale in den Magistrat zum Besten der Wohlthätigkeits-Anstalten der Stadt 
eingesandt, die andere aber wird im Pvlizeiamle zur Bildung einer Qekonomie-Summe 
aufbewahrt. Gebühren und Sporteln werden bei dem Verfahren im Polizeiamtc nicht er

hoben.

1199. Das Amtsgebiet des Polizeiamts begreift die Stadt Reval, den Dom und die 
Vorstädte.

1200. Zur Kompetenz des Polizeiamts gehört Alles, was der städtischen Polizeiver
waltung durch die allgemeinen Gesetze des Reichs Zugetheilt ist, mit Anpassung dieser an 
die besondere Verfassung des Revalschen Magistrats und der anderen Behörden.

Dergl. Allg. Reichvg. Bd. II, Allg. Eouv.-Decf. §§ 39, 62.



176

1201. Das Polizeiamt erfüllt gcttau alle Neqllisitionen, Sie von den Behörden ver
möge Vorschrift oder Mittheilung an dasselbe ergehen.

Eben dort.

1202. Die in den allgemeinen Gesetzen des Reichs aufgestellten Bestimmungen über 
Dienstunterordnung, Verfahren und Schriftwechsel der Stadtpolizeien gelten für das Po- 
lizeiamt in Reval, nur mit dem Unterschiede, dH letzteres unter Aufsicht und Revision des 
Gouvecnementöprokureurs steht«

Eben dort.

1205. Das Polizeiamt führt: 1) ein Register über ein- und ausgehende Schriften; 2) 
ein Paßbuch mit den dazu gehörigen Zeugnissen und Eautionsscbriften; 3) ein alphabeti
sches Register der Hausbesitzer, mit Angabe der Nummer ihrer Häuser und Grundstücke, der 
Stadteinwohner, welche kein unbewegliches Eigentbum im Stadtgebiete besitzen, und der 
Ausländer, welche sich nur zeitweilig am Orte aufhalten; 4) ein Rechnungsbuch über die 
für den Staatsschatz erhobenen Gebühren und Einnahmen; 5) ein Preiskuranlbuch; 6) ein 
alphabetisches Register für das Journal und das Missivprotokoll; 7) ein Schnurbuch über 
die eingegangen Strafgelder und deren Verwendung; 8) eine Sammlung aller Konzepte 
von Ausfertigungen, desgleichen aller Ukasen und obrigkeitlichen Befehle; 9) ein Schnur
buch über die Branntweinspassirzettel; 10) ein Buch über die Plakatpäffe und Abgabenquit
tungen verstorbener Personen; 11) ein Schnur buch über den Verbrauch von Stempelpapier; 

12) ein Schnur buch über die Einnahme und Ausgabe der auf Anschaffung von Kleidungs
stücken und Fußbedeckungen für die Arrestanten verwendeten Summen; 13) ein Schnur
buch über die Summen, welche auf den Unterhalt der bei der Poli)ei besindlirhen Arrestan
ten verbraucht worden; 14) ein Schnur buch über die zur Aufbewahrung dem Polizeiamte 
anvertrauten Summen und über die Krons- und Privatgelder, welche auf obrigkeitliche 
Anordnung beizutreibcn sind; 15) ein Schnurbuch über zufällige Einnahmen.

Ununtertî. Grwohnh.

Sechste Abtheilung.
Von den Verfassungen des Doms zu Reval.

t. Don der Verfassung des SchloßvogteigcrichtS.

I. Von dem Bestände.

1204. Das Schloßvogteigericht besteht aus dem Schloßvogte, als Vorsitzer, und zwei 
Acltermännern und zwei Aeltesten der Tomgilde, als Beisitzern.

Dieter § u. d. folg. der. auf d. Äön. Zchlred. Urk. v. 1685 Okt. 17,—1710 êept 29 (2297) 

Art. 21, Bef. d. Gouo.-Reg. v. 1725 Juni 14, u. ununterbr. Gewohnt).

1205. Dec Vorsitzer und die Glieder des Schloßvogteigerichts werden nach den im 
Ständerechte enthaltenen Bestimmungen gewählt. Ter Schloßvogt wird von der Gouver- 
nementsregierung, die anderen Glieder des Schloßvogtcigerichts werden von der Bürger
schaft, unter Berichterstattung an die Gouvernementsregierung, entlassen.

1206. Das Schloßvogteigeriebt hat keinen besondern Sekretair; den Kanzelleigeschaften 
steht der Schloßvogt selbst vor; bei dem Schloßvogteigerichte sind ein Gildebuchhaltec, ein 
oder zwei Makler und ein Gerichtsdiener angestellt.

§207. Ter Buchhalter und der Gerichtsdiener werden von dem Schloßvogteigerichte 
angestellt und vereidigt. Die Makler werden von der Bürgerschaft des Doms erwählt und 
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von dem Generalgouv.rneur, auf Vorstellung der Gouvernementsregierung, bestätigt und in 

letzterer vereidigt.

1208. Ter Schloßvogt wird von der Staatsregierung, die übrigen Glieder werden aus 
den Mitteln der Domgilde besoldet.

1209. Die zum Besten des Schloßvogteigerichts festgesetzten Kanzelleigebühren in Sa
chen von 'Privatpersonen, werden nach Anleitung einer Taxe erhoben.

2. Von der Gerichtsbarkeit und Kompetenz und von den Grenzen der Amts

gewalt.

1210. Tie Gerichtsbarkeit des Schloßvogteigerichts erstreckt sich über alleBürger der Dom. 
gilde und alle auf demTvme undin der Domvorstadt sich aufhaltende Leute niedern Standes.

1211. Zur Kompetenz des Schloßvogteigerichts gehört:
1) Vormünder und Curatoren zu ernennen und zu bestätigen, und ihre jährlichen Rech

nungen zu prüfen.

2) Streitige Rechtssachen bis zum Betrage von 6 Rbl.S. M. zu entscheiden; in Sacken 
von größerem Belange die Parteien gütlich zu vergleichen und, im Fall dieses fruchtlos bleibt, 
solche Sachen der Gouvernementsregierung zur weiteren Verfügung vorzustellcn.

3) Streitigkeiten zwischen Grenznachbaren zu schlichten.
4) Streitigkeiten der Handwerksinnungen und Zünfte, wenn die Bemühung des Schloß

vogts (als Amtspatron aller Aemter auf dem Dome) dieselben gütlich auszugleichcn frucht
los geblieben, zu entscheiden; eben so Streitigkeiten zwischen Handwerksmeistern, Gesellen 
und Lehrlingen, und Klagen von Privatpersonen wider diese, wegen schlechter oder nicht zur 
rechten Zeit gestellter Arbeit und wegen Uebervvrtheilung, zu untersuchen und zu schlichten.

5) Tie Aufsicht zu führen, daß Niemand im Gerichtsbezirke des Schloßvogteigerichts 
ohne gesetzliche Berechtigung Handel und Gäbe treibe.

6) Darauf zu sehen, daß die Taxen für Lebensrnittel und Getränke genau beobachtet 

werden.
7) Tie planmäßige Ausführung der Bauten zu beaufsichtigen und die Taxation der Häu

ser, sowohl auf dem Dome, als in der Domvorstadt, auf Ansuchen von Privatpersonen 
oder in Auftrag der befugten Behörden, zu vcran Balten.

8) Tie öffentliche Versteigerung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, mit 

Ausnahme dec Hauser der Adeligen, zu bewerkstelligen.

9) Versiegelung und Inventur in Nachlaß- und Concurssachen zu besorgen.

10) Unterschriften auf Dokumenten aller Art zu beglaubigen und Zeugnisse auszustellen.

11) Geldsummen von Privatpersonen zur Aufzubewahrung onzunehmen.
12) In Polizeisachen, dem Polizeiamte hülfreicbe Hand zu leisten; in Kriminalsachen, 

hinsichtlich der zur Gerichtsbarkeit des Schloßvogteigerichts gehörenden Personen, die Vor
untersuchung anzustellen und der Gouvernementsregierung darüber zu berichten, damit die 
Sachen dem Harrischen Manngecichte zum weiteren Verfahren übertragen werden.

Bef. d. Gouo.-:)»eg. v. 1794 Tee. 15; 1797 Febr. 26 (17845).

1212. Das Schloßvogteigericht ist berechtigt, für Nichtbeachtung seiner Vorschriften 
den seiner Gerichtsbarkeit unterworfenen Bewohnern des Doms und der Domvorstadt Geld
strafen bis 6 Rbl. S. M. aufzuerlegen rrnd auf persönlichen Arrest gegen sie zu erkennen, 
wenn sie nicht durch ein Gesetz davon ausgenommen sind.

Dieser § u. d. folg. der. auf. d. zu d. §§ 1204 u. 1211 angeg. Belegen.

1. Th. 12
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5. Von den Sitzungen, dem Geschäftsgänge und der Verantwortlichkeit/

1215. Das Schloßvogtekgericht halt gewöhnliche Sitzungen wöchentlich zweimal; au^ 
ßerdem aber versammelt es sich, so oft es nöthig ist.

1214t. Ist der Schloßvogt abwesend, so vertritt der Aeltermann am Wort seine Stel
le; die eines abwesenden Beisitzers vertritt eines der ältesten Gemeindeglieder, nach Wahl 
des Schloßvogteigerichts.

1215. Die zur Kompetenz des Schloßvogteigerichts gehörenden Sachen mässen, wenn 
die Natur der Sache es gestattet, mündlich in summarischem Verfahren verhandelt wer

den.

1216. Das Schloßvogteigericht fährt ein Protokoll, ein Tischregistec und Scbnur- 
bäcbec: 1) über Privatdepositengelder; 2) über die eingehenden kaufmännischen 4 Proccnt- 
geldec; 3) über Vormundschaft-.- und Euratelsachen; 4) über Plakatpässe. Das Sclssoß- 
vogteigericht schickt dem EouvernementSprokureur monatlich einen Verschlag über die Jahi 
der anhängigen, abgemachten und neu hinzugekommenen Sachen.

1217. Der mit einer Verfügung des Schloß Vogteigerichts Unzufriedene, beschwert sich 
bei dec Gouvernementsregierung in der im Gvilprozesse festgesetzten Weise. Die Frist, bin
nen welcher die Klage beigebracht werden muß, ist eine achttägige; die Unzufriedenheit muß 
dem Schloßvogteigerichte binnen 12 Stunden angezeigt und zugleich Rbl. S. M. als 
Appellationsschilling niedergelegt werden. Die Gouvernementsregierung entscheidet entweder 
nach den Grundsätzen des summarischen Verfahrens, oder übergibt die Sache, wenn hè 

streitig ist, dec befugten Gerichtsbehörde.

1218. Die erhobene Beschwerde hemmt nur dann die Ausführung des Erkenntniss des 
Schloßvogteigerichts, wenn deshalb ein besonderer Hemmungsbefehl der Gvuvernementsre- 

gierung ergeht.

1219. Die Amtsentsetzung der Glieder des Schloßvogteigerichts für gesetzwidrige Hand
lungen hangt von dem Urtheile des C berlandgerichts ab; die Beahndung derselben für 
Säumigkeit, Nachlässigkeit und dem ähnliche Vergehen und die einstweilige Entfernung 
derselben vom Amte, hängt von dec Gouvernementsregierung ab.

II. Von der Verfassung der besonderen Verwaltungen und Kollegien deö 
Doms-.

1220. In der Kassaverwaltung des Doms sitzen die beiden Aeltermanner und dec 
Aelteste der Domgilde; vierteljährlich wird die Gemeindekasse in öffentlicher Versammlung 
der ganzen Dombürgecschaft revidirt; am Schluß des Jahres, und spätestens zu Anfang des 
folgcndcn Februars, wird ein Bericht über dieselbe dem Kameralhofe zur Revision eingesandt.

1221. Die Steuerkommission besteht aus einem Aeltermanne als Vorsitzer, zwei 
Beisitzern aus der Bürgerschaft des Doms und einem Notar, der den Kanzelleigeschäften und 
dem Rechnungswesen vorsteht; jeder der Aeltermänner führt ein Jahr lang den Vorsitz, wo
rauf immer wieder der andere eintritt. Die Bücher und die Kasse der Steuerkommission 
werden monatlich vom Schloßvogteigerichte in voller Versammlung desselben revidirt und- 
daS Ergebniß der Revision im Protokolle des Schloßvogteigerichts verschrieben.
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1222. Die Acciseverwaltung erhebt die Krons steuer für die Getränke, welche auf 
dem Domgebiete konsumirt werden, und liefert sie der in der Stadt Reval bestehenden 

Kommission zur Erhebung der KronSgctränkcsteuer ab.

Zweites Hauptstück.
Bon den Verfassungen der Städte Hapsal, Wesenberg, Weissenstein und 

Baltischport.

Erste Abtheilung.

Bon den Verfassungen der Stadt Hapsal.

1. Von der Verfassung des Magistrats.

1) Von dem Bestände.

1225. Der Magistrat der Stadt Hapsal besteht aus einem Bürgermeister und drei 
Rathsherrn^ von welchen der älteste das Amt eines Gerichtsvogts verwaltet.

Urk. Johann 111, v. 1584 Sept. 3.

1224. Zur Besorgung der Kanzelleigeschäfte befindet sich beim Magistrate cinSekre- 
tair, zur Aufwartung in den Sitzungen ein Gerichtsdiener.,

Ununterbr. Gewohnh.

1225. Tie Glieder des Magistrats werden von ihm selbst, nach den im Ständercchte 
enthaltenen Bestimmungen, gewählt.

Urk. Johann 111 v. 1584 Sept. 3; 1797 Febr. 26 (17845); 1808 Juni 9 (23071).

1226. Der Sekretair wird von dem Magistrate erwählt und von dem Oberlandgerich
te bestätigt,- der Gerichtsdiener wird vom Magistrate angestellt.

Vergl. 1808 Juni 9 (23071).

1227. Tie Magistratsglieder und der Sekretair reichen ihre Bittschriften um Tienst- 
entlasiung durch den Magistrat an das Oberlandgericht ein,' der Gerichtödiener wird von 

dem Magistrate selbst entlassen.
Ununterbr. Gewohnh.

1228. Tie Magistratsglieder, der Sekretair und der Gerichtsdiener werden aus den 
Einkünften der Stadt besoldet.

Eben so.

2) Von der Gerichtsbarkeit und Kompetenz.

1229. Ter Gerichtsbarkeit des Hapfalschen Magistrats unterliegen:
1)Inpersônli  ch e r H i n st ch t: alle Kaufleute, Bürger und Einwohner der Stadt, mit 

Ausnahme derjenigen, welche ihren persönlichen Gerichtsstand vor dem Oberlandgerichte 

haben.

12*
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2) In dinglicher Hinsicht: alles in der Stadt belcgene Grundvermögen, ohne 
Rücksicht auf den Stand der Besitzer.

Dieser § u. d. folg, bis § 1259 der. aus ununterbr. Gewohnh. best, durch, den. Uk. v. 
1797 Febr. 26 (17845).

1250. Zur Kompetenz des Hapsalschen Magistrats gehören:

A. 3 n Gemeindesachen.

1) Alle Angelegenheiten der Stadt uud der Bürgerschaft in den durch daS Gesetz bc< 
stimmten Fällen.

2) Tic Wahl der Stadtbeamten und die Aufnahme in die Bürgerschaft nach den im 
Ständerecht enthaltenen Bestimmungen.

3) Die Oberaufsicht über Verwaltung des StadtvermögcnS und über Erhebung der 
Steuern und der Accise, so wie über Verwaltung des Vermögens der Stadtkirche durch 
die Kirchenvorsteher.

B. 3 n Polizeisachc n.

4) Die Aufrechthaltung der allgemeincnRuhe, Ordnnng, Wohlfahrt und Sicherheit kn 
der Stadt, und die Erfüllung aller Verpflichtungen, welche im Allgemeinen der Polizei 
obliegen.

C. 3 n Kriminalsachen.

5) Die Verhandlung und aburtheilende Begutachtung über alle Verbrechen, die vonBür- 
gern und Einwohnern der Stadt begangen worden, mit Ausnahme derjenigen, welche dem 
Stande des Angeschuldigten oder der Art des Verbrechens zufolge vor dasOberlandgericht 
gehören.

6) L ie Vollstreckung derKriminalurthcile in Auftrag derGouverncmentsregierung und 

des Oberlandgcrichts.

D. 3n Civilsachen.

7) Alle streitige Rechtssachen, so wie Nachlaß-und Eoncurssachcn, der zur Stadtgerichts
barkeit gehörenden Personen, mit Ausnahme solcher Rechtssachen, welche ihrem Gegen
stände nach vor dcm Oberlandgerichte in erster Instanz zu verhandeln sind.

8) Anwendung von Maßregeln zur Sicherung von Prozessen und Forderungen, außer 
wenn solche nur Der Gouvernementsregierung zu stehen,- Vollstreckung der eigenen Er
kenntnisse.

E. 3 n nich tstreitigen Sachen.

9) Bestellung und Bestätigung vonVormündern undCuratoren für Unmündige, Wai
sen, Wittwen, unverheirathcte Frauenzimmer, Verschwender, Wahnsinnige und Verrückte, 

wenn bic:e Personen zur Stadtgerichtsbarkeit gehören.

l 0 )Annahme und Verwaltung von Privaten eingetragener Depositengelder, nach Anlei
tung t'ci im ersten Buche angegebenen Bestimmungen.

11) Beglaubigung von Dokumenten aller Art; Ausstellung von Zeugnissen und Aus
fertigung von Wechsel- und Seeprotesten und Klarirungen der Seefahrer.
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12) Inventur, Taxation, Versiegelung und öffentliche Versteigerung beweglichen und 
unbeweglichen Vermögens, und Einweisung in den Besitz unbeweglicl-en Vermögens in 
der Stadt.

13) Vollziehung von Krepostakten und Verzeichnung aller Schuldverschreibungen, die 
nicht mehr als 50 Rbl. S. M. betragen, nach Anleitung der Civilgesetze.

12öl. Außerdem liegt dem Bürgermeister und dem Gerichtsvogte die Verpflichtung 
ob, alle Monate die Kreisrentei zu revidiren, die Rechnungen zu unterschreiben und dem 
Civilgouverneuc darüber zu berichten.

3) Don den Grenzen der Amtsgewalt.

1252. Die Amtsgewalt des Hapsalschen Magistrats erstreckt sich nur auf die Gerichts
barkeit über die Stadt und deren Gebiet.

125.>. An Administrativ- und Polizeiwachen steht der Magistrat unter der Gouverne- 
mentsregierung, in Civil- und Kriminalsachen unter dem Oberlandgerichte.

1254. In Civil- und Kriminalsachen bildet dec Magistrat die erste Ge
richtsinstanz.

1255. In Kriminalsachen stellt der Gerichtsvogt die Voruntersuchung an, das gericht
liche Verfahren aber gebührt der vollen Versammlung des Magistrats. Alle Urtheile des 
Magistrats in Kriminalsachen gelangen ohne Ausnahme zur Leuteration ans Ober
landgericht.

1808 Juni 0 (25071).

1256. In Civilfachen entscheidet dec Magistrat allendlich alle Rechtssachen, deren 
Gegenstand an Werth 100 Rbl. S. M. nicht übersteigt.

1255. Die Appellation oder Querel an das Oberlandgericht hemmt die Vollstreckung 
des Erkenntnisses in Civilwachen; in Polizei- und Administrativsachen aber hemmen die 
bei der Gouvernementsregierung oder dem Civilgouverncur angebrachten Befchtverden nicht 
die Vollstreckung.

4) Von den Sitzungen und dem Geschäfsgange.

A. Don den Satzungen.

1258. Dec Magistrat hält seine Sitzungen auf dem Rathhause der Stadt Hapsal.

1259. Die ordentlichen Sitzungen des Viagistrats finden wöchentlich am Dienstage 
und Freitage Statt; außerordentlicl-e werden gehalten, je nach Beschaffenheit und Wichtig
keit der Sache. Die laufenden Geschäfte werden auf Anordnung des Bürgermeisters zu 
jeder Zeit, auch die Feiertage nicht ausgenommen, besorgt.

1240. Im Falle gesetzliche Gründe vom Erscheinen in der Sitzung abhalten, so sind 
die Glieder verpflichtet, solches zeitig dem Bürgermeister anzuzeigen.

1241. Zur Besorgung der Polizeiwachen muß der Gerichtsvogt oder dessen Stellver
treter jederzeit zur Stelle sein.

1242. Die Stelle des abwesenden Bürgermeisters vertritt der Gerichtsvogt, die des 
Gerichtsvogts dec älteste Rathsherr; fehlen aber beide, so wird zur einstweiligen Stell- 
Vertretung ein dritter Rathshecr aus der Bürgerschaft erwählt.
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1245. Die im vorigen § angegebene Bestimmung kommt auch zur Anwendung, 
wenn Bürgermeister und Gerichtsvogt wegen Verdachts dec Parteilichkeit in einer Sache 
abgelehnt werden. Wird aber gegen einen zeitweiligen Stellvertreter ein gleicher Ver
dacht geltend gemacht, so erwählt der Magistrat einen neuen Kandidaten und stellt ihn dem 
Oberlandgerichte zur Bestätigung vor. In Fällen, die keinen Verzug leiden, ist keine 

Bestätigung des Oberlandgerichts erforderlich.

B. Don dem Geschäftsgänge.

1244. Im Magistrate werden geführt ein Tischregister, ein Protokoll, ein Misstv 
und die nöthigen Verzeichnisse, Sclmur-, Kassa- und Krepostbücher. In Kriminalsachen, 
die an das Oberlandgericht zur Leuteration gelangen, werden die Zeugenvcrhöre und sonsti
gen gerichtlichen Verhandlungen in der Sache in ein besonderes Spezialprotokoll einge

tragen,

1245. Nachdem dec Sekretair die eingehenden Sachen in das Tstchregister einge
tragen, trägt er sie den anwesenden Magistratsgliedern Zur Verfügung vor; der gefaßte 
Beschluß wird vom Bürgermeister selbst oder vom ältesten Nathsherrn, nach gemeinschaft

licher Uebereinkunft, im Tischregister verzeichnet.

1246. Die Ausfertigungen, mit Ausnahme der Pcotokollauszüge, endigen mit An
gabe des Datums und Orts und mit den Worten: „Im Namen und von wegen des Hap- 
falschen Magistrats". Die vom Magistrate ertheilten Zeugnisse werden mit dem Gerichts

siegel versehen.

1247. Tie Urtheile werden von sämmtlichen beim Abstimmen anwesenden Gliedern 
unterschrieben und in beglaubigter Abschrift,mit Beidrückung des Gerichtssiegels, den Parten 
mitgetheilt. Bescheide und Verfügungen werden nur vom Bürgermeister unterschrieben und 

vom Sekretair contrasignirt.

1^48. In Hinsicht auf die Verhandlung dec Civil- und Polizeisachen wird dem 
Magistrate zur Pflicht gemacht, in allen Fällen, wo es die Natur der Sache nur irgend 
erlaribt, das summarische Verfahren zu beobachten, besonders in geringfügigen Polizeilacbey 
und in Bau-und Grenzstreitigkeiten. Gebt dec Thatbestand einer Sache aus den beigebrach
ten Beweismitteln nicht klar hervor, so erkennt dec Magistrat erst nach angesiellter Lokalbe

sichtigung.

1249. Die Vertheilung der Amtsgeschäfte im Magistrate ist in folgender Art fest

geatzt :
1) Der Bürgermeister hat, außer der allgemeinen Leitung der Geschäfte, noch die beson

dere Aufsicht über die Verhandlung der Kriminal- und (Zivilsachen.
2) Ter Gerichtsvogt hat die Aufsicht über die äußere Polizei.
3) Der ältere Rathsherr führt den Vorsitz in dec Steuerverwaltung, der jüngere in 

dec Sladlfassaperwaltung.

1250. Dem Sekretair liegt von Amtswegen cb :
1) Das Tischregjster, das Missiv, die Rechnungsbücher und das Buch zum Einträgen 

von Krepostsachen und Hypotheken zu führen.
2) Die mündlichen Anträge der streitenden Theile, die Aussagen dec verhörten i engen 

und die Verfügungen des Magichats zu Protokoll zu bringen.
3) Die vom Gericht gefällten Urtheile, Bescheide und Verfügungen abzufassen und bei 

der Eröffnung zu verlesen.
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4) Alle Ausfertigungen und Berichte abzufassen, das Archiv zu beaufsichtigen und die 
Akten zu ordnen, zu heften und mit den nöthigen Inhaltsverzeichnissen zu versehen.

1251. Außerdem liegen dem Sekretair die Pflichten eines öffentlichen Notars und eines 
Auktionators ob.

1252. Tie Depositengelder werden, unter dem Siegel des Magistrats und dem Der- 
fchluß des Bürgermeisters, im Stadtarchive aufbewahrt.

6) Von der Rechenschaftsablegung und der Verantwortlichkeit.

1255. In Gerichtssachen steht der Magi chat der Stadt Hapsal unter Aufsicht des 
Oberlandgerichts. In Administrativ- und Polizeisachen revidirt der Civilgouvemeur jähr
lich den Viagistrat, um lieb an Ort und Stelle von dec gesetzlichen Geschäftsführung zu 
überzeugen, so wie von der Abstellung früher bemerkter Mängel.

Vergl. Allg. Reichsg. Bd, II, Allg. Eouv.-Verf. § 604.

1254. Tie Entfernung der Viagistratsglieder und des Diagichatssekretairs vom Amte 
hangt von der Gouvernementsregierung ab; jedoch steht auch dem Oberlandgerichte zu, wenn 
sich bei Durchsicht der Akten und Urtheile des Magistrats irgend welche Gesetzwidrigkeiten 
der C erichtsglieder und des Sekretairs finden, die einstweilige Entfernung derselben vom 
Amte zu verfügen, die Gouvernemcntsregierung davon in Kenntniß setzend; die Amtsent- 
setzung der Magichatsglieder und des Sekretairs kann nur durch Urtheil des Oberlandge
richts erfolgen.

Vecgl. Allg. ReichSg. Bd. II, Allg. Gouv.-Vrrf. §§ 244 u. folg,; Bd. XV, § 1476.

6) Von dem Schriftwechsel mit anderen Behörden.

1255. In den Formen des Schriftwechsels mit anderen Behörden richtet sich dec 
Hapsalsche Magistrat nach den allgemeinen Bestimmungen, welche für die Manngerichte 
festgesetzt sind.

II. Don der Verfassung der besonderen Stadtverwaltungen und Kollegien.

1256. Die Stadtkassaverwaltung und die Steuer- und Acciseverwal- 
tung stehen jede unter dem Vorsitz eines Rathsherrn, welchem zwei Bürger der Stadt 

als Beisitzer zugeordnet sind.

1257. Die Quartierkammer besteht aus einem Adeligen, der den Vorsitz führt, 
und zwei Beisitzern, von welchen der eine von dem Kaufmannsstande, dec andere von 
den zünftigen Bürgern erwählt wird.

1258. Die Kanzelleibeamten dec Stadtverwaltungen und Kollegien bekommen, statt 
Gehaltes, eine besondere Entschädigung aus den Stadteinkünften.

1259. Tie Stadlkassaverwaltung und die Steuer- und Acciseverwaltung stehen unter 
Aufsicht des Magistrats, welcher die jährlichen Rechnungen dec Verwaltungen dem Kame- 
ralhofe zur Revision unterlegt. Die Quartierkammer steht unter unmittelbarer Aufsicht des 
Etvilgouverneurs, dem sie auch Rechenschaft über ihre Verwaltung abzulegen hat.
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Zweite Abtheilung.
Von bcn Verfassungen der Städte Weienberg, Weissenstein und Baltischpvrt.

I. Ton der Verfassung der Vogteigerichte.
1) Von dem Bestände.

1260. Jedes Vogteigericht besteht aus einem Gerichtsvogte, als Vorsitzer, und zwei 

Stadtältesten.
Dieser § und die folg. der. auf ununterbr. Gewohnt), best, durch den Uk. von 1797 Febr. 26 

(17845).

1261. Die Gericbtsvögte und die Aeltesten werden nach Anleitung der im Stände-, 
reckte enthaltenen Bestimmungen gewählt.

1262. Die Glieder der Vogteigecichte erhalten, auf ihr Ansuchen, von dec Gouverne
mentsregierung ihren Abschied.

1265. Die Kanzelleigeschäfte werden in jedem Vogteigerichte von einem Notar besorgt, 
der in Baltischport vom Vogteigecichte selbst, in Weissenstein und Wesenberg aber von der 
Bürgerschaft des Orts erwählt und, unter Bestätigung der Gouvernementsregierung, auf 
Lebenszeit angestellt wird; die Entlassung des Notars hängt von der Gouvernementsre- 
gierung ab. Bei jedem Vogteigerichte ist außerdem noch ein besonderer Gerichtsdiener.

1264-. Die Glieder und Beamten der Vogteigerichte werden aus den Stadteinkünften 
besoldet. Reiclxn diese hierzu nicht aus, so können von den steuerpstichtigen Stadtein
wohnern, in Grundlage einer besonderen Répartition unter Genehmigung der Gouverne

mentsregierung, bestimmte Beitrage erhoben werden.

1265. Die zum Besten der Vogteigerichte festgesetzten Kanzclleigebühren in Sachen 
von Privatpersonen, werden in Grundlage einer besondern Taxe erhoben.

2) Von dec Gerichtsbarkeit und Kompetenz und von den Grenzen der Amtsgewalt.

1266. In Polizeisachen stehen unter dec Gerichtsbarkeit des Vogteigerichts alle Ein
wohner dec Stadt, ohne Unterschied ihres Standes.

1267. Die Kompetenz der Vogteigerichte in Pvlizeisachen wird nach Anleitung dec 
für die Landespvlizei bestimmten Regeln festgesetzt, nur mit einigen Abweichungen, welche 
in den örtlichen Polizeiordnungen angegeben sind. Außerdem liegt den Vogteigerichten von 
Amtswegen ob, alle Monate die Kreisrentei, die Stadtvorrathsmagazine, die Stadtkasse 

und die Kasse der Steuecverwaltung zu revidiren.

1268. >Zur Kompetenz der Vogteigerichte in (Zivilsachen gehört:
1) Die Verhandlung nicht streitiger und gecinfügiger streitiger Sachen der zur Stadt

gemeinde gehörenden Personen; die Vermittelung in Sachen von grdßerm Belange und die 
Verweisung der Parten an die befugte Behörde, wenn der Versuch zur gütlichen Ausglei

chung fruchtlos geblieben.
2) Ernennung und Bestätigung dec Vormünder und Curatoren für Personen, die zur 

Stadtgemeinde gehören, und die Prüfung ihrer jährlichen Verwaltungsrechnungen.
3) Beglaubigung von Unterschriften auf Dokumenten aller Art; Anfertigung von Wech

selprotesten und von Instrumenten über richterliche Handlungen aller Art in den Grenzen 

dec Stadtgertchtbarkeit.
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4) Annahme ber von Privatpersonen deponirten Gelber tmb Gelbbokumente, und deren 
monatliche Revision.

5) Inventur, Versiegelung und öffentliche Versteigerung in Erbschafts- und Cvmurssa- 
chen, sowohl laut Auftrags höherer Behörben als auf Bitte vonPrivatpersonen.

6) Sequesteranlegung und Vollziehung von Beitreibungen aller Art auf Vorschrift 
der Gouvernementsregierung, so wie auch Mitwirkung bei Vollstreckung von Urtheilen 

ber Gerichtsbehörden.

1269. Die streitigen Rechtssachen dec Einwohner bet Städte Wesenberg, Weissenstein 
und Baltischport und, nach angestelltec Voruntersuchung an Ort und Stelle, auch die 
daselbst vorfallenden Kriminalsachen, werden in den Manngerichten ber betreffenden 

Kreise verhandelt.

1210. Die Vogteigerichte sind ermächtigt, fur Nichterfüllung ihrer Vorschriften Geld
strafen aufzuerlegen; jedoch darf das Maß dieser Strafen nicht 1-LRbl. S.M. übersteigen, 
es sei beim, baß bas Gesetz selbst eine Ausnahme macht.

3) Don den Sitzungen, dem Geschäftsgänge und der Derantwortlichkeit.

1211. Die Vogteigerichte haben keine besondern Juridiken, und sind verpflichtet sich 
zu jeder Zeit zu versammeln, wenn die Sachen es erheischen. Die ordentlichen Sitzungen 

der Vogteigerichte finden zweimal wöchentlich Statt.

1212. Die Stelle des abwesenden Vorsitzers vertritt der älteste Beisitzer, die des Bei
sitzers der Notar.

1215. Die zur Kompetenz der Vogteigerichte gehörenden Sachen werden, sofern ihre 
Natur es erlaubt, mündlich und summarisch verhandelt.

1214. Die Vogteigerichte führen ein Journal, ein Missiv und die nöthigen Schnur- 
und Kassabücher.

1215. Tischregister werden nur in den Vvgteigerichten der Städte Wesenberg und 
Baltischport geführt, im Vogteigerichte der Stadt Weissenstein aber vertritt das Journal 

die Stelle des Tischregisters.

1216. Bei gleichgetheilten Stimmen hat der Notar eine berathende Stimme.

1211. Wer mit dem Urtheile des Vogteigerichts nicht zufrieden ist, reicht eine Be
schwerde bei der Gouvernementsregierung ein. Für Eingabe einer tolchen Beschwerde besteht 
eine Frist von vier Wochen; die Gouvernementsregierung entscheidet über die Beschwerde, 
nach den Grundsätzen des summarischen Verfahrens, oder übertragt, wenn die Sache eine 
streitige ist, die Verhandlung derselben dem betreffenden Manngerichte.

1218. Die eingereichte Beschwerde hemmt die Ausführung des vogteigerichtlichen 
Erkenntnisses nicht, außer wenn von der Gouvernementöregierung ein besonderer Hem- 

mungsbefchl ergeht.

1219. Die Amtsentsetzung der Vogteigerichtsglieder erfolgt nur auf Erkenntniß des 
Oberlandgerichts; ihre Entfernung vom Amte und sonstige Beahndung für Säumigkeit, 

Fahrlässigkeit und dergleichen Vergehen, hängt von der Gouvernementsregierung ab.
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IL Von der Verfassung der besonderen Stadtverwaltungen und Kollegien.

1280. Die in den Stadien We'enborg, Weissenstein und Baltischport vorhandenen 
Stadtverwaltungen und Kollegien sind:

1) Die Stadtkassaverwaltung.

2) Die Steuerverwaltung

3) Die Verwaltung der Armenkasse,

4) Die Quartierkammer.

1281. Alle über diese Verwaltungen und Kollegien auf dem Dome zu Reval festge
setzten Regeln, erstrecken sich auch auf die Verwaltungen und Kollegien, welche sich in 
Wesenberg, Weissenstein und Baltischport befinden, mit einigen, in den für diese Verwal- 
tungen von dec Gouvernementsobrigkeit erlassenen besonderen Reglements enthaltenen, 
Abweichungen.

Anmerkung. In Baltischport besorgt das Vogteigericht die Geschäfte dec Stadtkaffa-, Steuer-und 
Armenkasseoecwaltung.



Viertes Bu ch.
Erfassungen des Gouvernements Kurland.

Erster Titel.
Von der Verfassung der Landesbehörden.

Erstes H a u p t st ü ck.
Von dem Oberhofgerichte.

Erste Abtheilung.
Von dem Bestünde des Oberhofgerichts.

1282. Das Oberhofgericht besteht aus einem Presidenten, vier älteren und zwei 
jüngeren Räthen. Die ältern Räthe, oder die so genannten Ober-Räthe, führen die besonde

ren Benennungen: Landhofmeister, Kanzler, Ober-Burggraf und Landmarschall.
Form, regim. v. 1017 § 1; Eecis. Commiss, ». 1717 ad grav. § 11, ad desid. § 1; Etat 
v. 1797 Febr. 19 (17818); 1840 Apr. 1 (13321).

1285. Sämmtliche Glieder des Oberhvfgerichts werden auf Vorstellung des Gene- 
ralgouverneurs durch Allerhöchste Befehle aus dec Zahl der im effektiven Dienste befindli

chen überhaupt männer angestellt.
1852 Febr. 21 (8177); 1858 Vov. 26 (8617),

1284. Bei Anstellung der Glieder des Oberhofgerichts wird eine bestimmte Reihe
folge beobachtet; in die Stellen der älteren Räthe rücken die jüngeren Räthe. An die Stelle 
des jüngsten Gliedes wird einer der Oberhauptmänner angestellt.

Eben dort.

1285. Eröffnet sich in dem Oberhofgerichte eine Vakanz, so berichtet dasselbe hierüber 
sofort dem Generalgouverneur und benachrichtiget die Gouvernementsregierung, so wie den 

Kameralhof und den Domainenhof.
Ununterbr. Eenohnh.

1286. Jedes neuerwählte Glied des Oberhofgerichts wird durch den Civilgouverneyr 
und den Gouvernementsprokureur ins Amt eingeführt.

Ununtecbc. Eewohnh.

12151 Beim Oberhofgerichte sind angestellt: zrvei Obecsekretaire, von denen der eine 
für (divil- und der andere für Kriminalsachen, fünf Kanzelleisekretaire, Zwei Iranslateure, 
die erforderliche Anzahl Kanzellisten und zwei Gerichtsdienec.

Etat v. 1797 Febr. 19 (17818).

1288. Die Obecsekretaire und Kanzellei ekretaire werden vom Oberhofgerichte gewählt 
und dem Generalgouvernenc durch die Gonvernementscegierung zur Bestätigung vorgestellt; 
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die Anstellung dec übrigen Kanzelleibeamten wird vorn Oberhvfgerichte der Gouvernements
regierung zur Kenntniß mitgetheilt.

1797 Febr, 5 (17785); 1805 Febr. 4 (20608).

1289. Die Glieder des Oberhofgerichts, die Ober^ekretaire und Kanzelleisekretaire, 
werden in der Gouvernementsregiecung, die übrigen Kanzelleibeamten aber und die Ge- 
richtsdienec in dem Oberhofgerichte vereidigt.

Ununterbr. Eewo)nh.

1290. Die Glieder und die Beamten des Oberhofgerichts werden von der Staatsregie- 
rung nach einem Allerhöchst bestätigen Etat besoldet; die Oberhofgerichtsglieder genießen 
außerdem besonderer iynen gesetzlich zustehendec Emolumente.

Beeis. Commise, v. 1642 ad grav.; vandt.« Schl. v. 1699 Apr. 5; Beeis. Commiss. v. 
1717 ad grav. 4 u. 11; Pandt.-Schl. v. 1782 Lept.. 24 § 25; 1797 Febr. 5 (17785), 
19 Zebr. (17818).

1291. Die zum Besten der Beamten festgesetzten Kanzelleigebühren werde.: nach einer 
besonderen, von der Staatsregierung bestätigten, Taxe erhoben und, nach Abzug des den 
Gerichtsdienern Zukommenden, in zwei gleiche Theile getheilt, von denen die Obersekcetaire 

den einen, und die Sekretaire den anderen erhalten. Die Strafgelder, auf welche das Ober
hofgericht erkennt, fallen dem Fiskus zu.

1815 Mai 51 (25867).

Zweite Abtheilung.
Von der Gerichtsbarkeit und Kompetenz und von den Grenzen der Amtsgewalt des 

Oberhofgerichts.

1292. Die Gerichtsbarkeit des Oberhofgerichts erstreckt sich auf das ganze Kurländische 
Gouvernement.

1796 De.. 24 (17681); 1797 Febr. 5 (17785); 1817 Aug. 25 (27020).

1295. bur Kompetenz des Oberhofgecichts in Beziehung auf Justizverwaltung ge
hört:

1) Die Oberhofgerichtsbeamten in den durch das Gesetz bestimmten Fällen zu wählen 

und anzustellen.
2) Die Advokaten für sämmtliche Gerichtsbehörden des Gouvernements anzustellen und 

in Armensachen den Rechtsuchenden Advokaten beizugebcn.
3) Zum weltlichen Mitgliede des Evangelisch-Lutherischen Generalkonsistoriums einen 

Kandidaten zu wählen.
1797 Febr. 5 (17785); 1652 Dec. 28 (5870) s 511; 1840 Juli 5 (15650).

1294. Zur Kompetenz des Oberhofgerichts in Kriminalsachen gehören:

In erster Instanz.

1) Verbrechen Erbadeliger.

2) Jnjuriensachen, wegen welcher Erbadelige angeklagt sind.

3) Amtsverbrechen von Personen, die im Staats- oder Wahldienste stehen, mit Ausnah
me derjenigen Beamten, für welche im Kriminalprozesse eine besondere Gerichtsbarkeit fest
gesetzt ist.

In zweiter Instanz.
4) Die Revision der Kriminalsachen, welche aus den Untergerichten eingehen.
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5) Bcsckwerdesacken über Verletzung der Regeln des Kriminalprozesses in den dem 
Oberhofgerichte untergeordneten Behörden.

Form, legiin. V. 1617, § Iß ; D<cis. Commiss. v. 1717. ad g rav. 12; 1707 Febr. 5 
(17785); 1804 Apr. 7 (21259); Instruet. I, Tit. III, § 1.

1295. Das Oberhofgericht entscheidet unter Bestätigung des Civilgouverneurs allend
lich die an dasselbe gelangenden Kriminalscken, mit Ausnahme derer, welche nach den 
Gesetzen über den Kriminalprozeß dec Revision des Dirigirenden Senats unterliegen.

1797 Febr. 5 (17785).

1298. Zur Kompetenz des Oberhofgerichts in Civilsacken gehören:

I n erster Instanz.

1) Rechtsstreiligkeiten gegen die Korporation der Ritterschaft und deren Institute.
2) Rechtsstreitigkeiten, in denen mehrere Beklagte, die unter verschiedenen Gerichtsbar

keiten stehen, Streitgenossen sind.
3) Streitigkeiten zwischen Schriftstellern, Ueben'etzern, Herausgebern und Verlegern 

oder Buchdruckern und Buchhändlern über das Eigenthum an einem Bucke oder einem 

wissenschaftlichen oder zur schönen Litteratur gehörigen Werke, in sofern diese Sachen nicht 

der Entscheidung eines Schiedsgerichts Vorbehalten sind.
4) Concurs- und Edictalprovocationssacken von Adeligen und Personen, welche dec 

Rechte des persönlichen Adels genießen, so wie dec zum Kurländischen Kreditvereine gehö
renden Gutsbesitzer, ausgenommen wenn der Concurs- oder Edictalprozeß nur ein städti
sches Grundstück betrifft.

5) Concurssacken und Edictalprovocationssacken hinsichtlich des Erbschaftsantritts 
eines auf dem Lande belegenen Vermögens, mit Ausnahme solcher Fülle, wenn die Eigen
thümer ihrem Stande nach un^er der Gerichtsbarkeit der Bauerbehörden stehen.

In zweiter Instanz.

6) Verhandlung und Aburteilung der Rechtssachen, welche mittelst Appellation oder 
Querel aus den Oberhauptmannsgerichten und Magistraten an dassebe gelangen.

7) Revision der von den Kreisgerichten abgeurtheilten Rechtssachen.
8) Beschwerdesachen wegen Verletzung dec Regeln des CivilprozesseS.
Form, regim. v. 1617, § 10; Jnstru.t. I, Tit. II; II, Kap. VII ; Beeis. Commies. ».
1642, § 6; 1797 Febr. 5 (17785) ; Kurt. Bauer.-Verordn. ». 1817 Aug. 25 (27024);

Allech. best. Kred.-Reglem. §§ 49 u. 50; 1830 Jan. 8 (5411) § 55.

1297. Beschlverden über Erkentnisse des Oberhofgerickts werden bei dem Dirigiren
den Senate angebracht. Alle Sachen, deren Gegenstand an Werth die Summe von 600 
Rbl. S.M. nicht übersteigt, werden allendlich im Oberhofgerickte entschieden; hiervon sind 
nur diejenigen Sachen ausgenommen, welche nach der für sic bestehenden besonderen Ord
nung des Verfahrens immer an den Dirigirenden Senat gelangen missen.

1852 Febr. 17 (5171).

1298. Das Oberhofgericht ist die letzte Gecichtsinstanz in streitigen Rechtssachen 
der Bauern und derjenigen Personen, die unter dec Gerichtsbarkeit dec Bauerbehörden 
stehen. Zur Revision an das Obechofgericht können alle diejenigen Sacken gebracht wer
den, deren Gegenstand an Werth über 100 Rbl. S. M. beträgt. Diese Sachen werden 
daselbst allendlich entschieden und wird weiter hinsichtlich ihrer keine Appellation zugelas
sen. Beschwerden über verzögerten Rechtsgang und verweigerte Rechtspflege gehen an den 
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Generalgoàneur, Nullitätsklagen aber an bett Dirigireüden Senat. UebrigettS wirb itt 
Sachen dieser Art dem unterliegenden Theile freigestellt, bet Gefahr dec Verantwortung 
fui' ungegründete Appellation, Iich mit einer Klage an den Gencralgouverneur ju wettetn 
und um Durchsicht der Sacke zu bitten. Findet der Generalgouverneur in der Verhandlung 
Unvollständigkeiten, so läßt er mit Vollstreckung des Urtheils einhaltenund trägt dem 
Obechofgerichte auf, die Sache von neuem durchzusehen oder zu ergänzen. Findet aber auch 
dann der Generalgouverneur das Urtheil gesetzwidrig, so berichtet ec darüber Seiner 

Kaiserlichen Majestät.
Kurl. Bauer.-Verordn. v. 1817 Aug. 25 (27024) §§ 575, 595, 598-403.

1299. Aur Kompetenz des Oberhofgerichts tu nicht streitigen Sachen gehört:
1) Die Oberaufsicht in allen bei den Oberhauptmannsgerickten und Magistraten an- 

hängigen Vormundschaftssachen, so wie in Curatelsacken über Wahnsinnige, zu führen und 

die ernannten Vormünder und Curatoren zu bestätigen und zu entlassen.
2) Auf Ansuchen von Privatpersonen, öffentliche Versteigerung unbeweglichen Ver

mögens jeder Art in nicht streitigen Sachen, so wie in den beim Oberhofgerichte verhan

delten ConcurSîachen, zu veranstalten.
Dergl. Snftruct.l, Sit. I, § 55.

Dritte Abtheilung

Von den Sitzungen und dem Geschäftsgänge des Oberhofgerichts.

1500. Das Oberhofgericht hält seine Sitzungen in der Goànementsstad't 

Mitau.

1501. Die Sitzungen des Oberhofgerichts finden täglich Statt, außer an Sonn
abenden, Sonn- und Festtagen.

1797 Frbr. 5 (17785) pkt. 5.

1502. In bett Sitzungen führt der Presibent ben Vorsitz; ist er aber abwesend, so 
vertritt ihn das älteste der gegenwärtigen Gliedern

1720 Febr. 28 (5554) Kap. 7.

1505. Die übrigen Glieder nehmen ihren Platz in folgender Ordnung ein: ältere 
Räthe und zwar der Landhofmeister, Kanzler, Oberburggraf, Landmarschall; darauf die 

jüngeren Räthe mach ihrem Dienstalter im Oberhofgerichte.

1855 Nov. 26 (8617).

1501. Den Oberhofgerichtsgliedern sind die Monate Juli und August als Ferien 
bewilligt, jedoch so, daß immer drei Glieder, nach einer unter ihnen festgestellten Reihefolge, 

zur Besorgung dec laufenden Geschäfte zur Stelle lind.
Kompos.-Akte v. 1642 Nov. 29; Bef. des siellv. Kurl. Cirilgouv. v. Briskorn v. 1811 

Jul. 51.

1505. Im Oberhofgerichte werden geführt: 1) drei Tischregister, ein allgemeines für 
sämmtliche im Oberhofgerichte zur Verhandlung kommende Sacken, ein zweites furKri- 
minalsachen und das dritte für Vormundschaftssachen; 2) ein Journal; drei Vu'give, 
von denen das eine ein allgemeines für sämmtlichen Sckriflwecwel bey v berhofgeck^hts; 
das zweite für Vormundschaftssachen und das dritte für die Sachen der verwiesenen, 4) 
ein Verzeichnis der anhängigen Rechtssachen; 5) ein Partenregister, 6; ein llrtyeilrbuch 
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für Zivilsachen und ein besonderes für Kriminalsachen; 7) eine Sttzungstabelle; 8) ein 
Erpeditionsbuch und die nöthige Anzahl Kassa- und Schnurbücher. Außerdem werden im 
Oberhcfgerichte für jede einzelne Civil- oder Kriminalsache Spezialprotokolle geführt, wel
che den ganzen Gang dec Verhandlung von Anfang bis zu Ende enthalten.

Ununterbr. Gerrohnh. u. Kurl. Kanz.-O. v. 171)6.

1506. Die Ausfertigungen schließen wie folgt: „Schloß Mitau, im Kurländischen 
Oberhofgerichte (Jahr, Monat und Datum)".

Ununterbr. Gewohnh.

1507. Zur Fällung eines Urtheils in Civil- und Kriminalsachen sind wenigstens drei 
Gerichtsgliedec erforderlich.

Vergl. Kompos.-Akt« v. 1642 Niw. 29, L 5.

1506. Bei jedem Urtheil wird das Siegel des Gerichts der Unterschrift beigedrückt. 

Ununterbr. Gewohnt).

Alerte Abtheilung.

Von den Verpflichtungen der Glieder und Beamten des Oberhofgerichts.

1509. Die Anfertigung der Urtheilsentwürfe in Civil- und Kriminalsachen wird von 
den Gecichtsgliedern, mit Ausnahme des Vorsitzers, besorgt; sollte jedoch kein'- dec Mit- 
gliedec sich dazu erbieten, so wird der Urtheilsentwurf von einem Obersekretaic oder einem 
Kanzelleisekretaic abgefaßt.

Ununterbr. Gewohnt).
1510. Tie Obersekretaire sind, nach der vom Oberhofgerichte getroffenen Vertheilung 

der Geschäfte, verpflichtet:
1) Tie eingegangenen Schriften und Sachen in der Gerichtssitzung vorzutragen;
2) Befehle und Berichte, ingleichen Urtheile rmd Bescheide zu entwerfen und letztere 

den Parteien und Angeschuldigten zu eröffnen.
3) Die Ausfertigungen, so wie die Journale, Missive und anderen Bacher zu con

tra signiren.
4) Die Bacher und Akten des Gerichts zu durchschrciben.
5) Tie zu ertheilenden Abschriften und Auszüge zu beglaubigen.
6) Daraus zu lehen, daß die übrigen Kanzelleibeamten, jedec in seinem Geschäftskreise, 

Alles leisten, was sie von Amtswegen zu thun haben.
Eben so.

15! 1. Die Kanzelleisekretaire sind die Gehülfen dec Obersekretaire und herben in den 
ihnen übertragenen Amtsgeschäften die allgemeinen Obliegenheiten der Sekreta,ire zu 
erfüllen.

Eben so.

Fünfte Abtheilung.
Von der Nechettschaftsablegung und Verantwortlichkeit des Ober

hofgerichts.

15b2. Das Oberhofgericht unterliegt dec Revision nicht des Civilgouverneurs, sondern 
des Generalgouverneurs, der in außerordentlichen Fällen und namentlich: wenn es zu seiner 
Kenntniß gelangt, daß irgend welche erhebliche Unordnungen und Mißbräuche bei dem 
Oberhofgerichte Vorkommen, welchegleich im Beginn und ohne allen Zeitverlust ausgemittelt 

und unterdrückt werden müssen, zu einer Revision des Oberhofgcrichts, jedoch nur als Aus
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nähme von dec allgemeinen Regel, schreiten kann. Er ist verpflichtet, dem Duigirerunr 
Senate gleichzeitig darüber zu berichten und den Iustizminister von den Beweggründen 

in Kenntniß zu setzen.
Sen.-Nk. v. 1850 Rov. 15.

1515. Tie Amt-entsetzung der Glieder des Oberhofgerichts l angt nur vcm Aller
höchsten Willen ab; die Entfernung derselben ist in dringenden Fällen, nach vorgängiger 

Untersuchung,dem Gcneralgouverneur überlassen.
Vergl. Allg. Reichsg. Bd. II, Allg. Gouv.-Derf/§ 248 u. 256; Bd. III, Regt, über d. Wahld. 

§ 256 u. folgt).; Bd. XV, § 1476.

1514. Die Entfernung vom Amte der Kanzelleibeamten hangt von derjenigen 
Obrigkeit ab, von der sie angestellt worden; ihre Amtsentsetzung erfolgt mittelst Urtheils 

des Oberhvfgerichts.
Form regim. v. 1617, §7; vergl. Allg. Reichsg. Bd. III, Regt, über d. Etaatsd. § 1205 u. 

1204.

Sechste Abtheilung.
Bon dem Schriftwechsel des Oberhofgerichts mit anderen Behörden.

1515. Das Oberhofgericbt hat außer von Kaiserlicher Majestät und dem Tirigiren- 
den Senate von Niemandem Befehle anzunehmen und auch Niemandem anders Berichte 

und Unterlegungen zu senden.
Vergl. Allg. Reichsg. Bd. II, Allg. Gouv.-Decf. § 2260.

1516. Das Oberhofgericht empfangt vom General- und vom Eivilgouverneur Anträge, 
und richtet seinerseits an dieselben Vorstellungen.

Vergl. Eben dort, § 278.

1517. IM der Gouvernementsregierung, dem Kameralhofe, dem Dvmainenhvfe,
dem Kollegium allgemeiner Fürsorge, dem Konsistorium, dem Gouverncmentspostkomptoir 
und der Zollverwaltung korrespvndirt das Oberhofgericht durch Mittheilungen. Dasselbe 
gilt von dem Schriftwechsel mit den ihm gleichgestellten Behörden dec übrigen Gouver

nements. „
Pergl. Allg. Reichsg. Bd. II, Allg. Eouv.-Verf. §745, 2260—2262; Bd. XIII, Regl.d. allg. 

Füxs, § 50.

1518. Ten ihm untergeordneten Gerichten und der Medicinalverwaltung sendet das 
Oberhcfgericht Befehle und empfangt von denselben Berichte und Vorstellungen.

Vergl. Eben dprt, Dd. II/ Allg. Couv.Derf. § 2265; Bd. XIII, Medic.-Derordn. § 47.

Zweites H auptstück.
Von den Oberhauptmannsgerichten.

Erste Abtheilung.

Don dcm Bestände der OberhauptmannSzcrichte.
1519. Zm Gouvernement Kurland gibt es fünf Oberhauptmannsgerichte: das 

Mitausche, das Selburgsche, das Goldingensche, das Tuckumsche und das ^asenpothsche. 

Form. regim. v. 1617, § 5; 1819 Marz 15 (-7718).
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1520» Zu dem Mitauschen Oberhauptmannsgerichte gehören die Kreise Niitau und 
Bauske; zu demSelburgschen die Kreise Friedrichstadt und Jllurt; zu dem Goldingenscben 
die Kreise Goldingen und Windau; zu dem Tuckumschen die Kreise Tuckum und Talsen; 
zu dem Hasenpothsehen die Kreise Hasenpoth und Grobin»

1819 Ma'rz 15 (27718).

1521. Jedes Oberhauptmannsgericht besteht aus einem Oberhauptmanne, alsVorsitzer, 
und zwei Assessoren. Sie werden in Grundlage der im Ständerechte angegebenen Be

stimmungen gewählt.
Decis, Commiss. v. 1717 ad desid. 9; Landt.-Lchl. v. 1759 Nov. 26, § 2; 1797 Febr. 6 

(17785).

1«)22. Bei jedem Oberhauptmannsgerichte ist ein Jnstanzsekretair, die nöthige 
Anzahl Kanzelleibeamtcn und ein Ministeria! oder Gerichtsdiener angestellt.

Landt.-Lchl. v. 1624 Dec. 24, § 18 u. 1716 Marz 30, § 27; Decis. Commiss. v. 1717 
ad desid. 10.

1525. Die Oberhauptmänner und Assessoren werden auf Lebenszeit angestellt. Zur 
Besetzung jeder dieser Stellen werden dem Generalgouverncur drei die meisten Stimmen 
habenden Kandidaten vorgeschlagen, von denen derselbe zwei zur Allerhöchsten Bestätigung 
vvrstellt.

1797 Febr. 5 (17785).

1521. Der Jnstanzsekretair und die übrigen Beamten des Oberhauptmannsgerichts 
werden vom Gerichte aus Adeligen oder Literaten auf Lebenszeit gewählt, und von dec 
Gouvernementsregierung bestätigt. Die Kanzellisten und den Ministeria! stellt das Ober

hauptmannsgericht selbst an, ohne daß sie der Gouverncmentsregierung zur Bestätigung 
vorgestellt werden.

Ununteitc. Gcwohnh.

1525. Die Glieder des Oberhauptmannsgerichts und der Jnstanz'ekretair werden 
in der Gouvcrnementsregierung, die übrigen Beamten in dem Oberhauptmannsgcrichte ver
eidigt. Das Eidesreversal wird zweifach ausgestellt; das eine Exemplar bleibt bei den Ak
ten des Oberhauptmannsgerichts, das andere wird der Gouvernementöregierung zugeschickt.

Allerh. Bef. v. 1801 Apr. 18 (Len.-Uk. v. Apr. 30).

1526. Ueber Dienstentlassung der Allerhöchst angestellten Glieder wird dem Aller- 
höchsten Ermessen vorgestellt; die Beamten der Oberhauptmannsgerichte werden von der 
Obrigkeit entlassen, von welcher sie angestellt worden. Die Gesuche um Entlassung geben 
die Glieder und Beamten durch die Oberhauptmannsgerichte bei der Gouvernementsregie
rung ein. Die Kanzellisten und Ministeriale werden vom Oberhauptmannsgerichte selbst 
entlassen.

Dergl. Allg. Reichsg. Bd. III, Regl. über d. Staats. § 1203.

l.>27. Die Oberhauptmannsgerichte werden von der Staatsregierung nach einem 
Allerhöchst bestätigten Etat besoldet: außerdem genießen die Oberhauptmänner und Se- 
kretaire besonderer gesetzlich ihnen zustehender Emolumente.

Landt.-Schl. v. 1692 Apr. 23, § 12; Kompos.-Akte v. 1746 Juni 24; 1797 Febr. 5 (17785) 
Allerb. Bef. v. 1809 Apr. 29.

1528. Die zum Besten der Beamten und Ministeriale der Oberhauptmannsgerichte 
festgesetzten Kanzelleigebühren, so wie die für die Oberhauptmänner, Jnstanzsekretaire 
und Gerichtsdiener bestimmten Gebühren bei Abhaltung von Lokalterminen und Ver
richtung verschiedener gerichtlicher Handlungen, werden in Grundlage einer besonderen

l Th. 13 
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nach festgesetzter Ordnung bestätigten, Taxe erhoben; die Strafgelder, auf welche die Ober- 

hauptmann-gerichte erkennen, fallen dem Fiskus zu.
Landt.-Schl. ». 1754 Juli 27; 1815 Mai 31 (25867).

Zweite Abtheilung.
Dorr der Gerichtsbarkeit und Kompetenz und von den Grenzen der Amtsgewalt der 

Oberhauptmannsgerichte.

1529. Die Gerichtsbarkeit des Oberhauptmannsgerichts geht nicht hinaus über die 
Grenzen der Oberhauptmannschaft, in welci)er es sich befindet.

• 1819 Marz 13 (27718).

1550. Zur Kompetenz der Oberhauptmannsgerichte in Kriminalsachen gehört:
Die Verhandlung und aburtheilende Begutachtung der in der Oberhauptmannschaft verüb

ten Verbrechen, mit Ausnahme derjenigen, die dem persönlichen Gerichtsstände der .lngc- 

schuldigten nach unmittelbar vor das Oberhofgericht gehören.
cYft das Verbrechen auf dem Lande verübt, so macken die Hauptmannsgerrchte auf Be- 

richt dec Gemeindegerichte die Voruntersuchung; die förmliche Untersuchung aber lregt 

dem Oberhauptmannsgerichte ob. f
Snflruct.I, Tit. V, §§ 9 und 11; Beicht. bei- Einfuhrungs-Komnnss. v.1819 Dec. 2-

1551. Zur Kompetenz dec Oberhauptmannsgerichte in streitigen Rechtssachen ge-

^^Rechtsstreitigkeiten toiber Personen, bk in b« Obe-hauplmannsch-st "°hnen,mit 

Nusnahme berjenigen, bie ihrem Stand« nach unmitte bar ber Gcrichtsb-nkeit »e» -t«. 

hofgerichts, ber Magistrate nnb ber Bauergerichte unterliegen. ..... „
21 Rcchtsstrcitigkeiten über unbewegliche» in ber Oberhauptmannschaft belegcne» Ver- 

mbg », s wie alle Rechtssachen .«gen streitiger Grenzen .Mb D.enstbartei ten ... Oc 
Grunbeigenthum, welches in ber oberhauptmannschaft belegen .st, m.t Ausnahme 

bërienigen Sachen, welche bmch Schieb-Dichte z>. entscheiben sinb aber ber unmittelbaren 

Gerichtsbarkeit bes Oberhofgerichts oder ber Gerichtsbarkeit bet Bauerbehöreen unterliegen.

3,>tad I Sit. V, « I >md2; Il, Kar. I and II; g-M.-Schl. ». 10,0 J*“9;/
Besch;, t. Smlite.-Stmm.ss. ». 1819 Sert. 11; 1821 Aer. 24 and 18u7 Apr. J; B-f. d. 

Eouv.-Reg. v. 1823 Aug. 2 und 1829 Dec. 7.

1552 Non den im Allgemeinen zur Gerichtsbarkeit des Oberhofgerichtsgehörenden 
Concurs- ünb Ebietalsachen ($ 1296) stnb ausgendmmen unb gehören zur Kompetenz ber 

CftaZ* denen anf Bitte ber Betheiligten bas oberhofgericht hie Verhanb- 

lung und Entscheidung bem Oberhauptmannsgerichte mittelst besonberen Befehls übertragt.

21 Rechtssachen wegen Vermbgensabtretnng an Zahlungsstatt.
3) Rechtssachen wegen verloren gegangener Urkunben (Stortifikationsprozeffe).

Kart. état, von 1817 $ 11; Beeis. Commis«. »°n 1717 ad desld. 5 la, p'k. 3.

1555. Zur Kompetenz ber oberhauptmannsgerichte in nicht streitigen Sachen

8 DieEmennung von Vormündern unb Curatorcn für Personen, die in ber Oberhaupt- 

mannsehaftwohnen, mit Ausnahme derjenigen, welche ihm« Stamc nach vor dn . .. 
gistrat- nnb Bamrbehörben gehören; die Beaufsichtigung ber Dormunber unbEmato.en unb 
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die Verhandlung und Entscheidung aller auf Vormundschaft und Curatel Bezug habenden 
Sachen.

2) Das Einträgen in die Hypothekenbücher aller Dokumente und Akten, die auf Verän
derung des Besitzes von Grundeigenthum in der Oberhauptmannschaft sich beziehen.

3) Die Verhandlung aller Sachen tvegen Herstellung verletzten Besitzrechtes, auf An
suchen von Privatpersonen oder auf Befehl der Gouvernementsregierung.

4) Das Beitreiben, auf Befehl der Gouvernementsregierung, von geschuldeten Geldern 

oder sonstigen Gegenständen aus nicht streitigen Schuldforderungen und Kontrakten.

5) Das Ertheilen von Zeugnissen jeder Art.

6) Tie Beglaubigung von Unterschriften und Dokumenten jeder Art, so wie die Revi
sion der Bücher der öffentlichen Notare.

7) Die Annahme und Aufbewahrung von Depositengeldern.

8) Die Versiegelung und Inventur des in der Oberhauptmannschaft belegenen Grundei
genthums, ohne Rücksicht auf den Stand der Eigenthümer, mit Ausnahme jedoch derjenigen, 
welche unter die Gerichtsbarkeit der Bauerbehörden gehören,—so wie Inventur und Versie
gelung deö in den Städten befindlichen beweglichen Vermögens von Personen, die nicht der 

Gerichtsbarkeit der Magistrate unterliegen.

9) Das Einweisen in den Besitz des in der Oberhauptmannschaft, belegenen Grundeigen- 
thums und Ausweisen aus demselben, mit Ausnahme jedoch des Vermögens von Personen, 
die unter der Gerichtsbarkeit der Bauerbehörden stehen.

10) Die Bezeichnung der Grenzen der Landgüter in Natur, auf Ansuchen der Eigenthü

mer.
11) Die öffentliche Versteigerung, auf Ansuchen von Privatpersonen, des in der Oberhaupt

mannschaft belegenen unbeweglichen Vermögens, mit Ausnahme des Eigenthums dec 
Bauern und der sogenannten freien Leute; Versteigerung berveglichen Vermögens von Per
sonen, die der Gerichtsbarkeit der Landesbehörden unterliegen, dieses Vermögen möge sich auf 
dem Lande oder in der Stadt befinden.

12) Die Ingrossation von Schuldverschreibungen ohne Rücksicht auf den Betrag dec 
Summe und die Cor-roboration hinsichtlich des in der Oberhauptmannschaft belegenen Ver
mögens.

Jnstruct. II, Kap. VII, S 28, Kap. II, § 5; Deels. Commiss. v. 1717 ad desid. §§ 15, 14
1819 Mar; 15 (27718); Bef. dec Gouv.-Obrigk. v. 1821 Nov. 24, 1822 Juni 5, 1829 
Mar; 14, 1858 Dec. 17; Landt.-Schl. v. 1754 Juni 27, § 4.

1554. Die Oberhauptmannsgerichte sind in allen Sachen, die zu ihrer Gerichtsbarkeit 
gehören, erste Gerichtsinstanz.

Form, regim. von 1617, § 6.

1555. In Kriminalsachen gelangen alle Urtheile der Oberhauptmannsgerichte zur 
Revision ans Oberhofgericht; in (Zivilsachen entscheiden die Oberhauptmannsgerichte 
allendlich und ohne weitere Appellation alle Sachen, deren Gegenstand an Werth 30 Rbl. 
E. M. nicht übersteigt. Appellationsbeschwerden und Beicheidguerelen über Erkenntnisse der 
Oberhauptmannsgerichte werden ebenfalls beim Oberhofgerichte angebracht.

Dergl. Instruet. I, Tit. I, § 42, und Tit. V, § 9.
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Dritte Abtheilung.
Von den Sitzungen und dem Geschäftsgänge in den Oberhauptmannsgerichten.

1556. Die Oberhauptmannsgerichte halten ihre Sitzungen: das Mitausche in der 
Gouvernementsstadt, das Selburgsche in Jakobstadt, das Goldingensche in Goldingen, 

das Tuckumsche in Tuckum, das Hasenpothsche in Hasenpoth.
1819 Marz 13 (27718).

1557. Die Oberhauptmannsgerichte halten ihre Sitzungen täglich, mit Ausnahmeder 
Sonnabende, dec Sonn- uni) Festtage.

Form, regim. v. 1617, § 8, Decis. Commiss. v. 1717, ad desid. 9.

Anmerkung. Während der Sommermonate haben die Glieder der Oberhauptmannsgerichte vier 
Wochen Ferien; nach einer unter ihnen festgestelltcn Reihefolge muß aber immer eines der Glieder sich 
in der Stadt befinden, um die förmlichen Untersuchungen in Kriminalsachen zu führen.

1720 Febr. 28 (3534) §§ 3 und 9; Landt.-Schl. v. 1692 Aug. 23.

1558. Die Stelle der abwesenden, so wie der aus gesetzlichen Gründen abgelehnten, 
Glieder dec Oberhauptmannsgerichte vertreten die vom Oberhofgerichte ernannten Sub- 

ftitukn.
Landt.-Schl. von 1692 Aug. 23.

1559. Ist der Oberhauptmann durch gesetzliche Gründe verhindert, sein Amt wahrzu
nehmen, so stellt über Besetzung seiner Stelle entweder er selbst oder der Kläger dem Ober- 
hofgcrichte vor, welches alsdann einem andern Oberhauptmanne den nöthigen Auftrag zur 
Stellvertretung ertheilt. In diesen Fällen vertritt der Abtausche Oberhauptmann den 
Selburgschen und der Goldingensche den Tuckumschen und umgekehrt; der Stellvertreter des 
Hasenpothschen Oberhaupmanns aber wird von dem Oberhofgerichte ernannt.

Landt.-Schl. v. 1699 Apr. 3, § 15.

1540. In jedem Oberhauptmannsgerichte werden geführt: 1) ein Tischregister; 2) ein 
Journal; 3) ein Verzeichnis der anhängigen Rechtssachen; 4) ein Partenregister; 5) ein 
Terminregister; 6) ein Arrestantenverzeichniß; 7) eine Sitzungstabelle; 8) ein Urtheilsbuch 
für Civil- und Kriminalsachen; 9) ein Erpeditionsbuch; 10) ein besonderes Tischregister 
für Hypotheken- und Cvrroborationssachen; 11) ein Kassajournal und die erforderliche An
zahl Schnur-, Kassa- und Hypothekenbücher. Außerdem werden in allen Civil- und Krimi

nalsachen besondere Spezialprotokolle geführt.

Kurl. Kanz.-O. ». 1796.

1541. Der Sekretair trägt dem Gerichte die eingegangencn Schriften und Akten vor, 
nachdem selbige im Tischregister verzeichnet worden. Der Oberhauptmann oder der älteste 
Assessor schreibt die Verfügungen während der Sitzung in das Tischregister ein.

Eben dort.

1542. Die, in Grundlage der Verfügung abgefaßten, Ausfertigungen werden vom 
Oberhauptmanne oder seinem Stellvertreter unterschrieben und vom Sekretair contrasignirt.

Eben dort.

1545. Zur Fällung eines Erkenntnisses in einer Civil- oder Kriminalsache ist stets 
die einstimmige Meinung wenigstens zweier Gerichtsglieder erforderlich.

Vergl. Bef. des Oberhofg. v. 1801 Jan. 8.
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Vierte Abtheilung.
Von den Verpflichtungen der Glieder und Beamten der Obcrhauptmannsgerichte.

1544. Außer den allgemeinen Pflichten, welche den Oberhauptmannern als Vorsitzern 
der Oberhauptmann-gerichte obliegen, haben sie noch folgende besondere zu erfüllen; sie sind

1) Vorsitzer der Kircheninspektionen zu Mitau und Goldingen.
2) Vorsitzer der Familien-Erbschichtung-gerichte. Die Beisitzer dieser Gerichte werden 

von der Gouvernement-regierung auf Vorschlag dec Parteien ernannt; das Protokoll führt 
in diesem Gerichte entweder der Instanzsekretair oder sonst ein beeidigter Beamte.

3) Vorsitzer der Acrende- und Arbitrairgerichte in Sachen, welche Ablagerung, Abwoh
nung und Pfandkontrakte betreffen; diese Gerichte bestehen aus vier Vermittlern, zu zwei 
von jeder Partei, als Beisitzern, und aus dem Jnstanzsekretair.

4) Kirchenvorsteher in einigen Kronsbesitzlichkeiten.

Anmerkung. In anderen Kroràsthlichkeiten versehen die Hauptleute das Amt der Kirchenvorsteher. 

Kurl. Etat. v. 1617, § 6; Kompos.-Akte v. 1684 Marz 27, § 2; t'andt.-Echl. v. 1684 Juli 
8, § 1, Decis. Corn in iss. v. 1717 ad desid. 15, pst. 1; Gesetz f. d. Evang.-Puth. Klkche 
in Rußland v. 1832 Dec. 28 (5870) § 495.

1545. Zu dem besondern Geschäftskreise der Oberhauptmänner gehört:
1) Das Executivverfahren auf Befehl der Gouvernementsregierung in Rechtssachen M- 

gen Wiederherstellung verletzter Besitzrechte.
2) Die Verhandlung und Entscheidung in der Oberhauptmannschaft aller Rechtssachen 

über eigenmächtige Besitzergreifung.
3) Die Anwendung aller Sicherungs-und Vollziehungsmittel hinsichtlich des in der 

Oberhauptmannschaft belegenen Vermögens, so wie in Ansehung des in der Stadt belegenen 
beweglichen Vermögens von Adligen und Personen, die gleicher Rechte mit ihnen genießen.

L and t.-Schl. v. 1618 Aug. 31, § 13, 1622 Okt. 20, § 9, 1624 Dec. 24, § 27; Decis. 
Commise, v. 1717 ad desid., § 15; Bef. d. Eouv.-Reg. v. 1829 Jan. 22.

1546. Hinsichtlich der Revision der Kreisrenteien haben außerdem der Sclburgsche 
und der Goldingensche Oberhauptmann die besondere Verpflichtung, monatlich mit andern 
dazu bestellten Beamten die Kreisrcntcien von Iakobstadt und Goldingen zu revidiren.

Bef. d. Gouv.»Reg. v. 1820 gebe. 23 u. 1824 Sept. 12.

1547. Zu den besonderen Amtspflichten des Instanzsekretairs gehört, daß er:
1) Die Anträge dec Parteien ins Protokoll eintrage.

2) Die gerichtlichen Ausfertigungen und Auszüge abfasse.

3) Die Protokolle in Kriminalsachen aufnehme, falls dies nicht dem Protokollführer oder 
Archivar übertragen ist.

4) Die Aussagen der Zeugen verzeichne.

5) Die Urtheile, Bescheide und Verfügungen anfertige und eröffne.

6) Die Inventur, Versiegelung und Versteigerung in Auftrag des Gerichts oder auf 
Ansuchen der Betheiligten vornehme.

7) Die Eintragung ins Protokoll von Aussagen oder Kündigungen, von Erklärungen, 
Rechtsbewahrungen, Gegenbewahrungen, Litis-Denuntiationen und Erbschasts-Verzichter- 
klürungen auf Ansuchen von Privatpersonen besorge.

8) Die Grenzen von Landgütern bereise (gerichtliche Grenzritte), wobei er ein besonderes 
Protokoll zu führen hat, und Zeugnisse darüber ausstelle.
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9) Die Protokolle bei des Oberhauptmanns besondern amtlichen Verhandlungen, als bei 
Exekutionen, Herstellung des Besitzes, Aussetzung aus dem Besitze und Einweisung in den
selben, so wie bei Grenzstreitigkeiten und Erbschichtungen, aufnehme.

10) Die Rechnungsbücher über die ein- und ausgehenden Gelder des Oberhauptmanns

gerichts, und die Hypotheken- und Corroborationsbücher führe.

11) Die Kanzelleibeamten beaufsichtige.
pandt.-Echl. v. 1684 Juni 13; Beeis. Commiss. v. 1717 ad grav., § 7, ad desid., § 10; 
Bef. d. Kurl. Gouv.-Reg. v. 1819 Febr. 26 u. 1823 Juli 9; Kanz.-O. v. 1796.

1548. Falls der Instanzsekretair krank oder in Amtsgeschäften abwesend ist, so 
übertragt das Oberhauptmannsgericht seine Geschäfte einem andern Kanzelleibeamten.

Kanz.-O. v. 1796.

549. Der Archivar hat, seiner Amtspflicht nach, besonders die Ordnung des Archivs 
zu erhalten und pünktlich die ihm übertragenen Kanzelleigeschäfte zu besorgen.

Eben dort.

1550. Der Protokollist hat : 1) alle einkommende Sacken in das Tischregister ein
zutragen; 2) die Anträge der Parteien und ihrer Sachwalter im Protokolle zu verzeichnen; 
falls dec Instanzsekretair abwesend ist oder andere Amtsgeschäfte zu besorgen hat, die ein
gereichten Schriftsätze zu produktiren; 3) das Journal zu führen und die vom Oberhaupt

mannsgerichte einzusendenden Verschlüge anzufertigen.
Eben dort.

1551. Die Kanzellisten haben alle Konzepte ins Reine zu schreiben.
Eben dort.

1552. Der Gerichtsdiener oder Ministeria! hat, außer der Aufwartung während der 
Gerichtssitzung, auch noch Citationen, Befehle, Kündigungen und andere gerichtliche Akten 
einzuhändigen. Gleichfalls kann jeder Rechtsuchende, durch Vermittelung des Sekretairs, 
dem Ministeriale die Einhändigung gerichtlicher Akten übertragen. Der Ministeria! 
empfängt von jeder einzuhändigenden Ausfertigung zwei Exemplare; auf beiden bemerkt 

er an welchem Tage, in welchem Hause und wem er die Ausfertigung übergeben hat; das 
eine Exemplar liefert er dann dem Gerichte zurück, das andere aber läßt er bei der Person, 

für welche es bestimmt war.
Form, regim. v. 1617, tzh 13, 16; Beeis. Commiss. v. 1717 ad desid., § 10; Jnftruct. I, 

Lit. V, §§ 4, 5.

1555. Wird der Ministeria! durch irgend welche Umstände verhindert, seiner Pflicht 
nachzukommen, so kann die Einhändigung der Akten einer andern zuverlässigen Person 

übertragen werden; jedoch muß dann der Instanzsekretair die Stellvertretung in der gericht

lichen Ausfertigung selbst bemerken.
Vergl. Instruet. I, Tit. II, § 33.

1554. Dec Oberhauptmann führt einen Schlüssel der Depositenkasse; der ältere Assessor, 
oder in seiner Abwesenheit der jüngere, den zweiten; der Sekretair den dritten.

Kanz.-O. v. 1796.
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Fünfte Abtheilung.
Von dcr RechenschaftSablegung und Verantwortlichkeit dec Oberhauptmannsgerichte.

1555. Der Civilgouverneur revidirt jährlich die Oberhauptmannsgerichte, und 
überzeugt sich an Ort und Stelle von der gesetzlichen Besorgung der Geschäfte in denselben, 
den hierbei befundenen Mängeln und Versäumnissen abhelfend.

Vergl. Allg. ReichSg. Bd. II, Allg. Gouv.-Derf., § 604.

1556. Die Glieder der Oberhauptmannsgerichte können nur mit Allerhöchster Ge
nehmigung von ihrem Amte entfernt oder entsetzt werden. Die einstweilige Entfernung 
derselben vom Amte wird, in dringenden Fällen und nach vorgängiger Untersuchung, dem 
Generalgouverneur Vorbehalten. Die Beamten und Diener der Oberhauptmannsgcrichte 
werden von der Obrigkeit, von welcher sie angestellt sind, einstweilen vom Amte 
entfernt; ihre Amtsentsetzung findet nur auf förmlichen Urtheilsspruch des OberhofgerichtS 

Statt.
Form, legim. V. 1617, 5 7; Vergl. Allg. NeichSg. Bd. II, Allg. Gouv.-Verf., £ 248 u. 
256; Bd. XV, § 1476.

Sechste Abtheilung.

Von dem Schriftwechsel der Oberhauptmannsgerichte mit anderen Behörden.

1557. Die Oberhauptmannsgerichte empfangen von dem Generalgouverneur, dein 
Civilgouverneur, der Gouvernementsregierung und dem Oberhofgerichte Befehle und Auf

träge und senden Berichte und Vorstellungen an dieselben.
Vergl. Allg. Reichög. Bd. II, Allg. Gouv.-Vecf. § 746 u. 5854.

1558. Die Oberhauptmannsgerichte machen dem Kameralhofe, dem Domainenhofe 
und dem Kollegium allgemeiner Fürsorge Vorstellungen,Unterlegungen und Anzeigen; mit 
den Kreisgerichten, den Magistraten, den Hauptmannsgerichten, der Medicinalverwaltung, 
der Pvlizeiverwaltung, den Kreisrenteien, dem Postkomptoir, dem Konsistorium und dec 
Zollverwaltung, und eben so auch unter sich, korrespondtren sie durch Mittheilungen.

Eben dort, §§ 5856 u. 5857; Bd. XIII, Regl. d. allg. Fürs. § 10; Medic.-Verordn., § 47.

1559. Ergibt sich die Nothwendigkeit, eine andere höhere oder gleichstehende Behörde 
an die Erfüllung dec an dieselbe ergangenen Requisition zu erinnern oder dazu anhalten 
zu lasten, so haben die Oberhauptmannsgerichte der Gouvernementsregiecung darüber vor- 

zustellen.
Vergl. eben dort, Bd. II, Allg. Gouv.-Verf., § 5858.

Drittes Hau Pt stuck.

Von den Hauptmannsgerichten.
Erste Abtheilung.

Von dem Bestände dec Hauptmannsgerichte.

1560. Im Gouvernement Kurland gibt es zehn HauptmannSgecichte: das Doblen- 
sche, das Bauskesche, das Friedrichstadtsche, das Illurtsche, das Goldingensche, das Win- 
dausche, das Tuckumsche, das Talsensche, das Hasenpothsche, dar Grvbinschc. Außer den 
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Hauptmannsgerichten gibt es in den Krons - und Privatflecken besondere Fleckenvorsteher, 
deren Pflichten im IV Hauptstücke dieses Titels auseinandergesetzt sind.

1819 Marz 13 (27718); Bef. d. Gouv.-Reg. v. 1828 Mai 10 u. 1859 Juli 15.

1561. Jedes Hauptmannsgericht besteht aus einem Hauptmanne und zwei Assessoren.
1797 Febr. 5 (17785).

1562. Bei jedem Hauptmannsgerichte gibt es einen Aktuar, die erforderliche Anzahl 
Kanzellisten und einen oder zwei Gerichtsdiener, nach dem Etat. Außerdem hat das Do- 
blensche Hauptmannsgericht, wegen dec häufigen Zusammenziehung von Truppen in dec 

Gouvemementsstadt, einen besondern Marschkommissair.
Etat d. HauptmanlU'g. v. 1859 Mai 26 (12576).

1565. ie Hauptmänner und Assessoren werden vom Adel, in Grundlage der im 
Ständerechte enthaltenen Bestimmungen, auf Lebenszeit gewählt. Auf jede Vakanz wer
den dem Generalgouvemeur drei Kandidaten vorgestellt, von denen er zwei dem Ermessen 
Sr. Kaiserlichen Majestät vorstellt.

Torin. reg. v. 1617, § 8; Decis. Commiss. v. 1717 ad grav. 11; 1797 Febr. 5 (17785);
Kurl. Bauer-Verordn. v. 1817 Aug. 25 (27024) § 206.

1564. Der Marschkommissair bei dem Doblenschen Hauptmannsgerichte wird von 
der Ritterschaft aus der Zahl der immatrikulirten Adeligen, nach einer besonderen von dem 
Ritterschaftskomite «»gefertigten Kandidatenliste gewählt. Die Wahl des Marschkommis- 
sairs kann jedoch unterbleiben, wenn die Anstellung eines besonderen Beamten nicht 

nothwendig erscheint.
Bef. d. Eouv.-Reg. v. 1814 Juli 14, 1825 Jan. 4 u. 1851 Aug. 17.

1565. Dec Aktuar des Hauptmannsgerichts wird vom Hauptmannsgerichte selbst 
auf Lebenszeit gewählt und von der Gouvernementsregierung im Amte bestätigt.

1797 Febr. 5 (17785).

1566. Die Kanzellisten und den Gerichtsdiener stellt das Hauptmannsgerkcht selbst 
auf Lebenszeit an, ohne sie vorher von der Gouvernementsregiecung bestätigen zu lassen.

Eben dort.

1567. Die Glieder des Hauptmannsgerichts und der Aktuar werden in der Gouvec- 
nementsregierung, die Kanzellisten aber und der Gerichtsdiener in dem Hauptmannsge- 
richte selbst vereidigt. Das Eidesreversal wird von dem Beeidigten zweifach ausgestellt; 
das eine Exemplar bleibt bei den Akte» des Hauptmannsgerichts, das andere wird dec 
Gouvernementsregierung zugeschickt.

Eben dort.

1568. Wünschen die Mitglieder des Hauptmannsgerichts ihr Amt niederzulegen, 
so reichen sie hierüber eine Bittschrift, mittelst des Hauptmannsgerichts, bei der Gouverne
mentsregierung ein, welche darüber durch den Generalgouverneur Er. Kaiserlichen Majestät 
vorstellt. Tie Beamten und die Gerichtsdiener werden von der Obrigkeit, von welcher sie 

angestellt sind, entlassen.
Vergl. Allg. Reichsg. Bd. III, Regt. über d. Staatsd. § 1205.

1569. Die Hauptmannsgerichte werden von der Staatsregierung nach einem Allerhöchst 
bestätigten Etat besoldet. Der Doblensche Marschkommissair bezieht seinen Gehalt aus der 
Rittersctxlftskasse. Außerdem genießen die Hauptmänner besonderer gesetzlich ihnen zustehen- 
der Emolumente.

1797 Febr. 5 (17785); 1797 Febr. 19 (17818); Bef. d. Gouv.-Neg. v. 1814 Juli 16, 
1825 Jan. 4 und 1831 Aug. 17; Etat v. 1839 Mai 26 (12576).
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1570. Die den Assessoren für Beitreibung der Kronsrückstände gesetzlich bestimmten 
Meilengelder, so wie die den Kanzelleibeamten der Hauptmannsgerichte für Ausfertigung 
und Abschreiben der Akten zufallenden Kanzelleigebühren, werden nach einer besonderen, 
von der Staatsregierung bestätigten, Taxe erhoben.

Zweite Abtheilung.
Von der Kompetenz der Hauptmannsgerichte.

1571. Zur Kompetenz der Hauptmannsgerichte gehört:

I. In Beziehung auf die Aufsicht über Beobachtung der Gesetze, die Erhal

tung der öffentlichen Sicherheit und die Sorge für die allgemeine 

Wohlfahrt.

1) Die Veröffentlichung der Befehle und Verordnungen der Staatsregierung.
2) Das Erlassen von Bekanntmachungen, Anzeigen und Aufforderungen auf Befehl der 

Obrigkeit.
3) Die Sicherung der Unverletzlichkeit der Rechte und der ungestörten Vollziehung des 

Gottesdienstes und der kirchlichen Gebräuche des Russisch-Recbtgläubigen, des Evangelisch- 
Lutherischen und jedes andern von der Staatsregierung anerkannten Bekenntnisses, nach 
Anleitung der hierfür festgestellten Grundsätze.

4) Die Sicherung der öffentlichen Ruhe, der Wohlanständigkeit, der Sittlichkeit, der 
Ordnung und des den Obrigkeiten schuldigen Gehorsams; die Unterdrückung jeder der 
Pflicht und Folgsamkeit eines treuen Unterthanen zuwiderlaufenden Handlung, so wie 
Anzeige hierüber an die Obrigkeit; die Verhinderung und Unterdrückung aller unerlaubten 
und anstößigen Zusammenkünfte; das Ergreifen, im Nothfalle, besonderer 2)laßregeln zum 

Schutze irgend eines Dorfes, Hauses oder einer Person.
5) Die Aufsicht darüber, daß sich die zur Evangelischen Brüdergemeinde gehörenden 

Personen nur nach Grundlage der dafür festgcstelltcn Regeln versammeln.
6) Darauf zu sehen, daß Hebräer keine christlichen Dienstboten halten, daß Hebräer, 

welche sich zeitweilig im Gouvernement befinden, die gesetzlich verordneten Scheine haben, 
und daß sich nur solche in Kurland beständig aufhalten, deren Väter in die Revifionslisten 

dieses Gouvernements eingetragen sind.
7) Das Ergreifen von Sichecheitsmaßregeln gegen Diebe und Räuber; das Einfängen 

derselben und die Vernichtung ihrer Banden.
8) Lauflinge, Landstreicher und Unverpaßte einzufangen, Maßregeln gegen Bettelei 

und müssiges Herumtreiben, so wie zur Entdeckung von Personen die nirgends angeschrie
ben sind, zu ergreifen und darauf zu sehen, daß die Zigeuner sich nicht aus mehr als 30 

Werst von der Stadt, zu tvclcher sie angeschrieben sind, entfernen.
9) Die Aufsicht über die Führung der sich im Bezirke aufhaltenden Studenten und 

darüber, daß sie nicht über den ihnen bewilligten Urlaub hinaus wegbleiben.
10) Die Besichtigung der auf den Straßen oder sonst gefundenen Leichname; die Unter

suchung aller Fälle gewaltsamen und überhaupt plötzlichen Todes.
11) Die Fürsorge für ausgesetzte oder auch ohne Vorbedacht verlassene Kinder und die 

gehörige Untersuchung solcher Fälle, so wie die Unterstützung Erwachsener, welche außerhalb 

ihres Wohnorts plötzlich schwer krank befallen sind.
12) Die Mitwirkung zur Rettung von Menschen und Ladung im Fall des Untergangs 

von Fluß - und Seeschiffen.
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13) Das Ergreifen der ersten Maßregeln zur Sicherung des Nachlasses dec im Bezirke 
Versterbenden, wenn nicht gesetzliche Erben oder Curatoren solchen Vermögens in der Nahe 

sind.
14) Die Mitwirkung zur Verhütung und Löschung von Feuersbrunst in Wald und Feld.

15) Das Ergreifen der ersten Vorsichtsmaßregeln beim Erscheinen ansteckender und 
anderer epidemischer Krankheiten, und die Aufsicht über die genaue Befolgung der weiteren 

hierüber von der Obrigkeit erlassenen Vorschriften.
16; Die Kordonzeugnisse, welche die einwandernden Ausländer vorstellen, zu ver

zeichnen.
17) Das Ergreifen der ersten Vorsichtsmaßregeln bei Viehseuchen.
18) Die Besichtigung des nach der Hauptstadt oder für die Truppen durchgetriebenen 

Viehs; die Bescheinigung des Gesundheitszustandes dieser Heerden und die Empfehlung 

von Vorsicht an die Treiber beim Vorkommen von Seuchesüllen; die Einsendung der 

nöthigen Nachrichten hierüber an die Gouvernementsrcgierung.

19) Die Sorge für die Sicherheit der Post > und Heerstraßen; die Aufsicht über Besse
rung und Jnstandt-altung derselben, u. s. w.z die Errichtung und Unterhaltung stündiger 

oder zeitweiliger Fahren und anderer Mittel zum Uebersctzen.
20) Die Sicherung gegen Feuers - und Wassers-Gefahr auf dem Lande, die Aufsicht 

über die Einrichtung der hierfür nöthigen Anstalten und Hülfsmittel.

21) Die Aufsicht über die Reinlichkeit in den Dörfern und über die Aufführung dec 

Gebüude in ihnen nach den bestehenden Vorschriften.
22) Die Aufsicht über Wirthshüuser, Gasthäuser, Kaffeehäuser, Restaurationen, Krüge 

und andere Anstalten dieser Art im Bezirke, so wie über Befolgung der fur die Haltung 
derselben erlassenen Vorschriften; das Unterdrücken und Verhüten, sowohl in diesen An
stalten als überhaupt an öffentlichen Orten, von Zänkereien, Schlägereien und anderen den 
Gesetzen und dem Anstande zuwider laufenden Handlungen, und auch von verbotenen 

Spielen.
23) Das Abwenden und Unterdrücken aller auf Verminderung des Gewichts und des 

Werths der Münze ausgehenden Mißbräuche.

24) Die Aufsicht über richtiges Maß und Gewicht.

25) Die Aufsicht über den Verkauf giftiger Substanzen.
26) Die Aufsicht darüber, daß auf Jahrmärkten und Märkten und in Buden zum Ver

kaufe nicht gestattete Waaren sich weder finden noch verkauft werden, eben so wenig auch un- 
censirte und überhaupt von der Staatsregierung verbotene Bücher und Bilder, so wie 
handschriftliche Pasquille und aufrührerische Schriften, anstößige Bilder und dergleichen.

27) Die Aufsicht darüber, daß die Jagd, das Schießen und Fangen des Wildes nur 

zu der durch die Gesetze erlaubten Zeit zugelassen werde.
28) Die Aufforderung, in Folge von Vorschriften der Obrigkeit, zum Erscheinen bei 

öffentlichem Ausbot von Lieferungen, Unternehmungen, Kauf und Verkauf von Krvns- 

Kvrporations - und sequcstrirtem Vermögen.
29) Das Ausweisen dec über Urlaub Gebliebenen nach den Orten, wo sie ihr Dienst 

hinruft.
30) Das Abfassen von Berichten über Aussaat und Ernte des Getreides und über den 

Zustand der Wiesen und Felder, über die Marktpreise sowohl der Lebensmittel, als ihres 

TranSpoctS zu Wasser und zu Lande.
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31) Das Verstellen von Auskünften über außerordentliche Vorfälle und die Unter

suchung derselben.
32) Das Vorstellen von Berichten an die Obrigkeit über alle im Bezirke gefundenen 

seltenen Naturerzeugnisse, Alterthümer u. s. w.

II. In Beziehung auf das KronSinteresse.

33) Das Beitreiben von Abgabenrückständen und überhaupt aller Krons - und Korpo

rations-Gefälle und Restanzen.
34) Das Abwenden und Unterdrücken verbotener Krügerci, ungesetzlicher Holzfällung 

und des Handels ohne vorschriftmäßige Zeugnisse.
35) Das Einsenden in Monatsfrist von Benachrichtigungen an die Gouvernements

regierung über den Tod von Beamten, die mit Arrenden begnadigt gewesen, und weder 
Wittwen, noch Kinder, noch sonst direkte Nachkommen hinterlassen haben.

III. In Deziehung auf Rechtspflege.
36) Aller Gewaltthätigkeit, Beleidigung und Eigenmächtigkeit Einhalt zu thun; das 

Anstellen der Voruntersuchung über alle im Distrikte begangene Verbrechen.
37) Auf Réquisition der Gerichte, das Stellen der eines Verbrechens Angeklagten oder 

dabei Betheiligten und die Verhaftung derselben, wenn dies vorgeschrieben wird.
38) Das Vollziehen der gerichtlichen Erkenntnisse und Ergreifen von Maßregeln zur 

Sicherstellung der Exequirungen.
39) Das Untersuchen und Aburtheilen, auf Grundlage der Gesetze, über geringfügige 

Vergehen, als Diebstahl und Betrügereien bis zum Betrag von 15 Rbl. S. M., die von 
Bauern und andern Leuten niedern Standes begangen werden, so wie auch Bestrafung 
solcher Personen für Ruhestörung, Völlerei, Widerspenstigkeit, Schlägereien u. dgl.

40) Das Verhängen von persönlicher Haft und Polizeistrafen, nach den darüber bestehen
den Reglements und Verordnungen, für Verletzung von Anstand und Ordnung in ver

schiedenen Verwaltungszwei gen.
41) Die Beaufsichtigung der Gefängnisse, wenn sich solche im Bezirke finden, so wie 

die Sorge für Verpflegung und Kleidung der Gefangenen, Erleuchtung, Heizung, Rein- 
lichkeit der Gefängnisse, und Abwendung von Ruhestörung und Unordnung unter den Ge

fangenen.
IV. In Beziehung auf daS Militairwesen.

42) Die Aufsicht über fristgemäße Absendung der von jedem Gute zu stellenden Rekru

ten und das Anhalten hierzu nach Anleitung des Rekrutirungs-Reglements.
43) Die Mitwirkung und Aufsicht in Betreff ordnungsgemäßen Durchzugs von Regi

mentern, sonstigen Militairkvmmandos und Rekruten-Abtheilungen; die Amveifung von 
Quartieren für dieselben; die Sorge für die Herbeischaffung des Bedarfs derselben; die Aus

stellung von Quittungen darüber, daß Durchmarsch und Einquartierung der Truppen ohne 

Veranlassung von Klagen Statt gefunden.
44) Das Ausschreiben von Fuhren, in außerordentlichen Fällen und auf besondere 

deshalb erlassene Befehle, zur Fortschaffung von Militair-Gepack, nach Anleitung der 

Reglements über die Landesobliegenheiten.
45 Die Aufficht, nach den darüber bestehenden Vorschriften, über die noch im Kinde-alter 

befindlichen Militairkantonisten, welche ihren Eltern und Verwandten zur Erziehung 
anvertraut worden sind; das Anfertigen und Führen eines besonderen Verzeichnisses 

derselben.
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46) Das Unfertigen und Führen von besonderen Verzeichnissen über die verabschiedeten 

und die auf unbestimmte Zeit beurlaubten Soldaten.
Vergl. Allg. ReichSg. Bd. II, Allg. Gouv.-Verf., § 2564; Bef. d. Gouv.-Reg. v. 1818 
Jan. 28, v. 1827 Marz 4, v. 1828 Jan. 21 u. Marz 5, v. 1830 Nov. 25 u. verschie
dene andere Bef.; Instruet. I, Tit. V*I.

1572. Außer den allgemeinen Obliegenheiten der Hauptmänner in Hinsicht auf die 
Sicherung der öffentlichen Wohlfahrt, sind dieselben noch besonders verpflichtet:

1) Kirchenvorsteher in einigen Kronsbesitzlichkeiten zu sein (§ 1344 pkt. 4).

2) Die in ihrem Bezirke befindlichen Wittwen; und Armenhäuser zu verwalten.

3) Die Hauptmänner von Goldingen und Grobin sind verpflichtet, mit den andern 
dazu bestellten Beamten monatlich die Kreisrenteien von Goldingen und Libau zu re- 

vidiren.
4) Tie Hauptmänner von Bauske und Windau sind verpflichtet, von Amtswegen Vor

sitzer der dortigen Kircheninspektionen zu sein.
Bef. d. Gouv.-Reg. v. 1820 Febr. 23, 1824 Aug. 12, 1827 Oft. 6 u. 1833 Apc. 13.

1575. Die unmittelbare polizeiliche Aufsicht über die zur Gerichtsbarkeit der Haupt
mannsgerichte gehörenden Bauerschaften, liegt den Gutspolizeien und Gemeindepolizeien ob. 
Die Beziehungen der Hauptmannsgerichte zur Guts- und Gcmeindepolizei sind wo gehö

rig in der Bauer-Verordnung bestimmt.
ÄuvL Bauer-Verordn. v. 1817 Aug. 23 (27024) §§ 213 u. 271.

Dritte Abtheilung.

Von den Grenzen und von der Beschaffenheit der ^kmtsgewalt der Haupt
mannsgerichte.

1574. Die Amtsgewalt des Hauptmannsgerichts beschränkt sich auf den ihm unter
geordneten Bezirk, mit folgenden Ausnahmen:

1) Bei Ueberschwemmungen und Waldbrändcn muß das Hauptmannsgericht seine da
gegen ergriffenen Maßregeln auch bis in die benachbarte Hauptmannschaft fortsetzen und 
seine Anordnungen erst dann einstellen, wenn das örtliche Hauptmannsgericht, dem es un
verzüglich davon Nachricht zu geben hat, selbst darin thätig zu werden anfängt.

2) Bei der Verfolgung von Dieben, Räubern und anderen wichtigen Verbrechern und 
Läuflingen darf das Hauptmannsgericht an der Grenze einer anderen Hauptmannschaft, 
ja selbst eines andern Gouvernements, nicht von der Verfolgung abstehen und stellt sie erst 
dann ein, wenn die örtliche Polizei einschreitet und die Verfolgung fortsetzt. Nach Ergrei
fung aber der Verfolgten in einer andern Gerichtsbarkeit, muß das Hauptmannsgericht sie 
der örtlichen Landes- oder Stadtpolizei, gegen Empfang einer Bescheinigung darüber, über

geben.
Dergl. Allg. ReichSg. Bd. H, Allg. Gouv.-Verf. § 2581.

1375. Das Hauptmannsgericht, über die genaue Befolgung der Gesetze von Seiten 
Aller wachend, darf aber von -Niemandem die Erfüllung einer gesetzlichen Vorschrift verlan
gen, die noch nicht in vorgeschriebener Weise bekannt gemacht worden.

Eben dort, § 2363.
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1576. Das Wesentliche der den Hauptmannsgerichten anvcrtrautcn Amtsgewalt besteht 
darin, durch thätiges Einscbreiten und durch Aufsicht den Gesetzen und Verordnungen 

schnelle und pünktliche Erfüllung zu verschaffen.
Eben dort, § 2363.

1577. Die Amtsgewalt der Hauptmannsgerichte erstreckt sich, hinsichtlich der Erfül
lung der Gesetze, auch auf diejenigen Fremden und Ausländer, die sich in seinem Bezirke

aufhalten.
Eben dort, § 2366.

1578. Das Hauptmannsgericht muß nicht nur die Klagen aller in ihren Rechten Ge
krankten anhören und einem Jeden, nach Dtaßgabe seines Rechts, gesetzlichen Schutz ange
deihen lassen, sondern auch alle zur Erläuterung einer Sache dienlichen Aussagen annehmen, 
selbst wenn selbige nicht in vorgeschriebencr Form wären gemacht worden.

Eben dort, § 2367.

1579. Von sich aus können die Hauptmannsgerichte Kriminalstrafen Niemandem auf
erlegen; hierzu sind nur die Kriminalgerichte berechtigt. Auf Polizeistrafen aber für Ver
letzung von Anstand und Ordnung in verschiedenen Vcrwaltungszweigen, und für Nicht
beachtung der erlassenen Vorschriften, so wie für Polizeivergehen, erkennen die Haupt
mannsgerichte nach Grundlage der dafür bestehenden besonderen Reglements und Ver
ordnungen, mit Berücksichtigung jedoch des Standes des eines Vergeltens Beschuldig
ten, nach welchem Edelleute, Geistliche, Bürger und alle von Leibesstrafe befreite Personen, 
auch für geringe Vergehen nur auf Erkenntniß des Kriminalgerichts einer Strafe unter

worfen werden können.
Eben dort, §§ 2369, 2371 u. Theil V d. Provinz.-RechtS.

1580. In geringfügigen (Zivilsachen,deren Gegenstand an Werth nicht über 15 Rbl. S. 
M. beträgt, können die Hauptmannsgerichte, ohne Rücksicht auf den Stand der Betheiligten, 
auf erhobene Klage die gerichtliche Untersuchung anstellen und die Entscheidung fallen.

Bergt. Allg. ReichSg. Bd. II, Allg. Gouv.-Berf., §§ 2368 u. 2371.

1581. Die Hauptmannsgerichte stehen in allen zu ihrer Kompetenz gehörenden Sa
chen unmittelbar unter dem Civilgouverneur und der Gouvernementsregierung.

Eben dorr, § 2382.

1582. Wer mit dem Verfahren oder dec Entscheidung des Hauptmannsgerichts unzu
frieden ist, kann seine Beschwerde, auf Grundlage der in dem Civilprozesse enthaltenen Be

stimmungen, bei der Gouvernementsregierung einreichen.
Bergt. Bd. IV d. Provinz.-Rechts d. Olrseeg.; Bef. d. Gouv.-Rcg. v. 1828 Mürz 14.

Vierte Abtheilung.
Von den Sitzungen und dem Geschäftsgänge in den Hauptmannsgerichten.

158<>. Die Hauptmannsgerichte des Kurländischen Gouvernements halten ihre Sit
zungen in den Städten: Mitau, Bauske, Friedrichstadt, Illuxt,TEum,Taljen, Goldingen, 

Windau, Hasenpoth und Grobin.
1819 Marz 13 (27718).

1584 Die Glieder der Hauptmannsgerichte sind verpflichtet, zu jeder Aeit sich per
sönlich an den Ort ihres Bezirks hin zu begeben, wo Unordnungen vorfallen und wohin 

sie gefordert oder gesandt werden.
177o Rov. 7 (14592) §§ 234 u. 245; Bef. d. Eouv.-Reg. v. 1812 Mai 31.
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1585. Falls der Hauptmann und die Assessoren der Hauptmannsgerichte durch ge
setzliche Ursachen an Wahrnehmung ihres Amts behindert werden, so treten auf Anord
nung der Gouvernementsregierung die Hauptmänner und die Assessoren des nächsten Be

zirks an ihre Stelle.
Ununterbr. Gewohny.

1586. Die Hauptmannsgerichte beobachten bei Untersuchungen und ihren sonstigen 
Amtsgeschäften ein summarisches Verfahren.

Eben so.

1587. Der innere Geschäftsgang in den Hauptmannsgerichten beruht im Allgemeinen 
auf den Bestimmungen, welche für die Oberhauptmannsgerichte festgesetzt sind.

Eben so.

1588. In jedem HauptmannSgerichte wird geführt: ein Tischregister, ein Journal, 
ein Verzeichnis der anhängigen Sachen, eine Sitzungstabelle, ein Archivregistec, ein Er- 
peditionsbuch und die nöthige Anzahl von Schnur-und Kassabüchern und von Verzeichnissen.

Kurl. Kan;.-O. v. 1796.

1589. Bei den an Ort und Stelle ausgeführten Geschäften sind die Hauptmannsge
richte, so wie die abgeordneten Veitglieder derselben, verbunden darüber genaue Protokolle 

aufzunehmen.
1811 Mai 16 (24633); 1815 Juli 21 (25905).

1590. Wenn Beamte einer anderen Gerichtsbarkeit abgeordnet werden, um in Dienst
geschäften gemeinschaftlich mit den Hauptmannsgerichten zu verfahren, so haben letztere 
nicht allein die Zeit ihres Erscheinens, sondern auch die Sache derentwegen sie erschienen, 

im Protokolle genau zu verzeichnen.
1812 Juli 4 (25175).

Fünfte Abtheilung.

Von der Rechenschaftsablegung und Verantwortlichkeit der HauptmannSgerichte.

1591. Der Civilgouverneur rcvidirt jährlich bei seinen amtlichen Inspektionsreisen 
durch das Gouvernement die HauptmannSgerichte, um sich an Ort und Stelle von ihrer ge
setzmäßigen Geschäftsführung zu überzeugen, und hilft den von ihm befundenen Mängeln 
aus ordnungsmäßigem Wege ab.

Vergl. Allg. Reichsg. Bd. II. Allg. Gouv.-Verf. § 604.

1592. Der Hauptmann und die Assessoren des Hauptmannsgcrichts werden für Amts
vergehen den gesetzlichen Beahndungen von der Gouvernementsobrigkeit unterworfen; ihre 
Entfernung vom Amte hängt, nach vorgängiger Untersuchung, vom Generalgouverneur ab; 
ihre Amtsentsetzung aber kann nur mit Allerhöchster Genehmigung stattfinden. Die Be
amten und Diener der HauptmannSgerichte werden von der Obrigkeit, von welcher sie an
gestellt sind, von ihrem Amte entfernt,—gänzlich entsetzt aber werden sie nur nach Urtheil 

des Oberhofgerichts.
Dergl. Allg. Aeichsg. Bd. II, Allg. Gouv.-Derf. § 248; Form, regim. v. 1617, § 7; 

D«cis. Commise, v. 1717 ab. grav 12.



207

Sechste Abtheilung.
Von dem Schriftwechsel der Hauptmannsgerichte mit anderen Behörden.

1595. Die Hauptmannsgerichte empfangen Befehle, Auftrage und Vorschriften von 
dem (divilgouverneur, der Gouvernementsregierung, dem Oberhofgerichte, dem Kameral- 
Hofe, dem Domainenhofe und dem Kollegium allgemeiner Fürsorge, und erstatten ihnen 
wiederum Berichte, Vorstellungen, Unterlegungen und Benachrichtigungen.

Vergl. Allg. Reichsg. Bd. II, Allg. Eouv.-Verf. §§ 2586, 2587, 2589, 2590, Bd. XIII, 
giegl. d. Allg. Fürs. § 60.

1594. Die Hauptmannsgerichte korrespondiern mit den Oberhauptmann-gerichten, 
den Vîagistraten, den Kreisgerichten, den Kreisrentcien, der Polizeiverwaltung, dec Be- 
zirksverwaltung der Reichsdomainen, der Medicinalverwaltung, dem Posttomptoir und 
dec Zollverwaltung, so wie unter einander, durch Mittheilungen.

Eben dort, Bd. II, Allg. Gouv.-Verf., § 2591.

1595. Die Hauptmannsgerichte schicken Befehle an die Gutspolizeien und Gemeinde
gerichte, und empfangen von ihnen Berichte und Vorstellungen; in Mittheilungen aber, 
die sich persönlich an den Gutsbesitzer richten und nicht sein Amt als Verwalter dec Guts
polizei betreffen, befolgen die Hauptmannsgerichte dieselben Regeln, wie die übrigen Be

hörden bei Nîittheilungen an Privatpersonen.
Kurl. Bauer-Verordn. v. 1817 Aug. 25 (27024) § 205.

1596. Zur Einforderung oder Mittheilung in Geschäftssachen nöthiger Nachweisun
gen und Auskünfte korrespvndiren die Hauptmannsgerichte, wie mit ihnen gleichstehenden 
so, im Falle unumgänglicher Nothwengigkeit den Gang einer Sache zu beschleunigen, auch 
mit höheren Behörden anderer Gouvernements unmittelbar, nach den für den Schriftwech

sel mit ähnlichen Behörden des eigenen Gouvernements festgesetzten Regeln. Wenn aber in 
einer Sache nicht bloß eine Auskunft, sondern die dabei betheiligte Person selbst zu requi- 
riren ist, so korrespondirt deshalb das Hauptmannsgericht jedenfalls durch Vermittelung der 
Gouvernementsregierung, welcher dasselbe untergeordnet ist. Es wendet sich ebenfalls zu sol
cher Vermittelung, wenn es auf seine Einforderung von Nachweisungen und Auskünften 
keine Antwort erhält und eine Erinnerung nothwendig wird.

Allg. Reichög. Bb. II, Allg. Gouv.-Verf., § 2595.

Viertes Hauptstück.

Von den Fleckenvorstehern in Kurland.

1597. In sämmtlichen Flecken Kurlands, sowohl in den Krons- als in den Privat
stecken, in welchen die Besitzer nicht selbst die Polizei verwalten, befindet sich ein Flecken
vorsteher. Ausgenommen hiervon ist nur der Flecken Polangen, wo ein besonderer Polizei

meister angestellt ist.
Jnstr. f. d. Fleckenvorst, in Kurl. v. 1828 Mar; 24, § 1, enth. im Bef. d. Kurl. Gouv.»Reg. v. 
1828 Mai 10.

1598. Der Fleckenvorstehcr wird, auf Anordnung des örtlichen Hauptmannsgerichts 
und in Beisein eines Gliedes desselben, von den besitzlichen Einwohnern des Fleckens ge
wählt. Nach geschehener Wahl wird er von der Gouvecncmentsregierung bestätigt und im 

Hauptmannsgerichte vereidigt.
Eben dort, § 1.
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1599. Der Fleckenvorsteher wird auf drei Jahre gewählt; nach Ablauf derselben aber 
kann ec wieder gewählt werden.

Eben dort, § 2.

1400. Dec Fleckenvorsteher ist dem Hauptmannsgerichte und zugleich auch dem 
Kreisgerichte untergeordnet.

Eben dort, § 3.

1401. Ter Fleckenvorsteher, die Polizei des Orts verwaltend, ist verpflichtet:
1) Alle verdächtigen Personen niedern Stande-, welche sich im Flecken zeigen, zu ver

haften und dem Hauptmannsgerichte zu überliefern.
2) Wenn verbotene oder unverzollte Waaren im Flecken entdeckt werden, sie in Beschlag 

zu nehmen und dem Hauptmannsgerichte zu weiterem Verfahren darüber zu berichten.
3) Darauf zu sehen, daß die im Flecken wohnenden Hebräer keine Schenkerei treiben, 

oder falls es dennoch geschieht, sofort ihre Schenken zu schließen und dem Hauptmann-ge- 
richte darüber zu berichten.

4) Besondere Sorge für die Armen des Orts zu tragen, die eingehenden Strafgelder 
zu ihrem Besten zu verwenden und am Ende des Jahres die Rechnungen dem Haupt
mannsgerichte vorzustellen, welches sie dem Kollegium der allgemeinen Fürsorge über

sendet.
5) Geringfügige Vergehen, die mit Nachtheil, Schaden oder Entwendung von nicht 

mehr als 1 Rbl. 50 Kop. S. M. verbunden sind, zu untersuchen und zu entscheiden; bei 
Vergehen, deren Betrag größer ist, oder Diebstahlen, deren Betrag zwar die Summe von 
1 Rbl. 50 Kop. S. M. nicht übersteigt, die aber zum vierten Male begangen sind, dev 

Verbrecher an die Hauptmannsgerichte einzuschicken.
6) Darüber zu wachen, daß nirgends verbotenes Kartenspiel stattfinde und die Schul

digen dem Hauptmannsgerichte zu überliefern.
Eben dort, §§ 4—24.

1402. Wer mit dem Ausspruche des Fleckenvorstehers unzufrieden ist, kann beim 
Hauptmannsgerichte binnen einer Frist von 4 Wochen seine Beschwerde anbringen.

Eben dort, § 26.

Zweiter Titel.
Von dec Verfassung der Stadtbehörden.

Erstes Hauptstuck.
Allgemeine Bestimmungen.

1405. Die Magistrate bilden in den Kurländischen Städten die Stadtobrigkeit.

1404. Die Magistrate sind entweder in ihrer vollen Versammlung oder in einzelnen 
Deputationen, welche die Niedergerichte bilden, amtsthätig.

1405. Die Gouvernementsstadt Mi tau hat folgende Niedergerichte: 1) Das Vog- 
teigericht; 2) das Waisengericht; 3) das Weltgericht; 4) das Amtsgericht; 5) das Kämme- 

rcigericht.
Vergl. d. Mitausche Polij.-Aeglem. v. 4606 Sept. 5.
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1406. Die Städte Libau, Windau und Goldingen haben jede: 1) ein Vogtei; 
geeicht; 2) ein Waisengericht; 3) ein Wettgericht; 4) ein Amtsgericht.

Gnad.-Urk. f. d. Stadt Vibau v. Her;. Friedrich v. 1625 Mar; 18; Windausches Stadtrecht v. 
1694 Febr. 10; Goldingensches Stadtrecht v. 1695 Mai 2.

1107. Die Stadt Bauske hat: 1) ein Vogteigericht; 2) ein Waisengericht; die 
Stadt Gr ob in ein Amtsgericht; die Stadt Jakobstadt ein Waisengericht; die Stadt 
Hasenpotb ein Vogteigericht; die Städte Friedrichstadt, Pilten und Tuckum haben 

keine Niedergerichte.
Bauskesches Stadtrecht v. 1655 Aug. 1; Jakobstadtsches Poli;. - Regl. v. 1670 Febr. 12; Ucf. 
d. Herz. Peter v. 1781 Jan. 18; Friedrichstadtsches Poli;.- Regl. v. 1647 Jan. 15; Allerh- 
Bef. ub. d. Verf. d. Stadt Tuckum v. 1798 Okt. 27 (18720).

1408. In den Städten, wo es entweder nur einzelne oder gar keine Niedcrgerichte 
gibt, beginnen die Sachen, welche vor dieselben gehören würden, unmittelbar vor die ört

lichen Magistrate.

1409. Außer den Niedergerichten bestehen in den Städten Mitau und Libau be
sondere Polizeiämter.

1810 Nov. 22 (24455).

1410. Die einzelnen Stadtverwaltungen, welche in sämmtlichen Städten des Kur
ländischen Gouvernements bestehen, sind: 1) die Stadtkämmerei; 2) das Quartierkolle
gium; 3) die Steuerverwaltung. Außer diesen bestehen noch in Libau, Jakobstadt und 
Friedrichstadt andere besondere Administrationen, deren Bestand und Kompetenz in der 
Abtheilung IV, Hauptstück IV dieses Titels angegeben sind.

Gnad.«Urs. f. d. Stadt Hasenpoth v. 1578 Marz 1; Gnad.-Urk. f. d. Stadt Pilten v. Herz. Ma
gnus v. 1570 Okt. 19; Mitausches Poliz.-Regl. v. 1606 Sept. 5, best. v. d. Poln. Äon. Wla» 
dislaus IV 1656 Juli 25, und Johann Kasimir 1649 Febr. 10; Urk. d. Herz. Friedrich v. 1625 
Marz 18; Regl. f. d. Stadt Bauske v. Herz. Friedrich v. 1655 Aug 1; Friedrichstadtsches Poliz.- 
Regl. v. 1647 Jan. 15; Jakobstadtsches Poliz.-Regl. v. 1670 Febr. 12; Windausches Stadt
recht best. v. Herz. Friedrich Kasimir 1694 Febr. 10; Stat. d. Stadt Goldingen v. 1695 Mai 2; 
Res. f. d. Stadt Grobin v. Herz. Friedrich Kasimir v. 1697 Mai 2; Jnstr. und Regl. f. d. Stadt- 
kâmmerei v. 1718 Juli 50; Prokl. d. Herz. Ferdinand v. 1755 Apr. 22; Milausctes HandelS- 
und Brauec-Regl. v. Herz. Peter 1781 Jan. 18; Bef. d. Herz. Peter v. 1794 Sept. 19; 
Allerh. Bef. üb. d. Vers. d. Stadt Tuckum v. 1798 Okt. 27 (18720); Bef. d. Gouv.-Reg. 
v. 1799 Apr. 15 und Juli 11; Jnstr. f. d. Stadtkàmmerei v. 1802 Aug. 12; Jnstc. f. d. Steuer» 
Verw. gegeb. v. d. Kurl. Gouv.-Reg. 1824 Febr. 27; Jnstr. f. d. Stadtkammecei d. Stadt l'ibau 
v. 1828 Jan. 14; Jnstr. f. d. Verwalt, d. Stadleinkünfte gegeb. v. d. Kurl. Gouv.» Reg. 

1854 Aug. 18.

Zweites Hauptstück.
Von der Verfassung der Magistrate.

Erste Abtheilung.
Von dem Bestände der Magistrate.

1411. Der Magistrat besteht:
1) In Mitau: aus zwei Bürgermeistern (die alle zwei Jahre am 2 Januar im 

Vorsitze wechseln), zwei Gerichtsvögten und acht Rathsherrn.
2) In Libau: aus Zwei Bürgermeistern (die gleichfalls alle Zlvci Jahre im Vorsitze 

wechseln), einem Gerichtsvogte und sechs Rathsherrn.

1 Th. 14



3) In Windau: aus einem Bürgermeister, einem Gerichtsvogte und vier Raths

herrn.
4) In Gol ding en: aus einem Bürgermeister, einem Gerichtsvogte und fünfRathS- 

hcrrn.
5) Zn Iakobstadt: aus drei Bürgermeistern, einem Gerichtsvogte und vier Raths

herrn.
6) Zn Bavske: aus einem Bürgermeister, einem Gerichtsvogte und vier Rathsherrn.

7) Zn Grob in: aus einem Gerichtsvogte und vier Rathsherrn.
8) Zn Hasenpoth: aus einem Bürgermeister, einem Gecichtsvogte, einem Raths

herrn und einem Sekretair mit Stimmrecht.

9) In Friedrichstadt: aus einem Bürgermeister, einem Gerichtsvogte und zwei 

Rathsherrn.
10) Zn Pilten: aus einem Gerichtsvogte und zwei Rathsherrn.
11) Zn Tuckum: aus einem Bürgermeister, einem Gerichtsvogte und drei Raths- 

herrn.
Bef. d. Herz. Peter f. d. Stadt Mitau v. 1794 Sept. 19; Res. des Herz. Ferdinand f. d. Stadt 

Liban v. 1699 Ott. 8.

1412. Tie Kanzelleigeschäfte jedes Magistrats sind einem Sekretair übertragen, dem 
tzie erforderliche Anzahl von Kanzelleibeamten und Translateuren beigegeben wird. Die 
Magistrale von Mitau und Libau haben jeder, statt eines, zwei Sekretaire.

1415. Bei jedem Magistrate sind mehrere Gerichtsdiener, im Verhältnisse zum 
Geschäftsbetriebe, angestellt.

1414. Die Rathsglieder werden in Grundlage der im Ständerechte enthaltenen 
Bestimmungen erwählt.

1415. Die Rathsglieder werden im Magistrate vereidigt, worüber der Gouverne- 
meutsregierung zu berichten ist.

llnuntevbr. Gewohnt).

1416. Will eines der RathSglieder fein Amt niederlegen, so reicht es seine Bitt
schrift, durch den Magistrat, der Gouvernementsregierung ein.

Dergl. Allg. Reichsg. Bd. III, Regl. üb. d. Sraatsd., §§ 1205 u. 1204.

1417. Für die Stelle des Rathssekretairs erwählt jeder Magistrat zwei Kandidaten 
und stellt sie der Gouvernementöregierung vor, die einen von ihnen bestätigt. Der Se
kretair kann aus jedem Stande, mit Ausnahme der Steuerpflichtigen, gewählt werden; er 
muß jedoch auf einer Universität des Russischen Reichs die Rechte studirt und ein Exa

men bestanden haben.
Mitausches Poliz..Regl, v. 1606; IakobstadtscheS Poliz.-Regl. v. 1658; Bef. d. Kurl.Gouv.» 
Reg. v. 1799 Mai 25, 1803 Apr. 5; Sen.-Bef. v. 1856 Juni 50.

1418. Der Sekretair wird auf dieselbe Weise, wie die Rathsglieder, vereidigt und 
des Dienstes entlassen.

Ununterbr. Gewohnt).

1419. Die übrigen Kanzelleibeamten, so wie auch die Gerichtsdiener, werden von 
den Magistraten ohne Bestätigung der Gouvernementsobrigkeit angestellt und entlassen. 

Die Kanzelleibeamten werden im Magistrate vereidigt.
Pergl. Allg. Reichs. Bd. III, Regl. üb. d. Skaatöd., §5 1205 u. 1204.
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1420. Die Glieder des Magistrats bekommen keinen Gehalt; die Sekretaire aber 
und Kanzelleibeamten, so wie die Gerichtsdiener, werden aus der Stadtkasse besoldet. 
Die Ausnahmen hiervon sind in den Etats der Behörden angegeben.

Ununteibr. Gewohnh.

1421. Für gewisse ?tmtsverrichtungen, desgleichen für Abfassung von Schriften und 
Abschreiben derselben, genießen die Mitglieder und Beamten der Magistrate in Sachen von 
Privatpersonen gewisser Gebühren, die nach besonderen, von der Staatsregierung bestätigten, 

Taxen erhoben werden.
Ununtevbr. Gewohnt).

Zweite Abtheilung.
Von der Gerichtsbarkeit und Kompetenz der Magistrate.

1422. Jur Kompetenz der Magistrate in Administrativ- und Polizeisachen ge
hört :

1) Die Aeltermanner und Aeltesten der Stadtgemeinde in den gesetzlich bestimmten 
Fällen zu bestätigen.

2) Einige der Stadtbeamten zu wählen und sämmtliche anzustellen.
3) Ueber die Gesuche um Aufnahme in die Bürgerschaft zu entscheiden.
4) Die Beschlüsse dec Stadtkorporationen in den gesetzlich bestimmten Fallen zu bestä

tigen.
5) Die Oberaufsicht über die Stadt-Einkünfte und Ausgaben zu führen, und die frommen 

Stiftungen in der Stadt den Stiftungsakten gemäß zu verwalten.
6) Ueber die Verwaltung des Vermögens der Stadtkirchen die Aufsicht zu führen, aus

genommen in den Städten Mitau, Bauske, Goldingen und Windau, in denen es beson
dere Kircheninspektionen gibt.

7) Die Erhebung der Kronsabgaben und die Beitreibung der Kronsrüctstände zu be
werkstelligen, ausgenommen in den Städten Mitau und Libau, wo die örtlichen Polizei
ämter dazll verpflichtet sind.

8) Dafür zu sorgen, daß die von der Stadtgemeinde zu liefernden Rekruten zur gehöri
gen Jeit gestellt werden.

9) Für Erhaltung der Sicherheit und Ordnung, nach Anleitung der für die Haupt

mannsgerichte aufgestellten Regeln, zu sorgen, ausgenommen in den Städten Mitau und 
Libau, wo dies den Polizeiämtern obliegt.

10) Pässe an Kaufleute und Steuerpflichtige zu ertheilen.
©nab.»Urf. f. d. Stadt Haftnpoth v. Kurl. Bisch. Otto v. 1578; Gnad.-Urk. f. d. Stadt Pilsen v. 
Herz. Magnus, v. 1557; Mitalisches Poliz.-Regl. v. 1606; Wmdausche Bursprache v. 1610, 
§§ 1, 7, 8; ©nab.»Ulf. f. b. Stadt Vibau v. 1625 Mar; 18; Bausfesches Stadtcecht v. 1635 
Aug. 1, § 2; FriedrichstadtscheS Poli;.»Regl. v. 1647 Ian. 16, Tit. 2; Jacodstadtsches Poliz.- 
Regl. v. 1670 Febr. 12; Decis. Commise, v. 1692 'Jiov. 29; ©oldingensche Bursprache v. 
1695, 7, 10, 11 ; Herz. Bef. an den Grobinschen Hauptmann v. 1695 Febr. 18; Her;. Resol.
v. 1697 Mai 2; 2>rrgl. auch Form, regim. v. 1617, J 16.

1425. In Kriminalsachen verhandelt der Magistrat die von den Stadtbewohnern 
begangenen Verbrechen, ausgenommen wenn die Angeschuldigten zum Stande der Adeligen 
und der Personen gehören, welche der Rechte des persönlichen Adels genießen und der Ge
richtsbarkeit des Oberhofgerichts oder der Oberhauptmannsgerichte unterliegen.

1840 Juli 9 (15641). — Dergl. Allg. Reichsg. B. II, Allg. Gouv.-Perf., § 4247.

1424. Iur Kompetenz dec Magistrate in streitigen Rechtssachen gehören:
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1) Rechtsstreitigkeiten wider alle Stadtbewohner, mit Ausnahme derjenigen, welche 
ihrem Stande nach unter dem Oberhofgerichte, den Oberhauptmannsgerichten und den 

Bauerbehêrden stehen.

2) Rechtsstreitigkeiten über unbewegliches Vermögen, das in der Stadt und dem Stadt
gebiete liegt, ohne Rücksicht auf den Stand der Streitenden, so wie Sachen über bewegli

ches Vermögen, das Personen gehört, welche ihrem persönlichen Stande nach der Stadtge

richtsbarkeit unterliegen.
3) Rechtssachen über streitige Grenzen und Dienstbarkeiten hinsichtlich des in der Stadt

gerichtsbarkeit belegenen Vermögens, ohne Rücksicht auf den Stand der Eigenthümer.

4) Concurs- und Edictalfachen von Stadteinwohnern, so wie auch von Adeligen und 
allen Personen nicht steuerpflichtigen Standes, wenn der Concurs- oder Edictalprozeß 
in der Stadt gelegenes Vermögen betrifft.

Gnad.-Urk. f. d. Stadt Hasenpoth v. Kurl. Bisch. Otto v. 1378; Gnad.-Urk. f. d. Stadt Piiten v. 
Herz. Magnus v. 1557; Mitalisches Poliz. - Regl. v. 1606, 2 u. 8; Windausche Burspra-
che v. 1610, §5 1, 7, 8; Gnad.-Urk. f. d. Stadt Libau v. 1625 März 18; Bauskesches Stadt
recht v. 1655 Aug. 1, §§ 2, 4, 5; Friedrichstadtsches Poliz. - Regl. v. 1647 Jan. 15, Tit. 2, 
§ 11; Jakobstadrscies Poliz.-Regl. v. 1670 Febr. 12, § 2; Decia. Commiss. v. 1692 Nov. 
29, § 12; Goldingensche Bursprache v. 1695, § 7,10, 11; Herz. Bef. an den Grobinsä-en Haupt
mann v. 1695 Febr. 18; Herz. Resol. v. 1697 Mai 2; Bergt. auch Form, regim. v. 1617, § 16

14:25. Zar Kompetenz der Magistrate in nicht streitigen Sachen gehört:
1) Die Ernennung von Vormündern und Kuratoren für Personen, die der Stadtge- 

richtsbarkeit unterliegen; Beaufsichtigung der Vormünder und Curatoren, Verhandlung und 

Entscheidung aller auf Vormundschaft und Curatel Bezug habenden Sachen, mit Aus
nahme jedoch derjenigen Städte, welche besondere Waisengerichte haben.

2) Die Verhandlung aller Sachen, wegen eingenmächtiger Bcsitzergreifllng und wegen 
Herstellung verletzter Rechte, auf Ansuchen von Privatpersonen oder in Auftrag der Gou

vernementsregierung.

3) Die Ausführung aller Auftrage dec Gouvernementsregierung in unstreitigen Schuld
forderungs- und Kontrakt-Sachen, so wie Verhandlung aller unstreitigen Schuldforderun
gen, deren Gegenstand 30 Rbl. S. M. nicht übersteigt.

4) Die Erthetlung von Zeugnissen an Personen, die um das Armenrecht nachsuchen.
5) Die Beglaubigung von Unterschriften und Dokumenten jeder Art, und Ertheilung 

der Geburtsscheine.
6) Die Annahme und Aufbewahrung von Depositengeldern.
7) Die Versiegelung und Inventur des in den Städten belegenen Vermögens,mit Aus

nahme jedoch der Falle, wo dies den Oberhauptmannsgerichten gesetzlich zusteht.

8) Die Einweisung in den Besitz in der Stadt belegenen Vermögens und Ausweisung 
aus demselben, ohne Rücksicht auf den Stand der Eigenthümer.

9) Die Bezeichnung der Grenzen städtischen Vermögens.
10) Die öffentliche Versteigerung des beweglichen Vermögens von Personen, die dec 

Stadtgerichtsbarkeit unterliegen,und öffentliche Versteigerung unbeweglichen in der Stadt 
belegenen Vermögens, ohne Rücksicht auf den Stand der Eigenthümer.

11) Die Verhandlung aller Hypotheken- und Cvrrvborationssachen in Betreff in der 
Stadt belegenen Vermögens, in Grundlage dec Eivilgesetze, ohne Beschränkung hinsichtlich 
doö Betrags der Summe.

Eben dort, und Instruet. I, Tit. I; U, Kap. IV—VI.



Bon den Grenzen der Amtsgewalt der Magistrate.

1426. Die Amtsgewalt eines jeden Magistrats beschränkt sich auf die Stadt und de
ren Gebiet.

1427. In Administrativsachen stehen die Magistrate unmittelbar unter der Gouver
nementöregierung.

Bergt, d. b. d. § 1424 angeführten Belege.

1428. Wer mit dem Erkenntnisse des Magistrats nicht zufrieden ist, reicht seine Be- 
schweidc, inGrundlage der imEivilprozcsse angegebenen Bestimmungen,bei dcrGouverne- 
mcntsregierung ein.

1429. 3.« Kriminalsachen verhandeln und entscheiden die Magistrate der Kurländi
schen Städte allcndlich über alle diejenigen Verbrechen dcrStadtbcwohncr,inFolge welcher 
sie nicht der Todesstrafe, der Entziehung ihrcrStandcsrcchte oder der besonderen ihnen per
sönlich oder ihrem Stande nach zustchcndcn Rechte und Vorzüge unterliegen. TieVcrhand- 
lung über Verbrechen, welche eine der obengenannten Strafen nach sich ziehen, wird mit 
dem Gutachten desMagistrats zurRcvision dcmSberhofgerichte vorgestellt, selbst wenn der 

Angeschuldigte als nicht schuldig anerkannt worden.
1840 Süll 9 (13641); vergi. Bd. 11, Allg. Gouv.-Verf. SS 4247 u. 4254.

1450. Tie Magistrate sind erste Gcrichtsinstanz in allen denjenigen Civilsachen, 
die ihrer Natur nach nicht den Niedergerichten zugewiesen sind.

Bergt. Instruet. 1, Tlt. I, SS 1, 3.

1451. Die Magistrate sind zweite Gerichtsinstanz in allen Eivilsachcn, die aus den 
Niedergcrichten an dieselben mittelst Appellation und Qucrcl gelangen.

Eben dort, S 43.

1452. Beschwerden gegen die Erkenntnisse der Magistrate in Eivilsachcn werden beim 
Obcrhofgerichte angebracht; allendlich entscheiden die Magistrate alle Eivilsachcn, die an 
Werth 30 Rbl. S. M. nicht übersteigen.

Eben dort; Mltauscheö Potiz.-Ncgl. v. 1606; Gnad.-Urk. f. d. Stadt Llbau v. 1625; Goldin« 
gensche Bursprache v. 1695, S 2; Neues MitauschcS Handels-und Brauer-Regt. v. 1781 
3an. 18.

Vierte Abtheilung.
Von den Sitzungen und dem Geschäftsgänge in den Magistraten.

1455. Die Magistrate halten ihre Sitzungen in den örtlichen Rathhänscrn.

1454. Die Magistrate versammeln sich viermal wöchentlich zur Verhandlung der 
gerichtlichen Geschäfte; die Kriminalsachen aber, so wie auch die Hypothekcn-und Corrobo- 
rationssachen und der Cchriftwcchsel mit andern Behörden, werden ohne Rücksicht auf die 

bestimmten Sitzungen an jedem Tage, je nach Bedürfniß, besorgt.
Bergt, d. Mitausche Poliz-Regtem. v. 1606.

1455. In jedem,Magistrate werden geführt: 1) ein Tischregister; 2) ein Journal; 
?) ein Partcnregister; 4) ein Terminrcgister; 5) ein Verzeichnis der anhängigen Rechts
sachen; 6) eine Sitzungstabelle; 7) ein Arrestantenverzeichniß; 8) ein Urthellsbuch für 
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Civil-und Kriminalsachen/ 9) ein Missivz 10) ein Erpcditionsbuch; 11) einKasfajournal 

und die erforderliche Anzahl Hypotheken-, Schnur-und Kassabücher. Außerdem werden 
in allen Civil-und Kriminalsachen besondere Spezialprotokolle geführt.

Bergt, d. Kurl. Kauz.-Ordn. v. 1796.

1456. Nachdem der Sekretair die Ausfertigungen durchgesehen und contrasignirt hat, 
werden dieselben vom Bürgermeister oder seinem Stellvertreter unterschrieben.

Eben dort.

1437. In den Urtheilen, Bescheiden und Verfügungen wird das Datum der Eröffn 
nung angegeben, und das Gerichtssiegel beigedrückt.

Eben dort.

Fünfte Abtheilung.
Von den Verpflichtungen der Glieder und Beamten der Magistrate.

1458. Die gerichtlichen Geschäfte werden, nach Verschiedenheit der Anzahl der Naths- 
glieder, unter dieselben vcrtheiltz indessen unterliegen die auf diese Weise vorbereiteten 
Arbeiten jedenfalls der allgemeinen Beprüfung des Magistrats, und die Verantwortlichkeit 
in jeder einzelnen Sache ist auch eine allgemeine für den ganzen Magistrat.

Dieser u. die folg. 88 biö 1142 ber. auf ununtcrbr. Gewohnh.

1459. Zu den Amtspflichten des Sekretairs im Magistrate gehört:
1) Mündliche Gesuche und Erläuterungen der Parten ins Tischregister oder ins Spe

zialprotokoll einzutragen, falls dieses Geschäft aufAnordMlNg des Magistrats nicht einem 
andern Kanzeüeibeamten übertragen worden ist.

2) Ausfertigungen und Berichte abznfasscn.

3) Die Spezialprotokolle sowohl in Civil- als auch in Kriminalsachen zu führen.

4) Die Aussagen der Zeugen niederzuschreibcn mit) die Zeugen zu beeidigen.

5) Urtheile, Bescheide und Verfügungen auf Befehl des Magistrats anzufertigen und 

zu eröffnen.
6) Die Hypotheken-, Corroborations- und Rcchnungsbücher zu führen.

1440. Außer diesen allgemeinen Pflichten hat der Sekretair noch von Amtswegen:
1) Die gerichtlichen Kündigungen in Schuldsachen anzufertigen oder, wenn solche von 

den Gläubigern selbst abgefaßt sind, sie entgegen zu nehmen und einhändigen zu lassen.

2) Manifestationen, Protestationen, Rechtsbcwahrungen und Erklärungen allerArt zu 
besorgen, mit Ausnahme der Wechselproteste, die zu den Amtsbefugnissen der öffentlichen 

Notare gehören.
3) Auszüge und Abschriften von gerichtlichen Akten, so wie Auszüge aus den Hypothe- 

ken-und Corroborationsbüchern, zu ertheilen.

4) Versiegelung und Inventur vorzunehmen, sobald keine ausdrückliche Bitte, daß sol
ches in der vollen Versammlung des Magistrats geschehe, stattgefunden.

5) Öffentliche Versteigerung des beweglichen Vermögens zu veranstalten.

6) Zeugnisse über Einweisung in den Besitz unbeweglichen in der Stadt belegenenVer- 

mögens zu ertheilen.

1441. Die Kanzelleibeamten sind verpflichtet, die vom Sekretair angefertigten Schrif
ten ins Reine zu schreiben, das Miffiv in vorgeschriebener Weise zu führen und die außer- 
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îxm ihnen auferlcgten, und den Fähigkeiten eines jeden von ihnen und den Umständen ge
mäß unter sie «ertheilten, Kanzelleigeschäfte zu besorgen.

1442. Zn den Magistraten, die ihrer Verfassung nach zwei Bürgermeister haben, 
führt jeder von ihnen einen besondern Schlüssel der Depositenkasse; wo aber nur ein Bür
germeister ist, führt dieser einen Schlüssel und das älteste Rathsglied den andern; der dritte 

Schlüssel aber wird immer von dem Sekretair aufbewahrt.

Sechste Abtheilung.
Von der Rechenschaftsablegung und Verantwortlichkeit der Magistrate.

1445. Ter Civilgouverneur revidirt jährlich die Magistrate, um sich an Ort und 
Stelle von der gesetzlichen Geschäftsführung zu überzeugen und befundenen Mängeln auf 
ordnungsmäßigem Wege abzuhelfen.

Dergl. Allg. Reichsg. Bd. II, Allg. Gouv.-Verf. § 604.

1444. Die Entfernung vom Amte dec Glieder und Beamten des Magistrats 
hängt von der Gouvernementsobrigkeit ab, die Entfernung der Kanzellisten und Gerichts
diener aber vom Magistrate; die Amtsentsetzung jedoch, sowohl der Glieder und Beamten, 
als auch der Kanzellisten und Gerichtsdiener, findet nicht anders als auf Erkenntniß des 

Oberhofgerichts Statt.
Vecgl. Allg. Reichsg. B. II, Allg. Gouv.-Verf., §§ 244, 2LL; Insttruct. I, Tit. V, § 1.

Siebente Abtheilung.
Von dem Schriftwechsel der Magistrate mit anderen Behörden.

1445. Die Magistrate empfangen von dem Gencralgouverneur, dem Civilgouver
neur, der Gouvernementsregierung, dem Oberhofgerichte, dem Kameralhvfe, dem Domainen- 
hofe, dem Kollegium allgemeiner Fürsorge und der Medicinalverwaltung Befehle und Vor

schriften und senden Berichte und Unterlegungen an dieselben.
Vergl. Allg. Reichsg. B. II, Allg. Gouv.-Verf., § 194 und folg.

1446. Mit den Oberhauptmannsgerichten, den Kreisgerichten, den Hauptmanns
gerichten, den Bezirksverwaltungen der Reichsdomainen, den Kreisrenteien, der Polizciver- 
waltung, dem Postkomptoir, der Zollverwaltung und der Baukomission, so wie unter 

einander, korrespvndiren die Magistrate durch Mittheilungen
Eben dort.

1447. Ergibt sich die Nothwendigkeit, eine andere höhere oder gleichstehende Behörde 
an die gesetzliche Erfüllung der an dieselbe ergangenen Requisition zu erinnern oder dazu 
anhalten zu lassen, so haben die Magistrate der Gouvernementsregierung darüber vorzu

stellen.
Eben dort, § 206.
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Drittes H auptftück.
Von den Niedergerichten.

Erste Abtheilung.
Von den Niedergerichten im Allgemeinen.

I. Von dem Bestände der Niedergerichtc.

144fL Die Glieder der Niedergerichte werden in der vollen Sitzung des Magistrats, 
in Grundlage der im Standerechte enthaltenen Vorschriften, gewählt.

1449. Die Kanzelleigeschäfte in den Niedergerichten besorgen die Rathssekretaire. 
Die Niedergerichte stehen in keinem unmittelbaren Schriftwechsel mit höheren Behörden 
und Personen, sondern erhalten und erlassen die nöthigen Mittheilungen stets durch den 
Viagistrat. Bei etwanigem Schriftwechsel mit gleichgestellten Behörden können in die 
Niedergerichte einige Kanzelleibeamte des Magistrats beordert werden. In Mitau und 
Libau, wo beim Viagistrate zwei Sekretaire angestellt sind, besorgen die zweiten Sekre- 
taire die Kanzelleiarbeiten in den Niedergerichten; nur im Waisengerichte der Stadt 
Viitau steht der Obersekretair des Magistrats den Sekretairgeschäften vor, übrigens ohne 
besonders dafür besoldet zu werden.

Ununterbr. Gervohnh.

1450. Die Rathsglieder erhalten als Glieder der Niedergerichte keinen Gehalt.
Eben so.

II. Von der Gerichtsbarkeit und Kompetenz der Niedcrgerichte und von 
den Grenzen ihrer Amtsgewalt.

1451. Der Gerichtsbarkeit der Niedergerichte unterliegen überhaupt alle Einwohner 
der Stadt, die weder zu den Adeligen, noch zu den Personen gehören, welche der Rechte 
des persönlichen Adels genießen.

Instruet. I, Tit. I, §§ 1, 2, 3.

1452. Die Niedergerichte stehen unter Appellation und Revision des Magistrats, 
empfangen von ihm Befehle und Aufträge und richten an ihn Berichte und Unter
legungen.

14 55. In den Niedergerichten werden von Privatpersonen keine Gelder zur Aufbe
wahrung angenommen; solches ist dem Magistrate vorbehalten.

Ununterbr. Gervohnh.

III. Von den Sitzungen und dem Geschäftsgänge der Nieder
gerichte.

1454. Die Niedergerichte halten ihre Sitzungen im Rathhause an denselben Tagen 
der Wocl)e, wie die Magistrate; nur die Waisengerichte versammeln sich, statt viermal 
in der Woche, bloß zweimal, und zwar Mittwochs und Sonnabends.

Eben dort.

1455. Die Niedergerichte haben keine besonderen Tischregister, Journale und Missive, 

sondern führen nur Spezialprotvkolle und Partenregister.

Eben dort.
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Zweite Abtheilung.
Ben den einzelnen Niedergerichten.

I. Von den Vogteigerichten.
1456. Das Vogteigericht besteht:
1) In Mi tau, Libau, Windau, Goldingen und Bauske: aus einem Gerichts

vogte und den beiden jüngsten Rathsherren, als Beisitzern. Die beiden Gerichtsvbgte des 

Mitauschen Magistrats (§ 1141, pkt. 1) wechseln alle zwei Jahre im Vorsitz des Vogtei

gerichts ab.
2) In Hasenpoth: aus allen Gliedern des Magistrats, mit Ausnahme des Bür

germeisters.
Dieser § und die folgenden bis 1477 beruhen auf dem den Kurländischen (stabten verliehenen 
Rigaschen Stadtrechte, auf besonderen, von Zeit ;u Zeit für diese Städte erlassenen, beim § 1424 
citicten Reglements, und auf ununterbc. Gewohnt)., die sich auf Grundlage dieser Verordnungen 
ausgebildet hat.

1457. Den Vogteigerichten unterliegen, von den der Stadtgerichtsbarkeit unterworfe
nen Personen, nur Leute niedern Standes, die nicht das Groß- oder Stadtbürgcrrecht 

besitzen.

1458. Die Kompetenz des Vogteigerichts erstreckt sich auf Kriminal- und Ci- 
vilsachen.

1459. Das Vogteigericht befaßt sich nicht eher mit der Verhandlung einer Kriminal
sache, als bis dieselbe nach beendigter Voruntersuchung aus der Stadtpolizei an den Ma
gistrat gelangt ist, der sie ins Journal verzeichnet und sodann dem Vogteigerichte übergibt. 
Dieses veranstaltet darauf das förmliche Verfahren in der Sache und unterlegt dieselbe, 
wenn sie spruchreif ist, dem Magistrate.

1460. Zur Kompetenz des Vogteigerichts in Civilsachen gehören:
1) Schuldforderungs- und Kontraktsachen von Leuten niedern Standes, die nicht das 

Stadtbürgerrecht besitzen.

2) Injuricnsachen derselben Personen. Alle übrigen Sachen aber, Concurs- und 
Edictalsachen, so wie Inventur, Versiegelung, Sequester, Beschlag, Immisson und Exmis

sion und öffentliche Versteigerung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens werden, 
wenn sie auch Personen betreffen, welche ihrem persönlichen Stande nach vor das Vogtei
gericht gehören, nicht in demselben, sondern in dem Viagistrate des Orts, in erster Instanz 

verhandelt und vollzogen.

14 61. Rücksichtlich der Kompetenz der Vogteigerichte in Civilsachen macht das 
Libausche Vogteigericht eine Ausnahme. Daffelbc verhandelt alle Civilsachen, deren Gegen
stand die Summe von 30 Rbl. S. M. nicht übersteigt, so wie auch alle Injuriensachen, 
in welchen eine Civilklage angestellt wird, ohne Rücksicht darauf, ob Beklagter das Stadt
bürgcrrecht besitzt, oder nicht; Sachen aber, deren Gegenstand die erwähnte Summe über
steigt, verweist es an den Magistrat.

146*2. Das Vogteigericht verhandelt alle zu seiner Kompetenz gehörenden Civilsachen 
mündlich und läßt nur in verwickelten Fällen schriftliches Verfahren zu, sucht in jedem 
Falle aber die streitenden Theile gütlich auszugleichen.
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1465. Rechtskräftig gewordene Urtheile vollstreckt bas Vogteigericht selbst, ausge
nommen in den Städten Diitau und Libau, wo die Vollstreckung der Urtheile dem Poli

zeiamte obliegt.

II. Von den Waisengen'chtcn.

1464. Das Waisengericht besteht:

1) In Mi tau: aus einem Bürgermeister als Vorsitzer, einem Gerichtsvogte und einem 
Rathsherrn als Beisitzern.

2) In Libau: aus dem ältesten Rathsherrn als Vorsitzer und zwei andern Rathsherren 

als Beisitzern.
3) Zn Windau: aus dem ältesten Rathsherrn als Vorsitzer und den beiden jüngsten 

Rathsherren als Beisitzern.

4) In Goldingen: aus zwei Rathsherren, von welchen der Vorsitzer vom Magistrate 
ernannt wird.

5) In Zakobstadt: aus dem Bürgermeister als Vorsitzer, zwei Rathsherren und den 
Aeltermännern als Beisitzern.

6) Zn Bauske: aus dem Bürgermeister als Vorsitzer, dem Gerichtsvogte und dem 
ältesten Rathsherrn als Beisitzern.

1465. Der Gerichtsbarkeit des Waisengerichts unterliegen überhaupt alle Vormund- 
schafts- und Curatelsachen von.Wittwen, Waisen, Unmündigen und unverheiratheten 
Frauenzimmern, die in der Stadt wohnen, sofern sie nicht zum Adel gehören oder zu dem 
Stande der Personen, welche der Rechte des persönlichen Adels genießen.

1466. Zur Kompetenz des Waisengerichts gehört insbesondere:

1) Die Vorstellung an das Oberhofgcricht über Bestellung und Entlassung von Vor
mündern und Euratoren.

2) Die Oberaufsicht über das Vermögen der unter Vormundschaft und Curatel stehenden 

Personen; die Revision der vormundschaftlichen Rechnungen und Unterlegung derselben 

an das Oberhofgericht.

3) Die Abfindung der Eltern mit den Kindern ftüherer Ehe falls erstere ein neues 
Ehebündniß schließen.

4) Die Verhandlung und Entscheidung der Beschwerden über Vormünder und Curato- 
ren, so wie dieser über ihre Pfiegbefohlenen.

5) Die Verhandlung aller Erbschichtungs- und Testamentösachen, Vorstellung derselben 
zur Entscheidung des Magistrats und öffentliche Vorladung der Gläubiger und Erben.

6) Die Inventur und Versiegelung des von Unmündigen und Abwesenden hinter
lassenen Vermögens; Verwaltung und Verkauf desselben.

1467. Beschwerden über die Verfügungen und Urtheile des Waisengerichts werden 
beim Magistrate, nach den im Civilprozesse enthaltenen Bestimmungen, angebracht.

1468. Rechtskräftige Erkenntnisse des Waisengerichts werden von dem Vogtei
gerichte, in Mitau und Libau aber von den Polizeiämtern vollstreckt.

III. Von den Weltgerichten.

1469. Das Wettgericht besteht:
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1) Iu Mitau: aus einem Rathsherrn des Kaufmannsstandes als beständigem Vor
sitzer, unter dem Namen Wett-Präses, und aus vier Beisitzern, von welchen zwei 
Rathsherrn sind, die anderen Zwei aber von der Kaufmannschaft gewählt werden, und 

zwar einer von der Krämer- und einer von dec HandlungS- und Brauergesellschaft; sie 
werden vom Magistrate bestätigt und vereidigt.

2) In Libau: aus einem Rathsherrn als Vorsitzer, zwei Aeltesten der Bürgerscliaft 
und zwei Bürgern der großen Gilde, die alle drei Jahre gewählt werden, als 

Beisitzern.
3) In Windau: aus dem zweiten Rathsherrn als Vorsitzer und vier Beisitzern, 

ivelche dec Magistrat aus der Kaufmannschaft des Orts wählt.

4) In Goldingen: aus einem Rathsherrn, welcher unter dem Namen Wett
richter den Vorsitz führt, und zwei Beisitzern, welche der Vorsitzer selbst aus der Kauf
mannschaft des Orts wählt.

1470. Jur Kompetenz des Wettgerichts gehört:
1) Ueber die aus Handelsgeschäften entstehenden Streitigkeiten zu erkennen und 

über die Beschaffenheit der im Handel besindlichen Kauftvaare zu entscheiden.

2) Auf Handelswaaren in Auftrag der Gouvernementsregierung Arrest zu legen, in 

dringenden Fällen aber auch von sich aus.
3) Ueber Maß und Gewicht, über Wrake, über Märkte und Speicher die Aufsicht 

zu sichren, Vor- und Aufkauf und gesetzwidrigen Handel zu verhüten und sich allen 
Obliegenheiten der Handelspolizei zu unterziehen.

4) Die Handclslehrlinge einzuschreiben und ihnen nach Ablauf der gesetzlichen Lehr
zeit Attestate zu ertheilen.

5) Die Streitigkeiten zwischen Handlungsherren und Handlungsdienern zu schlichten.

1471. Rechtskräftige Erkenntnisse des Mettgerichts werden von dem Vogteigerichte, 
in Mitau und Libau aber von den Pvlizeiämtern, vollstreckt.

IV. Von den Amtsgerichten.
147*2. Das Amtsgericht besteht:
1) In Mitau : aus einem Rathsherrn, welcher unter dem Namen Amtsherr den Vor

sitz führt, und zwei Rathsherrn als Beisitzern.
2) In Libau: aus einem Rathsherrn, als Vorsitzer, und dem Aeltermanne und drei 

Aeltesten der kleinen Gilde als Beisitzern; letztere, d. h. der Aeltermann und die Aeltesten, 

wechseln alle drei Jahre.
3) In Windau, aus dem ältesten Rrthsherrn als Vorsitzer und aus dem Aeltermanne 

und vier Amtsmeistern, welche der Magistrat aus verschiedenen Zünften ewählt, als 
Beisitzern.

4) In Goldingen: aus einem Rathsherrn, welcher unter dem Namen Amtspräses 
den Vorsitz führt, und vier Amtsmeistern des Orts, die der Vorsitzer selbst wählt, als 

Beisitzern.
5) In Grobin: aus einem Rathsherrn als Vorsitzer und den Amts-Aeltermännern 

als Beisitzern.

1475. Zur Kompetenz des Amtsgerichts gehört:
1) Auf Beobachtung der Handwerksschragen zu sehen und die gewählten Amtsälter

männer und Beisitzer zu bestätigen.
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2) Alle Streitigkeiten der Gewerke, welche Gewerbe, Zünfte oder Schrägen betreffen, 
zu entscheiden.

3) Ueber alle Klagen der Meister, Gesellen und Lehrlinge zu erkennen.
4) Alle Beschwerden über verdorbene, verzögerte oder überthcuerte Handwerksarbeit und 

über Lieferung schlechter Handwerkswaare zu entscheiden.
5) Injurien und Streitigkeiten, welche bei den Amtszusammenkünften und in Gesel- 

lenherbergen vorfallen, zu untersuchen.

1474 . Rechtskräftige Erkenntnisse des Amtsgerichts werden von dem Vogteigerichte, 
in Mitau und Libau aber von den Polizeiämtern, vollstreckt.

V. Von dem Kämmereigerichte.

1475. Das Kämmereigericht in Mitau wird vom Magistrate aus zwei Rathsherrn 
zusammengesetzt.

1476. Das Kärnmereigericht entscheidet alle Streitigkeiten über Grenzen und Ser
vituten der Stadtplätze und Häuser, ohne Rücksicht auf den Stand des Besitzers, auch 
Adelige und Personen, welche das Groß- oder Stadtbürgerrecht besitzen, nicht ausgenommen. 
Beschwerden gegen die Erkenntnisse des Kämmereigerichts werden beim Magistrate nach 
den im tdivilprozesse angegebenen Bestimmungen angebracht.

1477. Rechtskräftige Erkenntnisse des Kammereigerichts werden vom Polizeiamte 
vollstreckt.

Viertes Hauptstück.

Von der Verfassung der Polizciämter.

147 8. Besondere Polizeiämter gibt es nur in den Städten Mitau und Libau.

1810 Nov. 22 (24435).

1479. Das Polizeiamt besteht aus einem Allerhöchst angestellten Polizeimeister und 
zwei Beisitzern, von welchen einer aus den Adeligen und der andere vom örtlichen Magi
strate aus den Nathsgliedern gewählt wird. Ihre Anstellung erfolgt unter Bestätigung 
dec Gouvernementsregierung.

Eben dort.

1480. Die Polizeiverwaltungen haben, nach dem für sie bestimmten Etat, die erfor
derliche Anzahl von Kanzelleibeamten, Quartalaufsehern und Wachtmeistern; die Bestäti
gung der zu Sekretairen und Quartalaufsehern gewählten Beamten hängt von der Gou

vernementsregierung ab.
Eben dort.

1481. Die Summen zum Unterhalt der Polizeiverwaltung werden aus den Stadt
einkünften verabfolgt; die Besoldung der Polizeimeister wird durch die Staatsregierung 
bestritten.

Eben dort.

14 82. Die Kompetenz dec Polizeiverwaltungen in Mitau und Libau ist dieselbe, 
wie die durch die allgemeinen Reichsgesetze der Stadtpolizei übertragene, mit denjenigen 
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Modifikationen, die aus der eigenthümlichen Verfassung der Viagistrate und der übrigen 

Behörden dieser Städte hervorgehen.

Vergl. AUg. Rei.hsg. B. II, Allg. Gouv.-Ders. § "952.

Fünstes Hauptstück.

Von der Verfassung der besonderen Stadtverwaltungen und Kollegien.

Erste Abtheilung.

Von der Verfassung der Stadtkämmereien.

1485. Die Stadtkämmereien in den Städten des Kurländischen Gouvernements 
bestehen:

1) Aus einem Gliede des Magistrats, der vom ganzen Magistrate, mit Zuziehung dec 
beiden Stadtaltermänner, gewählt wird.

2) Aus den beiden Stadtältermännern.

3) Aus zwei Aeltesten von dec Kaufmannschaft und zwei Aeltesten aus den Gewerken.

4) Aus einem Bürger von der Kaufmannschaft und einem Bürger aus den Gewerken.

Jnstr. f. d. Stadtkammrceien v. 185-4 Aug. 16, § I.

1484. Das Rathsglied führt den Vorsitz in der Stadtkämmerei und bestimmt auf 
Antrag des wortführenden Stadtältermanns die zu haltenden Sitzungen.

Eben dort, § 2.

1485. Die Kämmerei kann ihre Sitzungen nicht anders, als im Beisein des erwählten 
Magistratsgliedes, oder bei dessen Abwesenheit, unter dem Vorsitze eines hierzu vom Via- 
gistrate abgeordneten andern Gliedes, halten.

Eben dort, § 5.

1486. Das in der Kämmerei den Vorsitz habende Magistratsglied ist verpflichtet, 
falls irgend Unordnungen oder Eigenmächtigkeiten in der Kämmerei vorgehen, bei eige- 
ner Verantwortung darüber sogleich dem Magistrate zu berichten,' jedoch kann es an den 
durch Stimmenmehrheit gefaßten Beschlüssen nichts abändern.

Eben dort, § 4.

14 87. Die Glieder der Kämmerei, mit Ausnahme des Magistratsgliedes (§ 1483, 
pkt. 1) und der Stadtclltecmänner, werden alle drei Jahre im Anfänge des Januar-Di o- 
nats, von der gesummten Bürgerschaft durch Stimmenmehrheit erwählt und vom Magi

strate bestätigt.
Eben dort, § 6.

1488. Die neuerwählten Glieder werden nach erfolgter Bestätigung bei dem Magi- 
strate in Eid und Pflicht genommen; sodann schreitet der Viagistrat zur Wahl des der 

Kämmerei Vorsitzenden Rathsgliedes, und installirt die aufs neue formirtc Stadtkämmecei. 

Eben dort, § 7.
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1489. Die Ernennung der neuen Kämmereiglieder h rf jedoch nicht eher vorgenom
men werden, als bis die bisherigen Glieder dieBücher der Kammerei in vollständige Ordnung 
gebracht, und vor einer Delegation des Magistrats gehörige Rechnung abgelegt haben.

Eben dort, § 8.

1490. Bei eintretenden Vakanzen während der bestimmten drei Jahre ist die Wahl, 
Bestätigung und Beeidigung des neuen Gliedes in gleicher Art, wie oben bestimmt 
worden, zu veranstalten, nur mit dem Unterschiede, daß die zu wählenden Glieder nicht 
auf den vollen Zeitraum von drei Jahren, sondern nur für die noch übrige Zeit des lau
fenden Trienniums gewählt werden.

Eben dort, § 9.

1491. Die Kämmereiglieder können nach Verlauf ihrer dreijährigen Dienstzeit 
aufs neue wieder gewählt werden, und dürfen die Wahl nur aus gesetzlichen Gründen, 
oder wenn sie schon während drei Triennien im Amte gestanden, verbitten.

Eben dort, § 10.

1492. Sollte, außer dem Rathsgliede und den Stadtältermännern, irgend ein Mit
glied der Kämmerei aus gesetzlichen Gründen vor Ablauf des dreijährigen Termins um 
seine Entlassung nachsuchen müssen, so ist das Gesuch bei der Kämmerei einzubringen, 
und von dort dem Magistrate zur weitern Verfügung zu unterlegen. In gleicher Art ist 
bei eintretendem Todesfälle eines Mitgliedes der Kämmerei dem Magistrate zu berichten, 
welcher das Erforderliche lvegen der neuen Wahl anordnet.

Eben dort, § 11.

1495. Die Kämmerei ist dem Magistrate untergeordnet, und hat des Magistrats 
Befehle und Allweisungen zu befolgen; wenn aber der Magistrat entweder etwas Wi
dergesetzliches anordnet, oder sich eine Einmischung in die Besugniß der Kämmerei er
laubt, so ist diese berechtigt der Gouverncmentsregierung direkt darüber zu berichten. 
Dergleichen Berichte müssen von allen Gliedern der Kämmerei unterschrieben werden 
und sollte ein oder das andere Glied abweichender Meinung sein, so hat es dies bei der 
Unterschrift anzumerken.

Eben dort, § 12.

1494. Alle Glieder der Kämmerei, mit Ausnahme des Vorsitzenden Magistrats
gliedes, sind einander gleich berechtigt; der Vortrag aller Sachen und die Leitung dec Ge
schäfte gebührt aber dem jedesmaligen Aeltermanne dec Kaufmannschaft.

Eben dort, § 13.

1495. Die Obliegenheit der Kämmerei besteht in gehöriger und ordnungsmäßiger 
Verwaltung aller Stadtmitte! und Stadteinkünfte, in Führung der gehörigen Rechnun
gen darüber, und in der Sorge, die Stadteinkünfte zur Deckung der nothwendigen Aus
gaben, ohne Ueberlastung jedoch der Bürger, möglichst zu vermehren.

Eben dort, § 14.

1496. Daher muß die Kämmerei ganz genaue Kenntniß von den Stadtmitteln und 
den Stadteinkünften, gleichmäßig auch von allen aus selbigen zu bestreitenden Aus
gaben besitzen. Es sind der Kämmerei zu solchem Behufe alle hierauf Bezug habenden 
Akten, Bücher und Dokumente von dem Magistrate mit einem speziellen Verzeichnisse 
zuzustellen.

Eben dort, § 15.

1497. Die Kämmerei erhebt alle Stadteinkünfte ohne Ausnahme; dergleichen 
Gelder aber werden niemals von einzelnen Gliedem der Kämmerei in ihrer Wohnung, 
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sondern immer nur in der vollen Sitzung gegen Quittung empfangen. In Fällen säumi
ger Einzahlung der Stadteinkünfte berichtet die Kämmerei dem Diagiftrate, und es hat 
alsdann Letzterer sofort mit der Execution zu verfahren.

Eben dort, § 16.

1498. Die Kammerei wacht vorzüglich darüber, daß sich keine Rückstände anhäufen, 
sondern die Einzahlung der Pachten, Grundgelder u. s. w. in den fälligen Terminen 
erfolge, und daß gegen die säumigen Zahler sogleich mit der Execution verfahren werde. 
Falls Rückstände sich anhäufen, haften die Kämmereiglieder mit ihrem Vermögen.

Eben dort, § 17.

1499. Alle einfließenden Stadteinkünfte sind sogleich in ein alljährlich vom Ma
gistrate gegebenes, von ihm beglaubigtes und besiegeltes, Schnurbuch einzutragen, und 
bis zu den erforderlich werdenden Auszahlungen in einem dazu bestimmten Kasten aus

zubewahren.
Eben dort, § 18.

1500. Dieîtadtkafse, zu welcher der wortführendc Stadtältcrmann, ein Acltester 
aus der Kaufmannschaft und ein Aeltester aus den Gewerken, jeder einen besondern 
Schlüssel haben müssen, das Vorsitzende Magistratsglied aber das Siegel zu bewahren 
hat, ist entweder in dein für die Sitzungen der Kammerei auf dem Rathhause bestimm
ten Lokale, oder Behufs der noch größer« Sicherheit dort, wo sich die Schildwache bei 
dem Magistrate befindet, aufzubewahren.

Eben dort, § 19.

1501. Die Kämmerei iss befugt, auch ohne besondere Vorschrift von Seiten des 
Magistrats, von sich aus, seiner Zeit und in festgesetzter Weise, alle durch die bestehen
den Vorschriften angeordneten Maßregeln zu ergreifen.

Eben dort, § 20.

1502. Die Kammerei hat im September -Monat über Einnahme und Ausgabe 
der Stadt ein Budget fürs folgende Jahr zu cntlverfen, und durch Vermittelung des 
Magistrats zur Bestätigung an die Gouvernementsregierung vorzustellen. Hierbei ist 
die Deckung der Ausgaben aus den dazu bestimmten Revenüen der Stadt nachzuwci- 
sen, so daß nach dieser Bestimmung, ohne von derselben abzuweichen und eine Summe 
mit der andern zu verwechseln, die Zahlungen zu machen sind.

Eben dort, § 23.

1505. Für die genaue und richtige Berechnung aller Stadteinkünfte ist zunächst die 
Kämmerei verantwortlich, wogegen der Magistrat die seinerseits in Beziehung auf die 

Stadteinkünfte und die Verausgabungen getroffenen Anordnungen zu verantworten hat.
Eben dort, § 24.

1504. Der Magistrat ist verpflichtet, nöthigenfallö dem Civilgvuverneur und all
jährlich dem Kameralhofe Rechnung über die Stadteinkünfte und deren Verwendung 
abzulegen; zu diesem Ende hat die Stadtkämmerei alljährlich zur Mitte des December- 

Monats über die Verwaltung der Stadteinkünfte dem Magistrate genaue, von allen 
Kämmereigliedern unterschriebene, Rech nung abzulegen. 'Findet der Magistrat, nach Be- 
prüfung der Rechntlng, dieselbe ni allen Theilen derselben richtig, so hat er der Kämmerei 
darüber förmlich mittelst Befehls zu quittiren, die Rechnungen aber zur Revision an 

den Kameralhof einzusenden.
Eben dort.
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1505. Sollten außerordentliche Veranlassungen den Magistrat bestimmen, auch vor 
dem jährlichen Termine die Stadtkaste zu revidiren, so hat die Kämmerei spätestens in 
Zeit einer Woche dem Magistrate gehörige Rechnung über den Zustand der Kasse abzu
legen, und der Magistratsdelegation den baaren Bestand derselben vorzuzeigen.

Eben Doit, § 26.

1506. Damit die Gouvernementsobrigkeit und die an der Zahlung der Stadtabga
ben theilhabenden Bürger sich von der richtigen Administration der Stadteinkünfte über

zeugen können, hat die Kämmerei alljährlich nach geschlossener Jahresrechnung die 
Bilanz der Einnahme und Ausgabe drucken zu lassen und durch den Magistrat dem 
Generalgouverneur, dem Eivilgouverneur, der Gouvernementsregierung und dem Ka- 
meralhofe Exemplare davon vorzustellen. Aus Verlangen dec Stadtbewohner verab
folgt ihnen die Kammerei solche Exemplare gegen Entrichtung der dafür berechneten Druck

kosten.
Eben dort, § 28.

Zweite Abtheilung.
Von der Verfassung des Quartierkollegiums.

1507. Das Quartierkollegium besteht:
I) In Mi tau und Liban: aus vier Gliedern, welche jährlich aus den hausbesitz- 

lichen Adeligen, den Exemten den Kaufleuten, und den Handwerkern, zu einem aus 

jedem Stande, gewählt werden.
L) In Windau: aus drei Gliedern, welche alle drei Jahre zu einem aus den 

hausbesitzlichen Adeligen, den Exemten, dem Kaufmanns- und dem Handwerksstande, 

gewählt werden.

3) In Goldingen: aus fünf Gliedern, welche jährlich zu einem aus den haus
besitzlichen Adeligen, den Exemten, den Kaufleuten, den Handwerkern, und den in 
der Stadt wohnhaften Hebräern, gewählt werden. Den Vorsitz führt das aus dem Adel 

gewählte Glied.

4) In Hasenpoth: aus drei Gliedern, die jährlich zu einem aus dem Adel und 
den Exemten, aus den Stadtbürgern, und aus den Hebräern des Qrts, gewählt werden.

3) In Pilten: aus vier Mitgliedern, welche jährlich zu einem aus dem Adel, den 
Exemten, dem Bürgerstande, und den Hebräern, gewählt werden.

6) In Gr ob in: aus vier Gliedern, welche zu einem aus dem hausbesitzlichen Adel, 
der Kaufmannschaft, den Handwerkern, und den Hebräern, auf unbestimmte Zeit ge

wählt werden.
7; In Tuckum und Bauske: aus vier Gliedern, welche jährlich zu einem aus dem 

Adel und den Exemten, aus der Kaufmannschaft, dem Handwerkerstande, und den Hebräern, 

gewählt werden.

8) In Jakobstadt: aus vier Gliedern, welche jährlich zu einem aus dem Adel, den 
Exemten, den hausbesitzlichen Bürgern der christlichen, und denen der hebräischen Stadtge

meinde, erwählt werden. Das vom Adel gewählte Mitglied führt den Vorsitz.

*) Persönlich steuerfreie Individuen.
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9) In Friedrickstadt: ans drei Gliedern, welcke alle drei Jahre zu einem ans 
dem Adel und den Exemten, den Hausbesitzern der christlichen, und denen der hebräischen 
Stadtgemeinde, erwählt werden. Das von dem Adel und den Exemten erwählte Mit- 
glied führt den Vorsitz. Die Wahl desselben durch die zum Stande dec Adligen und Exem

ten gehörenden Personen findet unter der Aussicht des örtlichen Hauptmannsgerichts Statt; 
die übrigen beiden Mitglieder werden, unter Direktion des Magistrats, von jeder einzel
nen Gemeinde aus ihrer Mitte gewählt.

Auf diesen § und auf die folgenden bis 1510 bezieht sich die im Citate zum § 1456 gemachte 
Bemerkung.

1508. Die Glieder des Quartierkollegiums dienen unentgeldlich; sie werden von 
der Gouvernementsregierung im Amte bestätigt. In Mitau und Libau stellen die wahl
berechtigten Stände, durch das Oberhauptmannsgericht und den Magistrat, der Gvuverne- 
mentsregierung zwei Kandidaten vor, von denen diese einen anstellt und bestätigt. In 
Friedrichstadt werden die Glieder des Quartierkollegiums vom Magistrate in ihrem Amte 
bestätigt.

1509. Das Quartierkollegium erhebt und verwaltet die Beiträge, welcke von 
den Hausbesitzern der Stadt zur Bestreitung dec Quartierlast eingezahlt werden, 
und sorgt für das Unterbringen und die gesetzlichen Bedürfnisse des einquartiecten 

Militairs.

1510. Das Quartierkollegium steht unter der Direktion der Gouvernementsregie
rung und dec unmittelbaren Aufsicht und Kontrolle:

1) In Mitau, Tuckum, Bauske und Jakobstadt, des Oberhauptmanns und des 
Bürgermeisters.

L) In Li bau, des Magistrats.

5) In Windau, des Hauptmanns, des Bürgermeisters und dreier Mitglieder des 
Exemten-, des Kaufmanns-, und des Handwerksstandes, welche halbjährlich die Rechnun
gen des Kollegiums revidiren.

4) In Goldingen, aller zur Wahl der Glieder des Kollegiums Berechtigten.

Dritte Abtheilung.
Von der Verfassung der Steuerverwaltung.

1511. Die Steuerverwaltung besteht:
1) In Mitau: aus einem Rathsherrn, dem, für den Schriftwechsel und die Rech

nungsführung, ein Buchhalter, ein Bnchhaltersgehülfe und ein besonderer Kanzellist bei
gegeben sind.

2) In Li bau: aus einem Mitgliede des VMagistrats, als Vorsitzer, und zwei Beisitzern, 
zu einem aus jeder Gilde; ein Buchhalter steht den Kanzelleigeschäften und dem Rech
nungswesen vor.

3) In Goldingen: aus einem auf unbestimmte Zeit gewählten Rathsgliede.
4) In Gr ob in: aus zwei Rathsgliedern, denen für das Rechnungswesen der Sekretair 

des Magistrats beigegeben ist.
5) In Bauske: aus einem Rathsherrn, der einen Buchhalter und einen Kanzellisten 

zur Beihülfe hat.

6) Zn Jak obsta dt: aus einem Bürgermeister und zwei Rathsherren.
I Th. 15
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7) In Friedrichstadt: ans dem Bürgermeister und zlvei Aeltermännern.
Snilr. f. d. Steuerverw. d. Kurl. Städte v. 1824 Febr. 7.

1512. In den Städten, in welchen es keine besondere Steuerverwaltung gibt, un
terziehen sich den Geschäften derselben unmittelbar die Magistrate selbst. In Tuckum 
werden die Angelegenheiten der Steuerverwaltung in einer besondern Abtheilung des Ma- 
gistrats, bei welcher zur Führung der Rechnungen ein besonderer Buchhalter angestellt ist, 

verhandelt.
Eben dort.

1515. Die Glieder der Steuerverwaltung, ausgenommen in Mltau und Liban, wo 
sie aus den Stadteinkünften besoldet werden, dienen unentgeldlich; die Buchhalter aber, 
welche bei einigen derselben angestellt sind, werden aus den Beiträgen der Steuerpflichtigen 

besoldet.
Eben dort.

1514. Die Steuerverlvaltung sorgt für die Erhebung der von den Stadtbewohnern an 
die Krone zu zahlenden Abgaben, und liefert sie an den Magistrat zur Einzahlung an die 
Kreisrentei ab.

Eben dort.

1515. Die Steuerverwaltung steht unter der unmittelbaren Direktion des Magistrats, 
welcher die Rechnungen kontrollirt und sie zur Revision an den Kameralhof einschickt.

Eben dort.

Vierte Abtheilung.
Von der Verfassung einiger besonderen Stadtverwaltungen und Kollegien in Liban, 

Zakobstadt und Friedrichstadt.

I. In Libau.

1516. Außer den in den vorhergehenden Abtheilungen angegebenen Verwaltungen 
und Kollegien findet sich in Libau das Anlage di rektor i um. Es besteht aus vier Mit
gliedern, welche von der Kaufmannschaft aus ihrer Mitte erwählt, und von der Gouverne- 
mentsregierung im Amte bestätigt werden.

Auf diesen § unv auf dir folgenden ttó 1825 bezieht sich die im Citat« zum § 1456 gemachte 
Bemerkung.

1517. Das Anlagedirektorium hat zum Zweck, für die Zinsenzahlung der Stadt
schulden und zugleich nach Möglichkeit für die allmählige Abzahlung der letzter» zu sorgen, 
und zwar aus einem Fond, der aus einer von der Kaufmannschaft freiwillig gezahlten Ab
gabe von 1 Procent von allen ein- und ausgeführten Waaren gewonnen wird. Von dieser 
Abgabe wird ein Drittel zur Tilgung der Schuld und Bezahlung der Zinsen verwendet.

1518. Das Anlagedirektorium ist dem Magistrate und der Gouvernementsregie
rung untergeordnet.

II. Sn Jakobstadt.

1519. Die besondern Verwaltungen in Iakobstadt siird: 1) die Acciseverwaltung, 
welche für die Erhebung und Einzahlung der Kronsgetränkesteuer zu sorgen hat; 2) das 
Armeukollegium, welches die Armenanstalten verwaltet, und für die Stadtarmen sorgt; 
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3) die Feuerrevisionskommission, welche jährlich die Rauchfänge und Oefen in den 

Häusern besichtigt und dafür zu sorgen hat, daß die schadhaften von ihren Eigenthümern 
reparirt werden; 4) die Kommission für den Serviceanschlag, welche den von dem 
Quartierkollegium gemachten Anschlag für die Bedürfnisse zur Bestreitung dec Einquartier 
rungslast prüft und der Gouvernementsregierung vorstellt.

1520. Die Acciseverwaltung besteht, unter Vorsitz eines Rathsgliedes, aus drei 
vom Magistrate und drei von der Schenkergesellschaft gewählten Mitgliedern; sie dienen 
unentgeldlich, und wechseln alle vier Jahre. Die Acciseverwaltung steht unter der Direk
tion des Magistrats.

1521. Das Armenkollegium besteht aus drei Gliedern, welche vom Magistrate auf 
unbestimmte Zeit gewählt werden, und unter dec Direktion desselben stehen. Die Mitglie
der des Armenkollegiums beziehen keinen Gehalt.

1522. Die Feuerrevisionskommission besteht aus dem Gerichtsvogte, einem 
Rathsherrn nach Wahl des Magistrats, einem Brandmeister und einem Feucrherrn, welche 
beide letztere vom Magistrate angestellt werden. Die Feuerrevisionskommission steht unter 
der Direktion des Magistrats.

1525. Die Kommission für den Serviceanschlag besteht, unter dem Vorsitze des 
Selburgschen Oberhauptmanns, aus dem wortführendcn Bürgermeister und vier Hausbe
sitzern, welche auf dieselbe Weise wie die Glieder der Quartierkollegiums gewählt werden. 
Die Kommission steht unter der Direktion der Gouvernementöregierung.

III. In Friedrichstadt.

1524. Die besondern Verwaltungen in Friedrichstadt sind: 1) die Acciseverwal- 
tung; 2) die Kommission für den Serviceanschlag.

1525. Die Acciseverwaltung besteht, unter dem Vorsitze eines Aeltermanns, aus 
vier schenkberechtigten Bürgern, welche von ihren Standesgenossen gewählt werden. Sie 
werden mit Bestätigung des Magistrats auf drei Jahre angestellt, und dienen uncntgeld- 
lich. Die Acciseverwaltung steht unter der Direktion des Dîagistrats.

1526. Die Kommission für den Serviceanschlag besteht, unter Vorsitz des ört
lichen Oberhauptmanns, aus dem Bürgermeister, einem Hausbesitzer aus dem Stande dec 
Exemten, und zwei Hausbesitzern aus dem Bürgerstande. Der Oberhauptmann und der 
Bürgermeister wählen die hausbesitzlichen Glieder; dieselben dienen unentgeldlich und wer
den jährlich durch neue Wahl ersetzt. Die Kommission steht unter der Direktion der Gou- 

vcrnemcntsregierung.

s



Fünftes B u ch.
Verfassungen der Stadt Narva.

Erstes H a up t st ü ck-
Von der Verfassung des Magistrats.

Erste Abtheilung.
Von dem Bestände des Magistrats.

1527. Der Narvasche Magistrat besteht aus zwei Bürgermeistern und acht Raths
herren. Einer der beiden Bürgermeister heißt Iustizbürgermeister, dec andere Kommerz- 

und Polizei-Bürgermeister.
Kön. Schweb. Res. v. 1585 Juli 22, 1594 Mai 11, 1642 Sept. 12, § 4, 1646 Juli 1, 
1698 Nov. 14; Regl. d. großen Gilde der Stadl Narva 1668, § 23; Etat d. Stadt Narva 
v. 1740 Juni 19.

1528. Die Bürgermeister und Rathsherren werden in Grundlage der im Stände
rechte enthaltenen Bestimmungen gewählt.

1529. Beim Magistrate sind angestellt: ein Sekretair für die Verhandlungen in 
Russischer, und ein zweiter für die in Deutscher Sprache; ein Protonotar zur Führung des 
Protokolls; ein Translateur für die Russische Sprache; acht Kanzellisten; und außerdem ein 

Stadtoffizial oder Fiskal, ein Stadtbuchhalter, einStadtauktionator, ein Stadtwachtmcister 
und acht Gerichtsdiener, welche auch bei den Unterbehbrden dieses Amt versehen müssen.

Vergl. d. Res. v. 1617 Nov. 28.

1550. Sämmtliche Beamte und Diener des Magistrats werden vom Magistrate 
selbst angestellt und entlassen. Der Sekretair für den Deutschen Schriftlvechsel muß aus 
dem Gelehrtenstande sein. Sollte es an Kanzellisten mangeln, so ist es dem Magistrate frei
gestellt, auch Steuerpflichtige, gegen eine Geldvergütung, für die Kanzelleiarbeiten zu 

gebrauchen, ohne sie jedoch als Kanzellisten anzustellen.
Ununterbr. Gewohnh.

1551. Die Glieder und Beamten des Magistrats, so wie die der Unterbehörden, 
und alle Stadtbeamten und Diener, werden aus den Stadteinkünsten besoldet.

Etat d. Stadt Narva v. 1698 Nov. 14; Allerh. best. Beschluß d. Minist.-Kom. v. 1820 Marz 20 

(28209).

1552. Als Gehaltszulage genießen die Beamten des Magistrats gewisser Kanzel' 
leigebühren, die nach einer besonderen, auf vvrgeschriebene Weise bestätigten, Tare erhoben 

werden.
Dergl. d. v. Magistrat« publ. Taxe v. 1725.
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Zweite Abtheilung.

Von der Gerichtsbarkeit und Kompetenz des Magistrats.

1555. Unter die Gerichtsbarkeit des Magistrats gehören:

1) In persönlicher Hinsicht: alle Einwohner der Stadt Narva, ihrer Vorstädte 
und des Stadtgebiets, ohne Rücksicht auf den Stand derselben, mit Ausnahme jedoch der 
Erb- und Persönlich-Adeligen.

2) In dinglicher Hinsicht: alles in dec Stadt, den Vorstädten und innerhalb des 
Stadtbezirks belegene Vermögen. Zur Gerichtsbarkeit des Narvaschen Magistrats in Be
zug auf Handel, Schifffahrt und Einquartierung gehört auch der unweit Narva im Esth- 
ländischen Gouvernement belegene Landungsplatz Hungerburg.

Kön. Schw. Res. v. 1585 Juli 22, 1594 Mai 11, 1617 Nov. 28, 1634 Aug. 19 § 20, 
1646 Juli 1, § 1, 1682 Juli 5, § 5, Uk. v. 1768 Juli 50 (13156), und v. 1820 Okt. 
21; Allech. best. Mein. d. Reichsraths v. 1845 Juni 21.

1554. Zur Kompetenz des Narvaschen Magistrats gehört:

a. In Gemeinde- und Administrativsachen.

1) Sich mit der großen und kleinen Gilde in Sachen, welche die ganze Bürgerschaft be
treffen, gemeinschaftlich zu berathen; in Allem das Interesse der Stadt und ihre Rechte 

wahrzunehmen.

2) Die städtischen Aeltesten zu bestätigen.
5) Die Stadtbeamten anzustellen; sie für Amtsvergehen zu beahnden, für Amtsverbre- 

chen aber sie zu entfernen und dem Kriminalgerichte zu übergeben.

4) Das Bürgerrecht zu verleihen; zur Ausübung von Handel und Gewerben kn Grund
lage dec gesetzlichen Bestimmungen zu berechtigen.

5) Die Bestimmung über die Aufnahme in die wohlthätigen Anstalten der Stadt und 
Ertheilung sonstiger Benefizien.

6) Das Stadtvermögcn und die Stadtanstalten in Grundlage der dafür festgestelltcn 
Regeln zu verwalten.

7) Als Patron der Evangelisch-Lutherischen Kirche, den Stadtgemeinden die Kandidaten 
zu den erledigten ^Predigerstellen vorzuschlagcn, und dieselben nach erfolgter Wahl von Sei
ten der Gemeinde zu berufen, so wie die Aufsicht und die Verwaltung des Kirchenvermd- 
gens zu führen.

8) Das Quartierkollegium in seinen Handlungen zu beaufsichtigen und sich von ihm 

Rechenschaft ablegen zu lassen.

9) Die Stadtbauten durchs Baukollegium und den Stadtarchitekten beaufsichtigen zu 
lassen, Stadtplatze zu Vortheilen und zur Bebauung derselben die vorgestellten Pläne in 
gesetzlicher Grundlage zu bestätigen.

10) Den Zünften der Träger, Salzmeffer, Wäger und Fuhrleute die gehörigen Verord

nungen und Taxen zu ertheilen.

11) Den Qberlootsen, nach abgelegtem Examen, beim Admiralitätskollegium anzustel- 
len, die Lootscn einzusetzen, so wie überhaupt das ganze Lootsenwcsen zu beaufsichtigen.

12) Auf alles zu wachen, was den Handel und die Schiffahrt betrifft; alle Hindernisse 
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in dieser Beziehung möglichst aus dem Wege zu räumen und zur Beförderung von Handel 
und Schiffahrt nöthigenfalls die gesetzlichen Anordnungen von sich aus zu treffen oder 

durch die Unterbehörden treffen zu lassen.

b. In Kronsinteresse- und Polizeisachen.

13) Darauf zu wachen, daß die Polizei die ihr obliegenden Verpflichtungen gehörig und 

treulich erfülle.
14) Den Verkauf des Stempel- und WechselpapierS, der Tabacks-Banderolen zu ver

anstalten, und die Ertheilung der Podoroschuen durch einen besonders dazu angestellten Be
amten besorgen und darüber in vorgeschriebener Form Buch und Rechnung fuhren zu lassen; 
das gelöste (Leid der nächsten Kreisrentei einzusenden und dem Kameralhose Nechenchaft dar
über abzulegen.

15) Die Kopf- und Rekrutensteuer, die Gildensteuer der Kaufleute, die Kronsaccise für 

den Verkauf des Branntweins zu empfangen und diese Summen an die nächste Kreis
rentei, mit Rechnungsablegung an den Kameralhof, abzusenden.

16) Die Steuerrepartitionen für die Beisassen-Gemeinden zu bestätigen und für die ge

hörige Beitreibung ihrer Abgaben zu sorgen.
17) Dafür Sorge zu tragen, daß die von der Gemeinde zu stellende Anzahl Rekruten 

3um festgesetzten Termine auch wirklich gestellt werde.

18) Passe zu ertheilen.
19) Auf Aufforderung der befugten Behörden Versteigerungen beweglichen und unbe

weglichen Vermögens anstellen zu lassen; Publikationen wegen öffentlicher Torge zu 

erlassen und die Torgen abzuhalten.
20) Auskünfte über die Marktpreise zu sammeln und sie auf Verlangen den Behörden 

und Beamten der Staatsverwaltung mitzutheilen.
21) Die unmittelbare Aufsicht darüber zu führen, daß keine verbotene Bücher im Um

läufe sich befinden; den Druck von Anzeigen u. s. f,, in so weit dies den örtlichen Poli

zeibehörden gesetzlich gestattet ist, zu bewilligen.

c. In Kriminalsachen.

22) In Kriminalsachen, welche im Vogteigerichte untersucht und verhandelt worden, 
schließlich oder begutachtend abzuurtheilen und dieselben, in den gesetzlich bestimmten Fallen, 
an das Esthlandische s)berlandgericht zur Leuteration vorzustellen.

23) Ueber Verbrechen, die von Adeligen in der Stadt Narva verübt worden, die formtü 

che Untersuchung anzustellen (§ 1538).

d. In (Zivilsachen.

21) Bestätigung der Vormünder auf Vorstellung des Waisengerichts, Entscheidung 
in zweifelhaften und streitigen Fällen, welche ihm vom Waisengerichte vorgestellt werden, 
und Ermächtigung zur Veräußerung von Pupillenvermögen.

25) Ertbeilung von Attestaten an Wittwen und Wittwer, welche Kinder aus einer 
früheren Ehe haben, zur Eintretung in eine neue Ehe.

26) Corroboration aller Uebertragung unbeweglichen Eigenthums innerhalb der Grenzen 
dec Stadtgerichtsbarkeit und Ausfertigung der Urkunden darüber.

27) Verzricl)nung der Schuldobligationen in den Hypothekenbüchern.
28) Verbotlegung auf unbewegliches Vermögen.
29) Öffentliche Versteigerung unbeweglichen Vermögens.
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30) Vidimation von Vollmachten.

31) Attestirungen, welche von Privatpersonen in persönlichen sowohl als dinglichen Be

ziehungen nachgesucht werden.

32) Depositen aufzunehmen und zu bewahren.

33) Concurssachen.
34) Wechsel- und Schuldsachen, die auf Hypotheken begründet sind.

35) Schiffahrts- und Seerechtssachen.

36) Testaments- und Erbschaftssachen zwischen volljährigen Personen.

37) Streitigkeiten der Handwerksämter zu verhandeln und zu entscheiden.

Kon. Schlved. Res. v. 1385 Juli 22, 1594 Mai 11, 1661 Apr. 25, § 1; Allg. Handw.-Regl. 
v. 1660 Mar; 1, Kap. 2, §§ 1, 3, 5, Kap. 6, § 6 und Kap. 10; Kon. Schweb. Res. v. 
1668 Aug. 19, §§ 3, 23, 46; 1673 Sept. 8 § 11; Regl d. Großen Gilde v. 1773, §§ 6, 
26. — Pergl. d. Ber. d. Naco. Magistc. an d. Justizkoll. d. piv. u. Esthl. Sachen v. 1766 
Jan. 16; 1832 Dec. 28 (5866); Ges. f. d. Evang.-Luth. Kirche in Rußland v. 1832 Dec. 28 
(5870), §§ 457, 477.

Dritte Abtheilung.
Von den Grenzen der Amtsgewalt des Narvaschen Niagistrats.

1555. Die Amtsgewalt des Narvaschen Magistrats, so wie seiner Unterbehörden, 
erstreckt sich nur auf das Stadtgebiet und den Landungsplatz Hungerburg (5 1533).

Vergl. d. b. d. vorhergehenden § angeführten Belege.

1556. In Civilsachen entscheidet der Viagistrat allendlich alle Sachen, deren Ger 
genstaud an Werth nicht über 130 Rbl. S. M. beträgt.

Res. v. 1585 Juli 22, 1594 Mai 11, 1673 Sept. 8, § 16.

1557. In Kriminalsachen stellt der Magistrat diejenigen zur Leuteration des Ober
landgerichts vor, bei lvelchen die Schuldigen einer harten Strafe verfallen, dagegen bringt 
er seine Urtheile zur Vollziehung, falls die Erkenntnisse nur auf Geldstrafen, Arrest auf 
Wasser und Brod, auf leichte Leibcsstrafe und ähnliche Beahndungen lauten, und kein 
Rechtsmittel wider solche Urtheile ergriffen worden.

1832 Dec. 28 (5866).

1558. Sachen wegen Verbrechen, die von Adeligen verübt worden, übergibt der Ma- 
gistrat, nach angestellter Voruntersuchung, an das Iamburgische Kreisgericht.

Allerh. beftat. Mein. d. Reichsraths v. 1845 Juni 21.

1559. Der Magistrat ist ermächtigt, die Glieder aller seiner Unterbehörden, die Stadt
beamten und Stadtdiener wegen Amtsvergehen zur Reànschaft zu ziehen und zu bcahn- 
den, bei Amtsverbrechen aber sie dem Gerichte zu überliefern. Den Unterbehörden des 
Magistrats steht ein solches Recht nicht zu, sondern sie haben in allen dergleichen Fallen 
erst dem Magistrate zu berichten und dessen Erkenntniß abzuwarten.

Ununtcrbc. Gewohnh.

1540. Der Magistrat steht in Civil-und Kriminalsachen unter dem Esthländischen 
Oberlandgerichte, in Polizeisachen unter dec St. Petersburgischen Gouvernementsregierung, 
in Sachen aber, die das Kronsinteresse und die Stadteinkünftc betreffen, unter dem St. 
Petersburgischen Kameralhofe.

1852 Dec. 28 (5866).
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Vierte Abtheilung.
Von den Sitzungen und dem Geschäftsgänge des Magistrats.

1541. Der Magistrat halt dreimal wöchentlich ordentliche Sitzungen. Außerordentliche 
Sitzungen werden nach Ermessen des Justizbärgermeisters angesetzt.

Schweb. Stadtrecht, Tit. rüber d. Geschäftsgang in d. Magistr.» Kap. 2.

1542. Der Justizbürgermeister hat die oberste Leitung und Beaufsichtigung des Ge
schäftsganges. Er empfängt und entsiegelt alle eingehende Schriften und bringt sie zum 
Vortrage, revidirt die Kanzellei und das Archiv und wacht darüber, daß die Kanzellei
beamten ihrer Pflicht nachkommen. Insbesondere liegt ihn; die Inspektion der Stadt
güter ob. Bei ihm melden sich alle diejenigen, welche ein Anliegen beim Magistrate 
haben, worauf er, wenn eine gütliche Beilegung der Sache nicht gelingt, den Kläger an die
jenige Stadtbehörde verweist, wohin die Sache ihrer Beschaffenheit nach gehört. Zur Dispo
sition des Zustizbürgermeisters und zu seinen amtlichen Sendungen stehen zwei Diener, 
welche immer bei ihm aufwarten müssen.

Ber. d. Narv. Magistr. an d. Justizkoll. v. 1766 Jan. 16.

1545. An der Aburtheilung dec Rechtssachen, so wie an allen Verfügungen, nehmen 
sämmtliche Glieder des Magistrats Theil und unterliegen gleicher Verantwortlichkeit.

Kcnigl. Schweb. Res. v. 1631 Apr. 23, § 3.

1544. Zur gesetzlichen Kraft eines Urtheils in Civil- und Kriminalsachen gehört, daß 
mindestens drei Glieder es gefällt haben. Anordnungen zur Erfüllung von Befehlen höherer 
Behörden, oder zur Ergreifung von Vorsichtsmaßregeln, können in dringenden Fällen auch 
von weniger Gliedern und selbst vom Iustizbürgermeister allein getroffen werden.

Vergl. d. Schweb. Stadteecht, «über d. Geschaftsg. in d. Magistc.» Kap. 2; und d. Ber. d. Narv. 
Magistr. an b. Justiz-Kott. v. 1766 Jan. 16.

1545. Im Viagistrate werden geführt: ein Tischregister, ein Protokoll, ein Verzeich- 
niß der anhängigen Rechtssachen, ein Viissiv, ein Hypothekenregister, ein Expeditionsbuch, 
ein Buch zurEintragung von Kopien der Vollmachten und Privatakten, die im Magistrate 
vidimirt worden, so wie der ertheilten Attestate, und die vorschristmaßigen Kaffabücher für 

die Krons- und Stadtgelder.
Ununterbf. Gewohnh.

154 6. Das Tischregistec und das Register über die anhängigen Rechtssachen wird vom 
Sekretair geführt, der unter der Leitung des Justizbürgermeisters auch für die Ordnung und 
Vollständigkeit der Kopiebücher zu sorgen hat. Die Stadturkunden stehen in seinem Ver
wahr, so wie ihm die Aufsicht über das Viagistratsarchiv obliegt. Er contrasignirt alle 
Urtheile und Bescheide und übergibt sie dem Protonotar zum Einträgen ins Protokoll, er 
konzipirt alle vom Viagistrate ausgehenden Papiere, in sofern sie in Deutscher Sprache 
erlassen tverden, und fertigt auf Verlangen der Glieder die schriftliclxn Relationen an.

L-ccgl. d. Ber. Nacv. Magistc. an d. Justiz-Kost. v. 1766 Jan. 16.

1547. Das Protokoll und das Hypothekenregister werden vom Protonotar geführt. 
Seine Verpflichtung ist auch, die Wechsel- und Schiffer-Proteste und Notariatsinstrumente 
aller Art auszufertigen; zu diesem Ende hat ec sein eignes Siegel und Schnurbücher, 
welche ihm alljährlich vom Magistrate verabfolgt werden. Ihm werden auch die Jnven- 
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turen und Versiegelungen vom A Magistrate aufgetragen, welche er im Beisein des Staot- 
offizials und des Stadtwachtmeisters zu besorgen hat.

Dieser § u. d. folg, biü 1554 bcr. auf ununterbr. Gewohnh.

1548. Der Russische Sekretair des Magistrats führt den Schriftwechsel in Russischer 
Sprache und fertigt auch die Paffe und Attestate in dieser Sprache aus. Seine besondere 
Verpflichtung ist die Schriftsührung in den Kriminalsachen.

1549. Das Protokoll wird fortlaufend geführt. Es enthalt die Angabe aller einge
henden Schriften, alle Verhandlungen, Verfügungen, Bescheide und Urtheile vollständig, 
die Angabe der anwesenden und abwesenden Glieder mit Bemerkung dec Ursachen der Ab
wesenheit. Das Protokoll wird von allen in der Sitzung anwesend gewesenen Gliedern 
unterschrieben und vem -Protonotac contrasignirt.

1550. Bescheide und Verfügungen jeder Art werden als Protokollertrakte, unter Be
glaubigung des Protonotars und mit Beidrückung des kleineren Magistratsiegels, ausgefer
tigt. Die Kriminalurtheile müssen immer mindestens von drei Gliedern und dem Sekre
tair, die Urtheile in Zivilsachen aber vom Iustizbürgermeister, oder in dessen Abwesenheit 

vom Kommerz- und Polizeibürgermeister oder einem Rathsherrn, unterzeichnet sein. Eben 
so wie die Urtheile in Zivilsachen werden auch die übrigen ausgehenden Schreiben und 

gerichtlichen Urkunden unterzeichnet. Nur die Vidimation der Vollmachten und die Corro- 
borationö-Dokumente unterzeichnet der Sekretair, im Auftrage des Viagistrats, allein.

1551. In den Protokollertrakten müssen Jahr, Monat und Tag der geschehenen Ver
fügung, der Inhalt des Ansuchens oder die Veranlassung dazu und die Verfügung sebst 

angegeben sein.

1552. Die Urtheile enthalten Angabe der Sache, den Gang der Verhandlung, die ge
setzliche Motivirung des Urtheils und das Urtheil selbst.

1555. Allen Urtheilen, Cvrroborations-Dokumenlen und Attestaten wird das größere 
Siegel des Viagistrats beigedrückt.

1554. Alle Gesuche sind im Magistrate schriftlich einzureichen und müssen schriftlich 
verhandelt werden. Hiervon sind ausgenommen: die Gesuche um Vidimation von Voll
machten und andern Akten, die Gesuche um Verzeichnung der Hypotheken, um Beitreibung 
von Wechseln und hypothekarischen Forderungen, und Gesuche um Attestate, deren Erthei- 

lung dem Gerichte zusteht.

1555. Zu den Verpflichtungen des beim Magistrate angestellten Stadtosfizials oder 
Fiskals gehört:

1) Darauf zu sehen, daß Gesetze und Verordnungen pünktlich befolgt und falls sie 
verletzt werden, solches zur Kenntniß und Verhandlung der betreffenden Behörde zu 

bringen.

2) Überall das Interesse der Krone wahrzunehmen.

3) Den Sitzungen des Magistrats, des Vogteigerichts und der Polizei-Abtheilung bei
zuwohnen iitii) darauf zu sehen, daß diejenigen, welche vor Gericht erscheinen, sich ange
messen gegen das Gericht und unter einander betragen.

4) Alle zum Nachtheil der Stadteinkünste gereichenden Gesetzwidrigkeiten anzuzeigen.
5) Mit Zuziehung eines (Gliedes vom Magistrate die Wirthsanstalten zu besichtigen.

6) Ueber gesetzlichen Branntweinsverkauf zu wachen.
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7) Auf Richtigkeit von Maß und Gewicht zu sehen.
8) Auf die gehörige und gesetzliche Verpflegung und Behandlung der Arrestanten, und 

daß sie nicht über die Gebühr in Arrest gehalten werden, zu wachen. In dieser Beziehung 
ist dec Offizial dem St. Petersburgischen Gouvernementsprokureur untergeordnet.

9) Der Stadtoffizial erhalt in gesetzlich bestimmten Fallen ein Drittel der Strafgelder, 
welche durch ihn beigetrieben werden. Es ist ihm nicht gestattet in Sachen, die sich auf sein 
Amt beziehen, die Geschäftsführung für Privaten zu übernehmen.

Jnstr. f. d. Stadtoffizial v. 1785 Okt. 11; Kön. Schweb. Jnstr. f. d. Kreisfiskale, § 8; KZn. 
Schweb.-Verordn. v. 1664 Mai 4, § 18; Kön. Schweb. Erek.-Verordn. v. 1669 Juli 10, 

§ 28.

Fünfte Abtheilung.
Von den besonderen Verpflichtungen des Viagistrats in Bezug auf Verwaltung des 
Stadtvermögens, Répartition und Erhebung der Kronssteuern und Beaufsichtiglmg 

der Kronsaccise.

I. Von der Verwaltung des Stadtvermügens.

1556. Die Stadt Narva hat keine besondere Verwaltung des Stadtvermögens. Alle 
darauf bezügliche Sachen werden im Viagistrate verhandelt, der einen Ueberschlag der Stadt
einnahmen und Ausgaben entwirft und ihn dem St. Petersburgischen Eivil-Gouverneuc 

zur Bestätigung vorstellt.
Allech. best. Beschl. d. Minist.-Kom. v. 1820 Ma'r; 20 (28209).

1557. Nach erfolgter Bestätigung stellt der Magistrat die Répartition der Einquartie
rung-lasten der Quartierkommission zur Ausführung zu; die Tabelle über die zu zahlenden 
Gehalts- und sonstigen Stadtausgaben aber theilt er dem Stadtbuchhalter mit und ertheilt 
ihm über jede zu leistende Zahlung speziellen Auftrag.

Eben dort.

1558. Der Stadtbuchhalter führt über die Stadteinnahmen und Ausgaben Rechnung 
und stellt sie monatlich dem Nîagistrate zur Durchsicht und gehörigen Unterschrift vor.

Eben dort.

1559. Sammtliclie Stadtgelder, auch die, welche zur Verwaltung der Quartierkom
mission gehören, nicht ausgenommen, werden unter dreifachem Verschlüsse auf dem Rath
hause verwahrt. Einen Schlüssel führt der Kommerz- und Polizei-Bürgermeister, den zwei
ten ein Rathsherr und den dritten dec Stadtbuchhalter.

Eben dort.

1560. Der Magistrat stellt seine Rechnung über die Stadteinnahmen und Ausgaben 
dem St. Petersburgischen Kamecalhofe zur Revision zu.

Eben dort.

II. Von der Répartition und Erhebung der Kronssteuern.

1561. Die Stadt Narva hat keine besondere Steuerverwaltung. Die Répartition der 
von den städtischen Korporationen zu zahlenden Steuern besorgt jede dieser Korporationen 
für sich selbst. Darauf stellen die städtischen Aeltesten sie dem Magistrate zur Bestätigung 

vor, und liefern die darnach erhobenen Steuern an denselben ab.
Dieser § und die folg, bis 1579 her. auf ununterbr. Gewohnh.

1562. Der Magistrat quittirt über den Empfang der Gelder, und führt über dieselben 
unter seiner Unterschrift Buch und Rechnung.
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1565. Für die Erhebung der Pachtsumme, welche die Stadt der Krone für die Schenk
gerechtigkeit zahlt, sorgt der Kronsaccise-Einnehmer, der vierteljährlich die erhobenen Gel
der eintragt, seine Rechnungen vorstellt und sich quittiren läßt.

1564t. Sämmtliche KronSgelder werden im Stadtarchive, unter Verschluß der beiden 
Bürgermeister und des Buchhalters, ausbewahrt.

1565. Der Magistrat sendet die Kronsgelder an die Jamburgsche Kreisrentek, die 
betreffenden Rechnungen aber zur Revision an den St. Petersburgischen Kameralhof ein.

III. Von der Acciseverwaltung.
1566. Der Getränkeverkauf in Narva wird von denjenigen Personen betrieben, wel

che durch den Magistrat dazu berechtigt sind.

1567. Der Betrag der Accise zur Bezahlung dessen, was der Krone und der Stadt für 
die Schenkberechtigung gebührt, wird vom Magistrate in Gemeinschaft mit der Bürger
schaft der großen Gilde festgesetzt.

1568. Zur Beitreibung derKronSaccise wird vom Magistrate ein Buchhalter aus der 
Bürgerschaft gewählt, welcher nicht nur über die eingehenden und abzusendendcn Kronsaccise- 
gelder Buch und Rechnung führt, sondern auch das Geschäft im Ganzen leitet und beauf
sichtigt, die diese Nahrung betreibenden Personen, in sofern es ihr gemeinschaftliches Inte
resse erheischt, überall vor Gericht vertritt, und besonders zur Verhütung der Brannt- 
weinschleicherei die nöthigen Vorkehrungen trifft. Zu diescmEnde ist ihm die nöthige Anzahl 
Diener, welche eben so wie er selbst, nach Bestimmung der Bürgerschaft und Genehmi
gung des Magistrats, aus dem Geschäfte selbst besoldet werden, beigegeben.

1569. Dec Buchhalter ist den Anordnungen des Magistrats und des Vogteigerichts 
die gehörige Folge zu leisten verpflichtet; Rechnung hat ec dem Magistrate und der Bür
gerschaft abzugeben.

1570. Zur Beitreibung der Stadtaccise und der Gefälle vom Getränkeverkauf ist 
ein Stadtaccise-Einnehmer mit Besoldung aus den Stadtmitteln angestcllt, welcher auch 
die Verpflichtung hat, die Accise von Schlachtvieh und Malz einzukassiren, und über alle 
von ihm eingenommenen Gelder Buch und Rechnung zu führen.

Sechste Abtheilung.
Von der Rechenschaftsablegung und Verantwortlichkeit des Magistrats.

1571. Der Civilgouverneur des St. Petersburgischen Gouvernements revidirt jähr
lich den Narvaschen Magistrat, um sich an Ort und Stelle von dec gesetzlichen Amtsfüh
rung zu überzeugen, und den von ihm befundenen 2)tänzeln und Unordnungen abzuhelfen.

Dergl. Allg. Rcichög. Bd. II, A'lg. Gouo.^Derf. S 604.

1572. Die Amtsentsetzung der Mitglieder und Beamten des Magistrats und der 
Unterbehdrdcn, so wie der übrigen Stadtbeamten, kann nur auf Erkenntniß des Esthlän- 
dischen Oberlandgerichts Statt finden. Zur Amtsentsetzung eines Bürgermeisters ist die 
Genehmigung des Senats erforderlich. Die Entfernung vom Amte für Amtsvergehen kom- 
petirt der Obrigkeit, von welcher die Anstellung zum Amte und die Bestätigung in dem
selben abhängt. In dringenden Fällen ist der Eivilgouverneur von St. Petersburg befugt, 
die Glieder der Polizei-Abtheilung vom Amte zu entfernen.

Ebcn dort, § 256; Bd. XV, § 1476; 1832 Dec- 28 (5866).
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Siebente Abtheilung.
Von dem Schriftwechsel des Magistrats.

1575. Dec Magistrat erhalt Befehle vom Dirigirenden Senate, von dem Esthländi- 
schen Oberlanogerichte, von der St. Petersburgischen Gouvernementsregierung, dem Ka- 
meralhofe und dem Domainenhofe, dagegen Anträge vom St. Peterburgischen General
gouverneur und vomCivilgouverneur, und sendet ihnen Berichte. Mit allen übrigen Behör
den und amtlichen Personen korrespondirt der Magistrat mittelst Requisitionen und Mit- 
theilungen. Allen seinen Unterbehörden und den Beamten der Stadt ertheilt der Magi- 
strat Aufträge und erhalt von ihnen Berichte.

Snffr. f. d. Stadtf. v. 1785 Oft. 11; Allerh. bestat. Beschl. des Minist.-Kom. v. 1020 Mürz 20 
(26209); Vergl. Allg. Reichög. Bb. II, Al!g. Gvuv.-Verf., § 194 u. folg.

Zweites Hauptstück.
Von der Verfassung der Unterbehdrden der Stadt.

A. Von dem Vogteigerichte.

I. Von dem Bestände.

1574. Das Vogteigericht besteht aus einem Gerichtsvogte als Vorsitzer und zwei Bei
sitzern (Ciämnern).

Vergl. d. 23er. d. Narv. Magistr. an bad Justiz-Koll. v. 1766 Jan. 16.

1575. Der Vorsitzer wird aus den Rathsgliedern gelehrten Standes vom Magistrate 
gewählt, die Beisitzer auf Antrag des Magistrats von der großen Gilde aus ihrer Mitte.

Urs. v. 1668 Dec. 11, § 25; Allerh. bestat. Beschl. b. Minist.-Kom. v. 1820 Marz 20 
(28209); Vergl. b. oben anges. Ber. b. Narv. Maziste. v. 1766.

1576. Bei dem Vogteigerichte ist zur Schriftführung ein besonderer Notar ange
stellt.

Etat. b. Stabt Narva v. 1698 Nov. 14; Uk. v. 1740 Juni 19; Allerh. best. Beschl. d. 
Minist.-Kom. v. 1820 Marz 20 (28209).

II. Von den Sitzungen, der Gerichtsbarkeit und Kompetenz, und dem Geschäfts- 

gange des Vogteigerichtö.

1577. Das Vogteigericht versammelt sich zu seinen ordentlichen Sitzungen zweimal 
wöchentlich in einem besondern Lokale auf dem Rathhause; die außerordentlichen Sitzun

gen werden vom Vorsitzer angeordnet.
Ununterbr. Gewohnt). Vergl. b. oben anges. Bericht v. 1766; Schweb. Stabtr. über b. Geschaftdg. 

in b. Magistr. Kap. V, Anmerk. a.

1578. Zur Kompetenz das Vogteigerichts gehören:
1) In Civil fachen: alle streitigen Rechtssachen, welches auch ihr Betrag sei, die nicht 

zur Gerichtsbarkeit des Magistrats und der andern Stadtbehdrden gehören.

-, 3n Kriminalsachen: die förmliche Untersuchung aller ihm von der Polizei- 
Abtheilung übersandten Kriminalsachen.

3) Außerdem liegt dem Vogteigerichte die unmittelbare Bcanfsichtigung des Getränke
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Verkaufs ob. Es hat frajer, unter Mitwirkung des Stadtoffizials, nicht nur die Schenk- 
häuscr zu beaufsichtigen und zu revidiren, sondern auch Uebertretungen der Regeln des Ge- 
tränkeverkaufs zu beahnden. Nach ertheiltem Beneficium vom Magistrate, fertigt das Vog
teigericht die Bescheinigungen über die Berechtigung zur Theilnahme an der Schenkgerech

tigkeit aus.
Vergl. Schweb. Scadtrecht: über d. Gefchaftsg. in d. Magistr. V, Anm. a.

1579. Das Vogteigericht verhandelt seine Sachen schriftlich und mündlich.
Dieser § und die folgenden bis 1591 der. auf ununtechr. Gewohnh.

1580. Der Notar des Vogteigerichts ist, eben so wie der Protonotar des Magistrats, 
zur Aufnahme von Nvtariatsinstrumenten berechtigt; er trögt die eingehenden Schriften, so 
wie die mündlichen Anträge, ins Protokoll ein.

1581. Das Vogteigericht hat sein eigenes Siegel, welches der Notar in seinem Ver
wahr hat, und bei Ausfertigung von Nvtariatöinstrumenten gebraucht.

1582. Im Vogteigerichte werden außer dem Protokolle keine andern Bücher und Re- 
gister geführt und es muß dal-er das Protokoll die Verhandlung »jeder Sache umständlich 
und vollständig enthalten. Jährlich wird ein alphabetisches Register §um Protokolle hin- 
-ugefugt.

1585. Das Protokoll wird nach jeder Sitzung von sämmtlichen Gliedern unter
schrieben.

1584. In den Untersuchungssachen wird das Protokoll jedesmal besonders unter
schrieben und den Akten beigesügt.

1585. Die Untersuchungen werden vom Gerichtsvogte geleitet, dem das Verhör der 
Jnquirenden aufgetragen ist.

1586. Das Vogteigericht fertigt seine Bescheide als Protokollertrakte mit der Beglau
bigung des Notars aus; die Urtheile werden mit der Unterschrift aller Glieder und des 
Notars versehen.

1587. Das Vogteigericht vollstreckt seine Urtheile selbst, durch den Notar, mit Zuzie
hung des Stadtoffizials und des Stadtlvachtmeisters, sobald das Urtheil sich auf bewegli- 
ches Vermögen bezieht. Bezieht sich das Urtheil auf unbewegliches Vermögen, so wird 
wegen der Vollziehung dem MagsiAate vorgestellt.

III. Von den Grenzen der Amtsgewalt und von der Verantwortlichkeit 
des VogteigerichtS.

1588. Das Vogteigericht ist in streitigen Rechtssachen, welche vor dasselbe gelangen, 
die erste Instanz.

Vergl. d. Schweb. Stadtrecht: über d. Geschaftsg. in d. Magistr. V, Anm. a, b.

1589. In Kriminal- und Untersuchungssachen fällt das Vogteigericht kein Urtheil, 
sondern stellt die verhandelten Akten, nachdem die Untersuchung geschlossen, dem Magi- 

strate vor.

1590. In Sachen, die Accise und Getränkverkauf betreffen, erkennt das Vogteigericht 
auf Strafen, welche 30 Rbl. S. M. nicht übersteigen.

1591. Sowohl der Krons- als der Stadt-Acciseeinnehmec wird vom Magistrate er
wählt. Der erste erhält seine Besoldung, mit Genehmigung der Bürgerschaft, aus dem 
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Accise-Gescha'fte, der letztere aus den Stadtmitteln. Sie sind verpflichtet den Anordnungen 
des Vogteigerichts Folge zu leisten und ihnen entrveder selbst oder durch die ihnen unter
geordneten Diener Erfüllung zu geben.

1592. Das Vogteigericht ist dem Magistrate untergeordnet, wo daher die Appella
tionen und Beschwerden gegen dasselbe angebracht werden müssen. Die Protokolle desVog- 
teigerichts werden dem Justizbürgermeister jährlich zur Durchsicht vorgelegt.

Vergl. d. Ber. d. Narv. Magistr. v. 1766 Jan. 16.

B. Von dem Waisengerichte.

I. Don dem Bestände.

1595. Das Waisengericht besteht aus dem Justizbürgermeister, als Vorsitzer, und zwei 
Rathsherrn als Beisitzern.

Jnstr. für das Narv. Waisengericht von 1728 Jan. 24, § 3.

1594. Den Kanzelleigeschäften des Waisengerichts steht der Sckretair des Magistrats, 
mit der erforderlichen Anzahl Kanzellisten, vor.

Eben dort.

II. Don den Sitzungen, der Gerichtsbarkeit und Kompetenz, und dem 
Geschäftsgänge des Waisengerichts.

1595. Das Waisengericht halt seine ordentlichen Sitzungen jeden Sonnabend; die 
außerordentlichen werden vom Justizbürgermeister angeordnet.

Eben dort, § 4.

1596. Zur Kompetenz des Waisengerichts gehört:
1) Alle Vormundschastssachcn zwischen Vormündern und Unmündigen zu verhandeln.

2) In den gesetzlich bestimmten Fällen Vormünder zu bestellen.

3) Die Vormundschaftvrechnungen zu revidiren.

4) Inventarien in den Sterbehäusern aufnehmcn und nöthigensalls den Nachlaß ver-- 

siegeln und unter Sequester setzen zu lassen.

Eben dort, § 2.

1597. In dringenden Fällen wird die Versiegelung der Sterbehäuser vom Justiz
bürgermeister angeordnet, welcher jedoch alsdann verpflichtet ist, solches sogleich nach 
Beschaffenheit der Sache entrveder dem Magistrate, oder dem Waisengerichte, zur weiteren 
Verfügung bekannt zu machen.

Vergl. den Ber. des Narv. Magistr. von 1766 Jan. 16,

1598. Die Inventarien in Sachen der Unmündigen werden vom Protonotar des 
Magistrats nach dm Regeln, welche in der Vormundschafts-Ordnung vorgeschrieben worden, 

ausgenommen.
König!. Schweb, Docmundsch,«Ordn. von 1669.

1599. Das Protokoll des Waisengerichts wird vom Sekretair geführt und von ihm 
und den Gliedern unterschrieben.

Jnstr. für das Narv. Waisengericht von 1728 Jan. 24.

1600. Das Waisengericht fertigt blos Protokollertrakte aus. Im Fall einer noth
wendig gewordenen Korrespondenz mit andern Behörden muß diese, wie bei allen Unter- 



239

behördcn, mit Ausnahme der Polizei-Abtheilung und der Quartierkommission, durch den 
Magistrat geschehen.

Ununtevbr. Gewohnh.

1601. Die Sitzungen des Waisengerichts werden im Rathhause gehalten und seine 
Akten im Magistratsarchive ausbewahrt.

Eben so.

III. Von den Grenzen der Amtsgewalt und von der Rechenschaftsablegung des 
Waisengerichts.

1602. Das Waisengericht beaufsichtigt das Vermögen der Unmündigen und die 
Handlungen der Vormünder; es leitet diese und leiht ihnen amtliche Mitwirkung. Es hat 
keine entscheidende Gewalt, sondern stellt in allen zweifelhaften und streitigen Fällen dem 
Magistrate zur Entscheidung vor. Es kann die Vormünder nicht von sich aus entfernen, 
sondern muß dem Magistrate darüber vorstellen.

Jnstr. für das Narv. Waisengericht von 1728 Jan. 24.

1605. Beschwerden über das Waisengericht werden beim Magistrate angebracht. 
Eben dort.

C. Von der Polizei-Abtheilung des Magistrats.

I. Von dem Bestände und den Sitzungen der Polizei-Abtheilung.

1604. Die Polizei-Abtheilung des Magistrats besteht, unter Vorsitz des Kommerz- 
und Polizeibürgermeisters, aus zwei Rathsherrn als Beisitzern.

Merl), best. Beschl. d. Minist-Kom. von 1820 Marz 20 (28209).

1605. Den Kanzelleigeschäften der Polizei-Abtheilung steht der zweite oder sogenannte 
Russische Sekretair des Magistrats vor, mit der nöthigen Anzahl von Kanzellisten aus 
der Viagistratskanzellei.

Eben dort.

1606. Der Polizei-Abtheilung sind beigegeben zur Besorgung der Polizeigeschäste: 
drei Quartal-Ausseher, die von der St. Petersburgschen Gouvernementsregierung, aus 
Vorstellung des Viagistrats, angestellt werden, und das Kommando der Viagistrats- und 
Polizei-Soldaten, welche Stadtsoldaten genannt werden.

Anmerkung. Bei Unzulänglichkeit der Stadtsoldaten für den Polizeidienst, ist das in Narva ste
hende Kommando dec innern Wache verpflichtet bei Feuerschaden die gehörige Hülfe zu leisten. Sie 
wird vollzählig zur Hülfsleistung abkommandirt und steht in diesem Fall, wie alle übrigen vom Kom

mandanten abgeordneten Militairs, unter Disposition der Polizei.
Eben dort.

1607. Alle zur Polizei-Abtheilung gehörenden Personen und namentlich die Glieder 
der Polizei-Abtheilung, die Quartal-Aufseher, die Magistrats- und Polizeisoldalen und 
die zu den Löschanstalten gehörenden Personen, werden aus den Mitteln der Stadt nach 
einem Etat besoldet.

Eben dort.

1608. Die Polizei-Abtheilung versammelt sich täglich auf dem Rathhause in einem 
besondern Lokale; in dringenden Fallen hält sie, auf Anordnung des Polizei-Bürgermeisters, 
auch an Sonn-und Festtagen Sitzungen.

Eben dort.
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II. Von der Gerichtsbarkeit und Kompetenz.
1609. Die Polizei-Abtheilung verhandelt und entscheidet alle unstreitigen Forderungs

sachen, welche nicht vor den Magistrat gehören, ohne Unterschied des Belanges der Sachen.
Eben dort.

1610. In Kriminalsachen macht sie die Voruntersuchung und stellt die Sachen nach 
ihrer Beschaffenheit entweder dem Magistrate, oder dem Vogteigecichte, zur weitern Ver
handlung zu.

Eben dort.

1611. Die Polizei-Abtheilung fertigt monatlich die Taxen fur Fleischer und 
Bäcker an.

Eben dort.

1612. Sie wacht darauf, daß die Bauten der Privatpersonen in Uebereinstimmnng 
mit den vom Magistrate ertheilten Plänen bewerkstelligt werden.

Eben dort.

1615. In Beziehung auf Militairsachen, die verabschiedeten Militairs, deren Wittwen 
und Kinder, die Kantonisten u. s. w. ist die Kompetenz der Polizei-Abtheilung die
selbe wie die der Land-Polizeien in den Ostseegouvernements, in so fern Sachen 
solcher Art in den städtischen Verhältnissen vorkommen können und nicht zur Gerichts
barkeit des Magistrats oder der übrigen Stadtbehörden gehören.

III. Von dem Geschäftsgänge der Polizei-Abtheilung.
1614t. Die Polizei-Abtheilung verhandelt schriftlich und mündlich.
Dieser § und die folg, bis 162ü der. auf ununterbr. Gewohnt)., die sich auf Grundlage der frü
her citirten Verordn, von 1820 März 20 ausgebildet hat.

1615. In der Polizei-Abtheilung werden gelührt: ein Tischregister; ein Journal; 
ein Misstv; ein Aktenregister; ein Expeditionsbuch und ein Buch für eingehende und ab
zuliefernde Gelder; die erforderliche Anzahl Register über sämmtliche Einwohner, so wie 
über die Pässe der fremden Einwohner, über die auf unbestimmte Zeit beurlaubten Mili- 

tairs niedern Ranges und über die Kantonisten; besondere Register über das die Stadt 
passtrende Militair, über die Arrestanten, ein Verzeichnis über die an der Stadtgrenze vom 
Stadt-Physikus besichtigten Hornviehheerden. Aus allen diesen Registern liefert die Po
lizei-Abtheilung dem Magistrate monatlich die Verschlüge zur Beförderung an die be
treffenden Behörden ein.

1616. Die Polizei-Abtheilung erhält vom Dîagi^ate die Befehle der Gouvernements
obrigkeit in Polizei-Angelegenheiten im Originale, und berichtet denselben durch den Ma- 

gistrat.

1617. Die Polizei-Abtheilung hat ihr eignes Siegel, welches im Verwahr des Sekce- 
tairs ist, und fertigt alle Schriften und Papiere mit der Unterschrift des Polizeibürgermei
sters und des Sekretairs aus.

1618. Der Vortrag der Sachen geschieht durch den Sekretair. Ec hat das Tischre- 
Zlster, Journal, Misstv und die im § 1615 angeführten Register nnd Verzeichnisse 
selbst zu führen, oder durch die ihm zugegebenen Kanzellisten führen zu lassen, und konzipirt 
alle ausgehenden Papiere.
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1619. In ben Kriminal- unb Untersuchungssachen werben über" bie Verhöre besondere 
Protokolle geführt, unb von allen anwesenden Gliedern und Beamten und den Verhörten 
selbst unterzeichnet.

14. Von den Grenzen bet Amtsgewalt unb von der Verantwortlichkeit der 
.Polizei-Abtheilung.

1620. Die Amtsgewalt dec Polizei-Abtheilung geht nicht hinaus über bas Stadtge
biet und den Landungsplatz Hungerburg. In Fällen der Gefahr kann jedoch die Polizei- 
Abtheilung die von ihr ergriffenen Maßregeln auch in den der Stadt benachbarten Krei
sen fortsetzen, muß aber sogleich dec betreffenden Landespolizei die Anzeige machen.

1621. Bei schweren Vergehen ist die Polizei-Abtheilung berechtigt, die Schuldigen in 
Arrest zu nehmen.

1622. Die Polizei-Abtheilung ist berechtigt bet allen polizeilichen Vergehen, ohne 
Unterschied des Standes, die von dec Obrigkeit oder von ihr selbst angeordneten Geld
strafen beizutreiben, Leute aber, die ihrem Stande nach von Leibesstrafe nicht befreit find 
mit Arrest und leichter Leibesstrafe zu belegen.

1625. Die Polizei-Abtheilung kann zu keiner Geldstrafe vecurtheilen, die 30 Rbl 
S. M. übersteigt.

1624. Die Polizei-Abtheilung ist dem Magistrate untergeordnet, bei dem auch Be» 
schwerden über dieselbe angebracht werden müssen.

, î625. In den vorgeschriebenen Fristen liefert die Polizei-Abtheilung die Verschläge 
über die daselbst anhängigen Sachen und über die Arrestanten, zur Vorstellung an die 
St. Petersburgische Gouvernementöregierung, dem Magistrate ein.

V. Von den besondern Verpflichtungen und Befugnissen des Bürgermeisters, 

der Quartalaufseyer, der Polizeidiener und Stadtsoldaten.

1^26. In seiner Eigenschaft als Vorsteher der Polizei-Abtheilung hat der Kommerz- 
und Polizeibürgermeister die Zünfte der Lastträger, Salzmesser und Wraker, so wie die 
Stadtwaage zu beaufsichtigen, auf Ordnung bei Beförderung der Fuhren zu wachen und 
zur Beseitigung aller Hindernisse die nöthigen Mittel zu ergreifen oder dem Magistrate 
darüber Vorstellung zu machen.

Dergl. den Ber. des Narv. Magistr. an das Justiz-Kolleg, v. 1766 Jan. 16.

1627. In seiner Eigenschaft als Chef der Polizei, inspicirt und revidirt der Kom- 
merz-und Polizeibürgermeister die Quartalaufseher, sorgt für den gehörigen Unterhalt dec 
Magistrats-und Polizeisoldaten, und sieht auf Ordnung unter ihnen. Er sorgt für den 
gehörigen Zustand der Löstchanstalten und ist in Beziehung auf diese besonders verantwort
lich. Bei Feuerschäden dirigirt er die Löschanstalten und in diesen Fallen stehn das zum 
Brande abgeordnete Kommando der innern Wache und die sonstigen Militaicpersonen zu 
seiner Disposition.

Eben dort.

1628. Der Kommerz- und Polizeibürgermeister inspicirt von Zeit zu Zeit die Kanto
nisten und sieht darauf, daß sie von denen, welchen sie zur Pflege übergeben worden 
ordentlich und reinlich gehalten und zum Unterrichte angehalten werden.

Ununterbr. (Sewohnh.

1 Th. 16
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1629. Die Quartalaufseher sehen auf Ordnung und Reinlichkeit in ihren Stadttheilen, 
berichten über alle Vorfälle, die zur amtlichen Kenntniß gelangen müssen, schriftlich und 
mündlich dem Kommerz - und Polizeibürgermeister oder der Polizei-Abtheilung. Die 
Quartalaufseher sehen darauf, daß keine unverpaßte Leute sich in der Stadt aufhalten, und 

die Trink- mit) Schcnkhäuser zn der verordneten Tageszeit geschlossen werden.

Dieser § und die felg, bis 1652 ber. auf Verordn, über die allaem. Pflichten der Polizei und 

auf d. besond. Vers, dieses Perwaltungszweiges in Narva.

1650. Der Quartalausseher der ersten Stadttheils, welcher immer die Stelle des 
Wachtmeisters zugleich bekleidet, hat den Proviant und die Bekleidung der Viagistrats
und Polizeisoldaten, und die Anschaffung der Fvurage für die Polizeipserdt zu besorgen. 
Er besorgt die Erheizung, Beleuchtung und Reinigung des Rathhauses und hat die Lösch
werkzeuge in seinem Verwahr. Unter seiner Aufsicht und Versorgung stehen die Arrestanten.

1651. Zur Disposition des Kommerz-und Polizeibürgermeisters stehen zwei Raths
diener und ein Magistratssoldat. Durch den einen der Diener (unter dem Namen Markt- 
vogt) laßt er die ordnungsmäßige Betreibung des Handels und daß keine Vorkàuferei 

getrieben werde, bewachen; die Verpflichtung des andern (Baudiener genannt) ist, die Ar
beiter bei Reinigung der öffenlichen Plätze und bei den Stadtbauten zu beaufsichtigen.

1652. Das Kommando der Magistrats- und Polizeisoldaten hat die Verpflichtung 
die Arrestanten zu bewachen, diejenigen Personen, welche arretirt werden sollen, zu greifen, 

und was ihnen sonst von Amtswegen aufgetragen wird, zu erfüllen.

VI. Von dem Stadt-PH,psikus, der Stadt-Hebamme und dem Stadt- 
Brandmeister.

1655. Der Stadt-Physikus, die Stadt-Hebamme und der Stadt-Brandmeister werden 
vom Magistrate angestellt und aus den Stadtmitteln besoldet.

Ununterbr. Gewohnt).

1654. Ueber ihre amtlichen Verpflichtungen erhalten sie besondere Instruktionen 
vom Magistrate.

Eben so.

Drittes Hauptstück.
Von der Verfassung der besonderen städtischen Verwaltun

gen und Kollegien.

Erste Abtheilung.
Von der Verfasiung des Baukollegiums.

1655. Dar Baukollegium besteht aus dem Kommerz- und Polizei-Bürgermeister, ei
nem Rathsherrn, einem Mitgliede des Kaufmannsstandes und einem Mitgliede des Hand
werkerstandes. Ter Protonotar ist in Fällen, wo es erforderlich ist, verpflichtet, die Pro

tokolle des Baukollegiums zu führen.

Inste, für d. Bau'oll. v. 1728 Jan. 24, §§ 2 u. 5.

1656. Das Baukollegium hat keine bestimmte Sitzungen, sondern versammelt sich, f° 
oft es erforderlich ist.

Eben dort, § 5
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1657. Das Baukollegium handelt im Auftrage des Magistrats. Zu seiner Kom- 
petenz gehört:

1) Die öffentlichen Bauten unter Mitwirkung des Stadtarchitekten anzuordnen zu 
besichtigen und vom Architekten Rechenschaft zu verlangen.

L) Die Bau- und Grenzstreitigkeiten an Ort und Stelle zu untersuchen und darüber 
Bericht zu erstatten.

5) Hauser und Plätze in der Stadt, mit Zuziehung des Architekten und der nöthigen 
Werkmeister, zu tariren.

4) Die Lage der Stadtplätze zu untersuchen, sie abzumeffen und einzuweiscn.

5) Ten Straßen- und Brückenbau besorgen zu lassen.

Eben bort, §§ 5, 6—9.

1658. Beschwerden über das Baukollegium werden beim Magistrate geführt.
Eben dort, § 4.

Zweite Abtheilung.
Von der Verfassung dec Quartierkommission.

I. Von dem Bestände.
1G.>9. Die Quartierkomynssion besteht aus sieben Gliedern, und zwar aus einem 

adligen Hausbesitzer, einem Gliede der großen, einem der kleinen Gilde, einem der Russi
schen Kaufmannschaft und außerdem drei Gliedern, welche von den Stadtbewohnern zu 
einew von der Altrussischen, der Finnischen und der Neurussischen Gemeinde, erwähl/und 
sämmtlich vom Magistrate bestätigt werden.

Verordn, v. 1808 Aug. 51.

1640. Alle Glieder der Quartierkommission werden auf ein W gewählt- den 
Vorsitz führt der Kommerz- und Polizei-Bürgermeister.

Ununterbr. Gewohnh.

1641. Bei der Quartierkommission sind angestellt: ein Buchhalter, ein Schrift
führer und zwei Gerichtsboten. Sie werden aus den Stadtmitteln besoldet.

Aller!), testât. Beschl. d. Mjnist.-Kom. v. 1820 März 20 (28209).

1642. Der Buchhalter wird von der großen Gilde erwählt und vom Magistrate 
bestätigt. Der Schriftführer und die Gerichtsdienec werden von dec Quartierkommission 
unmittelbar angcstellt.

Uhuntei-bv. Gewohnh.

IT. Von der Kompetenz.
1645. Die Quartierkommission sorgt dafür, daß das in der Stadt befindliche Mili- 

tair mit Quartier versehen werde, beobachtet die gleichmäßige und gesetzliche Vertheilung 
der Einquartierung, beaufsichtigt die Stadt-Kasernen und besorgt die Reparaturen und 
Bauten derselben, repartirt die Einquartierungslasten und führt Rechnung über Einnahme 

und Ausgabe.
Verordn, v. 1808 Aug. 51 u. ununterbr. Gewohnh.

1644. Die amtliche Wirksamkeit der Quartierkommission erstreckt sich nur über das 
Narvasche Stadtgebiet und über den Landungsplatz Hungerburg. Bei bedeutenden Durch
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Märschen, oder wenn das Militair aus entfernter» Gegenden in Narva zusammengezogen 
wird,verlegt sie die Einquartierungauch in die um Narva belegenen Dörfer,nach vorhergegan- 
gener Übereinkunft sowohl mit dem Polizei-Ehes des Jamburgsichen Greises, als auch 
mit dem Hakenrichter des Allentackenschen Distrikts im Gouvernement Esthland.

Ununtrrbr. Gewohnh.

III. Don dem Geschäftsgänge und der Verantwortlichkeit
der Quartierkommission.

1645. Die Quartierkommission erhält die Befehle der Gouvernementsobrigkeit durch 
den Magistrat.

Dieser § u. d. folg, bis 1654 bet. auf ununterbc. Gewohnh.

1646. Die Anforderungen der Militair-Kommandos werden an die Polizei-Abthei
lung gerichtet und der Quartierkommission von dieser mitgetheilt.

1647. In der Quartierkommission werden geführt: vom Buchhalter, die Rechnun
gen über Einnahmen und Ausgaben, das Buch über die Vertheilung der Quartiere, 
ein Buch über das für die Stadt-Kasernen abzuliefernde Holz und Licht, Oel und Geschirre; 

vom Schriftführer, ein Journal und ein Missiv.

1648. Die Anzeige-Billette über angewiesene Einquartierung werden vom Buchhal
ter mit seiner und der Glieder Unterschrift angefertigt. Die Berichte an den Magistrat 
und die Polizei-Abtheilung konzipirt der Schriftführer und sie werden von den Gliedern 
und dem Buchhalter unterschrieben. Der Schriftführer hält die Papiere der Quartierkom

mission in gehöriger Ordnung.

1649. In das Journal werden nur die Papiere und Anträge, welche eine Verhand
lung erfordern, mit Angabe des Inhalts der Verhandlung und des Beschlusses der Kom
mission, eingetragen; alle einfachen Anforderungen aber werden Jahrgangsweise zusam
mengeheftet, über dieselben ein Register geführt und die Erfüllung derselben auf den Pa

pieren selbst bemerkt.

1650. Die Leistungen in Natur der Einquartierungslast werden nicht jährlich, 
sondern nach Ermessen der Quartierkommission oder aus Aufforderung des Magistrats, 
und zwar mit Bestätigung des letztern festgesetzt, wann eine Nothwendigkeit dazu ein
tritt; die Geldbeisteuern dagegen müssen jährlich repartirt und zur Bestätigung dem 

Eivilgouverneur vorgestellt werden.

1651. Die Einweisung der Quartiere an Oberoffiziere geschieht vermittelst der im 
§ 1648 angeführten Billette, welche in zwei Exemplaren ausgefertigt werden, von de
nen das eine dem Hauseigenthümer, das andere aber dem einzuquartierenden Offizier zuge
stellt wird; zur Abführung der Gemeinen in die Quartiere erhalten die Gerichtsboten 
ein von dem Buchhalter beglaubigtes Verzeichniß.

1652. Jede Quartiereinweisung wird in das Buch über die Vertheilung der Quar
tiere eingetragen, mit namentlicher Bezeichnung des ins Quartier gestellten Militairs, der 
Nummer des Billets und der Zeit, die das Militair im Quartier zu stehen hat.

1655. Ueber das fortwährend in Narva stehende Militair erhalt die Quartierkom
mission monatlich vom Kommandanten, durch die Polizeiabtheilung, die Verzeichnisse und 

trifft ihre Anordnungen zeitig.
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1654. Die Quartierkommission ist, in Beziehung auf ReckmungSablegung und Kla

gen wegen unrechtmäßiger Belegung mit Einquartierung, direkt dem Magistrate, in allen 
übrigen Beziehungen aber unmittelbar der Polizeiabtheilung, welche ihr auch allen mög

lichen Schutz und Beistand zu erweisen hat, untergeordnet.



Sechstes Bu ch.
Von ter Kontrolle über die Geschäftsführung in den Behörden.

1655. Die zur Beaufsichtigung des Geschäftsganges in den Gerichtsbehörden ange
stellten Beamten sind: in jedem Gouvernement die Gouvernementsprokureure, der Ober

fiskal in Livland, der Kommissarius - Fisci in Esthland, der Gouvernementsfiskal in 
Kurland und die Kreisfiskale im Livländischen und im Kurländischen Gouvernement.

Anmerkung. Außerdem befinden sich noch bei den Magistraten dec Städte: Riga, Reval und . 
Narva, besondere sogenannte Etadtoffiziale oder Fiskale, deren Amtspflichten in dem II, 111 und 
V Buche des ersten Theiles dieses Provinsialrechts, wogehörig, angeführt sind.

I. Von dem Gouvernementsprokureur.

1656. Der Gouvernementsprokureur wird angestellt und entlassen von dem Dirigi- 
renden Senate, auf Vorstellung des Justizministers.

Allg. Reichsg. Bd. II, Allg. Eouv.-Verf., § 2295.

1657. Die Stelle des Gouvernementsprokureurs, falls er beurlaubt wird, oder schwer 
erkrankt oder mit Tode abgeht, vertritt auf Anordnung der Gvuvernementsregierung ein 
Nath derselben oder ein anderer zuverlässiger in wirklichem Staatsdienste stehender Beamte.

llnunterbr. Gewobnh.

1658. Der Gouvernementsprokureur im Kurländischen Gouvernement gebraucht zu 
seinem Schriftwechsel die erforderlichen Beamten aus der Kanzellei der Gouvernements
regierung, des Kameralhofs oder des Oberhofgerichts. Im Livländischen und im Esth
landischen Gouvernement werden ihm zur Führung seines Schriftwechsels zwei Kan- 
zelleibeamten der Gouvernementsregierung zugewiesen, deren Gehalte und die erforderlichen 
Kanzelleimaterialien aus den Kanzel le isummen dec Gouvernementsregierung bestritten 

werden.
Allg. Reichsg. Dd. II, Allg. Eouv.-Verf., § 2293, und ununterbr. Gewohnt).

1659. In dec Gouvernementsregierung ist dem Gouvernementsprokureur eine beson» 
dere Kammer anzuweisen, wohin er die auf seine amtlichen Verhandlungen bezüglichen 

Akten verlangen kann.
Vergl. eben dort, § 2292.

1) Von den Gegenständen der Amtswirksamkeit des Gouvernements« 
prokuceurs.

1660. Gegenstand der Amtswirksamkeit des Gouvernementsprokureurs ist einzig und 
allein die unmittelbare Aussicht über die Beobachtung der gesetzlichen Ordnung bei Ver

handlung der Geschäfte in den Behörden.

Vergl. eben dort, § 2300.
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1661. Die Amtsthätigkeit des GouvernementSprokureurr besteht:

a) 5n Beziehung auf Erhaltung der allgemeinen Ordnung im Gouvernement:

1) Durch sein Gutachten zum richtigen Verständnis dec Gesetze in ihrer wahren Be

deutung und Kraft beizutragen.
2) Auf die genaue Vollziehung der Gesetze und Auftechthaltung der durch sie festgestellten 

Ordnung zu sehen, und zur Verhütung aller ihnen widersprechenden Handlungen und aller 
Mißbräuche mitzuwirken, insbesondere aber vorzubeugen: a) den Übertretungen der Eides
pflicht und Treue; b) den Störungen der öffentlichen allgemeinen Ruhe; c) jedem Schaden 

an Krons- und Gemeindeeigenthum; d) der Bestechlichkeit; e) der Betreibung verbotenen 
und Verhinderung erlaubten Handels; f) der Uebertretung der Regeln der Wohlanstan- 
digkeit und Veranlassung von öffentlichem Anstoß und Aergerniß; g) dem Ungehorsam, 
Murren und Widersetzlichkeit; h) der Trägheit und Nachlässigkeit in Erfüllung dec obrig
keitlichen Befehle und Aufträge und in Ausführung der Geschäfte.

3) Darüber zu wachen, daß keine Behörde im Gouvernement sich Kompetenz und Ge
schäfte, die einer andern zukommen, anmaße und die darüber entstehenden Zweifel zu 

entscheiden.
4) Die Gefängnisse, öffentlichen Arbeit;- und Zuchthäuser zu besuchen und zu besichti

gen; dafür zu sorgen, daß diejenigen, welche darin gehalten werden, an Kleidung und 
Nahrung erhalten, was ihnen zukommt; darüber zu halten, daß bei Schließung der Ar

restanten keine durch die Gesetze verbotene Werkzeuge gebraucht werden; die von den unter 
Wache gehaltenen Personen geschriebenen Briefe und Bittschriften durchzulesen und abzu
fertigen. — Die Gouvernementsprokureure haben die Verpflichtung, allwöchentlich die 
Gefängnisse zu besuchen und, in Gemäßheit des allgemeinen Arrestanten-Reglements, über 

die Gefangenen Erkundigung einzuziehen. Sollte einer dec unter ihrer Obhut befindlichen 
Gefangenen sich seit einem Jahr in gefänglicher Haft befinden, ohne daß die Verhandlung 
über ihn geschlossen wäre, so sind die Gouvernementsprokureure verpflichtet, sowohl dar
über, als über den Stand der Sache allmonatlich Seiner Kaiserlichen Majestät in höchst 
Dero Eigene Hände zu berichten und dabei in Kürze das Wesen der Sache und den Aufent

haltsort des Arrestanten zu bezeichnen.
5) An den Verhandlungen in den Sitzungen der Rekruten-Empfangskommission Theil 

zu nehmen.
6) An der Beprüfuug und Attestirung der für wahn- und blödsinnig Erklärten Theil zu 

nehmen.
Anmerkung. Die Goudernementsprokureure in denOiiseegouvernemcntö smb davon befreit, in den 

Dersammlunze» tcd Adelö gegenwärtig zu sein, so wie von der Psncht über Aufrechthaltung dec gc» 
leiblichen Ordnung in denselben und über ihre Verhandlungen Ansicht zu fuhren.

Namentl. Bef. v. 1832 Olt. 12 (5607).

b) In Beziehung auf die Finanzverwaltung.

7) Ueberall den Vortheil rnrd das Interesse der Krone zu wahren.

8) Zur Verhütung unerlaubter Verwendung von Kronsgeldern mitzuwirken.

9) Darüber zu wachen, daß von dem Volke keine ungesetzlichen Abgaben erhoben 

werden.
10) Bei Abhaltung von Torgen wegen Krvnslieferungen und Podräden gegemvärtig 

zu sein.



248

11) Aus den vorschriftmäßigen Gebrauch des Stempelpapiers in schriftlichen Verhand
lungen, und auf die innere Rechnungsführung darüber, zu sehen.

12) An Besichtigung und Revision des Kronvermögens mit Theil zu nehmen.

13) Betrügereien bei Einschreibung der Kaufleute zu einem Familien-Kapital ab

zuwenden.

c) In Beziehung auf Rechtspflege.

14) Darauf zu sehen, daß die Gesetze in den gerichtlichen Erkenntnissen in ihrem wah

ren Sinne angewandt werden.
15) Darüber zu wachen, daß die vorgeschriebenen Formen und Prozeduren im gericht

lichen Verfahren und die innere Geschäftsordnung der Behörden genau beobachtet 

werden.
16) Zu verhüten, daß die Gerichte sich keiner ihnen nicht zukommenden Gewalt 

anmaßen und lich nicht aus Sachen einlassen, die nicht zu ihrer Gerichtsbarkeit gehören.

17) Jede Versaumniß und Verzögerung in Verhandlung der Sachen abzustellen und 
zu deren unaufschiebbaren Abmachung anzuhalten.—Die Gouvcrnementsprvkureure, deren 
Pflicht es ist, besonders in den Gouvernements darauf zu wachen, daß die Allerhöchsten Be
fehle genau erfüllt werden und daß alle Rechtssachen einen raschen Gang erhallten, inson
derheit diejenigen, die sich auf Gefangene beziehen, berichten, wenn sie Vernachlässigungen 
wahrnehmen, dem Justizminister, welcher allmonatlich Leiner Kaiserlichen Majestat Ab
schriften dieser Berichte, mit Hinzufügung seiner Meinung, unterlegt.

18) Sachen zur Sprache zu bringen, über die keine gerichtliche Verhandlung eingeleitet 
worden.

19) Offenbare Unterdrückungen und Verfolgungen, Eigenmächtigkeiten und Mißbrauche 
im Gerichte abzustellen.

20) Die Glieder und Beamten der Gerichtsbehörden zm genauen Erfüllung ihrer Amts
pflichten anzuhalten.

21) Die Sachen der Krone, der Gemeinden und öffentlichen Anstalten und der Gefan
genen in den Gerichtsbehörden zu vertreten.

22) Bei ter öffentlichen Versteigerung unberveglichen Vermögens zugegen zu sein.

Vergl. eben dort, § 2501.

1662. Außer seinen Pflichten in Bezug auf Kontrolle, sind dem Gouvernements- 
prokureue noch andere zugetheilt; zu diesen gehört die Obliegenheit, an den Sitzungen 
der Verpflegungskommission und des statistischen Gouvernements-Komites Theil zu 

nehmen.
Eben dort, § 2502.

2) Von der Beschaffenheit und den Grenzen der Amtsgewalt des

Gouverne ment Sprokureurs.

166à. Das Wesentliche der Amtsgewalt des Gouvernementsprokureurs besteht darin, 
das; er verpflichtet ist, von allen von ihm bemerkten Mißbrauchen und Unordnungen die 
Gouvernementsobrigkeit unverzüglich in Kenntniß zu setzen, und in gewissen Fallen nach 
Inhalt der unten folgenden Regeln auch dem Iustizminister zu berichten.

Eben dort, § 2505.
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1664. Dem Iustizminister hat dec Gouvernementsprokureur die vorgeschriebenen 
Verschlage zu den bestimmten Terminen einzusenden und besondere Berichte (Proteste) über 
die Sachen vorzustellen.

Eben dort, § 2306.

1665. DieGouvernementsprvkureure haben demIustizminister Verschlüge einzusenden:
1) über alle in Verhandlung stehende Rechtssachen namentlich; 2) über die Zahl der Arre
stanten und 3) besondere monatliche Verschlägt über alle anhängige Kriminal- und Unter- 
suchungssaclM mit Angabe folgender Umstände : a) was es für eine Sache ist, in rvelchem 
Gerichte und in welcher Veranlassung deren gerichtliche Verhandlung begonnen, wann und 

wie sie entschieden, und wann und wohin sie nach der Entscheidung zur Revision geschickt 
worden, ob und wie viele Personen in jeder Sache unter Wache, und wo sie in Haft 
gehalten, wann sie befreit oder wohin sie geschickt worden und ob mit oder ohne Strafe; 
b) wie die im Gefängniß gehaltenen Verbrecher gehalten werden, ob sie nach Maßgabe 

der Größe des Verbrechens eines jeden von einander abgesondert und die bereits zu einer 
Strafe Verurtheilten von den eines Verbrechens bloß Angeschuldigten getrennt sind, ob sie 
etwa zu schweren, ihre Kräfte übersteigenden Arbeiten angestrengt oder mit dergleichen 
Strafen belegt werden, und wenn sie irgendwohin auf Arbeit geschickt werden, dafür auch 
die gesetzmäßige Zahlung empfangen. Auch diejenigen unter der bürgerlichen Gerichts

barkeit stehenden Arrestanten, die aus irgend welchem Grunde aus dem Gefängnisse nach 
einer Militair-Hauptwache versetzt werden, sind deshalb nicht der Beaufsichtigung und 
Fürsorge des Gouvernementsprokureur- entzogen; wenn aber zu gleicher Zeit mit einer 
solchen Translation die Arrestanten selbst und die Verhandlungen über sie der Militair- 
Obrigkeit übertragen lverden, so nimmt auch damit die Beaufsichtigung solcher Arrestanten 
von Seiten des Gouvernementsprokureurs ein Ende.

Eben dort, § 2307.

1666. Die Gouvernementsprokureure haben dem Zustizminister kurze Anzeigen über 
alle in den Sachen von ihnen eingelegten Proteste zu machen.

Eben dort, § 2308.

1667. Die Couvernementsprokureure können zu jeder Zeit in die Gouvernements
behörden gehen und erhellten in der Sitzung einen Stuhl, müssen jedoch bei Aburtheilung 

der Sachen das Sitzungszimmer verlassen.
Vecgl. Eben dort, § 2309.

1668. Die Obergerichte sind verpflichtet dem Gouvernementsprokureur die Akten 
mitzutheilen und seine Meinung vor Entscheidung der Sachen einzuholen in folgenden 
Fällen, nämlich: 1) wenn sich Zweifel über die Kompetenz erheben; 2) wenn unter den 
Mitgliedern der Obergerichte Zweifel darüber entstehen, was gesetzliche Vorschrift sei;
3) wenn die Sache zum Theil eine Privat-, zum Theil aber zugleich eine öffentliche Ange
legenheit betrifft, oder wenn es nur eine Privassache ist, die aber auch das Kronsinteresse 
berührt. Im Allgemeinen aber werden Rechtssachen über Eigenthum zwischen der Krone 
und Privaten nicht von den Obergerichten dem Gouvernementsprokureur mitgetheilt, weil 
selbige, nach besonders für sie erlassenen Vorschriften, von den Kreis- und Gouvernements- 
Fiskalen vertheidigt werden; wenn bei dec Beprüfung des Journals oder des gerichtlichen 
Erkenntnisses der Gouvernementsprokureur eine besondere Dieinung abgeben sollte, so 
wird selbige zugleich mit dem Urtheil des Gerichts dem Kameralhofe oder dem Domai- 
nenhofe, je nachdem die Sache hingehört, mitgetheilt.

Vecgl. Eben dort, § 2310.
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1669. Der Gouvernementsprokureur hat sich öfter nach dem Gange der Sacken in 
den Obergerichten zu erkundigen. Diese Gerichte und deren Sekretaire sind verpflichtet, 
dem Gouvernementsprokureur alle von ihm verlangte 'Rackrickten und ihm nöthige 
Auskünfte, mir aller Genauigkeit und ohne den geringsten Verzug, zu ertheilen. Mit den 
Kreis- und Stastbehörden, ausgenommen die Magistrate der Städte Riga und Reval und 
die Gerichtsbehörden erster Instanz des Gouvernements Esthland, tritt der Gouvernements- 
prokureur in keine unmittelbare Verhandlung, sondern erhält über den Geschäftsgang in 

denselben von den Kreisflskalen Auskunft.
Vergl. Eben dort, § 2311. < ■

1670. Der Gouvernementsprokureur ist berechtigt, nicht nur bei Verhandlungen, in 
welchen er seine Meinung abgeben muß, sondern auch bei allen übrigen Verhandlungen, 
sobald die Nothwendigkeit eintritt Erläuterungen aus den Original-Akten zu ziehen, 
solche von den Sekretairen der Gerichtsbehörden zur Durchsicht zu verlangen. Die Se- 

kretaire sind verpflichtet, die Akten mit richtigen Inhaltsverzeichnissen versehen unver
züglich in die Sitzungskammer des Prokureurs gegen Quittung einzuliefern.

Eben dort, § 2312.

1671. Ausgenommen von der Amtswirksamkeit des Gouvernementsprokureurs sind 
die bloß für eine bestimmte Zeit errichteten Gerichtsbehörden und die Evncursgerichte in 

Handelssachen.
Dergl. Eben dort, § 2313.

1672. Der Gouvernementsprokureur kann alle Journale und Protokolle der Ober
gerichte, der Stadtmagistrate in Riga und Reval, und im Esthlandischen (Gouvernement 
auch der Manngerichte und des Niederlandgerichts, zur Durchsicht verlangen und müssen 
ihm selbige nach erfolgter Unterschrift, jedoch vor Vollziehung der darin getroffenen Ver

fügungen, mitgetheilt werden.
Vergl. Eben dort, § 2314.

1675. Dem Gouvernementsprokureur sind alle gerichtliche Entscheidungen in Sachen 
der Krone, der Gemeinden, dec öffentlichen Anstalten und von Gefangenen, so wie in 
allen Privatsackeu, welche das Kronsinteresse berühren oder zugleich private und öffentliche 
sind, und in allen Kriminal- und Untersuchungssachen, vor Vollziehung der Enstcheidung 

zur Durchsicht mitzutheilen.
1824 Juli 50 (50006) u. Hept. 5 (50076); 1828 Ryv. 12 (2-426).

1074. 3um Beweis, daß das Journal oder Protokoll vom Gouvernementsprokureur 
durchgesehen worden, schreibt er auf demselben eigenhändig: gelesen, und bemerkt zugleich 
das Datum, wann das Journal oder 'Protokoll von ihm durckgesehen worden.

Allg. Reichsg. Bd. II, Allg. Gouo.-Verf. § 2515.

1675. Zur Durchsicht ist nur eine Frist von drei Tagen gestattet, in Sachen aber, 
die eine schleunige Erfüllung erfordern, eine noch kürzere Zeit.

Eben dort, § 2516.

1676. Findet der Gouvernementsprokureur nöthig in Betreff der im Journal oder 
Protokoll enthaltenen Verfügung eine Bemerkung zu machen, so ist er verpflichtet, dies 
gleich bei der Durchsicht des Journals oder Protokolls und noch vor der Unterschrift des 

Erkenntnisses zu thun.

Eben dort, § 2317.
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1677. Wenn der Gouvernementsprokureur durch irgend welche Umstände verhindert 
wird, zu einer ihm im Journal oder Protokolle mitgetheilten Verfügung vor dec Unter» 
schuft des Erkenntnisses seine Bemerkungen zu machen, so ist ec verpflichtet, die höhere 
Obrigkeit davon in Kenntnis zu setzen, und in Kriminalsachen sie dem Civilgouverneur 

mitzutheilen, mit Auseinandersetzung der Gründe, welche ihn verhindert diese Bemerkung 
im Journal oder Protokolle zu machen.

Eben dort, § 2518.

1678. Der Gvuvernementsprokureur kann die Vollziehung des Erkenntnisses einer 
Behörde nicht aufhalten, wenn die Glieder sich durch seine Bemerkungen nicht über
zeugen lassen und ihren Beschluß vor Unterschrift des Erkentnisses nicht ändern; wenn 
ec aber ersieht. 11 dm; das Erkenntnis dec Behörde mit den Gesetzen nicht übereinstimmt 
und dem Dienste zum Aachtheil und dem Kronsinteresle zum Verlust gereicht; 2) daß 
in Kriminalsachen auf eine mit dem begangenen Verbrechen in keinem Verhältniß stehende 
Strafe erkannt worden, oder 3) daß in der Art der gerichtlichen Verhandlung die gesetzlich 
vorgeschriebene Ordnung nicht beobachtet worden, und überhaupt daß irgend eine Säu
migkeit, eine Verzögerung oder gar eine Bedrückung Statt gefunden, so hat der Gouver- 
nementsprvkureur, nachdem er der Behörde seine Erinnerungen deshalb gemacht, dem 
Justizminister, wie der Gouvernementsobrigkeit, unverzüglich darüber zu berichten. 
Wenn in Kriminalsachen die Glieder durch die Bemerkungen des Gouvernementspro- 
kureurs sich nicht überzeugen lassen und ein Erkenntniß unterschreiben, das mit seinem 
Protest im Widersprüche steht, so hat der Gouvernementsprvkureur, außer den oben er
wähnten Berichterstattungen, auf dem Erkenntniß selbst zu bemerken: daßeresgele- 
sen und bei seinem frühern Proteste verbleibe.

Eben dort, § 2519.

1678. Wenn die Verfügung od'er das Erkenntniß einer Behörde auf eine Minister
vorschrift erfolgt und dem Gouvernementsprokureur dabei Zweifel aufstoßen, so muß er, 
obwohl er dann nicht das Oiecht hat weitere Vorstellungen dagegen oder Erinnerungen 
deshalb zu machen, mit der ersten Post über diesen Umstand dem Justizminister umständ
lich berichten, besonders wenn die Sache eine schleunige Entscheidung erfordert.

1680. Wenn einem solchen Erkenntniß schon die Erfüllung gegeben worden und es 
unmöglich ist, die Ungehörigkeit, den Schaden und Verlust abzuwenden, so ist der Gou
vernementsprokureur zur Unterbrechung derselben und um dergleichen nicht weiter zuzulassen 
verpstichtet, seine Bemerkung hierüber zu machen, mit der nöthigen Auseinandersetzung 
aller Umstände und Angabe der Mittel, welche zum Vortheil des Dienstes und Krons- 
interesses und zur Erleichterung des Volks gereichen dürften, und überhaupt solche Bemer
kungen über alle Sachen beim Absaufeines jeden Tertials dem Justizminister vorzustellen.

Eben dort, § 2521.

1681. Der Gouvernementsprokureur hat, mit Vermeidung aller unnöthigen Schrei
berei, alle seine Erinnerungen, Bemerkungen und Vorstellungen persönlich in der Sitzung 
der Behörde zu machen, wo sie ins Journal oder Protokoll einzutragen sind; die 
Glieder sind verpflichtet ihn schweigend und gelassen anzuhören, ohne ihm in die Rede 
fallen zu dürfen ; wenn er seine Bemerkungen schriftlich macht, so sind sie gleichfalls ins 
Journal oder Protokoll einzutragen.

Eben dort, § 2522.
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1682. Ter Gouvernementsprokureur kann bei seinen Nîittheilnngen ben Obergerich- 
ten und ihnen gleichstehenden Behörden Anträge, Vorstellungen oder Anzeigen machen, wie 

er es der Sache angemessen findet.
Eben dort, § 2323.

1685. Die Gvuvernementsprokureure stehen unmittelbar unter dem Justizminister 
und erhalten nur von ihm Vorschriften, auch werden sie nur von ihm über Verdienste und 

Auszeichnungen im Dienste attestirt.
Eben dort, § 2328.

1684. Die Civilgouverneure können den Gouvernementsprokureuren weder Vorschrif
ten ertheilen, noch Zeugnisse über ihre Amtsführung ausstellen.

Eben dort, § 2326.

1685. Die Gouvernementsprokureure können zu keinen Kommissionen ernannt oder 
abgeordnet werden, die ihre Entfernung aus der Gouvernementsstadt nöthig machen, ohne 
besondere Genehmigung des Justizministers oder ohne einen besonders deshalb erlassenen 
Allerhöchsten Befehl.

Eben dort, § 2327.

1686. Dec Iustizminister wacht darüber, daß die Gouvernementsprokureure eben so 
wie die übrigen zur Beaufsichtigung des Geschäftsgangs in den Behörden bestellten Beam
ten treu und eifrig ihre Pflicht erfüllen; für Amtsvergehung-n übergibt er die Prokureure 

dem Gerichte im Dirigirenden Senate.
Eben dort, § 2333.

II. Von dem Oberfiskale in Livland, dem KommissariuS - FiSci in Esth
land und dem Gouvernementsfiskale in Kurland.

1) Don dem Oberfiskale im L isländischen Gouvernement.

1687. Der Oberfiskal in Livland wird, auf Vorstellung des Justizministers, vom Dt- 
rigirenden Senate angestellt.

1844 Nov. 27 (18470).

1688. Der Oberfiskal wird von der Staatsregierung besoldet.
Kön. Schweb. Res. v. 1667 Aug. 17, § 7; Etat d. Livl. Gouv. v. 1797 Febr. 26 (17846).

1689. Die Amtswirksamkeit des Oberfiskals beschrankt sich auf die gerichtlichen Ver
handlungen des Hofgerichts. Er wohnt allen Sitzungen im Hvfgerichte bei und hat daher 
seinen besondern Platz im Sitzungszimmer desselben.

Kön. Schweb. Res. ans Dorpt. Hofger. v. 1667 Aug. 17, H 7 und 1681 Juni 28, § 4.

1690. Der Oberfiskal ist verpflichtet:
1) Bei allen Verhandlungen das Interesse der Krone wahrzunehmcn, die Krone, als 

deren Bevollmächtigter, in allen ihren Angelegenheiten zu vertreten, sowohl in Sachen, die 
in erster Instanz bei dem Hofgerichte verhandelt werden, als auch in denjenigen, welche 
durch Appellation oder Querel von den Untergerichten an das Hofgericht gelangen. Wenn 
aber dergleichen Rechtssacl)en an den Senat gelangen, so ist der Oberfiskal zu keiner amt
lichen Vertretung mehr verpflichtet.

2) Die Sachen der Kirchen bei dem Hofgerichte zu betreiben.
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3) In Auftrag der Gouvernementsregierung peinliche Anklage' gegen Beamte wegen 
Amtsvergehen und gegen Edelleute wegen Kriminalverbrechen anzustellen.

4) Darauf zu wachen, daß die verwirkten Strafgelder gehörig erlegt und die ergangenen 
Strafurtheile pünktlich erfüllt werden.

5) Wenn bei den Verhandlungen im Hofgerichte die Parteien sich ungebührlich gegen 
einander betragen, oder die den Richtern schuldige Achtung außer Acht lassen, auf Bestra
fung ihres gesetzwidrigen Verhaltens anzutragen und darauf zu wachen, daß solche Verstöße 

wirklich geahndet werden.
6) Darauf zu sehen, daß die Gerichtsglieder sich zu den Sitzungen des Hofgerichts zur 

bestimmten Stunde einftnden, und daß von den ausbleibenden oder zu spat zur Sitzung 
kommenden Gliedern die gesetzlichen Strafgelder gehörig erlegt werden.

Jnstr. f. d.Oberfisk.v. 4630 Aug. 23, §§ 3, 8—7, 11—14; Hofger.-Ordn. v. 1650 Sept. 6, 
§ 8; Landger--Ordn. v. 1632 Fedr. 1, § 28; Kön. Jnstr. f. d. Gen.-Gouv. v. 1629 Dec. 
10, § 24; Kön. Schwed. Exek. Verordn, v. 1669 Juli 10, § 26; Kön. Schwed. Verordn, z. 
Bef. d. Just. v. 1671 Sept. 22, Kap. IV, § 12; Kön. Schw. Res. v. 1681 Juli 4, § 1; Ges. f. d. 
Evang.-Luth. Kirche in Rußl. v. 1832 Dec. 28 (8870) §478; Sen.-Uk. v. 1838 Dec. 23.

1691. Au desto gründlicherer Wahrnehmung seiner Amtspflichten ist der Oberfiskal 
berechtigt, bei dem Hvfgerichte um Mittheilung aller die Sachen, welche er betreibt, betref

fenden Aktenstücke anzusuchen.

1692. Der Oberfiskal ist in allen von ihm von Amtswegen zu führenden Sachen 
vom Gebrauch des Stempelpapiers, so wie von der Erlegung der Kanzelleigebühren und des 
Apellationsschillings, befreit.

Kön. Schwed. Res. v. 1681 Juni 28, § 2 und 1693 Nov. 8.—Vergl. Allg. Reichsg. Bd. 
X, Civilgesehe, § 5692.

1695. Von allen Strafgeldern, aus welche das Hofgericht erkannt hat und die ans 
Kollegium der allgemeinen Fürsorge oder an fromme Anstalten fallen, erhält der Oberfiskal 

den dritten Theil.
Jnstr. f. d. Oberfisk. v. 1650 Aug. 23; Kön. Schwed. Exek.- Verordn, v. 1669 Juli 10, 
§ 28; Kön. Schwed. Res. v. 1669 Nov. 6, u. 1690 Okt. 24.

1694. Unterliegt der Oberfiskal in Sachen, die er in Auftrag der Obrigkeit betrieben, 
so ist er nicht verpflichtet, sich auf die Widerklage einzulassen; hat er aber eine Klagesache 
ohne solchen Auftrag geführt, so ist er zur Einlassung auf die Widerklage verbunden.

Königl. Schwed. Res. v. 1688 Nov. 50, § 16.

1695. Für Amtsvergehen wird der Oberfiskal von dem Oberhofgerichte vom Amte 
entfernt. Seines Amtes völlig entsetzt wird er aber nur mittelst förmlichen, durch den Senat 

bestätigten, Urtheils
Dergl. Allg. Reichsg. Bd. II, Allg. Gouv.-Verf., § 244 u. folg.

2. Von dem Kommissarius-Fisci im Esthlandischen Gouvernement.

1696. Der Kommissarius-Fisci im Esthlandischen Gouvernement wird, auf Vorstel
lung des Gouvernementsprokureurs, von der Gouvernementsregiecung erwählt und von dem 
Senate, nach vorgängiger Meinungsäußerung des Zustizministers, bestätigt.

Ununterbr. Gewohnh.

1697. Der Kommissarius-Fisci wird von der Staatsregierung besoldet.
Etat d. Esthl. Eouv. v. 1797 Febr. 26 (17845).
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1698. Die amtliche Wirksamkeit des Kommissarius-Fisci erstreckt sich: 1 ) auf alle das 
Eigenthum und Interesse der Krone betreffende und in den Justizbehörden des Esthländi- 
schen Gouvernements zur Verhandlung kommende Sacben, ohne hiervon die Stadtgericht 
te Revals auszunehmen, und 2) auf die das Eigenthum der Evangelisch-Lutherischen Kir
chen betreffenden Sachen, so wie aus Kriminalsachen, mit Ausschluß derjenigen die in den 
Stadtgerichten Revals und seines Gebiets verhandelt werden, indem daselbst für solche Sa

chen ein besonderer Fiskal angestellt jst.
1797 Febr. 26 (17845); Ges. f. d. Evang.-Luther. Kirche in Rußl. v. 1852 Dec. 28 (5870),

1699. Der Kommissarius-Fisci ist verpflichtet: 1) die Rechte der Krone zu wahren, 
und wenn er erführt, was ihr Nachtheil und Schaden bringen könnte, dies der Gouverne- 
mentsregierung und dem Gouvernementsprokureur zu berichten,damit die nöthigen Vorkeh
rungen dagegen getroffen werden können. Er ist verpflichtet, allen von der Gouvernements
regierung oder dem Kameralhofe angeordnetcn Untersuchungen in Sachen, die das Krons- 
interesse betreffen, amtlich bcizuwohnen,so wie in Sachen der Krone bei dec befugten Behörde 
nach den im Eivilprozesse vorgeschriebenen Regeln als Klager oder Beklagter aufzutreten. 
2) In allen das Eigenthum der Kirchen betreffenden Rechtssachen, deren Interessen in der
selben Weise wie die der Krone zu vertreten; 3) Falls er Kunde von Vergehungen und Ver
brechen erhält, die noch bei keiner Behörde angezeigt und zur Untersuchung gebracht worden 
sind, der Gouvernementsregierung und dem Gouvernementsprokureur unverzüglich darüber 

die Anzeige zu machen; 4) In allen Amts- und peinlichen Anklagesachen bei dem Ober
landgerichte die amtliche Anklage zu erheben.

Pergl. die zum vorhergehenden § angeführten Citate; 5n,lr. f. d. Oberfisk. v. 1630; Kön. Schweb. 
Bef. v. 1661 Mai 4, §§ 17, 18; Sen.- Bef. ans CMl. Obec-Landg.' v. 1800 Nov. 16.

1700. In allen Fällen, deren im vorhergehenden § Erwähnung geschehen, ist dec 
Kommissarius-Fisci zur Erhebung der Klage und zur Anstellung des gerichtlichen Verfah
rens nicht anders, als in ausdrücklichem Auftrage der Gouvernementsrcgiecung und mit Zu- 
stinnnung des Gouvecnementöprokureurs oder auch in dessen Auftrage, ermächtigt.

Ununterbr. Gewohnh.

1701. Gelanget! die dem Kommissarins-Fisci anvcrtrauten Rechtssachen in den Se
nat, so ist ec zu keiner amtlichen Vertretung mehr verpflichtet.

1799 Aug. 19 (19090); 1821 Juni 16 (28650).

1702. Bei allen schriftlichen Verhandlungen in seinen Amtsgescha'ften, ist der Kom- 
missarius-Fisci vom Gebrauche des Stempelpapiers befreit.

Pergl. Allg. Reichsg. B. X, Civilg., § 5692.

1705. Dec Kommissarius-Fisci erhält den dritten Theil aller Geldstrafen, auf welche 
in den von ihm vertretenen Sachen vom Gericht erkannt worden.

Jnstr. f. d. Oberfisk. v. 1630, § 8; Königl. Schweb. Exek.-Derordn. v. 1669 Juli 10, § 28; 

König!. Schweb. Res. v. 1669 Nov. 6.

1704. Der Kommissarius- Fisci hat das Recht von den Gerichtsbehörden die Mit
theilung aller ihm amtlich erforderlichen Auskünfte, Protokolle und Akten zu verlangen- 
Es ist ihm gestattet, auf vorgängige Meldung, in allen Gerichtsbehörden zu erscheinen und 
die nöthigen Anträge zu machen, er kann jedoch den Gerichtssitzungen nicht beiwohnen und 
hat in denselben auch keinen besonderen Stuhl.

Ununterbr. Eewobnh.
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1705. Von dem Gouvernementsprokureur erhält der Kommissarius-Fisci Vorschriften 
und Anträge und hat ihm Berichte, Unterlegungen und Vorstellungen zu machen.

Eben so.

1706. Außer den im § 1699 bezeichneten Verpflichtungen, besichtiget der Kommis- 
sarius-FLsci in Auftrag des Gouvernementsprokureurs die Gefängnisse, Arbeits- und Zucht
häuser und berichtet ihm über deren Zustand und die Verpflegung dec Gefangenen.

Eben so.

5) ^on dem Gouvernementöfisfal im Kurländischen Gouvernement.

1707. Der Gouvernementsfiskal im Kurländischen Gouvernement wird, auf Vorstel
lung der Gouvernementsregierung, vom Dirigirenden Senate im Amte bestätigt, und von 
ersterer in Eid nud Pflicht genommen. Dec zu diesem Amte Anzustellende muß ein Zeugniß 
uber auf einer Russischen Universität beendigten Studiencursus vorweisen, und wird vor der 
Anstellung einer Prüfung unterworfen.

Etat d. Kurl. Gouv. v. 1797 Febr. 19 (17818); 1797 Oft, 5 (18181).

1708. Der Gouvernementsfiskal wird von der Gouvernementsregi'egnng beurlaubt. 
Seine Entlassung aus dem Dienste auf eigenes Ansuchen, so wie seine Entfernung oder 
Entsetzung vom Arnte, zur Strafe, wird vom Dirigirenden Senate aus Vorstellung der 
Gouvernementsregierung verfügt, die Amtsentsetzung jedoch nur nach vorausgegangenem 
Urtheil und Recht.

Vecgl. Allg. Rei hSg. Bd. II, Tilg. Gouo.-Verf., § 241 uud folg.

1709. In Krankheit oder Abwesenheit des Gouvernementsfiskals vertritt der Mitau- 
sche Kreisfiskal dessen Stelle.

Bee. d. Gouv.-Reg. v. 1850 Aug. 25.

1710. Der Gouvernementsfiskal wird von der Staatsregierung besoldet.
Etat d. Kurl. Gouv. v. 1797 Febr. 19 (17818); 1798 Mu'r; 3 (18110).

1711. Die amtliche Wirksamkeit des Gouvecnementsfiskals ist auf die gerichtlichen 
Verhandlungen bei dem Obechofgerichte beschränkt.

Vcrgl. 1825 Oft. 10 (50559).

1712. Der Gouvernementsfiskal tritt zufolge Auftrag der Gouvernementsregierung 
amtlich auf und ist verpflichtet: 1) im Oberhofgerichte die Rechte und das Eigenthum der 
Krone zu vertreten; 2) als öffentlicher Ankläger bei Verhandlung von Amtsübertrctungen 
und Kriminalsachen aufzutreten.

Lands.-Schl, v 1669 Ma'rz 14; Kompos.-Alte v. 1684 Jutti 13, § 6; Beeis. Commiss. 
v. 1717 ad. grav., 14 u. 15; Kompos.-Atte v. 1746; 1797 Oft. 5 (18181).

1715. Gelangen Rechtssachen, welche die Kreisfiskale bei den Untergerichtcn verhan
delten, durch Appellation an das Oberhofgericht, so ist der Gouvernementsfiskal verbunden, 

sie von AmtSlvegen bei dec Appellationsinstanz zu vertreten; kommen aber dergleichen 
Rechtssachen zur Revision an den Dirigirenden Senat, so ist der Gouvernementsfiskal zur 
amtlichen Vertretung nicht weiter verpflichtet.

1799 Aug. 19 (19090); 1821 Juni 16 (28650); Jnstr. f. d. Kreiöfiök. v. 1829 Nov. 86
5 15. . ■ ■
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171t. Der Gouvernementsfiskal ist berechtigt, bei dem Oberhofgerichte auf Mitthei
lung aller fein Amt betreffenden Akten und Protokolle anzutragen, und ist bei allen amt
lich von ihm verhandelten Sachen vom Gebrauche des Stempelpapiers befreit.

Vergl. Allg. Reichsg. Bd. X, Civilg., § 3692.

III. Von den Kreisfiskalen in den Gouvernements Livland und Kurland.

1) Von der Anstellung und Besoldung dec Kreisfiskale.

a) Im Livländischen Gouvernement.

1715. Bei jedem Landgerichte befindet sich ein Kreisfiskal, der auf Vorstellung des 
Gouvernementsprokureurs von der Gouvernementsregierung angestellt wird.

Etat d. Livl. Gouv. v. 1797 Febr. 26 (17846).

1716. Die Kreisfiskale werden im Landgerichte vereidigt und von der Staatsregierung 
besoldet.

Vergl. Eben dort.

1717. Außer dem Gehalte bekommen die Kreisfiskale noch ein Drittel der Strafgelder, 
auf tvelche das Gericht in den Sachen, die sie von Amtswegen geführt, erkennt. Wird ein 
Kreisfiskal zu einer Lokaluntersuchung abgeordnet, so bekommt er dieselben Meilen-und 
Dcfrayirungsgelder, wie der Landgerichtssekretair.>

Kön. Schwed. Verordn, v. 1664 Mai 4, § 18; Kön. Schwed. Exek.-Verordn, v. 1669 Juli
10, § 28; Kön. Schwed. Verordn. Bef. d. Just. v. 1671 Sept. 22, Kap. IV; Jnstr. f. d. 
Kreisfisk. v. 1675, § 8.

1718. Das Gesuch um Entlassung vom Amte reicht der Kreisfiskal durch das Landge
richt bei der Gouvernementsregierung ein.

Vergl. Allg. Reichsg. Bd. III, Regl. üb. d. Staatsd , 1205 u. 1204.

b) Im Kurländischen Gouvernement.

1719. In jeder der fünf Oberhauptmannschaften ist ein Kreisfiskal verordnet.
1825 Oft. 10 (50559).

1720. Die Kreisfiskale werden,jaus Vorstellung des Gouvernementsprokureurs, von der 
Gouvernementsregierung angestellt und daselbst in Eid und Pflicht genommen; vor ihrer 
Anstellung werden sie einer Prüfung unterworfen.

1805 Febr. 4 (20608); Jnstr. f.)> Kreisfisk. v. 1829 Nov. 26, § 2.

1721. Die Kreisfiskale werden beurlaubt durch die Gouvernementsregierung, auf Vor
stellung des Gouvernementsprokureurs, der zu gleicher Zeit einen Stellvertreter des Beur

laubten in Vorschlag bringt.
Jnstr. f. d. Kreisfisk. v. 1829 Nov. 26, § 5.

1722. Die Kreisfiskale werden in ihren Dienstliflen von dem Gouvernementspro- 
kureur attestirt, welcher dieselben der Gouvernementsregierung vorstellt.

Eben dort, § 4.

1125. Wird die Versetzung eines Fiskals nach einer anderen Oberhauptmannschaft, oder 
seine gänzliche Amtsentfernung wegen Dienstuntauglichkeit, erforderlich, so holt der Gou- 

vernementsprokureur dazu die Genehmigung des Justizministers ein; bei Amtsvergehungen
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und sonstigen Verbrechen eines HreisfiskalZ, wird, derselbe, wie die übrigen Beamten 
durch die Gouvernementsregierung dem Gerichte übergeben. '

Eb.n dort, § 6.

172%. Das Abschiedsgesuch eines Kreisfiskals wird durch den Gouvernementsproku- 
reur dec Gouvcrnementsregierung vorgestellt.

Ebcn dort, § 6.

1725. Die Kreisfivkale werden von der Staatsregierung besoldet; außerdem erhalten sie 
sobald sie zu einer Lokalbestchtigung delegirt werden, Dîeilen-und Defrayirungsgelder wie 
die Protokollführer.

1825 Okt. 10 (30559).

2) Von der amtlichen Wirksamkeit der Kreisfiskale.

1726. Sie amtliche Wirksamkeit öec Kreisfiskale erstreckt fick im Livländischen Gom 
«rnementausdieürdmmgsgerichte, Landgerichte und Stadtgerichte, mit Ansnadme des 
Raths zn Riga und der ihm untergeordneten Behörden,-,» Kurland auf die Hauptmanns- 
gerichte, Oberhauptmannsgerichte und Stadtmagichate.

1823 Mai 21 (29478); Jnstr. f. d. Kreisfisk. v. 1829 Noo. 26, § 7. Vcral Alla Okcià 
Bd. II, Allg. Eouv.-Verf., S 3385. * 9 9’

1727. Die Kreisfiskale in Kurland treten in Civil-und Kriminalsachen bei den Ge
richten nur in Auftrag der Gouvernementsregierung auf; in Livland können sie auch ohne 
solchen Auftrag amtsthätig sein, sind jedoch alsdann verpflichtet, sobald eine Wi
derklage gegen sie erhoben wird, auf dieselbe sich einzulassen, von welcher Verpflichtung sie 
frei sind, wenn die Klagen von ihnen nur in Auftrag der befugten Gerichtsbehörden ange- 
fiellt sind.

«»» U’ioa “ *675' M,-s'6'7-9- «"•6*»- ..
1728. Den Kreisfiskalen liegt von Amtswegen ob:
1) Darauf zu sehen, daß sowohl die Behörden, als die Rechtsuchendcn nach den bestehen

den Gesetzen verfahren.
2) Wenn die Beamten das Gesetz verletzen, ihnen nach Umständen entweder die gezie

mende Erinnerung zu machen oder die Sache höhern Orts vorzustellen; oder wenn eine dec 
Parteien sich etwas Gesetzwidriges erlaubt, bei der Behörde auf gesetzliche Bestrafung anzu

tragen.
f 5) daraus zu sehen, daß die Gerichtssitzungen vorschriftsmäßig abgehalten und alle an

hängigen Rechtssachen in der festgesetzten Ordnung verhandelt werden.

4) Alle Verbrechen und dem Interesse der Staatsregierung zuwiderlaufenden Handlungen 
aufzudecken, die kompetenten Behörden und den Gouvernementsprokureur in Kenntniß da

von zu setzen, und, wenn die Sache ihrer Natur nach zur Gerichtsbarkeit der Unterinstanzen 
gehört,^sie nach Grundlage der Prozeßgesetze daselbst anhängig zu machen.

5) In den llnterinstanzen das Eigenthum und das Interesse dec Krone, der Kirchen 
der Gemeinden und wohlthätigen Anstalten zu vertheidigen, und bei den solche Sachen 
betreffenden Lokalbesichtigungen und llntersuchungen zugegen zu sein.

6) Daraus zu sehen, daß die Polizeiverordnungen beobachtet werden, und jede Uebertrc- 
tung derselben auszudecken.

7) Auf den schleunigen Gang und die Erledigung der anhängigen Civil- und Kriminal

sachen zu sehen.

ITH. 17
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8) Die Gefängnisse zu besichtigen,, über die gesetzliche Verpflegung der Arrestanten zu 
wachen und über alle und jede Versäumnisse der kompetenten Behörde anzuzeigen.

9) Darüber zu wachen, daß sich Niemand im Preise ein ihm, seinem Stande nach, 
nicht zukommendes Recht anmaße, und den Gerichten zu berichten, wenn Jemand im 

Kreise unterläßt, den schuldigen llnterthanS-Tid zu leisten.
10) Darauf zu «sehen, daß die gesetzlichen Abzugsgelder von dem ins Ausland gehenden

Vermögen entrichtet werden. r
11) Die Befehle der Gouvernementsobrigkeit und des ProkureurS zu erfüllen uud ihm 

Auskünfte zukommen zu lassen.
Eben dort; Jnstr. f. d- Kurl. Kreisfiök. v. 1829 Nov. 26, § 7.

im Die Kreisfiskale im Kurländischen Gouvernement sind auch noch verpflichtet:
1) dem Rekrutenempfange im Kreise beizuwohnen fund 2) bei den Revisionen dec Kreis- 
renteien und den monatlichen Revisionen der gerichtlichen Depositenkassen gegenwärtig 

3U sà Jnstr. f. d. Kurl. Kreisfisk. v. 1829 Nov. 26, § 12.

v 1150. Die in den allgemeinen Reichsgesetzen Bd. II, in der allgemeinen Gouver
nements-Verfassung, §§ 5885-5889, 5895—5895, aufgestellten Regeln von dem 
Wesen und den Schranken der für die Kreise eingesetzten Kontrolle haben auch, mit Be
rücksichtigung der Lokalinstitutionen, ihre Kraft und Geltung in den Ostseegouvernements.
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Titel 1. Von der Verfassung der Landesbehördcn..
Hauptst. I. Von dem Oberlandgerichte.

Abtb. 1. Von dem Bestände des Obcrlandgericbts, 88 848—855-.
Abth. II. Bon der Gerichtsbarkeit und Kompetenz und von den Grenzen der 

Amtsgewalt des Oberlandgerichts, 88 856—863.
Abth. III. Von den Sitzungen und dem Geschäftsgänge des Oberlandgerichts.

I. Von den Sitzungen, 88 864—872.
II. Von dem Geschäftsgänge, 88 873—881.

Abth. IV. Von den Verpflichtungen der Glieder und Beamten des Oberlandge- 
richts, 88 882—884.

Abth. V. Von der Rechenschaftsablegung und Verantwortlichkeit des Oberland
gerichts, 88 885—887.

Abth. VI. Von dem Schriftwechsel des Oberlandgerichts mit anderen Behörden, 

88 888-891.
Hauptst. II. Von dem Nicderland-und Landwaisengerichte.

Abth. I. Von demBestandedesNiederland-undLandwaisengerichts,§8892—895.
Abth. II. Von der Gerichtsbarkeit und Kompetenz und von den Grenzen der Amts

gewalt des Nicderland-und Landwaisengerichts, 88 896—898.
Abth. III.Von den Sitzungen und dem Geschäftsgänge des Nicderland-und Land- 

waisengerichts.
I. Von den Sitzungen, 88 899—904.
II. Von dem Geschäftsgänge, 88 905—915.
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Abth. LV. Von dem Schriftwechsel des Niederland-und Landwaisengcrichts mit 
anderen Behörden, § 916.

Hauptst. III. Von den Manngerichten.
Abth. I. Von dem Bestände der Manngerichte, §§ 917—931.
Abth. II. Von der Gerichtsbarkeit und Kompetenz und von den Grenzen der 

Amtsgewalt der Manngerichte, 88 932—935.
Abth. IH Don den Sitzungen und dem Geschäftsgänge in den Manngerichten.

I. Von den Sitzungen, §§ 936—944.
II. Von dem Geschäftsgänge, 88 945—951.

Abth. IV . Bon den Verpflichtungen der Kanzelleibeamten der Manngerichte, §§ 
952, 953.

Abth. • Bon der Rechenschaftsablegung und Verantwortlichkeit der Mannae- 
richte, 88 954, 955.

Abth. 51. Bon dem Schriftwechsel der V?anngerichte mit anderen Behörden, 
§8 956-959.

Hauptst. IV. Von den Hakenrichtern.
Abth. I. Von der Anstellung der Hakenrichter, §8 960— 972.
Abth. II. Von der Kompetenz der Hakcnrichter, 88 973, 974.
Abth. 111. Von den Grenzen und von der Beschaffenheit der Amtsgewalt der Ha

kcnrichter, 88 975—983.
Abth. IV. Von dem Aufenthaltsorte der Hakenrichter und dem Geschäftsgänge, 

88 984—990.
Abth. V. Von der Nechenschaftsablegung und Verantwortlichkeit der Hakenrich

ter, 88 991, 992.
Abth. VI. Von dem Schriftwechsel der Hakenrichter, §§ 993—996.

Titel II. Von der Verfassung der Stadtbehörden.
Hauptst. I. Von den Verfassungen der Stadt Reval.

Abth. I; Allgemeine Bestimmungen, 88 997—1002.
Abth. II. Von der Verfassung des Magistrats.

I. Von dem Bestände dcö Magistrats, 88 1003—1012.
II. Von der Gerichtsbarkeit und Kompetenz und von den Grenzen der 

Amtsgewalt des Magistrats, §§ 1013—1019.

III. Von den Sitzungen und dem Geschäftsgänge.
1) Von den Sitzungen, 88 1020—1035.
2) Von dem Geschäftsgänge.

A. Von dem Beginn der Sachen, 88 1036—1038.
B. Von dem Vortrage der Sachen, 88 1039—1043.
C. Von der Abfassung der Ausfertigungen, 88 1044—1047.
D. Von den Protokollen, 88 1048—1050.
E. Von dem Missive, 8 1051.
F. Von der Aufbewahrung von Geldern, 8 1052.

IV. Von den Verpflichtungen der Glieder und Beamten des Magistrats.
1) Von dem worthabendcn Bürgermeister, 88 1053—1061.
2) Von dem Syndicus, 88 1062—1064.
3) Von dem Magistratssekretair, 88 1065 — 1067.
4) -Von dem Kanzelleidirektor, 88 1068—1070.



5) Von dcm Stadtoffiztale, §8 1071—1074.
6) Von dem Protonotar, 88 1075, 1076.
7) Bon dem Archivar und dem Registrator, 8

8) Von dem Aktuar, § 1078.
9) Von dem Kanzellisten, 8 1079.

10) Don dem Stadtbuchhalter, 8 1080.
V. Von der Rechenschaftsablegung und Verantwortlichkeit des Magi- 

strats, 88 1081—1084.
VI. Von dem Schriftwechsel des Magistrats mit anderen Behörden, 

88 1085-1087.
Abth. III. Von der Verfassung der städtischen Untergerichte.

I. Von den Untergerichten im Allgemeinen. ,
’ 1) Von dem Bestände, 88 1088-1099.

2) Von dec Gerichtsbarkeit und Kompetenz und von den Grenzen der 
Amtsgewalt der städtischen Untergerichte, 88 1100—1109.

3) Von den Sitzungen und dem Geschäftsgänge in den städtischen Un

tergerichten.
A. Von den Sitzungen, 88 1110—1113.
B. Von dem Geschäftsgänge, 88 1114—1123.

4) VondemSchristwechselderUntergerichtemitanderenBehörden,81124.

Abth. II. Von den einzelnen städtischen Untergerichten.
1) Von dem Stadt-oder Niedergerichte, 88 1125—1127.

2) Von dem Waisengerichte, 88 1128—1132.
3) Von dem Kommerzgcrichte, 88 1133 1141.
4) Von dem Amtsgerichte, 88 1142, 1143.
5) Von dem See-und Fracbtgerichte, SS 1144—1147.
6) Von dem Weltgerichte, 88 1148—1150.

7) Von dem Baugerichte, 88 1151, 1152.
8) Von der Stadtkämmerei, 88 1153—1155.
9) Von dem Stadtkriegsgerichte, 88 1156—1158.

10) Von dem Mündlichen Gerichte, §8 1159—1163.
11) Von den Amtspatronen, 88 1164—1169.
12) Von dem Subhastations-und Auktionsdirektorium,88 1170—1173. 

Abtb. IV. Von der Verfassung der besonderen Stadtverwaltungen und Kollegien.

I. Allgemeine Bestimmungen, 88 H74—1177.

II. Besondere Bestimmungen.
1) Von der allgemeinen Stadtkasse, 8 1178.
2) Von dem Stadtgotteskasten, 8 1179.
3) Von der Steuerverwaltung, 8 1180.
4) Von der Kommission zur Erhebung dcrKronsgetränkefteuer, 8 1181.

5) Von der Stadtaccisekommission, 8 1182.
6) Von der Quartierkommission, 88 1183—1187.
7) Von der Stadtverlegekammer, 1188, 1189.
8) Von der Quartierkammer, §§ 1190, 1191.
9) Von der Beleuchtungskommission, 8 1192.

Abth. V. Bon der Verfassung des Polizeiamts, 88 1193— 1203.
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Abth. VI. Von den Verfassungen des Doms zu Reval.
1. Von der Verfassung des SchloßvögteigerichtS.

1) Von dem Bestände, §§ 1204—1209.
2) Von der Gerichtsbarkeit und Kompetenz und von den Grenzen der 

Amtsgewalt, §8 1210—1212.
3) Von den Sitzungen, dem Geschäftsgänge und der Verantwortlich

keit, 88 1213—1219.
4) Von der Verfassung der besonderen Verwaltungen und Kollegien 

des Doms, 88 1220—1222.
Hauptst. II. Von den Verfassungen der Städte Hapsal, Wesenbcrg, Weissenstein und 

Baltischport.
Abth. I. Von den Verfassungen der Stadt Hapsal.

I. Von der Verfassung des Magistrats.
1) Von dem Bestände, 88 1223—1228.
2) Von der Gerichtsbarkeit und Kompetenz, 88 1229—1231.
3) Von den Grenzen der Amtsgewalt, 88 1232—1237.
4) Von den Sitzungen und dem Geschäftsgänge.

A. Von den Sitzungen, 88 1238—1243.
B. Von dem Geschäftsgänge, 88 1244—1252.

5) Von der Rechenschaftsablegung und der Verantwortlichkeit, 88 
1253, 1254.

6) Von dem Schriftwechsel mit anderen Behörden, 8 1255.
II. Von der Verfassung der besonderen Stadtverwaltungen und Kollegien, 

SS 1256—1259.
Abth. II. Von der Verfassung der Städte Wesenberg, Weissenstein und Baltischport.

1. Von der Verfassung der Vogtcigerichte.
1) Von dem Bestände, SS 1260—1265.
2) Von der Gerichtsbarkeit und Kompetenz und von den Grenzen der 

Amtsgewalt, 88 1266—1270.
3) Von den Sitzungen, dem Geschäftsgänge und der Verantwortlich

keit, SS 1271—1279.
II. Von der Verfassung der besonderen Stadtverwaltungen und Kollegi

en, 88 1280, 1281.

Viertes B u ch.

Verfassungen des Gouvernements Kurland.

Titel I. Von der Verfassung der Landesbehörden.

Hauptst. I. Von dem Obcrhofgerichte.
Abth. I. Von dem Bestände des Oberhofgerichts, 88 1282—1291.
Abth. II. Von der Gerichtsbarkeit und Kompetenz und von den Grenzen der 

Amtsgewalt, 88 1292—1299.
Abth. 111. Von den Sitzungen und dem Geschäftsgänge des OberhofgericktS, 88 

1300—1308.
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Abth. IV. Von den Verpflichtungen der Glieder und Beamten des Oberhofgerichts, 

88 1309—1311.
Abth. V. Von der Rechenschaftsablegung und Verantwortlichkeit des Oberhofge- 

richts, SS 1312—1314.
Abth. VI. Von dem Schriftwechsel des Oberhofgerichts mit anderen Behörden, 

88 1315—1318.
Hauptst. II. Von den Oberhauptmannsgerichten.

Abth. I. Von dem Bestände der Oberhauptmannsgerichte, SS 1319—1328.
Abth. II. Von der Gerichtsbarkeit und Kompetenz und von den Grenzen der Amts

gewalt der Oberhauptmannsgerichte, SS 1329—1335.
Abth. IN. Von den Sitzungen und dem Geschäftsgänge in den Oberhauptmanns- . 

geeichten, 88 1336—1343.
Abth. IV.Von den Verpflichtungen der Glieder und Beamten der Oberhauptmanns

gerichte, SS 1344—1354.
Abth. V. Von der Rechenschaftsablegung und Verantwortlichkeit der Oberhaupt

mannsgerichte, 88 1355, 1356.
Abth. VI.Von dem Schriftwechsel der Oberhauptmannsgerichte mit anderen Be

hörden, SS 1357^—1359.
Hauptst. III. Von den Hauptmannsgerichten.

Abth. I. Von dem Bestände der Hauptmannsgerichte, 88 1360—1370.
Abth. 11. Von der Kompetenz der Hauptmannsgerichte, 88 1371—1373.
Abth. III. Von den Grenzen und von der Beschaffenheit der Amtsgewalt der 

Hauptmannsgerichte, 88 1374—1382.
Abth. IV. Von den Sitzungen und dem Geschäftsgänge in den Hauptmannsge

richten, 88 1383—1390.
Abth. V. Von der Rechenschaftsablegung und Verantwortlichkeit der Haupt

mannsgerichte, 88 1391,1392.
Abth. VI. Von dem Schriftwechsel der Hauptmannsgerichte mit anderen Behör

den, SS 1393—1396.
Hauptst. IV. Von den Fleckenvorstehern in Kurland, SS 1397—1402.

Titel II. Von der Verfassung der Stadtbehörden.
Hauptst. !.. Allgemeine Bestimmungen, 88 1403—1410.
Hauptst.-II. Von der Verfassung der Magistrate.

Abth. I. Von dem Bestände der Magistrate, SS 1411—1421.
Abth. II. Von der Gerichtsbarkeit und Kompetenz der Magistrate, 88 1422—1425.
Abth. 111.Von den Grenzen der Amtsgewalt der Magistrate, 88 1426—1432.
Abth. IV.Von den Sitzungen und dem Geschäftsgänge in den Magistraten, 88 

1433—1437.
Abth. V. Von den Verpflichtungen der Glieder und Beamten der Magistrate, 

88 1438—1442.
Abth. VI.Von der Rechcnschaftsablegung und Verantwortlichkeit der Magistrate, 

88 1443, 1444.
Abth. VII.Von dem Schriftwechsel der Magistrate mit anderen Behörden, 88 

1445—1447.
Hauptst. in. Von den Riedergerichtcn.

Abth. I. Von den Niedergerichten im Allgemeinen.
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I. Von dem Bestände der Niedergerichte, 88 1448—1450.

II. Don der Gerichtsbarkeit und Kompetenz der Niedergerichte und von 
den Grenzen ihrer Amtsgewalt, §§ 1451—1453.

III. Von den Sitzungen und dem Geschäftsgänge der Niedergerichte, 88 
1454, 1455.

Abth. II. Von den einzelnen Niedergerichten.

I. Von den Vogteigerichten, 88 1456—1463.
II. Von den Waisengerichten, 88 1464—1468.

III. Von den Weltgerichten, §§ 1469—1471.
IV. Von den Amtsgerichten, §§ 1472—1474.
V. Von dem Kämmereigerichte, 88 1475—1477.

Hauptft. IV. Von der Verfassung der Polizeiämter, 88 1478—1482.
Hauptst. V. Von der Verfassung der besonderen Stadtverwaltungen und Kollegien. 

Abth. I. Von der Verfassung der Stadtkämmereien, 88 1483—1506.
Abth. II. Von der Verfassung des Quartierkollegiums, 88 1507—1510.
Abth. III. Von der Verfassung der Steuerverwaltung, 88 1511—1515.
Abth. IV. Von der Verfassung einiger besonderen Stadtverwaltungen und Kolle

gien in Libau, Jakobstadt und Friedrichstadt.

I. In Libau, 88 1516—1518.
II. In Jakobstadt, 88 1519—1523.
III. In Friedrichstadt, 88 1524—1526.

Fünftes B u ch.

Verfassungen der Stadt Narva.

Hauptst. I. Von der Verfassung des Magistrats.
Abth. I. Don dem Bestände des Magistrats, 88 1527—1532.
Abth. II. Von der Gerichtsbarkeit und Kompetenz deöMagistrats, 881533,1534.
Abth. III. Von den Grenzen der Amtsgewalt des Narvaschcn Magistrats, 88 

1535—1540.
Abth. IV. Von den Sitzungen und dem Geschäftsgänge des Magistrats, 88 1541 

—1555.
Abth. V. Von den besonderen Verpflichtungen des Magistrats in Bezug aus 

Verwaltung des Stadtvermögens, Répartition und Erhebung der 
Kronssteuern und Beaufsichtigung der Kronsaccise.
I. Von der Verwaltung des Stadtvermögens, 88 1556—1560.
II. Von der Répartition und Erhebung der Kronssteuern, 88 1561 — 

1565.
III Von der Acciseverwaltung, 88 1566—1570.

Abth. VI. Von der Rechenschaftsablcgung und Verantwortlichkeit des Magi
strats, SS 1571, 1572.

Abth. VII. Von dem Schriftwechsel des Magistrats, § 1573. 
Hauptst. II Von der Verfassung der Unterbehörden der Stadt.

A. Von dem Vogteigerichte.
I. Von dem Bestände, 88 1574—1576.
II. Von den Sitzungen, der Gerichtsbarkeit und Kompetenz und dem 

Geschäftsgänge des Vogteigerichts, 88 1577—1581.
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III. Von den Grenzen der Amtsgewalt und von der Verantwortlich
keit des Vogteigerichts, 88 1588—1592.

B. Von dem Waisengerichte.
I. Von dem Bestände, §§ 1593, 1594.
II. Von den Sitzungen, der Gerichtsbarkeit und Kompetenz und dem 

Geschäftsgänge des Waisengerichts, §§ 1595—1601.
III. Von den Grenzen der Amtsgewalt und von der Rechenschaftsab

legung des Waisengerichts, 88 1602, 1603.
C. Von der Polizei-Abtheilung des Magistrats.

I. Von dem Bestände und den Sitzungen der Polizei-Ablheilung, 

88 1604—1608.
II. Von der Gerichtsbarkeit und Kompetenz, 88 1609—1613.
III. Von dem Geschäftsgänge der Polizei-Abtheilung, 88 1614—1619.
IV. Von den Grenzen der Amtsgewalt und von der Verantwortlich

keit der Polizei-Abtheilung, 88 1620—1625.
V. Von den besonderen Verpflichtungen und Befugnissen deö Bür

germeisters, der Quartalaufseher, der Polizeidiener und Stadtsol- 

datcn, 88 1626—1632.
VI. Von dem Stadtphysikus, der Stadt-Hebamme und dem Stadt- 

Brandmeister, 88 1633, 1634.
Hauptst.III.Von der Verfassung der besonderen städtischenVerwaltungen undKollegien. 

Abth. I. Von der Verfassung des Baukollegiums, §8 1635—1638.
Abth. II. Von der Verfassung der Quartierkommission.

I. Von dem Bestände, 88 1639—1642.
II. Von der Kompetenz, 88 1643, 1644.
III. Von dem Geschäftsgänge und der Verantwortlichkeit der Quartier- 

kommission, 88,1645—1654.
Abth. III. Von der Kontrolle über die Geschäftsführung in den Behörden, § 1655.

I. Von dem Gouvernementsprokureur, 88 1656—1659.
1) Von den Gegenständen der Amtswirksamkeit deö Gouvernementöpro- 

kureurs, 88 1660—1662.
2) Von der Beschaffenheit und den Grenzen der Amtsgewalt deS Gou- 

vernemcntsprokureurs, 88 1663—1686.
II. Von dem Oberfiskale in Livland, dem KommiffariuS-Fisci in Esthland 

und dem Gouvernementsfiskale in Kurland.
1) Von dem Oberfiskale im Livländischen Gouvernement, 881687—1695.
2) Von dem KommiffariuS-Fisci im EsthländischeN Gouvernement, §§ 

1696—1706.
3) Von dem Gouvernementsfiskale im Kurländischen Gouvernement, 

88 1707—1714.
III. Von den Kreisfiskalen in den Gouvernements Livland und Kurland.

1) Von der Anstellung und Besoldung der Kreisfiskale.
a) Im Livländischen Gouvernement, 88 1715—1718.
b) Im Kurländischen Gouvernement, 88 1719—1725.

2) Von der amtlichen Wirksamkeit der Kreisfiskale, 88 1726—1730.
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Zweiter Tllcil.
Ständerechr der O st s c c g v u v e r n c- 

in e ii t s.

Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. Den allgemeinen Reichsgesetzen zufelge gibt es in den Ostseegouvernemcnts 
vier Stande: 1) Den Adel; 2) die Geistlichkeit; 5) die Stadtbewohner; 4) die Bauern (a). 
Die Rechte und Pflichten der Bauern in den Ostseegouvernemcnts werden durch be
sondere Verordnungen bestimmt, welche für jedes dieser Gouvernements Allerhöchst be
stätigt worden sind (b).

(a) Vergl. d. Allg. Reichsg., Bd. IX, Art. 2.—(b) Estbl. Bauer-V. v. 23 Mai 18 IN (26279); 
Kurl. Bauer-V. v. 25 Aug. 1817 (27024); Livl. Bauer-V. v. 26 Marz 1819 (27735).

2. Alle Personen, die zu einem dieser Stande gehören, genießen die mit demselben 
verknüpften Rechte; können aber außerdem, wie unten bemerkt werden wird, in einigen durch 
das Gesetz bestimmten Fallen auch zum Genusse der Rechte eines andern Standes gelangen. 

Vergl. d. Allg. Reichsg., Bd. IX, § 5.

5. Die Rechte und Pflichten der Hebräer in den Ostseegouvernements werden durch die 
allgemeinen Verordnungen bestimmt, welche in Betreff ihrer erlassen worden sind.

Vergl. d. Allg. Reichsg.,,Bd. IX, §§ 1262—1567.

4. Ausländer genießen in den Ostseegouvernements dieselben Rechte, die ihnen in den 
übrigen Theilen des Reichs zustehen.

Vergl. d. Allg. Reichsg., Bd. IX, tztz 1568—1409.

5. Die Personen sämmtlicher Stande genießen in den Ostseegouvernements, so wie in 
den übrigen Gouvernements des Reichs, den Reichsgrundgesetzen zufolge, freie Religions
übung, gemäß ihrer Konfession und den für dieselbe festgesetzten Regeln und Ge

brauchen.
Vergl. d. Allg. Reicksg., Bd. I, §§ 44, 45.
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6. Die Glieder der Evangelisch-Lutherischen Kirche befolgen die Lehre der unveränderten 
Augsburgischen Konfessien und der dieselbe erklärenden Cymbolisàn Bücher ihres Glau
bens, so wie auch die Bestimmungen des Gesetzes fur die Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Rußland vom 28 December 1852 (5870) (a). Diesem Gesetze und den besondern Aller
höchst bestätigten Privilegien gemäß, kann die Verwaltung ihrer kirchlichen Angelegenhei
ten nur ihren Glaubensgenossen anvertraut werden (b).

(a) Gesetz f. d. Evang. Luth. Kirche in Rußland v. 28 Decbr. 1852 (5870) § 1.—(b) Gnaden- 
Br. d. Oes. Bisch. Kiervel v. 1524- Vertrag über den Eintritt Estbl. in die Schweb. Unterthan
schaft v. 4. Juni 1561; Gn.-Br. Erichs XIV r>. 2 Aug. 1561 ; Vertrag über den Ein

tritt Livl. in die Polnische Unterthanscbaft v. 28 Nov. 1561, P. 5; Priv. Sigismund Augusts v. 
demselben Tage, Art. 1; Diplom über die Vereinig. Livlands mit Littbauen v. 26 Dec. 1566; 
Gn.-Br. d. Herz. Gottbard v. Kurl. v. 20 Juni 1570, Art. 1; Akkord-Punkte der Stadt 
Riga v. 4 Juli 1710 (2278), P. 1; Akk.-Punkte der Livl. Rittersch. ^v. 4 Juli 1710 (2279) 
P. 1; Akk.-P. der St. Reval v. 29 Sept. 1710 (2298) P. 2— 4; Akk-P. d. Esthl. Ritt, 
v. 29 Sept. 1710 (2299), P. 1; Nystadter Trakt, v. 50 Aug. 1721 (5819) P. X; Re- 
versal des Herzogs Karl von Kurland v. 25 Oktbr. 1759, Art. 5.



C rftes B ti ch.
B o n de ni Adel.

Erster Titel.
Bon der Erwerbung und Mittheilung der Rechte des Adelstandes und den 

Beweisen desselben.

Erstes H a u p t st ü ck.
Von ben verschiedenen Gattungen des Adelstandes.

7. Abgesehen von der im Allgemeinen Statt findenden Verschiedenheit zwischen dem 
Erb- oder Geschlechtsadel uni) dem persönlichen Adel, zerfallt der Adel in den Ostseegou- 
vernements in den Stammadel (Indigenatsadel), oder den in die örtlichen Viatrikeln 
(Verzeichnisse der rittecschaftlichen Geschlechter) aufgenommenen Adel, und in den in diese 
Matrikeln nicht aufgenommenen Adel.

Allcrh. best. Doklad bet* Oberdirigirenden der II Abtheilung dec Eigenen Kanzellei Sc. Kaiserli
chen Majestat v. 20 Juni 1841.

8. Die zu den örtlichen Matrikeln gehörenden indigenen Edelleute der Ochcegonvecne- 
ments bilden vier besondere, von einander getrennte Korporationen, unter der Benen
nung: 1) der Livländischen, 2) der Esthländisclxn, 5) der Kurländischen und Piltenschen 
und 4) der Oeselschen Ritterschaft.

Ebend.

Zweites H a u p t st ü ck.
Von der Erwerbung und Mittheilung der Adels

rechte.

9. Die Art und Weise, wie die Rechte des in den Ostseegouvernements wohnenden, 
in die örtlichen Matrikeln derselben nicht aufgcnommenen Adels — des Erb- oder Ge- 
schlechtsadels sowohl, als auch des persönlichen Adels — erworben und mitgetheilt wer
den, wird durch die in dem allgemeinen Reichsgesetzbuche enthaltenen Regeln ausführlich 
bestimmt.

Aüg. Reichög., Bd. IX, §§ 17—50.

10. Die mit dem Stammadel der Ostseegouvernements verknüpften Rechte werden von 
neuem erworben, wenn Jemand in eine der im § 8 genannten Korporationen (Ritter
schaften) aufgenommen und in die Matrikel dieser Korporation eingetragen wird. Der

» 
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in eine dieser Korporationen Ausgenommene wird aber nur dann als zu einer voiOden an
dern gehörig betrachtet, wenn er auch in diese, der vorgeschriebenen Ordnung gemäß, 

ausgenommen worden ist.
Allerh. best. Doklad des Oberdirigirenden der II Abtheilung der Eigenen Kanzellei Sr. Kaiserli
chen Majestat vom 20 Juni 1841.

11. Erhalt Jemand durch Allerhöchste Kaiserliche Gnade ein Rittergut in einem der 
Ostseegouvernements, so tritt er dadurch von selbst in die Zahl der indigenen Edelleute des 
Landes, worin das ihm verliehene Gut belegen ist, und sein Geschlecht wird unverzüglich 
in die örtliche Matrikel eingetragen.

Ebend.

12. Außer dem im vorhergehenden § 11 bemerkten Falle gebührt das Recht, über 
die Aufnahme in die örtliche Matrikel eine Bestimmung zu treffen, ausschließlich nur einer 
jeden der obgedachten Korporationen des Stammadels der Ostseegouvernements.

Ebend.

15. Die Aufnahme in eine der örtlichen Adelsmatrikeln geschieht entweder auf Ansuchen 
dec Person, die in den Stammadel dec Ostseegouvernements ausgenommen zu werden 
wünscht, oder ans den Wllnsch und den Vorschlag der Adelskorporation selbst.

Ebend.

14. Im ersten Falle reicht derjenige, welcher in eine der örtlichen Adelsmatrikeln aus
genommen zu werden wünscht, bei der betreffenden Adelskorporation sein Gesuch deshalb ein, 
und stellt darüber, daß er zum Russischen Geschlechtsadel gehört, die durch die allgemeinen 

Reichsgesetze vorgeschriebenen Beweise vor.
Ebend. Vergl. auch das Allerh. best. Gutachten des Reichsraths v. 20. Apr. 1854 (7007) 
und den Doklad des Obecdirig. d. II Abth. der Eig. Kan;. Sr. Kaiserl. Majest. v. 5 Juni 
1841.

15. In Livland und aus der Insel Oesel wird von demjenigen, welcher um die Auf
nahme in die örtliche Adelsmatrikel nachsucht, noch der Beweis darüber verlangt, daß er un

bewegliches adeliges Vermögen besitze, in Livland innerhalb dessen alten Grenzen, auf der 
Insel Oesel aber im Arensburgschen Kreise. Uebrigens kann der Aufzunehmcnde, dem Er
messen der Adelskorporation gemäß, von dieser Bedingung auch befreit werden.

Allerh. best. Doklad des Oberdirig. der II Abth. der Eig. Kan;. Sr. Kaiserl. Majest. v. 20 
Juni 1841.

16. Die Aufnahme von Ausländern in die Korporationen des Stammadels der Ostsee
gouvernements wird nur mit Allerhöchster Genehmigung zugelassen, um welche daher in 
jedem einzelnen Falle durch den Generalgouverneur und das Ministerium des Innern vor

lausig nachgesucht werden muß.
Ebend.

17. Der Beschluß wegen Aufnahme in die örtlichen Adelsmatrikeln wird in Livland 
und Kurland und auf der Insel Oesel durch Ballottement, in Esthland aber durch gewöhn
liche offene Abstimmung gefaßt.

Ebend.

16. Der Beschluß wegen Aufnahme in eine der Korporationen des Stammadels der 
Ostleegouvernements kann bloß durch Stimmenmehrheit gefaßt werden. Zur Bildung dec- 
lclben lind in Livland und Esthland und auf der Insel Oesel nicht weniger als dreOVier- 
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theile, in Kurland aber mehr als die Halste aller in der Versammlung anwesenden Mit

glieder der betreffenden Korporation erforderlich.

Ebend.

19. Wünscht eine der Korporationen des Stammadels der Ostseegouvernements, wegen 
besonderer Anerkennung der Verdienste und Würden irgend einer Person, dieselbe ihrer 
Korporation beizuzahlen, so wird der Beschluß wegen Aufnahme dieser Person nach dem 
einhelligen Wunsche der ganzen Versammlung (durch Acclamation), ohne vorgängige Prü
fung der Beweise ihres Standes, zugelassen, doch nur in den Fällen, wenn der Aufzu

nehmende, seinem Range oder seiner Stellung nach, zweifellos zum Russischen Geschlechts

adel gehört.
Ebend.

20. Wer auf eigenes Ansuchen in eine der Korporationen des Stammadels der Ostfce- 
gouvernements aufgenommen worden ist, erlegt beim Empfange des darüber auszufertigenden 
förmlichen Diploms, zum Besten der Ritterschaftskasse, in Livland und auf der Insel 
Ocsel hundert Dukaten; im Esthlandischen Gouvernement aber zweihundert Silber-Rubel. 
Uebrigens kann die Adelsversammlung!, ihrem Ermessen nach, den Aufzunehmenden auch 
von der Entrichtung dieser Summe an ihre Kaffe befreien.

Ebend.

21. Die in eine der Korporationen des Stammadels der Ostseegouvernements aufge
nommenen Personen genießen, nach Eintragung ihres Geschlechts ^in die Matrikel diefer 

Korporation, ohne Ausnahme alle den Mitgliedern dieser Adelskvrporation zustehen- 

den Rechte.
Ebend.

22. Die Rechte des Stammadels der Ostseegouvernements werden mitgetheilt: 1) durch 
die Geburt und L) durch die Ehe.

Vergl. d. Allg. Reichög., Bd. IX, § 57.

1) Durch d ie Geburt.

25. Wer zu einer der Korporationen des Stammadels der Ostseegouverncments gehört, 
theilt die Rechte seines Standes allen seinen ehelichen Kindern und Nachkommen beiderlei 

Geschlechts mit.
Vergl. ebend., § 58.

2) Durch die Ehe.

24b. Wer zu einer der Korporationen des Stammadels der Ostfeegouvernements gehört, 
theilt seine Standesrechte seiner Ehegattin mit, zu welchem Stande dieselbe auch, in Folge 
ihrer Abstammung oder einer vorhergegangenen Ehe, gehört haben mag.

Vergl. ebend., § V2.

25. Heirathet die Tochter einer zum Stammadel der Ostfeegouvernements gehörigen 
Person einen nicht immatrikulirten Edelmann, oder irgend einen Andern, dem gar keine 
adeligen Rechte zustehen, so behalt sie zwar ihre Standesrechte, theilt selbige aber weder 
ihrem Manne noch ihren Kindern mit. Der Wittwe einer zum Stammadel der Ostsee
gouvernements gehörigen Person verbleiben, von welcher Herkunft sie auch sei, die durch 
ihre Ehe erworbenen Landesrechte, selbst wenn sie in der Folge einen in die ört- 
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lieben Matrikeln nicht aufgenommenen Adeligen, ober auch einen Olicbtabeligcn heirat het, 
ohne jedoch diesem andern ïDîanne und dessen Kindern jene Rechte mitzutheilen.

Bergt. ebend., § 45.

Drittes Hauptstück.
Von den Beweisen des adeligen Standes.

26. Als Beweis des Stammadels der Ostseegouvernements gilt die Verzeichnung ei
nes Geschlechtes in eine der örtlichen Adelsmatrikeln, welche in Livland und auf der Insel 
Cefel von den Landrathskollegien, im Esthlsinoischen Gouvernement von dem Ritterschafts- 
hauptmanne, in Kurland aber von dem Ritterschaftskomite geführt werden.

Beigl. 1850 Nov. 18 (4104).

27. Personen, die zum Stammadel der Ostseegouvernements gehören, sind bei dem Eintritte 
in den Staatsdienst verpflichtet, zum 'Rachweise ihres Adels bei der Heroldie, Auszüge aus 
den örtlichen Matrikeln ihrer Korporationen und zugleich auch Geburts- und Tausscheine 
beizubringen. Die Auszüge aus den örtlichen 'Matrikeln werden in Livland und auf der 
Insel C'efel mit der Unterschrift des residirenden Landraths, in den Gouvernements Esth
land und Kurland aber mit der Unterschrift der Gouvernements-Adelsmarschalle (des Rit
terschaftshauptmanns in Esthland und des Landesbevollmachtigten in Kurland) und mit der 
kontra signatur der Ritterschaftssekretaire ausgefertigt.

Bergt, ebend.

28. Als Beweise des Rechtes zur Führung des Baronsti.els gelten: erstens, die Aller
höchsten Gnadenbriefe oder Ukasen über die Allerhöchste Verleihung, oder auch zweitens, 
Zeugnisse, durch welche, auf den Grund genauer Rachweisungen, bescheinigt wird, das; die 
adeligen Geschlechter zur Seit der Vereinigung der Ostseegouvernements mit Rustand be
reits in die öafigen Adelsb'eher ausgenommen waren, und daß ihnen sodann in Ukasen, 
Reskripten und andern o entliehen Urkunden der Baronstitel beigelegt worden ist.

1855 Marz 7 (6029); 1854 April 20 (7007).

29. Alle den Baronstitel führende Pet sinon sind verpflichtet, ihr Recht darauf zu be
weisen, und zwar in Livland und auf der In el C'efel durch Zeugnisse des örtlichen Land
rat -skottegiums, im Esthtandiscben Gouvernement durch Zeugnisse des Ritterschasts- 
hauptmannes, im Kurländischen aber durch Zeugnisse des Ritterschaftskvmite^s.

1850 'Diov. 18 (4104); 1855 Mar; 7 (6029); 1854 Apr. 20 (7007).

50. Edelleute der Ostseegouvernements, die den Fürsten- oder Grafentitel führen, haben 
ihr Recht auf diese Titel und Würden, der zu diesem Behufe allgemein vorgeschriebenen 

Ordnung gemas, zu beweisen.
1855 Mörz 7 (6029).

51. Eben so müssen die Rechte des in den Ostseegouvernements wohnenden, in die ort; 
liehen Matrikeln derselben nicht eingetragenen Adels — des Geschlechtadels sowohl, als auch 
des persönlicl)en Adels—der in dem Reichsgesetzbuche allgemein vorgeschriebenen Ordnung 

gemäß, bewiesen werden.
Mg. Reichsg. Bd. IX, § 60. Bergt, den Allerb. best. Dottad deü Oberdirig. der II Abtb. der 
Clanen Kanze.lei êr. K. M. v. ö Juni 1841.
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Zweiter Titel.
Bon den Rechten und Vorzügen des Stammadels der Ostseegouverne

ments, als Korporation.

Erstes Hauptstück.
Allgemeine Bestimmungen.

52. Jeder der vier Korporationen des Etammadels der Ostseegouvernements stehen fol

gende Rechte zu:
1) Das Recht, sich zur Berathung in ihren gemeinsamen Angelegenheiten zu versam

meln.
Ulf. d. Oes. Bisch. Kiewel v. 1524; Reg.-Form. v. 1617, § 29; Akkordpunkte der Livländi
schen Rittersch. v. 4. Juli 1710 (2279) P. 5; Akkordpunkte dec Esthland. Rittersch. v. 29 Sept. 
1710 (2299) P. 8; Gn.-Br. der Kaiserinn Anna Ioannowna v. 28 Mär; 1751 (5752); 
Reskr. des General-Gouverneurs Grafen Browne an die Oeselsche Rittersch. v. 19 Sept. 1785.

2) Das Recht, ihr eigenes Verzeichnis dec ritterschaftlichen Geschlechter oder ihre Ma
trikel (Ritterbank) zu haben (a), neue Mitglieder in diese Matrikel auszunehmen und dieje
nigen davon auszuschließen, welche sich des Rechtes zur Adelskorpvration zu gehören 
unwürdig gemacht haben (b) (Vergl. Tit. IV dieses Buches).

(a) Fur Livl.: Kön. Schwed. Resol. v. 14 Nov. 1650; Gouv'rnementspatente v. 17 Nov. 
1750, 6 Febr. 1755 und 29 Juli 1747. Für die 3»fei Oesel. Reskr. des Gen.-Gouv. 
Grafen Browne an die Oeselsch. Rittersch. v. 19 Sept. 1785. Für Est hl.: Kön. Schwed. Resol. 
v.51 Aug. 1645,7 Jan. 1651 und 17 Okt. 1675; Gouv.-Pat. v. 15 Jan. 1741. Für Kurl.: 
Reg.-Form. v. 1617, Art. 59; Kurl. Ritterbanks-Absch. v. 20 Juli 1654, best, vom Könige 
Johann Kasimir am 10 Febr. 1649. — (b) 1785 April 21 (16187) § 65.

3) Das Recht der Wahl zu sämmtlichen Aemtern, deren Besetzung dem Adel gebührt 

(Vergl. Hauptst. 111).
Fur V ivl. und E st hl.: Kön. Schwed. Resol. v. 51 Okt. 1662 und 6 April 1675. Für die 
Insel Oesel: Reskr. des Gen.-Gouv. Grafen Browne an die Oeselsche Rittersch. vom 19 Sept. 
1785. Für Kurl.: Reg.-Form. v. 1617, Art. 1 und 5; Landt.-Schlüsse v. 15 Aug. 1621 
§ 5, 9 Aug. 1656, § 11; Komm.-Absch. v. 1642, § 7; 5 Sept. 1718, § 6.

4? Das Recht, ohne besondere obrigkeitliche Bestätigung nicht nur zum Besten derRit- 
terschastskasie, sondern auch zum Behufe dec Erfüllung gemeinsamer Leistungen, so wie zu 
Lieferungen und zu andern gemeinnützigen Zwecken, Bewilligungen zu machen.

Für Livl.: Königl. Schwed. Resol. v. 12 Okt. 1642 und 17 Aug. 1648, P. 5. Für die Insel 

Oesel: Landt.-Ordn. v. 1727. Für Esthl.: Landt.-O. v. 1756. Für Kurl.: Reg.-Form. v. 1617, 

§ 37.
5) Das Recht, die auf die Güter des Adels an Gelde und in Natur fallenden Landes- 

pràstanden, nach den vom Adel selbst zu bestimmenden Normen, zu vertheilen.
Akkord-Punkte der Esthl. Rittersch. v. 29 Sept. 1710 (2299) P. 10; Reskr. des Gen.-Gouv. Gr. 
Browne an die Oeselsche Rittersch. v. 19 Sept. 1785; 18 16 Dee. 14 (26558); Vorschrift d. Mi- 
nisters d. Innern an die Livl. Gouv.-Regier. v. 7 Dec. 1827.

Anmerkung. In Kurland wird die Répartition und Erhebung der Landesprastanden nach Vvrschr. 
der allgemeinen Verordnungen bestätigt. (Allg. Reichsg. Bd. IV, Landcspr.-Regl.).

6) Das Recht, auf den Grund des Gesetzes für die Evangelisch-Lutherische Kirche in 

Rußland v. 28 December 1832 (5870) und auf die darin angeordnele Weise, an der 
Verwaltung dec Angelegenheiten dieser Kirche Theil zu nehmen.
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7) Das Recht an der Errichtung, Erhaltung und Verwaltung verschiedener Lehranstalten 
und milder Stiftungen, den in den Verordnungen, Statuten und Reglements über diese 
Anstalten enthaltenen Bestimmungen gemäß, Theil zu nehmen.

8) Das Recht, die Ordnung festzustellen und zu ändern, welche bei Verwaltung der 
Ritterschaftsgüter zu beobachten ist, und die Rechnungen und andere auf diese Verwaltung 
Bezug habende Dokumente zu revidiren.

9) Das Recht, an der Errichtung, Erhaltung und Verwaltung der Land-Volksschulen 
Theil zu nehmen.

1858 (Sept 15 (11552).

10) Das Recht, die Geschäfts-Ordnung festzustellen und ZU ändern, welche in den Ver
sammlungen der Ritterschaften und bei Verwaltung der von den ritterschaftlichen Korpora
tionen abhängigen Anstalten zu beobachten ist.

Vergl. die Landt.-O. der Ritterschaften.

y>5. Die Ritterschaften der Ostseegouvernements erhalten in allen Urkunden, Reskripten, 
Briesen und Schreiben die Benennung: Wohlgeboren.

Reg.-Form. v. 1617, §§ 58 und 59; Landt.»Scl>luß v. 15 Juni 1648, § 11; 1765 3an 29 
(11745).

54. Die Ritterschaften der Ostseegouvernements können sich ihrer Bedürfnisse und In
teressen wegen durch ihre Marschälle mittelst Vorstellungen an die Civilgouvcrneure, 
den Generalgouverneur und das Ministerium des Innern wenden; dürfen aber auch in 
wichtigen Fallen bei Kaiserlicher Majestät suppliciren.

Allg. Reichsg. Bd. IX, § 104.
Anmerkung. In allen ihren Vorstellungen und Schriften unterzeichnen sich die Adelsmarschälle nach 

der Benennung ihrer Aemter, ohne sich dec in frühern Zeiten ihren Gouvernements beigclegtcn Bezeich
nung zu bedienen.

Allerh. Befehl v. 17 April 1845.

 55. Die Ritterschaften der Ostseegouvernements adressiren ihre Bittschriften zu Eigenen 
Händen Kaiserlicher Majestät. Sollte es aber zur Erläuterung einer Bitte oder Beschwer
de für nöthig erachtet werden, Deputirte einzuberufen, so ordnet die Ritterschaft solche ab, 

jedoch nicht mehr als drei. Diese Deputirten sind mit der gehörigen Vollmacht zu versehen, 
worin sämmtliche Gegenstände, deren Betreibung ihnen übertragen ist, genau bezeichnet wer
den müssen. Ueber die zu Deputirten ernannten Personen haben der Generalgouverneur und 

der Civilgouverncur dem Minister des Innern zu berichten.

Allg. Reichsg. Bd. IX, § 105.

56. Die Ritterschaften von Esthland, Kurland und Livland mit Oesel haben Kreditan
stalten, die für jede besonders errichtet sind, und unter ihrer eigenen Aufsicht und Kontrole 
stehen. Es werden diese von ihnen nach Allerhöchst bestätigten Reglements und nach den 
auf den Grund dieser Reglements getroffenen Anordnungen durch Beamte verwaltet, wel
che aus der Milte der Ritterschaft, ohne besondere Bestätigung derselben von Seiten der Re
gierung, zu erwählen sind.

Vergl. die Allerh. bestat. Reglements dieser Kreditanstalten.

 5"- Die Ritterschaften der Ostseegouvernements sind bei Verträgen über bedungene Lei

stungen zum Behufe der Landesprästanden in ihrem Gouvernement oder Kreise, bei Gleich
heit dec Preise vorzugsweise vor andern Mitbewerbern als Kontrahenten zuznlassen.

Allg. Reichsg., Bd. IX, § 117.
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58. Die Adelskorporation, welche Leiftungs- oder Lieferungsverträge zum Besten dec 
Truppen in ihrem Gouvernement oder Kreise schließt, wird von der durch gesetzliche Pfan
der zu bewerkstelligenden Sicherstellung dieser Verträge befreit.

Ebend., § 118.

59. Die Ritterschaften von Livland, Esthland und Oesel sind befugt, die Poststationen 
ihres Gouvernements oder Kreises unter ihrer eigenen Verwaltung zu unterhalten, jedoch 
unter der Oberaufsicht des Postressorts,- auch können sie nöthigen Falles mit obrigkeitlicher 
Genehmigung neue errichten. Es hat daher auch jeder Edelmann, der zu einer dieser Kor
porationen gehört, das Recht in dem Gouvernement oder Kreise, wo er örtlich immatriku* 

lirt ist, Postpferde gegen bloße Bezahlung der Progongelder zu erhalten, ohne zur Vorzei
gung eines Postpasses (Podoroshnaja) verpflichtet zu sein.

§en.-Uk. v. 19 Mörz und 10 Mai 1756 (10551); 19 Jan. 1797 (17477) <p. 5.

40. Die Adelskorporationen werden von der Bezahlung des vom Gewichte zu erlegen» 
den Geldes fur ihre in Sachen des Adels mit dec Post zu versendenden Papiere und Pa
kete befreit.

41. Jede ritterschaftliche Korporation hat ihre blos unter der Aufsicht und Kontrole der 
Ritterschaft stehende Kasse.

Für Livl.: Kon. Schw. Resol. v. 12 Okt. 1642 und 17 Aug. 1648, P. 4. Für die Insel 
Oesel: Landt.-O. v. 1827. Für Esthland: Landt.-O. v. 1756. Für Kurland: (Keg.» 
Form. v. 1617, § 37.

42. Jede Ritterschaft führt ihr in der Beilage I beschriebenes Wappen.
Für Livl.: Diplom über die Verein. Livl. mit Littauen v. 26 Dec. 1566, Art. 5. Die Zeit der 
Verleihung des 29appens an die Oeselsche Ritterschaft ist unbekannt. Sie fallt in die Zeit 
des Oeselschen Bischofs Heirmann, um das Jahr 1540. Der Esthlandischen Ritterschaft ist das 
Wappen vom Dänischen Könige Woldemar II verliehen worden. Für Kurland: Vereinigungs
akte der Kurländischen uud Piltenschen Ritterschaft v. 27 Marz 1819, Art. 7.

45. Jede Adelskorporation hat ihr Archiv.
Allg. Reichsg. Bd. IX, § 98.

44. Jede Ritterschaft hat zu ihren Versammlungen ein besonderes Haus, die Liv
ländische in Riga, die Esthlandische auf dem Dome zu Reval, die Kurländische in All» 
tau, die Oeselsche in Arensburg. Diese Hauser nebst allen Zubehdrungen sind von Ein

quartierung und andern allgemeinen Leistungen befreit.
1726 Sept. 22 (4779); 1728 Sept. 12 (5550) ; 1808 Sept. 25.

45. Die Ritterschaften behalten für ewige Seiten das Recht zum Besitze der ihnen 
zum Unterhalte der Ritterschaftsbeamten und zu andern allgemeinen Bedürfnissen Aller

höchst verliehenen Ländereien und Güter, die in der Beilage II ausführlich ange

geben sind.
Für Livland: 1725 Juli 8 (4754) und Sept. 22 (4779); 1728 Sept. 12 (5556); 1729 
Marz 51; 1810 Jan. 7 (24072). Für die Insel Oesel: 1798 Apr. 9 (18474) P. 6. 
Nam. Bef. v. 1859 Juni 1. Für Esthland: Königl. Schwed. Res. v. 17 Jan. 1651. Akkord
punkte dec Esthl. Rittersch. v. 29 Sept. 1710 (2299) P. 17.—Gnadenbr. der Kaiserin Ka
tharina! v. 51 Mai 1725 (4725). Für Kurland: Gnadenbc. v. 8 Sept. 1806 undAllerh. 
Befehl v. 7 Jan. 1810 (24072).

46. Das persönliche Verbreclxn eines Edelmannes fallt auf keinen Fall dem ganzen 
Adel zur Last.

Allg. Reichsg., Sb. IX, § 124.
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47. Eine Adelsversammlung kann in keiner Sache vor Gericht gezogen werden.
Ebend., § 125.

48. Eine Adelsversammlung ist in keinem Falle der Verhaftung unterworfen.

Ebend., § 126.

49. In den Ostseegouvernements wohnen die Gouvernementsprokureure den Versamm
lungen der Ritterschaften nicht bei.

Allerh. Bef. an den Gm.-Gouv. Bacon Pah len v. 12. Oft. 1852 (5667).

Zweites Haupts! ü ck.
Von den V e r s a m m l u n g e n der R i t t e r s ch a f t e n.

50. Die Ritterschaften der Ostseegouverncments bilden folgende Versammlungen: 
in Livland die Landtage, Konvente und Kreisversammlungen; auf der Insel Oesel die Land
tage und Konvente; in Esthland die Landtage, die Versammlungen des Ritterschaftsausschus- 
ses und die Kreistage; in Kurland die Konferenzen, die Deputirtenlandtage, die Ober- 

hauptmannschafts-, Kreis- trnd Kirchspielsversammlungen.

Anmerkung. Außerdem werden in Livland und auf der Insel Oesel zur LSahl ber Zvicchspiels- 
riclter und ihrer Substituten Versammlungen nach K irchspie lüge richt 6 - Sprengeln (§ 595 

und and.), in r'ivland aber ;uc Wahl der Postirungsdirettoren die sogenannten Post icungs ko li
ve nte (§§ 595, 680 und and.) einberufen.

E r ft e Abtheilung.
Von den Versammlungen der Livländischen Ritterschaft.

A. Von den Landtagen.

1. Don den verschiedenen Gattungen der Landtage und ihrer Jusamenbe- 

rufunz.

51. Die Landtage sind entweder ordentliche oder außerordentliche.
VivL Landt.-O. v. 1827, § I.

52. Die ordentlichen Landtage vecsammlen sich alle drei Jahre zu einer bestimmten 

Zeit.
Ebend., § 2.

Anmerkung. Die Eröffnung des Landtags findet in der Regel in der letzten Woche des Janu

ars Statt.
Livl. Landt.-Beschl. v. 1859, best, durch die Vorschr. der Livl. Gouv.-Reg. v. 4 Febr. 1840.

55. Die Zeit der Ausschreibung der außerordentlichen Landtage richtet sich mich der 
größer« oder geringem Nothwendigkeit derselben (a). Während der Iuridiken des Hosgerichts 

dürfen sie nur in dringenden Fallen gehalten werden (b).

(a) Livl. Landt.-O: v. 1827, § 5. — (b) Ebend., § 5.

54. Die Erledigung der Frage: ob die Zusammenberufung eines außerordentlichen Land
tags notl^g sei, hclngt voll dein Ermessen des Generalgouverneurs und des Adelskon- 

vents ab.
Ebend., § 5.
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55. Sowohl Die ordentlichen Landtage, als auch die außerordentlichen kennen nicht 
anders zusammenberufen werden, als auf Anordnung des Generalgouverneurs.

Ebend., § 4.

56. Der residirende Landrath stellt dem Generalgouverneur in Betreff der Ausschrei
bung des Landtags ein Memorial vor, worin die Hauptbeweggründe zur Zusammenberufung 
des Landtags und der zur Eröffnung desselben anzuberaumende Termin anzuzeigen sind.

Ebend., §§ 4 u. 5.

57. Erfolgt hierauf Die Zustimmung Des Generalgouverneurs, so wird Der ADel 
durch Die Rigaichen Intelligenzblatter unD Durch Gouvernementsregierungspalente, welche 
acht Wochen vor Dem anberaumten Versammlungstermine an sämmtliche Kirchspiele zu er
lassen sind, einberufen.

Ebend., § 6.

58. Durch die zum Behufe Der Versammlung zum Landtage erlassenen Patente der 
Gouvernementsregierung werden die Edelleute zugleich aufgefordert, Drei Wochen vor Eröff
nung Des LanDtags beim Landrathskollegium entweder unmittelbar oder Durch Den Oberste» 
chenvorsteher in Bezug auf Die Bedürfnisse und Interessen Der Adelskorporation mit Vor
stellungen einzukommen. Diese Patente werden, mit Beobachtung Der für Die Publikationen 
im allgemeinen vorgeschriebenen Ordnung, in Den Kirchspielen von Hof zu Hof gesandt, und, 
mit Der Empfangsbescheinigung versehen, Dein Ortsprediger zugestellt; von ihm aber an 
Die Ritterschastskanzellei zurückgeschikt.

Ebend., §§ 6 u. 7.

59. Erachtet es der Generalgouverneur auf hdhern Befehl für nothwendig, irgend einen 
Gegenstand der Ritterschaft zur Prüfung zu übertragen, so benachrichtigt er den residirenden 
Landrath schriftlich oder mündlich hiervon. Der residirende Landrath versammelt hierauf un
verzüglich Den Adelskonvent. Dieser aber erwägt, ob nicht auch ohne Die Ritterschaft zu 

einem außerordentlichen Landtage zu versammeln, Dem Verlangen Des Generalgouverneurs 
genügt werden könne, und macht sodann Demselben Die nöthige Vorstellung hierüber.

Ebend., § 4.

60. Die Livländische Ritterschaft versammelt sich zum Landtage in Der Regel in Der 
Stadt Riga(n); sie kann sich aber, wenn es Die Umstande erheischen, mit Genehmigung oder 
auf Verfügung Des Generalgouverneurs, auch an einem andern Orte versammeln (b).

(a) Ebend., § 1. — (b) Königl. Schweb. Resol. v. 10 Mai 1078, § 26.

11. Von der Zusammensetzung des Landtags.

61. Auf Dem Landtage müssen alle zur örtlichen Matrikel gehörende Livländische 
Edelleute erscheinen, Die nicht unter Vormundschaft oderCucatel stehen, Das 21 ste Lebensfahr 
überschritten, Das 6Oste Jahr aber noch nicht erreicht haben und in Livland mit Landgütern 
ansüßig sind, Die Durch Erbschaft oder Kauf, oder Durch Pfand - oder ArrenDekontrakte in 
ihren Besitz gekommen.

Livl. Landt.-O. v. 1827, § 10.

62. Die Ri gasche Stadtgemeinde ist berechtigt, zwei RathsglieDer als Deputirte zum 
Livländischen Landtage abzuordnen.

Ebend., § 18.

65. Auf dem Landtage können, falls sie es wünschen, erscheinen: 1) Edelleute, die 
zur örtlichen Matrikel gehören und über 60 Jahre alt sind; 2) örtlich immatrikulirtc 
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Edelleute, die das zur Volljährigkeit erforderliche Alter (von 21 Jahren) erreicht haben, 
wenn sie auch in Livland weder ererbte, noch erkaufte Güter, noch Pfandgüter oder Arrenden 
besitzen, und 3) Edelleute und Bürgerliche, welche in Livland Landgüter oder Arrenden be

sitzen, ohne in die örtliche Matrikel ausgenommen zu sein (Vergl. Art. 100 und Anmerk.). 

Ebend., §§ 18 u. 44.

64. Außer den in den vorhergehenden §§ 61, 62 und 63 erwähnten Personen wird 
es Niemandem, ohne besondere Erlaubniß des Landmarschalls, gestattet, dem Landtage beizu

wohnen.
Ebend., § 81.

65. Alle diejenigen, welche verpflichtet sind, auf dem Landtage zu erscheinen, oder die 
bloß wünschen, demselben beizuwohnen, müssen sich vor Eröffnung desselben beim Landmar

schalle melden, und sich in der Ritterschaftskanzellei einschreiben lassen.
Ebend., § 11.

Anmerkung. Die Namen dec zu dem Landtage erschienenen Edelleute werden von dem Aitter- 
schaftsnotare in einer Liste verzeichnet.

Ebend., § 11.

66. Personen, welche verpflichtet sind auf dem Landtage zu erscheinen, und ohne be
sondere gesetzliche Gründe ausbleiben, oder Ursachen vorschützen, die nicht erheblich sind, ver
wirken für jeden Tag der Verspätung eine Pön von 2 Rbl. S. 9?L zum Besten der Rit
terschaftskasse; erscheinen sie aber gar nicht und versäumen dem residirenden Landrathe vor 
Eröffnung des Landtags die Gründe ihres Ausbleibens anzuzeigen, so werden sie ein für 

allemal mit 100 Rbl. S. M. bestraft.
Ebend.

67. Für gültige Ursachen des Nichterscheinens auf dem Landtage werden erachtet: Krank
heit, Abwesenbeit aus dem Gouvernement, die Verpflichtung zur Abwartung gerichtlicher 
Termine, in Fällen, die keinen Aufschub leiden, und andere rechtmäßige Hindernisse (Vergl. 
die Gesetze über den bürgerl. Prozeß).

Ebend.

Anmerkung. Zur Vergewisserung des Vorhandenseins dieser Ehehaften bedarf es keiner Be

scheinigung dritter Personen.
Ebend., § 11.

68. Wer sich auf dem Landtage einfindet, muß wahrend der Dauer desselben täglich zur 
bestimmten Stunde in der Versammlung erscheinen und bis zur Beendigung der Sitzun
gen darin verbleiben.

Ebend., § 12.

69. Entfernt sich Jemand wahrend der Sitzungj, so ist er weder berechtigt, den in sei
ner Abwesenheit gefaßten Beschlüssen zu widersprechen, noch kann er verlangen, daß die 
Gegenstände, über welche bereits eine Verhandlung Statt gefunden hat, abermals zur Be

rathung kommen.
Ebend., §§ 12 u. Io.

70. Verläßt ein Edelmann, der verpflichtet ist, auf dem Landtage zugegen zu sein (§ 61), 
eigenmächtig solchen, ohne besondere gesetzliche Gründe dafür vorschützen zu können, so 
verfällt derselbe zum Besten der Rittecschaftvkasse, wenn er Landrath oder Kreisdeputirter ist, 
in eine Strafe von 6 Rbl. S. M., wenn er aber kein solches Amt bekleidet, in eine Strafe 
von 3 Rbl. S. M. für jeden Tag, von der Zeit seiner 'Mreise an gerechnet bis zur Schlie
ßung des Landtags.

Ebend., § 14.
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HI. Von der Eröffnung und der Dauer des Landtages.

71. Am Tage vor der Landtagseröffnung versammeln sich die Landra'thc und der Land
marschall, um die Li,le der Personen zu ordnen, die sich zum Landtage eingefunden haben 

und zugleich auch zur Verzeichnung der Abwesenden.
Ebend., § 17.

72. Demnächst aber begeben sich zwei von den Landräthen mit dem Landmarschalle 
zum Genecalgouverneur, um iyn zu benachrichtigen, daß sich die Ritterschat t versammelt 
habe, und ihm den nächsten Tag, nach gehaltenem Gottesdienste, durch eine besondere De
putation über die Eröffnung des Landtages Bericht erstatten würde. Die hierbei übliche An
rede hält derjenige von den abgeordneten Landräthen, welcher dem Dienste nach älter ist.

Ebend.

75. Am Tage der Eröffnung des Landtages versammeln sich die Landrathe, der Land
marschall und die Kreisdeputirten in der Rathkammer; der Adel aber in dem Versammlungs
saale. Der Letztere ordnet sich hier nach den beiden Distrikten, dem Lettischen und dem Esth

nischen.
Ebend., § 18.

74. Die zur örtlichen Matrikel gehörenden Edelleute des Distrikts, aus welchem der 
Landmarschall gewählt worden ist, nehmen stets ihre Plätze auf der rechten Seite seines 
Sitzes ein; alle übrigen Edelleute und sonstigen Personen, welche berechtigt sind, aus dem 
Landtage zu erscheinen, nehmen dagegen die Plätze ein, die ihnen vom Landmarschalle beson
ders angewiesen werden. Die Deputirten der Stadt Riga haben ihren Platz zwischen den 
Edelleuten des Lettischen Distrikts. Diese Ordnung wird von der Versammlung während der 

ganzen Dauer des Landtages beobachtet.
Ebend., § 18.

75. Nach Verrichtung des Gottesdienstes in der St. Jakobs-Kirche (a), wird eine be
sondere Deputation an den Genecalgouverneur abgeordnet, um demselben die Eröffnung 
des Landtages anzuzeigen (b). Hierauf beginnt der Landmarschall die Landtags-Verhandlun
gen durch eine feierliche Rede, und bestimmt, in Gemeinschaft mit den Landräthen, für den 
folgenden Tag die Stunde zur Zusammenkunft. Nach dieser Anzeige wird die Versamm

lung entlasten (c).
(a) Ebend., § 19. — (b) Ebend. — (c) Ebend., § 21.

76. In der Regel dauert der Landtag nicht langer als einen Monat (a); nichts desto 
weniger kann derselbe aber in Fällen von besonderer Wichtigkeit, dem Ermessen der Ver
sammlung gemäß, mit Zustimmung des Gcneralgouverneurs, auch prorogirt werden. Wäh
rend der ganzen Dauer desselben haben die Landgerichte keine ordentlichen Iuridiken, auch 
werden ihnen außerordentliche nur auf besondere Vorschrift der Oberbehörde gestattet (Vergl. 

die Beh.-Verf. der Osts.-Gouv., B. II) (b).
(a) Ebend., § 85. — (b) Ebend., § 8.

IV. Von den vorbereitenden Maßregeln zur Bestimmung der Gegenstände 
der Landtagsverhandlungen.

77. Zwei Wochen vor dem zur Eröffnung des Landtags anberaumtcn Termine versam
melt sich ein besonderer Konvent, bestehend aus den Landräthen, den Kreisdeputirten und den 
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Kassedeputirten und Revidenten, um sich über die nöthigen Vorbereitungen zum Landtage 
zu berathen.

Ebend., § 7.

78. Dieser berathende Konvent hat: 1) die Gegenstände auszumitteln, die einer Prü
fung des Landtags bedürfen, und dieselben, mit Beifügung seines Gutachtens, schriftlich abzu
fassen; 2) die aus den Kreisen unmittelbar oder durch die Oberkirchenvorsteher eingegange
nen Petitionen und Anträge zu untersuchen; 3) erforderlichen Falles wegen Verbesserungen 
in Betreff der Verwaltung der Angelegenheiten der Evangelisch-Lutherischen Kirchen und 
der Landschulen Vorschläge zu entwerfen; 4) bei dem Eivilgouverneur um die Erlaubniß zu 
der bei Eröffnung des Landtages zu veranstaltenden Feierlichkeit nachzusuchen und deshalb 
die nöthigen Anordnungen zu treffen.

Ebend., §§ 7 u. 8.

79. Die Petitionen und Anträge sind drei Wochen vor dem Anfänge der Sitzungen des 
berathenden Konvents aus den Kreisen einzuliefern. Gehen solche nach Eröffnung der Si
tzungen desselben ein, so bleiben sie bis zum nächsten Landtage liegen.

Ebend., §§ 7 u. 54.

80. Findet der berathende Konvent, daß irgend eine Petition oder ein Antrag sich nicht 
zur Landtagsveryandlung eigne, oder daß dieselben außer dem Landtage erledigt werden kön
nen, so eröffnet der Landmarschall solches dem Bittsteller, welchem es jedoch unbenommen 
bleibt, darauf anzutragen, daß der Landtag hierüber entscheiden möge.

Ebend., § 54.

81. Die Gutachten, welche die Konventsglieder in den Fallen zu ertheilen haben, die in 
den vorhergehenden §§ 78, 79 und 80 erwähnt worden sind, werden auf den Antrag des 
Landmarschalls schriftlich abgefaßt, nachdem sich zuerst die Kreisdeputirten, nachher aber 
auch die Landrathe besonders darüber berathen haben.

Ebend., § 7.

82. Ist Jemand von den Mitgliedern des Konvents bei diesen Berathungen nicht zu
gegen, und schützt auch keine rechtmäßigen Ursachen seines Ausbleibens zeitig vor, so ist er 
deshalb zum Besten der Ritterschaftskasse für jeden Tag der Abwesenheit mit 5 Rbl.S. Ak., 

wenn er aber gar nicht erscheint, mit 100 Rbl. S. M. zu bestrafen. Diese von dem Abwe
senden verwirkte Pön fallt jedoch weg, wenn er erweist, daß er nicht nur nicht erscheinen 
konnte, sondern auch kein Diittel hatte, Nachricht hiervon zu ertheilen.

Ebend., § 9.

V. Von den Gegenständen der Landtagsverhandlungen.

85. Alles, was sich auf die Rechte, Interessen und Einrichtungen der Ritterschaft, oder 
auf das Wohl des ganzen Landes bezieht, kann Gegenstand der Landtagsverhandlungeu 

fein.
König!. Schweb. Res. v. 4 Jul. 1645. t'ivL Landt.-O. v. 1827, § 2.

84. Insbesondere sind Gegenstände der Landtagsverhandlung: 1) die Wahl des Land

marschalls (a); 2) die Propositionen der Gouvernements-und höhern Obrigkeit in allgemei
nen Landesangelegenheiten (b); 3) die für den Landtag in den gemeinschaftlichen Sitzungen der 
Dîitglieder des berathenden Konvents vorbereiteten Sactxn und insbesondere die Vorstellun
gen wegen Verbesserungen im Kirchen-und Landschulwesen(o); 4) die Gesuche um Aufnahme 
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in die Matrikel (d); 5) die Petitionen und Antröge über Gegenstände, welche das ganze Land 
oder die ganze Ritterschaft betreffen und von dem berathenden Konvente (Vergl. § 80) nicht 
angenommen worden sind (e) ,* 6) die Geldbewilligungen und andere gemeinschaftliche 
Leistungen (f); 7) Privatgesuche, die an den Landtag gerichtet sind (g); 8) die Besetzung 
der von der Ritterschaft abbangenden erledigten Aemter (h) und 9) die Revision der seit 
dem letzten Landtage bis zum gegenwärtigen geführten Rechnungen über die Ritterschafts

kasse (i).
(a) Viüt. Landt.-O. v. 1827,h 56.-(ft) Ebend-, h 51.—(o) Ebend. §§ 8 u. 55.—(d) Ebend. 

(e) Ebend. — (f) Ebend. — (g) Ebend., § 55. — (h) Ebend., § 56. — (i) Ebend., § ö2. 
Anmerkung. Die Propositionen, welche der Generalgouverneur dec auf dem Landtage versammel» 

ten Ritterschaft macht, werden von ihm dem Vandmarschalle entweder persönlich, bei Vorstellung der 

r'andtagödeputation, eingehandigt, oder sie werden demselben schriftlich in das Ritterhaus zugesandt.

85. Gegenstände der Landtagsberathungen können nicht sein: 1) Justizsachen (a);

2) Beitrage nach Haken, die sich nicht auf allgemeine Angelegenheiten und Zwecke be
ziehen (b); 3) Vorschläge, welche die Verletzung der Rechte irgend einer Privatperson zum 
Besten der Ritterschaft zum Gegenstände haben (c).

(a) Königl. Tchwed. Resol. v. 4 Jul. 1645. — (b) Livl. ü?atibt.»O. v. 1827, § 44. — 

(c) Ebend., § 15.

VI. Von der bei Verhandlung der Landtagöangclegenheiten zu beobachten

den Ordnung.

«6. Die Verhandlungen des ordentlichen Landtags beginnen mit der Wahl eines neuen 
Landmarschalls, wenn nicht der seitherige, auf die einhellige Aufforderung der ganzen Rit
terschaft, darein willigt, sein Amt auch für die nächsten drei Jahre beizubehalten.

Ebend., § 22.

87. Nach der Wahl des neuen Landmarschalls legt der bisherige, welcher während des 
ganzen Landtages seinem Amte vorzustehen fortfahrt, Rechenschaft darüber ab, welche Be
schlüsse des letzten Landtages zur Ausführung gekommen sind, und bei welchen dieses nicht 
der Fall ist. Zugleich zeigt derselbe die Ursachen der 9Nichterfüllung dieser letztem an.

Ebend., § 29.

88. Hierauf kommen die übrigen zur Berathung vorliegenden Angelegenheiten, nach 
der Bestimmung des Landmarschalls, zum Vortrage, indem dabei nach Möglichkeit die im 
§ 84 vorgeschriebene Ordnung beobachtet wird.

Ebend.

89. Der Landmarschall eröffnet die Verhandlungen, sobald die Versammlung, mit Ein
schluß der Mitglieder des Adelskonvents, aus nie! t weniger als zwei und dreißig stimm

berechtigten Personen besteht.
Ebend., § 15.

90. Der Landmarschall trägt die Sache stehend vor, mit dem Stabe in der Hand. 
Jedes Mitglied der Versammlung ist verpsiichtet, ihn mit Aufmerksamkeit anzuhören, 
ohne ihn zu unterbrechen. Die ausführlichen Regeln über die Geschäftsordnung auf dem* 

Landtage und über die Strafen, womit die Verletzung derselben bedroht wird, sind in der 
besondern Landtagsordnung enthalten, welche unter Bestätigung der Gouvernementsobrigkeit 

abgefaßt wird.
Ebend-, §§ 49—51, 62, 71—84.
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91. Während des Landtages bilden die Landräthe einerseits, die Kreisdeputirten unter 
dem Vorsitze des Landmarschalls aber andererseits, zwei besondere von einander getrennte 
Ausschüsse. Diese prüfen sämmtliche Gegenstände, welche zur Verhandlung des Landtages 

vorliegen und in Betreff deren im berathenden Konvente keine Berathung Statt gefunden 
hat (Vergl. § 77 und folg.), und ertheilen darüber ihre schriftlichen Gutachten.

Ebend., § 55.

Anmerkung. Die Kassedeputirten nehmen in allen Sachen, welche sich auf die Ritterschaftskasse 
beziehen, an den Sitzungen des durch die Kreisdeputirten gebildeten Ausschusses Theil.

9*2. Entsteht in Betreff einer Sache, die den Kreisdeputirten zur Prüfung übergeben 

worden ist, ein Zweifel, so konferiren dieselben deshalb durch den Landmarschall mit dein 
Landrathskollegium.

Ebend., §§ 57 u. 53.

95. Ueber das von den Kreisdeputirten vorgestellte Gutachten ertheilen die Landräthe 
ihr Consilium, worauf die Kreisdeputirten zu ihrem endlichen Gutachten über die Sache, 
mit möglichster Rücksicht auf das Consilium dec Landräthe, schreiten.

Ebend.

94. Jedem Kreisdeputirten und Landrathe ist es erlaubt, seine Meinung, wenn selbige 
von der Majorität abweicht, zu Protokoll zu geben, und selbige dem Landtage zur Prüfung 

vorzulegen.
Ebend-, § 58.

95. Weichen die durch den Landmarschall dem Landtage vorzulegenden Meinungen der 
Kreisdeputirten und der Landrathe von einander ab, so können die Landrathe verlangen, daß 
auf dem Landtage in jedem Kreise zu besondern Berathungen über den fraglichen Gegen
stand, zum Behufe einer möglichst genauen und ausführlichen Prüfung desselben, geschrit
ten werde. Wahrend dieser besondern Kreisberathungen haben sowohl die Landräthe, als 
auch die Deputaten, zur Unterstützung ihrer Meinungen alle nöthigen Erläuterungen zu 

geben.
Ebend.

VII. Von den Landtagsschlüssen.

1) Von der Fassung der Landtagsschlüsse.

96. Sind in einer Sache alle vom Landmarschalle vorgelegten Umstände vorgetragen 
und berathen worden) so faßt die Ritterschaft in voller Versammlung ihren Beschluß.

Ebend., § 57.

97. Jeder Edelmann, der auf dem Landtage anwesend und örtlich inmatrikulirt ist, auch 
ein Rittergut in Livland besitzt, hat bei sämmtlichen Landtags-Berathungen und Schlüssen 

ein Stimmrecht.
Ebend., §§ 44 u. 65.

98. Edelleute, welche örtlich immatrikulirt sind, aber in Livland keine Rittergüter be
sitzen, können zwar aus dem Landtage zugegen sein (§ 63, P. 2), nehmen aber weder an 
den Wahlen, noch an andern Verhandlungen und Berathungen der Versammlung Theil.

Allerh. best. Gutacht. d. Reichst. v. 21 Juni 1845.
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99. Wird ein Edelmann, dec kraft des vorhergehenden § 98 kein Stimmrecht auf 
dem Landtage hat, von einem andern Edelmanne, dem dieses Recht gebührt, der aber eines 
gesetzlichen Hindernisses wegen auf dem Landtage nicht erschienen ist, bevollmächtigt, so 
nimmt derselbe (wenn seine Vollmacht vom Landmarschalle für gültig erklärt wird) als 
stimmberechtigt an den Landtagsberathungen Theil; doch sind die Wahlen zu Remtern 
davon ausgeschlossen, bei welchen keine Vollmachten zulässig sind.

Allech. best. Gutacht, bej Reichst, v. 21 Juui 1845.

100. Edelleute, die zu der örtlichen Matrikel nicht gehören, in Livland aber ent 
weder als Eigenthümer, oder in Folge geschlossener Pfandkontrakte Rittergüter besitzen, üben 
bloß bei Berathungen über Bewilligungen ein Stimmrecht aus, ohne an den Wahlen und 
andern Beschlüssen des Landtags Theil zu nehmen.

Allerh. best. Doklad des Oberdirigirenden der II Abth. bei- Eig. Kanz. (5u. K. M. vom 20 Jun. 1841.

Anmerkung. Diese Verorbnung erstreckt sich auch auf Bürgerliche, welche Rittergüter in Livlanb 
besitzen.

101. Die beiden Deputaten der Stadt Riga haben bei sämmtlichen Landtagsschlüssen 
nur eine Stimme.

Livl. Lanbt.-O. von 1827, § 65.

10’2. Jedes Mitglied hat nur eine Stimme, selbst wenn es mit mehrer» Gütern an- 
säßig ist.

Ununterbr. Gewohnh.

105. Vater und Sohn, die Landgüter besitzen, und eben so Brüder, selbst dann wenn 
sie sich im Besitze von ungetheilten Landgütern befinden, haben jeder für sich eine besondere 

Stimme.
Livl. Lanbt.-O. von 1827, § 44.

104t. Ist in Livland nach dem Jahre 1819 von einem Rittergute ein bloß aus Hofs
ländereien bestehendes Stück abgetheilt worden und an einen andern Besitzer übergegangen, 
so hat dieser Besitzer, ec mag zu einem Stande gehören, zu welchem er wolle, bei Bestim
mung dec Bewilligungen keine Stimme aus dem Landtage. Dagegen können die Besitzer ab- 
getheiltec Stücke, die aus Hofs- und Bauerlandereien bestehen, ohne Rücksicht auf deren 
Umfang ein Stimmrecht auf dem Landtage und den Kreisversammlungen ausüben, wenn 

sie Edelleute, selbst nicht immatrikulirte sind, und ihnen dieses Recht auf dem Landtage 
durch Stimmenmehrheit für die Zeit ihres Besitzes dieser Landstücke ertheilt wird.
Allerh. best. Doklab bes Oberbirigirenben b. II Abth. bcc Eig. Kanz. Er. K. M. v. 20 Jun. 18 41.

105. Findet in der Versammlung eine Verhandlung über die Besetzung irgend eines 
Amtes, oder über das Ballottement in Betreff eines andern Gegenstandes Statt, und eins 
von den stimmberechtigten Mitgliedern der Ritterschaft ist während dieser Zeit ver

pflichtet, als Landrath, oder als Kreisdeputirtec, oder wegen eines speziellen Auftrags des 
Adels einer andern besondern Berathung beizuwohnen, von welcher cs sich nicht entfernen 
kann, so wird es nicht als abwesend betrachtet, sondern wird ihm in diesem Falle gestattet, 
seine Meinung schriftlich abzufassen und dieselbe der Versammlung des Kreises vorzustellen, 
in welchem die gedachte Wahl oder Verhandlung Statt findet. Auf dieselbe Weise nimmt 
dieses Mitglied an dem Ballottement Theil.

Livl. Lanbt.-O. v. 1827, § 45.

UTH. 2
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106. Ein Landtagsschluß ist ungültig, wenn nicht wenigstens 32 stimmberechttc 
Mitglieder, mit Inbegriff der Mitglieder des Adelskonvents, durch wirkliche Stimmgebung 

daran Theil genommen haben.
Ebend., § 13.

101. Ein Landtagsschluß wird gefaßt: 1) durch einhelligen Beschluß sämmtlkclm 
Mitglieder, oder 2) durch Ballottement.

Ebend., §§ 29, 40 und 45.

108. Kommt nach gehöriger Berathung kein einhelliger Beschluß zu Stande, und es 
trägt eins von den stimmberechtigten Mitgliedern auf das Ballottement an, so wird ihm 
dieses zugestanden, sobald sein Antrag durch noch zwei andere Mitglieder der Ritterschaft, 

die gleichfalls stimmberechtigt sind, unterstützt wird.
Ebend., §§ 40 und 46.

109. Nach Beantragung des Ballottements tragt der Landmarschall dem Ritterschafts- 
sekretair auf, die zu entscheidende Frage in demselben Sinne zu stellen, wie solche von dem 
auf das Ballottement Antragenden beabsichtigt worden ist.

Ununterbr. Gewohnh.

110. In der hieraus folgenden Sitzung liest der Landmarschall das Memorial vor, 
welches die Frage enthält, und schreitet zum Ballottement, sobald gegen die Fassung der 

Frage nichts eingewandt wird.
Eben so.

111. Tragen Mehrere ein und derselben Sache wegen auf verschiedene Ballottements an, 
so laßt der Landmarschall das Ballottement zunächst über den früher gemachten Antrag zu, 
und erst nachher über die darauf folgenden Anträge, falls cs sich nicht ausweist, daß diese 

letzter» durch das erste Ballottement erledigt werden.
Eben so.

112. Wer auf ein Ballottement anträgt, kann seinen Antrag zurücknehmen, so lange 
das Ballottement noch nicht begonnen hat.

Eben so.

115. An dem Ballottement nehmen gemeinschaftlich mit den übrigen stimmberechtigten 
Mitgliedern auch die Landräthe, der Landmarschall und die Kreisdeputirten Theil.

Livl. Landt.-O. von 1827, § 59.

114. Beim Ballottement über eine Sache entscheidet die Mehrheit der Stimmen. 
Ist die Anzahl der Bälle gleich, so gibt die Stimme des Landmarschalls den Ausschlag.

Ebend., §§ 59 u. 40.

2) Von der Ausführung der Landtagsschlüffe.

115. Die einstimmig oder durch Stimmenmehrheit gefaßten Landtagsschlüsse läßt der 
Landmarschall vom Ritterschaftssekretair niederschreiben, in der Versammlung verlesen und 

Wort für Wort zu Protokoll nehmen.
Ebend., § 45.

116. Ein von sämmtlichen Mitgliedern einmüthig gefaßter Landtagsschluß wird in der 
folgenden Sitzung nach Verlesung des Protokolls, worin er ausgezeichnet worden ist, fur 

rechtskräftig angesehen.
Ebend., § 46.
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117. Bei Verlesung des Protokolls ist jedes stimmberechtigte Mitglied der Versamm
lung befugt, auf eine richtigere Abfassung des Beschlusses anzutragen; es kann aber Niemand 
Veränderungen verlangen, die das Wesen desselben betreffen.

Ebend.

118. Ein durch Ballottement gefaßter Beschluß kann auf dem nämlichen Landtage 
nicht verändert oder aufgehoben werden, sondern wird, seinem wörtlichen Inhalte nach, un
mittelbar nach Beendigung des Ballottements für definitiv angesehen.

Ebend.

119. Dem folgenden Landtage steht die Befugniß zu, einen Beschluß des vorhergehenden 
Landtags zu andern oder ganz aufzuheben. Die Rechte, die einer Privatperson durch einen 
Landtagsschluß unbedingt zugestanden worden fin?, können jedoch nur gegen Entschädigung 
und mit Einwilligung dieser Person aufgehoben werden.

Ebend., §§ 15 u. 40.

120. Obgleich jedes Mitglied der Versammlung berechtigt ist, eine vom Landtags
schluffe abweichende Meinung zu verlautbaren, und diese zu Protokoll nehmen zu lassen, so 
kann doch durch eine solche Verlautbarung einer besondern Meinung Niemand die Aus
führung eines auf die gesetzliche Weise abgefaßten Landtagsschlusses hemmen. Jedweder 
ist verpfiichtet, dem einmüthig oder durch Stimmenmehrheit ausgesprochenen Willen des 

Landtags Folge zu leisten.
Ebend., § 75.

121. Sobald das Protokoll vom Landmarschalle unterzeichnet und vom Ritterschasts- 
sekretair cvntrasignirt worden ist, darf Niemand bei Vermeidung einer Geldstrafe den In

halt desselben anstreiten.
Ebend., § 82.

122. Landtagsschlüsse, die sich bloß auf innere oder ökonomische Angelegenheilen der 
Ritterschaft beziehen, werden, als keiner besondern Bestätigung bedürfend, der Gouverne
mentsobrigkeit zur Kenntniß mitgetheilt. Beschlüsse, welche auf allgemeine Landesan
gelegenheiten Bezug haben, oder die ihrem Wesen nach einer Prüfung der Regierung be
dürfen, sind dagegen vor ihrer Ausführung zur Bestätigung vorzustellen. Der residirende 
Landrath sucht um diese Bestätigung bei der Gouvernementsregierung, oder, nach Beschaf
fenheit der Sache und ihren Umstanden gemäß, auch unmittelbar bei dem Generalgou
verneur nach, welcher, kraft der ihm verliehenen Gewalt, den Beschluß entweder jelbst be

stätigt, oder sich eine Allerhöchste Entscheidung darüber erbittet.
Könwl. Schweb. Resol. vom 4 Juli 1643; Allerh. best- Beschl. deö Minister- Komitês vom 25 

Apr. 1827; Livl. Lattdt.-O. von 1827, § 48.

125. Beschlüsse, welche Petitionen und Anträge der Ritterschaft betreffen, werden wo 
möglich wahrend des nämlichen Landtages dem Generalgouverneur zur Entscheidung vor

gestellt.
k'ivl. Landt.-O. von 1827, § 48.

VIII. Von der Schließung des Landtags.

124. Sind auf dem Landtage die Berathungen über sämmtliche Gegenstände beendigt, 
die einer Entscheidung desselben bedürfen, so bittet der Landmarschall persönlich den Gene- 



20

ralgouverneur ihn zu benachrichtigen, ob er seinerseits dem Landtage noch irgend etwas zu 

proponiren habe.
Ebend., § 58.

125. Erfolgt vom Generalgouverneur eine Proposition, so ist sofort in der gesetzlichen 
Ordnung zur Berathung über dieselbe zu schreiten; hiernächst aber fordert der Landmarschall 
den zu seinem Nachfolger Erwählten zum Antritt des Amts auf, und händigt ihm, nach 

Beendigung einer an den Adel gerichteten Abschiedsrede, den Stab ein.
Ebend., § 58.

126. Der neu erwählte Landmarschall tragt nunmehr dem Sekretair auf, in Gegenwart 
der Landräthe, das ins Reine geschriebene, sämmtliche Landtagsschlüsse umfassende General- 
Protokoll (den Rezeß) der Landtagsversammlung vorzulesen. Hierauf aber begibt er sich, 
in Begleitung einer Deputation, zum Generalgouverneur, um ihn von der Beendigung 

der Landtagsverhandlungen zu benachrichtigen, wobei er in einer kurzen Anrede das ganze 
Adelskorps seinem Schutze empfiehlt.

Ebend., § 89.

127. Nach der Rückkehr des Landmarschalls und dec Deputation vom Generalgouver
neur werden diejenigen Mitglieder notirt, welche den Landtag ohne Erlaubniß verlassen 
haben, um von ihnen die gesetzliche Pön einzutreiben (a). Hierauf entläßt der neu erwählte 

Landmarschall die Versammlung, hält an den ganzen Adel, insbesondere aber an die 
Mitglieder des Landrathskollegiums eine Anrede, und empfiehlt diesem Kollegium die Wahr

nehmung der Landesangelegenheiten (b).
(a) Ebend., § 90.—(b) Ebend., § 91.

128. Auf den außerordentlichen Landtagen sind, in soweit es möglich ist, dieselben Re
geln zu befolgen, welche bei den ordentlichen zur Richtschnur dienen.

Ebend., § 16.

B. Von dem Livländischcn Adelskonvente.

I. Von den verschiedenen Gattungen der Adelskonventc.

129. Die Konvente sind entweder ordentliche oder außerordentliche.
Ununterbr. Gewohnh.

150. Der ordentliche Konvent versammelt sich jährlich im Februar und Juli, in Folge 
der Einberufung durch den residirenden Landrath.

Eben so.

151. Der außerordentliche Konvent versammelt sich, so oft der residirende Landrath 
und der Landmarschall, oder auch nur einer von ihnen, die Versammlung des Konvents 

für nöthig erachtet.
Inste, für die Livl. Rittecsch.-Beamten von 1827, § 45.

152. Von der Zusammenberufung des Konvents, des ordentlichen sowohl, als auch 
des außerordentlichen, ist in jedem Falle der Generalgouverneur zu benachrichtigen.

Ebend.
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IL Don fret Zusammensetzung freS AfrelSkonventS.

155. Der Adelskonvent besteht aus dem Landmarschalle und zwölf Kreisdeputirten. 
Das Landrathskollegium nimmt an allen Sitzungen desselben Theil.

Ebend.

154k Außer den im vorhergehenden § 133 erwähnten Personen nehmen im A'dels- 
konvente auch die Kassedeputirten an den Sitzungen Theil; sie haben aber in allen 
Angelegenheiten, auch die Sachen nicht ausgenommen, welche die Nitterschastskasse betreffen, 
nur eine berathende Stimme.

Ebend., § 54.

155. Wer ohne gültige Ursachen vom Adelskonvente wegbleibt (vergl. § 67), wird 
zum Besten der Ritterschaftskasse mit 60 Rbl. S. M. bestraft; wer nicht zur bestimmten 
Frist erscheint, zahlt für jeden verspäteten Tag 3 Rbl. S. M.

Ebend., § 57.

156. Wahrend der Tauer der Verhandlungen eines außerordentlichen Konvents erhalt 
jeder an der Sitzung theilnehmende Kreisdeputirte und Kassedeputirte täglich 1 Rbl. 
25 Kop. S. M. aus der Ritterschaftskasse.

Ebend., §§ 55 u. 65.

III. Don dem Wirkungskreise des AfrelSkonventS und den Grenzen 

seiner Gewalt. -

157. Die Verpflichtungen des Adelskonvents in Ansehung der vorbereitenden Maß
regeln zu den Landtagsverhandlungen und die Theilnahme desselben an diesen Verhandlun
gen sind in den §§ 77—82 ausführlich bezeichnet.

158. Zu dem Geschäftskreise des Adelskonvents gehören außerdem: 1) Alle Sachen, 
zu deren Entscheidung der residirende Landrath nicht befugt ist und die nicht ausschließlich 
zum Ressort des Landtags gehören; 2) die Prüfung und Erledigung der Fragen, welche 
bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem residirenden Landrathe und dem Landmarschalle 

entstehen.
Jnstr. für d. Livl. Rittersch.-Beamten v. 1827, § 44.

159. Von den Konventsverhandlungen sind folgende, ausschließlich zum Ressort des 
Landtags gehörige Gegenstände, ausgenommen: 1) Tie Vorscbläge in Betreff irgend einer 
Veränderung in den Einrichtungen und Rechten der Ritterschaft; 2) die Anordnung von 
Bewilligungen; 3) die Wahl der Landräthe, des Landmarschalls, der Kreisdeputirten, der 
Deputirten und Revidenten der Ritterschaftskasse, des Sckretairs, des Rentmeisters und des 
Notars der Ritterschaft, der Mitglieder des Hofgerichts, des Presidenten und des geistlichen 
Vice-Presidenten (General-Superintendenten) des Evangelisch-Lutherischen Provinzial-Kon- 
sistoriumS; 4) die Aufnahme in die Matrikel und die Ausschließung aus derselben; 5) die 
Verpachtung der der Ritterschaft gehörigen Güter, oder die Abgabe derselben in temporai- 
ren Besitz und die Feststellung der Grundsätze ihrer Verwaltung.

Ebend., § 51; Ges. f. d. Evang.-Luth. Kirche in Rußt. v. 28. Tee. 1852 (5780) §§ 276 
u. 293; 1854 Nov. 11 (7559).

140. Befaßt sich der Konvent mit Gegenständen, welche, in Gemäßheit des vorher
gehenden § 159, ausschließlich in den Geschäftskreis des Landtags gehören, so sind seine 
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darauf Bezug habenden Beschlüsse für ungültig zu erachten, und der Konvent ist deshalb der 
Verantwortung vor dem Landtage unterworfen.

Jnstr. f. d. Rittersch.-Beamt. v. 1827, § 51.

141. Der Adelskonvent kann allgemeiner Angelegenheiten wegen keine außerordent
lichen Ausgaben aus der Ritterschaftskasse bewilligen, die 6000 Rbl. S. M. übersteigen. 

Die Konventsglieder haften zwar für die Bewilligung einer außerordentlichen Geldausgabe 
nicht mit ihrem Vermögen; sie sind aber verpflichtet, einer auf dem folgenden Landtage 
aus fünf Mitgliedern der Ritterschaft zu errichtenden besondern Kommission über die 
Nothwendigkeit der von ihnen zugelassenen Ausgabe, den Zweck derselben und den Gebrauch, 
welcher von der zur Verabfolgung bewilligten Geldsumme gemacht worden ist, Ausschlüsse 
zu geben und Beweise darüber vorzustellen.

Ebend., § 48.

142. In jedem Konvente werden von dem Landmarschalle und den Kassedeputirten, 
den Kreisdeputtrten die Jahresrechnungsbücher und die Kasse-Journale, nebst allen dazu ge
hörigen Dokumenten, vorgelegt, damit sie die Rechnungen prüfen, ihre Bemerkungen darüber 

machen undselbige bei der Kasserevision auf dem nächsten Landtage in Betracht ziehen können.

Ebend., § 49.

IV. Don der bei Verhandlung der Sachen im Adelskonvente zu 
beobachtenden Ordnung.

145. Der Konvent schreitet bloß zur Berathung solcher Sachen, die ihm, aus den Grund 
des § 138, vom residirenden Landrathe und dem Landmarschalle vorgelegt werden. 
Wünscht eins von den andern Mitgliedern des Konvents demselben irgend eine Sache zur 
Berathung und Entscheidung vorzulegen, so hat dasselbe vorläufig bei der allgemeinen Ver
sammlung dec Landräthe und Deputirten darauf anzutragen, welche hiernachst nach 
Stimmenmehrheit darüber entscheiden, ob dieser Antrag angenommen werden könne, 

oder nicht.

Livl. Landt.-O. v. 1818; Inste, f. d. Livl. Rittecsch.-Beamt. v, 1827, § 50.

144. Alle Sachen, die der Entscheidung des Konvents unterliegen, sind 1) von den 
Landräthen und 2) von den Kreisdeputtrten abgesondert zu berathen.

Jnstr, f. d. Livl. Rittecfch.-Beamten v. 1827, § 46.

145. Bei dieser Berathung bringt bei den Landräthen der residirende Landrath, bei den 
Kreisdeputtrten aber der Landmarschall die Sachen zum Vortrage. Der Landmarschall gibt 
jedoch seine Stimme nur aus den Fall, wenn bei der Berathung der Kreisdeputirten die 

Stimmen gleich getheilt sind.
Ebend., §§ 46 u. 47.

146. Hat der Konvent, in Gemäßheit des § 138, wegen einer eingetretenen 
Meinungsverschiedenheit zwischen dem residirenden Landrathe und dem Landmarschalle, eine 
Entscheidung zu fällen, so nimmt dieser Letztere keinen Theil an der Berathung der Kreis
deputirten in dieser Sache, und es vertritt derjenige Landrath seine Stelle, welcher früher 
das Landmarschallamt verwaltet hat, oder auch derjenige, welcher zu diesem Behuf von den 
Deputirten besonders erwählt wird. Die Stelle des residirenden Landraths vertritt gleich
falls ein anderer Landrath.

Ebend.
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147. Das Wesen einer jeden Sache, die im Konvent vorzutragen ist, wird von dem 
restdircnden Landrathe oder dem Landmarschalle, je nachdem der eine oder der andere von 
ihnen die Versammlung des Konvents verlangt hat, schriftlich bezeichnet. In dem hier
über anzufertigenden A Memoriale werden alle Umstande der Sache und die Gründe, welche 
die Vorlage derselben veranlaßt haben, ausführlich erörtert. Dieses Memorial wird von der» 
Landrathen durchgesehen, und kann bei dieser Gelegenheit durch nöthige Erläuterungen 

ergänzt werden.
Ebend., § 46.

148. Die Sache wird hierauf den Kreisdeputirten zur Berathung übergeben, welche, 
nach Statt gehabter Deliberation, ihr Gutachten darüber schriftlich abfafsen und solches den 
Landräthen mittheilen.

Ebend.

149. Die Landräthe ertheilen ihr Consilium über das Gutachten der Kreisdeputirten 
gleichfalls schriftlich.

Ebend.

150. Nachdem sich die Kreisdeputirten das Consilium der Landrathe haben vortragen 
lassen, erledigen dieselben, ohne sich daran zu binden, entweder einstimmig oder durch 
Stimmenmehrheit die ihnen vorgelegte Frage, und fassen in Betreff der Sache einen end

lichen Beschluß.
Ebend.

151. Jedes Konventsglied ist befugt, seine besondere Meinung, wenn selbige von 
der Meinung der übrigen Deputirten oder Landrathe abweicht, zu Protokoll nehmen 

zu lassen.
Ununterbc. Gewohnh.

152. Nur die Kreisdeputirten sind dem Landtage für die Konventsschlüsse verantwort
lich. Die Consilien der Landrathe unterwerfen diese keiner Verantwortlichkeit beirn 

Landtage.
Jnstr. f. d. Livl. Rittecsch.-Beamt. v. 1827, § 46.

V. Von den Beschlüssen des AdelskonventS.

155. Zur Gültigkeit eines Konventsschlusses ist erforderlich, daß bei Fassung dessel
ben wenigstens acht Kreisdeputirte anwesend sind.

Ebend.

154. Ist die im vorhergehenden § 153 bestimmte Anzahl von Kreisdeputirten zu 
dem Konvente nicht erschienen, so sind die Anwesenden berechtigt, diese Zahl durch die 
Wahl besonderer Mitglieder aus der örtlichen Nitterschaft vollständig zu machen; zunächst 
aber vertreten die Kaffedeputirten die Stelle der nicht erschienenen Kreisdeputirten, doch 
gebührt ihnen in Sachen, welche die Rittecschaftskassc betreffen, keine Stimme.

Ebend. u. § 54.

155. Ein solcher Substitut behalt auch auf den Fall Sitz und Stimme, wenn in der 
Folge der Kreisdeputirte, dessen Stelle er vertritt, im Konvente erscheint, um an den 
Berathungen desselben Theil zu nehmen.

Livl. Landt.-Lchl. v. 1818.
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156. Sind bei den Berathungen der Kreisdeputirten die Stimmen gleich getheilt, so 
wird die Sache nach der Meinung entschieden, welcher der Landmarschall, oder, in dem 
im § 1-46 erwähnten Falle, der seine Stelle vertretende Landrath beitritt.

Ebeiid.

157. Me der Berathung des Konvents unterworfene Sachen müssen mit genauer Be
obachtung der in den obigen §§ 143—151 vorgeschriebenen Ordnung verhandelt werden. 
Es wird daher bei nicht versammeltem Adelskonvente nur auf den Fall zugelassen, ohne 
Zusammenberusung der Mitglieder desselben schriftliche Meinungen von jedem Mitgliede 
insbesondere einzuziehen, wenn eine erledigteStelle zu besetzen ist,oder wenn ein Gegenstand 
so geringfügig ist, daß derselbe keiner Berathschlagung bedarf, und folglich keine Ursache zur 
Versammlung eines besondern Konvents vorhanden ist.

; Jnstr. f. d. t'ivl. Rittersch.-Beamten v. 1827, § 53.

158. Für jede Verletzung der Regeln, welche für den Gang der Konventsberathungen 
festgestellt worden sind, so wie auch für widergesetzliche Handlungen, die während der 
Dauer derselben Statt finden, verwirkt der Schuldige eine vom folgenden Landtage festzu
setzende Strafe.

Livl. Landt.-O. v. 1827, § 84.

159. Alles, was oben über die bei Fassung, Bestätigung und Ausführung der 
Landtagsschlüsse zu beobachtende Ordnung gesagt worden ist (vergl. §§115 — 122), 

gilt auch auf gleiche Meise in Bezug auf die Konventsschlüsse. Wird daher, diesem ge
mäß, in der vollen Konvents-Versammlung das Protokoll der vorhergehenden Sitzung 
verlesen und von selbiger bestätigt, so beschreitet der in diesem Protokoll enthaltene Be
schluß die Rechtskraft, und kann bis zum folgenden Landtage oder Konvente nicht geändert 

werden.
Ununtevbr. (Zewvhnh.

160. Die Protokolle über die Verhandlungen und Beschlüsse des Konvents werden 
vom refidirenden Landrathe unterzeichnet und vom Ritterschaftssekretair contrasignirt.

Eben so.

VI. Von der Schließung deö AdelSkonvents.

161. Sind alle im Konvente zum Vortrage gekommenen Sachen beendigt, so be
nachrichtigt der residirende Landrath den Generalgouverncur hiervon.

Eben so.

162. Der residirende Landrath entläßt hierauf den Konvent, nachdem er zuvor vom 
Ritterschaftssekretair das von ihm geführte vollständige General-Protokoll über die Ver
handlungen und Beschlüsse des Konvents, mit Inbegriff der Consilien der Landrathe und 
der besondern Meinungen der Mitglieder, in dec Versammlung des ganzen Konvents hat 

verlesen lassen.
Eben so.

C. Von den Kreisversammlungen.

165. Die Kreisversammlungen werden aus Anordnung der Gouvernementsregierung 

und des Landrathskollegiums einberufen.

Eben so.



25

164-. Versammelt werden die Kreisversammlungen, auf die Aufforderung des Ober- 
kica envorstehers des betreffenden Kreises, durch Vermittelung der örtlichen Kirchenvorsteher. 

Eben so.

165. Erachtet es der Oberkirchenvorsteher selbst für nöthig, irgend einen Umstand oder 
Vorschlag zurKenntniß seines Kreises zu bringen, so bittet er die Gouvernementsregierung 
und das Landrathskollegium um die Erlaubnis zur Einberufung einer Kreisversammlung.

Eben so-

166. Auf den Kreisversammlungen finden sich sämmtliche Edelleute ein, sowohl die 
örtlich tmmatrikulirten, als auch die nicht immatrikulirten.

Livl. Bauer-V. v. 26 Marz 1819 (27735).

167. Die Berathungen auf den Kreisversammlungen, welche sich stets nur auf die be
sondern Interessen und Angelegenheiten des Kreises beziehen, werden vom Oberkirchenvor

steher geleitet.
Ununterbr. Gerrohnh.

168. Die Wahlen zur Besetzung der Kreisamter können nicht Gegenstand der Kreis
versammlungen sein; sie finden immer auf dem Landtage Statt.

Eben so.

169. Tie Beschlusse der Kreisversammlungen werden entweder einmüth'g oder durch 
Stimmenmehrheit gefaßt, und ist darüber ein besonderes Protokoll aufzunehmen, welches 
nach Schließung der Versammlung entweder der Gouvernementsregierung oder dem Land

rathskollegium vorgestellt wird.
Eben so.

170. Bei Bestätigung der Beschlüsse der Kreisversammlungen durch die Gouverne
mentsregierung oder das Landrathskollegium gelten die im § 122 aufgestellten Regeln in 
Betreff der Bestätigung der Landtagsschlüsse.

Eben so.

Zweite Abtheilung.
Von den Versammlungen dec Oeselschen Ritterschaft.

A. Von den Landtagen.

I. Von den verschiedenen Gattungen der Landtage und ihrer Zusammen
berufung.

171. Die Landtage sind entweder ordentliche oder außerordentliche.
Oesetsche Landt.-O. v. 1827, § 1.

172. Die ordentlichen Landtage versammeln sich alle drei Jahre zu dec zu diesem Be
hufe bestimmten Frist.

Ebend., §§ 2 u. 5.

Anmerkung. Zur Zusammenberufung des Landtags werden in der Regel die Monate December und 

Januar anberaumt.

175. Die außerordentlichen Landtage versammeln sich bloß in besondern Fallen. Die 
Erledigung der Frage: 6b die Versammlung eines außerordentlichen Landtages nöthig sei, 
hangt von dem Ermessen des Generalgouverneurs und des Adelskonvents ab.

Ebend., § 3.
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174. Ein ordentlicher Landtag sowohl, als auch ein außerordentlicher, kann nicht an
ders zusammenberufen werden, als auf Anordnung des Generalgouverneurs.

Ebend., § 4.

175. Zum Behufe der Ausschreibung des Landtages stellt der refidirende Landrath dem 
Generalgouverneur ein Memorial vor, worin die Gründe zur Zusammenberufung des 
Landtags und die zur Eröffnung desselben anzuberaumende Frist zu bezeichnen sind.

Ebend., §§ 4 u. 5.

176. Erfolgt die Einwilligung des Generalgouverneurs, so macht der refidirende 
Landrath, nicht später als zwei Wochen vor Eröffnung des Landtags, mittelst eines durch 
die Kirchspielspost abzufertigenden Cirkulars, die zur Versammlung des Landtags anbe
raumte Frist bekannt und fordert sämmtliche örtliche Edelleute auf, eine Woche, vor dieser 
Frist sowohl die Petitionen und Anträge in Bezug auf die Bedürfnisse und Interessen der 
Ritterschaft an ihn gelangen zu lassen, als auch die Gesuche derjenigen, welche von den 
Aemtern, die sie in Folge der auf sie gefallenen Adelswahl verwaltet haben, entlassen zu 
werden wünschen.

Ebend., § 6.

177. Erachtet es der Generalgouverneur auf höhern Befehl für nothwendig, der Ritter
schaft irgend einen Gegenstand zur Prüfung zu übertragen, so benachrichtigt er den residi- 
renden Landrath schriftlich oder mündlich hiervon. Dieser Letztere versammelt hierauf unver

züglich den Adelskonvent, welcher, nach Untersuchung des Umstandes, ob nicht auch ohne 
Versammlung der Ritterschaft zu einem außerordentlichen Landtage dem Verlangen des 
Generalgouverneurs genügt werden könne, demselben in Betreff dieses Gegenstandes die 

nöthige Vorstellung macht.
Ebend., § 4.

178. Die Oeselsche Ritterschaft versammelt sich zum Landtage in der Stadt Arensburg.
Ebend., § 1.

II. Von der Zusammensetzung deS Landtags.

179. Auf dem Landtage müßen alle Oesel scheu Edelleute erscheinen, die weder unter 
Vormundschaft noch unter Curatel stehen, das 2Iste Lebensjahr überschritten, das 60ste 
Jahr aber noch nicht erreicht haben, und im Arensburgschen Kreise mit Landgütern ansäßig 
sind, die durch Erbschaft oder Kauf, oder durch Pfand- oder Arrende« Kontrakte in ihren 

Besitz gekommen.
v Ebend., § 10.

180. Auf dem Landtage können, falls sie es wünschen, erscheinen: 1) Edelleute, die 
Landgüter besitzen, örtlich immatrikulirt und über 60 Jahre alt sind; 2) örtlich immatri- 

kulirte Edelleute, die das gesetzliche Alter erreicht haben, wenn sie auch im Kreise weder 
ererbte, noch erkaufte Güter, noch Pfandgüter und Arrenden besitzen, und 3) Edelleute, wel

che in die örtliche Matrikel nicht aufgenommen sind, aber aus der Insel Oesel Rittergüter 

laut Pfand- oder Arrendekontrakten besitzen.
Ebend., § 52.

181. Außer den in den vorhergehenden §§ 179 und 180 erwähnten Personen wird 
eö Niemandem, ohne besondere Erlaubniß des Landmarschalls und ohne Zustimmung des 

Landrathskollegiums und des Konvents, gestattet, dem Landtage beizuwohnen.

Ebend., § 79.
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182. Alle diejenigen, welche verpflichtet oder berechtigt sind, auf dem Landtage zugegen 
zu sein, müssen sich vor der Eröffnung desselben beim Landmarschalle melden und sich beim 
Ritterschaftssekretair einschreiben lassen.

Ebend., § 11.

185. Die für Livland in Betreff der Gründe des Nichterscheines auf dem Landtage 
und der Pön für unrechtfertige Abwesenheit vorgeschriebenen Regeln (§§ 66—70), gelten 
auch für die Insel Oesel, jedoch mit dem Unterschiede, daß auf der Insel Oesel, anstatt der- 
Abwesenheit aus dem Gouvernement, die Abwesenheit aus dem Kreise für eine gesetzliche Ik; 
sache des Nichterscheinens auf dem Landtage angesehen wird.

Ebend., §§ 11, 12, 14 u. 15.

III. Von der Eröffnung und der Dauer des Landtags.

184. Am Tage der Eröffnung des Landtags versammeln sich die Landräthe und der 
Landmarschall, noch ehe die übrigen Edelleute erschienen sind, auf dem Ritterhause, um die 

Liste der Angekommenen zu ordnen und die Abwesenden zu verzeichnen.

Ebend., § 17.

185. ’ Nachdem der Befehl der Gouvcrnementsobrigkeit wegen Zusammenberufung des 
Landtags vor dem versammelten Adel verlesen worden ist (a), begibt sich derselbe zur Ver
richtung des Gottesdienstes in die St. Laurenti-Kirehe. Hierauf eröffnet der Landmarschall, 
nach der Rückkehr von da in das Ritterhaus, den Landtag durch eine feierliche Rede und be
stimmt, in Gemeinschaft mit den Landräthen,für den folgenden Tag die Stunde der Zusam- 
menkunft. Sobald solches geschehen ist, wird die Versammlung entlassen. An den übrigen 
Tagen wird bei Schließung der Sitzungen gleichfalls jedesmal die zur folgenden Sitzung 
anberaumte Zeit bekannt gemacht (b).

(a) Ebend./ § 18. - (b) Ebend., §§ 4 u. 20.

186. Ueber die Eröffnung des Landtags berichtet das Landrathskollegium mit der ersten 
abgehenden Post dem Generalgouverneur. Befindet sich derselbe zur Zeit der Eröffnung 
des Landtags in Arensburg, so wird nach Verrichtung des Gottesdienstes vom Landtage eine 
besondere Deputation an ihn abgeordnet, die ihn von der Eröffnung des Landtags in Kennt

niß setzt.
Ebend., § 19.

187. Der Landtag dauert in der Regel nicht länger als vierzehn Tage.
Ebend., § 83.

IV. Von den Gegenständen und von der Ordnung der LandtagSverhand- 
lungen.

188. Drei Tage vor der zur Landtagseröffnung anberaumten Frist versammelt sich zur 
Berathung über die nöthigen Vorbereitungen zum Landtage ein besonderer aus den Land
räthen, dem Landmarschalle, den Konventsdeputirten und den Kassedeputirten und Revi
denten gebildeter Konvent.

Ebend., § 7.

189. Die in Betreff des berathenden Konvents in Livland, in den §§ 79 — 82, vor
geschriebenen Regeln sind auch beim berathenden Konvente der Oeselschen Ritterschaft zu be
folgen, nur findet in sofern eine Verschiedenheit dabei Statt, daß sich erstens der berathen- 
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de Konvent auf der Insel Oesel nur drei Tage vor Eröffnung des Landtags versammelt; 
zweitens, daß sich in den Angelegenheiten, welche die Kirchen und Landschulen betreffen, das 
Oeselsche Landrathskollegium vor Eröffnung des Landtags mit dem 'Presidenten und dem 
geistlichen Vice-Presidenten (Superitendenten) des Evangelisch-Lutherischen Provinzial- 
Konsistoriums und dem Oberkirchenvorsteher zu berathen hat (a); drittens, daß Petitionen 
und Anträge im Konvente nicht später als am Tage der Eröffnung desselben beigebracht 
werden dürfen; viertens, daß auf der Insel Oesel nicht, wie in Livland, 100 Nbl. S. Di. 
als Pön von denjenigen beigetrieben werden, die gar nicht erscheinen, sondern bloß 5 Nbl. 
S M. für jeden Tag der Abwesenheit (b).

(a) Ebend., §§ 7—9. — (b) Ebend. § 22.

190. Die Gegenstände der Verhandlungen auf den Oeselschen Landtagen und die dabei 
zu beobachtende Ordnung sind dieselben, wie in Livland (§§ 84, 85, 87, 88,90, 91—94). 
Es werden aber: 1) die Verhandlungen des Oeselschen Landtags vom Landmarschalle als
dann schon eröffnet, wenn in der Versammlung, mit Inbegriff der Mitglieder des Adelskon- 
ventS, nicht weniger als 20 stimmberechtigte Personen zugegen sind; 2) wird zu den Wahlen 
erst nach Beendigung aller übrigen Verhandlungen geschritten und ist dabei mit der Wahl 
des Landmarschalls zu beginnen; 3) wird auf den Fall, wenn eine Verschiedenheit der 
nur,gen unter den Landräthen und den Konventsdeputirten Statt findet, sowohl den Land
räthen, als auch den Deputaten freigestellt, alle nöthigen Erläuterungen zur Bekräftigung 

ihrer besondern Meinungen zu geben.
Ebend., §§ 22, 25, 26, 52, 56, 37 u. 41.

V. Von den Landtagsschlüssen.

191 . Im allgemeinen gelten alle Vorschristcn.über die Landtagsschlüsse in Livland (W96, 
102, 103, 107—123) auch auf der Insel Oesel. Zur Rechtskraft eines Landtagsschlu
ßes ist es jedoch schon hinreichend, wenn nicht weniger als 20 stimmberechtigte Personen, 
die Mitglieder des Adelskonvents mit inbegriffen, daran Theil genommen haben. Ein 
Stimmrecht haben bei sämmtlichen Landtagsberathungen und Beschlüssen nur die Edelleute, 
die örtlich immatrikulirt sind und einRittergut im ArensburgschenKreise besitzen. Edelleute, 
welche örtlich immatrikulirt sind, aber keine Rittergüter besitzen, können zwar auf dem Land» 

tage zugegen sein(§ 180,P. 2), nehmen aber weder an den Wahlen noch an andern Verhand- 
lungcn und Berathungen der Versammlung Theil. Edelleute, welche in die örtliche Ma- 
trikel nicht ausgenommen sind, aber laut Pfandkontrakten Rittergüter im Arensburgschen 
Kreise besitzen, nehmen an den Wahlen und andern Beschlüssen des Landtags keinen Theil, 
sondern haben bloß ein Recht zu den Berathungen über die Bewilligungen nach Haken. 
Bei den Verhandlungen über Geldbewilligungen, die im Allgemeinen aus alle Haken des 
Arensburgschen Kreises zu vertheilen sind,genießen auch diejenigen Personen einStimmrecht, 

welche Kronsarrenden besitzen.
Ebend., §§ 13, 27, 28, 32 — 34 und Allerh. best. Gutacht. d. Reichör. v. 21 Juni 1845.

192. Wird ein Edelmann, der kraft des vorhergehenden § 191 kein Stimmrecht auf dem 
Landtage hat, von einem anderen Edelmanne, dem dieses Recht gebührt, der aber eines ge
setzlichen Hindernisses wegen auf dem Landtage nicht erschienen ist, bevollmächtigt,so nimmt 
derselbe (wenn seineVollmacht vom Landmarschalle für gültig erklärt wird) als stimmberech
tigt an den Landtagsverhandlungcn Theil; doch sind die Wahlen zu Aemtern davon ausge
schlossen, bei welchen keine Vollmachten zulässig sind.

Allerh. best. Gutacht. d. RcichSr. v. 21 Juni 1845.
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VI. Von der Schließung der Landtage.

195. Nach Beendigung der Landtagsverhandlungen wird vom Ritterschaftssekretair, in 
Gegenwart der Landräthe und der ganzen Ritterschaft, das ausführliche Genera l.Proto- 
koll der Sitzungen (der Rezeß) verlesen, worin sämmtliche Landtagsschlüsse enthalten find. 
Hiernächst aber werden dieMamensverzeichnisse derjenigen Nîitglieder geprüft,die sich ohne 
Erlaubniß vom Landtage entfernt haben, oder während der Dauer desselben zur anberaum- 
ten Stunde in den Sitzungen nicht erschienen sind, und keine befriedigende Erklärung über 
die Ursache ihrer Abwesenheit beigebracht haben. Nach allem diesen entläßt der Landmar
schall die Versammlung und empfiehlt dem LandrathSkollegium, nachdem er eine kurze An
rede an die sämmtliche Ritterschaft, insbesondere aber an die Nîitglieder des Landrathskolle
giums gehalten hat, die Wahrnehmung der Landesangelegenheiten.

Ebend., §§ 86, 88 u. 90.

194 . Nach Schließung des Landtags stellt das Landrathskollegium der Gouvernements
obrigkeit einen vom Konvente vorläufig genehmigten Auszug aus dem Rezesse über die 

Landtagssitzungen vor.
Ebend., § 86.

195. Ist der Generalgouverneur oder der Civilgouverneur 'in Arensburg anwesend, so 
wird vom Landtage bei Schließung desselben eine Deputation unter Anführung des Land

marschalls an selbigen abgeordnet, um über die Beendigung des Landtags Bericht zu erstat
ten. Hierbei empfiehlt dec Landmarschall in einer kurzen Anrede die gesammte Ritterschaft 
seinem Schutze.

Ebend., § 87.

B. Von dem Adelskonvente.

196. Der Oeselsche Adelskonvent besteht aus dem Landmarschalle und sechs Konvents- 
deputirten. Das Landrathskollegium nimmt an allen Verhandlungen desselben Theil. Außer 
diesen Personen nehmen im Adelskonvcnte auch die Kassedeputirten an den Sitzungen Theil; 
sie haben aber in allen Angelegenheiten, auch die Sachen nicht ausgenommen, welche die Rit
terschaftskasse betreffen, nur eine berathende Stimme.

Ebend., § 135.

197. Wer ohne gültige Ursachen vom Konvente wegbleibt (§ 67) wird zum Besten 
der Ritterschaftskasse mit 7 Rbl. 50 Kop. S. M. gestraft.

Ebend., § 157.

198. Der Konvent wird zusammenberufen, sobald der residirende Landrath und der 
Landmarschall, oder auch nur einer von ihnen die Einberufung des Konvents für nöthig 

erachtet.
Ebend., § 127.

199. Alles, was in den s§ 137, 138, 139, P.1—4, 140, 142—160 über den 
Adelskonvent in Livland, in Bezug auf seinen Wirkungskreis, die Grenzen seiner Gewalt, 
die Ordnung bei Verhandlung der Sachen und seine Beschlüsse bestimmt worden ist, gilt 
auch auf der Insel Oesel. Doch finden dabei folgende Ausnahmen Statt: 1) Der Oeselsche 
Konvent kann Ausgaben aus der Ritterschaftskasse nur bis zum Belaufe von 600 Rbl. S. 
M. bewilligen. Die Nîitglieder des Konvents haften zwar für die Bewilligung einer außer
ordentlichen Geldausgabe nicht mit ihrem Vermögen; sie sind aber verpflichtet, auf dem fol- 
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gcnben Landtage einer zur Revision der Rechnungen angeordneten Kommission über die 
Nothwendigkeit der von ihnen zugelassenen Ausgabe, den Zweck derselben und den Gebrauch, 
welcher von der zur Verabfolgung bewilligten Geldsumme gemacht worden ist, Aufschlüsse 
zu geben und Beweise darüber beizubringen; 2) Zur Gültigkeit eines Beschlusses ist erfor
derlich, daß bei Fassung desselben alle sechs Konventsdeputirte an der Sitzung Theil genom

men haben.
Ebend., §§ 126—157.

200. Der residirende Landrath entlaßt den Konvent, nachdem er zuvor vom Ritter- 
schaftssekretair das von ihm geführte vollständige General-Protokoll über die Verhandlun
gen und Beschlüsse des Konvents, mit Inbegriff der Consilien der Landrathe und der beson
dern Meinungen der Mitglieder, in der Sitzung des Konvents hat verlesen lassen.

Ununteibr. Gewohnh.

201. Sind alle Geschäfte des Konvents beendigt, so benachrichtigt der residirende Land
rath den Generalgouverneur hiervon, falls derselbe in Arensburg anwesend ist.

Dritte Abtheilung.

Von den Versammlungen der Esthlandischen Ritterschaft.

A. Von den Landtagen.

1. Von den verschiedenen Gattungen der Landtage und ihrer 
Jusammenberufung.

202. Die Landtage der Ritterschaft des Esthlandischen Gouvernements sind entweder 
ordentliche oder außerordentliche.

Esthl. randt.-O. v. 1756, Tit. I, Art. 1.

205. Die ordentlichen Landtage werden alle drei Jahre zusammen berufen.
Ebend.

Anmerkung. Zur Eröffnung der ordentlichen Landtage wird einer dec Wintermonate anberaumt. 
Ebend.

204. Außerordentliche Landtage werden, nach dem Ermessen des Landrathskollegiums, 
des Ritterschaftshauptmannes und der Kreisdeputirten nur auf den Fall zusammenberufen, 
wenn besondere Umstände solche erheischen.

Ebend.

205. Jedenfalls werden außerordentliche Landtage zusammen berufen, entweder: 1) auf 
Verlangen der Obrigkeit, zur Berathung über Angelegenheiten, welche das ganze Gouverne

ment betreffen (a), oder 2) sobald in der Zwischenzeit von einem ordentlichen Landtage zum 
andern zwei Stellen im Oberlandgerichte erledigt werden (b).

(a) Akk.-Punkte der Esthland. Rittersch. v. 29 Lept. 1710 (2299) P. 8. — (b) Esthl. Wahlmeth. 

v. 1805, § 11, P. a.

206. Weder ein ordentlicher, noch ein außerordentlicher Landtag kann anders zusam
menberufen werden, als auf Anordnung der Gouvernementsobrigkeit oder des Generalgou- 

verneurs.
Kön. Schwed. Resol. v. 50 Juli 1662, § 7; Esthl. Landt.-O. v. 1756, Lit. I, Art. 2.; Akk.-P. 
dec Esthl. Rittersch. v. 29 Sept. 1710 (2299) P. 8.
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207. Ist eine Versammlung des Landtags nöthig, so verabredet dec Ritterschafts
hauptmann mit dem Landrathskollegium und den Kreisdeputirten den Termin zur Eröff
nung desselben, und bittet in einem Memorial, welches er der Gouvernementsobrigkeit vor
stellt, um Anberaumung dieses Termins in den wegen Ausschreibung des Landtags zu er

lassenden Patenten.
Esthl. Landt.-O. v. 1756, Tit. I, Art. 3.

208. Auf den Grund dieser Bitte des Ritterschaftshauptmannes erläßt die Gouverne
mentsobrigkeit die Patente, durch welche die Ritterschaft zum Landtage einberusen wird.

Ebend., Art. 2.

209. Die Esthlandische Ritterschaft versammelt sich sowohl zu den ordentlichen, als 
auch zu den außerordentlichen Landtagen in der Stadt Reval.

Ebend., Tit II, Art. 1.

II. Von der Zusammensetzung der Landtage.

210. Jedem örtlich immatrikulirten Edelmanne, dec im Gouvernement mit einem 
Landgute ansäßig ist, welches durch Erbschaft oder Kauf, oder durch Pfand-oder Arrende- 
kontrakte in seinen Besitz gekommen, liegt die Verpflichtung ob, auf den Landtagen in 

der zur Eröffnung derselben anberaumten Frist zu erscheinen.
Ebend.

211. Ist ein örtlich immatrikulirter Edelmann im Gouvernement mit keinem Land
gute ansäßig, welches durch Erbschaft oder Kauf, oder durch Pfand-oder Arrendekontrakte in 
seinen Besitz gekommen ist, so kann er zwar auf dem Landtage zugegen sein, an den Ver
handlungen desselben nimmt er aber keinen Theil, auch gebührt ihm keine Stimme.

Ebend.

212. Wird ein Edelmann, der Kraft des vorhergehenden § 211 kein Stimmrecht 
auf dem Landtage hat, von einem andern Edelrnanne, dem dieses Recht gebührt, der aber 
eines gesetzlichen Hindernisses wegen auf dem Landtage nicht erschienen ist, bevollmächtigt, 
so nimmt derselbe (wenn seine Vollmacht vom Rittecschaftsbauptmanne für gültig erklärt 
wird), als stimmberechtigt an den Landtagsverhandlungen Theil (a); doch sind die Wahlen 
zu Aemtern davon ausgeschlossen, bei welchen keine Vollmachten zulässig sind (b).

(a) Ebend. — (b) Wahlmeth. dec Esthl. Ritt. v. 1805, § 6.

215. Da die Landtagsverhandlungen nicht in der Plenarversammlung der ganzen Ritter
schaft, sondern abgesondert nach Kreisen Statt finden, so ist jeder Edelmann auf dem Land
tage nur in dem Kreise stimmberechtigt, wo derselbe mit einem Landgute ansäßig ist. Wer 
Landgüter in mehrern Kreisen besitzt, muß bei Eröffnung des Landtages anzeigen, zu wel

chem von ihnen er gezählt zu werden wünscht.
Wahlmeth. der Esthl. Ritt. v. 1805, § 6, P. e.

214. Es werden deshalb bei Eröffnung des Landtags für jeden Kreis namentliche Ver
zeichnisse aller Personen angefertigt, welche bei den Verhandlungen stimmberechtigt sind.

Esthl. Landt.-O. v. 1756, Tit. II, Art. 1.

215. Wer verpflichtet ist, aus dem Landtage zu erscheinen, wird für jeden Tag der Ver
spätung oder Abwesenheit, wenn ihm keine besondere, für gesetzlich zu erachtende Gründe 
zur Seite stehen, mit drei Rbl. S. Ai. gestraft; erscheint er aber gar nicht auf dem Land
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tage, und schützt auch zu seiner Entschuldigung keine erheblichen Gründe vor, so sind von 
ihm ein für allemal 40 Rbl. S. Ni. beizutreiben.

Ebend. Art. 1, 2 u. 4.

216. Wer zu der bestimmten Stunde auf dem Ritterhause nicht erscheint, oder vor be- 
endigten Berathungen die Versammlung verlaßt, wird mit einer Pbn von 1 Rbl. S. M. 
zum Besten der Ritterschastskasse belegt.

Ebend., Art. 3.

217. Die Ursachen seiner Abwesenheit hat jeder Edelmann dem Ritterschaftshaupt- 
manne anzuzeigen, welcher die Prüfung derselben den Edelleuten des Kreises anheim stellt, 

zu welchem der Abwesende gehört.
Ebend., Art. 2.

218. Wer irgend einer Ursache wegen genöthigt ist, den Landtag gänzlich zu verlassen, 
ist verpflichtet, durch den Ri tterschaftshauptmann bei den Edelleuten des Kreises, zudem 
ec gehört, um die Erlaubniß dazu nachzusuchen.

Ebend., Act. 4.

III. Von der Eröffnung und der Dauer des Landtags.

219. Am Tage vor dec Eröffnung eines ordentlichen Landtags ruft ein Beamte dec 
Ritterschaftskanzellei, dec Bestimmung des Ritterschaftsausschusses gemäß, sowohl auf dem 

Dome in Reval, als auch in der Stadt den Landtag aus.
Ebend., Tit. III, Art. 1.

220. Sobald sich die Ritterschaft am andern Tage im Rittersaale eingefunden 
hat, begibt sich der Ritterschaftshauptmann, von zwei Landräthen und einigen Depu- 
tirten aus jedem Kreise begleitet, zu dem Civilgouverncur und ladet ihn auf das Ritter
haus ein.

Ebend., Art. 2.

221. Zur Verrichtung des bei dieser Gelegenheit Statt findenden feierlichen Gottes
dienstes wird die Domkirche bestimmt.

Ebend.

222. Nach Beendigung des Gottesdienstes kehrt die Versammlung in der festgesetzten 
Ordnung in das Ritterhaus zurück. Der Ritterschaftshauptmann nebst den Landrathen und 
der Ritterschaft begleitet den Civilgouverncur in den Saal des Landrathskollegiums und 
führt sodann die Ritterschaft in den Rittersaal.

Ebend.

225. Hat hierauf jeder der Anwesenden seinen gebührenden Platz eingenommen, so er
mahnt der Ritterschaftshauptmann durch eine feierliche Anrede die versammelte Ritter
schaft zur nöthigen Einigkeit, Ordnung und Wohlbedächtigkeit bei Berathung der vorlie
genden Angelegenheiten, und erinnert zugleich an die Wichtigkeit der bevorstehenden Wahl 
des Ritterschaftshauptmannes, falls diese Wahl nach Ablauf der dazu anberaumten gesetz

lichen Frist zu bewerkstelligen ist.
Ebend., Art. 3.

224. Wenn die Ritterschaft nicht den Wunsch ausspricht, ihrem zeitherigen Ritter- 
schaftshauptmanne die Verwaltung seines Amtes für das nächste Triennium von neuem zu 
übertragen, oder er selbst sich weigert dasselbe anzunehmen, so begibt er sich, nachdem er eine
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ouf dm vorliegenden Fall passende Rede an die Ritterschaft gehalten hat, in Begleitung 
einiger Deputirten nach dem Landrathskollegium, um demselben seine Entlassung anzuzei
gen und dem Civilgouverneur oder in dessen Abwesenheit dem ältesten Landrathe den 
Stab einzuhändigen.

Ebend.

22.'». Die außerordentlichen Landtage werden ohne alle Feierlichkeit eröffnet, und be
ginnen unmittelbar mit dem Vortrage der Sachen, welche ihre Zusammenberufung veran
laßt haben.

Ununterbr. Eenohnh.

22G. Der Landtag dauert in der Regel nicht länger als drei oder vier Wochen; ereig
nen sich aber außerordentliche llmstände, |o kann derselbe, nach dem Ermessen der Versamm
lung und mit Einstimmung der Gouvernementsobrigkeit, auch prorogirt werden.

Esthl. Landt.-O. v. 1786, Tit. VII, Art. 6.

IV. Von den Gegenständen der Landtagsvechandlungen.
227. Alles, was die Rechte, Interessen und Einrichtungen dec Ritterschaft, oder das 

Wohl des ganzen Landes betrifft, kann Gegenstand dec Landtagsvechandlungen sein.

228. Insbesondere sind Gegenstände dec Landtagsverhandlungen: 1) die Wahl des Rit
terschaftshauptmanns (a); 2) die Postulate und Propositionen der Gouvernementsobrig
keit in allgemeinen Landesangelegenheiten (b); 3) die Deliberationspunkte, welche das Land
rathskollegium oder dec Ritterschaftshauptmann entworfen, um selbige der auf dem Landtage 
versammelten Ritterschaft vorzulegen (c); 4) die an den Landtag gerichteten Privatge
suche und Memoriale (d); 5) die Besetzung der Aemter, welche von der Wahl der Rit
terschaft abhängen und, erforderlichen Falles, auch die Erwählung von Mitgliedern zu tem- 
porairen Kommissionen der Ritterschaft (e); 6) die Revision der seit dem letzten Landtage 
geführten Rechnungen dec Ritterschaftskasse (f).

(a) Esthl. t'andt.-O. v. 1786, Tit. III, Art. 3 und 4.—(»Ebend., Tit. VI, Art. 1 .—(<•) Ebend 
Art. 2.—(d) Ebend.—0) Bergt, die Esthl. Landt.-O. v. 1786 und Wahlmeth. der Esthl. Riltersch 
v. 1803, an verschiedenen Stellen, (f) Esthl. Landt.-O. v. 1786, Tit. IV, Art. 6.

229. Die Postulate und Pcopositionen der Gouvernements- und höhern Obrigkeit 
werden, wenn es möglich sein sollte, dem Ritterschaftshauptmanne vor Eröffnung des Land
tags zugefertigt.

Esthl. Landt.-O. v. 1786, Tit. VI, Art. 1.

2öO. Alle schriftlichen und mündlichen Anträge, Gesuche und Memoriale, welche Je
mand zur Berathung auf dem Landtage einreicht, sind vorläufig vom Ritterschaftshaupt- 
manne zu prüfen. Er har zu bestimmen, welche davon dem Landtage vorzulegen sind.

Ebend., Act. 3.

V. Von den Landtagsverhandlungen.

1) Non der Becathungsordnung.

231. Die Landtagsvechandlungen beginnen mit der Berichterstattung des Ritterschafrs- 
hauprmannes über den Zustand der allgemeinen Landesangelegenheiten fett dem letzten Land
tage und mit der Vorlegung der von den Rirrerschaftskasse-Revidenten ausgestellten Beschei
nigung über das von ihnen bei der Revision der Kassebüchec und sonstigen Dokumente 
und der baaren Kapitalien gefundene Resultat. ,

.. Landtagsschl. v. 23 Febr. 1821.

II Th. 5
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252. Sodann wird, wofern es erforderlich ist, zur Wahl des Ritterschaftshauptmannes 
geschritten, der sofort, nachdem er im Oberlandgerichte den Eid abgelegt, sein Amt anzu

treten hat.
Esthl. Landt.-O. von 1756, Tit. III, Art. 5, Tit. IV, Art. 1 u. 6.

255. Hierauf nehmen die Wahlen zur Besetzung der erledigten Landrathsstellen ih
ren Anfang, uns dann wird über die Postulate und Propositionen der Gouvernements» 

und höhern Obrigkeit verhandelt.
Ebend., Tit. VI, Art. 2.

254t. Sind diese Angelegenheiten beendigt, so hängt die Bestimmung der Reihesolge der 
übrigen Berathungen von dem Ritterschastshauptmanne ab, falls nicht dec Landtag selbst 

eine andere Anordnung trifft.

2) Von dem Vortrage dec Sachen und den Berathungen darüber.

255. Alle Sachen, welche auf dem Landtage zu verhandeln sind, müssen den Tag vor 
der Berathung darüber in der Versammlung verlesen werden.

Landt.«Schl. v. 20 Febr. 1824.

256. Jede Sache, sie mag sich auf einen Gegenstand beziehen, auf welchen sie wolle, 
wird der versammelten Ritterschaft vom Ritterschastshauptmanne, oder, in Folge seines 

Aufttags, vorn Ritterschaftssekretair vorgetragen.
,Esthl. Landt.-O. von 1756, Tit. VI, Art. 3; Tit. VIII, Act. 4.

257. Der Ritterscl>sstshauptmaun trägt die Sache stehend vor, mit dem Stabe in dec 
Hand. Gibt ec mit dem Stabe ein Zeichen, so hat jeder Anwesende auf die der Ver
sammlung vorzutragende Sache seine Aufmerksamkeit zu richten und sich vollkommen ru
hig zu verhalten; auch darf Niemand das Verlesen und die Diskussionen durch nicht zur 
Sache gehörige Gespräche unterbrechen.

Ebend., Art. 4; Tit. VII, Art. 1.

258. Will Jemand in Betreff einer vom Ritterschastshauptmanne vorgetragenen 
Sache eine Einwendung oder Vorstellung machen, so ersucht er den Ritterschaftshauptmann 
um die Erlaubniß dazu. Diese Erlaubniß darf ihm niemals verweigert werden.

Ebend. Tit. VI, Art. 5.

259. Wünscht ein anderes Mitglied der Versammlung eine Bemerkung wider d'e 
Einwendungen oder Vorstellungen zu machen, welche durch die vom Ritterschaftshaupt
manne vorgetragene Sache veranlaßt worden sind, so muß es sich gleichfalls die Erlaubniß 
dazu vom Ritterschastshauptmanne erbitten.

Ebend.

2 40. Wer in einem der Falle, die in den §§ 238 und 239 bezeichnet sind, einen 
Stteit anfangt und durch die ihm vom Ritterschastshauptmanne gegebene Weisung nicht 
zur Ruhe gebracht werden kann, verwirkt dadurch eine Pön von 10 Rbl. S. M. zum 

Besten dec Ritterschaftökasse.
Ebend., Tit. VII, Art. 3.

‘211. Unterbricht ein Mitglied der Versammung durch Stteit oder Lärm die Landtags

berathung, so verwirkt er dadurch eine Pön von 100 Rbl. S. Di. zum Besten der Ritter- 
schaftskasse.

Ebend., Art. 2.
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242. Alles, lvas ber Ritterschaft während des Landtages zur Berathung vorgelegt 
wird, darf außerhalb der Versammlung Niemandem mitgetheilt werden, der zu dieser Ver- 
sammlung nicht gehört.

Ebend., Art. 1.

245. Sobald der Ritterschaftshauptmann eine Sache ihrem Wesen nach vorgetragen 
und das Gutachten der Kreisdeputirten, falls ein solches erfolgt ist, verlesen hat, finden 
die Berathungen in jedem Kreise besonders Statt.

Ebend., Tit. V, Act. 4; Tit. VI, Art. 6.

244. Au diesen Berathungen wird zuerst im Harrienschen, hiernachst aber im Wier- 
landischen, sodann im Jerwschen und endlich im Wieckschen Kreise geschritten.

Ebend., Tit. VI, Art. 6.

245. ^n jedem Kreise wird der Beschluß durch gewöhnliche Stimmenmehrheit ge
faßt, mit Ausnahme der Beschlüsse wegen Aufnahme in die Matrikel, wobei in Gemäß
heit des § 18, drei Viertel der Stimmen erforderlich sind.

Ebend.

246. Der durch Stimmenmehrheit gefaßte Beschluß wird, mit Angabe der Stimmen
zahl, in dem vom Ritterschaftssekretair über die Berathungen in jedem Kreise besonder
geführten Protokolle verschrieben. Jedes Mitglied, welches eine von der Meinung des 
Kreises abweichende Meinung verlautbart, ist befugt, diese besondere Meinung zu Pro
tokoll nehmen zu lassen.

Ebend.

247. Die Berathungen in einem Kreise dürfen durch keine ICntrdge der andern gestört 
werden.

Ebend., Tit. VI, Art. 6; Tit. VII, Art. 4.

VI. Von den Landtagsschlüssen.
l) Von der Fassung der Landtagsschlüsse.

248. Die Landtagsschlüsse werden entweder nach dem einstimmigen Beschlusse fämmt- 
licher Kreise, oder nach dem Beschlusse der Mehrheit derselben gefaßt.

Ebend., Tit. VI, Art. 6.

249. Stimmen zwei Kreise gegen die beiden andern, so bringt der Ritterschaftshaupt
mann, wenn durch ihn keine Vereinbarung derselben zu Stande gebracht werden kann, 
die Sache an das Landrathskollegium. Dieses gibt durch Stimmenmehrheit derjenigen 
Meinung den Ausschlag, für welche es sich erklärt. Diese Entscheidung des Landrathskolle» 
giums wird zu Protokoll genommen und als Landtagsschluß angesehen.

Ebend.

250. Weicht die Meinung des Landrathskollegiums von den Meinungen, welche die 
Kreise verlautbart haben, gänzlich ab, so wird über jene in allen vier Kreisen nochmals ab

gestimmt.
Ununterbr. Gewohnh.

251. UebrigenS ist bet Ritterschaftshauptmann verpflichtet, bem Lanbrathskollegium 
alle auf dem Lanbtage gefaßten Belchlüsse nebst ben Protokollen und den besondern 

nungen der Mitglieder mitzutheilen, wenn dergleichen verlautbart worden sind.

Esthl. Landt.-O. von 1756, Tit. VI, Art. 7.

s
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252. Die Meinung des Landrathskollegiums gelangt auf jeden Fall an den Landtag zur 
Berathung, und wird selbst dann, wenn selbige von dec Meinung aller vier Kreise völlig ab
weicht, zugleich mit dem endlichen Beschlusse des Landtags im Protokolle verschrieben. 

Ebend.

255. Eine entschiedene und abgemachte Sache kann aus demselben Landtage nicht Ge
genstand neuer Berathungen werden.

Landt.-Schl. vom 20 Febr. 1824.

2) Von der Ausführung der Landtagsschlüsse.

254. Alle Landtagsschlüsse von besonderer Wichtigkeit, welche allgemeine Landesange- 
legenheiten betreten, oder ihrem Gegenstände nach der Prüfung dec Regierung unterliegen, 
müssen vor ihrer Ausführung, mit Berücksichtigung des Wesens derselben, dem General
gouverneur oder dem Gvilgouverneur zur Bestätigung vorgestellt werden. Beziehen sich 
aber die Beschlüsse bloß auf innere odec ökonomische Angelegenheiten dec Ritterschaft, so 

werden selbige der Gouvernementsobrigkeit bloß zur Nachricht mitgetheilt.

Beschl. des Minist.- Kom. v. 25 Apr. 1827.

255. Aus sämmtlichen besondern Beschlüssen in den Sachen, die Gegenstände dec 
Landtagsverhandlungen gewesen sind, wird ein allgemeiner Landtagsschluß gebildet, der in der 
Plenarversammlung der Ritterschaft und des Landrathskollegiums verlesen und von den 
beiden ältesten Landrathcn und dem Ritterschaftshauptmanne unterschrieben wird.

Esthl. Landt.-O. v. 1756, Tit. IX, Art. 2.

256. Ist solches geschehen, so ersucht der Landtag durch eine aus Zwei Edelleuten be
stehende besondere Deputation den Eivilgouverneur, die an ihn zu bewerkstelligende 
Ueberreichung des Landtagsschlusses zu gestatten. Au der von ihm anberaumten Aeit verfugt 
sich hierauf der Ritterschaftshauptmann, mit dem Stabe in der Hand und in Begleitung 
von zwei oder drei Deputirten, zu demselben, und bittet um Bestätigung der Landtagsbe

schlüsse.
Ebend., Art. 5 u. 4.

257. Dec Landtagsschluß wird insbesondere für jeden Punkt desselben bestätigt und 
dem Ritterschaftshauptmanne wieder zugestellt.

Ebend., Art. 5.

258. Werden nicht alle Punkte des Landtagsschlusses bestätigt, oder es werden vor der 
Bestätigung derselben vorläufige Erklärungen oder genauere Nachweisungen verlangt, so er
greift der RitterschafcShauptmann entweder selbst die zu diesem Behuf erforderlichen Maß- 
regeln, oder er beräth sich darüber mit den Mitgliedern des Ritterschaftsausschusses, welcher 
die bei Fassung des Landtagsschlusses angenommenen Gründe aufs neue und ausführlich 

vorstellt.
Ebend.

259. Erfolgt die Bestätigung des Landtagsschlusses, so wird derselbe zur allgemeinen 
Wissenschaft bekannt gemacht.

Ebend.

VII. Von der Schließung des Landtags.
260. Nachdem der Ritterschastshauptmann dem Civilgvuverneur den Landtagsschluß 

überreicht hat, kehrt er nach dem Ritterhause zurück, und entläßt die Versammlung mit 

einer der Gelegenheit entsprechenden Rede.

Ebend., Art. 4.
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B. Von dem Ritterschaftsausschusse.

261. Der Ritterschaftsausschuß besteht aud dem Landrathskollegium, dem Rittersclafts- 
hauptmanne und zwölf Mitgliedern dec Ritterschaft, welche aus jedem Kreise in gleicher 

Zahl gewählt werden und Kreisdeputirte heißen.
Ebeà, Tit. V, Art. 5.

262. Dec Ausschuß versammelt sich sowohl wahrend der Landtags, als auch außer 
demselben, unter dem Vorsitze des Ritterschaftshauptmanner.

Ebend.

265, Wahrend des Landtags versammeln sich die Kreisdeplltirten, nach dem Ermessen 
des Ritterschaftshauptmannes, um die der Landtagsberathung unterworfenen Sachen einer 
Vorläufigen Prüfung zu unterziehen und ihr Gutachten darüber zu ertheilen.

Ebend., Art. 1 u. 2.

264. Das Gutachten der Kreisdeputirten wird im Landtagsprotokolle verschrieben 
und dec ganzen Ritterschaft bekannt gemacht, um bei den Berathungen nach Kreisen in Be
tracht gezogen zu werden. Bei diesen Berathungen ist jeder Kreisdeputirte berechtigt, seine 
besondere Meinung vorzutragen, wenn selbige von der in der Versammlung der Kreisdepu
tirten allgemein angenommenen abweicht (Vergl. § 246).

Ebend, Art. 5.

265. Außer dem Landtage versammeln sich die Mitglieder des Ritterschaftsausschusses 
in der Regel im Ritterhause, so oft sie vom Rittecschaftshauptmanne zu den Berathungen 

über allgemeine Angelegenheiten eingeladen werden.
Ebend., Alt. 5 u. 6.

266. Außer den in den vorhergehenden §§ 263 und 265 angezeigten Befugnissen, 
steht dem Rltterschaftsausschusse noch in schiedsrichterlichen Angelegenheiten eine besondere 
Gewalt zu, wie im IV Theile dieses Provinzialrechts ausführlich bestimmt wird.

267. Wer von den Mitgliedern des Ritterfchaftsausschusses auf die Einladung des 
Ritterschastshauptmannes nicht erscl eint und keine triftigen Ursachen seines Ausbleibens 
vorschützt, wird zum Besten der Ritterschaftskaffe mit einer Pbn von 10 Rbl. S. M. 

belegt.
EM. Landt.-O. von 1756, Tit.V, Art. 7.

268. Die Beschlüsse des Ritterschaftsausschusses werden entweder einstimmig, oder 
durch Mehrheit der Stimmen gefaßt.

Die §§ 206 — 275 gründen sich auf ununterbr. Eerrvhnh.

269. Bei Bestätigung der Beschlüsse des Ritterschaftsausschusses find die in den 
§§ 257—259 in Betreff dec Bestätigung der Landtagsschlüsse vorgeîchriebenen Regeln zu 

beobachten.

270. Die Beschlüsse des Ausschusses haben eben so wie die Landtagsschlüsse für die 
ganze Ritterschaft verbindende Kraft.

C. Von den Kreistagen.

271. Zu den Kreistagen werden vom Rittecschaftshauptmanne alle stimmberechtigten 
Edelleute eines Kreises einberufen.

272. Der Ritterschaftsausschuß beurtheilt die Nothwendigkeit dec Kreistage und be
raumt den Termin dazu au.
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275. Die Verhandlungen auf den Kreistagen, welche sich stets auf die besondern Inte
ressen und Angelegenheiten des Kreises beziehen, leitet der Ritterschaftshauptmann.

274. Die Kreistagsschlüsse werden entweder einmüthig, oder durch Mehrheit der 
Stimmen gefaßt, und ist über selbige ein besonderes -Protokoll auszunehmen.

275. Bei dec obrigkeitlichen Bestätigung der Kreistagsschlüsse sind die in den 
§§ 237 — 239 in Betreff der Bestätigung der Landtagsschlüsse vorgeschriebenen Regeln 

zu beobachten.

Vierte Abtheilung.
Von den Versammlungen der Kurländischen Ritterschaft.

A. Von dem Rechte der Theilnahme an den Versammlungen der 
Kurländischen Ritterschaft.

276. Jeder zu der Matrikel der Kurländischen Ritterschaft gehörende Edelmann nimmt 
an den Versammlungen der Ritterschaft Theil, und ist in selbigen stimmberechtigt, 
wenn er entweder ein Rittergut als volles Eigenthum besitzt, oder eine Rentenirsumme 
angibt, welche den Einkünften von einem Viertelhaken, d. h. von 4200 Rbl. S. M. 
gleich geachtet wird, und sich verpflichtet, dafür verhältnismäßig zu den Bewilligungen 

beizusteuern.
Kurl. Landt.-O. v. 1838, §§ 27 u. 28.

Anmerkung 1. Die in den Versammlungen stimmberechtigten Rittergüter werden in einer be
sondern Stimmtafel verzeichnet, deren Führung und Vervollständigung dem Ritterschaftskomit« 
obliegt.

Anmerkung 2. Dec Haken, zu 40,000 Gulden Alberts oder 16,800 Rbl. S. M. berechnet, 
wird einem Gute gleich geachtet, welches aus 264 Seelen besteht, nach deren Zahl die Bewilligungen 
bestimmt werden. Es ist also die von einem Viertelhaken beizutragende Summe dec Beisteuer von 66 See

len gleich.
Ebend., § 29.

277. Jede Stimmberechtigung zieht die Verpflichtung nach sich, dieselbe ohne Unter
laß auszuüben. Unterlassung dieser Verpflichtung unterwirft die Schuldigen der darauf ge
setzten Geldpön.

Ebend., §§ 11, 13, 44 u. 81.

278. Dec Besitzer mehrerer Landgüter in verschiedenen Kirchspielen hat so viele Stim
men, als er Landgüter in verschiedenen Kirchspielen besitzt. Besitzt aber Jemand 
in ein und demselben Kirchspiele mehrere Landgüter, so gebührt demselben nur eine 

Stimme.
Ebend., §§ 36 u. 37.

279. Das Stimmrecht wird aufs neue erlangt: 1) wenn ein Rittergut, welches 
zeither von einem in die Kurländische Matrikel nicht aufgenommenen Edelmanne besessen 
wurde, als volles Eigenthum auf einen zu dieser Matrikel gehörenden Edelmann über
geht; 2) wenn ein sogenanntes bürgerliches Lehn als volles Eigenthum auf einen zu dec 
Vîatrikel der Kurländischen Ritterschaft gehörenden Edelmann übergeht und dieser 
die Verpflichtung übernimmt, in Betreff dieses Gutes nach dem Hakentarife an den 
Bewilligungen Theil zu nehmen; 3) wenn ein von einem Rittergute abgesonderter Theil 
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in den Besitz eines Kurländischen Edelmannes übergeht, und dieser sich verpflichtet, außer 

den nach der Zahl der Seelen von diesem Theile zu erhebenden Abgaben, zu den Bewilli
gungen jährlich noch dasjenige beizufleuern, was von den Edelleuten für einen Viertelhaken 

oder 66 Seelen zu erheben ist.
Ebend., § 50.

280. Jedes neu entstandene Stimmrecht muß dem Landtage angezeigt werden, welcher 
den Erwerber dieses Rechts, falls er dasselbe für begründet erkennt, dem am nächsten und 
bequemsten belcgencn Kirchspiele beizahlt.

Ebend., § 54.

281. Jedem Stimmberechtigten ist es erlaubt, wenn er nicht selbst erscheinen kann, 
sich durch einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen, doch muß dieser auch zur Zahl der 
örtlich immatrikulirten Edelleute gehören.

Ebend., § 52.

282. Personen weiblichen Geschlechts können entweder durch Bevollmächtigte, oder 
durch Assistenten (Curatoren), die sie erwählt haben, oder die ihnen kraft des Gesetzes aus 
der Zahl der örtlich immatrikulirten Edelleute beigegeben worden sind, ihre Stimme 

geben.
Ebend.

285. Die in einem solchen Falle auszustellenden Vollmachten sind entweder General
vollmachten, oder Spezialvollmachten.

Ebend., § 55.

284. Generalvollmachten dürfen, außer Frauenzimmern, nur diejenigen Perso
nen ausstellen, welche besonderer Umstände wegen ihre Stimmen nicht persönlich abgeben 
können, und zwar namentlich: 1) Personen, die sich im Auslande befinden; 2) Personen, 
die ihren gewöhnlichen Wohnsitz außer dem Gouvernement Kurland haben. (Personen, de
ren Abwesenheit nur tcmpvrair ist, können für die Zeit ihrer Abwesenheit Vollmachten 
ausstellen.) 5) Personen, die im Militairdienste stehen, selbst wenn sie sich auf einige Zeit 
in Kurland befinden; 4) Kranke und Altersschwache, welche die Verwaltung ihrer Ange
legenheiten Andern übertragen.

Ebend., § 54.

285. Spezialvollmachten werden ausgestellt, wenn in irgend einem besondern Falle, 
oder in einer besondern Angelegenheit Handlungen vorzunehmen sind.

286. Jedes Mitglied der Ritterschaft, welches ein Rittergut besitzt, kann nicht 
mehr als zwei Spezialvollmachten annehmen; nur eine einzige aber, wenn dasselbe kein 

Rittergut besitzt.
Ebend., §§ 58 u. 59.

287. Generalbevollmächtigte, so wie auch gesetzliche Assistenten, Vormünder und 
Curatoren können außer der erhaltenen Generalvollmacht noch eine oder zwei Spezial
vollmachten annehmen, je nachdem dieselben mit einem Rittergute «mäßig Inti), 

oder nicht.
Ebend., §§ 46, 47 u. 56.

288. Jeder Stimmberechtigte muß seine Stimme in denjenigen Kirchspiels-, Kreis
oder Oberhauptmannschaftsversammlungen abgeben, zu welchen seine Besitzlichkcit der 

Eintheilung nach gehört.
' Ebend., H59.



40

289. Ausgenommen sind von dieser Verpflichtung bei Viritimabstimmungen die 
Personen, welche im Dienste stehen, und die Besitzer mehrerer, in verschiedenen Kirch
spielen belegenec Landgüter, so wie auch Generalbevollmächtigte, Assistenten, Kuratoren 
und Vormünder. Diese Personen sind befugt, ihre Stimmen an ihrem Wohnorte abzu
geben, jedoch liegt ihnen dabei die Verpflichtung ob, vorläufig den Bevollmächtigten des 
Kirchspiels, in welchem sie ihre Stimme abzugeben wünschen, wenn auch nur ein für 

allemal, davon zu benachrichtigen.
Ebend., §§ 40 u. 41.

290. Angelegenheiten, die Geldbewilligungen betreffen, oder Vorschläge zum Behuf der 
Veränderung oder Ergänzrnrg der Verordnungen über die Bauern, werden durch eine Ma- 
joritat von zwei Drittheilen der Stimmen entschieden. In Angelegenheiten, welche Wah
len und die Aufnahme eines adeligen Geschlechts in die Matrikel zum Gegenstände haben, 
erfolgt die Entscheidung durch gewöhnliche Stimmenmehrheit (vergl. §§ 528, 5’52). 
Alle übrigen Angelegenheiten sind in den Kirchspielsversammlungen durch Stimmenmehr
heit der Mitglieder dec Versammlung, in den andern Versammlungen aber durch die 
Mehrheit der Kirchspiele zu entscheiden.

Cbenb., §§ 57, 126, 156, 157.

B. Von den Landtagen.

I. Von den verschiedenen Gattungen der Landtage und ihrer 
Ausammenberufung.

291. Die Landtage sind entweder ordentliche oder außerordentliche.
Form .-Reg. v. 1617, §§ 26,27. — Hurl. Vandt.-O. v. 1858, §§ 66, 68.

292. Die ordentlichen Landtage versammeln sich alle drei Jahre. Sie haben zwei 
Termine: den vorbereitenden oder Relationstermin, und den schließlichen oder In

struktionstermin.
Kurl. Landt.-O. v. 1858, § 67.

295. Die außerordentlichen Landtage, die nur in besondern Fällen vom Landes
bevollmächtigten zusammen berufen werden können, haben nur einen Termin.

Ebend., § 68.

294-. Tie Zusammenberufung der ordentlichen Landtage sowohl, als auch der außer
ordentlichen, kann nur mit Erlaubniß des Generalgouverneurs Statt finden. Auch 
können die alle drei Jahre auszuschreibenden ordentlichen Landtage ohne Erlaubniß des 
Generalgouverneurs nicht ausgesetzt werden. Dieser berichtet darüber dem Ministerium 

des Innern.
Ebend., § 69.

295. Verlangt der Generalgouverneur, auf höheres Ermeffen, die Einberufung eines 
außerordentlichen Landtags, so benachrichtigt ec davon den Ritterschaftskomitü zur fernern 
Verfügung.

Ebend.



41

296. Der ordentliche Landtag wird fünf oder sechs Wochen vor der zum ersten oder 
Relationstermine anberaumten Frist vom Landesbevollmachtigtä ausgeschrieben. Iu die
sem Behufe werden an die Kirchspielsbevollmächtigten Cirkularvorschriften erlassen.

Ebend., § 70.

Anmerkung. Der Landtag versammelt sich, der Landtagsordnung von 18."8 (§§70 u. 71) gemäß, 
in der Regel im Winter, und wo möglich im Decemder. Findet aber in dem Jahre, wo der Landtag 
gehalten werden soll, eine Rekrutirung Statt, so ist solcher dergestalt anzuordnen, daß die Versammlung 
desselben nicht in den Monat fallt, in weichem die Rekrutenaushebung zu bewerkstelligen ist.

297. Der Gouvernementsregierung wird von jedem Landtage Anzeige gemacht, um 
nöthigen Falles die irn örtlichen Gouvernementsdienste befindlichen Mitglieder der Ritter
schaft hiervon üi Kenntniß zu setzen, welche dadurch die Befugniß erlangen, wahrend der 
Dauer des Landtags Urlaub zu genießen.

Ununterbr. Gewohnh.

298. Die Kurländische Ritterschaft versammelt sich zum Landtage in der Regel in 
Mitau, aus dem Ritterhause.

Form..Reg. v. 1617, § 26. Landt.-Schl. v. 24 Dec. 1624, § 11.

II. Von der Zusammenberufung der Kirchspiele zum RclationS- 
landtage.

299. Sobald der Kirchspielsbevollmächtigte durch den Ritterschastskomitv von der 
Ausschreibung des Landtags benachrichtigt worden ist, beruft er sein Kirchspiel spatestens 
14 Lage vor der zum ersten Landtagstermine anberaumten Frist, durch ein Cirkular, das 
von Hof zu Hof geschickt wird, zusammen.

Komp.-Akte v. 20. Nov. 1642, § 47.— Landt.-Absch. v. 4 Marz 1667, §2; v. 26 Juli 
1676 § 12.

500. Auf den Kirchspielsversammlungen wählen die Edelleute eines jeden Kirchspiels, 
unter dem Vorsitze des Kirchspielsbevollmächtigten, durch Ballottement einen Tepu- 
tirten zum Landtage. Die Instruktion für ihn wird in derselben Versammlung ent

worfen.
Kurl. Landt.-O. v. 1838, §§ 74, 78, 81.

501. Jedes Kirchspiel schickt in der Regel nur einen Deputirten; es ist jedoch er
laubt, deren auch zwei zu wählen, die übrigens zusammen nur eine Stimme haben.

Ebend., §§ 158 u. 159.

502. Ordnet ein Kirchspiel keinen Deputirten auf den Landtag ab, so kann dieses die 
Kraft der ohne seine Theilnahme gefaßten Beschlüsse nicht schmälern. Findet eine solche 
Verabsäumung durch die Schuld des Kirchspiels Statt, so verfallt dasselbe zum Besten der 
Ritterschaftskasse in eine Strafe von 133'/, Rbl. S. M. für jeden der im § 292 erwähn

ten Landtagstermine.
Kom.-Absch. v. 1642, § 47. — Londt.»Absch. v. 1730, § 28. — Kurl. Landt.»O. 

v. 1858, § 160.
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III. Von dcr ersten Versammlung zum Landtage, oder dem 
Relationstermine.

505. Sobald sich die Deputirten an dem im Ausschreiben festgesetzten Tage im Rit
ierhause versammelt haben, legitimiren sie sich durch die ihnen ertheilten Instruktionen, 
die vom Ritterschaftssekretair zu Protokoll genommen werden. Hiernächst schreiten sie zur 

Wahl des Landbotenmarschalls.
Kurl. Landt.-O. v. 1858, §§ 85—86.

504. Der neu erwählte Landbotenmarschall laßt das Landtagsausschreiben vom Rit- 
terschaftssekretair verlesen, und ernennt hierauf Deputirte, welche dem Gencralgouverneur, 
dem Civilgouverneur und dem Vicegouverneur die Eröffnung des Landtags und die Wahl 
des Landbotenmarschalls anzeigen, und zugleich auch die Oberra'the, als Aelteste der 
Ritterschaft (Aeltere Brüder), zur Anhörung derRelativnen des Landesbevollmächtigten und 

des Ritterschaftskomitös einladen.
Ebend., § 89.

Anmerkung. Ist der Gcneralgouoerneuc nicht in Mitau, so wird es der Versammlung überlassen, 
ibm über die Eröffnung des Landtages entweder schriftlich zu berichten, oder zum Behufe dcr mündlichen 
Berichterstattung darüber zwei Deputirte nach Riga abzuordnen.

Ebend.

505. Der Ritterschaftskomitö, der unterdessen im Sitzungssaale versammelt ist, 
wird durch eine besondere Deputation sowohl von dcr Wahl des Landbotenmarschalls, als 
auch von der Frist benachrichtigt, die von ihm zu der von dem Ritterschaftskomitê und 
dem Landesbevollmachtigten der Versammlung abzustattenden Relation anberaumt wor
den ist.

Ebend.

506. In Folge desserr statten der Landesbevollmachtigte, der Ritterschaftskomitv) 
so wie auch die Mitglieder dec Verwaltung der Ritterschaftskasse und der von der Ritter
schaft besonders niedergesetzten Kommissionen, dem versammelter: Landtage ihre Rela

tionen ab.
Ebend., §§ 92—96.

507. Nach Statt gehabtem Vortrage der Relationen bilden die Deputirten aus ihrer 
Mitte besondere Kommissionen: 1) zur Revision der Ritterschaftskasse und 2) zur Revision 
der Landesprästandenrechnungen.

Ebend. §§ 98, 107—110.

508. Der Landbotenmarschall seinerseits ernennt aber aus der Mitte der Deputir
ten besondere Kommissionen: 1) zur Prüfung dec dem Landtage abgestatteten Relationen, 
2) zur Zusammenstellung und Prüfung der Anträge, die zur allgemeinen Berathung ge
langen müssen, und 3) zur Revision der Rechnungen des St. Katharinenstifts.

Ebend., §§ 98—106.

509. Alle diese Kommissionen statten dem Landtage über die Beendigung der ihnen 
übertragenen Geschäfte Berichte ab.

Ebend., §§ 98—110.

<>10. Die in diesen Komissionen entstandenen Zweifel über die Gesetzlichkeit oder Zweck- 

mäßigkeit der Maßnahmen des Ritterschaftskomit^s, so wie ihre Bemerkungen über die Ver

waltung der Ritterschaftskasse werden, der Zuständigkeit gemäß, dem Ritterschaftskomitê und 
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bet Verwaltung der Ritterschaftskasse mitgetheilt. Erachtet aber der Landtag die von ihnen 
beigebrachten Erklärungen nicht für hinreichend, so werden die desfallsigen Sachen zur 
schließlichen Entscheidung den Kirchspielsversammlungen überwiesen.

Ebend., §§ 99, 101 u. 107.

511. Wird das Verfahren des Ritterschaftskomiti?s und der Verwaltung der Ritter
schaftskasse untadelhaft befunden, so werden sie darüber quittât; im entgegengesetzten Falle 
aber werden in den Kirchspielen die erforderlichen Maßnahmen zur Abhülfe der bemerkten 
Unordnung beschlossen.

Ebend., §§ 125, 124 u. 155.

512. Der Ritterschaftskomite unterbricht während der Dauer des Landtags und in dec 
Zwischenzeit von einem Landtagstermine zum andern seinen Geschäftsgang nicht; es erstreckt 
sich aber seine Thätigkeit nur auf lausende Geschäfte und auf solche, welche nicht zum Res
sort des Landtags gehören und die sich auch nicht auf die allgemeinen Interessen der Ritter
schaft beziehen. Als aufgelöst kann der bisherige Ritterschaftskomite erst dann angesehen 

werden, wenn die zu seiner Besetzung veranstalteten neuen Wahlen vom Landtage bekannt 
gemacht worden sind.

Ebend., § 115.

515. Der Landbotensaal ist für sämmtliche Aii tg lieber der Ritterschaft offen, es wäre 
denn, daß der Landbotenmarschall es für nöthig erachtete, besondere Berathungen mit den 
Deputirten allein zu veranstalten.

Ebend., § 149.

514. Dec Landbotenmarschall kann, wenn er es für nöthig hält, aus der Mitte der 
Deputirten einen engern Ausschuß bilden. Jede Oberhauptmannschaft ernennt zu diesem 
Ausschüsse ein Mitglied aus seiner Mitte.

Ebend., § 150.

515. Die ausführliche Berathungsordnung auf dem Landtage wird durch die von der 
Ritterschaft selbst in der Landtagsordnung festzusetzenden Regeln bestimmt.

Ebend., §§ 114, 115, 151, 152, 162—165.

. 516. Nachdem die Deputirten: 1) von allen Geschäften des Ritterschastskomitez8 seit 

dem letzten Landtage, 2) von allen von Seiten der hohen Krone erfolgten Propositionen die zu 
erfüllen sind oder eine Berathschlagung erheischen und 3) von den Anträgen des Ritter- 

schaftskomit^s selbst in Kenntniß gesetzt worden sind, erklärt der Landbotenmarschall den er
sten Landtagstermin für beendigt und entläßt die Deputirten.

Ebend., § 166.

517 . Hat hierauf der Landbotenmarschall durch den Ritterschaftskomite von dcr Been
digung der Abschrift und des Drucks der Akten des ersten Landtagstermins Nachricht erhal
ten, so beraumt derselbe den ziveiten Landtags- oder Instruktionstermin an, und zwar auf 
keinen Fall später, als 3 Monate nach dem Schlüsse des ersten.

Ebend., § 116.

IV. Von der zweiten Versammlung des Landtags, oder dem Instruktions
termine.

518. In der Zwischenzeit von einem Landtage zum andern statten die in ihre Kirch
spiele zurückgekehrten Deputirten den Edelleuten, welche sie erwählt haben, die erforderlichen
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Berichte ab; diese aber sprechen in den Kirchspiclsversammlungen sowohl über die von Sei
ten eines jeden Deputirten Statt gehabte Erfüllung der ihm ertheilten Aufträge, als auch 
über die sonstigen vom Landtage verhandelten Gegenstände ihre Meinung aus. Die Mei
nung der Mehrheit wird für die Meinung des ganzen Kirchspiels angesehen, und wird in 

dieser Gestalt in die Instruktion der Deputirten eingetragen.
Ebend., § 125.

519. Ueber alle Wahlen ohne Ausnahme und über Geldbewilligungen wird durch Bal
lottement votirt; die Zahl der affirmativen und negativen Stimmen wird in dec Instruk
tion bemerkt.

Ebend., § 125.

520. Nachdem Empfange dieser Instruktionen kehren die Deputirten zum zweiten 
Landtagstermine nach Mitau zurück, wo die Berathungen unter dem Vorsitze des Landbo

tenmarschalls wieder eröffnet werden.
Etend., § 152.

521. Jeder Deputirte überreicht die Erklärung seines Kirchspiels in Bezug auf die 
während des ersten Landtagstermins an den Landtag gelangten Sachen. Von diesen Erklä
rungen wird die Meinung der Mehrheit der Kirchspiele als gemeinsame Dieinung dec gan
zen Ritterschaft betrachtet.

Ebend.

522. Hierauf fordert der Landbotenmarschall die Deputirten auf, die in den Kirchspiels
versammlungen in Betreff der Wahlen zu den Aemtern gegebenen Stimmen im Journal 
verschreiben zu lassen. Als erwählt werden diejenigen betrachtet, welche die größte Zahl dec 
affirmativen Stimmen erhalten haben. Der neu erwählte Landesbevollmächtigte und die 
neu erwählten Mitglieder des Ritterschaftskomitö's treten sofort ihre Aemter an. Von der 
auf sie gefallenen Wahl wird dem Generalgouverneur, dein Civilgvuverneur, der Gou- 
vemementsregierung, dem Kameralhofe und den Oberräthen Nachricht ertheilt.

Ebend., § 157.

525. Ist über alle Sachen, die auf dem Landtage zu verhandeln waren, abgestimmt 
worden, so wird in Gemäßheit der durch die Mehrheit angenommenen Meinungen: 1) der 
allgemeine Landtagsschluß und 2) die Instruktion für den Ritterschaftskomite für das fol
gende Triennium angefertigt.

Ebend., § 141.

524. Vor dem Schlüsse des allgemeinen Diariums der Versammlung find noch dec 
Generalgouverneur, dec Civilgouverneur, der Vicegouverneur und die Oberräthe von der 
Beendigung dec Landtagsverhandlungen zu benachrichtigen.

Ebend., § 142.

525. Die Deputirten können, mit Zustimmung des Ritterschaftskomitv'ö und mit Er
laubniß dec örtlichen Gouvernementsobrigkeit, die zu den Sitzungen im zweiten Termine 

anberaumte Frist verlängern.
Ebend., § 172.



45

V. Von ten Landtagsschlüssen.

526. Die von bet gesetzlichen Mehrheit der Deputirten im Namen ihrer Kirckspiele 
auf dem Landtage gefaßten Beschlüsse bilden den Landtagsschluß, und sind von sämmtlichen 

Deputirten, ohne Ausnahme, zu unterzeichnen.
Ebend., § 69.

527. Nach Beendigung aller seiner Verhandlungen stellt der Landtag seinen allgemei
nen Beschluß dem Generalgouverneur zur Bestätigung vor, und bittet um seinen Schutz 

und um seine Mitwirkung in den Angelegenheiten der Ritterschaft.
Äinl. vandt.-O. v. 1858, § 145^ Allerh. best. Beschl. des Minist.-Kom. v. 25 April 1827.

528. Die Landtagsschlüsse, welche sich auf die innern oder ökonomischen Angelegen
heiten der Ritterschaft beziehen, bedürfen keiner besondern Bestätigung, und werden der 
Gouvernementsvbrigkeit bloß nachrichtlich mitgetheit; dagegen aber werden die Beschlüsse, 
welche auf die allgemeinen Angelegenheiten des Gouvernements Bezug haben, oder ihrem 
Wesen nach von der Regierung zu prüfen sind, vor ihrer Ausführung zur Bestätigung vorge
stellt. Der Landtag sucht um diese Bestätigung bei der Gouvernementsregiecung, oder auch, 
wenn das Wesen der Sache oder die Umstände derselben solches erheischen, unmittelbar bei 
dem Generalgouverneur nach, der, kraft der ihm verliehenen Gewalt, den Beschluß entweder 
selbst bestätigt, oder sich eine Allerhöchste Entscheidung darüber erbittet.

Allerh. best. Beschl. des Minist.-Kom. v. 25 April 1827.

529. Um die Versendung an die Kirchspiele zu erleichtern, können die Landtagsschlüsse, 
so wie alle vom Landesbevollmächtigten unterzeichnete und vom Ritterschaftssekretair contra- 
signirte Cirkulare, und die aus dem Ritterschaftskvmitö an die ihm untergeordneten Beamten 
und an die Ritterschaft überhaupt ausgefertigten amtlichen Mittheilungen ohne vorgängige 

Durchsicht der Censur gedruckt werden.
Altert). Bef. v. 25 April 1827.

550. Acht Wochen nach der Absendung des Landtagsschlusses an die in die Kirchspiele 
zurückgekehrten Deputirten sind diese Letzter», nach getroffener Uebereinkunst mit den Kirrh- 
spielsbevollmcîchtigten, verpflichtet, den Edelleuten, welche sie erwählt haben, eine genaue 
Relation über die Landtagsverhandlung roährend des zweiten Termins—des Instruktions

termins — abzustatten, und ihnen jede Auskunft zu ertheilen, die sie verlangen.

Kurl. Pandt.-O. v. 1858, § 175.

551. Jede Kirchspielsversammlung hat das Recht, ihrem Deputirten ihre Zufriedenheit 
oder ihre Mißbilligung zu erkennen zu geben, je nach dem derselbe das ihm aufgetragene 

Geschäft erfüllt hat.
Ebend., § 174.

C. Von den allgemeinen Konferenzen.

552. Allgemeine Konferenzen werden auf besondere Allerhöchste Befehle, oder in eini
gen wichtigen Fällen auf die Bestimmung des ordentlichen oder außerordentlichen Landtags, 
oder auch, wenn die Sache keinen Verzug leidet, auf Anordnung des Ritterschaftskomit^s 

zusammen berufen.
Kvnfer.-O. v. 1806, Abth. II, § 1.—Kurl. Lanbt.-O. v. 1838, § 7.
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555. Die Ausschreibung ber allgemeinen Konferenzen geschieht durch den Landesbevoll- 
müchtigten, oder dessen Stellvertreter, im Namen des Ritterschaftskoinites, nachdem um die 
Erlaubniß dazu beim Generalgouverneur nachgesucht worden ist.

Confer.-O. v. 1806, Abth. II, § 1.

554. Zu den allgemeinen Konferenzen versammelt sich die Ritterschaft in der Regel 
in Mitau auf dem Ritterhause.

Ebend.

555. Jeder zur Matrikel der Kurländischen Ritterschaft gehörende Edelmann ist nicht 
bloß berechtigt, sondern auch verpflichtet, zur Konferenz zu erscheinen, wenn derselbe ein 
Rirtergut mit vollem Eigenlhumsrechte besitzt, oder wenn sich ein solcher, auf den Grund 
des § 276, verbindlich macht, an den Bewilligungen Theil zu nehmen.

Ebend., Art. 5.

556. Wer ohne erhebliche Ursachen zur Konferenz nicht erscl-eint, verwirkt dadurch eine, 
nach dem Ermessen der Ritterschaft zu bestimmende Geldpön.

Ebend.

557. Verlaßt Jemand ohne gesetzliche Gründe die Konferenz vor Schließung derselben, 
so wird solcher mit einer Pön von 12 Rbl. S. M. zum Besten der Ritterschaftökasse 

belegt.
Ebend., § 10.

Anmerkung. Dem Konferenzdirektor (H 541) ist es unbenommen, das eine oder andere Mit
glied der Versammlung auf eine kurze Zeit zu beurlauben, wenn dadurch dem Geschäftsgänge kein 
Eintrag geschieht.

Ebend.

558. Erscheint Jemand zur Konferenz nicht, so ist derselbe dennoch zur Erfüllung aller 
Beschlüsse derselben verpflichtet, ohne Rücksicht darauf, ob eine größere oder geringere Anzahl 

von Edelleuten daran Theil genommen hat.

Ebend.

559. In der Konferenz werden in der Regel blos diejenigen Sachen und Gegenstände 
verhandelt, welche die Ausschreibung derselben veranlaßten.

Kurl. Landt.-O. v. 1838, § 8.

54 0. Nach Beendigung der Angelegenheiten, welche die unmittelbare Veranlassung zur 
Zusammenberufung der Konferenz waren, ist jeder der Anwesenden befugt, darauf anzutragen, 
daß auch andere Gegenstände zur Berathung derselben gelangen. Die Versammlung ent
scheidet durch Stimmenmehrheit, ob ein solcher Antrag zu berücksichtigen sei.

Ebend.

541. Sobald sich die Ritterschaft zu dem anberaumten Termine versammelt hat, er
wählt jedes Kirchspiel durch Ballottement seinen Deputirten, und die Deputirten erwählen 
aus ihrer Mitte den Konserenzdirektor. Diese Wahlen werden unter dem Vorsitze des Lan- 
desbevollmachtigten veranstaltet.

Konfec.-O. v. 1806, Abth. II, § 6.

542. Die Edelleute des Kirchspiels, dessen Deputirter zum Direktor erwählt worden 
ist, wählen sofort an seine Stelle einen andern Deputirten.

Ebend.
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545. Nachdem die Namen sämmtlicher Anwesenden in ein besonderes Verzeichnis 
eingetragen worden und die gewöhnlichen Deputationen von dem Generalgouverneur, dem 
Civilgouverneur, dem Vicegouverneur und den Oberrathen zurück gekehrt sind, eröffnet der 
Direktor die Versammlung, und fordert den Landesbevollmächtigten auf, über seine Amts
führung Rechenschaft abzulegen.

Ebend., § 7.

544. Die Ordnung welche bei den übrigen Verhandlungen zu beobachten ist, hangt 
von dem Wesen und der Eigenschaft der Sachen ab, welche zur Zusammenberufung der Kon
ferenz Veranlassung gegeben haben, und von dem Ermessen des Direktors derselben.

Ebend. §§ 8 u. 14.

545. Das ausführliche Verfahren bei den Verhandlungen wahrend der allgemeinen Kon
ferenzen wird eben so wie auf den Landtagen durch ein besonderes Reglement bestimmt, des
sen Entwerfung, in Gemäßheit des § 32, der Ritterschaft überlassen ist.

Edend., §§ 8—14, 17—19.

546. Erfordert ein Gegenstand, welcher der Beurtheilung der Konferenz unterliegt, 
eine vorläufige Prüfung, so ernennt der Direktor zu diesem Behufe besondere Kommissionen 
aus den Mitgliedem der Versammlung, welche ihr Gutachten darüber ertheilen.

Ebend-, Abth. I, § 16.

547 . Bei der Stimmensammlung kommt die Zahl der Anwesenden im Allgemeinen 
nicht in Betracht; die Zahl der Deputirten muß aber immer vollständig sein. Es wird da
her den Edelleuten eines jeden Kirchspiels gestattet, während der Konferenz die erledigten 
Stellen mit andern Deputirten zu besetzen.

Ebend., § 10.

548. Sind alle an die Konferenz zur Verhandlung gelangten Sachen beendigt, so ent
wirft der Ritterschaftssekretair, auf den Grund der von ihm geführten Diarien, den allge
meinen Konferenzabschluß. Ist dieser von der Versammlung genehmigt worden, so wird 
derselbe von dem Direktor und allen Deputirten unterschrieben und mit ihren Siegeln be
siegelt, von dem Sekretair aber, mit Beidrückung des Ritterschaftssiegels, contrasignirt.

Ebend., § 22.

549. Nach Beendigung der Verhandlungen benachrichtigt der Konferenzdirektor den 
Generalgouverneur, den Civilgouverneur und den Vicegouverneur von dec Schließung 
der Konferenz; stellt die Beschlüsse derselben, nach dem im § 328, in Bezug auf die Land
tagsschlüsse aufgestellten Regeln, der Obrigkeit zur Bestätigung vor, und entläßt hierauf 

die Versammlung.
Ebend., § 5.

550. Der Ritterschaftskomite hat für den sofortigen Druck des allgemeinen Konfe- 
renzabschlusses zu sorgen, wenn nicht namentlich festgesetzt worden ist, daß es bei der bloß 
schriftlichen Abfassung desselben sein Bewenden haben solle; auch liegt ihm die Versendung 
desselben an die Kirchspiele ob.

Ebend.

D. Von den OberhauptmannschaftS-und Kreisversammlungen.

551. Bei den Oberhauptmannschafts- und Kreisversammlungen finden sich alle Edel
leute der betreffenden Oberhauptmannschaft oder des Kreises ein, die, dem § 276 ge
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mäß, in den Versammlungen der Kurländischen Ritterschaft stimmberechtigt sind. Die An« 

ordnung der Versammlungen nach Oberhauptmannschaften, oder anstatt derselben nach 
Kreisgerichtssprengeln hangt von dem Ermessen des Ritterschaftskomitês oder des Land
tags ab, mit Ausnahme der Falle, wo das Gesetz ausdrücklich bestimmt, in welcher von 
diesen Versammlungen die Wahlen veranstaltet oder andere Angelegenheiten verhandelt 
werden sollen.

Ebend. §§ 2, 5, 6, 13.

552. Die Berathungen in diesen Versammlungen finden unter der Leitung des nicht; 
residirenden Kreismarschalls, oder, wenn derselbe der Versammlung nicht beiwohnen kann, 
unter der Leitung eines dec K rchspielsbevollmächtigten Statt, Uebrigens kann der 
Kreismarschall den Vorsitz auch einem andern Mitgliede der Versammlung anvertrauen, 
wenn dasselbe ein Rittergut besitzt,—mit Zustimmung der ganzen Versammlung aber selbst 
einem Edelmanne, welcher kein Landgut besitzt.

Ebend., § 11, 12, 14.

555. Ter Vorsitzer der Versammlungen führt über die Berathungen ein besonderes Pro
tokoll, welches, nach Statt gehabter Unterzeichnung desselben von sämmtlichen anwesenden 
Edelleuten, spätestens binnen 14 Tagen dem Ritterschaftskomitê vvrzustellen ist.

Ebend., §11.

E. Von den Kirchspielsversammlungen.

551b. Das Kurländische Gouvernement zerfällt in Bezug auf die ritterschaftlichen An
gelegenheiten in drei und dreißig Kirchspiele. Auf jedes Kirchspiel werden 10 bis 14 stimm
berechtigte Edelleute gerechnet. Vorschläge, welche irgend eine Veränderung in Betreff dieser 
Répartition der Stimmen der Ritterschaft bezwecken, müssen stets zur Wissenschaft des 
Ritterschastskomitv's gebracht werden, welcher sie den Kirchspielsbevollmächtigten zur ge
hörigen Beachtung mittheilt.

Kurl. Landt.-O. v. 1858, §§ 4 u. 9.

555. Jedes Kirchspiel versammelt sich an einem besonders dazu bestimmten Orte. Nur 
mit Einwilligung der ganzen Kirchspielsversammlung kann derselbe verändert werden.

Ebend., § 5.

556. Alle Perionen, die nach § 276 in einem Kirchspiele zur Ausübung eines 
Stimmrechts befugt sind, müssen bei Vermeidung einer nach dem Ermessen der Ritterschaft 

zu bestimmenden Geldpön auf den Kirchspielsversammlungen erscheinen.
Ebend., §§ 12 u. 15.

557. Über Lokal-Interessen des Kirchspiels und über Angelegenheiten der gesammten 
Ritterschaft finden die Berathungen auf den Kirchspielsversammlungen unter der Leitung 

des Kirchspielsbevollmächtigten oder eines von ihm zur Vertretung seiner Stelle substitu- 

irten Edelmannes Statt.
Ebend., § 19.

558. Der Kirchspielsbevollmächtigte hat dem Ritterschaftskomitê das von allen in der 
Versammlung gegenwärtigen Edelleuten unterschriebene Originalprotokoll der Versamm
lung vorzustellen. Eine beglaubigte Abschrift davon nebst den eingereichten Vollmachten 
und den Originalakten ist zur Aufbewahrung an das Kirchspielsarcchiv abzuliefern.

Ebend., § 11.
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Drittes Hüuptftück.
Von den Wahlen der Ritterschaften.

Erste Abtheilung.
Von den Wahlen dec Livländischen Ritterschaft.

A. Bezeichnung der Aemter, welche durch Wahl der Livländischen 
Ritterschaft besetzt werden.

559. Die Livländische Ritterschaft wählt:

1. Zur inne rn Verwaltung der Nitterschaft:

1) Die Landräthe; 2) den Landmarschall,- 3) die Kreiödeputirten; 4) die Kassedeputirten; 
5) die Ritterschaftskasserevidenten; 6) die Mitglieder der Ritterschaftsgüter.-Kommission'; 
7) den Ritterschaftösekretair; 8) den Ritterschaftsnotar und 9) den Ritterschastsrentmeisler.'

Vergl. die Livl. Landt.-O. von 1827 und die Jnstr. für die Livl. Rittersch.-Beamten von dem näm
lichen Jahre.

2. Zur Verwaltung der Kirchen der Evangelisch-Lutherischen Konfession:

1) Einen Kandidaten zu dem Amte eines weltlichen Mitgliedes des Evangelisch- Lu- 
therischen General-Konsistoriums; 2) den Presidenten des Livländischen Provinzial-Konsi- 
storiums; 3) den geistlichen Vicepresidenten des Livländischen Provinzial-Konsistoriums 
(Generalsuperintendenten); 4) die weltlichen Beisitzer des Livländischen Provinzial-Konsi
storiums; 5) die Oberkirchenvorsteher; 6) die weltlichen Beisitzer der Oberkircbenvorsteher- 
ämter; 7) den Oberpastor an der St. Iakobskirche in Riga; 8) den Diakonus dieser Kir

che und 9) den Prediger des Trikatenschen Kirchspiels.
Vergl. d. Allrch. besta't. Gesetz für die Evang.-Luth. Kirche in Rußland v. 28 Dec. 1852 (5870) 
§§ 276,295,511,492 u. s. w.

5. Zur allgemeinen Justizpflege:

1) Den Presidenten, den Vicepresidenten, die Landräthe und einen der Assessoren des 
Hofgerichts; 2) den Sekretair der Hofgerichtsabtheilung für Bauernsachen; 3) die Landrich
ter, die Assessoren und Sekretaire dec Landgerichte; 4) die Vorsitzer, die adeligen Beisitzer 
und die Sekretaire der Kreisgerichte; 5) die Kirchspielsrichter und deren Substi
tuten.

Vergl. d. Beh.-Verf. der Ostseegouv., B. II; Livl. Bauerv. v. 26 Ma'rz 1819 (27755) §§ 157,158 
u. 184; 1854 Nov. 11 (7559); 1840 Nov. 26 (15291).

4. Zur allgemeinen Polizeiverwaltung:

1) die Ordnungörichter; 2) ihre Adjunkten und die Notare der Ordnungsgerichte. 
Dergl. d. Beh.-Derf. d. Ostseegouv., B. II.

5. Zur Posticungsverwaltung:

Die Postirungödirektoren.
Jnstr. f. d. Livl. RitterschaMeamten v. 1827, § 11.

II Th. 4
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560. Die Livländische Ritterschaft wählt auch die Curatoren und Aufseher der von ihr 
abhängigen Schulen und sonstigen Anstalten und Stiftungen, so wie auch uberöem noch in 
besonderen Fällen Kommissarien und Deputirte oder Bevollmächtigte von ganz Livland 

oder von einzelnen Kreisen desselben.

B. Von den wahlberechtigten und den wahlfähigen Personen.

I. Von den bei Besetzung von Aemtern wahlberechtigten Personen.

561. An den Wahlen der Livländischen Ritterschaft nehmen alle zu der örtlichen Ma
trikel gehörende Edelleute Theil, die in Livland Rittergüter besitzen.

t'ivL Landt.-O. v. 1827, § 63. Allerh. best. Gutacht. d. Reichst. v. 21 Juni 1845.

562. An den Wahlen auf den Landtagen nehmen, mit Beobachtung der im § 62 
aufgestellten Regeln, auch die Deputaten der Stadt Riga Theil.

Ebend.

565. An dm Wahlen zur Besetzung der Aemter in dell Kirchspielsgerichten nehmen 
auch die nicht immatrikulirten Edelleute Theil, die in dem Bezirke, wo die Wahl Statt 
findet, Rittergüter besitzen.

Livl. Bauer-V. v. 26 Marz 1819 (27755) §§ 157 u.158.

II. Von den zu Aemtern wahlfähigen Personen.

564. Au den voir der Wahl der Livländischen Ritterschaft abhängenden Aemtern können 
nur örtlich immatrikulirte Edelleute erwählt werden. Ausnahmen von dieser allgemeinen 
Regel sind unten, in den §§ 378, 380, 382, 387—389, 391 und 392, enthalten.

"Priv. Sigism. Aug. v. 28 Nov. 1661, P. 6. — Caut. Radz. v. 1 Marz 1662, P. 3. — Dipl. d. 
Union Livl. mit Vitthauen v. 26 Dec. 1566, P. 9.—SxonigL Schweb. Resol. v. 6. Aug. 1634, § 6:, 
17 Aug. 1648, § 9; 10 Mai 1678, § 11. —- Akk.-P. dec Livl. Rittersch. v.4 Juli 1710 (2279) 
P. 6 u. 11.

565. Niemand kann zur Uebernahme eines Wahldienstes gezwungen werden. Eine 
Ausnahme hiervon findet blos bei der Erwählung eines Ordnungsgerichtsmitgliedes (a) 
und bei Besetzung des Amtes eines Postirungsdirektors Statt (b).

(a) Landt.-O. v. 28 Jan. 1668, best, mittelst Königl. Schweb. Res. v. 22 Sept. 1671. Livl. Landt.» 

O. v. 1827, § 59.—(b) Jmlr. f. d. Livl. Rittecfch.-Beamt. v. 1827, § 11.
A nmerkung. Wer in das Ordnungsgericht gewählt wird, kann durch Erlegung einer Pön von 100 

Rbl. S. M. den Antritt des Amtes ablchnen.
Livl. Landt.-O. v. 1827, § 59

1) Von den bei der innern Verwaltung der Ritterschaft zu Aemtern wahl
fähigen Personen.

566. Zu Landräthen werden örtlich immatrikulirte Edelleute erwählt, die in dem 
Distrikte (§ 557), aus welchem sie zu wählen sind, mit einem Rittergute ansäßig sind.

Kön. Schweb. Resol. v. 4 Juli 165 4, P. 1- Livl. Landt.-O. v. 1827, § 67.

567. Wenn e n Landrath in der Zwischenzeit von einem Landtage zum andern aus ir- 
geud einem Grunde sein ganzes unbewegliches Vermögen zu besitzen aufhört, und kein ande
res erwirbt, so ist er verpflichtet, beim ersten darauf folgenden Landtage sein Amt niederzu
legen.

Livl. Landt.-O. v. 1827, § 67.
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568. Zur Wahl eines Landraths dürfen keine Personei vorgeschlagen werden, die ein 
anderes Amt bekleiden, welches ihnen nicht gestattet, die Amtspflichten des^Landraths aus- 
zuuben, und eben so wenig solche, welche sich Alters halber, kränklicher Beschaffenheit wegen, 
oder aus andern besondern Ursachen dazu nicht eignen.

Ebend., § 69.

569. Vater und Sohn, Stiefvater und Stiefsohn und der Stieftochter Mann, Schwie
gervater und Schwiegersohn und vollbürtige Brüder und Halbbrüder, von väterlicher Seite 
sowohl, als auch von mütterlicher, können zu ein und derselben Zeit nicht auf die Landraths

wahl gebracht werden, oder zusammen im Landrathskollegium sitzen.

Ebend., § 66.

«•>70. Wird jemand zum Landrathe vorgeschlagen, der mit einem Mitgliede des Land
rathskollegiums in einem der im obigen § 369 erwähnten Grade verwandt oder ver
schwägert ist, so kann er nur dann zur Wahl kommen und zur Bestätigung im Amte vor
gestellt werden, wenn sein im Landrathskollegium sitzender Verwandter erklärt, daß er sein 
Landrathsam t niederlege.

Ebend.

571. Der Landmarschall wird abwechselnd aus den örtlich immatrikulirten Edelleuten 
des Lettischen und Esthnischen Distrikts erwählt. In dem Distrikte, aus welchem er ge
wählt wird, muß er mit einem Ri tiergute ansäßig sein.

Ebend-, § 25.

5r2. Auf d'e Landmarschallswahl kann Niemand gebracht werden, wenn sein Vater 
oder Stiefvater, sein Sohn oder Stiefsohn, sein vollbärtiger Bruder oder Halbbruder, von 
väterlicher Seite sowohl, als auch von mütterlicher, sein Schwiegervater oder Schwieger
sohn und sein Stiefschwiegervater oder Stiefsebwiegersohn im Landrathskollegium sitzt. 
Dagegen können die iti einem der gedachten Grade verwandten oder verschwägerten Personen 
zu einer und derselben Zeit zu dem Landmarschallsamte vorgeschlagen werden.

Ebend., § 24.

575. Ist ein Edelmann auf die Landrathswahl gebracht, aber zum Landrathe nicht er
wählt worden, so ist es erlaubt, denselben zum Landmarschalle zu wählen.

Ebend.

571. Zu Kreksdeputirten können nur örtlich immatrikulirte Edelleute erwählt werden, 
die in dem Kreise, für welchen die Wahl geschieht, mit Gütern ansäßig sind.

Ebend., § 86.

5 l ». Zu Deputaten und Revidenten der Ritterschaftskasse können nur örtlich immatri
kulirte Edelleute erwählt werden. Zu Kassadeputirlen werden vorzugsweise solche Edelleute 
gewählt, die der Landmarschall in Vorschlag bringt und die früher Revidenten der Ritter- 

schaftskasse waren.
Ebend., 52 u. 86.

576. Zum Vorsitzer der Ritterschastsgüter-Kommission wird immer ein Landrath ge
wählt. Die Beisitzer darin, deren vier sind, werden aus den örtlich immatrikulirten Edel
leuten, aus jedem Kreise einer, gewählt.

Ununtcrbr. Gewohnb.
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577. Zum Ritterschaftssekretair und RitterschaflSnotar können bloß örtlich immatri- 
kulirte Edelleute, die der Geschäftsführung kundig sind, gewählt werden.

Livl. Landt.-O. von 1827, § 71.

Anmerkung. Wer auf die Wahl zu diesen zuletzt erwähnten Aemtern gebracht worden ist, oder darum 
nachsucht, wird vor der Wahl in Bezug auf seine Kenntnisse in der Geschäftsführung einer vorläufigen 
Prüfung im Landrathskoliegium unterworfen.

Ebend., § 72.

578. Zum Amte eines Ritterschastsrentmeisters können Personen sedes Standes ge
wählt werden, wenn sie des Rechnungswesens kundig sind und hinlängliche Bürgschaft 

leisten können.
Ebend., § 65.

579. Bei der Wahl des Rentmeisters ist vorzüglich das Gutachten der Kassedeputirten 
zu berücksichtigen, indem dieselben für die Kasseverwaltung verantwortlich sind, und ihnen 
auch der Rentmeister unmittelbar untergeben ist.

Ebend.

2) Don den bei der Verwaltung der Angelegenheiten dec Evangelisch-Luthe
rischen Kirchen zu Aemtern wahlfähigen Personen.

580. Zum Kandidaten zur Stelle eines weltlichen Mitgliedes des General-Konsistoriums 
können sowohl Edelleute, als auch Personen anderer nicht steuerpflichtigen Stände Evange« 
lisch-Lutherischer Konfession, vorzugsweise aus den örtlichen Bewohnern, erwählt werden.

Ges. für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Rußland v. 28 Decbc. 1852 (5870) § 511; Allerh. 
best. Gutacht, des Reichst, vom 21 Juni 1845.

581. Zum Presidenten des Livländischen Provinzial-Konsistoriums und zu Ober- 
kirchenvorstehern können nur Landräthe erwählt werden.

Ebend., §§ 295 u. 492.

582. Zum Generalsuperintendenten wird ein Evangelisch-Lutherischer Prediger gewählt.

Ebend., § 276.

585. Zu weltlichen Beisitzern des Livländischen Provinzial-Konsistoriums und der 
s?berkirchenvorsteherämter können bloß örtlich immatrikulirte Edelleute gewählt werden. 

Ebend., § 294 u. 492.

5) Don den bei der allgemeinen Justizpflege zu Aemtern wahlfähigen 

Personen.

584. Zu den Stellen des Presidenten, des Vicepresidenten und eines der Assessoren 
des Hofgerichts können nur örtlich immatrikulirte Edelleute gewählt werden.

Beh.-Derf. der Ostscegouv., B. II.

585. Zum Sekretair der Abtheilung des Hofgerichts für Bauernsachen kann bloß ein 
örtlich immatrikulirter Edelmann gewählt werden, welcher die Rechte studirt hat.

Livl. Bauer-D. vom 26 März 1819 (27755) § 199.

**86. Zu Landrichtern und Landgerichtsassessoren und zu Vorsitzern und adeligen Bei
sitzern der Kreisgerichte können nur örtlich immatrikulirte Edelleute gewählt werden. 
Pergl. die Beh.-Derf. d. Ostseegouv., B. 11; Livl. Baurr-D. vom 26 Marz 1819 (27755) § 184.
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587e Zn Sekcetairen der Landgerichte und Kreisgerichte werden rechtskundige Edelleu» 
te, oder auch Personen anderer Stande gewählt. Hierbei ist besonders die Empfehlung der 
Landrichter und der Vorsitzer der Kreisgerichte zu berücksichtigen.

Vergl. d. Beh.-Verf. dec Ostseegouv., B. II.

588. Zu Kirchspielsrichtern und deren Substituten werden örtlich immatrikulirte oder 
auch nicht immatrikulirte Edelleute erwählt, die in einem der Kirchspiele, welche dem be

treffenden Kirchspielsgerichte untergeordnet sind, ein Landgut besitzen.
I'ivl. Bauer-V. vom 26 Marz 1819 (27735) § 157.

589. Ist in diesen Kirchspielen kein Gutsbesitzer adeligen Standes auszumitteln, so 
kann auch ein Nichtadeliger zum Kirchspielsrichter gewählt werden, oder auch ein Edelmann 
aus einem andern Kirchspiele, der aber in der Nachbarschaft wohnt, damit sich die Recht
suchenden ohne Schwierigkeit an ihn wenden können.

Ebend., § 158.

4) Von den bei der allgemeinen Po lizeiverwaltung zu Aemtern wahlfähigen 

Personen.

590. Zu Ordnungsrichtern und Ordnungsgerichtsadjunkten werden nur örtlich imma
trikulirte Edelleute gewählt.

Vergl. d. Beh.-Perf. der Ostseegouv., B. II.

591. Zu Notaren der Ordnungsgerichte werden rechtskundige Edelleute, oder auch 
Personen anderer Stände gewählt. Hierbei ist besonders die Empfehlung der Ordnungs
richter zu berücksichtigen.

Ebend.

5) Don den bei der Postirungsverwaltung zu Aemtern wahlfähigen 

Personen.

592. Zu Postirungsdirektvren werden Edelleute gewählt, die innerhalb der Grenzen 
des Bezirks, von welchem die Stationen, nebst den dazu gehörigen Gebäuden, erbaut 
worden, mit Landgütern ansäßig sind.

Jnstr. f. d. Livl. Rittersch.-Beamt. v. 1827, § 11.

C. Von der Wahlordnung.
I. Allgemeine Bestimmungen.

595. Die Wahlen zu den von der Livländischen Ritterschaft abhängenden Aemtern 
finden auf den Landtagen dieser Ritterschaft Statt. Ausnahmen von dieser allgemeinen 
Regel enthält der unten folgende § 395.

Vergl. die Livl. Landt.-O. v. 1827.

594. Aemter, die in dec Zwischenzeit von einen: Landtage zrtm andern erledigt wer
den, sind mit Personen zu besetzen, welche auf Verfügung des Adelskonvents dazu ernannt 
werden, sofern nicht die Besetzung derselben nach § 139 ausschließlich dem Landtage 
gebührt. In diesem Falle bleiben diese erledigten Aemter bis zum künftigen Landtage 

unbesetzt.
Livl. Landt.-Ocdn. v. 1827, § 87.

595. Der Kandidat zu dem Amte eines weltlichen Mitgliedes des General-Konsisto
riums wird vom Landrathskollegium erwählt; die Postirungsdirektvren werden auf den 
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Postirungskonventen erwählt; die Kirchspielsrichter und ihre Substituten hingegen werden 
in den nach Kirchspielsgerichts-Sprengeln Statt findenden Vecsaminlungen erwählt (a). 
Der Prediger des Trikatenfchen Kirchspiels wird vom Adelskonvente ernannt (b); dagegen 
aber werden dec Oberpastor und der Diakonus der St. Jakobskirche in Riga vom residi- 
renden Landrathe im Namen der ganzen Ritterschaft angestellt (c).

(a) Livl. Bauer-V. v. 26 Marz 1819 (2775a) §§ 157,158; Livl. Landt.-O. v. 1827, § 11; Ges. 
f. d. Ev.-Luth. K. in Rußl. v. 28. Dec. 1852 (5870) § 511.—(b) Landt.-Schl. v. 1818. — 
(c) Reskr. d. Grn.-Gouv. v. 1766.

II. Von dem Verfahren bei den Wahlen auf dem Landtage.

596. Die Landtagswahlen finden entweder in der vollen Landtagsversammlung oder 
in den Kreisen Statt.

Livl. Landt.-O. v. 1827, § 60.

597. An den Wahlen in dec allgemeinen Landtagsversammlung nimmt die ganze 
Ritterschaft unter dec Leitung des Landmarschalls Theil. Die Kreiswahlen werden unter 
der Leitung eines dec Landräthe, und zwar in der Regel desjenigen, welcher die Stelle 
des örtlichen Obcrkirchcnvorstehers verwaltet, von den Edelleuten bewerkstelligt, welche zu 
dem Kreise gehören, von welchem die Wahlen abhängen.

Ebend., §§51, 60 u. 62.

598. In der allgemeinen Landtagsversamrnlung werden gewählt: 1) die Landräthe, 
der Landmarschall, die Kassedeputirten, der Vorsitzer dec Ritterschaftsguter-Kommission, 
der Sekrctair, der Notar und der Rentmeister der Ritterschaft; L) der President, der 
Vicepresident und die Landräthe, die im Hofgerichte sitzen, und einer der Assessoren dieses 
Gerichts; 3) der Sekretair des Hofgerichts für Bauernsachen; 4) der President, der geistliche 
Vicepresident (Generalsuperintendent) und die weltlichen Beisitzer des Livländischen 
Provinzial-Konsistoriums.

X'ivl. Landt.-O. v. 1827, §§60, 61. — Ges. f. d. Ev.-Luth. K. in Rußland v. 28 Dec. 1852 
(5870) §§ 276, 295 u. 294; 1854 Nov. 11 (7559); 1840 Nov. 26 (15991).

599. In den Kreisen werden gewählt: 1) die Kreisdeputirten und die NitterschaftSr 
kasse-Revidenten; 2) die Mitglieder der Ritterschaftsgüter-Kommission; 3) die Vorsitzer 

und Mitglieder der Landgerichte und Ordnungsgerichte, die Sekretaire und Notare dieser 

Gerichte; 4) die Vorsitzer, adeligen Beisitzer und Sekretaire der Krcisgcrichte; j) die 
Oberkirchenvorsicher und die weltlichen Mitglieder der Oberkirchcnvorsteher-Aemter.

Anmerkung. Andere, in besondern Fällen zu ernennende Kommissarien und Deputirte oder Bevoll
mächtigte werden, nach dem Ermessen der Ritterichaft, auf dem Landtage entweder in der allgemeinen 
Versammlung oder in den Kreisen gewählt.

Livl. Landt.-O. v. 1827, §§ 54, 60, 61, 62 u. 86.

400. In Gemäßheit des § Ö6 wild gleich nach Eröffumtg des Landtags nnö vor
dem Beginnen der Landtagsberathungen zur Wahl des Landmarschalls geschritten.

Ebend., § 56.

401. Die übrigen Wahlen werden nach Beendigung aller Landtagsberathnngen in 
folgender Ordnung vorgenommen, und zwar:

I- In der allgemeinen LandtagSverfammlung die Wahlen:
1) Au den Stellen im Landrathskollegium und der Ritterschaftskanzellei, so wie auch 

zu den Stellen der Kassedeputirten.



2) Au den Stellen im Hofgerichte»
3) Aur Stelle des Vorsitzers der Ritterschaftsgüter-Kommission.

4) Au den Stellen des Presidenten, des geistlichenVicepresidenten und der weltlichen Bei
sitzer des Livländischen Provinzial-Konsistoriums.

II. In den Kreisen die Wahlen:

1) Au den Landgerichtöstellen.

2) Au den Stellen in den Ordnungsgerichten und in den Kreisgerichten.
3) Au den Stellen in den Kanzelleien der Landgerichte, der Ordnungsgerichte und dec 

Kreisgerichte.
4) Au den Stellen der Mitglieder der Ritterschaftsgüter-Kommission.

3) Au den Stellen der Kreisdeputirten und der Ritterscbaftskasse-Rcvidenten.

Gy Au den Stellen der Oberkirchenvorsteher und der weltlichen Beisitzer der Oberkirchen- 

vorsteher-Aemter.
Ebend., §§ LI, 63 u. 86.

402. Sobald eine Wahl vor sich gehen soll, macht der Landmarschall Tags vorher 
der Ritterschaft Anzeige davon, damit sie sich früher als gewöhnlich versammle und bis 
zur Beendigung dec Wahl die Versammlung nicht verlasse.

Ebend., § 37.

405. Jede Wahl geht besonders vor sich, und eine einmal begonnene Wahl darf bis 
zu ihrer Beendigung nicht unterbrochen werden.

Ebend., § 36.

404. Wer bei dein Anfänge einer Wahl nicht zugegen war, ist auch während der 
Dauer derselben nicht befugt, weder seine Stimme abzugcbcn, noch an dem Ballottement 

Theil zu nehmen.
Ebend.

405. Vater und Sohn, Stiefvater und Stiefsohn und der Stieftochter Mann, 
Schwiegervater und Schwiegersohn, vollbürtige Brüder und Halbbrüder, von väterlicher 
Seite sowohl, als auch von mütterlicher, können zwar zu einer und derselben Aeit an dem 
Ballottement über eine dritte Person Theil nehmen, dürfen aber nicht einer zu Gunsten 

des andern stimmen.
Ebend., § 64.

406. Bei den Wahlen in der allgemeinen Landtagsversammlung hat jeder Edel
mann nur eine Stimme, wenn er auch mehrere Landgüter besitzt.

Ununterbr. Gcwohnh.

407. Bei den Kreiswahlen hat derjenige, welcher Landguter in mehrer» Kreisen be
sitzt, eine Stimme in jedem dieser Kreise.

Eben so.

408. Bei den Wahlen, sowohl in der allgemeinen Landtagsversammlllng, als auch in 
den Kreisen, schreibt jeder Wählende den Namen der von ihm gewählten Person deutlich 
auf einen besondern Aettel, wickelt diesen Zettel zusammen und übergibt ihn, wenn die 
Wahl in der allgemeinen Landtagsversammlung Statt findet, dem Landmarschalle; bei 
den Kreiswahlen aber dem Landrathe, welcher den Vorsitz führt.

VtvL Landt.-O. v. 1827, § 60.
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409. Nach dem Eingänge aller Zettel öffnet der Landmarschall, oder bei den Kreis
wahlen der den Vorsitz führende Landrath, die Zettel und verliest laut die Namen der zur 

Wahl Vorgeschlagenen.
Ebend., § 61.

410. Den Landmarschall kontrolliren bei der Verlesung zwei Landräthe.
Ebend.

411. Der Nitterschastssekretair und zwei ihn kontrvllirende Mitglieder der Ritterschaft 
tragen alle vom Landmarschalle verlaulbarte Namen in eine von jedem derselben geführte 

besondere Liste. Die Originalzettel werden hierauf vernichtet.
Ebend.

412. Bei den Kreiswahlen werden die Namen der vorgeschlagenen Kandidaten von zwei 
Mitgliedern der Ritterschaft nvtirt.

Ebend.

415. Nachdem alle Namen in die Liste eingetragen worden sind, werden von den Kan
didaten (drei an der Zahl, und bei der Wahl des Landmarschalls sechs an der Zahl) diejenigen 
zum Ballottement bestimmt, welche dieser Liste zufolge durch die größere Zahl der Wähler 
vorgeschlagen worden sind.

Ebend., § 62.

414. Ueber diese Kandidaten wird von allen Wählern ballottirt, und der Anfang mit 
dem Distrikte gemacht, zu welchem der Landmarschall gehört.

Ebend., § 65.

415. Findet bei den Wahlen in der allgemeinen Landtagsversammlung Gleichheit der 
Stimmen Statt, so gibt die Stimme des Landmarschalls den Ausschlag (Vergl. ÿ 114); 
bei den Kreiswahlcn entscheidet der den Vorsitz führende Landrath den Zweifel durch das 
Loos.

Ebend., § 86.

416. Bei den Kreisdeputirten, so wie auch bei den Deputirten und Revidenten der 
Ritterschaftskasse, sindet kein Ballottement Statt. Die zu diesen Aemtern von der größeren 
Zahl der Wähler vorgeschlagenen Kandidaten werden als zum Amte erwählt betrachtet.

Ebend., § 54.

III. Von dem Verfahren bei Besetzung der erledigten Stellen durch den 
Adelskonvcnt.

417. Wird in der Zwischenzeit von einem Landtage zum andern eine Stelle erledigt, 
deren Besetzung dem Konvente überlassen ist, so trägt der residirende Landrath dem Ober
kirchenvorsteher und den Deputirten des Kreises, in welchem die Amtserledigung Statt ge
funden hat, auf, drei Kandidaten zu dieser Stelle in Vorschlag zu bringen.

Ebend., § 87.

418. Hierauf geben auch der residirende Landrath und der Landmarschall ihre Stimmen 

zum Besten eines dieser drei Kandidaten. Bei Gleichheit der Stimmen entscheidet der residi
rende Landrath die Wahl durch das Loos.

Ebend.
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D. Von dem Verfahren bei Bestätigung in den durch die Livländische 
Ritterschaft zu besetzenden Wahlämtern.

I. Aur innern Verwaltung der Ritterschaft.

449. Nach Beendigung der Wahl zur Besetzung der Aemter der Landräthe und der 
Landmarschalls werden die Kandidaten, welche die meisten affirmativen Stimmen erhalten 
haben, zwei zu jedem Amte, dem Generalgouverneur zur Bestätigung eines derselben 
vorgestellt.

Lwl. Landt.-O. v. 1827, §§ 23, 70; 1827 Febr. K (874).

420. Sie Liste der zur Bestätigung vorzustellenden Kandidaten, mit der Anzeige der 
Zahl der affirmativen unD negativen Bälle bei jedem von ihnen, wird dem Generalgouver
neur von einem Landrathe und vier Kreisdeputirten, einem von jedem Kreise, überreicht.

Livl. Landt.--O. v. 1827, § 65.

421. Ist der Genera,gouverneur in der Gonoernemenkstadt nicht anwesend, so wird 
die Liste der Kandidaten nach seinem Aufenhaltsorte abgefertigt.

Ebend.

422. Erfolgt die Bestätigung noch während des Landtags, so wird sie in der allgemei
nen Versammlung desselben verlesen; ist aber der Landtag bereits aufgelöst, so wird die Ritter
schaft durch das Landrathskollegium davon benachrichtigt.

Ebend., § 66.

425. In Bezug auf die Wahlen zur Besetzung der übrigen Aemter, behufs der innern 
Verwaltung der Ritterschaft, findet keine obrigkeitliche Bestätigung Statt. Dem General

gouverneur wird das Resultat dieser Wahlen bloß zur Kenntniß mitgetheilt.

Ununterbc. Gewohnh.

II. Jur D-rwattuug dr, Ev-ng-ljsch-ruthrrisch-n Kirchrn und ,ur Inst!,- und 
Polizeipflege.

424-. Die Bestimmungen über die Bestätigung in den von der Livländischen Ritterschaft 
abhängenden Aemtern zur Verwaltung der Evangelisch-Lutherischen Kirchen und zur allge
meinen Justiz- und Polizeipflege sind an ihrem Orte, im 1 Theile dieses Provinzialrechts 
und in dem Gesetze für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Rußland, enthalten.

Zweite Abtheilung.
Von den Wahlen der Oeselschen Ritterschaft.

A. Bezeichnung der Aemter, welche durch Wahl der Oeselschen Ritterschaft 

besetzt werden.

42a. Die Oeselsche Ritterschaft wählt:

1) Zur innern Verwaltung der Ritterschaft:

1) Die Landräthe; 2) den Landmarschall; 3) die Konvcntsdeputirten; 4) die Kassedevu- 
tirten; 5) die Ritterschastskasserevidenten und 6) den Rittccschaftssekretair.

Vecgl. die Oeselsche Landt.-O. v. 1827.
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2) Zur Verwaltung der Evangelisch-Lutherischen Kirchen:

1) Einen Kandidaten zum Amte eines weltlichen Mitgliedes des General-Konsistoriums; 
2) den Presidenten, den geistlichen Vicepresidenten (Superintendenten) und den weltlichen 

Beisitzer des Oeselschen Prvvinzial-Konsistoriums; 3) den Oberkirchenvorsteher; 4) den 
weltlichen Beisitzer des Oberkirchenvorsteheramts.

Vergl. das Allerh. best. Geseh für d. Ev.-Luth. Kirche in Rußland v. 28 Dec. 1852 (5870) 
§§ 276, 295, 294, 511, 492 u. a. m.

5) Zur allgemeinen Justizpflege:

1) Einen Assessor des Livländischen Hofgerichts; 2) den Landrichter; 3) die Assessoren 
und den Sekretair des Landgerichts; 4) den Vorsitzer, die adeligen Beisitzer und den Se- 
kretair des Kreisgerichts; 5) die Kirchspielsrichter und deren Substituten; 6) den Sekre
tair der Abtheilling für Bauersachen beim Landrathskollegium.

Vergl. d. Beh.-Berf. d. Ostsee-Gouv., B. 11; d. Livl. Bauer-B. v. 26 März 1819 (27755) § 157 
und d. Anm. zu §§ 184 u. 199; 1840 Nov. 26 (15991).

4) Zur allgemeinen Polizeiverwaltung:

1) Den Ordnungsrichter; 2) seine Adjunkten und den Ordnungsgerichtsnotar.

Oes. Landt.-O. v. 1827, § 41.

B. Von den wahlberechtigten und den wahlfähigen Personen.

I. Von den bei Besetzung von Aemtern wahlberechtigten Personen.

426. Auf der Insel Oesel nehmen an den ritterschaftlichen Wahlen alle örtlich 
immatrikulirte Edelleute Theil, die mit Rittergütern ansäßig sind.

Oeselsche Landt.-O. v. 1827, § 47; Allerh. best. Gutacht. d. Reichöc. v. 21 Juni 1845.

427. An den Wahlen der Kirchspielsrichter und deren Substituten nehmen alle Guts
besitzer des Distrikts Theil, in welchem die Wahl Statt findet, sowohl die örtlich imma- 

trikulirten, als auch die nicht immatrikulirten.

Livl. Bauer-B. v. 26 März 1819 (27755) §§ 158 u. 159.

II. Von den zu Aemtern wahlfähigen Personen.
4 28. Au den von der Wahl dec Oeselschen Ritterschaft abhängendcn Aemtern können 

nur örtlich immatrikulirte Edelleute erwählt werden. Von dieser allgemeinen Regel finden 
jedoch dieselben Ausnahmen Statt, welche für Livland gelten (§§ 380, 382, 387— 
389, 391).

429. Au Landräthen und zum Landmarschallsamte werden Edelleute erwählt, die 
örtlich immatrikulirt und mit einem Rittergute im Arensburgschen Kreise ansäßig sind. 
Bei ihrer Wahl gelten die Regeln, die behufs der Wahl der Landräthe in Livland in den 

SS 367—370, 372 und 373 enthalten sind.
Oesel. Landt.-O. v. 1827, §§ 55, 60—65.

450. Au Konventsdeputirten können gleichfalls nur Edelleute erwählt werden, die 
örtlich immatrikulirt und mit Rittergütern im Arensburgschen Kreise ansäßig sind.

Ebend.,'h 84.
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4-51. Zu Deputaten und zu Revidenten der Ritterschaftskasse, so wie auch zum Rit- 
terschaftssekretair, können nur örtlich immatrikulirte Edelleute erwählt werden. Der 
C'ekretair muß mit der Geschäftsführung vertraut sein. Sucht Jemand um diese Stelle 

nach, so wird derselbe vor der Wahl dazu einer vorläufigen Prüfung im Landrathvkvllegium 
unterworfen (Vergl. d. § 377 u. Anm.).

Ebend., §§ 65, 156 u. flg.

452. Zum Amte eines der Assessoren des Livländischen Hofgerichts und des Sekre
tairs der beim Landrathskollegium errichteten besondern Abtheilung für Bauersachen werden 
örtlich immatrikulirte Edelleute erwählt.

t'ivl. Bauer-V. v. 26 Marz 1819 (27755) Anm. zum § 199. — 1840 Nov. 26 (15991).

455. Alle in den §§ 380—383, 386—391 aufgestellten Regeln in Betreff der 
Personen, die zum Behufe der Verwaltung der Evangelisch-Lutherischen Kirchen, so wie 
auch del allgemeinen Justiz- und Polizeipstege in Livland zu Aemtern erwählt werden, 
erstrecken sich auch auf die Insel Oeses.

Vergl. d. Ges. f. d. Evang.-Luth. Kirche in Rußland v. 28 Dec. 1852 (5870) 276 295 511
392' Allerh. best. Gutacht. d. Reichör. v. 21 Juni 1845. Vergl. d. Beh.-Verf.d. Osts.-Gouv., B. 11^

C. Von der Wahlordnung.

I. Allgemeine Bestimmungen.

4 . Die Wahlen zu den von der Oeselschen Ritterschaft abhängenden Aemtern finden
auf den örtlichen Landtagen Statt. Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel enthält der 
unten folgende § 436.

Reskr. deö Gen.-Gouv. Graf. Browne an die Oes. Ritterschaft v. 19 Sept. 1785; Oes. Landt -O v 
1827, § 2.

455. Aemter, die in der Zwischenzeit von einem Landtage zum andern erledigt wer
den, sind durch den Adelskonvent zu besetzen, sofern nicht ihre Besetzung ausschließlich dem 
Landtage gebührt (§ 445). In diesem Falle bleiben jene Aemter bis zürn folgenden 
Landtage unbesetzt.

4 56. Der Kandidat zur Besetzung der Stelle eines weltlichen Mitgliedes des Gene
ral-Konsistoriums wird vom Landrathskollegium ernannt. Die Kirchspielsrichter und ihre 
Substituten werden in den Versaminlungen des Bezirks gewählt, welcher unter der Ge

richtsbarkeit des betreffenden Kirchspielsgerichts steht.
Ges. f. d. Evang.-t'uth. Kirche in Rußland v. 28 Dee. 1852 (5870) § 511. — Livl. Bauer-V. v 
26 Marz 1819 (27755) §§ 157 u. 158.

II. Von dem Verfahren bei den Wahlen auf dem Landtage.
457. Nach Beendigung sämmtlicher Landtagsverhandlungen beginnen die Wahlen in 

der allgemeinen Versammlung der Mitglieder des Landtags, miser der Leitung des Land
marschalls.

Oeselsche t'andt.-O. v. 1827, § 41.

458. Die Wahlen werden in folgender Ordnung vorgenommen:
1) Zur Stelle des Landmarschalls.

2) Zu den im Landrathskollegium und in der Rittcrschaftskanzellei erledigten Stellen.
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3) Zu ben Stellen des Presidenten, des geistlichen Vicepresidenten (Superintendenten) 

und des weltlichen Beisitzers des Oeselschen Provinzial-Konsistoriums, des Oberkirchen
vorstehers und des weltlichen Beisitzers des Oberkircbenvorsteheramts.

4) Zu der Stelle eines der Assessoren des Livländischen Hofgerichts.
5) Zum Kandidaten zur Stelle eines weltlichen Mitgliedes des General-Konsistoriums.

6) Zu der Stelle des Sekretairs der beim Oeselschen Landrathskollegium bestehenden 
besondere Abtheilung für Bauersachen.

7) Zu den Stellen im Landgerichte und Krelsgerichte.
8; Zu den Stellen im Ordnungsgerichte.

9) Zu den Stellen in den Kanzelleien des Landgerichts, des Ordnungsgerichts und des 
Kreisgerichts.

10) Zu den Stellen der Konventsdeputirten.

11) Zu den Stellen der Kaffedeputirten.

12) Zu den Stellen der Kasserevidenten.
Ebend.

Anmerkung 1. Wenn in dec Zwischenzeit von einem Landtage zum andern das Amt des Landmac- 
. schalls oder eines .konventsdeputirten erledigt wird, so findet die Wahl zu diesen Aemtern unmittelbar 

nach Eröffnung des Landtags Statt.
Ebend., § 57.

Anmerkung 2. Wird im Landgerichte das Amt des ersten Assessors erledigt, so rückt der zweite Asses
sor in dieses Amt ein; an dessen Stelle aber wird ein Anderer erwählt.

Oes. Landt.'O. v. 1827, § 41; Oes. Landt.-Schl. v. 8 Dec. 1850, «p. 4 und v. 10 Dec., P. 2.

4 />9. Von jeder bevorstehenden Wahl benachrichtigt der Landmarschall Tags zuvor die 
Ritterschaft, damit sie sich früher als gewöhnlich versammle, und vor beendigter Wahl 
die Versammlung nicht verlasse.

Ebend., § 42. <

MO. Jede Wahl geht besonders vor sich, und ein angefangenes Mahlgeschäft darf 

vor der Beendigung desselben nicht unterbrochen werden. Vor dem Anfänge der Wahlen 
sind die darauf Bezug habenden Verordnungen zu verlesen.

Ebend., §§41 u. 53.

441. Wer bei dem Anfänge einer Wahl nicht zugegen war, ist auch während der 
Tauer derselben nicht befugt, seine Stimme abzugeben, oder an dem Ballottement Theil 

zu nehmen.
Ebend., § 41.

442. Alle in den §§405, 406, 408—411, 413—419 für Livland ausgestellten Be
stimmungen, das Verfahren bei der Stimmensammlung und dem Ballottement in der 
allgemeinen Versammlung des Landtags betreffend, gelten auch auf der Insel Oesel; je
doch wird bei der Wahl des Landmarschalls nicht, wie in Livland, über sechs, sondern 
nur, wie bei den Wahlen zu den sonstigen Aemtern, über drei Kandidaten ballvttirt.

Ebend., §§ 45—49, 54.

Hl« Vom Verfahren bei Besetzung der erledigten Stellen durch den 

Adeläkonven t.

44»). Wird in der Zwischenzeit von einem Landtage zum andern ein Amt erledigt, 
welches vom Konvente zu besetzen ist, so trägt der residirende Landrath den Konveutsdepu- 
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tirleri auf, zu diesem Amte drei Kandidaten vorzuschlagen. Für oder wider die vorgeschlage
nen Kandidaten stimmen zuvörderst die Deputirten, sodann aber der residirende Landrach 

und dec Landmarschall.
Ebend., § 88.

444. Die Wahl wird durch Mehrheit der Stimmen, oder, bei deren Gleichheit, 
durch das Loos entschieden.

Ebend.

445. Die Befugniß des Konvents, die in der Zwischenzeit von einem Landtage zum 
andern erledigten Stellen zu besetzen, erstreckt sich nicht auf die Wahlen: 1) zur Besetzung 
der Stellen der Landräthe, des Landmarschalls, der Konventsdeputirten, der Kassedepu- 
tirten und des Ritterschaftssekretairs; 2) zur Besetzung der Stellen zum Behufe der Ver
waltung der Evangelisch-Lutherischen Kirchen, und 3) zur Besetzung der Stelle eines der 
Assessoren des Hofgerichts. In Betreff aller dieser Stellen steht das Wahlrecht ausschließ

lich dem Landtage zu.
Oes. Landt.-O. v. 1827, § 153; 1840 Rov. 20 (13991). '

D. Von dem Verfahren bei Bestätigung in den durch die Oeselsche 
Ritterschaft zu besetzenden Wahlämtern.

446. Bei Bestätigung in den durch die Oeselsche Ritterschaft zu besetzenden Wähläm
tern findet dasselbe Verfahren Statt wie in Livland (§§ 419, 422—424). Tie Liste dec 
zur Bestätigung vorzustellenden Kandidaten, mit der Anzeige der Zahl der affirmativen und 
negativen Bälle bei jedem von ihnen, wird dem Generalgouverneur zugesandt.

Oeselsche Landt.-O. v. 1827, § 80.

Dritte Abtheilung.
Von den Wahlen der Esthländischen Ritterschaft.

A. Bezeichnung dec Aemter, welche durch Wahl der Esthländischen Ritter
schaft besetzt werden.'

447. Die Esthländische Ritterschaft wählt:

I. Zur innern Verwaltung der Ritterschaft:

1) Die Landräthe; 2) den Ritterschaftshauptmann; 3) die Kreisdeputirtcn; 4) die 

Ritterschaftssekretaitt und die Auskultanten; 5) die Revidenten der Ritterschastskasse.
Vecgl. d. Esthl. Landt.-O. v. 1786 und d. Wahlmeth. der Esthl. Ritt. v. 1803.

II. Zur Verwaltung der Kirchen Evangelisch-Lutherischer 

Konfession:

1) Einen Kandidaten zum Amte eines weltlichen Mitgliedes des General-Konsisto- 
riumS; 2) für das Esthländische Provinzial-Kvnsistorium den Presidenten, den geistlichen 

Vicepresidenten (Eeneralfirperintendenten), welcher zugleich die Stelle des Oberpastors 
und Predigers an dec Domkirche vertritt, und die weltlichen Beisitzer; 3) die Oberkirchen
vorsteher; 4) die weltlichen Beisitzer der Oberkirchenvorsteherämter; 5) die Vorsteher dec 

Dvmkirche.
Vergl. d. Ges. f. d. Evangel.-Luth. Kirche in Rußland v. 28 Dec. 1852 (8870) §§ 276, 293 

294, 311, 492.
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III. Jur allgemeinen Justizpflegc:
Außer den Landräthen, welche das Oberlandgericht bilden: 1) den Sekretair des Nie- 

derland-und Landwaisengerichts; 2) die Mannrichter; 3) die Assessoren der Manngerichte; 

4) die Vorsitzer und adeligen Beisitzer der Kreisgerichte.
Dergl. d. Beh.-Verf. d.Ostseegouv., Bd.III; Esthl. Bauer-V. v. 25 Mai 1816 (26278) §§ 195, 191.

IV. Jur allgemeinen Polizeiverwaltung:
Tie Hakenrichter.

Dergl. d. Beh.-Verf. d. Ostsee-Gouv., B. III.

4.48. Die Esthländische Ritterschaft wählt auch die Curatore« und Vorsteher der von 
ihr abhängenden Schulen und der sonstigen Anstalten und Stiftungen, und überdem auch, in 
besondern Fällen, Kommissorien, Deputirte oder Bevollmächtigte von ganz Esthland oder 
nur von einem oder mehrer« Kreisen desselben.

B. Von den wahlberechtigten und wahlfähigen Personen.

I. Von den bei Besetzung von Aemtern wahlberechtigten Personen.

449. An den Wahlen der Esthländischen Ritterschaft nehmen alle örtlich immatriku- 
lirte Edelleute Theil, die mit Rittergütern im Gouvernement ansäßig sind.

Esthl. Wahlmeth. v. 1805, § 6, P. a.

II. Von den zu Aemtern wahlfähigen Personen.
1) Allgemeine Bestimmungen.

450. Ju allen von der Esthländischen Ritterschaft abhängigen Aemtern, einige geist
liche ausgenommen, können nur örtlich immatrikulirte Edelleute gewählt werden; zu den 
wichtigsten aber, wie unten bemerkt wird, nur solche, die Rittergüter besitzen.

Königl. S.lwed. Res. v. 2 Aug. 1561, 9 Okt. 1576, 14 April 1594, und Akk.-Punkte der Esthl.

Rittersch. v. 29 Sept. 1710 (2299) Art. 4, 6, 51. — Esthl. Wahlmeth. v. 1805, § 6.

Anmerkung. Alle Edelleute, welche in die adeligen Geschlecht^büchcr eingetragen sind, die im Esth- 
landischcn Gouvernement vom Jahre 1785 bi§ 1796 vorhanden waren, können auf gleiche Weise ge
wählt werden, wie die zur Matrikel gehörenden.

Wahlmeth. d. Esthl. Rittersch. v. 1805, § 6, P. c.

451. Jeder Esthländische Edelmann ist verpflichtet, das ihm von der Ritterschaft an
getragene Amt zu übernehmen, oder gesetzliche Gründe vorzuschützen, die ihn daran hin
dern. Als solche sind zu betrachten: 60 jähriges Alter, notorische Armuth, erwiesene Krank

heit, oder endlich beständiger Aufenthalt außerhalb des Gouvernements.

Ebend., §§21 ». 22.

45’2. Wer bereits ein Amt bekleidet hat, kann nicht gezwungen werden, ein anderes 
zu übernehmen, welches niedriger ist, als das frühere, oder welches auch nur demselben 

gleich steht.
Ebend., § 1.

455. Wer den Rang der vierten Klasse oder einen höher« Rang hat, kann die An
nahme eines jeden Amtes ablehnen, das Landrathsamt ausgenommen.

Ebend., § 2.
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454. Mer den Rang der fünften Klasse oder einen hohem Rang hat, oder sechs 
Jahre lang als Hakenrichter oder Ritterschaftssekretair angestellt gewesen ist, kann nicht 
gezwungen werden, ein niedrigeres Amt anzunehmen, als das eines Vorsitzers des Kreis
gerichts oder eines Mannrichters. Diese beiden Aemter werden als unter einander gleich
stehend betrachtet; auch werden die Aemter der Beisitzer in den Manngerichten und die 
der adeligen Beisitzer in den Kreisgerichten als kovrdinirt angesehen.

Ebend., § 3.

455. Rang und Titel, die ausländisch sind, werden bei den Wahlen nicht berück
sichtigt.

Ebend., § 3.

Wer zu einem Wahlamte vorgeschlagen, aber nicht wirklich dazu erwählt 
worden ist, kann spater zu einem Amte gewählt werden, welches niedriger steht, als 
jenes.

Ebend., § 9.

457. Wer behufs der allgemeinen Justiz- oder Polizeipflege ein Amt bekleidet, 
zu dem er von der Ritterschaft erwählt worden ist, kann auch zu einem andern Amte ge
wählt werden, tritt aber dasselbe nicht wirklich an, so lange er noch das frühere bekleidet.

Ebend., § 17.

458. Wer gewählt worden ist, kann von der Annahme des für ihn bestimmten 
Amtes bloß durch die ihn dazu wählende ritterschastliche Versammlung befreit werden.

Ebend., § 23.

459. Verweigert Jemand die Annahme eines Amtes, ohne gesetzliche Gründe dafür 
vorzuschützen, und ohne, dem vorhergehenden § 458 gemäß, seine Entlassung zu erhal

ten^ so ist derselbe mit einer Geldpon von 250 Rbl. S. M. zum Besten der Ritter
schaftskasse zu belegen. Ueberdem kann ein solcher auf dem folgenden Landtage bloß zu 
einem Wahlamte vorgeschlagen werden, welches dem von ihm ausgeschlagenen gleich steht 
keinesweges aber zu einem höhern. Auf den Fall einer wiederholten Weigeruna verwirk» 
derselbe die nämliche Pön.

Ebend., § 24. — Landt.-Schl. v. 25 Juni 1822.

460. Zu sämmtlichen, von der Wahl der Ritterschaft abhängenden Aemtern kön
nen, mit Ausnahme der Stelle des Ritterschastshauptmannes, auch Abwesende erwählt 

werden.
Esthl. Wahlmeth. v. 1803, § 6, P. 6.

2) Don den bei der innern Verwaltung dec Ritterschaft zu Aemtern 

wahlfähigen Personen.

461. Zu Landräthen können bloß Edelleute gewählt werden, die im Esthländiscben 
Gouvernement mit einem Rittergute ansäßig lind und bereits im allgemeinen Staats
dienste, im Militair-oder Civil-, oder auch im ritterschastlichen Wahldienste dieses Gouver
nements gestanden haben.

Esthl. R. u. LR. B. I, Tit. I, Art. 3; Wahlmeth. d. Esthl. Ritterfch. v. 1803, § 2.

462. Vater und Sohn, Schwiegervater und Schwiegersohn, so wie auch leibliche 
Brüder, können nicht gleichzeitig 311 Landräthen gewählt werden, oder zusammen im Land

rathskollegium sitzen.
Esthl. R. u. LR., 23.1, Tit. I, Art. 5.
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465. Zum Rittersss)astshauptmanne, zu Kreisdeputirten und Revidenten der Ritter- 
schaftskasse können bloß Edelleute gewählt werden, die im Gouvernement mit Landgütern 
ansäßig sind.

Esthl. Landt.-O. v. 1736, Tit. V, Act. I; Wahlmeth. d. Esthl. Rittersch. v. 1805, § 6, <p. b, c.

464. Zu Ritterschaftssekretairen können auch Edelleute gewählt werden, die keine 
Landgüter besitzen; sie müssen aber der Geschäftsführung kundig sein.

Esthl. Landt.-O. v. 1736, Tit. VIII, § 2.

5) Von den bei der Verwaltung dec Evangelisch-Lutherischen Kirchen zu 
Aemtern wahlfähigen Personen.

465. Tie Wahlen zu den Aemtern zum Behufe der Verwaltung der Evangelisch- 
Lutherischen Kirchen richten sich nach den Bestimmungen, welche für Livland gelten 

(§§ 380—383;.
Ges. fur d. Ev.-Luth. Kirche in Rußland v. 28. Decbr. 1852 (5870) §§ 275, 295, 294, 511 u. 
492; Allerh. best. Gutacht. d. Reichsr. v. 21 Juni 1845.

4) Von den bei der allgemeinen Justizpflege zu Aemtern wahlfähigen 
Personen.

466. Zu Mannrichtern und Vorsitzern der Kreisgerichte werden bloß Edelleute 
gewählt, die mit Landgütern ansäßig sind.

Esthl. L-ahlmeth. v. 1805, § 6, P. 6; Esthl. Bauer-V. v. 25 Mai 1816 (26279) §§ 414 
u. 415.

467. Zu Assessoren der Manngerichte und zu adeligen Beisitzern der Kreisgerichte, 
so wie auch zum Sekretair des Niederland-und Landwaiseugerichts, können auch Edelleute 
gewählt werden, die keine Landgüter besitzen.

Ebend.

5) Von den bei der allgemeinen Polizeivecwaltung zu Aemtern wahlfähigen 

Personen.

468. Hakenrichter können nur von Edelleuten gewählt werden, die in dem Distrikte, 
wo die Amtserlcdigung Statt findet, mit Landgütern ansäßig sind.

Landt.-Schl. v. 18 Febr. 1824.

469. Auch können zu Hakenrichtern bloß Edelleute erwählt werden, welche in dem 
Distrikte, wo die Amtserledigung Statt findet, Landgüter besitzen.

Ebend.

470. Sind in diesem Distrikte nur zwei Personen vorhanden, welche wahlberechtigt 
sind, so gebührt das Wahlrecht dem ganzen Kreise; der Erwählte muß aber aus dem 
Distrikte sein, wo die Amtserledigung Statt findet. Findet sich dort kein zu beachtender 
Kandidat, so wählt der ganze Kreis aus seinen sämmtlichen Distrikten.

Ebend.

471. Uebrigens kann die zum Landtage versammelte Ritterschaft und der RitterscbaflS- 
ausschuß auch gestatten, daß zu Hakenrichtern Edelleute gewählt werden, die keine Land
güter besitzen.

Ebend.
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C. Von der Wahlordnung.

I. Allgemeine Bestimmungen.
472. Die Wahlen zu den von der Esthländischen Ritterschaft abhängendcn Aemtern 

finden auf dem Landtage, oder in den Versammlungen des Ritterschaftsausschusses Statt.

475. Der Kandidat zur Stelle eines weltlichen Mitgliedes des General-Konststoriums 
wird vom Landrathskollegium ernannt.

Ges. f. d. Evang.-Luth. Kicche in Rußland v. 28 Dec. 1852 (5870) §511.

II. Von dem Verfahren bei den Wahlen auf den Landtagen.

474. Tie Wahlen auf dem Landtage werden, je nachdem das Amt zur Gouvernements
oder Kreisverwaltung gehört, entweder in der allgemeinen Landtagsversammlung, oder 
in den Kreisen vollzogen, jedoch immer nur unter dem Vorsitze des Ritterschaftshaupt- 

mannes.
Wahlmeth. d. Esihl. Rittersch. von 1803, §§ 7__20.

475. In der allgemeinen Landtagsversammlung werden gewählt: 1) die Landrätöe- 
2) dec Ritterschaftshauptmann; 3) die Revidenten der Ritterschaftskasse; 4) die Sekretaire 
und Auskultanten der Ritterschaft; 5) der President, 6) der geistliche Vicepresident und'die 

weltlichen Beisitzer des Esthländischen Provinzial-Konsistoriurns, und 7) der Sekretair des 
Niederland-und Laudwaisengerichts.

Ununterbr. Gewohnh.

476. Für jeden Kreis werden besonders gewählt: 1) die Kreisdeputirten;2) die Mittlie- 
der der Manngerichte und der Kreisgerichte; 3) die Hakenrichter; 4) die Oberkirchenvorste
her und die weltlichen Beisitzer der Oberkirchenvorsteherämter.

Eben so.

477. Die Wahlen beginnen mit dem Amte des Ritterschastshauptmannes. Hierauf 
folgen die Wahlen zur Besetzung der im Landrathskollegium erledigten Aemter, sodann aber 
die Wahlen zur Besetzung der übrigen Aemter.

Wahlmeth. d. Esthl. Rittersch. v. 1803, § 19.

478. Vor Eröffnung des Landtags fertigen die Kreisdeputirten für jeden Kreis eine
besondere Liste von allen Personen an, welche, in Gemäßheit des § 213, zu diesem Krei 
se gezählt werden und zu ritterschaftlichen Aemtern gewählt werden können. In dieser Liste 

bemerken sie, in welchem Vîilitair- oder Civildienste Jeder gestanden hat. Die Edelleute eines 
jeden Kreises werden nach ihrer Rangordnung in die Liste eingetragen, diejenigen aber 
welche von gleichem Range sind, nach alphebetischer Ordnung. ° '

Ebcnd., § 7.

479. Diese Listen müssen am Tage der Landtagseröffnung auf den Kreistischen befind
lich sein, damit sie geprüft und gehörig berichtigt werden können.

Ebcnd., § 8.

480. Die Wahlen können nicht anders vollzogen werden, als durch Einsammlung 
der Stimmen von den Mitgliedern der Versammlung, und zwar von jedem insbesondere 
Jede gemeinsame Verlautbarung der Einwilligung der Korporation ist verboten.

Ebend., § 6, *p. a.

481. Bei der Wahl des Ritterschaftshauptmannes schlägt das Landraths-Kollegium 
drei Kandidaten vor. Der Sekretair des Oberlandgerichts nimmt ihre Namen zum Protokoll

II Th. • 5 
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des Gerichts und zeigt solches der versammelten Ritterschaft an; der Ritterschaftssekretaic 
vermerkt aber seinerseits diese Namen im allgemeinen Landtags-Journal.

Esthl. Landt.-O. v. 1756, Tit. IV, Art. 1

482. Jedes Mitglied der Landtagsversammlung bemerkt auf einem besondern Zettel, 
welchen von dm drei vorgeschlagenen Kandidaten es wählt. Dieser Zettel wird dem Ritter- 
schaftssekretair übergeben.

Ebend., Art. 2.

485. Die Edelleute des Harrienschen Kreises stimmen zuerst. Ihnen folgen die Edel
leute des Wier ländischen, dann die des Zerwenschen und endlich die des Wieckschen Kreises. 

Ebend.

484. Sind alle Zettel eingegangen, so eröffnet dieselben der Ritterschaftssekretair in der 
allgemeinen Landtagsversammlung, und vermerkt solches im Protokoll.

Ebend.

485. Wer die meisten Stimmm für sich hat, gilt als erwählter Ritterschaftshaupt- 
mann. Bei Gleichheit dec Stimmen gibt das Landrathskollegium der Wahl dm Ausschlag.

Ebend.

486. Bei der Landrathswahl bemerkt jeder, nach § 478, in die Kreislkstm eingetra
gene Edelmann auf einem besondern Zettel die Namm zweier seiner Meinung nach am 
meisten zu beachtenden Kandidaten.

Wahlmeth. d. Esthl. Rittersch. v. 1805, § 10, P. b.

487. Ter Ritterschaftshauptmann nimmt in sämmtlichen Kreisen die Zettel entgegen 
und vergleicht dieselben zum Behufe der Bestimmung der beiden Kandidaten, welche in jedem 
Kreise die meisten Stimmen erhalten haben.

Ebend. *p. b und c.

488. Ist auf diese Weise ausgemittelt worden, welche Kandidaten durch Mehrheit der 
Stimmen in jedem Kreise vorgeschlagen worden sind, so werden diese Kandidatm der allge

meinen Landtagsvecsammlung vorgestellt.
Ebend. *p. d.

489. Sind von den Kreisen mehr als drei Kandidaten vorgeschlagm worden, so be
merkt jedes Mitglied der Versammlung auf einem besondern Zettel die Namen von dreim 
dieser Kandidaten, welche sich seiner Meinung nach zum Landrathsamte am meisten eignen,

Ebend., P. f.

490. Ter Ritterschaftshauptmann nimmt diese Zettel entgegen, und der Ritterschafts
sekretaic schreibt die auf denselben befindlichen Namen auf. Diejenigen drei Kandidaten, 
welche auf diese Weise die meisten Stimmen erhalten, werden dem Landrathskollegium 
vorgestellt, welches einen derselben wählt.

Ebend.

491. Schlagen dagegen sämmtliche Kreise ein und dieselben Kandidaten vor, so ist je
des Mitglied der Versammlung verpflichtet, auf einem besondern Zettel noch einen dritten 
Zu bemerken. Wer die größte Anzahl der Stimmen bekommen hat, wird dem Landraths
kollegium zugleich mit den beiden von den Kreisen erwählten Kandidaten vorgestellt.

Ebend. *p. d und e.
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lll. Von dem Verfahren bei Ersetzung der erledigten Stellen durch den
R i t t< r s ch a f t s a u s s ch u fi.-

492. Wird in der Zwischenzeit von einem Landtage zum andern ein Amt erledigt, 
welches nicht unbesetzt bleiben kann, so gebührt dem Ritterschaftsausschusse das Recht zur 
Besetzung desselben. Ausgeschlossen sind hiervon die erledigten Aemter dec Landräthe, des 
Ritterschaftshauptmannes, der Rittterschaftssekretaire und der Auskultanten, so wie auch 
des Presidenten und geistlichen Vicepresidenten des Esthländischen Provinzial-Konsisto- 
riums.

Wahlmeth. d. Esthl. Rittersch. v. 1803, §§ 11 u. 12. Ges. f. d. Ev.-Luth. Kirchè in Rußt. v. 29 
Dec. 1832 (5870) §§ 270 u. 293.

495. Bei Erledigung des Amtes des Ritterschaftshauptmannes, der Ritterschaftssekre- 
taire und der Auskultanten ernennt der Ausschuß, jedoch nur einstweilig, sowohl einen stell
vertretenden Ritterschaftshauptmann, als auch Stellvertreter der übrigen Aemter bis zur 
Bestätigung derselben durch den folgenden Landtag.

Wahlmeth. d. Esthl. Rittersch. v. 1805, §§ 11 u. 12.

494. Die dem Ritterschaftsausschusse überlassenen Wahlen werden in der Regel in der 
allgemeinen Versammlung desselben vollzogen. Bei Besetzung der erledigten Stellen in den 
Manngerichten und dec Stellen der Hakenrichter werden jedoch von den Deputirten der 
Kreise, wo diese Amtserledigungen Statt gefunden haben, Kandidaten ernannt und dem 
Landrathskollegium zur Bestätigung vorgestellt.

Ebend., § 13.

495. Abwesende Mitglieder des Ritterschaftsausschusses senden dem Ritterschaftshaupt
manne ihre Stimmen schriftlich ein. Zur Gültigkeit der Wahl in der allgemeinen Versamm
lung des Ausschusses ist es erforderlich, daß bei Vollziehung derselben wenigstens sieben 
Mitglieder zugegen sind.

Ebend., § 14.

D. Von dem Verfahren bei Bestätigung in den durch die Esth- 
ländische Ritterschaft zu besetzenden Wahlämtern.

496. Die zum Behufe der innern Verwaltung der Esthländischen Ritterschaft erwähl
ten Personen treten sofort ihre Aemter an. Ihre Erwählung wird der örtlichen Gouverne
mentsobrigkeit nachrichtlich mitgetheilt.

Ununtcrbr. Gewohnt).

f 497. Das Verfahren bei Bestätigung in den von der Esthländischen Ritterschaft ab
hängenden Aemtern, zum Behufe der Verwaltung der Evangelisch-Lutherischen Kirchen in 
Rußland und zur allgemeinen Justiz- und Polizei pflege, ist gehörigen Orts, im I Theile 
dieses Provinzialrechts und in dem Gesetze für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Ruß
land, bezeichnet.

Vierte Abtheilung.
Von den Wahlen der Kurländischen Ritterschaft.

^.Bezeichnung der Aemter, welche durch Wahl der Kurländischen Ritter
schaft besetzt werden.

498. Die Kurländische Ritterschaft wählt:
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1) Zur inneren Verwaltung der Ritterschaft:

1) Ten Landesbevollmächtigten; 2) die Kreismarschälle und aus ihnen den stellvec- 
tretenden Landesbevollmächtigtcn; 3) die Kirchspielsbevollmächtigten; 4) den Ritterschaft-- 
sekretair; 5) den Archivsekretair; 6) den Ritterschaftsrentmeister; 7) die Ritterschafts

aktuare.
Anmerkung. Außerdem werden für die Dauer des Landtags ein Landbotenmarschall und Kirch- 

spielSdeputate, für jede allgemein« Konferenz aber ein Konferenzdirektoc gewählt. (Vcrgl. die Kurl. 
Landt.-O. v. 1858.)

2) Zur Verwaltung der Evangelisch-Lutherischen Kirchen:

1) Einen Kandidaten zu dem Amte eines weltlichen Mitgliedes des General-Konsisto
riums; 2) den Presidenten, den geistlichen Vicepresidenten (Generalsuperintendenten) und 
die weltlichen Beisitzer des Kurländischen Provinzial-Konsistoriums; 3) die Oberkirchen
vorsteher; 4) die weltlichen Beisitzer der Oberkirchenvorsteherämter.

Decgl. das Ges. für d. Ev.-Luth. Kirche in Rußl. v. 28 Dec. 1832 (5870) §§ 276,293,294, 
311, 492.

5) Zur allgemeinen Justizpflege:

1) Die Oberhauptmänner, aus welchen bei Amtserledigungen die Stellen der Oberhof
gerichtsglieder nach dem Alterthume besetzt werden; 2) die Assessoren der Oberhauptmanns- 
gerichte; 3) die Vorsitzer der Kreisgerichte; 4) die Friedensrichter; 5) die adeligen Bei
sitzer der Kreisgerichte.

Dergl. d. Deh.-Verf. dec Ostsee-Gouv., B. IV.

4) Zur allgemeinen Polizeiverwaltung:

1) Die Hauptmänner;
2) Die Assessoren der Hauptmannsgerichte.

Ebend.

499. Die Kurländische Ritterschaft wàblt ferner die Curatoren und Vorsteher der von 
ihr abhängigen Schulen und sonstigen Anstalten und Stiftungen, so wie auch uberdem 
noch in besondern Füllen Kommissarien und Deputirte oder Bevollmächtigte von ganz 
Kurland oder von einzelnen Oberhauptmannschaften.

B. Von den wahlberechtigten und den wahlfähigen Personen.

I. Von den zu Aemtern wahlberechtigten Personen.

500. An den Wahlen der Kurländischen Ritterschaft nehmen blos die zur örtlichen 
Matrikel gehörenden Edelleute Theil, denen in Gemäßheit des § 276 ein Stimm
recht gebührt.

Kurl. Landt.-O. v. 1838, §§ 27—51.

II. Von den zu Aemtern wahlfähigen Personen.

501. Eben so werden alle von der Kurländischen Ritterschaft abhängenden Aemter nur 
Edelleuten überttagen, die zur örtlichen Matrikel gehören und zwar vorzugsweise solchen, 
die Landgüter besitzen. Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel sind in den §§614 und 
516 enthalten.'

ttntcrw.-AUe v. 28 Nov. 1561, Art. 8, Priv. EigiSm. Aug. v. 28 Nov. 1561, Art. c>; Reg. 
Form. v. 1617, § 1- Landt.-Schl. v. 24 Dec. 1624, Komm. Dec. v. 29 Nov. 1642, § 7; Landt.- 
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Ech!. id. 25 Auz. 1692; Revers, des Herzogs Ferdinand v. 9 Juli 1698; Komm. Dec. v. 1717 
Art. 4; Rev. d. Herz. Kart v. 25 Okt. 17#9; Konf.-Schl. v. 11 Marz 1763, § L; Pllt. Etat., 
Tb. I, ?it. Il, §1.

502, Niemand kann zu einer und derselben Zeit zwei durch Wahl zu besetzende Aemter 
bekleiden,

Assekur. des Herzogs Friedrich v. 6 April 1618, Art. 5.

1) Vvnden bei der innern Verwaltung der Ritterschaft zu Aemtern wahlfähigen 

Personen.

50a. Der Landesbevollmächtigte und die Krcismarschälle werden aus den örtlich 
immatrikulirten Edelleuten gewählt und vorzugsweise aus denen, die mit Landgütern ansä- 

ßig sirrd.
Ununterbr. Eewohnh.

5O4-. Zu Kirchspielsbevollmächtigten werden vorzugsweise Edelleute des nämlichen 
Kirchspiels und zwar der Reihefolge nach gewählt. In Ermangelung derselben können zu 
dnem solchen Amte Edelleute gewählt werden, die in andern Kirchspielen mit Landgütern 
ansäßig sind, oder amt) solche, die gar keine besitzen, jedoch nur aus den Fall, nxiui das 
Kirchspiel solches für besonders nöthig erachtet.

Kurl. Landt.-O. v. 1838, §§ 17 u. 18.

505. Jeder vom Kirchspiele zum Bevollmächtigten erwählte Edelmann ist verpflichtet, 
dieses Amt anzunehmen, falls er nicht im Staatsdienste steht, oder durch Wahl der Ritter
schaft zu einem Dienste gelangt ist, und sich deshalb außer diesem Kirchspiele aufhalten muß.

Ebend.

506. Niemand kann gezwungen werden, das Amt eines Kirchspielsbevollmächtigten 
.zum zweiten mal anzunehmen, so lange nicht die übrigen Edelleute des betreffenden Kirch
spiels diesem Amte der Reihefolge nach gleichfalls vorgestanden haben.

Karl. Landt.-O. v. 1806, tz 91.

507. Edelleute, welche in einem andern Kirchspiele mit Landgütern ansäßig sind, oder 
gar keine Landgüter besitzen, können nur mit ihrer Zustimmung zum Amte eines Kirchspiels
bevollmächtigten gewählt werden.

Kurl. Landt.-O. v. 1858, § 18.

508. Zu Landtagsdeputirten werden vorzugsweise Edelleute gewählt, die in dem be
treffenden Kirchspiele Landgüter besitzen; in Ermangelung derselben aber solche, die in an
dern Kirchspielen mit Landgütern ansäßig sind, oder auch Edelleute, die gar keine Landgüter 
besitzen. Bei Gleichheit der Stimmen hat der Edelmann, der in dem Kirchspiele selbst mit 
einem Landgutc ansäßig ist, den Vorzug vor dem Edelmanne eines andern Kirchspiels, rmd 
derjenige, welcher mit einem Landgute ansäßig ist, vor demjenigen, welcher keins besitzt.

Ebend., § 186.

509. Kein Edelmann, welcher in dem Kirchspiele selbst mit einem Landgute ansäßig 
ist, kann die Annahme des Amts eines Landtagsdeputirten verweigern, wenn ihm dasselbe 
in dec Versammlung, in welcher er persönlich zugegen rvar, übertragen wird, es sei denn 
daß er durch seine Obliegenheiten im Staatsdienste, durch Krankheit oder durch ein Alter 
von mehr als 60 Jahren daran behindert wurde.

Ebend.
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510. Beamte, welche mit Landgütern in einem andern Kirchspiele ansäßig sind, und 
Edelleute, die gar keine Landgüter besitzen, können nur mit ihrer Einwilligung zu Land- 

tagsdeputirten erwählt werden.
Ebend.

511. Ter Landbotenmarschall wird aus der Mitte der Deputirten erwählt.
Ebend., §§ 86 u. 175.

512. Ter Konferenzdirektor wird aus der Zahl der Deputirten erwählt, die, in Gemäß
heit des § 341, in der allgemeinen Konferenz von den übrigen Edelleuten ernannt werden.

Konf.-O. v. 1806, II, § 6.

515. Der Ritterschafts sekreta i'r, der Rentmeister, die Archivare und die Aktuare werden 
gleichfalls aus den örtlich immatrikulirten Edelleuten gewählt.

Vergl. d. Kurl. Landt.-O. v. 1838, § 184.

L) Von den bei der Verwaltung der Evangelisch-Lutherischen Kirchen zu 

Aemtern wahlfähigen Personen.

514. Zum Kandidaten zurStelle eines weltlichen Mitgliedes des General-Konststoriums 
können sowohl Edelleute, als auch Personen anderer nicht steuerpflichtigen Stände Evange
lisch-Lutherischer Konfession, vorzugsweise aus den örtlichen Bewohnern, gewählt werden.

Ges. für die Ev.-Luth. Kirche in Rußl. v. 28 Dec. 1852 (5870) § 311. Allerh. best. Gutacht, 
d. Reichst. v. 21 Juni 1845.

515. Zum Presidenten des Kurländischen Provinzial-KonsistoriumS kann nur ein Mit
glied des Oberhofgerichts gewählt werden.

Ebend., § 295.

516. Zum General-Superintendenten wird ein Evangelisch-Lutherischer Prediger ge
wählt.

Ebend., § 276.

517. Zu weltlichen Beisitzern des Kurländischen Provinzial-KonsistoriumS können so
wohl Edelleute gewählt werden, die mit Landgütern ansäßig sind, als auch solche, bei denen 
dies nicht der Fall ist; zu Oberkirchenvorstehern und weltlichen Beisitzern der Oberkirchen
vorsteherämter können aber nur Besitzer von Landgütern gewählt werden.

Ebend., §§ 294 u. 492,

5) Non den bei der allgemeinen Justizpflege zu Aemtern wahlfähigen Personen.

518. Die Oberhauptmänner werden mi» den Hauptmännern; die Assessoren der Oben 
hauptmannsgcrichte aber vorzugsweise aus den Assessoren der Hauptmanns- und Kreis
gerichte gewählt; doch können sie auch aus der Zahl der Edelleute gewählt werden, die kein 
Wahlamt bekleidet haben.

Dergl. d. Beh.-Verf. der Ostsee-Gouv., B. IV.

519. Zu Vorsitzern der Kreisgerichte, zu adeligen Beisitzern dieser Gerichte und zu Frie
densrichtern werden Edelleute gewählt, sie mögen mit Landgütern ansäßig sein oder nicht.

Kurl. Bauer-V. v. 25 Aug. 1817 (27024) §§ 205 u. 206.

4) Non den beider allgemeinen Polizeiverwaltung zu Aemtern wahlfähigen 

Personen,

520. Tie Hauptmänner werden aus den Assessoren der Oberhauptmannsgerichte, der 
Hauptmanns- und der Kreisgericbte und aus der Zahl derjenigen Friedensrichter gewählt, 
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welcbe ihrem Amte nicht weniger als zwei Trimmen vorgestanden haben und auch fur das 
dritte erwählt worden sind.

Vergl. d. Beh.-Vert. dec Ostsee- Gouv., B. IV; Kurl. Bauer-D. v. 25 Aug. 1817 (27024) § 207.

521. Die Assessoren der Hauptmannsgerichte werden aus den zur örtlichen Matrikel 
gehörenden Edelleuten erwählt.

Vergl. d. Beh.-Perf. d. Ostsee-Gouv., B. IV.

C. Von der Wahlordnung.

1. Allgemeine Bestimmungen.

522. Ist die Kurländische Ritterschaft zu einer allgemeinen Konferenz versammelt, so 
werden die Wahlen zur Besetzung der gerade erledigten Stellen auf derselben vollzogen.

Ununterdc. Gewohnh.

525. Außer den allgemeinen Konferenzen finden die Wahlen entweder in den Ober- 
hauptmannschafts- oder in den Kirchspielsversammlungcn Statt. In welcher Versammlung 
diese Wahlen zu vollziehen sind, bestimmt der Landtag und in dec Zwischenzeit von einem 
Landtage zum andern der Ritterschastskomito.

Eben so.

524. Ausnahmen von der im vorhergehenden § 523 aufgestellten Regel machen:
1) Die Wahlen des Landbotenmarschalls und des Konferenzdirektors, von denen dec 

erstere nur auf dem Landtage, der zweite aber blos in der allgemeinen Konferenz erwählt 
werden kann (a).

2) Die Wahl eines Kandidaten zum Amte eines weltlichen Mitgliedes des General- 
Konsistoriums, welche dem Oberhofgerichte obliegt (b).

3) Die Wahlen der Kirchspiels-Bevollmächtigten und Deputirten, welche stets in den 
Kirchspielsversammlungen Statt finden (c).

4) Tie Wahlen der Vorsitzer und adeligen Beisitzer der Kreisgerichte, so wie auch dec 
Friedensrichter, welche immer nur in den Versammlungen nach Kreisgerichtssprengeln 
zu bewerkstelligen sind (d).

5) Die Wahlen der Rittecschaftsaktuare, deren Ernennung durch den Ritterschaftsko- 
mite geschieht (§ 531).

(a) Kmfer.-O. v. 1806, Abth. II, § 6; Kurl. Landt.-O. v. 1858, §§ 17 u. 18. — (b) Ges. f. 
d. Ev.-Luth. Kirche in Rußl. v. 28 Dec. 4832 (5870) § 311. — (c) Kurl. Landt.-O. v. 1858, 
§§ 86, 175 u. a. m. — (d) Kurl. Bauec-V. y. 25 Aug. 1817 (27024) §§ 205 u. 206.

525. Tie Wahlen finden Statt: in den allgemeinen Konferenzen unter dem Vorsitze 
des Konferenzdirektors; auf den Landtagen unter dem Vorsitze des Landbotenmarschalls; in 
den Oberhauptmannschafts- und Kreisversamlnlungen unter dem Vorsitze des (in Mitau) 
nicht residirenden Kreismarschalls oder, seiner Bestimmung zu Folge, unter dem Vorsitze 
eines der Kirchspielsbevollmächtigten, oder auch eines andern Mitgliedes der Versammlung; 
in den Kirchspielsversammlungen aber unter dem Vorsitze eines Kirchspielsbevollmächtigten 
oder eines seine Stelle vertretenden Edelmannes.
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II, Von dem Verfahren bei den Wahlen:

1) Zu den Aemtern bei der innern Verwaltung der Ritterschaft:

526. Bei den Wahlen zu Aemtern kann jedes in der Versammlung stimmberech- 
tigte Mitglied des Kirchspiels so viel Kandidaten Vorschlägen, als es will.

Kurl. l!andt.-O. v. 1858, § 79.

527. Die Kandidaten können blos in den Kirchspielsversammlungen vorgcschlagen wer-, 
den, keinesweges aber nach Beendigung derselben. Ergänzende Vorstellungen an den Land
tag sind nicht zulästig. Aus den vorgeschlagenen Kandidaten wird die Kirchspielsliste ge

bildet.
Ebend.

528. Jedes Kirchspiel ist befugt, Kandidaten zu den Stellen des Landesbevollmäch- 
tigten und der beiden Kreismarschälle seiner Oberhauptmannschaft vorzuschlagen. Die irn 
Dienste befindlichen Mitglieder des Ritterschastskomitös sind zum Behufe einer neuen Wahl 
immer als Kandidaten zu ihren bisherigen Aemtern zu bewachten.

Ebend., § 80.

529. Jeder Kandidat, welcher die Absicht hat, das ihm bestimmte Amt auszuschlagen, 
ist verbunden, zeitig, und zwar namentlich 'bis zur Abfertigung der Landtagsakten an die 
Kirchspiele, daruin zu bitten, daß in Betreff seiner kein Ballottement Statt finden möge. 
Diese seine Erklärung muß derselbe zum Protokoll der Versammlung desjenigen Kirch
spiels geben, von welchem er vorgeschlagen worden ist, oder auch selbige im ersten Landtags
termine, oder bei dem Ritterschaftskomitv anbringen. Hat er solches unterlassen, so kann 
er zwar in der Folge um seine Entlastung bitten; es ist aber derselbe, bevor er solche erhält, 
und bis seine Stelle durch einen Andern besetzt worden, zur Verwaltung des ihm übertra

genen Amtes verpflichtet.
Ebend., § 135.

550. An der Wahl des Landesbevollmächtigten, so wie auch an der Wahl der von 
den Oberhauptmannschaften vorgeschlagenen ( in Mi tau ) residirenden KreismarsrlMe 
nimmt die ganze Ritterschaft Theil. Aur Stelle des (in Mi tau) nicht residirenden Kreis- 
marichalls wird aus den von der Oberhauptmannschaft vorgeschlagcnen Kandidaten derje
nige ernannt, welcher in der Oberhauptmannschaft die meisten Stimmen erhalten hat.

Ebend., § 128.

551. Zur Stelle des Ritterschaftssekretairs und des Rentmeisters werden die Kandi
daten von der ganzen Ritterschaft ernannt. Die Aktuare wählt der Ritterschaftskomi- 
tc, und zwar den einen davon unmittelbar, den andern aber auf Vorstellrrng des Ritter

schaftsrentmeisters.
Ebend.

552. Findet bei einer Wahl keine positive Stimmenmehrheit Statt, und es wird des
halb zu irgend einem Amte, behufs der innern Verwaltung der Angelegenheiten der Ritter- 
sihaft, Niemand ernannt, so verbleibt der Beamte, welcher dieses Amt vorher verwal
tete, falls er es wünscht, in demselben und bezieht den damit verknüpften Gehalt uns die 
damit verbundenen sonstigen Emolumente. Sollte ec jedoch die fernere Verwaltung seines 



73

Amtes ablehnen, so hat der Ritterschaflskomit« bis zur Besetzung desselben seine Amts
geschäfte unter seine übrigen Mitglieder zu vertheilen.

Ebend., § 156.

«)Zu den A emtecn bei der allgemeinen Justiz* und Polizeipfiege.

55.3. Diejenigen, welche behufs der allgemeinen Justiz- und Polizeipflege zu einem 
Anitę gewühlt zu werden wünschen, melden sich deshalb bei dem Ritterschaftskomitê. 
Ihre Namen werden in die Kandidatenlisten eingetragen. Diese Listen versendet der Ritter- 
ichaftskomitè in die Oberhauptmannschaften und in die Kirchspiele, mit Berücksichtigung 

der Versammlungen, in welchen die Wahlen Statt stnden sollen.

Die §§ 535—538 gründen sich auf ununterbr. Gewohnh., anerkannt durch daS Allerh. best. Gut
achten des OieichsrathS v. 6 Mai 1840.

554. Die Oberhauptmänner, Hauptmänner, so wie die Assessoren der Oberhauptmanns
und Hauptmannsgerichte werden von der ganzen Ritterschaft in Oberhauptmannschafts
oder Kirchspielsversammlungen gewählt.

555. Die Vorsitzer und adeligen Beisitzer der Kreirgerichte und die Friedensrichter 
werden in den Versammlungen nach Kreisgerichtssprengeln von den Edelleuten des betreffen
den Sprengels gewählt.

556. Tas Wahlprotokoll wird von allen Mitgliedern, die in der Versammlung ihre 
Stimmen abgegeben haben, unterschrieben, vom Kreismarschalle oder dem Kirchspiels
bevollmächtigten contrasignirt und dem Ritterschastskvmitv vorgestellt.

557. Die im § 534 erwähnten Wahlen werden zwar nicht an einem Orte, aber 
an einem Tage in sämmtlichen Oberhauplmannschafts- oder Kirchspielsversammlungen 

vollzogen. Es ist daher nicht erforderlich, daß sämmtliche Kandidaten mehr affirmative, 
als negative Stimmen haben, und der Ritterschaftskomite mittelt diejenigen Kandidaten 
(drei an der Zahl) aus, welche in Vergleichung mit den übrigen mehr Stimmen erhalten 
haben, und stellt selbige gehörigen Orts zur Bestätigung vor.

I).  Von dem Verfahren bei Bestätigung in den durch die Kurlän

dische Ritterschaft zu besetzenden Wahlämtern.

558. Die zur innern Verwaltung der Angelegenheiten der Kurländischen Ritterschaft 
erwählten Personen treten ihr Amt sofort an. Die Vollziehung dieser Wahlen wird der 
örtlichen Gouverncmcntsobrigkeit nachrichtlich mitgetheilt.

559. Das Verfahren bei Bestätigung in den von der Kurländischen Ritterschaft ab
hängigen Aemtern, zur Verwaltung der Evangelisch-Lutherischen Kirchen und zur allge
meinen Justiz- und Polizeipflege, ist an seinem Orte, im ersten Theile dieses Provinzial- 
rechts und in dem Gesetze für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Rußland, bezeichnet.
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Fünfte Abtheilung.
Von der Ordnung des ritterschaftlichen Wahldienstes im Allgemeinen.

]. Allgemeine Bestimmungen.

540. Wer durch Wahl der Ritterschaft zu einem Dienste gelangt, wird als im wirk- 
h'cben Staatsdienste stehend betrachtet.

Allg. Reichsg., Bd. UI, Wahl-D.-O., § 227.

541. Die durch Wahl der Ritterschaften der Ostseegouvernements zu besetzenden Aemter 
werden den Klassen beigezählt, die in der beigehenden Tabelle bezeichnet sind; doch können 
zu diesen Aemtern auch solche erwählt werden, die den Rang nicht haben, welcher den Ord
nungen entspricht, zu denen diese Aemter gerechnet werden.

Vergl. d. Beilage III.

542. Personen, die Wahlämter bekleiden und die keinen Rang haben, der den Klassen, 
zu denen ihre Aemter gerechnet werden, gleich kommt, oder der hdher ist, als dieselben, ge
nießen, so lange sie in den Aemtern verbleiben, die mit diesen Klassen verknüpften 

Rechte.
Vergl. d. allg. Reichsg., Bd. III, Wahl-D.-O., § 161.

II. Von den Belohnungen für den Wahldienst.

545. Die weltlichen Personen, welche von der Ritterschaft zur Besetzung von Aemtern 
zum Behufe der Verwaltung der Evangelisch-Lutherischen Kirchen erMhlt werden, so wie 

auch die von demselben zur Verwaltung der Justiz- und Polizei gewählten Beamten, ge
nießen den nach den Etats bestimmten Gehalt, werden zu Rangstufen befördert, mit Orden 
begnadigt und erhalten ein Recht auf Pension, sowohl für sich selbst, als auch für ihre 
Frauen und Kinder, gemäß der allgemeinen Anordnung über den Eivildienst.

Ebeiid., § 239.

Anmerkung. Im Gouvernement Kurland sind mit einigen Gerichtsbehörden und Aemtern die 
Einkünfte von hierzu bestimmten Gütern, den sogenannten Nichtecroidmen, verbunden.

544. Beamte, welche ausschließlich nur in Angelegenheiten der Ritterschaft Aemter 
bekleiden, werden bloß nach Allerhöchstem Ermessen oder durch besondere Allerhöchste Be
fehle zu einem höher» Range befördert.

Ebend., § 257.

545. Alte zum Behufe der innern Verwaltung der Angelegenheiten der Ritterschaft 
angestellte Personen haben ein Recht auf das Ehrenzeichen für untadelhaften Dienst, 
so wie auf Orden und Dekorationen, den Regeln gemäß, die in den Statuten über die 
Orden und sonstigen Dekorationen enthalten sind.

Ebend., § 254.

546. Besondere Auszeichnungen und Verdienste von Seiten der in den besonderen 
Angelegenheiten der Ritterschaft dienenden Personen werden eben so belohnt, wie bei denje
nigen, die in andern Aweigen des Staatsdienstes Aemter bekleiden.

Ebend., § 235.

547. Tie Ritterschaften sind nicht befugt, sich wegen Belohnung von Personen, die 

in Folge ihrer Wahlen angestellt sind, selbst zu verwenden.

Ebend., § 256.



75

548. Bei Verleihung von Pensionen wird sowohl der frühere Dienst eines Edelman
nes in den Stellen angerechnet, deren Vergebung unmittelbar von der Regierung abhängt, 
als auch der ritterschaftliche Wahldienst.

Ebend., Pens.-Regl., § 87.

549. Verabschiedete Militairbeamte, die von der Ritterschaft zu Aemtern erwählt 
worden sind, behalten ihren Militairrang und werden zu keinem Eivilrange umbenannt.

Ebend., Wahl-D.-O. § 249.

550. Ein Edelmann, der einen Militairrang hat, wird, nachdem er die bestimmten 
Jahre in den durch den § 543 bezeichneten Aemtern ausgedient hat, den allgemeinen 
Vorschriften gemäß, zum folgenden Eivilrange vorgestellt; falls er aber seines Militair- 

ranges nicht verlustig gehen will, zu einer andern Belohnung.

Ebend., § 250.

551. Sämmtliche Personen, die ritterschaftliche Wahlämter bekleiden, sind befugt, 
nach den in der allgemeinen Dienstordnung über die Anstellung von Seiten der Regierung 
besonders vorgeschriebenen Regeln, Uniformen zu wagen.

Ebend., § 254.

III. Don der Beurlaubung der im Wahldienste stehenden 
Beamten.

552. In Livland und auf der Insel Oesel können sich die Landmarschälle, die Land
räthe und die Kreisdeputirten in Dienstsachen aus dem Gouvernement entfernen, ohne um 

Erlaubniß dazu nachzusuchen; sie sind aber verpflichtet, von ihrem Vorhaben jedesmal den 
Generalgouverneur zu benachrichtigen, der Landmarschall und die Landräthe unmittelbar, 
die Kreisdeputirten aber durch das Landrathskollcgium.

Allerh. best. Befehl. d. Min.-Kom. v. 22 April 1827.

555. Dasselbe Recht genießen auch der Ritterschaftshauptmann in Esthland und der 
Landesbevollmächtigte rurd die Kreismarschälle in Kurland.

Vergl. d. Kommunik. des Liv-, Esth- u. Kurl. Gen.-Gouv. an den Esthl. Ritterschaftshauptm. 
vom 17 Okt. 1840.

554. Für die Beurlaubung der zur Verwaltung der Evangelisch-Lutherischen Kirchen, 
so wie zur Justiz- und Polizeipflege angestellten Personen, gelten die in der allgemeinen 
Eivildienstordnung und in dem Gesetze fur die Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Rußland vom 28 December 1832 (5870) enthaltenen allgemeinen Bestimmun

gen.

IV. Von der Entlassung aus dem ritterschaftlichen Wahldienste.

555. Die Bestimmungen über die Entlassung der von der Ritterschaft zur innern Ver
waltung ihrer Angelegenheiten erwählten Personen, so wie auch über die Erwählung von 
Substituten derselben, sind an ihrem Orte, im folgenden Hauptstücke, über die Ritterschafts

beamten, enthalten.

556. Bei der Dienstentlassung der zur Verwaltung der Evangelisch-Lutherischen Kir
chen und zur allgemeinen Polizei- und Justizpflege erwählten Personen sind die in der
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Civildienstordnung und in dem Gesetzt für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Rußland 
vom 28 December 1832 (5870) enthaltenen Regeln zu beobachten.

Viertes Haupt stück.

Von den Beamten der Ritterschaften.

Erste Abtheilung.

Von den Beamten der Livländischen Ritterschaft.

I. Von dem Landrathökollezium.

1) Von der Zusammensetzung des Landrathskoliegiums.

557. Das Landrathskollcgium besteht aus zwölf Landräthen, die von der Ritterschaft 
auf Lebenszeit, und zwar in gleicher Zahl aus dem Lettischen und Esthnischen Distrikte, 
mit Beobachtung der im vorhergehenden Hauptstücke enthaltenen Bestimmungen, ge

wählt werden.
Livl. Landt.-O. v. 1827, §§ 65, 67, 70.

558. Ist dec zum Landrathe Erwählte nicht im Stande, seinem Amte, anderer Ge
schäfte und Obliegenheiten »vegen, gehörig vvrzustehen, oder übernimmt derselbe einen 
Dienst, der mit dem Landrath-amte nicht vereinbar ist, so muß er aus dem folgenden Land
tage seine Laudrathsstelle niederlegen.

Ebend., § 69.

559. Jeder von den Landräthen nimmt, in einer, nach gemeinschajtlicher Ueberein- 
kunft, unter ihnen festgesetzten Rcihcfolge, im Laufe eines Monats die laufenden Geschäfte 
der Ritterschaft als residirender Landrath wahr. Den Landräthen steht es jedoch ftei, wenn 
sie darüber besonders Übereinkommen, auch länger als einen Monat und auch öfterer, als 
einmal im Laufe des nämlichen Jahres, diese Geschäfte zu leiten.

Jnstr. f. d. Livl. Rittersch.-Beamt. v. 1827, § 19.

560. In allen Sitzungen der Gouvernementsbehörden, an welchen der residirende 
Landrath Theil nimmt, und bei allen Versammlungen und öffentlichen Feierlichkei
ten gebührt demselben der erste Platz nach dem Civilgouverneur oder dessen Stell

vertreter.
Arg. des Allg. Reichsg. Bd., IX, § 167.

561. Der residirende Landrath bekommt während der Dauer seiner Amtsverwaltung 
aus der Ritterschastskasse einen bestimmten Gehalt und hat seine Wohnung auf dem 

Ritterhause.
Jnstr. f. d. Dramt. d. Livl. Rittersch. v. 1827, §§ 19, 38, 39.

562. Der residirende Landrath und überhaupt alle Landräthe sind bei Amtsreisen be
fugt, ein jeder von ihnen bis zu sechs Postpferden ohne Zahlung der Progongeloer zu 
verlangen.

Ebend., § 39.
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2) Dori den Dienstpflichten der Landrathe.

a) Pflichten des Landrathskollegiums.

565. Die erste Pflicht des Landrathrkvllegiums besteht in einer wachsamen, väter
lichen Sorgfalt für die Aufrechthaltung der Rechte, Gerechtsame, Einrichtungen und festen 
Gewohnheitsnormen der Ritterschaft. Nöthigen Falles beantragen die Landräthe bei der 
Ritterschaft alles dasjenige, was, ihrer Meinung nach, jur Aufrechthaltung der Einrichtun
gen derselben und zur Abhülfe der etwaigen Mängel dabei dienen kann.

Ebend., § 1.

564b. Die Art und Weise, wie die Landräthe an den Versammlungen der Ritter
schaft auf dem Landtage und in dem Adelökonvente Theil nehmen, ist oben, in den 
§§ 77—460, bezeichnet.

565. Außer der Amtsverrichtung, welche dem restdirenden Landrathe in Riga obliegt 
(§ 559), haben die Landräthe noch folgende Verpflichtungen:,

1) Zwei Landräthe sitzen als Mitglieder im Hofgerichte (a).

2) Ein Landrath bekleidet die Stelle des Presidenten des Livländischen Provinzial-Kon- 

sistoriums (b).

3) Vier Landräthe verwalten das Amt der Oberkirchenvorsteher (c).

4) Ein Landrath verwaltet das Amt des Curators des Livländischen adeligen Fräulein

stiftes (d).
5) Ein Landrath führt den Vorsitz in der Ritterfchaftsgüterkommission (e).

6) Ein Landrath, der weder im Hofgerichte, noch im Provinzial-Konsistorium angcstellt 
ist, besichtigt jährlich, den unten vorgeschriebenen Regeln gemäß, die Poststationen (f).

(a) König!. Tchrved. Resol. v. 17 Aug. 1648, P. 3- Jnstr. f. d. Livl. Rittersch.-Deam. v. 1827, 
§ 2. Dergl. d. Beh.-Vecf. d. Ostsee-Gouv., B. II.—(b) Ges. f. d. Ev.-Luth. Kirche in Rußland v. 
28 Dec. 18.>2 (5870) § 492. — (c) Ebend. — (d) Allerh. best. Etat, des Livl. adel. Fraul.* 
Stifts v. 26 Sept. 1797. — (e) Livl. Landt.-Schl. v. 1800. — (f) Inste, f. d. Livl. Ritters».. 
Beamt, v. 1827, § 4.

b) Pflichten des restdirenden Landraths.

566. Der residirende Landrath nimmt alle laufenden Angelegenheiten der Ritter- 
sdwft wahr.

Änstr. f. d. Livl. Rittersch.-Beamt. r. 1827, § 25.

567. Der residirende Landrath wird zu den Sitzungen der Gouvernementsregierung 
und der Palatenversammlung als Mitglied eingeladen, sobald in denselben Sachen zu prü
fen sind, welche sich auf die Rechte, Vortheile und Einrichtungen der Ritterschaft
beziehen.

König!. Schwcd. Resol. v. 17 Juli 1643; 23 Nov. 1660.

568. Der residirende Landrath nimmt auch an den Sitzungen des Livländischen Kol
legiums allgemeiner Fürsorge und an der monatlichen Kasserevisivn desselben Theil.

Dergl. d. Allg. Reichsg., Bd. IX., §§ 162—164.

569. Er entsiegelt alle beim Landrathskollcgium eingehenden Papiere, schreibt in Be
treff derselben die nöthige Erfüllung vor, und unterzeichnet die ausgehenden Papiere.

Jnstr. f. d. Livl. Rittrrsch.-Beamt. v. 1827, § 25.
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570. Der re sidi rende Landrath ist nicht an die Meinung seines Vorgängers gebunden, 
sondern handelt bei Erfüllung seiner Obliegenheit nach seinem eigenen Ermessen; nichts 

desto weniger ist derselbe aber verpflichtet, die von seinem Vorgänger begonnenen Sachen so 
zu beendigen, wie er sie vorftndet.

Ebend., § 26.

571. Hält sich der residirende Landrath gesetzlicher Gründe wegen nicht für berechtigt, 
eine Ausfertigung zu unterschreiben, so überläßt derselbe für dieseömal die Ausübung seiner 

Amtspflicht einem andern Landrathe.

Ebend., § 25.

572. In Sachen, die sich auf irgend ein Privilegium des Adels beziehen, ist der 
residirende Landrath verpflichtet, behufs der Aufrechthaltung desselben bei wem es sich 
gebührt die nöthigen Vorstellungen zu machen. Bei Entwerfung dec in diesem Falle 
erforderlichen Schriften ladet er den Landmarschall zur Berathung darüber ein.

Ebend., § 25.

575. Auch in andern Sachen von besonderer Wichtigkeit wendet sich der residirende 
Landrath an den Landmarschall und verlangt sein schriftliches Gutachten. Hält er dieses 
aber, der Beschaffenheit der Sache nach, nicht für hinreichend, so ladet er den Landmarschall 
zur persönlichen Berathung über den fraglichen Gegenstand ein.

Ebend., § 20.

574. Stimmt der Landmarschall mit dec Meinung des Landraths überein, so wird 
zur gehörigen Erfüllung derselben geschritten; weicht dessen Meinung aber ab, so wird'die 
Erfüllung in der Sache aufgeschoben. In diesem Falle wird dem residirenden Landrathe 

erlaubt, einen außerordentlichen Konvent zusammen zu berufen, um den Zweifel zu erledi
gen, der durch die zwischen ihm und dem Landmarschalle Statt findende Meinungsverschie- 
denheit entstanden ist.

Ebend., § 22.

575. In Sachen, die eine unverzügliche Verfügung und Vollziehung erheischen, kann 
der residirende Landrath außer dem Landmarschalle auch andere in Riga anwesende Mitglie
der des Adelskonvents zur Berathung einladen.

Ebend., § 21;

576. In Sachen, welche sich auf die Einrichtungen der Ritterschaft, auf Veränderun
gen ihrer Privilegien, auf die Anordnung neuer Bewilligungen oder die Aufhebung früher 
bestandener und auf die Einführung irgend einer neuen Maßregel in Bezug aus die Ver

waltung der Poststationen beziehen, so wie auch in Fällen, wo irgend eine ^Proposition 
von Seiten des Generalgouverneurs in Angelegenheiten, die der Prüfung des Landtags 
ausschließlich anheim gestellt sind, erfolgt, oder die so wichtig sind, daß die Theilnahme 

des Landrnarschalls allein zur Erledigung derselben nicht genügt, darf der residirende Land
rath zu keinerlei Verfügung schreiten, sondern muß die sofortige Zusammenberufung des 
Adelskonvents veranstalten.

Ebend., § 24.

577. Der residirende Landrath ist in ganz Livland der Verwaltung der Poststationen 
vorgeletzt. Ausgenommen sind die Stationen Riga und Olai, welche der Stadt Riga ge
hören, und die Station Pernau, welche der Pernauschen Stadtverwaltung untergeordnet 
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ist- In wichtigen Fällen zieht er auch in diesen Angelegenheiten das Gutachten des Land
marschalls ein.

Ebend., § 10,

578. Der residirende Landrath trifft, in Folge der ihm anvertrauten Gewalt, alle 
nöthigen Veranstaltungen zur Beseitigung der bei den terminlichen Besichtigungen der Post
stationen bemerkten Unordnungen, und wendet sich deshalb an den Landmarschall und dm 
Landrath, welcher, in Gemäßheit des § 565, verpflichtet ist, die Poststationen in Liv
land jährlich zu besichtigen.

Ebend., § 8.

vH9. -ter rejidirende Landrath hat, mit Anziehung des Landmarschalls und der beidm 
Kaffedeputirten: 1 über alle von den Poststationen herrührende Einkünfte und ihre Ver
wendung zu wachen, und 2 in Bezug auf die vakant gewordenen Stationen, dm unten, 
in den §§ 686 — 688 bezeichneten Bestimmungen gemäß, Anordnungen zu treffen.

Ebend.

580. Sind Bauten oder Reparaturen auf dm Poststationm erforderlich, so trifft der 
residirende Landrath, nach Statt gehabter Berathung mit dem Landmarschalle, die zu diesem 
Behufe erforderlichen Anordnungen. Stimmen ihre Meinungen mit dem Beschlusse des 
in Gemäßheit des § 680 zusammen zu berufenden Postirungskonvents nicht uberetV 

so ladet der residirende Landrath auch die übrigen in Riga anwesenden Mitglieder des Adels
konvents zur Berathung mit ihm und dem Landmarschalle ein.

Ebend., § 14.

581. Dem residirenden Landrathe liegt die Oberaufsicht über die Bewirthschaftung der 
Ritterschaftsgüter ob. Sein Wirkungskreis in Betreff dieses Gegenstandes und feine Be

ziehungen zu der diese Güter beaufsichtigenden Kommission sind in den §§ 643 — 647 
ausführlich bestimmt.

Ebend., § 17.

582. Bei Anordnungen, die sich auf die Einkünfte von den Ritterschaftögütern bezie
hen, handelt der residirende Landrath gemeinschaftlich mit dem Landmarschalle und dm 
beiden Kaffedeputirten.

Ebend.

585. Der residirende Landrath ist verpflichtet, für die in den anberaumten Terminen 
zeitig zu bewerkstelligende Einzahlung der an die Ritterschaftskasse zu entrichtenden Gelder 
zu sorgen. Bei unterlassener Zahlung tragt derselbe dem Lokal-Ordnungsgerichte die Beitrei
bung von den Säumigen aus.

Ebend., § 27.

581. Der residirende Landrath ist insbesondere verpflichtet, darüber zu wachen, daß die 
von den Arrendatvren der Ritterschaftsgüter zum Termin nicht entrichteten Gelder durch die 
Ordnungsgerichte im Laufe einer Hoche, von dem Tage an gerechnet, wo die Zahlung 
erfolgen sollte, beigetrieben werden.

Ebend., § 18.

585. Der residirende Landrath ist nicht befugt, im Namen der Ritterschaft Anlei
hen zu machen, die Fälle ausgenommen, wo die Korporation ihm solches namentlich auf- 
trägt. In dergleichen Fällen schließt der residirende Landrath gemeinschaftlich mit dem 

Landmarschalle und den Kaffedeputirten die Anleihe ab, und stellt die nöthigen Urkundm 

aus.
Ebend., § 54.
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586. Ausgaben bis zum Betrage von 250 Rbl. S. M. bewilligt der residirende Land
rat h nach eigenem Ermessen. Sind Ausgaben zu machen, welche diese Summe übersteigen, 
so ist er verpflichtet, den Landmarschall. unö die Kassedepulirten zur vorläufigen Berathung 
darüber einzuladen. Die weitern Verfügungen hierüber hängen von ihrer einstimmig oder 

durch Stimmenmehrheit Perlautbarten Genehmigung ab.

Ebend., § 27.

587. Ohne vorläufige Verfügung des residirenden Landraths dürfen weder Summen, die 
in die Ritterschaftskassc eingehen, in die Einnahmebücher eingetragen, noch dürfen Ausgaben 

irgend einer Art aus selbiger bewerkstelligt werden.

Ebend., § 28.

588. Jede Einnahme und Ausgabe wird, der vorgeschriebenen Ordnung gemäß, in ein 
besonderes Buch eingetragen und hierin durch die Unterschrift des residirenden Landraths 
bekräftigt.

Ebend., § 29.

589. Da dem residirenden Landrathe die Nitterschaftskanzellei untergeordnet ist, so sieht 
er darauf, daß der Sekretair und die andern Beamten dieser Kanzellei ihre Pflicht mit Eifer 
und Pünktlichkeit erfüllen.

Ebend., § 55.

590. Der residirende Landrath ist nicht befugt, den Ritterschaftssekretair und Notar mit 
einer Strafe zu belegen. Lassen sich diese irgend eine Verabsäumung zu Schulden kommen, 
so ist ec verpflichtet, deshalb dem Adelskonvente vorzustellen, dessen Entscheidung er zu er
füllen hat.

Ebend.

591. Der Adelskonvent berücksichtigt in seinen Entscheidungen das Gutachten des 
Landraths, und bestimmt, nach dem Grade der dem Sekretair oder Notar beizumessenden 
Schuld, einen Gehalts-Abzug, oder entfernt auch den Schuldigen bis zum folgenden Land

tage vom Amte.
Ebend., § 81.

59*2. Acht Tage nach seinem Amtsantritte ladet der residirende Landrath den Landrath, 
welcher, nach der unter ihnen festgesetzten Neihefolge, sein Nachfolger sein muß, zur Ueber
nahme des Amtes des residirenden Landrathes im folgenden Monate ein. Dieser Letztere ist 
seinerseits verpflichtet, ihn sofort zu benachrichtigen, ob er sich zur Uebernahme der Amtes 
einfinden kann, oder ob ihm dieses, irgend eines gesetzlià Hindernisses wegen, nicht 

möglich ist.
Ebend., § 56.

595. Wer das Amt des residirenden Landraths zu übernehmen hat, ist verpflichtet, zu 
diesem Behufe zwei Tage vor dem Termine zu erscheinen, oder, auf den Fall gesetzlicher 
Hindernisse, zeitig den Namen des Landraths zu bezeichnen, der, in Folge einer mit ihm 
getroffenen Ucbereinkunft, dieses Amt anstatt seiner übernimmt. Wird dieses unterlassen, so 
bestimmt der residirende Landrath selbst seinen Nachfolger, setzt aber bis zu dessen Ankunft 
die Verwaltung seines Amtes fort.

Ebend., § 56.

594. Der residirende Landrath händigt seinem Nachfolger sowohl die Schlüssel zu dem 
Kasten, worin die Dokumente aufbewahct werden, als auch zu der Ritterichaftskasse ein,



81

und übergibt ihm diese nach Anfertigung einer Uebersichtstabelle über ihren Bestand und 
die aufgehäuften Rückstände.

Ebend., § 57.

595. Zugleich stellt er: 1) das von ihm unterschriebene Missiv der Ritterschaftskanzel
lei und 2) das Verzeichnis der unentschiedenen Sachen vor.

Ununterbc. Gewohnh.

H. Von dem Landmarschalle.

Von dem Amtsantritte des Landmarschalls und der Wahl seines 

Stellvertreters.

«>96. ^.cr Landmari chall wild, in Gemäßheit der im vorhergehenden ^>auptstücke auf- 
gcstclltc» Regeln, von dem Landtage auf drei Jahre gewählt und zwar abMchselnd au- dem 
Lettischen und Esthnischen Distrikte.

Livl. Landt.-O. von 1827, §§ 22, 25, 26.

597. Wünscht die Ritterschaft beider Distrikte, daß der frühere Landmarschall seinem 
Seitherigen Amte auch für das folgende Triclinium vorstehen möge, und er ist dazu willig 
so wird solches gestattet, jedoch nicht anders, als nachdem der Generalgouverneur davon be
nachrichtigt worden ist.

Ebend., § 22.

598. Bleibt der Landmarschall, nachdem er das erste Triennium ausgedient hat, auch 
noch das nächste, oder mehrere Trimmen hinter einander in diesem Amte, so wird in diesem 
Falle sein Nachfolger aus dein Distrikte gewählt, aus welchem nach den ersten drei Jahren 

seines Dienstes die neue Wahl zu bewerkstelligen gewesen wäre.

Ununterbc. Gewohnh.

599. Bei Schließung des Landtags händigt der abgehende Landmarschall, nach gehal
tener Abschiedsrede an den Adel, dem ältesten Landrathe den Stab ein, und dieser dankt ihm 
im Namen der ganzen Korporation für seine Bemühungen bei der Amtsverwaltung, und 
übergibt sodanir den Stab dem neu erwählten Landmarschalle. In seiner an diesen Letztern 
gehaltenen Glückwünschungsrede stellt er ihm die ganze Wichtigkeit der ihm obliegenden 

Pflichten vor.
Livl. Landt.-O. von 1827, § 25.

600. Der neu erwählte Landmarschall nimmt den Stab entgegen, dankt dec Ritter
schaft für ihr Vertrauen und tritt sodann sein Amt an.

Ebend.

. .^01' Ist der Landmarschall während des Landtags krank oder abwesend, so vertritt 
seine Stelle derjenige von den Landräthen, welcher früher Landmarschall war. Ist aber keiner 
von den gegenwärtigen Landräthen Landmarschall gewesen, so wird zur Verwalttrng dieses 
Amtes für die Zeit des Landtags durch Wahl der Ritterschaft ein Landrath ernannt.

Ebend., § 27.

602. Geht der Landmarschall mit Tode ab, oder wird derselbe vom Adelskonvente in 
dec Zwischenzeit von einem Landtage zum andern auf sein Gesuch des Amtes entlassen so 
vertritt einer der Landräthe, nach Bestimmung des Konvents, bis zur neuen Wahl seine 
Stelle.

Ebend., §§ 26 u. 28.

II Th. 6



82

605. Von ber Ernennung eines Landraths zum stellvertretenden Landmarscballe wird 
der Generalgouverneur benachrichtigt; hiernächst trägt, sogleich nach Eröffnung des Land
tags, der älteste Landrath bei der Ritterschaft darauf an, für das neue Triennium einen 
Landmarschall zu wählen.

Ebend.

604. In allen mit den GonvernementSpalaten zu haltenden gemeinschaftliclxn 
Sitzungen, so wie auch in allen Versammlungen und bei allen Feierlichkeiten, nimmt der 
Landmarschall, wenn die Landräthe an der fraglichen Sitzung keinen Theil nehmen, den 
ersten Platz nach dem Civilgvuverneur oder dessen Stellvertreter ein.

Dergl. d. allg. Reichsg. Bd. IX, § 167.

605. Die Gouvernementsregierungen und Palaten können weder dem Landmarschalle, 
noch dem refibi'renben Landrathe Befehle ertheilen, noch Berichte von ihnen verlangen. Ihre 
zu machenden Mittheilungen müssen sie ihnen durch den Civilgvuverneur zugehen lassen.

Ebend., § 170.

606. Der Landmarschall und der residirende Landrath dürfen mit keinen Untersuchun
gen beschwert werden, die zu ihrer Kompetenz nicht gehören und welche die Gesetze nicht 
namentlich bestimmen.

Ebend., § 171.

Anmerkung. Die in den §§ 60o und 606 enthaltenen Vorschriften erstrecken sich aucb auf den 
residirenden Landrath und den Landmarschall der Insel Oesel, so wie auch auf die Gouvernementsmar- 
schalle in Esthland und Kurland.

607. Der Landmarschall erhält einen jährlichen Gehalt aus der Ritterschaftskasse und 
hat seine Wohnung im Ritterhause. Reist er in Dienstsachen, so ist er befugt bis zu sechs 
Postpferden ohne Zahlung der Progongelder zu verlangen.

Livl. Landt.-O. von 1827, § 28- Instr. für die Livl. Ritterschaftsbeamten von 1827, § 59.

608. Der Landrath, welcher auf Veranstaltung des Adelskvnvents die Stelle des Land
marschalls verwaltet (§ 602), bezieht den Gehalt des Landmarschalls für die ganze Zeit 

der Verwaltung dieses Amtes.

Livl. Landt.-O. von 1827, § 28.

2) Don den zum Ressort des Landmarschalls gehörigen Gegenständen und den 
Grenzen seiner Gewalt.

609. Auf dem Landtage ist der Landmarschall nichts weiter, als der treue Ausleger 
des Willens der Ritterschaft, außer demselben aber dec Bewahrer ihrer Interessen. Seine 
Hauptobliegenheit besteht darin: 1) für die Aufrechthaltung der Rechte, Gerechtsame und 

Einrichtungen der Ritterschaft zu sorgen (§ 32 und folg.); 2) selbige wo cs sich gebührt, 
gehörig zu vertreten; 3) die gesetzlichen Beschlüsse der ritterschaftlichen Versammlungen ohne 
Ansehen der Person und ohne Berücksichtigung persönlicher Verbindungen pünktlich in 

Ausführung zu bringen.
Ebend., § 40.

610. Erachtet es der Landmarschall für nöthig, zum Besten der Ritterschaft irgend eine 
Anordnung zu treffen, so stellt er darüber dem residirenden Landrathe vor. Stimmt derLand- 
rath mit seiner Meinung nicht überein, so verlangt er die Zusammenberufung des Adelskon- 
vents, die in keinem Falle verweigert werden kann.

Ebend.
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GH. Ist irgend eine Anordnung des restdirenden Landraths, der Meinung des Land

marschalls nach, den Privilegien der Ritterschaft entgegen, so kann dieser jede Ausführung 
derselben hemmen, wenn er im Namen der Adelskorporation eine Protestation dawider 
einlegt. Die schließliche Entscheidung gebührt in diesem Falle dem Adelskonvente.

Ebend., §§ 41 u. 44.

G12. Die Pflichten des Landmarsehalls auf dem Landtage und in den Versammlungen 

des Adelskonvents sind in der ersten Abtheilung des zweiten Hauptstücks dieses Titels aus
führlich bezeichnet.

Gl.). Die dem Landmarschalle in Bezug auf die Poststationen obliegenden Verpflich

tungen bestehen darinn, das; er jährlich die Poststationen der St. Petersburgischen, Pleskau- 
schen, Moskowischen und Pernauer Straße im Laufe des Septembers revidirt.

Lnstr. für die Livl. Rittecsch.-Beamt. von 1827, §§ 4 u. 5.

614. Die Führung des Protokolls bei diesen Visitationen liegt dem Ritterschafts
notar ob.

Ebend., § 6.

615. Alle bei der Visitation der Poststationen bemerkten Unordnungen werden von 
dem Ritterschaftsnotar zu Protokoll genommen. Dec mit der Besichtigung der Poststationen 
beauftragte Landrath und der Landmarschall fügen Vorschläge über die Mittel bei, wie - den 
bemerkten Unordnungen abgeholfen werden könne.

Ebend.

616. Der Landmarschall wacht gemeinschaftlich mit dem restdirenden Landrathe darüber, 
daß die Beamten der Ritterschaftskanzellei ihr Amt gehörig verwalten und der Geschäfts
gang nicht aufgehalten werde.

Ebend., § 42.

617. Findet in der Ritterschaftskanzellei eine Unordnung Statt, so liegt es dem Land
marschalle ob, zur Wiederherstellung der Ordnung mitzuwirken, auch hat derselbe über die 
von ihm bemerkten Unordnungen dem restdirenden Landrathe, in wichtigen Fällen aber auch 
demAdelskvnvente vorzustellen.

Ebend.

618. Der Landmarschall revidirt zweimal im Jahre die Ritterschaftskasse.

Ebend., § 43.

III. Von den Kreisdeputirten.

619. Die Kreisdeputirten werden, den im vorigen Hauptstücke aufgestellten Regeln 
gemäß, zu drei aus jedem der vier Kreise des Livländischen Gouvernements, auf drei Jahre 
gewählt. Sie bekommen bloß während der Dauer des Adelskonvents einen Gehalt 

(§ 136).
Livl. Landt.-O. v. 1827, § 86.

620. Die Kreisdeputirten sind Mitglieder des Adelskonvents.
Jnftr. f. d. Livl. Rittersch.-Deamt. v. 1827, § 43.

621. Tie Kreisdeputirten bilden auf dem Landtage einen besondern Ausschuß zur 
Prüfung der in der Versammlung der allgemeinen Berathung zu unterwerfenden Ge
genstände.

Livl. Landt.-O. v. 1827, § 35.
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622. Als Bevollmächtigte der Ritterschaft erfüllen sie alle Forderungen der Landraths- 
kollegiumr in den Angelegenheiten der Korporation.

Uiiuntcrbr. Gewohnh.

6*25. Die Kreisdeputirten haben in den Kreis-Rekrutenkommissionen auf dieselbe Weise 
Sitz, wie die Kreis-Adelsmarschälle in den andern Gouvernements.

22 Juni 1837 (12561),

624. Bei Amtsreisen haben die Kreisdeputirten das Recht, bis zu sechs Postpferden 
ohne Zahlung der Progongelder zu verlangen.

Jnstr. f. d. Livl. 9îittersch.»Beamt. v. 1827, § 55.

IV. Bon den Kassedeputirten.

625. Die Livländische Ritterschaft hat zwei Kassedeputirte, welche, nach den im 
vorhergehenden Hauptstücke aufgestellten Regeln, auf drei Jahre gewählt werden.

Livl. Landt.-O. v. 1827, § 54.

626. Tie Kassedeputirten bekommen bloß während der Dauer des Konvents einen 
Gehalt (§ 136); bei Amtsreisen erhalten sie aber Diäten, und sind berechtigt, bis zu 

sechs Postpferden ohne Zahlung der Progongelder zu verlangen.
3nftr. f. d. Livl. Aittersch.-Beamt. v. 1827, § 65.

627. Der Antheil, welchen die Kassedeputirten an den Versammlungen der Ritter
schaft zu nehmen haben, ist oben, im zweiten Hauptstücke dieses Titels, bezeichnet.

628. Die Kassedeputirten sind Gehülfen des Landmarschalls bei Verwaltung der Rit
terschaftskasse, und haben gemeinschaftlich mit ihm dafür zu sorgen, daß dieselbe mit keinen 
überflüssigen Ausgaben beschwert werde.

Jnstr. f. d. Livl. Rittersch.-Beamt. v. 1827, §§ 58 u. 59.

629. Wollen die Kassedeputirten, nebst dem Landmarschalle, irgend eine vom resi- 
direnden Landrathe beantragte außerordentliche Ausgabe aus dec Ritterschaftskasse nicht zu

lassen, so findet diese Ausgabe nicht Statt.
Ebend., § 60.

650. Die Kassedeputirten empfangen auf dem Ritterhause in Riga zwischen dem 
15 Januar und 1 Februar alle Einkünfte, die jährlich in die Ritterschaftskasse eingehen. 
Hierin sind auch die Bewilligungsgelder begriffen.

Juste, f. d. Livl. Rittersch.-Beamt. v. 1827, § 30.

651. Sechs Wochen vor der zur Einzahlung dieser Gelder anberaumten Frist, wird 
eine Bekanntmachung hierüber durch das Rigasche Wochenblatt lind die Dörptsche Zeitung 

erlassen.
Ebend.

652. Sind Rückstände vorhanden, so wenden sich die Kassedeputirten deshalb an den 
residirenden Landrath, um dieselben durch die Lokal-Ordnungsgerichte beizutreiben. Die 
Güter, von welchen diese Rückstände einzutreiben sind, haben außerdem noch als Pön ein 
Procent Postgebühr, und eben so auch die Meilen- und Diätengelder für die zum Behufe 
der Beitreibung des Rückstandes abgeordneten Beamten zu erlegen.

Ebend., § 51.
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655. Werden die Mvnitorien der Ordnungsgerichte nicht erfüllt, so wird die Beitrei
bung der Rückstände mittelst Exekution, gleich den Kronsrestanzien, vollzogen.

Ebend.

654. Die Ordnungsgerichte sind, bei Vermeidung einer Pön von 15 Rbl. S. M., 
verbunden, alle Rückstände binnen drei Monaten an die Ritterschaftskaffe abzuliefern.

Ebend.

655. Dauert die Beitreibung der Rückstände länger als sechs Monate, so haben die 
Ordnungsgerichtsglieder die ihnen aus der Ritterschaftskasse zu verabfolgende Gage eines 
Jahres verwirkt.

Ebend.

6v>6. Die Kassedeputirten haben jährlich im Februar die Rechnungen des verflossenen 
Jahres zu revidiren, die Bilancen zu machen und ihre Bemerkungen dem Adelskonvente 
mitzutheilen.

Ebend., § 61.

657. Zur Ritterscbaftskasse sind drei Schlüssel vorhanden: einer davon wird beim 
residirenden Landrath ausbewahrt, der andere in der Kanzellei, unter dem Siegel eines der 
Kassedeputirten, der dritte beim Ritterschaftsrentmeister.

Ebend., § 62.

V. Von den R itterschaftökassc - Nevidenten.

6«>8. In Livland gibt es acht Revidenten der Ritterschaftskasse, zwei aus jedem 
Kreise. Um sie zur Revision besser vorzubereiten, werden dieselben, mit Beobachtung der 
im vorhergehenden Hauptstücke aufgestellten Regeln, auf jedem Landtage zum Voraus fite 
den nächsten Landtag gewählt.

Livl. Landt.-O. v. 1827, § 62; Jnstr. f. d. Livl. Rittersch.-Beamt. v. 1827, § 66.

659. Geht einer der Kassercvidenten, in der Zwischenzeit von einem Landtage zum 
andern, von seiner Stelle ab, oder stirbt derselbe, so fordert der Oberkirchenvorsteher des 
Kreises, in welchem die Stellerledigung Statt gesunden hat, drei Monate vor dem ordent
lichen Landtage die Kirchenvorsteher auf, zur Besetzung der Stelle bis zum folgenden Land
tage drei Kandidaten aus ihren Kirchspielen vorzustellen. Den durch Stimmenmehrheit 
Erwählten macht hierauf der Oberkirchenvorsteher dem residirenden Landrathe bekannt.

Jnstr. f. d. Livl. Rittersch.-Beamt. v. 1827, § 66.

640. Vor der Eröffnung des Landtags werden die Kasscrevidenten, gemäß dem 
§77, zugleich mit den Mitgliedern des Adelskonvents einberufen, um an der Vorbe
reitung der Gegenstände, die auf dem Landtage zu berathen sind, Theil zu nehmen.

Livl. Landt.-O. v. 1827, § 7.

641. Die Kasserevidenten revidiren die in der Zwischenzeit von einem Landtage zum 
andern gesi'ihrten Rechnungen über die Ritterschaftskasse; sie prüfen dabei insbesondere die 

Gesetzmäßigkeit und den Nutzen der außerordentlichen Ausgaben, und liefern in Betreff die
ses Gegenstandes schriftliche Bemerkungen ein.

Ebend., § 65.
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642. Diese Bemerkungen werden mit Erläuterungen des Landmarschalls und dec 
Kassedeputirten bei dem allgemeinen Berichte über den Austand der Ritterschaftskasse dem 

Landtage zur Prüfung und Verfügung vorgelegt.
Ebend.

VI. Don den zur Verwaltung der Livländischen Ritterschaftägüter 
angestellten Beamten.

645. Die Verwaltung der Livländischen Nitterschaftsgüter liegt einer besondern Kom- 
misston ob. Sie besteht, unter dem Vorsitze eines Landraths, aus vier Mitgliedern, welche, 
zu einem aus jedem Kreise, den im vorhergehenden Hauptstücke aufgestellten^Regeln gemäß, 
von der Ritterschaft auf Lebenszeit gewählt werden.

Livl. Landt.-Schl. V. 1806.

644. Sämmtliche Mitglieder der Ritterschaftsgüter - Kommission dienen ohne 
Gehalt.

Ebend.

645. Die Kommission ist verpflichtet: 1) auf Einladung des Landraths jährlich an 
Ort und Stelle die wirtschaftliche Verwaltung sämmtlicher Ritterschaftsgüter zu unter

suchen; 2) dieselben in Arrcnde zu geben und solche den abgehenden Arrendatoren ab

zunehmen.
Ebend.

646. Bei Besichtigung der Nitterschaftsgüter wird der Ritterschaftssekretair den Mit
gliedern der Kommission beigegeben, um ihre Bemerkungen zu ^otokoll zu nehmen.

Jnstr. f. d. Vivl. Rittersch.-Beamt. v. 1827, § 16.

617. Findet es sich, daß bei der Verwaltung Verabsäumungen oder Verletzungen der 
Arrende-Kontrakte Statt gefunden haben, oder halt es die Kommission für nöthig, neue 
Maßregeln zur Verbesserung des Austandes dec Ritterschaftsgüter vorzuschlagen, so stellt sie 

deshalb dem residirenden Landrathe vor, welcher entweder selbst die nöthigen Anordnungen 
trifft, oder dem Adelskonvente, oder auch dem Landtage solches überläßt.

Beschl. d. Vivl. Landt. v. 1806. — Jnftr. f. d. Livl. Rittersch.-Beamt. v. 1827, §16.

VII. Don der NitterschaftSkanzellei.

1) Von der Zusammensetzung der Kanzellei.

648. Die Livländische Ritterschastskanzellei besteht aus einem Sekretair, einem No
tar, einem Rentmeister und der erforderlichen Anzahl von Schreibern.

3n|lc. f. d. Livl. Nittersch.-Beamt. v. 1827, §§ 6ä u. 66.

649. Außerdem ist es erlaubt, in der Ritterschastskanzellei junge Edelleute anzustel
len, um sie zur Bekleidung von ritterschastlichnr Aemtern vorzubereiten.

Ebend., § 82.

650. Der Sekretair und Notar werden von der Ritterschaft auf Lebenszeit gewählt, 
ben Regeln gemäß, die im vorhergehenden Hauptstücke aufgestellt sind.

Livl. Landt.-O. v. 1827, §§ 71 u. 72.

651. Der zum Sekretairsamte Erwählte wird vor der versammelten Ritterschaft 
in Eid genommen (a). Der Landmarschall macht ihn dabei auf seine wichtigsten Pflichten
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aufmerksam. Hierauf empfängt derselbe, in Gegenwart zweier Landräthe, des Landmar- 
schalls und zweier Kreisdeputirten, nach einem Inventar das Archiv und alles, was zum 
Ritterhause gehört (b).

(a) Königl. Schweb. Res. v. 17 Aug. 1648, P. 4. — (b) Livl. Landt.-O. v. 1827, HZ 73 

u. 74.

Anmerkung. Dee älteste Landrath und dec Landmacschall erhalten jeder ein Exemplar dieses In
ventars; ein drittes wird im Ritterschafts-Archive aufbewahrt (Livl. Landt.-O. v. 1827, § 74).

652. Wird das Amt des Ritterschaftssekretairs, Notars oder Rentmeisters in dec 
Zwischenzeit von einem Landtage zum andern erledigt, so bestimmt der Adelskonvent einen 
zuverlässigen Substituten zur Verwaltung der erledigten Stelle bis zum folgenden 
Landtage. Dem Landtage ist es Vorbehalten, diesen Substituten entweder in dem von 
ihin verwalteten Amte zu bestätigen, oder die erledigte Stelle durch eine neue ordnungs
mäßige Wahl zu besetzen.

Ebend, § 77.

655. Der Ritterschaftsrentmeister wird auf Lebenszeit erwählt, gemäß den hn vorher
gehenden Hauptstücke aufgestellten Regeln.

Jnstr. f. d. Livl. Rittersch.-Beamt, v. 1827, H 65.

654. Die Schreiber werden vom residirenden Landrathe nach Gutbestnden an
gestellt.

2) Von dec Besoldung.

655. Die Beamten und Schreiber der Ritterschastskanzellei werden aus dec Ritter- 
fchaftskasse besoldet.

Ebend., §§ 65, 75, 80, 85 u. 84.

656. Der Ritterschaftssekretair und Notar haben Wohnung im Nitterhause, oder 
bekommen besondere Quartiergelder. Bei Amtsreisen ist der Sekretair befugt, bis zu 
sechs, dec Diotae aber bis zu vier Postpferden ohne Zahlung dec Progongeldec zu 
verlangen.

Ebend., HZ 75 u. 80.

657. Weder der Ritterschaftssekretair, noch dec Dio tar können ein anderes Amt be
kleiden.

Ebend.

5) Von den Pflichten der Kanzellei'.

a) Pflichten des Sekcetairs.

658. Der Livländische Ritterschaftssekretair ist während des Landtags und des Kon
vents verpflichtet, unter Aufsicht des Landmarschalls: 1) das tägliche Protokoll der Sitzungen 
ohne Verabsäumung und mit gehöriger Treue zu führen; 2) in der Landtagsversammlung 
alle zürn Vortrage kommende Sachen deutlich vorzulesen; 3) die ausgehenden Papiere an
zufertigen; 4) die eingehenden zu produktiren; 5) dieselben zum Vortrage zu bringen und 6) 
sie vorschriftmäßig aufzubewahren.

Ebend., Z 68 u. 75.

659. Außer dem Landtage führt der Sekretair, unter der Leitung des residirenden Land
raths, die Korrespondenz in allen Sachen, die sich auf die Rechte, Gerechtsame und Ein- 



88

richtungen des Adels beziehen, und hat die Kanzellek, das Archiv und das Ritterhaus unter 
seiner Aufsicht.

Ebend. §§ 67, 70, 74.

660. Ter Sekretair führt: 1) ein Verzeichnis über alle anhängigen Sachen (a); 2) ein 
Journal über die täglichen Kanzelleigeschäfte (b) und 3) ein Tischregister über alle einge

hende Papiere (c). In diesem Register schreibt der residirende Landrath die Resolutionen 
nieder; der Sekretair bemerkt aber darin das Datum und die Ns der Ausfertigung.

(a) Ebend., § 70.—(b) Ebend., § 72.—(c) Ebend., § 71.

661. Bei den Lokalbesichtigungen der Ritterschaftsgüter verwaltet der Sekretär, dem 
§ 646 gemäß, das Amt des Protokollführers.

Ebend., § 66.

662. Er trägt dem residirenden Landrathe alle eingehende, zu seinem Wirkungskreise 
gehörigen Papiere vor, liefert demselben aus dein Archive alle nöthige Akten und ist ihm 
in Allem behülflich.

Ebend., § 68.

665. Findet der Sekretair, daß irgend eine Anordnung des residirenden Landraths den 
Rechten und Interessen der Ritterschaft entgegen ist,so trägt er ihm seine Meinung über diesen 
Gegenstand vor. Stimmt aber der Landrath mit des Sekretairs Vorstellung nicht überein, 
so verschreibt dieser Letztere seine Einwendung dagegen im Journal, und muß zwar das Pa
pier dem ihm vorn Landrathe ertheilten Befehle gemäß unfertigen, hat aber hiervon dem 
Landmarschallc eine ausführliche Anzeige zu machen.

Ebend., § 69.

b) Pflichten des Notars.

664-. Während des Landtags ist dec Notar verpflichtet: 1) alle zur Versammlung 
Erschienenen zu verzeichnen; 2) in den Angelegenheiten des residirenden Landraths die 
Ausfertigungen zu entwerfen; 3) nöthigen Falles in den Ausschüssen, welche die Kreisde- 

putirten bilden, das Protokoll zu führen und 4) alle nothwendigen Papiere, welche der 
Ritterschaftssekretair konzipirt hat, zu mundiren.

Ebend., §§ 76 u. 78.

665. Jln Adelskonvente ist der^Notar verpflichtet, das Protokoll der Versammlungen 
der Kreisdeputirten zu führen.

Ebend.

666. Außer dem Landtage besteht die Hauptpflicht des Notars in der Führung der Re
gistratur über das Ritterschaftsarchiv und in der Besorgung anderer Geschäfte, den Aufträ
gen gemäß, die ihm der residirende Landrath ertheilt. Außerdem führt er die ganze Korres
pondenz in Sachen der Verwaltung der Poststationen; produktirt die in Betreff dieses Ge
genstandes eingehenden Papiere; trägt selbige in ein besonderes Tischregister ein; führt ein 
genaues Journal über die ihm obliegenden täglichen Beschäftigungen und mundirt, wenn 

es nöthig ist, die vom Sekretair entworfenen Papiere.
Ebend., §§ 71, 76—79.

667 . Ten Landmarschall, oder den dazu bestimmten Landrath begleitet er bei den Be
sichtigungen der Poststationen (§ 613), und führt das Protokoll, indem ec dabei die in 
den frühern Protokollen enthaltenen Nachrichten in Betracht zieht.

Ebend., § 9.
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c) Pflichten des Rentmeisters

668. Dem Ritterschaflsrentmeister liegt es ob: 1) alle in bie Ritterschaftskasse einge
bende Gelder zu empfangen und selbige, den vom refidirenden Landrathe ertheilten Vor
schriften gemäß, zu den bestimmten Ausgaben zu verabfolgen; 2) den dritten Kasseschlüssel 
aufzubewahren; 3) bie Einnahme- unb Ausgabebücher zu führen unb 4) bei einer Rekruti» 
rung bie gehörige Répartition zu entwerfen.

Ebend., §§ 28 u. 62.

669. Den Kassebeputirten ist er beim Empfange ber Gelber behülflich, und hat beit; 
selben im Februar eine Uebersichtstabelle über alle eingegangene und rückständige Sum
men der Ritterschaft zu überliefern.

Ebend., tzZ 61 u. 63.

d) Pflichten der Schreiber.

670. Den Schreibern liegt es ob, von allen Papieren in Sachen des Landtags, des 
Abelskonvents und des refidirenden Lanbraths bie Reinschriften zu besorgen. Auch haben sie 
eine genaue Liste über die Staffelten zu führen, welche von dec Ritterschaft abgefertigt 
werben, so wie auch über bie Billete, auf welche Postpferbe zu verabfolgen sind. Einer von 
ihnen verwaltet die Stelle des Rentmeistersgehülfen.

Ebend., §§ 83 u. 84.

VIII. Von den Post irungs direkteren.

671. Die Livländischen Poststationen stehen unter der unmittelbaren Aufsicht ber Direk- 
toren, welche von den Gutsbesitzern, die an dem Bau der Stationsgebäude Theil genom
men haben, aus ihrer Mitte erwählt und vom refidirenden Landrathe bestätigt werben.

Ebend., § 11.

67’2. Niemand darf sich weigern, bas Amt eines Postirungsbirektors auf drei Jahre 
zu übernehmen, bei Vermeidung einer Strafe von 135 R. Silb. zum Besten der Ritter- 
schaftskaffe, es sei-denn, baß sein Wohnsitz über 40 Werst von der Station entfernt wäre, 
ober daß ihm andere gesetzliche Gründe zur Seite ständen.

Ebend.

675. Ist es für einen Direktor unmöglich, sein Amt persönlich zu verwalten, so wird 
es ihm erlaubt, irgend einen andern Gutsbesitzer dazu willig zu machen, doch muß er dem 
refidirenden Lanbrathe darüber berichten und bis zum Eintritte des Neuerwählten in seinem 
Amte verbleiben.

Ebend.

674. Hat die Wahl des neuen Postirungsbirektors Statt gefunden, so stattet ber 
abgehende Direktor dem refidirenden Lanbrathe einen schriftlichen Bericht darüber ab, und 
stellt ihm das Protokoll des Postirungskonvents in Bezug auf diese Wahl zur Bestäti

gung vor.
Ebend.

675. Die Postirungsdirektoren sind bei ihren Dienstreisen befugt, auf ihrer Station 
im Sommer bis zu vier, im Winter aber bis zu drei Postpferben ohm Zahlung der Pro- 
gongelder zu verlangen.

Ebend.
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676. Der Direktor führt die Aufsicht über alle Offizianten und selbst auch über die 
Verwaltung der Poststation. Er ist verpflichtet, die Stationsgebäude, Pferde, Epuipagen 
und das Geschirr fleißig zu besichtigen, und muß an Ort und Stelle den von ihm bemerk
ten Unordnungen abhelfen. Müssen aber allgemeine Maßnahmen in Bezug auf die Ver
waltung der Station ergriffen werden, so wendet er sich deshalb mit einer Vorstellung an 

den residirenden Landrath.
Postic.-Jnstr. (erlassen vom Livl. Landr.-Koll. mit Bestat. des Gen.-Gouv.) v. Mai 1833.

677. Es liegt ihm ob, auf Vorschrift des residirenden Landraths in Betreff der Station 
diejenigen außerordentlichen Untersuchungen anzustellen, die weder zur Kompetenz des 
Landraths, noch der Kreisdeputirten gehören.

Ebend., § 2.

678. Der Direktor ist, auf vorgängige Benachrichtigung, verpflichtet, bei der vorn 
Landmarschalle und einem der Landrathe jährlich vorzunehmenden Besichtigung der Sta
tionen zugegen zu sein, um ihnen die nöthige Auskunft zu geben.

Ebend., § 7.

679. Dem Direktor gebührt die Untersuchung in Betreff aller Beschwerden der Guts
besitzer und Bauergemeinden des Stationsbezirks wider den Postkommissair, in Bezug auf 
den Empfang der Fourage, des Holzes und anderer Materialien, oder wegen Bedrückungen 

bei den Bauten auf den Poststationen, so wie auch in Betreff der Beschwerden der Post
knechte gegen ihn, oder der Beschwerden von ihm wider sie. Sind diese Beschwerden nicht 
von Erheblichkeit, so entscheidet er dieselben an Ort uns Stelle; in Betreff der wichtigern, 
lvelche eine Bestrafung des Postkommiffairs nach sich ziehen können, berichtet er aber dem 
residirenden Landrathe zur fernern Verfügung. Zn einem solchen Falle werden die Vorstel
lungen des Postirungsdirektors in besondern Betracht gezogen. Ist nöthigen Falles der 
Postkommissair zu beeidigen, so geschieht dies durch das Ordnungsgericht.

Postir.-Jnstr., § 3- Inste, f. d. Livl. Rittersch.-Beamt. v. 1827, § 12.

680. Zm September jedes Jahres beruft der Postirungsdirektor den Postirungskon- 
vent zusammen. Dieser Konvent besteht aus sämmtlichen zum Stationsbezirke gehörigen 
Gutsbesitzern, welche an der Unterhaltung der Poststation Theil nehmen. Die an sie zu er
lassende Benachrichtigung in Betreff der Einberufung zu demselben findet vier Wochen vor 
dessen Eröffnung Statt. Zn außerordentlichen Fällen kann der Postirungskonvent auch zu 
einer andern Zeit zusammenberufen werden.

Postir.-Inste., § 6; Jnstr. f. d. Livl. Rittersch.-Beamt. v. 1827, §11.

681. Der Postirungskonvent hat sich, unter dem Vorsitze des Direktors, über die nöthi
gen Bauten und Reparaturen auf der Poststation zu berathen.

Ebend.

682. Die Beschlüsse des Postirungskonvents werden durch Mehrheit der Stimmen ge
faßt. Bei Gleichheit derselben gibt die Stimme des Direktors den Ausschlag.

Jnstr. f. d. Livl. Rittersch.-Beamt. v.1827, § 15.

685. Das Protokoll über die Berathungen wird vereint mit den Bauanschlägen dem 
residirenden Landrathe vom Direktor zur Bestätigung vorgestellt. Der Direktor sorgt seiner
seits fur die Ausführung desjenigen, was bestätigt worden ist, und hält die Säumigen 
durch das Lokal-Ordnungsgericht zur Pflichterfüllung an.

3nstr. f. d. Livl. Rittersch.-Beamt. v. 1827, §§ 11, 15 u. 14; Poltic.-Jnstr., § 6
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684-. Erscheint zum Postirunskonvente keiner dec Theilnehmer an der Unterhaltung 
dec Stationen, so trifft dec Direktor selbst, mit Bestätigung des restdirenden Landraths, die 
nöthigen Anordnungen in Bezug auf die Bauten und Reparaturen auf dec Station.

Jnstr. f. d. Livl. Rittersch.-Beamt. v. 1827, § 13.

685. Klagen wider den Direktor von Seiten der Gutsbesitzer des Stationsbezirks und 
des Postkommiffairs werden vom restdirenden Landrathe entschieden, nachdem die Sache 
durch den Landmarschall, einen vom restdirenden Landrathe dazu ernannten Landrath und 
einen Kreisdeputirten vorläufig untersucht worden ist.

Ebend., § 12.

IX. Von den Postkommissairen.

686. Die Postkommissaire werden vom restdirenden Landrathe laut Kontrakt angestellt. 
Sie sind verpflichtet, sich in allem nach den in diesem Kontrakte enthaltenen Bedingungen 
zu richten.

Ebend., § 8.

687. Die Kontrakte, welche die Verhältnisse der Postkommissaire zur Ritterschaft und 
ihren Beamten bestimmen, werden vom restdirenden Landrathe nach den auf dem Landtage 
oder irn Konvente festgesetzten Regeln geschlossen.

Ebend., § 7.

688. Der Ritterschaft gebührt, aus den Fall dec Zahlungsunfähigkeit der Postkom
missaire, in Betreff sämmtlicher in den Kontrakten festgesetzten Bedingungen ein besonderes 
Vorzugsrecht auf alles ihnen laut Inventar gehörige Vermögen der Poststationen.

Ebend., § 8.

Zweite Abtheilung.
Von den Beamten der Oeselschen Ritterschaft.

I. Von dem LandratHökollcgium.

1) Von der Zusammensetzung des Landrathskollegiums.

689. Das Landrathskollegiunl besteht aus vier Landräthen, die, nach den im vorher
gehenden Hauptstücke aufgestellten Regeln, von der Ritterschaft auf Lebenszeit gewählt wer
den. Sie dienen ohne Gehalt.

Oes. Landt.-O. v. 1827, §§ 53, 60—63.

690. Das Amt des Landraths kann mit keinem andern vereinigt werden. Ausgenom
men sind nur die Aemter des ^Presidenten des Oeselftl-en Provinzial-Konsistoriums, des 
Oberkirchenvorstehers und des Ehreninspektors der Schulen.

Ebend., § 64. ,

691. Ist der ZUM Landrathe erwählte nicht im Stande, anderer Geschäfte und Oblie
genheiten wegen, sein Amt gehörig zu verwalten, oder übernimmt er einen Posten >vel- 
cher mit dem Landrathsamte unverträglich ist, so muß ec auf dem folgenden Landtage dieses 

Amt niederlegen.
Ebend., § 61.
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692. Jeder von den Landräthen nimmt nach einer unter ihnen durch gemeinschaftliche 
Uebereinkunft festgesetzten Reihefolge, im Lause eines Monats, unter der Benennung eines 
restdirenden Landraths, die laufenden Geschäfte der Ritterschaft wahr. Die Landräthe sind 
jedoch befugt, diese Geschäfte, nach einer besondern Uebereinkunft unter sich, auch länger als 
einen Monat zu leiten.

Ebend., § 95.

2) Von den Amtspflichten der Landrathe.

695. Die erste Pflicht des Landrathskollegiums besteht in einer wachsamen, väterli
chen Sorgfalt für die Aufcechthaltung der Rechte, Gerechtsame,^ Einrichtungen und festen 
Gewohnheitsnormen, der Ritterschaft. Nöthigen Falles beantragen die Landräthe bei 
derselben alles dasjenige, was, ihrer Meinung nach, zur Aufrechthaltung der Einrichtungen 
der Ritterschaft und zur Abhülfe etwaiger 2)!angel dabei dienen kann.

Ebend., § 10.

694. Die Art und Weise, wie die Landräthe an den Versammlungen der Ritterschaft 
auf dem Landtage mit» in dem Adelskonvente Theil nehmen, ist oben in den §§ 184— 
201 bezeichnet.

695. Außer der Amtsverrichtung, welche dem restdirenden Landrathe in Arensburg ob
liegt, haben die Landrcthe noch folgende Verpflichtungen:

1) Ein Landrath führt den Vorsitz im Oeselschen Provinzial-Konfistorium.
2) Ein Landrath verwaltet das Amt des Oberkirchenvorstehers.

Anmerkung. Diese beiden Aemter können auch einem einzigen Landrathe anvertraut werden.
Allerh. best. Ges. f. d. Ev.-Luth. Kirche in gcußl. v. 28 Dec. 1852 (5870) §§ 293 u. 492; 
Oeselsche Landt.- O. v. 1827, §§ 72, 75, 95.

696. Das Landrathskollegium bildet mit dem Landmarschalle und dem Landrichter 
die letzte judiciäre Instanz in allen Sachen der Oeselschen Bauern.

Oeselsche Landt.-O. v. 1827, § 92; Livl. Bauer-V. v. 26 Marz 1819 (27755) Beil, für d. In

sel Oesel, Anin, zu den §§ 197 u. 198.

697. In Bezug aus die Verwaltung der Poststationen ist das Oeselsche Landraths
kollegium verpflichtet:

1) In Gegenwart des Oeselschen Bezirkschefs der Reichsdomainen diei Poststationen 
durch öffentlichen Ausbot zu verpachten; mit diesem Chef jährlich im Acar; die Berechnung 
des Post-Praestandums zu machen, und dieses nach der Seelenzahl in den Bauergemeinden 
der Krons- und Privatgüter zu vertheilen.

2) Unter Mitwirkung des Bezirkschefs mit den Posthaltern .'Kontrakte zu schließen, und 
darin den Termin zur Posthaltung, die Größe dec Pfänder, oder die zu stellenden Canti o- 
ncn, zum Behuf der genauen Erfüllung der Kontrakte, und die Bedingungen, unter denen 
die zur Posthaltung angewiesenen Kronsländereien benutzt werden dürfen, zu bezeichnen.

3) Gemeinschaftlich mit dem Landmarschalle über die Poststationen die Aufsicht zu füh

ren, und die nöthigen Maßregeln zur Beseitigung der Unordnungen zu treffen, die bei der 
Visitation derselbcwbemerkt werden.

Post.-O. f. d. Insel Oesel v. 22 Akai 1826; Oeselsche Landt.-O. v. 1827, § 120.

698. Alle in den §§ 566, 569—576,583—585, 587—591,594, 595 enthaltenen 
Bestimmungen über die Pflichten des residirendcn Landraths tu Livland im Allgemeinen 
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sowohl, als auch in Bezug auf die Kasse und die Ritterschaftskanzellei, erstrecken sich auch 
auf den Oeselschen restdirenden Landrath.

Oefelsche Landt.-O. v. 1827, §§ 95 — 105, 107, 109, 111, 112, 154.

699. Der Oeselsche residirende Landrath ist nicht berechtigt, außerordentliche Ausgaben 
zu verfügen, welche 15 Rbl. S. M. übersteigen. Sollten Ausgaben nöthig fein, welche mehr 
betragen als diese Summe, so ist er verpflichtet, den Landmarschall und die Kassedeputirten 
zur vorläufigen Berathung darüber einzuladen. Die weitern Anordnungen in dieser Bezie
hung hängen von ihrer Einwilligung ab, die einhellig oder durch Stimmenmehrheit erklärt 

werden kann.
Ebend. 1827, § 105.

Anmerkung. Zu Reparaturen, welche im Ritterhause erforderlich sind, bewilligt der residirende 
Landrath Aufgaben bis zu 50 Rub. S. M.

Ebend., § 108.

700. Der residirende Landrath führt die Aufsicht über den richtigen Empfang des von 
den Ritterschaftsgütern eingelieferten Getreides und über die Aufbewahrung desselben an 

dem gehörigen Orte.
Ebend.

701. Der residirende Landrath bildet mit dem Landmarschalle, dem Bezirkschef und dem 
Anwalde für die Reichsdomainen eine Kommission zur Verwaltung der Oeselschen Bau
ernbank, welche sich bei allen ihren Unternehmungen nach dein Allerhöchst bestätigten Regle
ment über diese Anstalt zu richten hat.

Verordn, uber die Oes. Bauernbank v. 24 Jan. 1825 (29277).

70’2. Der residirende Landrath führt insbesondere noch die Aufsicht über das Hospital 
der Ritterschaft und die übrigen auf Kosten derselben bestehenden wohlthätigen Anstalten, 

und revidirt ihre Rechnungen.
Oeselsche Landt.-O. v. 1827, §§ 115—119, 121.

II. Von dem Landmarschalle.

705. Der Landmarschall wird, in Gemäßheit der im vorigen Hauptstücke aufgestellten 
Regeln, von der gesammten Ritterschaft auf drei Jahre erwählt. Einen Gehalt bekommt er 

nicht.
Ebend., § 54.

704. Ist der Landlnarschall krank, oder abwesend, so erstrecken sich die in den 
§§ 601—603 für Livland aufgestellten Regeln auch auf die Insel Oesel.

Ebend., § 57.

705. Die allgemeinen Amtspflichten des Oeselsche» Landmarschalls sind dieselben, wie 
in Livland (§§ 609—611).

Ebend., §§ 59, 122, 123.

706. Der Oeselsche Landmarschall ist außerdem verpflichtet: 1) in dec Rekrutenkom- 
mission und in dem Pockenimpfungskomite den Vorsitz zu führen (a); 2) in der Kommis
sion zur Verwaltung der Oeselschen Bauernbank und in der beim Landrathskollegium er
richteten Abtheilung für Bauersachen zu sitzen (b).

(a) Cirk. des Min. des Inn. v. 15 Dec. 1829.—(b) Livl. Bauer-V. v. 20 Mörz 1819 27755 
Beil, in Betreff d. Insel Oesel, Anm. zum § 198; Verordn, f. d. Oes. Bauernbant v. 24 Jan. 1825 

(29277) § 7.
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707. Er führt, in Gemeinschaft mit bem Lanbratbskollegium, bie Aufsicht über bie 
Poststationeu ber Inseln Oe sel und Moon. Zu diesem Behufe besichtigt er im Frühjahre 
unb Herbste jede Poststation, und bringt die von ihm bemerkten Unordnungen, oder die 
von Seiten der Posthalter Statt gehabte Verletzung der mit ihnen geschlossenen Kontrakte 
zur Kenntniß des Landrathskollegiums. Bei dieser Visitation ist der Landmarschall be
fugt, bis zu sechs Postpferden ohne Zahlung der Progongelder zu verlangen.

Post.-O. f. d. Insel Oesel v. 22. Mai 1826.

708. In Bezug auf die Ritterschaftskasse und die Ritterschaftskanzellei hat der Oesel- 
sche Landmarschall dieselben Obliegenheiten, wie der Livländische (55 616 — 618). Er 
revidirt zweimal im Jahre die Kasse des dec Oeselschen Ritterschaft gehörigen Hospitals.

Oes. Landt.-O. v. 1827, §§ 124 u. 125.

III. Von den Konventödeputirten.

709. Die Konventödeputirten werden, nach den im vorhergehender! Hauptstücke aufge
stellten Regeln, auf drei Jahre gewählt. Aus zwei Kirchspielen wird immer ein Deputirter 
erwählt. Sie dienen ohne Gehalt.

Ebend., § 84.

710. Die Obliegenheiten der Konventödeputirten aus der Insel Oesel sind dieselben, wie 
die der Kreisdeputirten in Livland (55 620 u. 621).

IV. Von den Kassedeputirten.

711. Die Kassedeputirten, zwei an der Zahl, werden, nach derr im vorhergehenden 
Hauptstücke aufgestellten Regeln, auf drei Jahre gewählt. Sie dienen ohne Gehalt.

Oes. Landt.-O. von 1827, § 84.

712. Alle in den Art. 627—629 und 636 aufgestellten Regeln über die Livländischen 
Kassedeputirten erstrecken sich auch auf die Oeselschen.

Oes. Landt.-O. von 1827, §§ 158, 159, 140, 141.

715. Einer der Kassedeputirten und dec Ritterschaftssekretair nehmen auf dem Ritter
hause zu Arensburg die jährlich in die Ritterschaftskasse eingehenden Einkünfte in 
Empfang. Sie quittiren über den Empfang derselben und berichten darüber, so wie auch über 
die Rückstände, wenn dergleichen eristiren, dem residirenden Landrathe. Das Verfahren bei 
der Beitreibung solcher Rückstände ist dasselbe, wie in Livland (55 632 — 635).

Ebend., §§ 106 u. 107.

714. Sind ausserordentliche Ausgaben in der Zwischenzeit von einem Landtage zum 
andern zu bestreiten, so liegt es dem Landmarschalle und den Kassedeputirten ob, die 
Nothwendigkeit derselben auf dem folgenden Landtage vor einer zum Behufe der Revision 
der Ritterschaftskasse-Rechnungen errichteten Kommission zu erläutern und zu erweisen.

Ebend., h 145.

, 715. Zur Ritterschaftskasse sind drei Schlüssel vorhanden: Einer davon wird beim resi
direnden kandrathe aufbewahrt, der andere in der Kanzellei unter dem Siegel eines der 
Kassedeputirten, der dritte beim Ritterschaftssekretair.

Ebend., § 142.
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V. Don den NittcrschaftSkaffercvidcnten.

716. Die Revidenten der Ritterschaftskaffe, drei an der Zahl, werden, um sie zu ihrer 
bevorstehenden Obliegenheit besser vorzubereiten, auf jedem Landtage vorläufig zum folgen
den Landtage erwählt, der Ordnung gemäß, die im vorhergehenden Hauptstücke bezeichnet ist.

Ebend., § 156.

717. Wird in der Zwischenzeit von einem Landtage zum andern die Stelle eines Revi
denten der Ritterschaftskasse erledigt, so besetzt dieselbe der Adelskonvent.

Ebend.

i 18. Alle Bestimmungen über die Livländischen Kasserevidenten beziehen sich auch 
auf die Oeselschen Kasserevidenten (ÿ$ 640 — 642).

VI. Don der Ritterschaftökanzcllek.

719. Die Kanzellei dec Oeselschen Ritterschaft besteht aus einem Sekretair und der 
nöthigen Anzahl Schreiber.

Oes. Landt.-O. von 1827, §§ 144 u. 150.

720. Außerdem ist es erlaubt, in der Ritterschaftskanzellei junge Leute zu dem Behufe 
anzustellen, um selbige zur Verwaltung von rittecschaftlichen Aemtern vorzubereiten.

Ebend., §§ 69 U. 155.

721. Der Ritterjchaftssekretair wird, nach den im vorhergehenden Hauptstücke aufge
stellten Regeln, von der Ritterschaft auf 6 Jahre gewählt. Nach Ablauf dieser Frist kann 
derselbe auf Vorstellung des Landrathskollegiums aufs neue erwählt werden.

Ebend., §§ 65 u. 66.

722. Wird in der Zwischenzeit von einem Landtage zum andern die Stelle des Ritter
schaftssekretairs erledigt, so stellt das Landrathskollegium zu diesem Amte drei Kandidaten 
vor, und der Adelskonvent überträgt einem von ihnen die Verwaltung des Amtes bis zum 
künftigen Landtage. Der Landtag bestätigt nun entweder diesen in seinem Amte, oder besetzt 
die erledigte Stelle durch einen zu erwählenden neuen Kandidaten.

Ebend., § 71.

725. Die Beamten der Ritterschaftskanzellei werden aus dec Ritterschaftskasse besoldet.
Ebend., § 151.

724. Der Sekretair hat seine Wohnung im Ritterhause zu Arensburg.
Ebend.

725. Der Oeselsche Ritterschaftssekretair hat im Allgemeinen alle Pflichten zu erfüllen, 
welche dem Sekretair, Notar und Rentmeister der Livländischen Ritterschaft obliegen.

Ebend., HZ 69, 144 — 152.

726. Die Schreiber sind verbunden, in den Angelegenheiten des Landtags, des Adels
konvents und des residirenden Landraths alle Papiere zu mundiren.

Ebend.
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Dritte Abtheilung.
Von den Beamten der Esthländischen Ritterschaft.

I. Von den Landräthen.
1) Von der Zusammensetzung des Landrathskollegiums.

727. Im Esthland!sehen Gouvernement werden die Landräthe zwölf an der Zahl, auf 
Lebenszeit, nach den im vorhergehenden Hauptstücke aufgestellten Regeln gewählt (§§ 

486 — 491).
Esthl. Wahlmeth. von 1805, § 10.

728. Die Landrathe bilden in den Angelegenheiten der Ritterschaft das Landrathskolle- 
gium,—in judiciaren Sachen aber, unter dem Vorsitze des Generalgouverneurs, das Ober

landgericht.

Esthl. Ritt.- und Landr. B. I, Tit. I, Art. 5; Akkord-P. der Esthl. Rittersch. v. 29 Sept. 1710 
(2299) Art. 5.

729. Die Landrathe beziehen für die Dauer ihres Dienstes Tafelgelder aus den Ein
künften der dem Landrathsstuhle gehörigen Güter : Kai, Kuimetz und Rappel.

Kon. Schw. Res. v. 17 Jan. 1651, 26 Nov. 1658, 23 Nov. 1660, 50 Jul. 1662 Art. 16, 
30 Sept. 1675; Akkord-P. der Esthl. Rittersch. v. 29 Sept. 1710 (2299) Att. 7.

750. Den Landräthen soll ihres Amtes wegen sowohl während, als auch außer der 
Sitzung des Oberlandgerichts besondere Achtung bezeigt werden.

Esthl. R. u. L.-R. B. I, ?it. I, Art. 7.

751. In allen Sitzungen der Gouvernemelltsbehörden, an welchen die Landrathe Theil 
nehmen, und bei allen Versammlungen und öffentlichen Feierlichkeiten gebührt denselben 

der erste Platz nach dem Civilgouverneur oder dessen Stellvertreter.

Arg. des allg. Reichsg-, Bd. IX, § 167.

752. In der St. Nikolai-Kirche zu Reval haben die im Dienste befindlichen Landrathe 
besondere Platze.

Vertrag des Landrarhskoll. mit dem Magistrat der Stadt Reval vom 1 Febr. 1651.

2) Von den Pflichten der Landrathe.

755. Die Pflichten dec Landräthe sind von doppelter Art, in so fern sie nämlich in 
den Angelegenheiten der Ritterschaft das Landrathskollegium, oder als höchste judiciare 
Behörde im Gouvernement, das Oberlandgericht bilden.

754. Der Wirkungskreis der Landrathe, als Mitglieder des Landrathskollegiums, und 
ihre Theilnahme an den Berathungen des Landtags und des Ritterschaftsausschusses sind 
oben, in den 219 — 270 bezeichnet.

755. Von den Pflichten und der Gewalt der Landräthe, als Mitglieder des Oberland
gerichts, wird iln I Theile dieses Provinzialrechts, in der Behördenvecfassung der Ostseegou- 

vernements, B. III, gehandelt.
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IL Von dem RittcrschaftKhauplmanne.

I) Don der Wahl des Ritterschaftshauptmannes und seinen persönlichen 

Vorrechten.

756. Der Ritterschaftshauptmann wird, nach den im vorhergehenden Hauptstücke auf- 
ge stellten Regeln, von der Ritterschaft auf drei Jahre gewählt.

Akkord-P. der Eschl. Ritrersch. v. 29 Lept. 1710 (2299) Art. 6; Esthl. Landt.-O. v. 1756 
Tit. IV, Art. 1—5.

7ö7. allen gemeinschaftlichen Sitzungen mit den Gouvernementsbehörden und bei 
allen Versammlungen uni) Feierlichkeiten nimmt der Ritterschaftshauptmann den ersten 
Platz nach dem Civilgouverneur oder dessen Stellvertreter und nach den Landräthen, wenn 
selbige an der Versammlung Theil nehmen, ein.

Vergl. d. allg. Rcichsg. Bd. IX, § 167.

758. Einen Gehalt bezieht der Ritterschaftshauptmann nicht.

Ununterbc. Gewohnh.

759. Geht der Ritterschaftshauptmann vor Ablauf der Zeit, für welche er erwählt 
worden ist, mit Tode ab, oder kann derselbe Krankyeits halber oder anderer gesetzlicher Gründe 
wegen sein Amt nicht verwalten, so vertritt seine Stelle ein anderer vom Landrathskolle- 
gium und den Kreisdeputirten dazu ernannter Edelmann. Im ersten Falle verwaltet 
dieser Edelmann das Amt des Ritterschaftshauptmannes bis zum nächsten ordentliche« 
Landtage; im letzter» aber bis zur Beseitigung der Ursachen, welche den Ritterschastshaupt- 
mann an seiner Amtsverwaltung hinderten.

Esthl. Landt.-O. von 1756 Tit. IV, Art. 8.

2) Von den Pflichten dcS RitterschaftöhauptmanneS.

740. Als Vertreter der Ritterschaft hat der Ritterschaftshauptmann für die Wahrneh- 
mung der Rechte, Gerechtsame und Interessen der Ritterschaft zu sorgen, ohne alles Anse
hen der Person.

Ebend., Art. 7.

ê 741. Erachtet er es bei Erfüllung seiner Obliegenheiten für nöthig, sich mit den Land- 

rathen und den Kreisdeputirten zu berathen, so ladet ec dieselben zu einer gemeinschaftlichen 
Versammlung ein.

. : Ebend.

742. Außer dem Vorsitze auf dem Landtage, im Ritterschaftsausschusse und auf den 
Kreistagen liegt dem Ritterschaftshauptmanne insbesondere noch die Verpflichtung ob: 
1) alle Angelegenheiten zu besorgen, die ihrn von dec Ritterschaft übertragen werden, und 
alle im ersten Hauptstücke des zweiten Titels (§ 32 und folg.) bezeichneten Rechte der
selben wahrzunehmen; 2) die in die Ritterschaftskasse eingehenden Einkünfte zu administri- 
ren; 3.) die Poststationen zu verwalten.

Esthl. R. und L9î., 23. I, Tit. IV; Esthl. Landt.-O. v. 1756, Tit. IV, Alt. 7.

745. Außerdem führt der Ritterichaftshauptmann: 1) den Vorsitz in der Oberverwal
tung der Esthländischen Kreditkasse und im Nieder land- und Landwaisengerichte (a);

nimmt derselbe an den Sitzungen dec Rekrutenkommissiou, der Vvlksversorguogs- 

» Th. 7
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Kommission, des Pockenimpfungs-Komitc^s und des Kollegiums allgemeiner Fürsorge 

Theils); 3) wohnt er in den Angelegenheiten der Ritterschaft der allgemeinen Palaten- 

versammlung bei.
(a) Allerh. best. Regt, dec Kred.-K. des Esthl. Adels von 1802 u. Beh.-Vecf. d. Ostsee.-Gouv., B.
III. — (b) Allg. Reichsg., Bd. IV, Rekr.-Regl. U. Bd. XIII, Verordn, über die allg- Fürsorge u« 
Regt, über die Volksversorgung.

III. Äon den im Ritterschaftsausschusse sitzenden Krrisr 
dcputirten.

744. Die tm Ritterschaftsausschusse sitzenden Kreisdeputirten, zwölf an der Zahl, 
werden nach den im vorhergehenden Hauptstücke festgesetzten Regeln gewählt, und dienen 

ohne Gehalt.

745. Die Obliegenheiten dieser im Ritterschaftsausschusse befindlichen Deputirten sind 
in den §§ 261—270 ausführlich bezeichnet.

IV. Von der Esthländischen Ritterschaftskanzellei.

1) Von der Zusammensetzung dec Kanzellei und der Besoldung 
derselben.

746. Die Kanzellei der Esthländischen Ritterschaft besteht aus drei Ritterschaftssekre'- 
tairen, nebst der erforderlichen Anzahl Gehülfen, die aus der Zahl der jungen Leute zu er

nennen sind, welche sich zur Verwaltung der ritterschaftlichen Wählämter vorbereiten.
Esthl. Landt.-O. v. 1756, Tit. VIII, Art. 1.

Anmerkung. Der Sekretair deS Landwaisengerichts und die Sekretaire bet Oberverwaltung und 
der Kasseverwaltung deS Esthlandischen KreditvereinS genießen alle Rechte dec Ritterschaftssekretaire und 
führen auch diese Benennung; der letztere aber nur dann, wenn er seinem Stande nach zum Adel gehört. 
Besoldet werden die Sekretaire dec Oberverwaltung und der Kasseverwaltung des Kreditvereins aus der 
Kreditkasse; dec LandwaisengerichtSsekcetaic abec aus der Nittecschaftskasse.

747. Die Ritterschaftssekretaire werden, in Gemäßheit der im vorhergehenden Haupt
stücke aufgestellten Regeln, von der Ritterschaft auf Lebenszeit erwählt. In Eid genom
men werden sie beim Antritte ihres Amtes vom Landrathskollegium.

Esthl. Landt.-Ordn. v. 1756, Tit. VIII, Art. 1 u. 2.

748. Wird in der Zwischenzeit von einem Landtage zum andern in dec Ritterschasts- 
kanzellei eine Stelle erledigt, welche sofort besetzt werden muß, so treffen der Ritterschafts
hauptmann und der Ritterschaftsausschuß eine neue Wahl nach Stimmenmehrheit. Diese 
Wahl wird dem darauf folgenden Landtage zur Bestätigung vorgestellt.

Ebend., Art. 3.

749. Die Ritterschastssekretaire bekommen ihren Gehalt aus der Ritterschaftskasse. 
Die jungen Edelleute, welche sich zur Verwaltung von ritterschaftlichen Wahlämtern 

tror bereiten, dienen ohne Gehalt.
tlnunterbr. (Jewohnh.

2) Don den Pflichten der Kanzellei.

550. Dem ältesten Ritterschaftssekretair liegt es ob: 1) Aus dem Landtage in bett 

allgemeinen Angelegenheiten die Protokolle zu führen; 2) alle ausgehenden Papiere anzu
fertigen und die Kanzelleimaterialien anzuschaffeu; 3) dem Ritterschaftshauptmanne itt 
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allen Fällen nach bester Einsicht und Gewissen beizustehen und überhaupt die Kanzellei mit 
möglichster Pünktlichkeit zu dirigiren.

Esthl. Landt.-O. v. 1756, Tit. VIII, Art. 4.

751. Der zweite Ritterschaftssekretair, welcher vorzugsweise Oekonomiesekretair heißt, 
ist verpflichtet: 1) Das Rechnungswesen in Bezug auf die Einnahmen und Ausgaben der 
Ritterschaftskasse zu beaufsichtigen und die auf selbige Bezug habenden Dokumente aufzu
bewahren; 2) die Listen über die Répartition der Ladengelder und die Restantien anzufer
tigen; 3) jährlich für den Ritterschaftshauptmann die Generalrechnung über die Ritter- 
schaftssummen aufzusetzen, und 4) die beim Landwaisengerichte eingehenden Rechnungen 
dec Vormünder zu revidiren, falls solches dec Ritterschaftshauptmann nicht einem an
dern Beamten überträgt.

Ebend., Art. 6.

752. Die jüngern Ritterschaftssekretaire nehmen an allen Arbeiten des ältern Theil, 
und sind überdem noch verpflichtet, die Protokolle und andere vom altern Sekretair ange

fertigte Papiere zu mundiren, und die einkommenden Papiere und Akten in gehöriger Ord

nung zu verwahren.
Ebend., Art. 7.

755. Die jungen Edelleute, welche sich zur Verwaltung der ritterschaftlichen Wähläm
ter vorbereiten, gehen dem ältern und den jüngern Sekretairen in allen Geschäften zur Hand, 
die Protokollführung ausgenommen.

Ununterbr. Gewohnh.

V. Don den Beamten zur Verwaltung der Poststationen.

1) Don den Inspektoren der Posistationen.

754-. Im Esthlündischen Gouvernement befindet sich bei jeder Poststation ein In
spektor, welcher vom Ritterschaftshauptmanne zur örtlichen Beaufsichtigung ernannt 
wird.

Dieser und die folgenden §§ bis zum § 758 gründen sich auf ununterbrochene Gewohnheit.

755. Diese Beamten erfüllen in Bezug auf die Verwaltung der Poststationen alle 
Aufträge, welche ihnen vom Ritterschaftshauptmanne ertheilt werden.

2) Von den Postkommissalren.

756. Zur Zahl der Personen, welche von der Esthlündischen Ritterschaft in ihren 
Angelegenheiten gebraucht werden, gehören auch die Postkommissaire oder Postirungs- 
verwalter. Selbige werden vom Ritterschaftshauptmanne, auf den Grund besonde
rer Kontrakte, eingesetzt, deren Inhalt ihnen in jedem vorkommenden Falle zur Richt

schnur dient.

757. Diese Kontrakte werden vom Ritterschaftshauptmanne nach den auf dem Land
tage festgesetzten Regeln geschlossen. Sie bestimmen die Verhältnisse dec Postkommissaire 
zur Ritterschaft und deren Beamten.

758. Bei Schließung der Kontrakte mit den Postkommissairen wird es diesen beson
der- zur Pflicht gemacht, die ihnen laut Inventar anvertrauten Ländereien, Gbüude, 
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Pferde und Fahrgeräthe, als Eigenthum der Ritterschaft, sorgfältig zu beaufsichti« 

gen.

Vierte Abtheilung.
Von den Beamten der Kurländischen Ritterschaft.

I. Vom Landeöbcvollmächtigten.

759. Der Landesbevollmächtigte wird, nach den im vorhergehenden Hauptstucke auf« 
gestellten Regeln, von der Ritterschaft alle drei Jahre erwählt.

Vergl. d. Kurl. Landt.-»O. v. 1838.

760. Bei der Wahl des Landesbevollmächtigten wählt die Ritterschaft zugleich auch 
einen Kreismarschall zur Vertretung seiner Stelle für den Fall der Abwesenheit oder anderer 

Hindernisse wegen.
Allrrh. best. Gutachten d. Neichör. v. 14. Nov. 1827.

761. In allen Sitzungen der Gouvernementsbehdrden, an welchen der Landesbevvll- 
mächtigte Theil nimmt, und bei allen öffentlichen Versammlungen und Feierlichkeiten, 
nimmt er oder sein Stellvertreter den ersten Platz nach dem Eivilgouvcrneur oder dessen 

Stellvertreter ein.
Allg. ReichSg. Bd. IX, § 167.

762. Der Landesbevollmächttgte wird aus der Ritterschastskasse besoldet.
Ununtecbr. Gewvhnh.

765. Im Allgemeinen liegt es dem Landesbevollmächtigten ob, die Interessen der 
Ritterschaft geltend zu machen; alle Aufträge derselben zu erfüllen; kraft der ihrn anver» 
trauten Gewalt die im ersten Hauptstücke des zweiten Titels dieses Buchs, in den 
§§ 32 — 48 bezeichneten Rechte und Gerechtsame der Ritterschaft auf eine sorgfältige 
Weise zu wahren, und darüber zu wachen, daß die darauf Bezug habenden Geschäfte dec 

Ordnung gemäß betrieben werden.

764. Iu den besondern Obliegenheiten des Landesbevollmächtigten gehört:
1) In dem Ritterfchaftskomitö, in dem Generalkonvente des Kreditvereins und in allen 

rîàschaftlichen Kommissionen und Versammlungen, mit Ausnahme des Landtags und 
der allgemeinen Konferenzen, den Vorsitz zu führen.

2) An dec allgemeinen Versammlung der Palaten in den Angelegenheiten der Ritter

schaft Theil zu nehmen.
3) Im Kollegium der allgemeinen Fürsorge, der Versorgungskommission und dem 

Gouvernements - Jmpfungskomitü, auf vorgängige Einladung, den Sitzungen bei

zuwohnen.
4) Vereint mit einer besondern Kommission die Ritterschaftsgüter zu verwalten und die 

Aufsicht darüber zu führen; die von dem Rentmeister und dem an der Kasseverwaltung 
Theil nehmenden Krcismarschalle vorzulegende Répartition der Bewilligungen zu prüfen, 
diese Répartition zu bestätigen und die Verwaltung der Ritterschaftskasse zu beaufsichtigen.

Vergl. d. allg. Reichsg. Bd. IX, §§ 162 u. 169. — Regl. d. Kurl. Kred.-Vercins, § 163 — 
jnftr. f. d. Beamt, d. Kurl. Rittcrsch.-K., §§ 3—5. — Kurl. Landt.-O. v. 1838.

765. Der Landesbevollmächtigte entsiegelt alle an den Ritterschaftskomito eingehenden 

Papiere, und unterzeichnet alle Ausfertigungen desselben, in so fern nicht, auf besondern 
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Beschluß ber Ritterschaft, einige Papiere von sämmtlichen Mitgliedern de; Komiks, 
ober von einigen davon, zu unterzeichnen sind. In dem Komitö leitet er die Geschäfts
führung.

Instr. f. d. Beamt, d. Kurl. Rittersch.-K. v. 1856, § 5.

766. Bei Gleichheit dec Stimmen in dem Konnte gibt die Stimme des Landes
bevollmächtigten den Ausschlag.

Ebend.

767. Dec Landesbevollmächtigte, vereint mit den übrigen Mitgliedern des Konnte'-, 
revidirt monatlich die Ritterschaftskasse nach einer vom Rentmeister am ersten jedes Monats 
vorzulegenden Kasseübersicht.

Ebend.

H. Don dem RittcrschaftSkomitö.

i) Von der Zusammensetzung des Ritterschaftskomiles und der Besoldung 
seiner Mitglieder.

768. Dec Ritterschastskomite besteht, unter dem Vorsitze des Landesbevollmächtig- 
ttii, aus zehn Kreismarschällen, dem Sekretair und dem Rentmeister der Ritterschaft.

Dergl. d. Instr. f. d. Beamt, d. Kurl. Rittersch.-K. v. 1856.

769. Die Kreismarschälle werden, nach den im vorhergehenden Hauptstücke ausgestell
ten Regeln, in den Oberhauptmannschaften, zu zwei von jeder der fünf Oberhauptmann
schaften, auf drei Jahre gewählt. In jeder Obechauptmannschaft führt ein Marschall die 
Benennung des residirenden (inMitau); der andere aber wird als nicht residirender bezeichnet.

Ebend.

770. Die residirenden KreismarsclMe, so wie der Sekretair und der Rentmeister dec 
Ritterschaft, beziehen einen Gehalt aus der Ritterschastskasse. Außerdem haben der Sekre
tair und dec Rentmeister der Ritterschaft Wohnung im Ritterhause. Die nicht residirenden 
KreismarsclMe dienen ohne Gehalt.

Ebend.

771. Kann irgend einer von den residirenden Kreismarschällen Krankheit- halber oder 
anderer gesetzlicher Gründe wegen sein Amt der Reihefolge nach nicht verwalten, und es 
läßt sich keiner von seinen andern residirenden Kollegen zur Vertretung seines Amtes willig 

machen, so hat dec Ritterschastskomite darüber zu entscheiden, welcher von den residirenden 
Marschällen das Amt des abwesenden verwalten solle. Dein residirenden Diarschalle wird 
für die ganze Zeit der Verwaltung des Amtes seines Kollegen aus dem Gehalte dieses Letz

tem eine verhältnißmaßige Entschädigung zu Theil.

Ebend.

772. Derjenige residirende Kreismarschall, dec in seinem Amte durch keinen Kollegen 
vertreten wird, oder der sich zweimal nach einander in den von ihm zu beobachtenden 
Sitzungsterminen persdnlich nicht einfindet, wird als entlassen betrachtet, und ist an seine 
Stelle ein Anderer zu wählen.

Ebend.

775. Ist es einem residirenden Kreismarschalle gesetzlicher Gründe wegen nicht mdglich, 
dem ihm anvertrauten Amte länger vorzustehen, so hat er sich mit seinem Entlassungs

gesuche an den Ritterschaflskomitö zu wenden, welcher hiernächst eine neue Wahl veranstal- 
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tet. Der abgehende Kreismarschall ist jedoch verpflichtet, in seinem Amte so lange zu ver
bleiben, bis die neue Wahl vollzogen und er hierüber von dem Ritterschaftskomitö benach

richtigt worden ist.
Ebend.

774. Der Sekretair und der Rentmeister der Ritterschaft werden von der Ritterschaft 
auf Lebenszeit gewählt.

Landt.-Schl. v. 8. Aug. 1776, § 5.

775. Sollte der Ritterschaftssekretair seinen Dienst aufgeben wollen, so reicht er sein 
Entlassungsgesuch bei dem Komitö ein. Sein Amt hat er aber so lange zu verwalten, 
bis ein Anderer an seine Stelle ernannt worden ist.

Kurl. Landt.-O. v. 1838, § 185.

776. Ist der Ritterschaftssekretair oder Rentmeister krank, oder mit Genehmigung des 
Komitës abwesend, so hängt die Ernennung anderer Beamten zur Verwaltung ihrer Aemter 
von dem Komito ab.

3nstr. f. d. Beamt, d. Kurl. Rittersch.-K. v. 1856, §§5 u, 7.

L) Von den Pflichten deS Komità.

a) Allgemeine Pflichten deö RitterschaftSkomite^s.

777. Der Ritterschaftvkomitö ist im Allgemeinen verpflichtet, für die Auftechthaltung 
der Rechte, Gerechtsame und Einrichtungen der Ritterschaft zu sorgen; zu diesem Behufe 
die erforderlichen Maßregeln zu ergreifen und in allen Angelegenheiten die Interessen dec 
Korporation geltend zu machen. Derselbe kann sich nöthigenfalles mit seinen Vorstellungen 
nicht nur an die Gouvernementsobrigkeit wenden, sondern darf auch durch den Landey- 
hevollmächtigten bei den Ministern und selbst bei Kaiserlicher Majestät suppliciren.

Konfec.-Beschl. v. 6 Marz 1797.

778. Der Ritterschaftökomite setzt die gesammte Ritterschaft durch die Kirchspielsbe
vollmächtigten von allem demjenigen in Kenntniß, was sich auf ihre Angelegenheiten be
zieht, oder ihre Beschlußnahme erheischt.

Ebend., § 15, P, d,

779. Dec Komitö nimmt alle an die Ritterschaft gerichteten Papiere entgegen, gibt 
jm Namen derselben Antworten und Erklärungen, führt die ganze Korrespondenz in den 
Angelegenheiten der Ritterschaft, veranstaltet bei eintretenden Vakanzen, der vorgeschriebe
nen Ordnung gemäß, neue Wahlen, und ertheilt Adels- und andere Zeugnisse auf den 
Grund der bei ihr in Verwahrung befindlichen Dokumente.

Ebend., P. a.

780. Dem Konnte liegt die Verwaltung der Ritterschaftsgüter, die Répartition der 
Bewilligungen und die Aufsicht über die Ritterschaftskaffe ob.

Ebend., §§ 12 u. 15, P. b.

781. Alle Prozeßsachen, bei denen die Ritterschaft betheiligt ist, oder ihr Inte
resse in Betracht kommt, hat der Konnte mit möglichster Sorgfalt und Eifer zu 
betreiben.

Ebend., § 15, P. c.

782. Sind zur Wahrnehmung der Interessen der Ritterschaft Verfügungen und Hand
lungen nöthig, fur welche die dem Konnte auvertraute Gewalt nicht hinreicht, so zieht 
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derselbe In diesen Angelegenheiten die Dieinung der gesammten Ritterschaft in Kirchspiels- 
oder Oberhauptmannschaftsversammlungen ein.

Ebend., P. d.

785. Ohne Zustimmung der gesammten, in der vorgeschriebenen Ordnung zu Kirch
spielsversammlungen einberufenen, Ritterschaft darf der Komitö keine besondern Deputatio
nen anordnen. Dagegen ist es aber dem Ritterschaftskomitb nicht untersagt, zur Wahr
nehmung der ritterschaftlicheu Angelegenheiten nöthigen Falles Ritterschaftsbeamte ab- 

zuordnen,
Ebend., P. b.

184. Der Komitö und der Landesbevollmächtigte haben jedem Landtage einen aus
führlichen Bericht über ihre Geschäftsführung abzustatten.

Kurl. Landt,-O. v. 1858, §§ 92 u. 94.

785. Das Maß der Theilnahme des Ritterschastskomite^S an den Berathungen des 
Landtags ist oben in den §s 303—331 ausführlich bezeichnet.

b) Besondere Pflichten der Kreismarfchalle.

786. Die restdirenden Kreismarschälle sind beständige.Mitglieder des Ritterschafts
komitee, und wechseln mit einander alle zwei Monate ab, so daß immer drei derselben in 

Mitau gegenwärtig sind.
Instr. f. d. Beamt, d. Kurl. Rittersch.-K. v. 1856, § 7.

787. Bei dem alle zwei Monate Statt findenden Wechsel sind sämmtliche residirende 
Kreismarschälle verpflichtet, sich in Mitau zu versammeln. Ihre Sitzungen setzen sie als
dann so lange fort, als die zu ihrer Prüfung vorliegenden Sachen solches erheischen. In 

andern wichtigen Fällen werden die abwesenden Mitglieder des Komitees gleichfalls zu all- 

gerneinen Versammlungen einberufen.
Ebend., § 6.

788. Die restdirenden Kreismarschättc sttzcn in den Kreis-Rekrutenkommissionen, und 
können auch, gleich dem Landesbevollmächtigten, zur allgemeinen Versammlung der Gou- 

pernementspalatcn zugezogen werden.
Arg. deS allg. ReichSg., Bd. IX, § 164.

789. Die nicht restdirenden Kreismarschälle halten stch in ihren Oberhauptmann- 
schasten auf, wo sie in den Oberhauptmannschafts- und Kreisversammlungen den Vorsitz 
führen und die Angelegenheiten der Ritterschaft besorgen. In besonders wichtigen 
Fällen werden sie zu den Sitzungen des Ritterschaftskomitö^s einbcrufen.

Jnstr. f. d. Beamt, d. Kurl. Rittersch.-K. v. 1856, §. 6.

790. Jeder nicht residirende Kreiömarschall steht mit dem Ritterschaftskomitb oder mit 
hem restdirenden Kreismarschalle seiner Oberhauptmannschaft in beständiger Korrespondenz. 
Die hierauf Bezug habenden Papiere werden in einem Archive aufbewahrt, welches an den 
peu erwählten nicht restdirenden Kreismarschall abzuliefern ist,

Ebend.

c) Besondere Pflichten deS Ritterschaftssekretairs.

791. Der Ritterschaftssekretair hat auf dem Landtage, in der allgemeinen Konferenz 
und in fcm, Ritterschaftskomitb eine berathende Stimme. Ec hat das Recht, und wenn 
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es das Interesse der Ritterschaft durchaus erheischt, auch die Wicht, besondere Meinun
gen einzureichen, doch muß er die Gründe ansühren, die ihn dazu veranlassen. Diese be

sondern Meinungen desselben werden zu Protokoll genommen.
Kurl. Landt.-O. v. 1858, §§ 186 u. 195.

792. Auf den Landtagen und in den Konferenzen iss der Ritterschaftssekretair ver- 
psiichtet, die Versammlung auf die Gesetze und die Umstände der Sacbe aufmerksam zu 
machen, und muß, wenn es bei Lösung von Zweifeln und Fragen aus Kenntnisse und Er
fahrung ankommt, der Versammlung durch eine richtige und genaue Darstellung des 
Wesens der Sachen behülslich sein.

Ebend., § 194.

795. In den Versammlungen der Landtage, der Konferenzen und der Ritterschaftsko- 
mitö's führt er das Protokoll, und hat alle Papiere, ^die von diesen sowohl, als auch vom 
Landesbevollmächtigten ausgefertigt werden, zu cvntrassgniren.

Cbend., §§ 187 u. 188.

794. Der Ritterschaftssekretair ist dafür verantwortlich, daß in den von ihm abgefaß
ten Beschlüssen der ritterschaftlicben Versammlungen die Meinung der Majorität der Kirch
spiele treu, klar und den von iynen ertheilten Instruktionen gemäß abgefaßt werde. Waltet 
über den Sinn dieser Instruktionen irgend ein Zweifel ob, so berichtet der Sekretair dem 
Landbotenmarschall hierüber, damit dieser Gegenstand durch gehörige Berathungen in der 
Versammlung Deutlichkeit erlange.

Ebend., § 195.

795. Alle mündlichen Anträge auf dem Landtage hat der Ritterschaftssekretair sofort 
niederzuschreiben und alsdann laut zu verlesen, um Gewißheit darüber zu erlangen, daß 

dec Sinn des Antrags richtig aufgefaßt worden sei.
Ebend., § 189.

796. Das Diarium jeder Sitzung muß bis zur nächsten mundkrt und in der Ver
sammlung verlern werden; hiernächst aber ist dasselbe mit der Eontrastgnatur des Sekre

tairs dem Landbotenmarschalle zur Unterschrift vorzulegen.
Ebend.

797. Abschriften von Papieren und Allszüge aus dem Landtagsdiarium kann der Rit- 
terscbastssekretair an Andere, als an Deputirte, nur mit Bewilligung des Landbotenmar- 
schalls oder des ganzen Landtags verabfolgen; die Aushändigung von Abschriften aus den 
Akten des Archivs, oder aus den Journalen und Akten des Ritterschaftskomito s an Per
sonen, die zu demselben nicht gehören, kann aber nur mit Bewilligung des Landesbevoll- 
mächtigtcn oder des Rittesschaftskomite's Statt finden.

Ebend., § 190.

798. Der Ritterschaftssekretair bedient sich bei seinen Amtsverrichtungen des Ritter- 
schaftrsiegels.

Ebend.,) 191.

799. Bei über häuften Geschäften während des Landtags ist es dem Rittcrschafts'ekre- 
tair gestattet, sich einen der Deputirten zur Hülfe zu erbitten, wobei er die Beglaubigung 

der Abschriften einem dec Aktuare überträgt.
Ebend., § 192.
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d) Besondere Pflichten des Ritterschaft Rentmeisters.

800. Der Rentmeister führt, vereint mit einem der Kreismarschälle, der zu diesem 
Behuf vom Landesbevollmächtigten mit Zustimmung des Landtags ernannt wird, die Auf
sicht über alle Geldsachen der Ritterschaft.

Jnstr. f. d. Beamt, d. Kurl. Rittecsch.»Kom. v. 1856, §§ 8—14.

801. Er trägt gemeinschaftlich mit dem hierzu ernannten Kreismarsàlle dem Ritter-. 
schaftskomitö alle Sachen vor, lvelche sich auf die Verwaltung der Ritterschaftsgüter be
ziehen; legt dem Konnte die von ihm angefertigte Répartition der Bewilligungen vor; sieht 
darauf, daß alle Zahlungen in den dazu bestimmten Fristen in die Ritterschaftskasse einge
hen, und wendet sich, wenn Rückstände existiren, mit Vorstellungen an den Komito, um 
Maßregeln zur Eintreibung derselben zu ergreifen.

Ebend.

802. Er ist verpflichtet, die an die Ritterschaftskasse einzuliefernden Gelder entgegen 
zu nehmen; den Bestimmungen gemäß Zahlungen aus derselben zu bewerkstelligen; über die 
Einnahme und Ausgabe genaue Rechnung zn führen, und überhaupt das ganze Rechnungs

wesen der Ritterschaft zu beaufsichtigen.
Ebend., § 8.

III. Von der Ritte rschaftSkanzellei.
805. Die Ritterschaftskanzellei besteht, unter der Leitung des Ritterschaftssekretairs, 

aus dem Archivar, zwei Aktuaren und der erforderlichen Anzahl Schreiber.
Dergl. d. Kurl. t'andt.-O. v. 1858. an versch. Stell.

804^. Der Archivar und die Aktuare werden auf Lebenszeit gewählt, und aus der Rit- 
terschaftskasse besoldet.

805. Der Archivar führt die Aufsicht über das Ritterschaftsarchiv, und ist dafür ver
antwortlich, daß dasselbe in der gehörigen Ordnung erhalten werde.

Deschl. der allg. Konf. v. 1746, § 10, u. 1763, § 27.

806. Die Aktuare haben die Geschäfte zu besorgen, welche ihnen vom Landesbevoll
mächtigten und von dem Ritterschaftskomite, oder dem Landbotenmarschalle und dem Land
tage aufgetragen werden. Auch sind sie dem Ritterschaftssekretair bei Verwaltung seiner 
Amtes behülslich.

Vergl. d. Kurl. Landt.»O. v. 1858, § 192.

IV. Don den Kirch spielsbevollmächtigten.

807. Die Kirchspielsbevollmächtigten werden, nach den in den §$ 504—507 auf
gestellten Regeln, von den Kirchspielen aus drei Jahre erwählt. Sie dienen ohne Gehalt.

Kurl. Landt..O. v. 1858, §§ 17 u. 18.

808. Ihre Hauptpflicht besteht in der Zusammenberufung der Adeligen ihres Kirch, 
spiels zu den Versammlungen, der Bestimmung des Ritterschastskomitvs oder des Landta
ges gemäß, und in der Aufsicht über die Verhandlung der Sachen in diesen Versammlun
gen, nach den hierüber erlassenen Vorschriften.

Ebend., § 19.

809. Sie sind verpflichtet, die an sie vom Landtage, dem Rittcrschaftskomitö und den 
Kirchspielsdcputirteu eingehenden Arkularschreiben nach dec in den Kirchspielen eingesührtcn 
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Ordnung zu befördern, und die dabei Statt findenden Verzögerungen in der nächsten Ver
sammlung anzuzeigen.

Ebend., § 21,

810. Die Bevollmächtigten sind verpflichtet, auf den Wunsch der Kirchspiele dem Rtt- 
ferschaftskomits die nöthigen Vorstellungen zu machen, falls die örtlichen Umstände, oder 

das Beste der Kirchspiele solches erheischen-
Ebend., § 22.

811. In den Angelegenheiten ihrer Kirchspiele treten sie mit dem Landesbevollmäch
tigten und dem Ritterschaftskomitö in Schriftwechsel. Auch steht ihnen die Befugniß zu, 

den Adeligen ihrer Kirchspiele die erforderlichen Attestate zum Behufe der Vorstellung der
selben an den Landesbevollmächtigten zu ertheilen.

Ebend., §§ 22 u. 25,

812. Innerhalb acht Tagen nach dem von dem Ritterschaftykomitö anberaumtcn Ter, 
mine sind dieselben verpflichtet, die Wahlprotokolle an diesen Konnte einzusenden, falls des, 
halb keine andere Anordnung getroffen worden ist.

Ebend., § 23.

815. Die Kirchspiel-makler sind, auf den Grund der Kurländischen Bauerverordnung, 
den Kirchspielsbevollmachtigten untergeordnet, und stehen unter ihrer unmittelbaren Auf? 
sicht. Sie unterzeichnen die Schnurbücher, sehen darauf, daß sie ordentlich geführt werden, 

und revidiren dieselben so ost als möglich.

Karl. Bauer-V. v. 25 Aug. 1817 (27024) § 252. Kurl. Landt.-O, v. 1838, § 24.

814. Die Kirchspielsarchive befinden sich im Gewahrsam der Kirchspielsbevollmäch« 
tigten. Nöthigen Falles ertheilen die Bevollmächtigten von den in den Archiven befindlichen 
Papieren Abschriften mit ihrer Beglaubigung und überliefern ihrem Nachfolger, bei Abgabe 
ihres Amtes an ihn, auch die Archive mit der darüber geführten Negitatur.

Kurl. Laiidt.-O. p. 1858, §§ 10 u. 20.

815. Die Kirchspielsbevollmächtigten können andere Edelleute ihrer Kirchspiele zur 
Verwaltung ihres Amtes bestellen, Auch ist es ihnen erlaubt, zu diesem Behuf Edelleute, 
die in andern Kirchspielen mit Landgütern ansässig sind, oder auch solche, die gar keine Land
güter besitzen, aber zur Kurländischen Matrikel gehören, willig zu machen.

Ebend., § 26.

V. Von dem Landbotenmarsch alle.

816. Der Landbotenmarschall wird von den auf dern Landtage versammelten Depur 
tirten aus ihrer Mitte erwählt (§ 511).

Kurl. Landt.-O. v. 1838, §tz 84, 86 u. 175,

817. Die Hauptpflicht des Landbotenmarschalls besteht in der Aufsicht über den Gang 
der Landtagsverhandlungen, den Bestimmungen gemäß, die tm zweiten Hauptstücke dieses 
Titels enthalten sind.

Ebend., § 176.

818. Um die Berathungen und sonstigen Angelegenheiten der Ritterschaft freier 
überwachen zu können, ist dec Landbotenmarschall befugt, seine Instruktion einem der De- 
putirten zu übertragen; selbst aber kann derselbe auf keinen Fall die Instruktion eines an- 
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dem Kirchspiels übernehmen. Enthält die von ihm übertragene Instruktion erwa- Zweifel« 
Haftes, so hat nicht der sie übernehmende Deputirte, sondern der Landbotenmarschall selbst 
die nöthigen Erläuterungen darüber zu geben.

Ebend., §155,

819. Der Landbotenmarschall bestimmt die Zeit dec Sitzungen; eröffnet und schließt 
dieselben; setzt fest, in welcher Ordnung die Sachen vorzutragen sind, und sieht auf die 
Beobachtung dieser Ordnung, Nach gehöriger Erörterung des Gegenstandes erklärt er die 
Berathungen für geschlossen, und ordnet di? Abstimmung an. Bei Gleichheit der Stimmen 
gibt die seinige den Ausschlag.

Ebend.

820. Der Landbotenmarschall ernennt die im § 304 angeordneten Deputationen, 
und bildet auch die im § 308 bezeichneten Kommissionen, zur Vorbereitung der Land? 
tagsangelegenheiten.

Ebend., § 178.

821. Der Landbotenmarschall sorgt für Nutze und Anstand in der Versammlung.
Ebend., § 180.

822. Wahrend der Landbotenmarschall im Allgemeinen auf die gesetzliche Ordnung bei 
der Geschäftsführung sieht, richtet er zugleich sein Bestreben darauf, daß die zur Beurthei
lung des Landtags vorgelegten Gegenstände mit der gehörigen Vollständigkeit und Klarheit 

vorgetragen werden.
Ebend.

825. Der Landbotenmarschall ordnet diejenigen Sitzungen an, in welchen die Bera? 
thungen nur in Gegenwart der Deputirten Statt finden, und bei welchen der Zutritt den 
übrigen Mitglieder der Ritterschaft untersagt ist. Er kann nöthigen Falles die Bildung 
eines Ausschusses verlangen, der nur aus einigen Deputirten besteht (§ 314), und be

stimmt die Zeit seiner Sitzungen.
Ebend., § 181.

824. In Uebereinstimmung mit der in der Versammlung Statt gefundenen Majorität, 
bestimmt der Landbotenmarschall den peremtorisehen Termin zur Annahme der Anträge 
von den Kirchspielsversammlungen sowohl, als auch überhaupt von den Mitgliedern der 
Ritterschaft. Er erklärt auch die Landtagstermine für geschlossen, uud bestimmt, bei 

Entlassung der Versammlung nach Schließung des ersten Termins, die Zeit des zweiten.
Ebend.

825. Während des Landtags unterschreibt der Landbotenmarschall alle in Ange» 
legenheiten der Ritterschaft ausgehende Papiere. Auch entsiegelt derselbe aste eingehende 
Papiere.

Ebend., § 185.

826. Nach Beendigung des zweiten Landtagsterminö hören die Obliegenheiten des 
Landbotenmarschalls auf.

VI, Von den von den Kirchspielen zum Landtage erwählten Deputirten.

827. Die Kirchspielsdeputirten (Landboten) werden, nach den im vorgehenden Haupt
stücke aufgestellten Regeln, für beide Landtagstermine gewählt.

Ebend., § 196.
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828. Dic Versammlung der Deputirten reprdfentttf die ganze Ritterschaft, und ge» 
nkeßt in allen äußern Verhältnissen die Rechte, welclie der ganzen Korporation gebühren.

Ebend., § 148.

829. Jeder Deputirtc übernimmt mit diesem Berufe die Verpflichtung, die Jnstruk- 
tivn seines Kirchspiels genau zu befolgen, uns ihr seine eigenen Meinungen unterzuordnen, 
iixnn selbige in irgend einer Beziehung von der Instruktion abweichen sollten. Die ger 
ringste Abweichung von der Instruktion, obschon in der allerbesten Absicht, wird für eine 
Amtsverletzung angesehen, und mit der Ausschließung aus der Ritterschaft bestraft. Alles, 
was ein Deputirter der ihm ertheilten Instruktion zuwider gethan hat, wird für nichtig 

erachtet.
Canbt.#5d)L ». 19 Juli 1763, § 30; Kurl. Landt.«O. ». 1838, § 197.

850. Auf das von der Majorität angenommene Begehren des Landbvtenmarschalls 
oder eines der Deputirten, ist bei der Diskussion über irgend einen Gegenstand jeder Depu« 
tirte verpflichtet, seine Instruktion vorzuzeigen.

Kurl. LaNdt..S. ». 1838, § 198.

851. Die Erklärung eines Deputirten, seine Instruktion nicht verstehen oder erläutern 
zu können, ist eben so wenig zulässig, als eine ihren Worten und ihrem Sinne zu- 
widerlaufcnde Auslegung. In einem solchen Falle muß derselbe seine Instruktion im Ori
ginale vorzeigcn. Wird sie wirklich unerklärbar befunden, so ist die Stimme des Kirchspiels 
in Bezug auf den fraglichen Gegenstand für nichtgegeben zu erachten.

Ebend., § 199.

852. Bei allen Gegenständen, über welche das Kirchspiel dem Deputirten keine be
stimmte Instruktion gegeben hat, oder geben konnte, und ihn auch nicht zur Interpretation 
ermächtigte, wird die Stimme des Kirchspiels für m'chtgegeben erachtet; der Deputirte 
geht aber dadurch des Rechts nicht verlustig, für seine Person Bemerkungen und Er
klärungen über den fraglichen Gegenstand abzugeben. Wird es ihm aber überlassen, die In

struktion nicht bloß ihren Worten, sondern auch ihrem Sinne nach zu interprctircn, so geht 
derselbe hierbei nach seiner innern Ueberzeugung zu Werke und sieht auf das Gesammtwohl.

Ebend., § 200.

855. Wer Krankheit» halber oder anderer vom Landbotenmarschalle für gesetzlich er
kannter Ursän wegen in der Versammlung nicht erscheint, ist (wenn das Kirchspiel für 
diesen Fall keine andere Verfügung getroffen hat) verpflichtet, sein Amt nebst seiner Instruk
tion irgend einem andern Deputirten zu übertragen, der zugleich die auf seinem Mandan
ten ruhende Verantwortlichkeit übernimmt. Niemanden ist es gestattet, mehr als eine fremde 
Instruktion zu übernehmen, so daß ein Deputirter auf keinen Fall über mehr als zwei 
Stimmen verfügen kann.

Ebend., §§ 183 u. 154.

851. Wer eine Instruktion von einem andern Deputirten übernimmt, darf dieselbe an 
keine dritte Person übertragen. Kann oder will derselbe auf den Grund dieser Instruktion 
nicht handeln, so muß er darum bitten, solches im Diarium zu vermerken. In diesem 
Falle müssen die Deputirten der Oberhauptmannschaft, zu der das Kirchspiel, welches die 
Instruktion ertheilt hat, gehört, um die Übertragung derselben an einen andern der anwe
senden Deputirten anhalten.

Ebend., § 157.
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855. Mit bem gänzlichen Schlüße des ?anbhg5 und der Abstattung der erforderlichen 
Relationen von Seiten der Deputirten an ihre Kirchspiele sind ihre Obliegenheiten als 

erloschen zu betrachten.

VII. Von dem Konferenzdirektor.

856. Dec Konferenzdircktor wird, nach der im § 341 vorgeschriebenen Ordnung, 
aus dec Zahl der auf der Konferenz ernannten Kirchspielsdeputirten gewählt.

Kvnf.ren;«O. v. 1806, Abth. II, § S.

857. Dem Direktor liegt es ob, für die Ordnung der Berathungen in der Konferenz zu 
sorgen. Die ausführlichen Bestimmungen hierüber find im zweiten Hauptstücke dieses Titels, 

in den 344 — 350, enthalten.
Ebknd.

858. Während der Dauer der Konferenz unterschreibt der Direktor alle in Angele
genheiten der Ritterschaft ausgehende Papiere, und entsiegelt alle eingehende.

Ebend.

859. Mit dem Schlüße der Konferenz erlöschen die Obliegenheiten der Direktor- der
selben.

Dritter Titel.
Von den Rechten und Vorzügen deS Adelstandes, welche Lnsbefondere 

jedem einzelnen Individuum gebühren.

Erstes Hauptstück.
Von den mit dem Dienste verknüpften Rechten.

840. Die Adeligen der Ostseegouvernements, die örtlich immatrikulirten sowohl, als 
auch die nicht immatrikulirten, genießen überhaupt in Bezug auf den allgemeinen Staats» 
dienst alle Rechte, welcl)e dem Russischen Adel gebühren.

25 Lept. 1725 (4509); 4 April 1728 (5287); 14 Ma'r; 1729 (5585); 28 März 1731 
(5732) und 16 Okt. 1734 (6639).

841. Dem Adel ist auf immer die Freiheit verliehen, in den allgemeinen Staatsdienst 
zu treten, ohne jedoch zu selbigem gezwungen zu sein, es sei denn, daß eine durch einen 
Namentlichen Allerhöchsten Ukas kund gethane besondere Nvthlvendigkeit solches erheische.

Allg. Reichs«., Dd. IX, § 184.

842. Den im Staatsdienste stehenden Edelleuten ist es erlaubt, denselben fortzusetzen, 
oder, mit Beobachtung dec darüber festgesetzten Regeln, um ihre Entlassung zu bitten.

Ebend., § 185.
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845. Während des Militait- und Civildienstes genießen die Edelleute besondere, in 
dem Militairgesetzbuche und in dec Civildienstordnung ausführlich angegebene Rechte.

Ebend., § 186.

844. Den Edelleuten ist es auch gestattet, in den Dienst verbündeter Europäischer 
Mächte zu treten und mit gesetzlichen Pässen in das Ausland zu reisen; es ist aber zu jeder 
für die Russische Selbstherrschaft erforderlichen Zeit, so bald das Gesammtwohl den Dienst 

des Adels erheischt, jeder Edelmann verpflichtet, auf den ersten Ruf dec Selbstherrschenden 
Gewalt zum Behufe des Staatsdienstes keine Müde und selbst das Leben nicht zu schonen.

Ebend., § 187.

845. Der Edelmann genießt alle Rechte und Vorzüge seines Standes, selbst wenn er 
sich niemals im Staatsdienste befunden hat.

Ebend., § 188.

846. Edelleute, welche in einem niedern Militairrange dienen, bewahren in Krimi
nalsachen das Recht ihres Standes. Bei allen Strafen muß mit ihnen nach den für Ober- 
officiere gesetzlich bestimmten Regeln verfahren werden.

Ebend., § 189.

847. Jeder nicht dienende Edelmann ist berechtigt, die Uniform des Gouvernements 
zu tragen, in welchem er mit einem Landgute anfäßig ist oder wo derselbe zur örtlichen 

Matrikel gehört.
Ebend., § 190.

848. Die örtlich immatrikulirten Edelleute haben ein ausschließliches Recht auf die 
Aemter, welche von den Adelswahlen abhängen. Die Ausnahmen von dieser allgemeinen 
Regel sind in dem von den ritterschaftlichen Wahlen handelnden Hauptstücke bezeichnet.

Für Livland: Priv. Sigis. Aug. v. 28 Nov. 1861, Art. 4; Subjekt.-Pakt. v. 28 Nov. 1861, 
Art. 8; Dipl, über die Verein. Liol. mit Hitthauen v. 26 Dec. 1866, P. 9, 17, 18; König!. 
Schw. Resol. v. 6 Aug. 1654, § 6, 17 Aug. 1648, § 9, 51 Okt. 1662, § 7,10 Mai 1678, 

§ 11; Akk.-Punkte der Livl. Rittersch. v. 4 Juli 1710 (2279) P. 6 u. 11; Ukas v. 9 Jun. 1752. 
Für Esthland. Gnad.-Br. des Königs Erich XIV v. 2 Aug. 1861, des Königs Johannas III, v. 9 
Okt. 1870 und von Sigismund v. 10 April 1894; Akk..Punkte der Esthl. Rittersch. v. 29 Sept. 
1710 (2299) P. 4, 6, 51. Für Kurland: Subj.-Pakt. v. 28 Nov. 1861, Art. 8; Priv. 
Slgism. Aug. v. 28 Nov. 1861, Act. 8; Form. Reg. v. 1617, § 1; Landt.-Schl. v. 24 Dec. 
1624 u. 25 Aug. 1629; Komm.-Dec. v. 29 Nov. 1642, § 7; Komm.-Dec. v. 1717, Art. 4; 
Reversai d. Herz. Ferdinand v. 9 Juli 1698 und d. Herz.Karl v. 28 Okt. 1789; Pilt. Stat., Thl. I, 
Ttt.II, § 1; Tit. IV, § 1. Für die Insel Oesel: Urk. d. Bisch. Kiewel v. 1824; die oben bei 
Livl. angeführten Königl. Schweb. Res.; Gn.-Br. d. Kaiserin Anna v. 28 März 1751 (8752); 
Reskr. d. Gen.-Gouv. Gr. Browne an d. Oes. Landr.-Kolleg. v» 19 Sept. 1785.

Zweites H a uptstück.
Aon den Rechten in Bezug auf das Gericht und das Ver

fahren in Kriminalsachen.

849. Ohne Urtheil und Recht soll ein Edelmann weder am Leben gestraft werden, 
noch der Ehre verlustig gehen.

Allg. ReichSg., Bd. IX, § 192.
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850. Ein Edelmann wird nur von Seinesgleichen gerichtet. In Kriminalsachen geht 
der Edelmann dieses Rechtes auch dann nicht verlustig, wenn er, seinem Wunsche gemäß, 
hi eine Gilde eingeschrieben wird, obschon ein solcher bei Handelsstreitigkeiten dem Gerichte 
und Rechtsverfahren in dec Eigenschaft eines Kaufmannes unterliegt.

Ebenb., § 195.

851. Edelleute, welche in den Städten leben, ohne in die Gilde eingeschrieben zu sein, 
sind dem Stadtgerichte nicht unterworfen; doch sind Sachen, die städtische Immobilien 
betreffen, welche sich in ihrem Besitze befinden, hiervon ausgenommen.

Für Livland und die Insel Oesel: König!. Schw. Resol. v. 51 Okt. 1662 und 10 Mai 1673. 
Für Esthland: König!. Schw. Resol. v. 50 Juli 1662, Art. 14 und 18 und vom 50 Sept. 
1675. Für Kurland: Kommis. Absch. v. 29 Nov. 1642, § 52- Landt.-Absch. v. 8 Juli 
1684, § 51; Komp.-Akte v. 15 Jun. 1684, § 14.

852. Die Sache eines Edelmannes, welcher ein Kriminalverbrechen begeht und den 
Gesetzen nach Ehre oder Leben verwirkt, kann ohne an den Senat zu gelangen und ohne 
Bestätigung Kaiserlicher Majestät ihre Endschaft nicht erreichen.

Allg. Reichög., Bd. IX, § 194.

855. Der Edelmann ist von jeder Leibesstrafe frei.
Ebend., § 195.

854. Die Edelleute der Ostseegouvernements haben ihren Gerichtsstand nur vor den 
durch das Gesetz angeordneten Behörden, nach den in der Verfassung dieser Behörden vor
geschriebenen Regeln (a). Die Anordnung außerordentlicher Gerichte oder Kommissionen 
ist in Bezug auf sie oder ihre Sachen nur dann zulässig, wenn besondere Allerhöchste Be
fehle darüber ergehen, oder auch in Fällen, die das Gesetz namentlich bestimmt, oder endlich, 

wenn die streitenden Theile selbst gemeinschaftlich darum nachsuchen (b).

(a) König!. Schweb. Res. v. 51 Okt. 1662, P. 9, u. v. 2 Apr. 1681, § 5; Komm.-Dec. v. 
1717, Act. 19 ad grav. — (b) Komm.-Dec. v. 1717, Art. 5, ad grav. Vergl. d. bürgerl. 
tu peint. Proz. d. Ostsee-Gouv.

855. Die Edelleute der Ostseegouvernements haben in allen Sachen, welche ihre Per
sönlichkeit betreffen, ihren ausschließlichen Gerichtsstand vor der obersten judiciären Gou
vernements-Instanz, namentlich aber: in Livland und auf der Insel Oesel vor dem Liv
ländischen Hofgerichte (a), in Esthland vor dem Oberlandgerichte (b), in Kurland vor dem 

Oberhofgerichte (c). (Vergl. dm I, IV und V Theil dieses Provinzialrechts).

(a) Hofg.-O. v. 6 Sept. 1650, § 20; Att.-PUnkte d. Livl. Rittcrsch. v. 4 Juli 1710 (2279), 
P. 7. — (b) König. Schweb. Res. v. 5 Sept. 1654, 25 Rov. 1668, 4 Juli 1670, Art. 1 u. 
4 , 16 Okt. 1670, Art. 5; Akk.-Punkte d. Esthl. Rittcrsch. v. 29 Sept. 1710(2299) Art.4.— 
(c) Form. Reg. v. 1617, Art. 16.

856. Die Regeln über die den Edelleuten der Ostseegouvernements ertheilten Vorzüge 
in Bezug aus das Verfahren in Kriminalsachen und ihre Befreiung vom persönlichen 
Arreste in unbedeutenden Sachen sind ausführlich im IV und V Theile dieses Provinzial
rechts, tu den Gesetzen über den bürgerlichen und peinlichen Prozeß, enthalten.
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Drittes H auptst uck.
Von den Rechten in Bezug auf Abgaben und 

Leistungen.

857. Die Edelleute der Ostseegouvernements sind, wie alle Edelleute des Russischen 
Reichs, von allen persönlichen Abgaben und Leistungen befreit.

Vergl. d. allg. Reichsg., Bd. IX, §§ 196 u. 197. Für Livl. u. Oesel: Urf. des O. M. 
Mengden v. 1457; d. Bisch. Jol). Kiewel v. 1624, Art. 6; d. Erzb. Thomas v. 1651, Art. 6 ; 
Sig. Aug. v. 28 Nov. 1661, Art. 9; Caut. Radz. v. 4 Marz 1662, Art. 9 u. 10; .Sxcnigl. 
Schweb. Res. v. 51 Oft. 1662, P. 10; v. 23 Oft. 1665, § 1, Akf.-Pun te d. Livl. Rittersch. 
v. 4 Juli 1710 (2279) P. 18; Adels-O. v. 21 Apr. 1785 (16187) Art. 56. Für Esthl.: 
Urf. d. O.-M. Walter v. Plettenberg v. 1525; d. O.-M. Joh. v. d. Recke v. 1550; b. O.-M. 
Heinr. v. Galen v. 13 Jan. 1552; Köuigl. Schroed. Res. v. 5 Marz 1625, P. 7; 8 Juni 1630;
30 Juli 1662, Art. 4; 16 Oft. 1675, Art. 5; Akf.-P. d. Esthl. Rittersch. v. 29 Sept. 1710 
(2299) Art. 28; Adels-O. v. 21 Apr. 1785 (16187) Act. 56. Für Kurl.: Erstes Per- 
schreiben d. Herz. Gotth. an d. Kurl. Adel v. 7 Marz 1562 ; Priv. d. Herz. Gotthard v. 20 Juni 
1570, Art. 8 u. 12; Pilt. Stat., Thl. II, Tit. 16, § 1; Kurl. Statt, § 82; Lands..Schl. v.
31 Aug. 1678, § 12; 19 März 1669, § 51; 13 Juni 1684, §§ 17 u. 21; 5 Sept. 1718, 
h 41; 27 Juli 1746, § 2; 11 Sept. 1780, § 10; Komm.-Dec. v. 1717, Art. 24, § 5 ad 
grav.; Komp.-Akte v. 8 Aug. 1776, § 6; AdelS-O. V. 21 Apr. 1785 (16187) Art. 36.

858. Die Edelleute sind als Gutsbesitzer frei von jeder Verantwortlichkeit für die Ab- 
gaben und Leistungen, welche die auf ihren Gütern wohnenden Bauern zu entrichten haben, 

es mögen nun dieselben persönlich sein, oder sich auf die bei ihnen zur Stützung befindlichen 
gutsherrlichen Ländereien beziehen.

Livl. Bauer-Verordn. v. 26 Marz 1819 (27735) Art. VIII; Kurl. Bauer-V. v. 25 Aug. 1817 
(27024); Allg. Best., Art. I; Allerh. best. Beschl. d. Min.-Kom. v. 30 Apr. 1835 (8104); Allerh. 
best. Gutacht. d. Reichsraths v. 6 Mai 1840.

859. Die Gutsherrn sind nicht verpflichtet, die auf ihren Ländereien angesiedelten 
Bauern zu unterstützen (a). Werden sie aber überwiesen, daß sie sich bei dec auf ihnen, als 

Vorstehern der Gutspolizei, ruhenden Verbindlichkeit zur Eintreibung der von den Bauern 
zu entrichtenden rückständigen Abgaben eine Verabsäumung haben zu Schulden kommen 
lassen, so unterliegen die Gutsherrn einer strengen gesetzlichen Ahndung (b).

(a) Livl. Bauer-V. v. 26 März 1819 (27735) Art. VIII; Kurl. B.-V. v. 25 Aug. 1817 
(27024); allg. Best-, Art. I.— (b) Allerh. best. Beschl. d. Min.-Kom. v. 50 Apr. 1855 (8104); 
All. best. Gutacht. d. Reichsraths v. 6 Mai 1840 (vergl. d. allg. Reichsg., Bd. V,Abgab.-Regl., 
§ 488, Anm. 656 u. s. w.).

860. Wird wider die Bauern rückständiger Abgaben und Leistungen wegen die Exeku- 
tipn verhängt, so kann das sämmtliche, ihnen laut Inventar zur Wirthschaft überlassene 
Verwögen kein Gegenstand der Beitreibung sein; noch weniger aber alles dasjenige, was 
ihnen der Gutsherr selbst zur Wirthschaft verabfolgt hat.

t!jpl,B.-V, p, 26 März 1819 (27735) Art. VIII; Kurl. B.-V. v. 25 Aug. 1817 (27024) 
§496, P. 4, § 497, Klaffe 1, P. 1.

861. Jeder Edelmann, der in einer Stadt unbewegliches Eigenthum besitzt, ist ver
pflichtet, alle bürgerliche Lasten, gleich den Stadtbewohnern, zu tragen; er ist aber von 
persönlichen Abgaben und Diensten frei.

Allg. Reichsg., Bd. IX, § 198.
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862. Von der im vorhergehenden § 861 ausgestellten Regel machen die adeligen 
Häuser auf dem Dom zu Reval eine Ausnahme. Sie sind sowohl von der städtischen Ge
richtsbarkeit, als auch von der Einquartierung und andern städtischen Abgaben und Lasten 
befreit.

Königl. Schweb. Res. v. 50 Juli 1660, § 9; 23 Nov. 1660, Art. 14; Akk.-Punkte d. EM. 
Rittersch. v. 29 Sept. 1710 (2299) <p. H.

86d. Auf dem Lande ist das gutsherrliche Haus von der Einquartierung frei.

Allg. ReichSg., Bd. IX, § 199.

864. Ein Ecbadeliger darf Leistungs- und Lieferungskontrakte schließen, die mit dem 
adeligen Eigenthume vereinbar sind, und zwar auf jede beliebige Summe, ohne zur Auf
nahme in die Gilde und zu irgend einer Zahlung dafür verpflichtet zu sein.

Ebend., § 200.

865. Jeder Erbadelige genießt die volle Freiheit, ohne Aufnahme in die Gilde auf 
seinen Gütern nicht nur Gewerke und andere gewerbliche Anstalten, sondern auch Fabriken 
anzulegen. Gleichecgestalt ist es ihm erlaubt, in den Städten Fabriken, Gewerke und 
andere Anstalten anzulegen, jedoch nur auf den Fall, wenn ec sich in eine der Kaufmanns
gilden aufnehmen läßt.

Ebend., § 201.

866. Jedem Edelmanne ist es erlaubt, ohne Aufnahme in die Gilde mit seinen 
eigenen Fabrikaten und den Erzeugnissen seiner Güter Großhandel zu treiben, und selbige 
durch die angeordneten Zollämter und Schlagbaume, den in dem Allgemeinen Reichsgesetz

buche, im Zollreglement (Bd. VI), enthaltenen besondern Bestimmungen gemäß, aus
zuführen.

Ebend., § 202.

867. Behufs dec Betreibung aller sonstigen Handelsunternehmungen, zu denen die 
Kaufmannschaft ausschließlich befugt ist, wird es jedem Edelmanne, der weder im Staats-, 
noch im Wahldienste steht, gestattet, sich in eine der Kaufmannsgilden aufnehmen zu 
lassen, wobei er jedoch zur Bezahlung dec bestimmten Abgaben und zur Uebernahme der 
städtischen Leistungen und persönlichen und dinglichen Lasten verpflichtet ist. Der in eine 
Gilde aufgenommene Edelmann genießt die Rechte und Vortheile, welche dieser Gilde ge
bühren, ohne dec Rechte des adeligen Standes verlustig zu gehen. Wahrend aber der 
Edelmann zu allen mit dem Kaufmannsstande verknüpften Leistungen, gleich dem Kauf
manne, verpflichtet ist, wird ec auch von den Obliegenheiten und Leistungen nicht befreit, 
welche, seines adeligen Standes tvegen, auf ihm ruhen.

Ebend.

868. Die Kurländischen Edelleute, so wie auch die Personen aller übrigen Stände 
des Kurländischen Gouvernements, sind bei der Ausfertigung von Urkunden im Kurlän
dischen Gouvernement von dec Bezahlung der Krepostposchlinen befreit.

Vergl. d. AllL. Reichög., Bd. V, Poschl.-Regl., § 356.

869. Die in Riga wohnenden Livländischen Edelleute genießen das Recht, zu ihrem 
eigenen Bedarf Bier zu brauen. Auch ist es ihnen erlaubt, nach dem Empfange des ge
setzlichen Scheines und nach Entrichtung der gesetzlichen Accise zum Besten der Stadtkasse 
Bier und Branntwein zum Hausbedacfe nach Riga zu führen.

Königl. Schweb. Res. v. 31 Okt. 1662 und 10 Mai 1678, *p. 30.

H Th. 8
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870. Ten auf dem Dom in Neval wohnenden Esthlöndischen Edelleuten, so wie auch 
den Militair- und Civilbeamten, wird es erlaubt, für sich und zu ihrem eigenen Bedarf, 
Brod zu backen, Bier zu brauen und Branntwein zu brennen, ohne dafür eine besondere 

Accise zu bezahlen.
1710 Sept 29 (2299) § 21.

871. Die Edelleute sind befugt, in den Städten Handwerker für die zu ihrem Haus- 
bedarfe nöthigen Arbeiten zu halten.

König!. Schweb. Res. v. 14. Nov. 1637, P. 2; 17 Lept. 1640 u. Uk. d. Livl. Gouv.-Obrigk. v. 

7 Mai 1750 und 20 Mai 1799.

872. Den Edelleuten ist es erlaubt, nicht nur Getreide in die Städte zu führen, son
dern es dort auch aufzuschütten und dasselbe auszuführen.

König!. Schweb. Res. v. 51 Okt. 1662, P.4, und 10 Mai 1678, P. 17; Pciv. d. Herz. Gott
hard v. 20 Juni 1570, § 12.

875. Die mit Rittergütern ansäßigen Edelleute der Ostseegouvernements genießen das 
Recht des Branntweinbrennens nach den in dem Allgemeinen Reichsgesetzbuche, Bd. V, 
im Getränksteuer-Reglement, enthaltenen Bestimmungen.

Dergl. d. Allg. Reichsg., Bd. IX, § 1205.

Viertes Hauptftück.
Von den Rechten des Adelstandes in Bezug auf das 

Vermögen.

874b. Personen, welche ZU einer der Korporationen des Stammadels der Ostseegou
vernements gehören, können in dem Gouvernement, oder in dem Theile des Gouverne
ments, wo sie zu der Lokalmatrikel gehören, auf jede gesetzlich erlaubte Weise Güter aller 

Art, bewegliche und unbewegliche, erwerben.

Aller!), best. Doklad d. Obecdirigirendcn der II Abtheilung der Eigenen Kanzellei Seiner Kaiserlichen 
Majestat v. 20 Juni 1841.

875. Als Russische Erba de lige können sie auch in den übrigen Gouvernements und 
Provinzen des Reichs Güter aller Art, bewegliche und unbewegliche, erwerben; aber in 

denjenigen Ostseegouvernements oder Theilen dieser Gouvernements, in welchen sie dem 
örtlichen Stammadel nicht beigezählt worden, sind sie zur Erwerbung von Gütern auf dem 
Lande nur unter den Beschränkungen berechtigt, die für die nicht immatrikulieten Edelleute 

im Allgemeinen angeordnet worden sind.
Ebend.

876. Die besondere Gattung dec auf dem Lande belegenen unbeweglichen Güter, 
welche Rittergüter heißen (vergl. Thl. IV dieses Provinzialrechts, Civilgesetze), können 
mit vollem Eigenthumsrechte besitzen, in Kurland, Esthland und auf der Insel Oescl 
bloß indigene, örtlich immatrikulirte, in Livland aber (d. h. in dem Rigaschen, Dörpt- 
schen, Pernauschen und Wendenschen Kreise) sämmtliche Erbadelige; doch sind die indi- 
genen Livländischen Edelleute befugt, jedes Vermögen dieser Art, welches von einem 
in die Lokal-Matrikel nicht aufgenommenen Edelmanne erworben worden ist, im Laufe 
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eines Jahres, sechs Wochen und drei Tagen, von dem Tage an gerechnet, wo die geeicht- 
liche Bekanntmachung in Betreff des Verkaufs desselben erfolgt ist, einzuldsen.

Ebend.

Anmerkung. Don dieser Regel finden einige im II und III Buche dieses ProvinzialcechtS bezeich. 
nete Ausnahmen Statt, und zwar: erstlich zum Besten der Rigaschen, Revalschen und Narvaschcn 
städtischen Korporationen und der Evangelisch-Lutherischen Prediger in Esthland; zweitens aber in Be- 
treff deö Besttzes der ^genannten bürgerlichen Lehne in Kurland, mit denen einige Berechtigungen der 
Rittergüter verknüpft find.

Ebend.

877. In Esthland, auf der Insel Oe sei und in Kurland können auch Rittergüter, 
welche sich auf den Grund eines Pfandrechtes im Besitze von Personen befinden, die 
zu dem örtlichen immatrikulirten Adel nicht gehören, nicht bloß von den nächsten Bluts
freunden des eigentlichen Gutseigenthümers, sondern auch von jedem örtlichen simmatriku- 
lirten) Edelmanne in der hierzu bestimmten gesetzlichen Frist eingelöst werden,d. h. im Laufe 
eines Jahres, sechs Wochen und drei Tagen, von dem Tage an gerechnet, wo die gerichtli
che Bekanntmachung über die Abgabe des Gutes in den Pfandbesitz erfolgt ist.

Ebend.

818. Die zu dem örtlich immatrikulirten Adel nicht gehörigen Personen, die vor 
Promulgirung des Provinzialrechts der Ostseegouvernements in Esthland, auf der Insel 
Oesel oder in Kurland Rittergüter erworben haben, fahren fort, dieselben mit vollem erb
lichen Eigenthumsrechte zu besitzen, nur können sie selbige Niemandem verkaufen, als Edel
leuten, die nach der Lage dieser Güter örtlich immatrikulirt sind.

Ebend.

878. Ausführliche Bestimmungen über die mit dem Besitze von Rittergütern ver
knüpften Rechte sind im III Theile des Provinzialrechts, in den Civilgesetzen, enthalten.

880. Ein Edelmann kann ohne Urtheil und Recht seines Vermögens nicht verlusiia 
gehen.

Allg. ReichSg., Bd. IX, § 214. Für Livl. u.Oesel: Ucf. des O. M. Brüggenci v. 1546; Pà 
E'g. Aug. v. 28 Nov. 1561, Art. 18; Akk.-P. d. Livl. Rittcrsch. v. 4 Juli 1710 (227V) P. 8. 
Für Esth l.: Uvf. d. O. M. Brüggenci v. 1546; Akk.-P. d. Esthl. Rittersch. v. 29 Sept. 1710 
(2299) Art. 20. Für Kurl.: Priv. d. Herz. Gotth. v. 29 Juni 1570 Art. 4; Form. Heg 

v. 1617, Art. 12; Landt.-Schl. v. 24 Dec. 1621, § 11; Dec. Comm. v. 1727, ad bonum 
ordinem , § 4,

881. Das Vermögen eines Edelmannes füllt, wenn er auch des schwersten Verbrechens 
tvegen verurtheilt wird, an leine gesetzlichen Erben. Ausnahmen von dieser allgemeinen 
Regel finden bloß in Folge besonderer Allerhöchster Befehle und in den in dem Allgemeinen 
Gesetzbuche, in den Kriminalgesetzen, namentlich bezeichneten Fällen Statt.

1785 Apr. 21 (16187). Vergl. d. Allg. ReichSg., Bd. XV.

882. Wohlerworbenes Vermögen, von welcher Art es auch sei, kann ein Edelmann 
verschenken und darüber testiren, auch kann er es zum Nießbrauche und zur Mitgift an
weisen und es übertragen und verkaufen an wen er will; über Erbvermögen kann er aber 
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bloß nach Vorschrift der Gesetze verfugen. (Vergl. die Civilges. der Ostseegouvernem., 
Bd. II.)

Allg. IîeichSg., Bd. IX, H 215. Für Livl. u. Oe sei: Priv. Sig. Aug. v. 28 Nov. 1561, Art. 7; 
König!. Schweb. Test.-Stadga v. 5. Juli 1686, tz) 1 u. 5. Für Esthl. : Ebenb. Für Kurl.: 
Priv. d. Her;. Gotthard v. 20 Juni 1570, Art. 6.

885. Auf den Grund der in dem Civilrechte enthaltenen ausführlichen Bestimmun
gen ist der Edelmann befugt, aus seinem Vermögen Majorate und Fideicommissi zu stif
ten, auch Erbverschreibungen zu machen und Familien-Urkunden und Vertrage aller Art 
zu errichten, ohne daß er hierzu um die Allerhöchste Erlaubniß oder um die Bestätigung der 
Obrigkeit besonders nachzusuchen braucht.

Priv. Sig. Aug. v. 28 Nov. 1561, Art. 7; Priv. d. Herz. Gotth. v. 20 Juli 1570, Art. 6; Kurl. 
Skat., § 185; Königl. Schweb. Test.-Stadga v. 5 Juli 1686, §§ 1 u. 5; Allerh. best. Mein, des 
RelchsrathS v. 28 Juni 1823.

884. Ein Edelmann hat das Recht, alle überhaupt gesetzlich erlaubte Verträge und 
Verbindlichkeiten einzugehen, Wechsel nicht ausgeschlossen.

Vergl. d. Allg. Reichsg., Bd. IX, § 217; Schweb. Wechselrecht v. 10 Mär; 1671; Allerh. best. Gut

acht. d. ReichSc. v. 21 Juni 1815.

Vierter £itel,
No» dem Verluste der Rechte des Adelstandes.

I. Von dem Verluste der Rechte deZ Adelstandes überhaupt.

885. Nur für ein Krimknalverbrechen kann ein Edelmann des Adels verlustig 
gehen.

Allg. ReichSg., Bb. IX, § 227.

886. Verbrechen, welche den Grund der adeligen Würde zerstören, sind 1) Eidesverlet- 
zung; 2) Verrath; 3) Straßenraub; 4) Diebstahl jeder Art; 5) Fälschungen; 6) alle andern 
Verbrechen, welche nach den Gesetzen den Verlust dec Ehre nach sich ziehen, und wofür 
eine Leibesstrafe verwirkt werden könnte, wenn dec Schuldige keinem privilegirten Stande 
angehöcte; 7) Verführung oder Verleitung zu Verbrechen dieser Art.

Ebenb., § 228.

887. Ein Edelmann kann dieser Verbrechen wegen nur durch ein von der Höchsten 
Gewalt bestätigtes gerichtliches Urtheil des Adels beraubt werden.

Ebenb., § 229.

888. Ist dec adelige Stand einer Person, die wegen eines Krimknalverbrechens unter 
Gericht steht, zweifelhaft, und es schwebt, in Ermangelung des schließlichen Beweises, 
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die Untersuchung darüber noch vor den gesetzlichen Behörden, so verurtheilt der Dirigirende 
Senat den Schuldigen, wenn er des Verbrechens überführt wird, in keine Leibesstrafe, 
sondern erkennt auf Verweisung, indem er dabei die weitere Beweisführung behufs des Adels 
untersagt, da dieser in Bezug auf die Person des Schuldigen durch das Verbrechen bereits 
verwirkt worden ist. Dergleichen Entscheidungen dürfen aber nur nach erfolgter Allerhöch
ster Genehmigung derselben vollzogen werden.

Ebcnd., § 250.

889. Führen Personen steuerpflichtigen Standes den Beweis über den Adel, so wer
den sie vor der Anerkennung ihres Rechtes weder von der Anschreibung zur Revision, noch 
von der Rekrutirung und andern öffentlichen Lasten befreit.

Ebend., § 231.

II. Don dem Verluste der Rechte durch Ausschließung auS den örtlichen 
Adelsmatrikeln der Ostseegouvernements.

890. Die Adelskorporationen haben das Recht, aus ihrer Mitte diejenigen Mitglie
der auszuschließen, welche offenbarer ehrloser Handlungen wegen sich unwürdig gemacht 
haben, zur Korporation zu gehören.

Adels*Ordn. ». 21 Apr. 1785 (16187) Art. 65; 1851 Dec. 6 (4989) § 55. Dcrgl. d. Allg. 
Rejchög., Bd. IX, § 120.

891. Zu einer solchen Ausschließung haben bloß die Landtage ein Recht, in Kurland 
aber auch die allgemeinen Konferenzen, auf dieselbe Weise, wie solches in den andern Gou
vernements der allgemeinen Gouvernementsversammlung überlassen wird.

1851 Dec. 6 (4989) § 55.

892. Der Beschluß wegen Ausschließung eines Edelmannes wird stets 
entweder einhellig oder durch die Mehrheit von wenigstens zwei Dritteln dec Stimmen ge
faßt, und unterliegt keiner Prüfung der Justizbehörden. Eine Klage über denselben kann 
bloß beim Dirigirenden Senate und nur in dem Falle angebracht werden, wenn bei der 
Stimmensammlung oder bei der Unterschrift des Beschlusses die gesetzlich vorgeschriebene 
Ordnung nicht beobachtet worden ist.

Verordn, v. 6 Dec. 1851 (4989) § 55; Allerh. best.Eutacht. d. ReichSr. ». 21 Juni 1845; Allg. 
Rcichsg., Bd. IX, § 120.

895. Die Ausschließung erstreckt sich immer nur auf die Person, welche sich unwür
dig gemacht hat, Mitglied der Ritterschaft zu fein, nicht aber auf deren Familie und 
Nachkommen.

Allerh. best. Eutacht. d. ReichSr. ». 21 Juni 1845.

894. Durch die Ausschließung aus der Matrikel verliert der Edelmann das Recht, 
sowohl an den Versammlungen der örtlichen Ritterschaft Theilzu nehmen, als auch ein von 
deren Wahl abhangendes Amt zu erhalten.

Ebcnd.

895. Zur bessern Wahrung der Gerechtigkeit und der Rechte des Angeklagten, setzt die 
Ritterschaft anfänglich nur die Entfernung desselben von der Theilnahme an den Wahlen 
und den übrigen Verhandlungen der ritterschaftlichen Versammlung fest, indem sic ihm 
überläßt, durch den Gouvernements-Adelsmarschall zu seiner Rechtfertigung Erklärungen 
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beizubringen, und schreitet nicht eher, als auf der darauffolgenden ordentlichen allgemeinen 
Versammlung zur Untersuchung, ob er aus der Matrikel auszuschließen, oder, auf den 
Grund seiner Erklärungen, oder auch anderer Nachrichten, aufs neue zur Theilnahme 
an den Verhandlungen der rittecschaftlichen Versammlungen zuzulassen sei. Dieser 
letztere Beschluß wird für definitiv erachtet.

1835 Jan. 7 (7734); Allerh. best. Beschl. d. Reichs. v. 21 Juni 1845.

896. Die durch ein allgemeines Gnadenmanifest ausgesprochene Verzeihung hebt die 
der Rdelskorporation zustehende Befugniß nicht auf, einen Edelmann, der mit gerichtlicher 
Rüge belegt worden ist, oder dessen ossenkundiges und ehrloses Vergehen notorisch ist, aus 

der Versammlung auszuschließen.
Allg. Reichsg., Bd. IX, § 122.



Zweites B u ch.
Von der Geistlichkeit.

Allgemeine Bestimmungen.

«91. Die Rechte und Vorzüge der Rechtgläubigen Russischen Geistlichkeit in den 
Ostseegouvernements werden, eben so wie in den übrigen Theilen des Reichs, durch die 
Vorschriften bestimmt, welche in dem allgemeinen Gesetzbuche über die Stande, Bd. IX, 
§§ 234—320, enthalten sind.

898. Die Rechte und Vorzüge der Evangelisch-Lutherischen Geistlichkeit in den Ostsee
gouvernements werden durch das am 28 December 1832 (5870) Allerhöchst bestätigte Gesetz 
für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Rußland und durch die in diesem Provinzialrechte 

enthaltenen Vorschriften bestimmt.

899. Die Geistlichkeit der Römisch-Katholischen und der Evangelisch-Reformirten 
Konfessionen in den Ostseegouvernements genießt alle Rechte, welche ihr auf den Grund der 
allgemeinen Reicl)Sgesetze zustehen.

Vergl. d. Allg. ReichSg., Bd. IX, § 321 u. flg.

Erster Titel.
Bon dein Eintritte in die Evangelisch-Lutherische Geistlichkeit und 

den Beweisen des geistlichen Standes.

Erstes H a u p t st ü ck.
Von der Zusammensetzung der Evangelisch-Lutheri

schen Geistlichkeit.

900. Die Evangelisch-Lutherische Geistlichkeit besteht aus Predigern und hdhern geist
lichen Beamten. Hierzu gehören: die Evangelisch-Lutherischen Bischöfe, der Vicepresi
dent des General-Konsistoriums, die General-Superintendenten und die Superintendenten, 
welche ihrem Berufe nach zugleich Vicepresidenten der Provinzial- oder Stadt-Konsistorien 
ihres Bezirks sind; die Obcr-Konsistorialrathe, die Konsistorial-Assessorcn, die Probste und 
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Ehren-Konflstorialrathe, die Oberpastoren, Pastoren, Diakonen, Predigeradjunkte und 

Hausprediger.
Ges. f. d. Ev.-Lvth. Kirche in Rußl. v. 28 Dec. 1832 (5870). Dergl. d. allg. Reichög., 25b. IX, 

§ 367.

901. Die bei den Kirchen angestellten Küster, Kantoren, Organisten, Glvckenlauter 
u. a. m. heißen Kirchendiener, und gehören nicht zur Geistlichkeit.

Bergt, d. allg. ReichSg., Bd. IX, § 368.

Zweites H a u p t st ü ck.
Von dem Eintritte in die Evangelisch-Lutherische Geist

lichkeit und den Beweisen des geistlichen Standes.

902. In die Evangelisch-Lutherische Geistlichkeit können, dcnj im Gesetze für die 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Rußland enthaltenen Bestimmungen gemäß, alle Perso
nen treten, die dem Evangelisch-Lutherischen Glaubensbekenntnisse zugethan sind, auf einer 
dec Russischen Universitäten den vollen Eursus der Theologischen Wissenschaften vollendet, 
und nach dem Abgänge von der Universität die vorschriftmaßige Prüfung bestan

den haben.
Ges. f. d. Ev.-Luth.Kirche in Rußland v. 28 Dec. 1852 (5870) §§ 156—151; vergl. d. allg. 
Reichsg., Bd. IX, § 370.

905 . Das Predigtamt wird Niemandem eher, als nach zurückgelegtem 25sten Lebens
jahre anvertraut. Ausnahmen von dieser Regel werden nur in besondern Fallen, mit Ge
nehmigung des Ministeriums des Innern, zugelassen.

Ges. f. d. Ev.-Vuch. Kirche in Rußland v. 28 Dec. 1832 (5870) § 153; vergl. d. allg. Reichög. 
25b. IX, § 371.

904. Personen, die früher der Kopfsteuer unterworfen waren, müssen vor ihrem 
Eintritte in die Evangelisch-Lutherische Geistlichkeit ein Zeugniß über ihre Befreiung von 
der Kopfsteuer beibringcn.

Ges. f. b. Ev.-t'uth. Kirche in Rußland v. 28 Dec. 1832 (5870) § 158 Anm.; vergl. d. allg. 
Reichsg., Bb. IX, § 572.

905. Ausländer können bloß auf Verfügung des Ministeriums des Innern und auf 
den Grund dec hierüber erlassenen Vorschriften die Erlaubniß zum Predigen und zur Be

kleidung einer Predigerstelle erhalten.
Ges.f.b. Ev..r'uth. Kirche in Rußland v. 28 Dec. 1852 (5870) § 151; 1842 Mai 10 (15658); 
vergl. d. allg. Reichsg., Bd. IX, § 573.

906. Kein Prediger kann gegen den Wunsch der Gemeindeglieder angestellt werden, so
fern ihnen triftige Gründe zur Seite stehen. Daher ist auch in allen Gemeinden, denen 
das Recht der Predigerwahl nicht gebührt, der berufene Prediger verpflichtet, ehe er ange- 
stellt wird, vor der Gemeinde, für welche er bestimmt ist, eine Predigt zu halten

Ges. f. d. Ev.-Luth. Kirche in Rußland v. 28 Dec. 1852 (5870) § 164; vergl. b. allg. 
Reichsg. 23b. IX, § 574.

907. Wünschen die Gemeindeglieder, gesetzlicher Ursachen wegen, diesen Prediger nicht 
zum Pastor zu haben, so müssen sic solche binnen den ersten zwei Wochen durch den 
Probst, die Kirchenvvrsteher oder Kirchenaltesten dem Konsistorium vorstellen; dieses ober 
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ist verpflichtet, nach Maßgabe der Umstände, die in Folge dessen nöthigen Verfügungen 
zu treffen, und dem Dîiniflerium des Innern und dem General-Konsistorium darüber zu 
berichten.

Ges. f. d. Ev.-Luth. Kirche in Rußland v. 28 Dec. 1852 (5870) § 164; vergl. d. allg.Rrichsg. 
Bd. IX, § 575.

908. Wer zu einem Predigtamte auf die gesetzliche Weise erwählt und auf ergangene 
Vorstellung darin bestätigt worden ist, wird, in Gemäßheit der hierüber im Gesetze für die 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Rußland enthaltenen Vorschriften, ordinirt und in sein 
Amt eingesetzt.

Ges- f. d. Ev.-Luth. Kirche in Rußl. v. 28 Dec. 1852 (5870) §§ 175—180; vergl. d. allg. 
Reichög., Bd. IX, § 576.

909. Wer nach gesetzlicher Vorschrift ordinirt worden ist, wird nicht nur zur Ver
waltung seines Amtes zugelasscn, sondern genießt auch die darnit verknüpften Stan- 
desrechte.

Ges. f. d. Ev.-Luth. Kirche in Rußl. v. 28 Dec. 1852 (5870) §§ 175—180; vergl. d. allg. 
Reichsg., Bd. IX, § 577.

910. Alle höhere geistliche Beamte der Evangelisch-Lutherischen Konfession, so wie 
auch die Prediger und deren Adjunkten, leisten beim Antritte ihres Amtes Seiner Kaiser
lichen Majestat, dec gesetzlichen Ordnung gemäß, den allgemein vorgeschriebenen Diensteid.

Ges. f. d. Ev.-Luth. Kirche in Rußl. v. 28 Dec. 1852 (5870) § 289; vergl. d. allg. Reichs« 
Bd. IX, § 578. 7

911. Zum Beweise des geistlichen Standes eines Predigers der Evangelisch-Lutheri
schen Konfession dient jedes ihm von seiner Behörde darüber ausgefertigte Zeugniß; inson

derheit aber werden zu diesem Behufe als Beweise angenommen:

1) Zeugnisse eines Konsistoriums über die Vollziehung der Ordination und die Einfüh
rung in das Amt.

2) Urkunden eines Konsistoriums, wodurch die Prediger in ihrem Amte bestätigt 

werden.
3) D.ienstlisten, welche jedes Konsistorium jährlich über die Geistlichkeit seines Bezirks 

dem General-Konsistotium und dem A i in i ster i um des Innern vorstellt.

-1) Zeugnisse eines Probstes, Superintendenten oder General-Superintendenten, oder 
eines Konsistoriums über die Anstellung und den Dienst eines Predigers.

Ges. f. d. Ev.-Luth. Kirche in Rußl. v. 28 Dec. 1852 (5870) §§ 175, 178, 281 u. 302, 
Nr. 1; vergl. d. allg. Reichsg., Bd. IX, § 579.
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Zweiter Titel.
Von den Rechten und Vorzügen der Evangelisch-Lutherischen 

Geistlichkeit.

I. Von den persönlichen Rechten und Vorzügen der Evangelisch-Lutherischen 
Geistlichkeit.

912. Personen der Evangelisch-Lutherischen Geistlichkeit, welche als Unadelige in den 
geistlichen Stand treten, genießen, so lange sie sich im geistlichen Stande befinden, alle 
Rechte des persönlichen Adels, und sind deshalb von allen persönlichen Abgaben und Lei
stungen befreit.

Ges. f. d. Ev.-Luth. Kirche in Rußt. v. ,28 Dec. 1832 (5870) § 226, vergl. d. allg. Reichög., 
Bd. IX, § 585.

915. Personen, welche zur Evangelisch-Lutherischen Geistlichkeit gehören, haben das 
Recht, wenn sie keine indigene örtliche oder Russische Erbadelige sind, im Livländischen 
und Esthlöndischen Gouvernement als ihr und ihrer Nachkommenschaft volles Eigenthum, 
in Kurland aber zum Elb-Pfandbesitze, alle in den Städten und Kreisen belegenen Immo
bilien zu erwerben; doch sind die Rittergüter hiervon ausgenommen, deren Besitz aus
schließlich nur dem örtlich immatrikulirten Adel gebührt. In Esthland haben sie dasRecht, 
auch Rittergüter zu erwerben, jedoch bloß für die Zeit, wo sie im geistlichen Stande ver
bleiben, indem sie solche auf denselben Grund nutzen und verwalten, wie lebenslängliche 
Besitzer.

Allerh. best. Doklad deS Oberdirigirendcn der II Abtheilung der Eigenen Kanzellei Seiner Kaiserli
chen Majestat vom 20 Juni 1841.

914. Geistliche erwerben durch Beizahlung zu einem Russischen Orden alle Rechte, 
welche dem Erbadel gebühren, und auch alle sonstigen Rechte und Vorzüge, die in den 
Statuten der betreffenden Orden bezeichnet sind.

Arg. d. allg. Reichsg., Bd. IX, §§ 56 u. 282.

915. Hauser, welche sich in den Stödten im Besitze von Geistlichen der Evangelisch- 
Lutherischen Konfession befinden, und von ihnen selbst bewohnt werden, sind frei von Ein
quartierung und allen polizeilichen und städtischen Leistungen, mit Ausnahme jedoch dec 
Ausbesserung des Pstasters, dec Aufsicht über die Reinlichkeit und der Unterhaltung der 
Laternen.

Ges. f. d. Ev.-Luth. Kirche in Rußl. v. 28 Dec. 1832 (5870) § 476; vergl. d. allg. ReichSg., 
Bd. IX, § 586.

916. Alle Evangelisch-Lutherische Prediger haben das Recht, zur größern Sicherstel
lung ihrer Wittwen und Waisen, oder zur bessern Erziehung ihrer Kinder, und insbeson
dere zur Unterhaltung ihrer Söhne auf den Universitäten, aus den von ihnen selbst oder 
von fremden Personen dargebrachten Summen besondere Kassen und andere Stiftungen zu 
errichten, und dieselben durch Mitglieder zu verwalten, die sie aus ihrer Mitte erwählen, 
den Regeln gemäß, die das örtliche Konsistorium, mit Zustimmung des General-Konsisto

riums und mit Genehmigung des Ministeriums des Innern, zu entwerfen hat.
Ges. f. d. Ev.-Luth. Kirche in Rußland v. 28 Dec. 1852 (5870) § 227 Amn. 2, vergl. d. allg. 
Reichsg., Dd. ix, § 387.
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911. Prediger, die im Amte stehen, dürfen keine Stelle annehmen, die mit ihrem 
Stande unvereinbar ist, noch Handel, Gewerbe und andere Geschäfte treiben, welche sich 
mit ihrem geistlichen Berufe nicht vertragen, oder sie von dec Erfüllung ihrer Prediger- 

pflichten abziehen.
Ges. f. d. Ev.-Luth. Kirche in Rußt. v. 28 Dec. 1852 (5870) § 195; vergl. auch d. allg. Reichsg., 

Bb. IX, § 588.

918. Prediger dürfen keine Prozesse und andere gerichtliche Sachen betreiben,die nicht 
Bezug auf sie selbst oder ihre Familien haben.

Ges. f. d. Ev.-Luth. Kirche in Rußl. v. 28 Dec. 1852 (5870) § 194; vergl. d. allg. Reichsg., 
Bd. IX, § 589.

919. Prediger dürfen das Amt eines Vormundes und Curators nur mit Erlaubniß 
des Konsistoriums übernehmen.

Ges. f. d. Ev.-Luth. Kirche in Rußl. v. 28 Dec. 1852 (5870) § 195; vergl. d. allg. Reichsg., 
Bb. IX, § 590.

920. In Sachen, die sich auf das Amt eines Geistlichen und auf die mit diesem 
Amte verknüpften Pflichten beziehen, haben die Prediger ihren Gerichtsstand, der darüber 
bestehenden Ordnung gemäß, vor den Konsistorien; in allen andern Angelegenheiten sind 
sie den competente» weltlichen Behörden untergeordnet.

Ges. f. d. Ev.-Luth. Kirche in Rußl. v. 28 Dec. 1852 (5870) § 225; vergl. d. allg. Reichsg., 
Bd. IX, § 591.

921. Von jeder Verhaftung eines Predigers, die wegen eines Kriminalverbrechens 
nöthig ist, benachrichtigen die weltlichen Behörden das Konsistorium, wenn es angeht, 
vor der Verhaftung, oder wenigstens gleich nach dec Verhaftung desselben, damit das 
Konsistorium ihn gleichzeitig vom Amte suspenoiren, die erforderlichen Maßregeln zur 

Übertragung der Verwaltung desselben an einen andern ergreifen und zur Untersuchung 
eins seiner Mitglieder oder einen andern geistlichen Beamten abordnen könne.

Ges. f. d. Ev.-Luth. Kirche in Rußl. v. 28 Dec. 1852 (5870) § 242; vergl. d. allg. Reichsg., 
25b. IX, § 592.

922. In Sachen Geistlicher, welche ein Kriminalverbrechen begehen, nimmt im 
weltlichen Gerichte ein Deputirter von Seiten des Konsistoriums an der Sitzung Theil, 
und seine Stimme wird bei Aburtheilung der Sache auf gleiche Weise entgegen genommen 
wie die der übrigen Mitglieder.

Arg. d. allg. Reichsg., Bd. XV, § 1265.

925. Geistliche der Evangelisch - Lutherischen Konfession sind von jeder Leibes
strafe frei.

Vergl. b. allg. Reichsg., Bb. IX, § 595, u. Bb. XV, § 89.

924. Peinliche Sachen, die Verbrechen betreffen, welche Geistliche begehen, und 
weshalb dieselben zum Verluste der geistlichen Würde oder zu irgend einer Beschränkung 
dec Standeörechte verurtheilt werden, sind nach Statt gehabter Revision durch die 
höhern Lokal-Gerichte und nach geschehener Prüfung von Seiten des Civilgouverneurs, be
vor zur Erfüllung geschritten wird, dem Dirigirenden Senate zur Revision vor

zustellen.
Arg. d. allg. Reichsg., Bb. XV, § 1290.

925. Alle Sachen, welche Geistliche betreffen, die zum Verluste des geistlichen Stan
des, der Ehre oder des Lebens verurtheilt werden, hat der Dirigirende Senat zur Aller- 



höchsten Kenntniß zu bringen, und können ohne Bestätigung ihre Endschaft nicht er

reichen.
Arg. d. ollg. Reichsg., Bd. XV, § 1508.

926. Die Einkünfte, welche die Evangelisch-Lutherischen Prediger auf den Grund 
der Gesetze, oder örtlicher Gewohnheiten, genießen, können ihnen von Seiten der Gemein

deglieder nicht geschmälert werden.
Gcs. f.d. Ev.-Luth. Kirche in Rußl. v. 28 Dec. 1852 (6870), § 222; vergl. d. allg. Reichög., 

Bd. IX, § 594.

927. Die zum Unterhalte der Prediger gegebenen Pastoratswidmen, die sogenannten 
Gnadenhaken und andere Ländereien bilden ein der Kirche gehöriges Eigenthum; der Geist
lichkeit gebührt aber daran das Nutzungsrecht, der nicht zu entziehende Empfang sämmt
licher Einkünfte und die innere Verwaltung dieser Güter.

1832 Dec. 28 (6870) § 469; 1840 Dec. 26 (14090); 1842 Okt. 26 (16127).

II. Von den Rechten der Wittwen und der Kinder der Evangelisch- 

Lutherischen Prediger.

928. Die Kinder der Evangelisch-Lutherischen Prediger, mit Ausnahme derer, die 
geboren werden, nachdem dieselben den geistlichen Stand verlassen haben, genießen alle 
Rechte, welche den Kindern persönlicher Edelleute gebühren.

Ges. f. d. Ev.-Luth. Kirche in Rußl. v. 28 Dec. 1852 (6870) § 226 ; vergl. d. allg. Reichög., 
Bd.IX, § 596; Dd. III, Dienst-O. bei Anst. v. Seit. d. Reg., Art. 3, P. 5; Milit.-G., Thl.II, 
B. I, Art. 19, <p. 6, Art. 603.

929. Der Wittwe und den unversorgt hinterlassenen Kindern eines verstorbenen Pre
digers werden auf ein Jahr, das sogenannte Trauerjahr, von dem Todestage des Predigers 
an gerechnet, dessen Wohnung und sämmtliche Prediger-Einkünfte überlassen. Sie sind 
aber verpflichtet, dem -Prediger, welchem die Vertretung der Predigerstelle anvertraut wird, 
Tisch und Quartier zu geben.

Ges. f. d. Ev.-Luth. Kirche in Rußl. v. 28 Dec. 1832 (5870) § 227; vergl. auch d. allg. 
Reichsg., Bv. IX, § 596.

950. Bei Berechnung des Trauerjahres find folgende Regeln zu beobachten:
1) Die Wittwe kann in dec Wohnung des Mannes nur von dem Tage des Ablebens an 

bis zu demselben Tage im folgenden Jahre verbleiben.

2) Zugleich genießt sie die Accidenzien im Laufe des ganzen Jahres.

3) Bestand die Besoldung des Predigers zum Theil in baarem Gelde, so gebührt der 
Wittwe, außer dem Gehalte, welcher ihrem Manne noch nicht ausgczahlt worden war, 
den aber derselbe bis zu dem Tage seines Ablebens bereits verdient hatte, der volle Gehalt 

wahrend des Trauerjahres.
4) Behufs der Ernte oder sonstiger Landeserzeugnisse und überhaupt dec Gegenstände, ' 

welche bei der Berechnung des jährlichen Einkommens in Anschlag zu bringen sind, wird 
für die Prediger als allgemeiner Termin für diese Berechnung der Iste Januar bestimmt. 
Damit die Wittwe und Waisen in Betreff der Einkünfte, die von dem verstorbenen Predi
ger vom 1 Januar bis zu seinem Todestage verdient worden sind, keinen Schaden erlei
den, io muß berechnet werden, wie groß der Betrag derselben für jeden Atonal im Laufe 
des Jahres ist. Nach dieser Berechnullg werden ihnen die bis zum Trauerjahre fehlenden 
Monate vergütet.
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5) Von den gezogenen Einkünften und dem Getreide werden die öffentlichen Abgaben 

und das Saatkorn (welches als Eigenthum des Säenden zu betrachten ist), so wie auch die 
Kosten zur Unterhaltung der Wirthschaft, des Hofgesindes, des Viehbestandes u. s. w. in 
Abrechnung gebracht, da solche sowohl auf die Erben, als auch auf den neuen Prediger ver- 
hältnißmäßig fallen.

6) Diese Bestimmung erstreckt sich auch auf die Prediger, welche das Pastorat verlassen, 
um ein anderes Amt zu übernehmen, und auf deren Nachfolger, oder auch auf die Rechte der 

Predigerwittwen - und Wasienkasse, welche zur Zeit, wo erledigte Predigerstellen unbesetzt 
bleiben, die Einkünfte zu beziehen hat. (Vergl. § 932).

1838 Apr. II (11132); vergl. d. allg. Reichög., Bd. IX, § 397.

951. Ausnahmen von den in den vorhergehenden §§ 929 und 930 aufgestellten 
Regeln können zwar, auf den Grund besonderer Bestimmungen oder Abmachungen zwi- 
schen dem Prediger und den Gemeindegliedern, zugelassen werden, jedoch nicht anders, als 
mit Genehmigung des Ministeriums des Innern.

(Ses. f. d. Ev.-Luth. Kirche in Rußl. v. 28 Dec. 1832 (5870) § 227 2inm. 1; vergl. d. allg. 
Reichög., Bd. IX, § 398.

952. Alle Einkünfte von den Evangelisch-Lutherischen Pastoraten, die länger vakant 
bleiben, als das Trauerjahr dauert, so wie auch in Fällen, wo der Prediger stirbt, ohne 
eine Familie zu hinterlassen, oder diese nicht befugt ist, die Vortheile des Trauerjahres zu 
genießen, werden zum Besten derjenigen Predigerwittwen, und Waisenkassen verwandt, ZU 
welchen jedes Pastorat gerechnet wird.

1834 Mai 1 (7035); vergl. d. allg. Reichög., Bd. IX, § 399.

955. Zum Besten der Pcedigerwittwen- und Waisenkassen ist cs gestattet, bei den 
Kirchen einmal im Jahre freiwillige Beiträge zu sammeln.

1834 Mai 1 (7035); vergl. d. allg. Reichög., Bd. IX, § 400.

Dritter Titel.
Von dem Austritte aus dem geistlichen Stande.

954. Personen, die zur Evangelisch-Lutherischen Geistlichkeit gehören, können den 
geistlichen Stand nach den im Kirchengesetze enthaltenen Vorschriften aufgeben; sie sind aber 
verpflichtet, sich, auf den Grund der darüber bestehenden Gesetze, in der bestimmten Frist 
ehren neuen Stand zu wählen, wenn sie nicht dem Geschlechts- oder persönlichen Adel 

angehören.
Ges. f. d. Ev.-Luth. Kirche in Rußl. v. 28 Dec. 1832 (5870), § 226; vergl. d. allg. Reichög. 

Bd. IX, § 401.

955. Ist ein Prediger irgendwo nicht im Stande, Krankheits halber oder Alters 
wegen fein Amt zu verwalten, und es wird ihm ein Adjunkt beigegeben, so geht er dadurch 
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seiner Standesrechte nicht verlustig, und sein Nachfolger ist verpflichtet, ihm zu seinem 
Unterhalte den dritten Theil aller Predigereinkünfte zu lassen.

Ges. f. d. Ev.-Luth. Kirche in Rußl. v. 28 Dec. 1852 (5870) §§ 168, 172, 175; vergl. d. 
allg. ReichSg., Bd. IX, § 402.

956. Auf den Verlust der geistlichen Würde (Kassation) wird erkannt: wegen Amts
oder Standesvergehen der gröbsten Art, oder wenn ein Prediger durch das weltliche Gericht 

eines Kriminalverbrechens wegen zu einer entehrenden oder die Todesstrafe vertretenden 
Strafe verurtheilt wird.

Ges. f. d. Ev.-Luth. Kirche in Rußl. v. 28 Dec. 1852 (5870) § 255; vergl. d. allg. ReichSg., 
Bd. IX, § 405.

957. Prediger können der geistlichen Würde nicht anders verlustig gehen, oder des 
Amts entsetzt werden, als auf förmliches richterliches Erkenntniß, oder auf besondern Al
lerhöchsten Befehl.

Ges. f. d. Ev.«Luth. Kirche in Rußl. v. 28 Dec. 1852(5870) § 256; vergl. d. allg. Reichsg., 
Bd. IX, § 404.

958. Einem zum Verluste der geistlichen Würde verurtheilten Prediger wird der Or- 
dinationsschein nebst den Standeszeichen abgenommcn.

Ges. f. d. Ev.-Luth. Kirche in Rußl. v. 28 Dec. 1852 (5870) § 257; vergl. d. allg. Reichsg., 
Bd. IX, § 405.

959. Wird ein Prediger vom weltlichen Gerichte zur Todesstrafe oder zu Strafen 
verurtheilt, welche dieselbe vertreten, oder auch zum Verluste der Ehre, so hat das Gericht 
das Konsistorium davon zu benachrichtigen, damit cs ihn vor Bekanntmachung des Urtheils 
der geistlichen Würde entsetze. Sollte hierdurch wegen Entfernung des Sitzes des Konsisto« 
riums eine große Verzögerung Statt finden können, so erklärt die Gvuvernementsobrigkeit 
dem Schuldigen, daß er, kraft des über ihn gefällten richterlichen Urtheils, der geistlichen 
Würde entsetzt sei, und theilt solches dem zuständigen Konsistorium nachrichtlich mit.

Ges. f. d. Ev.-Luth. Kirche in Rußl. v. 28 Dec. 1852 (5870) § 258; vergl. d. allg. Reichsg., 
Bd. IX, § 406.

940. Ein Prediger, welcher vom Gerichte zur Todesstrafe oder zu Strafen, welche 
dieselbe vertreten, verurtheilt worden ist, bleibt, wenn er auch in der Folge begnadigt wird, 
seiner geistlichen Würde für immer entsetzt.

Ges. f. d. Ev.-Luth. Kirche in Rußl. v. 28 Dec. 1852 (5870) § 259; vergl. d. allg. Reichsg., 
Bd. IX, § 407.



Drittes B « ch.
l) N den Bürger N.

Allgemeine Bestimmungen.

9‘14. Zu bcm Stande ber Stadtbewohner gehören in den Ostseegouvernements und 
in Narva, eben so wie in den übrigen Provinzen des Reichs:

1) Die Ehrenbürger.

2) Tie in den Gilden stehende Kaufmannschaft.

3) Alle, welche, nach dem örtlichen Gebrauche in den Ostseegouvernements, Litteraten 
heißen.

4) Die Kleinbürger, oder Beisassen.

5) Die Zunftgenossen.

6) Die freien Leute, Dienst- und Arbeitsleute.

Vergl. d. allg. ReichSg., Bd. IX, § 459.

942. Die Stadtbewohner in den Ostseegouvernements und in Narva zerfallen im 
Allgemeinen in Bürger und in Nichtbürger (Personen, die das örtliche Bürgerrecht nicht 
gewonnen haben).

Bergt, d. ersten Titel dieses Buchs.

0^ «*• Äu jeder Stadt der Ostseegouvernements und in Narva bilden diejenigen Stadt
bewohner, welche das örtliche Bürgerrecht, auf die unten für jede Stadt besonders 
bezeichnete Art, erlangt haben, eine besondere Bürgergemeinde, oder die sogenannte Bür
gerschaft. ' —

Decgl. d. zweiten Titel dieses Buchs.

94 Z . Tie Rechte der Stadtbewohner, welche das örtliche Bürgerrecht nicht gewonnen 
haben, die aber zu einer der Klassen gehören, deren im § 941 erwähnt wird, werden 
durch die allgemeinen Reichsgesetze bestimmt; doch finden dabei die Beschränkungen Statt, 
welche eine Folge der besondern, den örtlichen Bürgern verliehenen Vorrechte sind.
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Erster Titel.
Aon den verschiedenen Bürger-Korporationen, der Erwerbung des 

Bürgerrechts, den Beweisen und der Mittheilung desselben.

Erstes H a u p t st ü ck.
Von den verschiedenen Burger-Korporationen und der 

Erwerbung des Bürgerrechts.

Erste Abtheilung.
Von den verschiedenen Bürger-Korporationen und der Erwerbung des Bürgerrechts 

in Riga.

I. Von den verschiedenen Burger-Korporationen in Riga.

945. Die Rigaschen Bürger zerfallen, in Bezug ans die allgemeine Stadtverfassung, 
in den Rath (Magistrat), oder die höchste städtische Verwaltung,und in die Bürgergemeinde, 
bestehend: 1) aus dec großen Gilde, oder der Korporation der Kaufleute und Litteraten, 
und 2) aus dec kleinen Gilde, oder dec Korporation der zünftigen Handwerker.

Vergl. die zu den folg. §§ allez. Ges.

946. Sowohl in der großen, als auch in dec kleinen Gilde besteht eine engere Bür
gerverbindung, unter dem Namen der Brüderschaft.

Ununterbrochene Gewohnheit, bestätigt durch das Allerh. best. Gutachten d. ReichSr. v. 19 Juni 184! 
(14670).

947. Die Brüderschaft einer jeden Gilde besteht aus Gildegenossen, welche sich ver
pflichtet haben, aus allen Kräften das Wohl der Stadt und ihrer Korporation zu fördern, 

und zu diesem Zwecke alle gemeinsame Dienstleistungen und Lasten, insbesondere aber zum 
Behufe dec Verwaltung wohlthätiger Anstalten, gewissenhaft und unentgeltlich zu über

nehmen
Ununterbroch. Gewohnh.

948. Als Ersatz hierfür erhalten die Mitglieder der Brüderschaften auf den Fall der 
Verarmung Stadtbenesieien, d. h. Stellen bei den Stadtverwaltungen, die durch Wahl der 
Gilden besetzt werden, und mit denen Einkünfte oder andere Vortheile verknüpft sind, 
welche das Gesetz bestimmt oder erlaubt. Ueberdem genießen dürftige Mitglieder und deren 
Wittwen und Waisen Unterstützungen aus den verschiedenen von den Brüderschaften errich
teten Kassen, auch werden sie in den ihnen gehörigen wohlthätigen Anstalten verpflegt.

Ununterbr. Gewohnh.

II. Von der Erwerbung des Bürgerrechts und dem Eintritte in die 

Gilden der Stadt Riga.

949. Wer das örtliche Bürgerrecht in Riga gewinnen will, muß a) zu einer dec 
Christlichen Konfessionen gehören; b) Russischer Unterthan sein; c) einem der freien 
Stände angehören; d) von untadelhafter Führung sein; e) in einer der Gilden der Stadt 
Riga (der großen oder dec kleinen) stehen.

Alleoh. best. Gutacht. d. Reichsr. v. !9 Juni !841 (14670) p. 1.



> >0. In die große Gilde der Stadt Riga werden ausgenommen: a) Kaufleute und 

Banquiers,- b) Künstler und alle Personen, welche, den örtlichen Gewohnheiten gemäß, 
Litteraten heißen,- c) Goldschmiede,- d) emeritirte Kaufleute, d. h. solche, die den Handel 
aufgegeben haben,- e) emeritirte Litteraten, welche die Pflichten des Gelehrtenstandes nicht 
mehr ausübcn.

Ebend., P. I I.

9."r1. Zum Behufe der Aufnahme in die große Gilde sind die Personen, welche dem 

Kaufmannsstande angehören, verpflichtet, Folgendes beizubringen: Erstlich den durch die 
allgemeinen Reichsgesetze angeordneten Gildenschein zur Betreibung des Handels, und 
zweitens einen Schein, welchen der Principal eines der in Riga bestehenden Handels
häuser darüber ausgestellt hat, daß sie unter seiner Leitung den Handel gehöria erlernt

Ebend., P. 12.

9 >2. Wer aus der kleinen Gilde in die große zu treten wünscht, ist verpflichtet eine 

schriftliche Bescheinigung des Acltcrmanncs der kleinen Gilde darüber beizubringen, daß er 
bei dem Austritte aus derselben, zugleich auch auf die Betreibung seines frühern Handwerks 
Verzicht leiste.

Ebend., P. 13.

Zn die kleine Olllde der <2tadt Riga werden bloß Handwerker ausgenommen, die
tu eine der in Riga bestehenden Zünfte eingeschrieben und bereits in die Klasse der zünstiacn 
Meister getreten sind. ' J

Ebend., P. 2.

- -lllc Handwerker, die sich zum Chrisilichcn Glauben bekennen und einem 
freien Stande angehören, werden ungehindert, je nach der Zuständigkeit, zum Eintritte 
in eine der Zünfte der Stadt Riga unter der Benennung von Lehrlingen, Gesellen oder 
Meistern zugelassen.

Ebend., P. 3.

.Inniebillig. ~ if Zahl der Zunste in Riga wird wegen der großen Zertheilung der Gattungen 
des Handwerksbetriebs nicht beschränkt; sic kann, auf Anordnung dcö Raths, mît Bestâtianng ter 
Gouvcrnementsobrigkcit vermehrt oder vermindert werden. Zur Bildung irgend einer besondern Zunft 
iit aber erforderlich, daß von derselben nicht weniger als fünf in Riga wohnhafte Meister des 
fraglichen Handwerks vorhanden sind. Bis dahin aber werden die Personen, welche sich mit einen, 
solchen Handwerke bciei' 'stigen, zu einer der jchon bestehenden Zünfte, die ihrer Art nach mit diesem 
Betriebe am meisten übereinstimmt, gerechnet. 2) Die Zahl der Gesellen und Lehrlinge, deren jeder 
Meister haben kann, wird durch die für jede Zunft erlassenen besondern Reglements (Schra zen) bestimmt 
3) Die Lehrlinge sind verbunden, in diesem Berufe die in den gedachten Schrägen bestimmte Anzahl 
von Zähren zu verbleiben. Nachher können sie zur Klasse der Gesellen übergehen. Es siebt ihnen 
aber frei, zum Behufe der Erwählung einer andern Lebensweise, auch vor dieser Zeit ihr Handwerk 
aufzugebcn. 4) Die Gesellen sind nicht befugt, in ihrem Namen Kontrakte oder andere Verabredungen 
znr Lieferung von Arbeiten zu schließen, die zu ihrem Handwerke gehören. Zn jeder Akte dieser Art ist 
immer der Name und Zuname des Meisters zu bezeichnen, welchem eine solche Lieferung der Arbeit oder 
die Hauptaufsicht darüber übertragen wird. 5) Verlangen die Zünfte von den Gesellen ein Meisterstück 
(eine Probearbeit), so sind sie verpflichtet, von ihnen zu diesem Zwecke ziemlich einfache, zu ihrem Handwerke 
gehörige Gegenstände machen zu lassen, die von der Art sind, daß ohne Schwierigkeit Käufer dazu arsun- 
den werden können. 6; Das sogenannte-Muthen, d. h. die den Gesellen, welche um das Meisterrccht 
ausuchen, obliegende Verpflichtung, vor Einreichung ihres Meisterstücks (ihrer Probearbeit , sich der 
Prüfung wegen einige Zeit bei einem der zuständigen zünftigen Meister aufzuhalten. wird Meß r.»»
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werke wegen, zur Pflicht gemacht. Zu dieser Prüfung wird ein Jahr bestimmt, jedoch so, daß dieser 
Termin auf keinen Fall und unter keinem Vorwande weder verkürzt, noch verlängert werden darf.
7) Beim Meistcrwerdeu soli von jetzt an kein Unterschied zwischen ledigen und verhciratheten Gesellen 
Statt finden.

Ebend., P. 4—10.

955. Wer das örtliche Bürgerrecht zu erlangen wünscht, und in eine: der städtischen 
Gilden treten will, muß beim Amts-und Kämmereigerichte erscheinen und zugleich die 
nöthigen Dokumente beibringen.

Die §§ 955—957 gründen sich auf ununterbrochene Gewohnheit.

956 Das Amts-und Kämmereigericht prüft die ihm vorgcstellten Dokumente, nimmt 
darüber ein Protokoll auf, und stellt dasselbe, unter Beilegung allcr^Dokumente, dem 
Rathe zur Beschlußfassung vor.

957 Ter Rath fällt in seiner vollen Versammlung nach Stimmenmehrheit ein Er
kenntniß über die Aufnahme in die Bürgerschaft und über die Eintragung in eine der städti
schen Gilden. Dieses Erkenntniß wird dem Aufzunehmenden im Kämmerei- und Amts

gerichte eröffnet.

958. Wer das örtliche Bürgerrecht in Riga erlangt, und in eine der städtischen Gil
den tritt, hat der Stadtkasse eine besondere, vom Magistrate zu bestimmende Gebühr an 
Gelde für die städtischen Anstalten zu erlegen und denBürgereid nach einer zu dicscmBehuf 
von der Regierung bestätigten Formel (Beilage V) zu leisten.

Allerh. best. Gutacht. d. Reicher, v. 19 Juul 1841 (14670) P. 14.

959. Nach geliefertem Eide erhält der Aufgenommene zur Beurkundung seiner Auf
nahme ein das Duplikat des von ihm geschwornen Eides enthaltendes gedrucktes Blatt, mit 
der Bemerkung des Obersekretairs des Magistrats, wann derselbe geleistet worden sei. Ter 
Rathskasse erlegt er hierfür die bestimmte Gebühr.

Nnunterbr. Gewchnh.

III. Von dem Eintritte in die Brüderschaften der großen und 

kleinen Gilde.

960. Diejenigen, welche das örtliche Bürgerrecht in Riga gewonnen haben, und in 
eine der städtischen Gilden getreten sind, können, wenn sie ihren Wunsch deshalb zu er
kennen geben, in die Brüderschaft derjenigen Gilde treten, in welche sie ausgenommen 
sind, doch müssen sie alle zu diesem Behufe vorgeschriebcncn Bedingungen erfüllen.

Akierh. best. Gutacht. d. ReichSr. v. 19 Junt 1841 (14670) P. 15.

1) Von dem Eintritte in die Brüderschaft der großen Gilde.

961. Tie Aufnahme in die Brüderschaft der großen Gilde geschieht auf der jährlichen 
Fastnachtsversammlung.

Vergl. d. Schrägen d. großen Gilde d. Stadt Riga.

962. Am Sonnabende oder Sonntage vor der Eröffnung der Versammlung läßt der 
wortführrnde Bürgermeister, auf Vorstellung des Aeltermannes, alle Diejenigen zumEin- 
tritte in die Brüderschaft auffordern, welche schon zwei Jahre Bürger gewesen sind, ohne 
sich darum beworben zu haben.

Ebend., s 39.
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965. Findet die Aufnahme der Personen, welche um den Eintritt fn die Brüderschaft 
nachsuchen, an dem Tage der Versammlung selbst nicht Statt, so wird zu diesem Behufe 
am nächsten Tage eine besondere Versammlung der Gildegenosten berufen, oder es wird 
derAeltestenbank überlasten, die nöthige Verfügung wegen der Aufnahme zu treffen.

Ebend., §§ Go u. 66.

964. Wenn die Gildeversammlung oder die Aeltestenbank am nächsten Tage auf irgend 
ein Bedenken oder einen Zweifel stößt, so wird die Aufnahme bis zur nächsten Fastnachts

versammlung vertagt.
Ebend., § 66.

965. Wer in die Brüderschaft der großen Gilde ausgenommen worden ist, hat dem zur 
Unterstützung ihrer verarmten Mitglieder gestifteten Fond (der Tafelgilde) eine besondere 
Gebühr an Gelde zu entrichten.

Allech. best. Gutacht. d. Reichsr. v. 49 Juni 1841 (14670) <p. 16.

966. Dieser Fond steht unter der Oberaufsicht eines Bürgermeisters und eines Raths
herrn, die zu diesem Behufe jährlich vom Magistrate erwählt werden. Die unmittelbare 

Verfügung darüber gebührt zwei Vorstehern und zwei Beisitzern.
Schr. d. gr. Gilde d. St. Riga, §§ 44, 77.

967. Aeltermann und Aelteste wählen aus ihrer Mitte einen der Vorsteher und einen 
der Beisitzer; der andere Vorsteher und der zweite Beisitzer werden von den Brüdern aus 
ihrer Mitte erwählt.

Ebend., § 77.

968. Dem Rathe wird jährlich über die Verwaltung der Tafelgilde Rechnung ab
gelegt.

Ununterbr. Gewohnh.

669. Eben so wie ein Bürger der großen Gilde in die Brüderschaft der Gilde treten 
kann, in welcl>e er ausgenommen worden ist, kann auch eine Bürgersfrau, auf Bitte ihres 
Mannes, unter der Benennung einer Schwester, in dieselbe ausgenommen werden.

Schr. d. gr. Gilde d. St. Riga, §§ 70, 71, 72 u. 74.

970. Eine Bürgersfrau kann auch nach dem Tode ihres Mannes in die Gesellschaft 
der Schwestern der großen Gilde ausgenommen werden, wenn von dem Tage ihrer Verehe
lichung an bis zum Tage des Ablebens ihres Mannes nicht mehr als zwei Jahre ver

flossen sind.
Ebend., §§ 71 u. 72.

971. Die Schwestern der großen Gilde haben, wenn sie in Dürftigkeit gerathen, ein 
gleiches Recht auf eine Unterstützung aus der Tafelgilde, wie die Brüder.

Ebend., 63 u. 70.

972. Ein zur Brüderschaft der großen Gilde nicht gehöriger Bürger erlangt durch die 
Ehe mit einer verwittweten Schwester der großen Gilde kein Recht auf eine Unterstützung 

aus der Tafelgilde.
Ebend., § 75.

*
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2) Von dem Eintritte in die Brüderschaft der kleinen Gilde.

975. Der in die Brüderschaft der kleinen Gilde Aufgenommene hat ihrem zur Unter
stützung der verarmten Mitglieder der Brüderschaft gestifteten Fond eine besondere Gebühr 

an Gelde zu entrichten.
Allerh. best. Gutacht. d. ReichSr. v. 19 Juni 1841 (14670) P. 16.

974. Dieser, unter der Benennung der St. Iohannisstiftung vorhandene Fond hat 
eine gleiche Bestimmung wie der Fond der großen Gilde, und steht unter der Aufsicht von 

Mitgliedern der Brüderschaft. (Vergl. d. § 965 u. flg.)

975. Tritt ein verwittwetes Mitglied der Brüderschaft der kleinen Gilde mit einer 
Person schlechten Wandels in die Ehe, so geht er des Rechts verlustig, an der Gilden
versammlung Theil zu nehmen, und hört auf, Mitglied der Brüderschaft zu sein.

Schr. d. kl. Gilde d. St. Riga, § 7.

976. Auf gleiche Weise wird mit einem Mitgliede der Brüderschaft verfahren, welclxs 
durch eine ehrlose Handlung den guten Namen verwirkt.

Ebend., § 8.

Zweite Abtheilung.
Von den verschiedenen Bürger * Korporationen und der Erwerbung des Bürgerrechts 

in Dorpat und Pernau.

977. In Dorpat und Pernau zerfallen die Bürger, in Bezug auf die allgemeine 
Stadtverfassung, eben so wie in Riga, in den Rath, oder die höchste städtische Verwaltung, 
und die Bürgergemeinde, bestehend: 1) aus der großen oder der Kaufmannsgilde, und 2) 

aus dec kleinen oder der Handwerksgilde.

978. In Dorpat und Pernau wird das Bürgerrecht auf dieselbe Weise erworben, wie 
in Riga (§ 949).

Vergl. d. Schr. d. gr. Gilde d. St. Pernau v. 12 Mai 1758, § 13; Schr. d. kl. Gilde d. 
Et. Pernau v. 1 Mai 1634, best. v. d. Königin Christine am 4 Sept. 1649; Allerh. best. 
Gutacht. d. Reichör. v. 21 Juni 1845.

979. Wer in die große Gilde der Stadt Dorpat treten will, muß, außer der Erfül
lung der allgemeinen Bedingungen, die bei Erlangung des Bürgerrechts überhaupt unerläß
lich sind, noch besondere Attestate darüber beibringen: 1) daß er die Handlung gehörig er

lernt und die vorgeschriebenen Lehrjahre als Lehrbursche und sodann als Handelsgeselle aus
gedient habe, und 2) daß er in der Stadt ein eigenes Haus oder anderes unbewegliches 

Vermögen besitze.
Res. b. Livl. Een.-Gouv. v. 22 Apr. 1746 u. 3 Dec. 1763; Vergl. d. Bürger d. St. Dorpat 
v. 16 Juli 1765; Allerh. best. Gutacht. d. Reichst. v. 21 Juni 1845.

980. In die große Gilde der Stadt Pernau,' St. Marien»Magdalenengilde genannt, 
werden alle örtliche Bürger aufgenommen, welche die Handlung gehörig erlernt haben und 
Kaufmannschaft treiben.

Schr. d. gr. Gilde d. St. Pernau v. 12 Mai 1758.
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981. In die kleine Gilde der Stadt Dorpat, St. Antoniigilde genannt, werden alle 
Handwerker ausgenommen, welche ihr Handwerk zunftmäßig erlernt und bereits das zünf
tige Meisterrecht erlangt haben.

Verfüg, d. Livl. Grn.-Eouv. v. 18 Aug. 1744.

982. In die kleine Gilde dec Stadt Pernau werden gleichfalls alle örtliche zünftige 
Meister ausgenommen. Wünschen ausländische oder örtliche Handwerksgesellen in die 

Gilde zu treten, so find sie verpflichtet, wenigstens ein Jahr bei einem zur Gilde gehörigen 
Meister zu arbeiten, sodann aber müssen sie die erforderlichen Geburtsscheine und Lehrbriefe 
vorstellen, ihr Meisterstück fertigen und der Amtslade eine vom Rathe zu bestimmende Ge

bühr entrichten.
Schr. d. gr. Gilde d. St. Pernau v. 12 Mai 1788, ZZ 1 u. 3; Schc. d. kl. Gilde d. St. 
Pernau v. 1 Mai 1634, § 4.

985. Kinder dec Genossen der Pcrnauschen kleinen Gilde, welche ein Handwerk erlernt 
und darüber einen Lehrbrief erhalten haben, können, nach gefertigtem Meisterstücke, sogleich 

in die Gilde treten.
Schc. d. kl. Gilde d. St. Pernau v. 1 Mai 1634, § 16.

984. Wünscht Jemand, der ein Handwerk treibt, für welches in Pernau keine Zunft 
vorhanden ist, in die kleine Gilde der Stadt Pernau ausgenommen zu werden, so muß er 
das Meisterrecht in einer andern Stadt erlangen.

Pol.-O. v. 4 Mai 1766 (12636) II, § 3.

985. In Dorpat und Pernau wird die Aufnahme sowohl in die große, als auch in 
die kleine Gilde in der allgemeinen Versammlung der Aeltermänner, Dockmännec und 
Gildegenossen bewerkstelligt.

Ununterbr. Gewohnh.

986. Hat diese Versammlung ihre Einwilligung zur Aufnahme eines neuen Mitglie
des gegeben, so bekräftigt der Rath, nachdem er sich vergewissert hat, daß der Aufzuneh
mende alle erforderliche Eigenschaften besitzt, durch eine besondere schriftliche Verfügung 
die Ertheilung des Bürgerrechts an ihn und die hiermit verknüpfte Aufnahme in eine dec 

Gilden.
Ununterbr. Gewohnt).

987. Wer in die Bürgerschaft ausgenommen worden ist, muß den gesetzliclxn Bürger
eid leisten (a) und die bestimmte Gebühr dafür erlegen (b). In Dorpat muß der Aufge
nommene, wenn ec ein Haus besitzt, dem Rathe auch die von diesem Hause zu verlangen
den Brandgeräthe vorzeigen (c).

(a) Uck. d. Königin Christina v. 20 Aug. 1646, § 4. — (b) Vergl. zwischen d. Bürgern dec 
St. Dorpat v. 16 Juli 1768, Art. 20. — (c) Brandordn. der St. Dorpat v. 16 Juli 1768, 

Kap. I, Art. 8.

Dritte Abtheilung.
Von den verschiedenen Bürger-Korporationen und der Erwerbung des Bürgerrechts in den 

Städten Wenden, Wolmar, Walk, Lemsal, Werro, Fellin und Arensburg.

988. Die Bürger der Städte Wenden, Wolmar, Walk, Lemsal, Werro, Fellin und 
Arensburg zerfallen in zwei Korporationen: 1) in Kaufleute und 2) in Handwerker. Die 
höchste Behörde der städtischen Verwaltung bilden die örtlichen Magistrate.

Vergl. d. zu den folg. §§ citicten Ges.
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989. Die Art und Weise, wie im Allgemeinen in den Städten Wenden, Weimar, 
Walk, Lemsal, Fellin, Werre und Arensburg das Bürgerrecht erlangt wird, ist dieselbe, 

wie in Riga (§ 949).
Vergl. d. Pol.-O. v.4 Mai 1766 (42636) II, § 1. Allerh. best. Gutacht. d. Reichsr. v. 21 Juni 

1845.

990. Wer in die Korporation der Kaufleute aufgenommen zu werden wünscht, must, 
außer dec Erfülluilg der zur Erwerbung des Bürgerrechts allgemein vorgeschriebenen Be
dingungen, Attestate darüber beibringen: 1) daß er den Handel gehörig erlernt habe; 
2) daß er ein eigenthümliches Kapital besitze, welches nicht weniger, als 375 Rbl. S. M. 

beträgt.
Ebend., § 2.

991. Wer in die Korporation der Handwerker zu treten wünscht, ist verpflichtet, At
testate darüber beizubringen, daß er das fragliche Handwerk verstehe; hiernachst aber muß er 
sich in eine der städtischen Zünfte einschreiben. Ist die Zunft, zu welcher sein Handwerk 

gehört, in der Stadt nicht vorhanden, so muß er sich in einer andern Stadt bei seiner Zunft 
anschreiben lassen.

Ebend., § 3.

Vierte Abtheilung.
Von den verschiedenen Bürger-Korporationen und der Erwerbung des Bürgerrechts 

in Revals

I. Von den verschiedenen Bürger-Korporationen.

892. Die Bürger der Stadt Reval zerfallen, in Bezug auf die allgemeine Stadtver
fassung, eben so wie in Riga, in den Magistrat, oder die höchste städtische Verwaltung, 
und in die Bürgergemeinde, bestehend aus der großen Gilde und aus der kleinen Gilde, 

oder der St. Kanuttgilde.

995. In die große Gilde der Stadt Reval werden, nach erlangtem Bürgerrechte und 
nach Erfüllung der sonstigen unten bezeichneten Bedingungen, ausgenommen: 1) Kauf
leute, und zwar sowohl die Handel treibenden, als auch diejenigen, welche den Handel 
aufgegeben haben und von ihren Kapitalien leben (a); 2) Litteraten; 3) Prediger und 
Cladtbeamte, welche Töchter von Genossen der großen Gilde geheirathet haben (b).

Anmerkung. Mit dec Benennung eines Mitgliedes der privilegirten Revalschen Bierbrauer* 
Kompagnie ist immer der Einrritt in die große Gilde dec Stadt Reval verbunden (c).

(a) Kön. Schweb. Res. v. 16 Okt. 1675, § 9, u. 1 Mai 1681, § 9; 2-ergl. zwischen det gr. und 
kl. Gilde d. St. Reval, v. 15 Dec. 1636, P. 8. — (b) Sehr. d. gr. G. der St. Reval, §§74
u. 77. — (c) Brauerschragen v. 1485, best. v. Rev. Magistrat am 1 Febr. 1557 u. 29 Ian. 
1619z Vergl. zwischen d. gr. und d. kl. Gilde der St. Reval v. 15 Dec. 1636z Schl. d. gr. 
G. der St. Reval, § 75.

994. In die kleine Gilde oder in die St. Kanutigilde werden ausgenommen alle 
Handwerker, welche das örtliche Bürgerrecht gewonnen und die unten bezeichneten Bedin

gungen erfüllt haben.
Kramer-O. für die Gilde St. Kanuti und St. Olai v. 30 Juli 1662z vergl. d. Kön. Schw. Res-
v. 3 Nov. K>2ß, h 5, 5 Aug. 1654 und 8 Apc. 1684.
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II. Non der Erwerbung deS Bürgerrechts überhaupt.

' 995. Wer das örtliche Bürgerrecht in Reval erlangen will, muß 1) zu einer der Christ« 
lichen Konfessionen gehören; 2) Russischer Unterthan sein; 3) zu einem der freien Stände 
gehören, und 4) von unbescholtenem Wandel sein.

Kön. Schw. Res. v. 24 Marz 1648, § 14; Schrägen d. grofi.Gilde d. St.Reral, § 53: Verordn, 
der Königin Khristina v. 30 Juni 1648; Allech. best. Gutacht. d. Reichör. v. 21 Sunt 1845.

996. Wer unter die Zahl der Bürger der Stadt Reval ausgenommen worden ist, kann 
zu einer und derselben ßeit nicht auch Bürger einer andern Stadt sein.

Rathsprot. v. 1 Skt. 1701.

997. Der Rath erkennt, in seiner vollen Versammlung, durch Stimmenmehrheit 
über die Aufnahme in die Bürgerschaft.

Lübectsch. St.-R., B. I, Tit. II, Art. 2 u. 7- Kön. Sckw. Res. v. 24 Marz 1648, § 14.

998. Wer das örtliche Bürgerrecht in Reval gewonnen hat, leistet den Bürgereid nach 
der zu diesem Behufe bestätigten Formel (Beil. V) und entrichtet dafür eine besondere, 
vom Rathe zu bestimmende Gebühr an Gelde.

Schr. d. gr. Gilde d. St. Reval, § 35.

III. Don dem Eintritte in eine der städtischcn Gilden.

999. Niemand kann in eine städtische Gilde eintreten, ohne zuvor das örtliche Bürger
recht gewonnen zu haben.

Kön. Schw. Res. r. 24 Marz 1648, § Öl.

1000. Die Aufnahme in die große oder die kleine Gilde gebührt der Versammlung 
der Mitglieder dieser Gilde. Entstehen Streitigkeiten oder Zweifel, so entscheidet dieselben 

der Rath.
Kön. Schw. Res. v. 24 Marz 1648, § 14.

1) Von dem Eintritte in die große Gilde.

1001. Wer in die große Gilde ausgenommen zu werden wünscht, darf 1) der St. 
Kanutigilde nicht angehören (a); 2) darf ec nicht für Lohn in Privatdiensten stehen (b);
3) muß er die Handlung gehörig erlernt haben und zum Schwarzenhaupterkorps gehören, 
es sei denn, daß er durch eine besondere Abmachung mit diesem Vereine von dem Eintritte 
in denselben befreit würde (c). Ist er ausländischer Kaufgesell, so muß er zuvor in Reval 

als Kaufgesell und ScbWarzenhäupter nicht weniger als drei Aahre gedient haben. Eine 
Ausnahme von dieser allgemeinen Regel findet bloß in Betreff Derjenigen Statt, welche 
sich vor Ablauf dieser Frist mit der Tochter oder der Wittwe eines Genoffen der großen Gilde 
verehelichen. 4) Muß er mit der Wittwe oder der Tochter eines Genossen der großen Gilde 
oder einer Person verheirathet sein, welche alle Eigenschaften besitzt oder besessen hat, die 
zum Eintritte in diese Korporation erforderlich sind (d).

(«) Tchr. d. gr. Gilde d. St. Reval, § 24, Vergl. zwischen d. gr. u. kl. Gilde d. St. Reval v. 
15 Dec. 1636, P. 8. — (b) Großgild. Schr. d. St. Reval, § 40. — (c) Ebend., §§ 36, 
39, 46, 49, 51, 52, 64, 75. — (d) Ebend., § 84.

1002. Wer in die große Gilde ausgenommen zu werden wünscht, der muß sich im 
Laufe des ersten Jahres nach seiner Hochzeit, zwei Wochen vor der nächsten Lätare- 
versammlung, bei dem worthabenden Aeltermanne der Gilde zur Aufnahme melden.

Großgildische Schrägen der St. Reval, §§ 60 u. 64.
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1005. Die (Aildeversammlung kann, auf den Antrag des worthabenden Aeltermannes 
und in Erwägung besonderer Umstande,-die Frist zur Ausnahme verlängern, jedoch nur auf 
drei Jahre. Der Bürger, welcher Aufschub erhalt, ist aber verpflichtet, der Gildekaffe hier

für fünf Rbl. S. M. für jedes Jahr des Aufschubs zu entrichten.
Ununterbf. Gewohnt).

1001. Hat aber der um die Aufnahme Nachsuchende keinen Aufschub erhalten, so 
muß er bei der nächsten Gildeversammlung förmlich um die Aufnahme zum Gildegenoffen 

bitten.
Eben so.

1005. Wer in der anberaumlen Frist nicht erscheint, und keine Beweise darüber bei
bringt, daß er durch Umstände, die nicht in seiner Macht standen, hieran verhindert wurde, 
der geht des Rechts zur Aufnahme in die große Gilde verlustig (a). Findet es sich hin
gegen, daß er gesetzlicher und triftiger Gründe wegen nicht hat erscheinen können, und es 
hat derselbe alle zum Eintritte erforderlichen Eigenschaften, so wird er zwar in die Gilde 
ausgenommen, ist aber verpflichtet, die von der Aeltestenbank wegen der Versäumniß zu 

bestimmenden Gelder der Gildekaffe zu erlegen (b).
(a) Großgild. Echr. der Et. Reval, § 60. — (b) Ebend., §§ 64, 75, 64, P. 1.

1006. Der in die große Gilde Aufgenommene hat für die Aufnahme eine von der 
Gilde zu bestimmende Gebühr an Gelde zu erlegen. Ein Theil derselben fließt in die Gilde
kasse, der übrig bleibende Theil aber wird zum Besten des Gildesekretairs und des Bierbrauer- 
àltermanns verwandt.

Ebend., § 87.

1007. Wer mit keiner Wittwe oder Tochter eines Genossen der großen Gilde verheb 
rathet ist, hat tm Allgemeinen das Recht zum Eintritte in diese letztere nicht, kann aber 
doch, mit Zustimmung der Gildegenossen, ausgenommen werden, wenn er: 1) mit der 
Wittwe oder Tochter einer Person verehelicht ist, welche alle Eigenschaften besitzt, oder be
sessen hat, die zum Eintritte in die große Gilde erforderlich sind, und 2) wenn derselbe 
außer dem gewöhnlichen Eintrittsgelde der Gildekasse 100 Rbl. S. M., nebst den für diese 

Summe von seiner Heirath an fälligen Zinsen, erlegt.
Ebend., §§ 75 u. 84.

1008. Ist ein Litterat mit der Wittwe oder Tochter eines Genossen der großen Gilde 
verheirathet, so zahlt er bei der Aufnahme in dieselbe außer dem gewöhnlichen Eintritts
gelde noch 40 Rbl. S. M. (a); ist derselbe aber mit der Wittwe oder Tochter einer Person 
verheirathet, die nicht in die große Gilde getreten ist, die aber alle dazu erforderlichen Ei
genschaften besitzt oder besessen hat, so erlegt er, gleich Andern, außer dem gewöhnlichen 
Eintrittsgelde, der Gildekasse noch 100 Rbl. S. M. (b).

(a) Ebend., § 75. — (b) El'end., § 84, P. 4 u. 5.

Anmerkung. Litteraten, welche in die große Gilde treten, sind zur Verwaltung der Gildeämter 
nicht verpflichtet und werden von den Gildeleistungen befreit. Ihre Wittwen und Töchter erwerben 
alle Rechte, die den Wittwen und Töchtern der zu dieser Korporation gehörigen Personen ge
bühren.

2) Von dem Eintritte in die kleine Gilde.

1009. Die Aufnahme in die Ct. Kanutigilde findet in dec Làeversammlung Statt. 
Der Aufgenommene entrichtet der Gilde eine besondere Gebühr an Gelde.

Kön. Lchw. Resol. v. 30 Juli 1662, § 1; Beschl. d. Lt. Kanuti-Gilde v. 50 Apr. 1820.
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1010. Ein zünftiger Meister, der in einer andern Stadt die Gilderechte genießt, ist 
von jeder Eintrittsgebühr befreit, wenn er sich in Reval niederläßt und in die kleine Gilde 
der Stadt Reval tritt.

Schr. d. St. Kan.-Gilde, § 45.

1011. Wer die kleine Gilde verlaßt, zahlt bei seinem abermaligen Eintritte in die
selbe eben so viel, als bei seiner ersten Aufnahme.

Ebend., § 48.

Fünfte Abtheilung.
Von dec Erwerbung des Bürgerrechts auf dem Dome zu Reval.

101’2. Die Burger auf dem Dome zu Reval bilden eine besondere Korporation, abge
sondert von der Bürgergemeinde dec Stadt Reval, unter der Benennung der Lomgilde. 

Kön. Schw. Resol. v. 17 Ott. 1665.

1015. Die Bürgecgemeinde des Revalschen Doms besteht nur aus Handwerkern, und 
bildet deshalb nur eine einzige Körperschaft.

Res. d. Kön. v. Schw. Johanns III v. 8 Nov. 1584; Gildeschr. d. Rev. D. v. 8 Mörz 1626.

1011. Bei Aufnahme in die Korporation der Dombürger sind dieselben Bedingungen 
zu erfüllen, welche bei dem Eintritte in die kleine Gilde dec Stadt Reval Statt 

finden.
Handwerks schrägen des Königs Gustav Adolph, ertheilt dem Rev. Dom am 5 Marz 1626, Art. 4.

1015. Die Aufnahme geschieht in der Versammlung sämmtlicher Genossen der Dom
gilde, nach Stimmenmehrheit.

Ununterbr. Gewohnh.

*

Sechste Abtheilung.
Von der Erwerbung des Bürgerrechts in dm Städten Hapsal, Wesenberg, 

Weissenstein und Baltischpoct. ~ ------------ '~~

1016. In den Städten Hapsal, Wesenberg, Weissenstein und Baltischport zerfallen 
die Bürger in keine besondere Korporationen.

Die 1616 1019 gründen sich auf ununterbrochene Gewohnheit.

1017. Bei Erlangung dev Bürgerrechts in diesen Städten sind im Allgemeinen die
selben Bedingungen zu erfüllen, wie in Riga (§ 949).

1018. In Hapial ist die Aufnahme in die Bürgergemeinde dem Rathe überlassen; in 
den Städten Wesenberg, Weissenstein und Baltischport hingegen dem örtlichen Vogtei
gerichte.

1019. Der Aufgenommene zahlt in die Stadtkasse eine besondere vom Rathe oder 
Vogteigerichte zu bestimmende Gebühr an Gelde.
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Siebente Abtheilung.
Von den verschiedenen Korporationen und der Erwerbung des Bürgerrechts in den 

Kurländischen Städten.

1020. In den Kurländischen Städten zerfallen sämmtliche Bürger in zwei Korpora
tionen: 1) in Kaufleute und 2) in Handwerker. In Liban heißt die Korporation der 
Kaufleute die große, die Korporation der Handwerker aber die kleine Gilde. Zur 
großen Gilde werden auch die Künstler, Uhrmacher, Kunstgartnec und Bader gezählt. 
Die örtlichen Magistrate bilden die höchste städtische Verwaltung.

Bergt, die zu d. flg. §§ dieser At'th. citirtcn Ges.

Anmerkung. Die jüdischen Stadtbewohner bilden eine besondere, von den Christen getrennte 
Gemeinde.

1021. Wer das Bürgerrecht in einer der Kurländischen Städte erlangen will, muß 
X1) Russischer Unterthan sein, ein Zeugniß über seinen freien Stand und seinen unbe

scholtenen Wandel beibringen.
Alit. Pol.-O. v. 5 Srpt. 1606, Art. 8, h 2; tib. Priv. d. Herzogs Friedrich v. 18 Marz 
1625, Art. 4; Gold. Bauersprache v. 2 Mai 1695, Art. 12; Jakobst. Pol.-O. v. 12 Febr. 1670, 
Art. 3; Baust. St.-R. v. 1 Aug. 1635, Art. 7, H 1; Friedrichst. Pol.-O. v. 15 Jan. 1647, 
Tit. VI, § 1.

1022. Wer das örtliche Bürgerrecht gewinnen will, muß im örtlichen Kämmerei
gerichte die erforderlichen Dokumente, behufs der Vorstellung derselben an den Rath, bei
bringen. Rach Statt gehabter Prüfung des Gesuchs und der demselben angebogenen Do
kumente, erkennt der Rath über die Ausnahme in die Bürgerschaft.

Ebend.

1025. Wer das örtliche Bürgerrecht erlangt, leistet dm Bürgereid nach der zu diesem 
Behufe vorgeschriebenen Formel, und mtrichtet der Stadtkaffe eine besondere, von der 
Stadtobrigkeit zu bestimmende Gebühr an Gelde, welche die Summe von 30 Rbl. S. M. 
nicht übersteigen darf. Nachdem solches gtzchehen ist, wird derselbe als Bürger des Orts 

in das Stadtbuch aufgenommen.
Ebend. S. Beil. V.

1024. Wer in die Korporation der Kaufleute in Mitau treten will, muß: 1) das 
✓ örtliche Bürgerrecht gewonnen haben; 2) ein Attestat darüber beibringen, daß er als Lehr,

ling nicht weniger als sechs Jahre, und als Gesell, wenn er ein Ausländer ist, nicht 
weniger als vier, wenn er aber eines Mitaufchen Kaufmanns Sohn ist, nicht weniger als 
zwei Jahre bei einem Kaufmanne die Handlung erlernt habe.

Krämer-O. v. 22 Lept. 1760, § 1 ; Neue gramer- und Bierbrauer-O. v. 18 Jan. 1781, Art. 11 
u. 12.

1025. Die Annahme des Lehrlings geschieht von dem Weltgerichte in dem von dem 
Vorsitzer anberaumten Termine, in Gegenwart des Aeltermannes, der Aeltern, der näch
sten Verwandten und Vormünder des Anzunehmenden und des Kaufmannes, dec ihn an- 

neh,nen will.
Äidinec»£). v. 22 Sept. 1760, § 2; Neue Kr.- u. Birrbr.«O. v. 18 Jan. 1781, Art. 15.

1026. Der Lehrling hat bei der Annahme seinen Geburtsschein beizubringen; der 
Patron aber, welcher ihn annehmen will, muß 1 Rbl. 30 Kop. S. M. der Wettgerichts- 
kaffe, lind eben so viel der Kramer- oder Bierbrauerlade erlegen, je nachdem er in die eine 
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oder die andere dieser Gesellschaften tritt (a). Der Vertrag über die Annahme in die Lehre 
ist immer auf sechs Jahre zu schließen. Ueber die Bedingungen ist ein besonderes Protokoll 
aufzunehmen (b).

(a) Kramer-O. v. 22 Sept. 1760, Art. 3; Neue Kr.» u. Bierbr.-O. v. 18 Jan. 1781, Art. 18, 
19; Allerh. best. Gutacht. d. Neichsr. v. 21 Juni 1845. — (b) Kr.-O. v. 22 Sept. 1760, § 2; 
Neue Kr.- u. Bierbr.-O. v. 18 Jan. 1781, Art. 15.

1027. Nach Ablauf von sechs Jahren wird der Lehrling, in Gegenwart seines Patrons, 
seiner Aeltern, oder der ihre Stelle Vertretenden und des Krameraltermannes, vom Welt
gerichte aus der Lehrlingsliste ausgeschrieben (a). Für die Ausschreibung erlegt der Lehrling 
gleichfalls 1 Rbl. 30 Kop. S. M. der Wettgerichtskasse' und eben so viel der Krömer- oder 
Bierbrauerlade, je nachdem derselbe der einen oder der andern dieser Gesellschaften 
angehört (b).

(a) Kramer-O. v. 22 Sept. 1760, § 2; Neue Kr.- und Bierbr.-O. v. 18 Jan. 1781, Art. 15, 
19. — (b) Neue Kr.-u. Bierbr.-O. v. 18 Jan. 1781, Art. 19.

1028. Die in den vorhergehenden enthaltenen Bestimmungen über die Ein
schreibung und Ausschreibung der Lehrlinge gelten auch für den Fall, wenn ein Mitauschec 

Kaufmann seinen eigenen Sohn in die Lehre nimmt.
Ebend.

1029. Wer als Lehrling und Gesell die bestimmten Jahre ausgedient hat intb unter 
seinem Namen Handel treiben will, muß dem Krömeraltermanne ein mit dem Stadtsiegel 
und dec Unterschrift des Stadtsekretairs versehenes Zeugniß darüber vorstellen, daß er alle 
obgedachtcn Bedingungen genau erfüllt habe, und hat, wenn er in Mitau in der Lehre 

gewesen ist, 30 Rbl. S. M., wenn solches aber nicht in Mi tau gesclxhen, 60 Rbl. 
S. M.der Krömer- oder Bterbrauerlade zu entrichten, je nachdem derselbe der einen oder der 
andern dieser Gesellschaften angehvrt.

Neue Kramer- und Bierbrauer-O. v. 18 Jan. 1781, Art. 12.

1050. Verehelicht sich ein Gesell, der als solcher die bestimmte Zeit ausgedient hat, 
mit der Tochter oder Wittwe eines Mitauschen Kaufmannes, so erlegt derselbe beim Ein
tritte in die Korporation der Kaufleute nur 30 Rbl. S. M., wenn er auch als Lehrling und 
Gesell den Handel nicht in Mitau erlernt hat.

Kramer-O. v. 22 Sept. 1760, § 2.

1051. Der Sohn eines Mitauschen Kauftnannes, der als Lehrling und Gesell die be
stimmte Anzahl von Jahren in Mitau ausgedient hat, erlegt beim Eintritte in die Korpo
ration der Kaufleute der Krömerlade nur 15 Rbl. S. M., ist er aber in Mitau nicht in 
der Lehre gewesen, 30 Rbl. S. M.

Neue Krämer- und Bierbrauer-O. v. 18 Jan. 1781, Art. 17.

1052. Die Wittwe eines Kaufmannes genießt während ihres Witthums alle Rechte, 
die ihrem Manne in der Krömer- oder Bierbrauergesellfchast zustanden. Verehelicht sie sich 
aber mit Jemanden, der in keine der Korporationen ausgenommen wordm ist, und welcher 
auch die zur Aufnahme darin erforderlichen Eigenschaften nicht besitzt, so geht sie ihres 
Wittwenrechts verlustig, und muß noch vor Vollziehung der Ehe darauf Verzicht 

leisten.
Kramer-O. v. 22 Sept. 1760, § 5; Neue Krc'mcr- und Bierbrauer-O. v. 18 Jan. 1781, 

Art. 15.
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1055. In die Korporation der Handwerker in Mitau können alle zünftige Gesellen 
treten, die das örtliche Bürgerrecht gewonnen und sich mit ihrem Handwerke bei einem 
Meister ein Jahr lang beschäftigt haben. Eine Ausnahme hiervon machen bloß die Gold
schmiedegesellen, welche als solche nicht weniger als drei Jahre im Dienste verbleiben 
müssen.

Mit. Pol.-O. v. 8 Sept. 1606, Art. 22, § 9.

1054. Die besondern Bedingungen, welche bei Aufnahme in die Handwerkerzünfte 
zu erfüllen sind, richten sich nach dem Schrägen jeder Zunft.

1055. Tritt ein Meister in eine der Handwerkerzünfte, so entrichtet er der Zunft die 
durch den Schrägen derselben bestimmte Gebühr, und erlegt außerdem noch der Stadtkasse 

eine besondere, durch die Gouvernementsobrigkeit zu bestimmende Summe.
Mit. Pol.-O. v. 8 Sept. 1606, Art. 6, § 3; Handw.-O., erth. d. St. Mit. von d. Gouv.-Obr. 
am 8 Juni 1822.

Achte Abtheilung.
Von den verschiedenen Korporationen und dec Erwerbung des Bürgerrechts in der 

Stadt Narva.

1056. Die Bürger der Stadt Narva zerfallen in Bezug auf Gemeindewesen in 
zwei Korporationen: 1) in Kaufleute und 2) in Handwerker. Die höchste Behörde der 
städtischen Verwaltung bildet der örtliche Magistrat.

Vergl. d. zu d. flg. §§ citirten Ges.

1057. Wer das Bürgerrecht in Narva gewinnen will, muß: 1) einer der Christlichen 
Konfessionen angehdren; 2) Russischer Unterthan sein und 3) Attestate über seinen unbe
scholtenen Wandel und die gehörige Erlernung der Kaufmannschaft oder eines andern stödti- 
schen Gewerbes beibringen.

Schr. d. gr. G. d. St. Narva v. 11 Dec. 1666, § 4- Schw. allg. Handw.-O. v. 1 Marz 1669, 

Art. 6, § 1.

1058. Bringt der Aufzunehmende die obgedachten Attestate bei, und stellt zugleich als 
Bürgen zwei Bürger von unbescholtenem Wandel (a), so ertheilt ihm der Rath das Bür

gerrecht (b), gegen Erlegung einer bestimmten Gebühr an Gelde (c).
(a) Schw. St.-L., Tit. I, Kap. 18. — (b) Schr. d. gr. G. d. St. Narva v. 11 Dec. 1666, § 3; 
Schw. allg. Handw.-O. v. 1 Marz 1669, Art. 6, § 6. — (c) Schrv. St.-L., Tit. I, Kap. 16; 
Schr. d. gr. G. d. St. Narva v. 11 Dec. 1666, § 6; Schw. allg. Handw.-O. v. 1 Marz 1669, 
Art. 6, § 6.

1059. Wer das Bürgerrecht gewonnen hat, leistet den Bürgereid nach der zu diesem 
Behufe vorgeschriebenen Formel. (Beil. V.)

1040. In die Korporation der Kaufleute können treten: 1) alle örtliche Bürger, 
welcl-e Groß- oder Kleinhandel treiben, oder welche den Handel ausgegeben haben, aber in 
keinen andern Stand übergegangen sind (a); 2) alle Bürger, deren Gewerbe nicht zu den 
Handwerkern gerechnet wird, wie: Dialer, Goldschmiede und Uhrmacher (b).

(*) Schr. d. gr. G. d. St. Narva v. 11 Dec. 1666; Nevid. Schr. d. gr. G. d. St. Narva v. 1773, 
§ 1, P. 2. — (b) Ebend., § 1.

1041. Wer in die Korporation der Kaufleute treten will,'muß in Narva das Bürger
recht erlangt haben, und hat ein Zeugniß über die gehörige Erlernung des Handels bei
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Zubringen. Von einem Künstler wird ein Attestat über die Erlernung seiner Kunst 

verlangt.
Rev. Schr. d. gr. G. d. St. Narva v. 1775, § 1.

1042. Wer in die Korporation der Kaufleute tritt, entrichtet dec Kasse dieser Korpo
ration 6 Rbl. S. M-/ falls er aus Narva gebürtig ist und die festgesetzte Lehrzeit (sechs 
Jahre) bei einem Narvaschen Bürger gedient hat; widrigen Falles aber zahlt er das 

Doppelte.
Schr. d. gr. G. d. St. Narva v. 11 Dec. 1668, § 6 ; Nev. Schr. d. gr. G. d. St. Narva v. 

1775, § 2.

1045. Entstehen Zweifel oder Streitigkeiten in Betreff der Aufnahme eines Hand
werkers, welcher in die Korporation der Kaufleute überzutreten wünscht, so gebührt die Ent
scheidung darüber dem Rathe.

Äon. Schw. Resol. v. 10 Mar; 1665, § 24: Schr. d. gr. G. d. St- Narva v. 11 Dcc. 1668, § 5.

1044. In die Korporation der Handwerker kann jeder zünftige Meister treten, welckxr 
das Bürgerrecht gewonnen hat, er mag sein Handwerk treiben, oder nicht, falls er nur nicht 
in einen andern Stand übergetreten ist.

Schw. allg. Handw.-O. v. 1 Mar; 1669, Art- 6, § 6.

1045. Wer in irgend einer Zunft Meister werden will, muß: 1) während der fest
gesetzten Zeit das Handwerk erlernen; 2) wenigstens drei Jahre als Gesell dienen, und 
3) ein Attestat über seinen unbescholtenen Wandel bei'bcingen.

Ebend., Act. 6, § 1.

1046. Die Frist der Lehrjahre ist, nach Maßgabe der Zunft, verschieden; ihre Dauer 
ist aber auf höchstens fünf und auf mindestens drei Jahre beschränkt.

Ebend., Art. 4, § 5.

1047. Wer Meister irgend eines Handwerks werden will, hat die durch die Hand- 
werksschragen bestimmte Summe der Amtslade zu entrichten.

Ebend., Act. 6, § 5.

1048. Wün'cht ein Meister aus dem Auslande oder aus einer fremden Stadt in 
Narva das Meisterrecht zu gewinnen, so muß er von der Stadt und der Zunft, wohin er 
gehörte, Attestate über sein Wohlverhalten und die gehörige Kenntniß seines Handwerks 

beiblingen. Erlangt er hierauf das Bürgerrecht in Narva, so wird er in die seinem Hand
werke entsprechende Zunft als Meister ausgenommen, gegen Erlegung von 3 Rbl. S. M. 

an die Amtslade und von 60 Kop. S. M. zum Besten der Armen der Stadt Narva.
Ebend., Art. 6, § 10.

Zweites Haupt st ii ck.
Von der Mittheilung und den Beweisen des Bürger

recht s.

1049. Das Bürgerrecht wird von dem Manne seiner rechtmäßigen Ehefrau mitge- 
theilt; erstreckt sich aber nicht auf die Kinder und Nachkommen.

1050. Als Beweise des Bürgerrechts gelten: 1) das von der Stadtobrigkeit geführte 
Bürgerbuch; 2) das Zeugniß, welches jeder Bürger über seine Aufnahme in die Bürger- 

Korporation erhält.
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1051. In Riga gilt uberbem als Beweis bes Bürgerrechts bie gedruckte Formel des 
Bürgcreibes, welche jedem neu aufgenommenen Barger bei der Aufnahme selbst eingehän
digt wirb, mit dec Bemerkung des Obersekretairs des Raths, wann der Eid von ihm ge
leistet worden ist.

Zweiter Titel.
Von den Rechten der Bürger in ihrer Gesammtheit, als Genieinden.

Erstes H a u p t st ü ck.
Allgemeine Bestimmungen.

1052. In jeder Stadt der Ostseegouvernements und in Narva bilden die Bewohner, 
welche das örtliche Bürgerrecht gewonnen haben, eine besondere Gemeinde, die eigentlich 
sogenannte Bürgerschaft. (Vergl. § 943.)

Vergl. d. Allg. Reichsg., Bd. IX, § 513.

1055. Jede Bürgergemeinde ist befugt, dec zu diesem Behufe festgesetzten Ordnung 
gemäß, Versammlungen zu veranstalten, um sich über ihre gemeinsamen Angelegenheiten 
zu berathen und Beschlüsse darüber zu fassen.

Vergl. ebend., § 515.

1054. Diese Versammlungen zerfallen, der Gemeindeverfassung jeder Stadt gemäß, 
entweder in gemeinschaftliche für alle Bürger, ober in besondere für jede getrennte Kor

poration.
Ebend., 3 516.

1055. Die Vorstellungen über ihre Bedürfnisse und Interessen richtet jede Stadt» 
gemeinde an den Civilgouverneur.^

jEbend-, § 527.

1056. Jede Bürgergemeinde besetzt die Stadtämter, Stellen und Verwaltungen ent
weder durch eigene Wahl, ohne weitere Bestätigung dec Obrigkeit, oder sie stellt dem Rathe 
eine bestimmte Anzahl Kandidaten dazu vor, um einen davon zu bestätigen.

Vergl. Hauptst. IV dieses Tit-

1057. Auf den Grund des Allerhöchst bestätigten Gesetzes für die Evangelisch-Luthe
rische Kirche in Rußland wird jeder Stadt das Patronatsrecht in Bezug auf ihre Kirchen, 
in dem hierzu für jede Stadt bestimmten Maße, vorbehalten.

Vergl. d. Ges. f. d. Ev.-t'uth. Kirche in Rußl. v. 28 Dec. 1832 (5870) §§ 157 u. 495.

1058. Jede Bürgergcmeinde hat das Recht, das Vermögen, welches ihren Stadt
kirchen, milden Stiftungen und andern Anstalten angewiesen ist, der Gemeindeverfassung 
der Stadt gemäß, entweder durch die zu diesem Behufe angeordneten Administrationen, 
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à durch die hierzu von den Bürgern aus ihrer Mitte erwählten Personen zu ver
walten.

Für Riga: Uif. d. Königs Stephan Bathori v. 14 Jan. 1581; Aff.«P. d. St. Riga v. 4 Juli 
1710 (2278). — Für Pernau: lief. d. Kön. Stephan Bathori v. 7 Dec. 1582; Urf. d. Kön. 
S'gism. v. 8 Apr. 1589. — Für Wenden: Urf. d. Kön. Gust. Ad. v. 2 Febr. 1626. — Für 
Arensburg-. Urf. d. Bisch. Magnus v. 8 Mai 1561; Urf. ». Kön. Christina v. 1646; Kön. 
Ech"- Res. v. 16 Mär; 1696. — Für Reval: En.-Br. d. Kön. Joh. III v. 11 Febr. 1570; 
Res- d.Kön. Gust. Ad. ». 14 Oct. 1630; Aff.-P. d. St. Reval v. 29 Sept. 1710 (2298) Art. 5.— 
Für die Kurland. Städte: Mit. Pol.-O. ». 5 Sept. 1606, Kap. I, Art. 8; Urf. ». Herzogs 
Friedrich ». 18 Marz 1625, Art. 1; Friedrichs!. Pol.-O. ». 15 Jan. 1647, Jit. 1 §§ 2 u. 3- 
état. d. et. BauSfe ». 1 Aug. 1635, Act. 1, § 2; Jacobst. Pol.«O. ». 12 Febr. 1670, § 1.

105 J. nieder ^tadt sowohl, als auch ihren einzelnen Korporationen, Gilden und 
Zünften steht das Recht zu, Gemeindekassen zu haben.

Vergl. ». Allg. Reichsg., Bd. IX, § 535.

1060. Die Stadtkassen werden durch die bei Aufnahme in die Bürgerschaft zu ent
richtenden Gelder, durch freiwillige Beiträge und andere Stadteinkünfte gebildet. Admi- 
nistrirt werden dieselben, auf den Grund besonderer deshalb erlassener Instruktionen und 
Verordnungen, vom Rathe, als höchster Verwaltungsbehörde dec Stadt, oder von Perso
nen, welche die Bürgergemeinde zu diesem Behufe aus ihrer Mitte wählt.

Ununtcrbr Gewohnh.

1061. Jede Stadt der Ostseegouvernements hat ein Allerhöchst bestätigtes Wappen 
F Dieses Wappens bedienen sich die Magistrate, in den kleinen Esthländischen Städten aber

auch die Vogteigerichte. (Vergl. Beil. IV.)

Vergl. ». Allg. Reichsg., Bd. IX, § 521.

Anmerkung. Jede Bürgerforporation, so wie auch sämmtliche Stadtbehörden und Kirchenadministra* 
tionen, sind befugt, in ihren Angelegenheiten besondere Siegel zu gebrauchen.

1062. Die Via gl strate und in den Esthländischen kleinen Städten die Vogteigerichte
haben zu ihren Sitzungen besondere Häuser. Den Gilden und andern städtischen Korpora
tionen ist es gleichfalls erlaubt, besondere Hauser oder Abtheilungen von Häusern zu baden 
um ihre Versammlungen darin zu halten. ° '

Ebend.

1065. Sämmtliche Städte der Ostseegouvernements behalten auf die frühere Weise 
in ihrem fortwährenden und unverletzlichen Besitze alle ihnen rechtmäßig gehörige, durch 
Gnadenbriefe, Kauf, Tausch oder mittelst einer andern gesetzlichen Enverbungsart an sie 
gelangte Bezirke, Landguter, Ländereien, Gebäude und Vermögensgegenstände, sowohl 
innerhalb, als auch außerhalb der Siadt, nebst allen ihren Zubehdrungen und Rechten.

Allcrh. best. Doklad des Oberdirig.renden der I[ Abtheilung dec Eigenen Kanzellei Seiner Kaiserlichen ' 
Majestät vom 20 Juni 1841.

1064-, Die ^tadt Riga besitzt die ihr außerhalb des Patrimonialgebiets gehörigen 
Landgüter mit allen dec Livländischen Ritterschaft in Bezug auf den Besitz unbeweglichen 
Vermögens zustehenden Rechten, und kann durch ihre Deputirten an den Berathungen 
d-r allgemeinen Versammlungen dec Livländischen Ritterschaft Theil nehmen, gemäß den 

im vorhergehenden Buche aufgestellten Regeln (Tit. II, Hauptst. II, Abth. J).

Ebend.

1065. Die Städte Reval und Narva sind berechtigt, im Esthländischen Gouv-rne- 
ment adelige Güter als ihr volles Eigenthum zu erwerben; sie haben aber kein Stimmrecht 
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bei den Landtagsberathungen und den sonstigen Versammlungen der Esthländischen Rit

terschaft.
Ebend.

1066. Den Stödten Mitau, Libau, Goldingm, Windau, Jakobstadt und Grobin 
werden sowohl die ihnen in den Kronswaldern und Gütern überlassenen Servituten be
stätigt, als auch das Recht, jährlich für eine bestimmte Summe ein gewisses Quantum 
Flößholz aus den Kronswaldern des Kurländischen Gouvernements zu erhalten.

Vcrgl. für die St. Mitau: Res. d. Herz. Peter v. 14 Juni 1782, 8 Jan. 1783, 12 Febr. 
1785. — Für die St. Libau: Urk. d. Herz. Friedrich v. 18 Marz 1625. — Luc die St. 
Iakobstadt: Pol.-Ü. v. 18 Febr. 1670, Art. 5. — Für die St. Windau: Urk. d. O.-M. 
Brüggenei v. 1536. — Für die St. Goldingen: Res. d. Herz. Friede. Kasimir v. 31 Jan. 
1634. — Für die St. Grobin: Res. d. Herz. Jacob v. 4 Juli 1637. — Für sämmtliche 
Städte: Forst-Regl. v. 11 Nov. 1804 (21514) Hauptst. III, Art. 6, 28 (Allg. ReichSg., Bd. VIII, 

§ 1050 und a. m.).

1067. Denjenigen Städten der Ostseegouvernements, welchen in dieser Beziehung 
keine besondern Privilegien verliehen worden sind, ist es erlaubt, auf städtischem Grunde 
Ueberfahrten, Mühlen und andere Anstalten anzulegen, zu unterhalten und zu vermiethen, 
so wie auch die ihnen zugehörigen Ländereien, den darüber bestehenden besondern Regeln ge
mäß, zu verpachten. Eben so können diese Städte, mit Erlaubniß der Regierung, für ihre 
Rechnung Schleusen, Kanale, Brücken, Damme und andere Werke anlegen, die den all
gemeinen oder besondern Nutzen irgend eines Ortes bezwecken, wobei sie zugleich, belauf5 
des Ersatzes der Kosten, welche auf dergleichen Werke verwandt worden sind, falls sie dazu 
besonders ermächtigt werden, von denen, die solche beim Fahren, Reiten oder Gehen be
nutzen, nach Tarifen, welche dem wirklichen Bedürfnisse entsprechen und von der Regierung 
bestätigt sein müssen, Abgaben erheben dürfen.

Allg. ReichSg., Bd. IX,,§ 540.

1068. Die Magistrate un) in den kleinen Esthländischen Städten die VogleigeckclUe 
können unbewegliche Stadtgüter weder verkaufen, noch verpfänden oder auf andere Weise 

veräußern, so lange nicht auf ihr Ansuchen die Allerhöchste Erlaubniß dazu erfolgt.

1069. Den Magistraten und Vogteigerichten ist es bei eigener Verantwortlichkeit un» 
tersagt, auf Rechnung von Stadtgemeinden irgend eine Anleihe zu machen.

Allg. Reichsg., Bd. IX, § 543.

1070. Jede Stadt erbt das ohne Erben hinterlassene Vermögen der örtlichen 
Bürger.

Ebend., § 542.

1071. Hinterläßt in den Städten Riga, Pernau und Reval ein Verstorbener, dec 
innerhalb der Grenzen der Stadtgerichtsbarkeit Vermögen besaß, gar keine Erben, oder er 
hinterläßt zwar welche, es meldet sich aber von ihnen Niemand im Laufe von zehn Jahren, 
von der Zeit an gerechnet, wo die Bekanntmachung der Vorladung, behufs der Empfang- 
nehmung der Erbschaft, durch die Leitungen zum letzten Mal erlassen wurde, oder es be
weiset von denjenigen, die binnen diesem Termin erscheinen, keiner sein Recht, so fällt 
dieses Vermögen, als erblos, der Stadtgemeinde eigenthümlich anheim.

Für die 5t. Riga: Urk. d. Papstes Sixtus IV v. 5 Febr. 1476, Jnnocen; VIII v. Juni 148'.», 
des Kön. Stephan Bathori v. 14 Jan. 1581, h 41; Akk.-P. d. St. Riga v. 4 Juli 1710 (2278), 
2frf. 14; Rig. St.-R., B. IV, Tit. 7. — Für die St. Pernau: Urk. d. Kön. Sigism. Aug. 
v. 26 Roo. 1561; des Kön. Stephan Bathori r. 7 Dec. 1582 ; Sigism. III v. 8 Apr. 1589. — 
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Für die St. Reval: Lüb» R., Bd. Hs, § 14- Perhandl. d. Gr. Oeenstierna mit d. Rev. Rathe 
V. 24 Marz 1648; Akk.-P. d. Dcp. d. St. Reval v. 29 Sept. 1710 (2298) Art. 20. Ergänzt 
und verändert durch d. Allerh» best. Gutacht. d. Reichsr. v. 21 Juni 1845.

1072. In den Städten Wenden, Fellin und Dorpat wird in dem im vorhergehenden 
§ erwähnten Falle die eine Hälfte des Vermögens zum Besten der Stadt verwandt, die 
andere aber fällt dec Krone zu.

Für die St. Wenden: Urk. d. Kön. Stephan Bathori v. 7 Dec. 1582. — Für die St. Fellin: 
Utf. d. O.-M. Beruh, v. d. Borch v. 1481; Urk. Sigism. III v. 1 Juni 1588; Urk. d. Königin 
Christina v. 20 Aug. 1646, Art. 10. Ergänzt u. verand. d. d. Allerh. best. Gutacht. d. Rcichsr. 
v. 21 Juni 1845.

1075. Das dec Stadt Reval im Jahre 1826 auf sechs Jahre verliehene und nachher 
durch mehrere Allerhöchste Befehle bis zum 1 Januar 1844 verlängerte Recht, zehn Procint 
aus der Solleinnahme beim Revalschen Zvllamte zu empfangen, ist auf vier Jahre, d. h. 
bis zum 1 Januar 1848, verlängert worden.

Allerh. best. Beschl. d. Min.-Kom. v. 8 Juni 1843 (16933).

1074k Die Stadt Libau erhalt von der Krone eine bestimmte Summe: 1) als Ersatz 
für den der Stadt gebührenden Theil der Zolleinkünfte (a) und 2) zur Unterhaltung des 

Hafens (b).
0) Gn.-Bc. d. St. Libau v. 1649, 1698, 1736, 25 Dec. 1799, 20 April 1802 (20237). —
(b) lief. d. Herz. Friede, v. 18 Marz 1625, Art. 19, und d. Herz. Casimir v. 27 Mai 1698 u.
6 April 1736; 20 April 1802 (20237).

10 7 ». Die Stadt Mitau erhält aus den Landesprästanden als Unterstützung zehn Ko
peken von der Seele»

7 Oft. 1855 (6477).

1076. Auf den Grund der allgemeinen Reichsgesetze wird es den Bürgergemeinden 
der Ostseegouvernements gestattet, aus den nach Bestreitung der Stadtausgaben übrig 
gebliebenen Geldern:

1) Den allgemeinen Grundlagen dec Reichs-Kreditanstalten gemäß, Banken zu errichten 
oder ihre Gelder zur Fruchtbarmachung in bereits bestehende Banken zu legen;

2) die Viertelprocent-Abgabe von den kaufmännischen Kapitalien, nach dem Ermessen 
des Kammerei-Gerichts, der Kaufmannschaft gegen gesetzliche Zinsen auszuleihen, und die 
Rückzahlung dieser Gelder durch zuverlässige Pfänder und Bürgschaft sicher zu stellen, je
doch dergestalt, daß das Gericht für die Unversehrtheit des ausgeliehenen Kapitals nebst den 
Zinsen fortwährend haften muß.

Veegl. d. Allg. Reichs«, Bd. IX, § 541.

1077. Das persönliche Verbrechen eines Bürgers darf niemals der Bürgergemeinde 
oder einer ihrer Korporationen zur Last fallen.

Ebcnd., § 532.

1078. Eine Bürgergemeinde erscheint nie vor Gericht, sondern wird durch ihren An
walt vertheidigt.

Ebend., § 553.

1079. Sachen, welche sich auf die Privilegien einer Stadt, auf streitigen Besitz der
selben und überhaupt auf die ganze Stadt beziehen, werden in der für streitige Sachen über 
Kronsvermögen vorgeschriebenen Ordnung verhandelt, den Bestimmungen gemäß, die in 
dem Gesetzbuche, im Eivilprozeß, darüber enthalten sind.

Ebend., § 544.

11 Th. 10
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1080. Einer Stadtgemeinde ist es erlaubt, Leistungsvertrklge zu schließen, den Be
stimmungen gemäß, die in dem Gesetzbuche, in den bürgerlichen Gesetzen, darüber ent

halten sind.
Ebend., § 554.

1081. Jeder Stadt ist es erlaubt, Markte und Jahrmärkte zu halten, und neue 
zu errichten, mit Beobachtung der zu diesem Behufe im Allgemeinen vorgeschriebenen 

Ordnung.

1082. In den Städten Riga, Reval, Mitau, Libau und Goldingen bilden die 
örtlichen Bürger, auf den Grund Allerhöchst bestätigter Reglements, eine besondere 

Stadtwache.
Vergl. d. jjvegl. u. d. Jnstr. für die Stadtwache in den Ostseegouvernements.

Zweites H a u p t st ü ck.
Von der Verfassung der Stadtgemeinden in den Ostsee

gouvernements.

Erste Abtheilung.

Von der Verfassung der Bürgergemeinde in Riga.

1085. Tie städtischen Gilden, die kleine und die große, haben, und zwar jede von 
ihnen, behufs der Verwaltung ihrer gemeinsamen Angelegenheiten und zur Wahrnehmung 
der Interessen der Korporationen, ihre Aeltestenbank.

1084. In jeder Gilde haben die nicht zur Aeltestenbank gehörigen Bürger, behufs 
ihrer gemeinsamen Angelegenheiten, einen besondern Wortführer und Vertreter, der Dock

mann heißt.

1085. Alle Vorstellungen an den Rath, als oberste Behörde dec städtischen Verwal
tung in Gemeinde-Angelegenheiten, werden bloß durch die Aeltestenbank angebracht; 
erheischt aber dabei das Wesen oder die Wichtigkeit des Gegenstandes auch die Anwesenheit 
von Teputirten von Seiten der Bürger, so hat solche die Aeltestenbank zur Theilnahme bei 
der Vorstellung an den Magistrat zuzulasten.

êd,r. d. gr. Gilde d. Et. Rio«, § 25.

1086. Hat dec Dockmann einer der Stadtgilden eine Beschwerde im Namen der Bür
ger vorzutragen, die nicht zum Personal der Aeltestenbank gehören, so ist er verpflichtet, 
dieselbe dem Aeltermanne seiner Gilde mitzutheilen, welcher gemeinschaftlich mit den 
A'eltesten, bei der ersten allgemeinen Versammlung des Raths, diesem die fragliche Be
schwerde zur Prüfung und schriftlichen Entscheidung vorstellt.

Schr. d. gv. Gilde d. St. ihiga, § 52- die sogenannten 32 Punkte von 1680, P. 9 u. 10.

1087. Hat ein Bürger in Stadtangelegenheiten, die keinen Aufschub leiden, irgend 
etwas zur Plenarberathung zu bringen, so benachrichtigt er seinen Dockmann davon, dec 
seiner Seits den Aeltermann, oder in dessen Abwesenheit den Stellvertreter desselben, hier
von in Kenntniß setzt. Dec Aeltermann, oder dessen Stellvertreter, stellt solches gemeintchaft- 
lich mit den A'eltesten dem Rathe zur Prüfung und schriftlichen Entscheidung vor.

Ebend.
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1088. Ist im Namen dec Bürgergemeinde eine Deputation hohem Orts abzuordnen, 
so werden die Deputirten durch den Magistrat, die Aeltestenbänke und die zu ihrem Bestände 
nicht gehörigen Bürger abgesondert gewählt.

Schr. d. gr. Gilde d. St. Riga, § 26- die sogenannten 52 Punkte v. 1680, P. 12 u. 15.

I. Von den Aeltcstenbänkcn der großen und der kleinen

Gilde.

1089. Die Aeltestenbank dec großen Gilde besteht aus einem Aeltermanne, welcher 
darin den Vorsitz führt, und 39 Nettesten.

Echr. d. gr. Gilde d. St. Riga, §§ 14 u. 82; die sogenannten 52 Punkte von 1680, P. 7 u. 8.

1090. Die Aeltestenbank der kleinen Gilde besteht aus einem Aeltermanne, welcher 
darin den Vorsitz führt, und 29 Aeltesten.

Schr. d. kl. Gilde d. St. Riga, §§ 14 u. 17.

1091. Die Aeltermanner und Aeltesten der großen und kleinen Gilde werden in Ge
mäßheit der im vierten Hauptstücke dieses Titels enthaltenen Bestimmungen gewählt. 
Einen Gehalt bekommen sie nicht.

Schr. d. gr. Gilde d. St. Riga, §§ 82 u. 88; Schr. d. kl. Gilde d. St. Riga.

109'2. Die Aeltcrmänner, als Häupter ihrer Gilden, sind verpflichtet: 1) den Vorsitz 
in den Aeltestenbänken zu führen; 2) die Einkünfte der Gilden zu verwalten.

Schr. d. gr. Gilde d. St. Riga, §§ 18, 19, 25, 29, 50, 58; die sogenannten 32 Punkte v. 
1680, P. 1, 4, 18, 25; Schr. d. kl. Gilde d. Et. Riga, §§ 25 u. 28.

1095. Tie Aeltermänner sind verpflichtet, dem Rathe zur gebührenden Verfügung 
alles Dasjenige vorzustcllen, was ihnen, oder irgend einem der Aeltesten, als den In- 
tcresien der Stadt zuwiderlaufend, kund wird.

Schl', d. gr. Gilde d. St. Riga, § 24; die sogenannten 52 Punkte v. 1680, P. 11.

1094 . Der Aeltermann der kleinen Gilde ist nach Ablauf vcn zwei Jahren verpflich
tet, über seine Verwaltung Rechenschaft abzulegen, wenn er auch für die folgenden zwei 
Jahre aufs neue zum Aeltermanne erwählt wird.

Schr. d. kl. Gilde d. St. Riga, §§ 25 u. 29.

1095. Die Amtspflichten dec Aeltesten der großen und kleinen Gilde bestehen darin, 
daß sie 1) in gemeinsamen Angelegenheiten im Namen ihrer Gilde mittelst ihres Aelter- 
mannes beim Rathe Anträge machen, und, auf Aufforderung des Raths, sich mit ihm 
darüber berathen, und daß sie 2) unter Bestätigung des Raths die Stellen der Vorsteher 

und Beisitzer bei den verschiedenen Aweigen der städtischen Verwaltung, an denen sie An
theil zu nehmen haben, aus ihrer Mitte besetzen.

Vecgl. Hauptst. IV dieses Tit. und Beh.«Verf. d. Ostsee- Gouv., B. II.

1096. Zur Führung der Protokolle bei den Versammlungen dec großen Gilde wird 
aus der Aeltestenbank ein besonderer Gildenotac erwählt, der verpflichtet ist, die auf den 
Gildeversammlungen zu verhandelnden Angelegenheiten darin zu vermerken. Der
selbe bekräftigt auch durch seine Unterschrift die aus diesen Protokollen zu ertheilenden 
Auszüge.
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II. Von den Dockmännern der großen und der kleinen
Gilde.

1097. Die Dockmänner der großen und der kleinen Gilde werden jährlich nach den 
im vierten Hauptstücke dieses Titels enthaltenen Bestimmungen gewählt.

Schr. d. gr. Gilde d. St. Riga, hh 78, 79, 80, 82; Schr. d. kl. Gilde d. St. Riga, § 27.

1098. Die Theilnahme der Dvckmänner an den Gildeversammlungen wird im fol
genden dritten Hauptstücke ausführlich bestimmt.

Zweite Abtheilung.
Von der Verfassung der Bürgergemeinde in Dorpat.

1099. Tie gemeinsamen Angelegenheiten einer jeden der städtischen Gilden sind in 
Dorpat zwei Aeltermännern und zwei Dockmännern anvertraut.

Schr. d. gr. Gilde d. St. Dorpat v. 2 März 1647, § 1.

Anmerkung. Die Bewohner von Dorpat, die weder zur großen, noch zur kleinen Gilde gehören, 
wählen, mit Genehmigung des Raths, aus ihrer Mitte zwei Aelteste, den einen fur die Russen, den 
andern aber für die Esthen. Diese Aeltesten sind verpflichtet, die Rechte und Interessen ihrer Mit
bürger in allen Fallen wahrzunehmen, wo es sich um die Vertheilung der städtischen Abgaben und an
derer Leistungen handelt.

Ununterbrochene Gewohnh.

1100. Sind in gemeinsamen Angelegenheiten der Stadt höher» Orts Deputationen 
abzuordnen, so nehmen die städtischen Gilden Theil an ihrer Wahl, und cs wird, außer 
den Deputirten des Raths, noch aus jeder Gilde einer ernannt.

Vergl. zwischen d. Bürgern v. St- Dorpat v. 16 Dec. 1765, Art. 56.

1101. Ohne Vorwissen und Zustimmung des Raths sind die städtischen Gilden nicht 
befugt, von sich aus besondere Deputirte hdhern Orts abzuordnen.

Ebend., Art- 58.

1102. Die Aeltermänner und Dockmänner werden, den im vierten Hauptstücke dieses 
Titels enthaltenen Bestimmungen gemäß, von den Gilden auf Lebenszeit erwählt. Einen 
Gehalt bekommen sie nicht.

Schr. d. gr. Gilde d. St. Dorpat v. 2 Mar; 1647, § 1.

1105. In jeder Gilde heißt der ältere Aeltermann der wortführende. Er, nebst dem 
andern Aeltermannc und den beiden Dockmännern, steht allen gemeinsamen Angelegenhei
ten seiner Gilde vor, mit Ausnahme derjenigen, die ihrer Wichtigkeit wegen der Prüfung 
der ganzen Gilde unterliegen. Sie berathen sich nöthigen Falles mit dem Rathe, und 
nehmen an der Verwaltung der städtischen Einkünfte Theil.

Ebend.

1104. Der woltführende Aeltermann hat das Recht, mit Vorwissen und Zustimmung 
des Bürgermeisters, die Genossen seiner Gilde zu Plenar-Berathungen zusammen zu be
rufen, bei welchen er den Vorsitz führt und die Sachen vorträgt. Ist er abwesend oder- 
krank, so vertritt der zweite Aeltermann seine Stelle; wenn aber auch dieser abwesend ist, 
einer dec Dockmänner.

Verordn, d. Raths v. 2 Juni 1624.
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Dritte Abtheilung.
Von der Verfassung der Bürgergemeinde in Pernau.

1105. Die große und die kleine Gilde der Stadt Pernau haben, und zwar jede von 
ihnen, einen Äeltecmann und zwei Ael teste als Vorstand, die nach den im vierten Haupt» 
stücke dieses Titels enthaltenen Bestimmungen erwählt werden. Einen Gehalt bekommen 
sie nicht.

Schr. d- gc. Gilde d. St. ‘Pernau v. 12 Mai 1668, §§ 1, 10, 14, 15; Schr. d. kl. Gilde d. St. 
Pernau v. 1 9)iai 1654.

1106. Die Pflichten der Aeltermänner sind dieselben, wie in Dorpat (§§ 1103 u. 
1104). Die Aeltesten leisten den Aeltermannecn bei Erfüllung ihrer Pflichten die nöthige 
Bei hülfe.

Ebend.

Vierte Abtheilung.
Von der Verfassung dec Bürgergemeinden in den übrigen Städten des Livländischen 

Gouvernements.

1107. In Wenden steht den Korporationen der Kaufleute und Handwerker, und zwar 
jeder von ihnen, ein Äeltecmann und ein Aeltestec vor. Einen Gehalt bekommen 
sie nicht.

Urf. d. Kon. Stephan Bathori v. 7. Dec. 1582, § 8.

1108. In Wolmar steht den Korporationen der Kaufleute und Handwerker, und zwar 
beiden zusammen, nur ein Stadtaltester vor, der keinen Gehalt bezieht.

Ununterbrochene Gewohnh.

1109. In Walk, Fellin und Werro hat die Korporation der Kaufleute einen Aeltesten, 
die Korporation der Handwerker aber einen Dvckmann als Vorstand. Einen Gehalt bez- 
kvmmen sie nicht.

Eben so.

1110. In Lemsal und Arensburg steht der Korporation der Kaufleute und Handwerker, 
und zwar jeder von ihnen, ein Äeltecmann vor, ohne einen Gehalt zu beziehen.

Eben so.

Fünfte Abtheilung.
Von der Verfassung der Bürgergemcinde in Reval.

1111. In Reval zerfällt lowohl die große Gilde, als auch die kleine, oder die St. 
Kanutigilse, in die Aeltestenbank und in die zu ihrem Personal nicht gehörigen Bürger 

oder die sogenannten Jüngsten.
Vecgl. die Schr. u. Verordn, d. gr. u. kl. Gilde d> St. Reval.

II. Von den Aeltesten banken der großen und der kleinen Gilde.

1112. Die Aeltestenbänke dec großen und der kleinen Gilde bestehen, und zwar jede 
von ihnen, aus vier Aeltermannern und sämmtlichen Gildeältesten.

Ebend.
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1115. Jeder Bürger, der nicht weniger als zwölf Jahre Genosse seiner Gilde gewesen 
ist, wird dadurch Aeltester und wird als solcher auf der nächsten Lätareversammlung 

anerkannt.
Ebend.

1114. Verbleibt der Aelteste der Schwarzenhäupter fünf Jahre in diesem Amte und 
tritt in die große Gilde, so wird derselbe sogleich Mitglied ihrer Aeltestenbank; er kann 
aber, mit Zustimmung der Aeltestenbank der großen Gilde, in dieselbe auch vor Ablauf 
von fünf Jahren treten, ist aber in einem solchen Falle verpflichtet, 50 Rub. Silb. für 

jedes fehlende Jahr der Gildekaste zu entrichten.
Schr. d. gr. Gilde d. St. Reval, § 87.

1115. Die Aeltermänner der großen und kleinen Gilde werden aus den Aeltesten, den 
im vierten Hauptstücke dieses Titels aufgestellten Regeln gemäß, gewählt. Sie bekommen 
einen Gehalt aus den Stadteinkünften.

1116. In der großen Gilde bekleidet jeder der vier Aeltermänner abwechselnd im Laufe 
eines Jahres das Amt des worthabenden, ohne besondere Bestätigung von Seiten des 
Raths.

Ununterbrochene Gervohnh.

1117. Aus den vier Aelterwännern der kleinen Gilde wählen die Gildegenossen, ohne 
besondere Bestätigung von Seiten des Raths, zwei, von denen einer das Amt des wort
habenden, dec andere aber das Amt des zweiten Aeltermannes verwaltet.

Ununterbrochene Gewohnh.

1118. Die Aeltermänner der großen und kleinen Gilde nehmen gemeinschaftlich mit 
den Aeltesten alle Angelegenheiten ihrer Gilden wahr. Die worthabenden Aeltermänner 
sind insbesondere verpflichtet, nöthigen Falles die Gildeversammlungcn zusanimen zu be
rufen und die Berathungen derselben zu leiten. In der kleinen Gilde führt dec zweite 

Aeltermann in der Gildekasse-Kommission den Vorsitz.

Gcoßgild. Schr. d. St. Reval, § 50.

1119. Die Aeltesten sind verpflichtet, den Aeltermänner» in allen ihre Gilde betreffen
den Angelegenheiten Beihülfe zu leisten. Sie wählen aus ihrer Mitte Beisitzer für diejeni
gen Zweige der städtischen Verwaltung, an denen die Gilde Theil zu nehmen hat.

Vergl. Hauptst. IV dieses Tit.

II. Von den nicht zum Personal der Aeltestenbänke gehörenden Wort
führern der großen und kleinen Gilde.

1120. In jeder Gilde nehmen die Bürger, die nicht zum Personal der Aeltestenbank 
gehören, oder die sogenannten Jüngsten, an ihren Verhandlungen durch zwei Wortführer 
Theil, die nach den im vierten Hauptstücke dieses Titels aufgestellten Regeln erwählt wer
ben. Einen Gehalt genießen diese Wortführer nicht.

Vergl. Hauptst. IV dieses Tit.

11*21. Bei Angelegenheiten von besonderer Wichtigkeit berufen die Aeltestenbänke 
sämmtliche Gildegenossen zu allgemeinen Berathungen.

Vergl. Hauptst. III dieses Tit.
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HI. Von den durch die große und kleine Gilde gebildeten Kom-
m i ss io n e n.

1122. Die große Gilde bildet zur Wahrnehmung ihrer gemeinsamen Angelegenheiten 
Kommissionen, und zwar: 1) zum Behufe der Verwaltung der Gildekasse (die Gildekasse- 
Kommission); 2) zur Besetzung der erledigten Stellen (die Aemter-Kommission); 3) zur 
Verwaltung der alten Wittwenkasse; 4) zur Verwaltung der neuen Wittwenkasse; 5) zur 
Beaufsichtigung der Archive; 6) zur Beaufsichtigung der Branntweins- und Bierschenken;
7) zur Verteilung der Quartierobliegenheiten unter den Inhabern dieser Schenken, nach 
Verhältniß von der ihnen verkauften Getränke.

Vergl. d. Schr. d. gr. Gilde d. St. Reval, an versch. Stellen.

1125. Die Gildekasse-Kommission begeht aus den vier Aeltermännern, vier Aeltesten 
und den beiden Wortführern der Jungten. Sie legt durch den worthabenden Aeltermann 
der Gilde in der Lätareversammlung Rechnung über die Verwaltung der Gildekasse ab.

Ebend., § 67.

im. Die Aemter-Kommission besteht aus den vier Aeltermännern und sechs 

Aeltesten.

1125. Alle übrigen, im § 1122 bemerkten Kommissionen bestehen, und zwar jede 
davon: aus einem Aeltermanne, einigen Aeltesten und Gildegenossen, welche jährlich von 
der Aemter-Kommission erwählt werden. Bestätigt werden sie in der jährlich zu datare 
zusammen zu berufenden Versammlung der ganzen Gilde.

Die §§ 1125—1129 gründen sich auf d. Verordn, u. Schr. d. gr. und kl. Gilde d. St. Reval.

1126. In einigen Fallen wird es der großen Gilde gestattet, aus ihrer Mitte beson
dere Ausschüsse zu bilden, die entweder bloß aus den Aeltermännern bestehen, oder aus 
sämmtlichen Aeltesten, den Aeltermännern und den beiden Wortführern der Jüngsten.

1127. Die St. Kanutigilde ernennt drei Kommissionen zur Wahrnehmung ihrer ge
meinsamen Angelegenheiten:

Die erste davon, zum Behufe der Verwaltung der Gildekasse (die Gildekasse-Kommission), 
aus den Aeltermännern, zwei Aeltesten und den beiden Wortführern der sogenannten 

Jüngsten.
Die zweite, zum Behufe der Besetzung der erledigten Stellen (die Aemter-Kommission), 

aus den Aeltermännern, vier Aeltesten und drei Mitgliedern, die abwechselnd aus den 
verschiedenen Handwerkszünften ernannt werden.

Tie dritte, zum Behufe der Bestimmung, welche Sachen einer Prüfung der ganzen 
Gilde bedürfen, so wie auch zum Behufe der Vorberathung über dieselben. Diele Kom
mission besteht aus einem Aeltermanne, einigen Aeltesten und einigen Gildegenollen.

1128. Alle in dem vorhergehenden § bezeichnete Kommissionen werden in der Lä- 
tareversammlung ernannt. Die Wahl der Mitglieder wird eben io, wie bei der großen 
Gilde, der Aemter-Kommission überlassen; die Bestätigung aber gebührt der ganzen 

Gilde.

III. Von dem Sekretair der großen Gilde und dem Notar der
St. Kanutigilde.

1129. Am Führung der Protokolle und der Rechnungen in der großen und kleinen 
Gilde wird von den Mitgliedern derselben für die erste ein Sekretair, für die zweite aber 
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ein Notar nu3 der Mitte der Gildegenoffen, oder aus andern dazu fähigen Per
sonen erwählt. Jeder von ihnen bezieht einen Gehalt aus den Einkünften seiner 

Gilde.

Sechste Abtheilung.
Von der Verfassung der Bürgergemeinde des Toms zu Reval.

1150. Tie Angelegenheiten der Bürgergemeinde des Toms zu Reval werden von zwei 
Aeltecrnannecn und zwei A'eltesten wahrgenommen. Sie beziehen einen Gehalt aus den 
Einkünften dec Domgilde.

Vergl. d. Schr. d. Domgilde.

1151. Die Aeltermänner und Aeltesten werden von den Genossen der Tomgilde, den 
im vierten Hauptstücke dieses Titels aufgestellten Regeln gemäß/ auf Lebenszeit 
gewählt.

Ebend.

1152. In Fallen, die eine gemeinschaftliche Berathung erheischen, berufen die Aelter- 
müllner und A'eltesten sämmtliche Genossen der Tomgilde.

Ebend.

Siebente Abtheilung.
Von der Verfassung der Bürgergemeinden in den übrigen Städten des Esthländischen 

Gouvernements.

1155. Die Leitung der Angelegenheiten und Berathungen der Bürgergemeinde in 
Hapsat gebührt einem Aeltermanne. Einen Gehalt bekommt ec nicht.

1154. In Wesenberg, Weissenstein und Baltischport sind die von der Bürgergemeinde 
gewählten Aeltesten, zwei an der Zahl, verpflichtet, die gemeinsamen Interessen der Stadt 

wehrzunehmen. Nöthigen Falles veranAckten sie Versammlungen und leiten die Berathun
gen derselben. Sie beziehen einen Gehalt aus den Stadteinkünften.

Achte Abtheilung.
Von der Vsefapung der Sturge.neiuden im Kurlàndisrben Gouvernement.

- 11 55. In Kurland gebührt die Leitung der gemeinsamen Angelegenheiten jeder Stadt
den^ottlichen Aeltestenbälrken.

1156. Die Aeltestenbänke bestehen:

1) In Mitau: aus zwei Aeltermännern und zwei und zwanzig A'eltesten.
2) In Liban: aus einem Aeltermanne und zehn Aeltesten aus dec Korporation der 

Kaufleute, und aus einem Aeltermanne und eilf Aeltesten aus der Korporation der 
Handwerker.

3) In Windau: aus zwei Aeltermännern und zehn Aeltesten.

*1) In Goldingen: aus zwei Aeltermännern und zwölf Aeltesten.

5) In Bauvke: aus zwri Aeltermännern und zehn Aeltesten.

6) In Friedrichstadt: aus zwei Aeltermännern.
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8) In Grobin: aus zwei Aeltermännern und vier Aeltesten.
9) In Pillen: aus einem Aeltermann.' und zwei Aelle sten.

10) In Iakobstadt: aus drei Aeltermännern.
11) In Tuckum: aus einem Aeltermanne und vier Stadtältesten.

1157. Tie Aeltermänner und Aeltesten sind verpflichtet, die Interessen ihrer Korpo
ration wahrzunehmen, in den Versammlungen den Vorsitz zu führen, die gemeinschaft
lieben Berathungen zu leiten, alle Angelegenheiten, welche in dec Versammlung verhandelt 
worden sind, insbesondere aber die endlichen Beschlüsse der Korporation zu Protokoll zu 
nehmen und alle in den Versammlungen gefaßten Beschlüsse dem Rache zur Bestätigung 

vorzustellen.

Anmerkung. In Alitau erhalten die Aeltermänner eine bestimmte Summe auj dec St.idtkaffe als 
Ersah sur die mit ihrem Amte verknüpften Ausgaben; in den übrigen Kurländischen Städten bekom
men die Aeltermänner und Aeltesten keinen Gehalt.

1158. Tie in der Korporation dec Kaufleute in Mi tau befindlichen Krämer- und 
Bierbrauergesellschaften haben, und zwar jede davon, einen besondern Aeltermann und sechs 

Beisitzer als Vorsteher.
Kramer-2. v. 22 Sept. 1760, tztz 10, 15; Neue Krämer » u. Bierbr.-O. v. 18 Ian. 1781, 
Art. 1.

1159. Die Aeltermänner werden auf zwei Jahre in der allgemeinen Versammlung 
ihrer Korporation gewählt, die, nach den tut vierten stäupt stücke dieses Titels ausgestellten 
Regeln, jährlich un 2 Januar ein berufen wird.

zw.-O. v. 22 Sept. 1760, Z 10, 11; Neue Kr.- u. Blerbr.-O. v. 18 Ian. 1781, Art. 1. *

1110. Das Amt eines Aeltermannes können nur die im Rathe sitzenden Mitglieder 
der Gesellichaft ablehnen. Schlagen die llebeigen dieses Amt aus, so verwirken sie dadurch 
eine Strafe von 42 Rbl. S. M. zum Besten der Krämer-oder Bierbrauer lasse, und bleiben 
nichts d.sto weniger zur Annahme des Arnles verpflichtet.

Ebe'nd.

1111. Stirbt ein Aeltermann vor Ablauf von zwei Jahren, oder legt derselbe einer 
gesetzlichen Ursache wegen sein Amt nied.r, so beruft dec älteste Beisitzer unverzüglich eine 
außerordentliche Versammlung, die i,,m nach Stimmenmehrheit die Verwaltung des Amtes 
überträgt, oder fut die noch fehlende pt'it einen neuen Aeltermann erwählt.

Neue Kr.» u. LMbc.-O. v. 18 Jan. 1781, Act. 3.

1112. Ter neu erwählte Aeltermann (a) wählt, gemeinschaftlich mit seinem Vor
gänger und dessen gewesenen Beisitzern, sechs neue Beisitzer (b).

(a) Ebend., Art. 2. — (b) Stc.-O. v. 22 Sept. 1760, § 15; Neue Kr.- u. Bp.'ebc.-O. v.
18 Ian. 1781, Art. 2.

1115. Verweigert Jemand die Uebernahme des Amtes eines Beisitzers ohne triftigen 
Grund, so hat derselbe der Krämergesellschaft eine Pön von 21, der Bierbrauergesellschaft 

aber eine solche von 13 Rubeln Bi. zu erlegen. Ueberdem ist derselbe, eben so wie dec 
Aeltermann (a), verpflichtet, den Schaden zu ersetzen, welcher der Gesellschaft durch seine 
Weigerung erwächst (b). Auch befreit iyn die von ihm beigetriebene Pön keinesweges von 
der Annahme des Amtes (c).

(a) Neue Kc.- u. Di<rbr.»O. v. 18 Ian. 1781, Art. 1.— (b) Ebend., Art. 5 (c) ^x.-.cy v. 22 
Sept. 1760, § 15.
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1144. Wird im Laufe von zwei Jahren die Stelle eine- Beisitzers erledigt, so besetzen 
dec Aeltermann und die übrigen Beisitzer dieselbe nach eigener Wahl.

Neue Kr-- u. Bierbc.-O. v. 18 Ian. 1781, Art. 5.

1145. TieAeltermanner und Beisitzer bekommen keinen Gehalt; werden sie ab.'r nach 
Ablauf von zwei Jahren aufs neue erwählt, so beziehen sie aus der Kaffe der Kramer- oder 
Bierbrauergesellschaft einen von der Gesellschaft selbst zu bestimmenden und vom Rathe zu 
bestätigenden Gehalt.

Kr.-O. v. 22 Sept. 1760, § 12. — Neue Kr.» u. Bierbr.-O. v. 18 Ian. 1781, Art. 4 u. 5.

1146. Den Aeltermannern liegt, außer der Wahrnehmung der Interessen ihrer Kor
poration, auch die Leitung aller ihrer Versammlungen ob.

Neue Kr.» u. Bierbc.-O. v. 18 Ian. 1781.

1147. Verabsäumt ein Aeltermann seine Amtspflichten, so kann ihn die Korporation 
vor dem Rathe zur Verantwortung ziehen.

Ebend., Art. 10.

1148. Auf Verlangen des Aeltermannes sind die Beisitzer verpflichtet, bei den Be
rathungen zu erscheinen, ihm in allen gemeinsamen Angelegenheiten, sowohl vor Gerichte, 
als auch außergerichtlich, behülflich zu sein und überhaupt nichts außer Acht zu lassen, 
was ihrer Korporation zum Nutzen gereichen kann.

Kr.-O. v. 22 Lept. 1760, §§ 15 u. 14- Neue Kr.- u. Bierbr.-Ordn. v. 18 Jau. 1781, 
Art. 6.

1149. Der älteste Beisitzer vertritt die Stelle des Aeltermannes auf den Fall, wenn 
derselbe krank oder abwesend ist.

Neuv Kr.» u. Bierb.-O. v. 18 Jan. 1781, Art. 2.

1150. Der Aeltermann und die Beisitzer legen in jeder ordentlichen Versainmlung 
ihrer Korporation Rechnung über die eingenommenen und verausgabten Gelder der Korpo
ration ab. Die Kasse der Korporation wird durch drei Schlüssel verschlossen: einen davon 

hat der Aeltermann, die andern befinden sich aber bei den Beisitzern.
Kr.-O. v. 22 Sept. 1760, §11; Neue Kr.- u. Bierbr.-O. v. 18 Jan. 1781, Art. 18.

1151. Die abgehenden Aeltermänner und Beisitzer erhalten von ihrer Korporation At
testate über die gehörige Verwaltung der gemeinsamen Angelegenheiten. Den neuen Aelter- 
männern und Beisitzern werden laut Inventar alle der Korporation gehörigen Schriften und 
Sachen eingehändigt.

1152. Tie Krämergesellschaft wählt einen, die Bierbrauergesellschaft aber zwei 
Diener, welche im Rathe beeidigt und nach dec Bestimmung ihrer Korporation besoldet 

werden.
Kr.-O. v. 22 Sept. 1760, § 19; Neue Kr.- u. Bicrbr.-O. v. 18 Ian. 1781, Art. 55.

1155. Die Abdankung dieser Dienere hängt, eben so wie die Anstellung derselben, 
von dem Ermessen der Korporation ab; eine Theilnahme von Seiten des Raths findet da
bei nicht Statt.

Ebend.

1154. Die Diener sind in den Angelegenhe'ten, welche sich auf die ganze Korporation 
beziehen, verpflichtet, nicht nur die Aufträge des Aeltermannes und des Aeltesten zu er
füllen, tondern auch'die eines jeden Mitgliedes ihrer Korporation.
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Neunte Abtheilung.
Von dec Verfassung der Stadtgemeinde in Narva.

1155. In Narva hat die große Gilde vier Aelteste zu Vorstehern, welche, nach 
den im vierten Hauptstücke dieses Titels aufgestellten Regeln, auf Lebenszeit erwählt 

werden.
Revid. Schr. d. gr. Gilde d. St. Narva v. 1775, 4—8.

1156. Aus den vier Aeltesten wird von dec Gilde einer zürn wortführenden Aelter- 
manne erwählt.

Gr. Gilb. Schr. d. St. Narva v. 11 Dec. 1668, § 24; Rev. Schr. d. gr. Gilde d. St. Narva 
v. 1775, § 6.

1157. Hat der wortführende Aeltermann seinem Amte drei Jahre vorgestanden, so ver
sammelt er die Gilde am ersten Montage des Märzes. Die Gilde kann ihn noch ein Jahr 
als wortführenden beibehalten; lehnt er dieses aber ab, so erwählt die Versammlung mit
telst Ballottements seinen Nachfolger aus den übrigen Aeltesten.

Rev. Schr. d. gr. Gilde d. St. Narva v. 1775, § 7, *p. 1.

1158. Ist der wortführende Aeltermann irgend einer Ursache wegen genöthigt, sein 
Amt vor Ablauf eines Jahres niederzulegen, so vertritt der Aelteste, welcher nach ihm der 
erste ist, seine Stelle bis zum folgenden März.

Ebend.

1159. Die Aeltesten der großen Gilde beziehen keinen Gehalt. Sie sind von der 
Wahl zu Vorstehern von Kirchen und milden Stiftungen befreit, und bekommen einen 
Ehrenplatz in dec Kirche.

Ebend., § 8.

1160. Die Aeltesten sind die Vertreter der Rechte und Interessen ihrer Gilde.
Ebend., § 3.

1161. Die Pflichten des wortführenden Aeltesten bestehen in Nachfolgendem:
1) Beruft er die Gildegenossen zu den Gildeversammlungen.

2) Trägt er den versammelten Gildegenossen sämmtliche Sachen vor, die ihrer Prüfung 

unterliegen, sammelt die Stimmen und beaufsichtigt die Führung des Protokolls.

3) Unterschreibt er, zugleich mit den übrigen Aeltesten, im Namen der Gilde alle in 

ihren Angelegenheiten ausgehende Papiere.

4) Führt er die Aufsicht über die Gildedokumente, die an dem zu den Gildeversammluu- 

gen bestimmten Orte verwahrt werden.
Ebend., § 7.

1162. Wird der wortführende Aelteste irgend einer Ursache wegen an der Verwaltung 
seines Amtes gehindert, so vertritt einer der übrigen Aeltesten, seiner Bestimmung gemäß, 
seine Stelle.

Ebend.

1165. Ter zweite Aelteste, nach dem Alter im Dienste, hat mit einem ihm zuge- 
crdneten Gildegenossen die Gildekasse zu verwalten. Bei dem Austritte des wortführenden 
Aeltesten ist der zweite Aelteste verpflichtet, der Gilde über die Verwaltung der Kasse 
Rechnung abzulegen und dieselbe dem auf ihn folgenden Aeltesten zur Verwahrung zu 
übergeben.

Ebend., § 7, *p. 3.
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1161. Sämmtliche Aelteste haben darauf zu sehen, daß der Schrägen der großen 
Gilde genau ei füllt und eine Verletzung desselb.n, auf den Gründ der allgemeinen Gesetze 
durch Strafen und Beitreibungen geahndet werde. Machen sie sich einer Partheilichkeit 

schuldig, |d verwirken sie dadurch für jede solche Verschuldung eine Pbn von e nem rlîubel 
Silber.

Ebend., § 2t.

1165. Vorsteher der kleinen Gilde sind zwei Aelteste, die auf Lebenszeit erwählt 
werden.

Lchw. allg. Handw.-Lchr. v. 1 Mai 1669, Art. 2, §§ 1 S.

1166. Die Aeltesten tragen der Gildeversammlung die zu prüfenden Sachen vor uiii> 
leiten ihre Berathungen.

Ebend. '

Drittes Haupt st ü ck.
Von den V e r s a m m l u n g e n der Stadtgemeinden in d e n 

Ostseegouvernements.

Erste Abtheilung.
Von den Versammlungen dec städtischen Gilden in Riga.

116 7. Tie Versammlungen der Gilden sind entweder ordentliche oder außer- 
ordentliche.

Ununterbr. Gewohnt).

1168. Tie ordentlichen Versammlungen finden zweimal jährlich Statt; die eine in 
der letzten Woche vor Fastnacht, die andere einige Tage vor Michaelis.

Ununterbr. Gewohnt).

1169. Au, -'errrdenlliche Versammlungen der Gilden finden Statt, so ost es das Ge
meinwohl der Stadtgemeinde erheischt, oder Sachen zu prüfen sind, welche die städtische 
Verfassung betce en, oder es sich auch um bedeutende und unvorhergesehene Ausgaben fxur- 
delt. Berufen werden dieselben: 1) auf cbrigkei-liehen Besthl; 2) auf den Beschluß des 
Raths, oder auch 3) auf Antrag der Gilden selbst.

Bergt, d. Schr. d. gr. Gilde d. êt. Riga, § 17.

1170. Tie Versammlungen der Gilden, mögen es ordentlà oder außerordentliche 
sein, dürfen von dein Aeltermanne und den Aeltesten nicht anders berufen werden, als 
.mit Vorwissen und Zustimmung des wortführenden Bürgermeisters und des Raths.

Ebend., §§ 1, 19, 20, 79; die sogenannten 32 Punkte v. 1680, P. 9.

1171. Jede Gilde versammelt sich in der ihr zugehörigen Gildestube.
Ununtebv. Gewohnt).

1172. Jeder Bürger hat das Recht, an den Versammlungen der Gilde, zu welcher er 
gehört, Theil zu nehmen, und muß jedesmal zur Versammlung berufen werden.

®4>r. d. gc. Gilde d. St. Riga, § 1 ; die sogenannten 32 Punkte v. 1680, P. 9.

1173. Wer ohne triftige Gründe aus der Versammlung der Gilde wegbleibt, ist 
mit einer ssAn von 6 Rbl. S. M. zu belegen; wird aber das von ihm deshalb vor- 
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geschützte Hinderniß aus irgend einem Grunde für unstatthaft erachtet, so zahlt er 

das Toppelte.
Rathsprot. V. 20 Ian. 1809 und Oiatbi-publifation v. 0 'April 1821.

im. D ie Gründe, welche das Erscheinen in der Versammlung verhindern, haben 
die A'eltesten ihrem Aeltermanne, die nicht zur Aeltestenbank gehörigen Bürger aber ihrem 
Tockmanne anzuzeigen.

Ununtcrbr. Gerrobnh.

n 75. Wer ohne Verschätzung rechtm.rßiger Ursachen seiner Abwesenheit dreimal nach 
einander von der ordentlichen Gildeversarnmlung wegbleibt, und auch auf der vierten nicht 
erscheint, geht aller Gilde- und Brüderschaftsrechte verlustig.

Schr. d. QU. Gilde d. St. Riga, § 4.

1176. Ter Gildrversammlung vor Fastnacht wohnt der Rath niemals bei; dagegen 
aber ist derselbe in der Versammlrrng vor Michaelis vollzählig zugegen, und nimmt an 
der Wahl des Lockmannes Theil.

Ebend., §§ 85-87.

1177. Erscheint Jemand, der zur Gilde nickt gehört, in dec Cildeversammlung, so 
macht ihln der Gildestubendiener bemerklich, daß er nicht befugt sei, darin zugegen zu sein; 
beachtet er solches aber nicht, so ordnet der Aeltermann zwei Aeltrste an den worlführenden 
Bürgermeister ab, mit der Bitte, die erforderlichen Braßregeln zur Entfernung des Wider
spenstigen zu ergreifen.

Ebend., § 5.

1178. Wer die Ruhe und Ordnung bei den Berathungen stört, und sich in der Ver
sammlung der großen Gilde irgend eine ungebührliche Handlung zu schulden kommen läßt, 

wird nach dern Ermessen dec Versammlung selbst mit einer Strafe belegt (a). In der 
Versammlung der kleinen Gilde verwirkt ein solcher hierdurch eine Porr von 1 Rb. 3ü ftop, 
Silber (b).

(a) échu. d. Qu. Girde d. St. Riga, § 28; die sogenannten 52 Punkte v. 1680, P. 16. — 
0>) Schr. d. kl. Gilde d. St. Riga, § 27.

1179. Gegenstände der Gildeversammlungen sind überhaupt: 1) die ihnen vorbehal
te rren Wahlen zu Stadtamtern; 2) die Beratyung über Angelegenheiten, welche Hd) auf die 
Stadtgemeindc in ihrer Gesammtheit beziehen, und in Betreff welckec bestlmmte Becord- 
nungen oder Vorschriften mangeln. Es gehört dahin unter andern: a) die Fest e.rung neuer 
städtischer Einrichtungen zum Besten der Stadtgcmeinde, oder Ergänzungen der be .ehen
den Einrichtungen; b) die Berechnung der außerordentlichen Abgaben, die zum Be ten 
der Ctadtkasse, oder auf Allerhöchsten Befehl zum Besten des Reichsschatzes von federn zu 

entrichten sind.
Urf. d. Äon. ». Polen Stephan Batbori ». 17 Ja». 1382, Uut Gusta» Adolphe ». 25 Sept. 
1621, P. 18, 19; Stadtkasse-Ordn. ». 1675, Akt.-P. d. St. Riga ». 4 Juli 1710 (2278), 
P. 2, 5, 5; Schr. d. Qu. Gilde d. St. Riga, § 17.

1180. In den Gildeversammlungen kennen nur Berathungen übet Angelegenheiten 
T bitt f.nden, die dem Rathe durch die Ael.e lenbank augezeigt, oder vo.u Rathe selbst dazu 

bestimmt wurden.
S.iif. d. gr. Gilde d. St. Riga, § 19.
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1181. Nichts desto weniger ist es jedoch auch jedem Mitgliede der Gildeversammlung 
erlaubt, zur Abhelfung von Mißbrauchen oder Unordnungen bei dec städtischen Verwaltung 

Anträge zu machen.
Ebend., § 38; die sogenannten 32 Punkte v. 1680, P. 27.

1182. Gegenstände der Prüfung in der vor Fastnacht abzuhaltenden Versammlung 
sind insbesondere: die Vorschläge über die zur Beförderung d-S Handels zu ergreifenden 
Maßregeln; über die Mittel zur Abstellung wahrgenommener Mißbräuche bei der Stadt
verwaltung und über alles, was sich unmittelbar auf die Interessen der Stadt bezieht.

Ununterbrochene Gewohnh.

1185. Ter Gegenstand dec vor Michaelis Statt findenden Gildevecsammlung ist da
gegen insbesondere die Wahl der Dockmänner für das folgende Jahr.

Ununterbrochene Gewohnt).

1184. Gerichtliche Angelegenheiten unterliegen auf keinen Fall der Prüfung der 
Gildeversammlungen.

Schr. d. gr. Gilde d. St. Riga, § 58; die sogenannten 52 Punkte v. 1680, P. 10.

1185. Briefe und Schriften, welche an die Rigasche Stadtgemeinde gerichtet sind, 
werden von dem wortführenden Bürgermeister entsiegelt, und von diesem, nachdein er sie 

gelesen hat, nach Beschaffenheit des Inhalts und dec Zuständigkeit, dem Rathe mitgetheilt, 
oder dem betreffenden Aeltermanne der Gilde überliefert.

Schr. d. gr. Gilde d. St. Riga, § 21.

1186. Nachdem die Aeltermänner den Tag vor der Versammlung mit Bewilligung 
des wortführenden Bürgermeisters sämmtliche Gildegenossen haben zusammenberufen lassen, 
versammeln sich die Aeltermänner selbst, nebst den Aeltesten, um neun Uhr Morgens in 
der Gildestube; die andern Bürger aber nicht spater als halb zehn Uhr.

Eben dort, § 40, P. 2.

1187. In der vor Fastnacht abzuhaltenden Versammlung der großen Gilde erinnert 
der Aeltermann dieser Gilde, falls er die bestimmten zwei Jahre bereits ausgedient hat, 
die Mitglieder der Versammlung gleich bei Eröffnung derselben an die bevorstehende Wahl 
eines neuen Aeltermannes; fordert hierauf die anwesenden Mitglieder, welche nicht zur 
Brüderschaft gehören, zum Eintritte in dieselbe auf(a); läßt durch einen der jüngsten 
Aeltesten den Gildeschragen laut verlesen (b), und macht endlich der Versammlung Anzeige 
von den durch die Aeltestenbank getroffenen Wahlen zur Besetzung dec Kämmerer- und 
Kastcnbürgerstellen (c).

(a) Schr. d. gr. Gilde d. St. Riga, § 44. — (b) Ebend., § 45. — (c) Ebend.

1188. Za solches geschehen, so tragt der Aeltermann der Versammlung der großen 
Gilde die von ihr zu berathenden Sachen vor, und fordert zugleich die Mitglieder, die 
irgend ein Gravamen haben, auf, dasselbe durch ihren Dockmann der Versammlung mit- 
theilen zu lassen. Hierauf verlassen der Aeltermann und die Aeltesten die Versammlung, 
und die Gildegenossen schreiten zur Berathung unter dem Vorsitze ihres Dockmannes.

Ebend., §§ 6 u. 52.

1189. Hat sodann die Prüfung der durch den Aeltermann im Namen der Aeltesten- 
bank vorgelegten Sachen Statt gefunden, so fordert die Gildeversammlung den Aeltermann 
auf, Zwei Aelteste abzuordnen, um in Betreff derjenigen Sachen, auf welche die Aeltesten- 
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bank es fur nöthig erachtet, die Aufmerksamkeit der Versammlung besonders zu lenken, die 
erforderlichen Erläuterungen zu Heben.

Ebend., §§ 6 u. 7.

1190. Nach Statt gehabtem Vortrage der Erläuterung der Aeltesten fassen hiernächst 
die Bürger der großen Gilde, unter dem Vorsitze ihres Tvckmanncs, einen Beschluß über 
die ihnen zur Prüfung vorgelegten Sachen.

Ebend., §§ 7 u. 8.

1191. Der Aeltermann und die Aeltesten kehren hierauf in die Versammlung zurück, 
um von dem Tockmanne und den beiden delegirten Aeltesten Kenntniß von dem Beschlusse 
der Versammlung zu erlangen.

Ebend., § 9.

1192. Sind der Aeltermann und die Aeltesten mit der Nieinung der Gildeversamm
lung nicht einverstanden, so wird die Sache durch Stimmenmehrheit entschieden. An die
sem Falle wird den Stimmen sämmtlicher Mitglieder gleicher Werth beigclegt, ohne einen 
Unterschied zwischen dem Aeltermanne, den Aeltesten, den Bürgern, die zur Brüderschaft 
gehören und denen, die nicht dazu gehören, zuzulassen.

Ebend., § 11.

1195. Ausnahmen von dieser Regel finden nur in zwei Fallen Statt: 1) bei Be
setzung der Aemter zur Verwaltung der Kirchen der verschiedenen Christlichen Konfessionen 
und milden Stiftungen; 2) bei dem Beschlusse über die Aufnahme in die Brü
derschaft.

1194. Zu den Aemtern zur Verwaltung der Kirchen und kirchlichen Angelegenheiten 
der verschiedenen Christlichen Konfessionen werden nur Mitglieder der Brüderschaft, die dem 
fraglichen Glaubensbekenntnisse zugethan sind, von ihren in der Brüderschaft stehenden 

Glaubensgenossen gewählt, getrennt von den Wahlen zu den übrigen Aemtern und 
Funktionen.

Allerh. best. Mein. d. Reichst, v. 19 Juli 1841 (14670) Art. 17.

1195. Bei dem Beschlusse über die Aufnahme in die Brüderschaft verlassen die zu der
selben nicht gehörigen Bürger, nach Beendigung der übrigen Sachen, die Versammlung, 
und nur die zur Brüderschaft gehörigen Bürger entscheiden über die Aufnahme der neuen 

Brüder.
Ununterbrochene Gewobnh.

1196. Ten auf diese Weise gefaßten Beschluß der großen Gilde theilt der Aeltermann 
durch zwei Aelteste der kleinen Gilde zur Prüfung mit. Tie Versammlung der großen 
Gilde geht nicht eher aus einander, als bis sie von dem Beschlusse der kleinen Gilde be
nachrichtigt worden ist; inzwischen aber beschäftigt sie sich mit der Wahl zur Besetzung 
der Stellen, die in der Aeltestenbank erledigt sind.

Schr. d. gr. Gilde d. St. Riga, §§ 12, 15, 48—81; Schr. d. kl. Gilde d. St. Riga, § 27.

1197. Nachdem die kleine Gilde von dem Beschlusse der großen benachrichtigt worden 
ist, schreitet sie, auf den Vortrag ihres Aeltermannes, zu den Berathungen, und faßt auf 
die nämliche Weise, wie in der großen, ihre Beschlüsse.

Schr. d. gr. Gilde d. St. Riga, § 15.

1198. Sobald von Seiten beider Gilden ein Beschluß gefaßt worden ist, werden die 
Versammlungen von den Aeltermännern entlassen.

Die §§ 1198—1202 gründen sich auf ununterbrochene Gewohnt).
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1199. Bezog sich der Gegenstand der Beratbungen auf Sachen, die blos? die innere 
und ökonomische Verwaltung der Gilden betrafen, so echalten die Beschlüsse der Gilden 
bindende Kraft für alle Gildegenossen, ohne irgend einer weitern Bestätigung zu 
bedürfen.

1200. Beziehen sich aber die Beschlüsse der Gilden auf die ganze Stadtgerneinde, so 
sind sie dem Rathe zur Bestätigung vorzustellen.

1201. Zu diesem Behufe werden die Aeltermänner mit den Aeltesten an den wortfüh- 
renden Bürgermeister abgeordnet, die ihm eine Abschrift des Protokolls der Gildeversamm
lung mit der Unterschrift des Aeltesten einhändigen, der die Führung desselben beaufsichtigt 
hat. Der wortführende Bürgermeister führt die beiden Aeltermänner in die volle 
Rathssitzung, wo jeder den Beschluß seiner Gilde vorträgt. Der Rath verfügt darauf 

schriftlich.

1202. Ist der Rath mit einem einstimmigen Beschlusse beider Gilden einverstanden, 
so bat der elöe rechtsgültige Kraft.

1205. Sind die Beschlüsse der Gilden nicht einstimmig, so ist der Beschluß derjenigen 
Gilde für aüendlich anzusehen, für welchen sich der Rath erklärt.

Schr. d. gr. Gilde d. St. Riga, § Io.

1204. Stimmt der Rath weder mit der großen, noch mit der kleinen Gilde überein, 
so wählt sowohl der Rath aus seiner Mitte, als auch jede Gilde aus der Mitte ihrer 
Aeltestenbank, zur gemeinschaftlichen Berathung zu sechs Mitgliedern. Der durch Mehr- 
heit der Stimmen dieser achtzehn Mitglieder gefaßte Beschluß wird für definitiv 
erachtet.

Ebend-, §§ 14, 16 u. 17.

1205. Ein auf die obige Weise gefaßter Beschluß bat für alle Diejenigen bindende 
Kraft, welche unter der Jurisdiktion der städtischen Verwaltung stehen.

Utf. d. Königs Gustav Adolph v. 25 Sept. 1621, Art. 24.

Zweite Abtheilung.
Von den Versammlungen der städtischen Gilden in Dorpat.

1206. In Dorpat finden Gildeversammlungen Statt entweder auf Verfügung der 
städtischen Dbrigkeit in den Angelegenheiten, welche sich auf die Interessen der ganzen 
Stadt beziehen, ohne durch die bestehenden Gesetze entschieden worden zu sein, oder so oft 

die Wahl zu einem Amte erforderlich wird, dessen Besetzung der Versammlung überlassen 
ist, oder auch zunr Behufe der Annahme neuer Mitglieder in die Gilde, und überhaupt 
in allen Fällen, wo der bestehenden Drdnung nach die V Meinungen der Gilden einzu

holen sind.
Vergl. die zu den folg. §§ citirten Gesetze.

1207. Sobald die Gildeversammlung anberaumt worden ist, veranstaltet der wort
führende Aeltermann die Zusammenkunft der Mitglieder seiner Gilde, und macht ihnen, 
in Gegenwart des andern Aeltermannes und des Dockmannes, den Gegenstand ihrer Zu- 
sammenberufung bekannt. Hierauf sammelt er die Stimmen der Mitglieder und stellt den 
Gildebeschlup der allgemeinen Rathssitzung vor.

(-beCj)L d. Bürger d. St. Dorpat v. 16 Juli 17 65, Art. K».
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1-208. Gibt dec Rath, nach Anhörung dec Aeltermänuec, seine Zustimmung zu dem 
Gildebeschlusse nicht, so weist ec die Sachen zur abermaligen Berathung an die Gilde
versammlungen zurück, oder stellt selbige der Oberbehörde zur Entscheidung vor.

Ebend.

1209. Bei Sammlung der Stimmen und Fassung der Gildebeschlüsse ist die näm
liche Ordnung zu beobachten, wie in Riga.

Vrigl. d. Sckr. d. gc. Gilde d. St. Do.pat v. 2 Marz 1647 und d. Schr. d. kl. Gilde d. St. 
Dorpat v. 50 April 1647.

1210. Ten Gilden ist es nicht verboten, zu ihren Sitzungen auch fremde Personen 
zuzuziehen, die dec Rechte kundig sind, um sich bei dec Berathung ihres Gutachtens und 
Raths zu bedienen. Die hiermit verknüpft sein könnenden Unkosten fallen den Gilden 

zur Last.
Ebend.

1211. Zur Protokollfahrung haben die Gildeversammlungen einen besondern Buchhal- 
Halter oder Schreiber, der einen Gehalt aus der Gildckasse bezieht.

Dritte Abtheilung.
Von den Versammlungen der städtischen Gilden in Pemau.

I. Von den Versammlungen der großen Gilde.
1212. Die Versammlungen der großen Gilde in Pemau sind entweder ordentliche, 

oder außerordentliche.

1215. Dec wortführende Aeltermann der großen Gilde beruft jährlich vor Fastnacht 
die Gildegenossen zur Versammlung, und zwar schriftlich.

Schr. d. gr. Gilde d. St. Pernau v. 12 Mai 1768, §§ 1 u. 2.

1214 . Wer ohne besondere rechtmäßige Ursache von decVersamrnlung wcgbleibt, verfällt 
in eine Pön von 2 Rbl. S. Di. zum Besten dec Armen (a); erscheint er aber, ohne Vor
schützung irgend eines Entschuldigungsgrundes, zur anberaumten Stunde in dec Versamm
lung nicht, so verwirkt ec gleichfalls eine von dec Gilde zu bestimmende verhältnismäßige 
Pön, die aber 2 Rbl. S. Ai. nicht übersteigen darf(Ir).

(a) Ebend., § 5. — (l>) Ebend., § 6.

• 1215. Gegenstand der Berathung in der Versammlung der großen Gilde kann über
haupt Alles sein, was ihre Bedürfnisse und Interessen betrifft, insbesondere aber: 1) die 
Aufrechthaltung dec Moralität und des untadelhaften Wandels unter ten Gildegenossen; 
2) die Aufnahme neuer Mitglieder; 3) die Bestimmung der Marktpreise; 4) die Revision 
der in die Gildekasse eingestossenen Summen u. s. w.

Ebend., hh 1, 2, 4, 5 u. 40.

1216. Das Protokoll der Gildeversammlung führt der jüngste aus der Zahl dec 
Aeltesten.

Ebend-, § 19.

1217. Läßt sich Jemand in der Versammlung ein unziemliches Betragen gegen den 
Aeltermann oder dieAellesten zu schulden kommen, so verwirkt er dadurch eine Geldpön 
von 20 Kop. S. M. zum Besten der Gildekaffe.

Ebend., § 18.

II 5H. II
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1218. Findet eine Meinungsverschiedenheit Statt, so wird die Sache durch Stirn* 
menmehrheit entschieden, und der Gildebeschluß zum Behufe der erforderlichen Erfüllung 
zu Protokoll genommen. Dem Rathe wird derselbe durch den Aeltermann und einen 
Aeltesten, oder statt ihrer durch zwei andere Gildegenossen, mitgetheilt.

Ebend., § 59.

1219. Dem Aeltermanne der großen Gilde steht es frei, auch außerordentliche Gilde
versammlungen zu berufen, um ihnen obrigkeitliche Vorschriften mitzutheilen, oder sich in 
Betreff anderer nothwendiger Gildeangelegenheiten zu berathen.

Ebend., § 4.

1220. Sämmtliche Genossen der Gilde sind verpflichtet, in den außerordentlichen 
Versammlungen derselben zu erscheinen, bei Vermeidung einer Geldpdn von 20 Kop. S. 
M. Die Beschlüsse dieser Versammlungen haben auch für diejenigen Mitglieder bindende 
Kraft, die in selbigen nicht erschienen sind.

Ebend., § 4,

II. Von den Versammlungen der kleinen Gilde.
1221. Der Aeltermann der kleinen Gilde beruft dieselbe durch das jüngste Mitglied 

alle drei Monate zusammen.
Schr. d. kl. Gilde d. St. Pemau v. 1 Mai 1654, § 10.

1222. Ter Hauptzweck dieser Versammlungen besteht in der Vertheilung der städti
schen Abgaben unter die zu dieser Gilde gehörigen Bürger und in der Aufnahme neuer 
Mitglieder.

Ebend.

Vierte Abtheilung.
Von den Versammlungen der Stadtgemeinden in den übrigen Städten des 

Livländischen Gouvemements.

1225. In den Versammlungen der Stadtgemeinden in Wenden, Wolmar, Werro, 
Lemsal, Walk, Fellin und Arensburg gelten im Allgemeinen dieselben Regeln, wie in 
Riga, mit örtlichen Abweichungen, nach der Zahl der Bürger und dec Wichtigkeit dec 
Städte.

Vergl. d. Pol.-O. d. kl. Livl. Stabte v. 4 Mai 1766 (12656).

Fünfte Abtheilung.
Von den Versammlungen der städtischen Gilden in Reval.

1224 . In Reval sind die Versammlungen der städtischen Gilden entweder ordentliche, 
oder außerordentliche.

1225. Die ordentlichen Versammlungen finden zweimal jährlich, zu Lätare und zu 
Thomas, Statt.

Schc. d. gr. Gilde d. St. Reval, §§ 80 u. 88.

1220' Außerordentliche Versammlungen finden Statt: 1) So ost nach der Meinung 
der Aeltermänner und der Aeltesten in gemeinsamen Angelegenheiten der Gilde eine allge
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meine Berathung aller Glieder derselben nöthig ist (a), oder 2) wenn der Rath in einer 
Sache von besonderer Wichtigkeit, welche die ganze Stadtgemeinde betrifft, die Meinung 
der Gilden zu kennen wünscht (b).

(a) Schr. d. gr. Gilde d. St. Reval, §§ 43 u. 78. — (b) Kön. Schrv. Res. v. 16 Ott. 1675, 
§ 6, und v. 5 Mai 1681, § 6.

1227. Jede städtische Gilde versammelt sich besonders, und hat ihre Berathungen 
getrennt von der andern.

Ununterbrochene Gewvhnh.

1228. Jeder Gildegenosse ist verbunden, nach dem Empfange der erforderlichen Be
nachrichtigung, in der Gildeversammlung zu erscheinen und an den Berathungen der
selben Theil zu nehmen.

1229. Wer ohne besondere gesetzliche Gründe in der Versammlung der gwßen Gilde 
nicht erscheint, erlegt zum Besten der Armen das erste Mal einen, das zweite Mal zwei, 
das dritte Mal vier Rubel Silber. Wer die Pön nicht bezahlt, oder das vierte Mal nicht 
erscheint, geht für immer des Rechts verlustig, an den Gildeversammlungen Theil zu 

nehmen.
Schr. d. gr. Gilde d. St. Reval, § 93.

1250. Wer ohne besondere gesetzliche Gründe in der Versammlung dec kleinen 
Gilde nicht erscheint, verwirkt das erste Mal einen, das zweite Mal aber zwei Rubel 
Silber.

Ununterbrochene Eewohnh.

1251. Krankheit und Abwesenheit aus der Stadt, so wie auch Krankheit oder plötz
liches Ableben der Eltern, der Frau oder der Kinder gelten für rechtmäßige Ursachen des 
Nichterscheinens in der Versammlung.

Schr. d. gr. Gilde d. St. Reval, § 54.

1252. Gegenstände der Gildeversammlungen sind: 1) Die Aufnahme neuer Mit
glieder in die Gilde; 2) die Aufnahme der sogenannten Jüngsten in die Aeltestcnbank; 
3) die Rechnungsablegung der Gildegenossen wegen der von ihnen bekleideten Aemter und 
insbesondere über die Verwaltung der Gildekasse; 4) die Vollziehung der Wahlen zu allen 
Gildeämtecn; 5) die Bestimmung außerordentlicher Abgaben, welche auf den Antrag des 
Raths zum Besten der Stadt oder zu einem andern gemeinnützigen Awecke von den Bürgern 
zu entrichten sind; 6) alle die Gilden oder die ganze Stadtgemeinde betreffenden Sachen, 
welche auf Anordnung des Raths den Gilden zur Prüfung vorgelegt werden, und in Betreff 

deren sie ihre Meinungen abzugeben, oder ihre Zustimmung zu erklären haben.
Kön. Schw. Res. v. 30 Juli 1662, § 4; Schr. b. gr. Gilde d. St. Reval, § 65; Schr. d. 
kl. Gilde d. St. Reval, §§ 59, 60 u. 62.

1255. Gerichtliche Angelegenheiten unterliegen auf keinen Fall der Prüfung der Gilde
versammlungen.

Vergl. zwischen d. Rev. Rath und d. gr. Gilde v. 27 Jan. 1672, § 4; Kön. Schw. Res. 
v. 16 Ott. 1675, § 7.

1254. Die Beschlüsse der Gildeversammlungen werden nach Stimmenmehrheit gefaßt. 
Der wortführende Aeltermann sammelt in jeder Gilde die Stimmen.

Die §§ 1234—1237 gründen sich auf ununterbrochene Gewohnh.

1255. Ter wortführende Aeltermann jeder Gilde trägt dem Rathe den Beschluß 
derselben vor. Erscheinen beide Aeltermänner zu einer lind derselben Zeit vor dem Rathe, 

so trägt der Aeltermann der großen Gilde den Beschluß seiner Gilde zuerst vor.
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1256. Haben beide Gilden einen einhelligen Beschluß gefaßt, und der Rath ist dem< 
selben beigetrcten, so wird dieser Beschluß für definitiv erachtet.

1257. Findet aber eine Verschiedenheit in den Gildebeschlüssen Statt, so wird der
jenige Beschluß für definitiv angesehen, welchem der Rath seine Zustimmung ertheilt.

1258. Stimmt dec Rath weder mit der großen, noch mit der kleinen Gilde überein, 
so gelangen sämmtliche Beschlüsse, sowohl dec seinige, als auch dec der Gilden, zur Prü- 

fung an die Oberbehörde.
Kön. Schw. Res. v. 50 Juli 1662, § 4.

1259. Streitigkeiten unter den Gilden entscheidet der Rath als höchste Behörde der 
städtischen Verwaltung.

Ebcnd.

Sechste Abtheilung.
Von den Versammlungen der Domgilde.

1240. Auf dem Reval sehen Dome berufen die Aeltermànner und Aeltesten der Gilde 
diese letztere alle drei Monate zusammen, und überdem zu jeder Zeit, wenn in den Ange
legenheiten der Gilde allgemeine Berathungen aller Mitglieder derselben erforder
lich sind.

Vetgl. d. Schr. d. Domgilde v. 17 Okt. 1605, P. 12.

1241. Jeder Gildegenosse ist verpflichtet, nach empfangener Aufforderung in der 
Versammlung zu erscheinen und an den Berathungen Theil zu nehmen.

Die §§ 1241—1250 gründen sich auf ununterbrochene Gewohnh.

1242. Wer ohne besondere gesetzliche Gründe nicht erscheint, verwirkt zum Besten dec 
Armen eine Pcn von einem Rubel Silber.

1245. Krankheit und Abwesenheit aus der Stadt, so wie auch plötzliche Krankheit und 
Todesfälle von Seiten der Eltern, der Frau oder der Kinder, gelten für rechtmäßige Ur
sachen des Nichterscheinens in der Versammlung.

1244. Die Be'chlüsse der Bürgergemeinde auf dem Revalschen Dome werden durch 
Mehrheit der Stimmen gefaxt und werden ohne besondere obrigkeitliche Bestätigung in Er
füllung gesetzt, sobald sie sich nur auf Anordnungen beziehen, welche die innere Verfassung 
oder Verwaltung der Gilde betreffen.

Siebente Abtheilung.
Don den Versammlungen der Stadtgemeinden in Hapsal, Wesenberg, Meissenstein 

und Baltischport.

1245. In Hapsal, Wesenberg, Meissenstein und Baltischport richtet man sich
bei Einberufung ter Versammlungen der irtlicben St. dtgemeindeN und bei den 
darin Statt findenden Berathungen nach den Bestimmungen, die für den Revalschen 
Dom gelten. ;
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Achte Abtheilung.
Von den Versammlungen der Stadtgemeinden im Kurländischen Gouverne

ment.

1246. Im Kurland!ichen Gouvernement finden die Versammlungen dec Stadt
gemeinden nicht ander- ts tatt, als mit Genehmigung der Gouvernementsobrigkeit. Das 
Recht zur Zmammenberufung derselben gebührt den örtlichen Aeltermannern, nach vorgän- 
gigtr Zustimmung der örtlichen Magistrate.

124 k. An den Ver ammlungen nehmen alle örtlichen Bürger Christlicher Konfession 

Theil, ohne Unterschied der Korporationen, zu welchen sie gehören.

1248. Gegenstände der Versammlungen sind: die angeordneten Wahlen und über
haupt alle die Interessen der Stadtgemeinden betreffenden Angelegenheiten, welche densel
ben von der Obrigkeit zur Prüfung überwiesen rverden.

124 9. Außer den allgemeinen städtischen Versammlungen in Mitau, haben die Bier
brauer- und Krämergesellsclxssten ihre besondern Versammlungen.

1250. Diese Versammlungen zerfallen gleichfalls in ordentliche und außer
ordentliche.

1251. Die ordentlichen Versammlungen finden viermal im Jahre Statt, namentlich 
aber: am 2ten Januar, 2ten April, 2ten Juli und 2ten Oktober. D e Mitglieder einer 
jeden Gesellschaft versammeln sich bei ihrem Aeltermanne, auf dessen Tags zuvor ergangene 
Aufforderung. Fällt dec 2te der erwähnten Monate auf einen Sonn- oder Feiettag, so 

wird die Versammlung auf den darauf folgenden Werkeltag anberaumt.

Neue Kr.» u. Birrbr.-O. v. 18 Ian. 1781, Art. 1 u. 9.

1252. Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich auf des Aeltermannez Aufforderung zur 
bestimmten Stunde einzufinden, den Vortrag des Aeltermannez aufmerksam anzuhören und 
seine Stimme abzugeben.

Kr.-O. v. 22 Sept. 1760, § 14; Neue Kr.- u. Dierbr.-O. v. 18 Ian. 1781, Art. 9.

1255. Wer, ohne ein sich ereignendes besonderes gesetzliches Hinderniß, in der Ver
sammlung der Krämer zu spät erscheint, zahlt für jede halbe Stunde der Verspätung 
30 Kop. Silb. in die Kasse dieser Gesellschaft. Wer ohne Vorschützung gesetzlicher Gründe 
gänzlich ausbleibt, zahlt das erste Mal 60 Kop., das zweite Mal 1 Rub. 20 Kop., das 
dritte Mal 2 Rub. 40 Kop. Silb. Erscheint der Schuldige auch nach Beitreibung dieser 
Pön in dec Versammlung nicht, so belegt ihn der Rath, auf Vorstellung des Aeltermannes 
oder seinem eigenen Ermessen nach, mit einer andern Strafe, oder schließt ihn, falls er er 
für nöthig erachtet, aus der GeseUsci)aft ganz aus.

Kr.-O. v. 22 Sept. 1760, § 14.

Anmerkung. In der Bierbrauergesellschaft findet die Beitreibung der in dem § 1255 erwähnten 
(Aeldpön nicht Statt.

1254. ordentlichen Versammlungen beginnen mit der Verlesung der Kramer- oder 
der Bierbcauerordnung. Sodann findet die Berathung und Beschlußnahme über die An
träge Statt, welche einzelne Mitglieder in Bezug auf das Interesse dec ganzen Gesellscliaft 

machen. Endlich wird das von jedem Mitgliede der Gesellschaftskasse zu entrichtende söge-
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nannte Quartalgeld, betragend bei der Krämecgesellschaft 65 Kop. Silb., bei der Bierbrauer

gesellschaft aber 1 Rub. 30 Kop. Silb., entgegen genommen.
Kr.-O, v. 22 Sept. 1760, Art. 16; Neue Kr.- u. Bierbr.-O. v. 18 Jan. 1781, Art. 9.

1255. Außerordentliche Versammlungen dieser Gesellschaften werden von den Aelter- 
männern zusammen berufen: 1) So oft es sich um eine Angelegenheit handelt, welche die 
ganze Gesellschaft betrifft und die keinen Verzug leidet; 2) wenn die Aeltermanner in dm 
Angelegenheiten dec Gesellschaft Summen nöthig haben, die in der Kasse nicht vor- 

ràthig sind.
Neue Kr.- u. Bierbr.-O. v. 18 Jan. 1781, Art. 7.

1256. Für die außerordentlichen Versammlungen gelten in Ansehung der Zu- 
sammenberufung der Mitglieder, ihrer Pflicht, in der Versammlung zu erscheinen, der 
Fassung und Ausführung der Beschlüsse dieselben Regeln, welche bei den ordentlichen Ver

sammlungen zu beobachten sind.
Ebend., Art. 9.

Neunte Abtheilung.
Von den Versammlungen der städtischen Gilden in Narva.

I. Von den Versammlungen der großen Gilde.

1257. Die große Gilde hat keine bestimmten Termine zu ihren Versammlungen. Sie 
wird zusammen berufen, so oft es der wortführende Aelteste zum Behufe der Berathungen 
über ihre gemeinsamen Angelegenheiten für nöthig erachtet.

Schr. d. gr. Gilde d. St. Narva v. 11 Dec. 1668, § 24, u. revid. Schr. d. gr. Gilde d. St. 
Narva v. 1773, § 7, Art. 6.

1258. Wünscht ein Gildegenoß bei der Gildeversammlung irgend einen Antrag zu 
machen, so bittet er den wortführenden Aeltesten um Iusammenberufung der Gilde. Der 

Aelteste ist verpflichtet, seinem Ansuchen zu willfahren. Ergibt es sich aber in der Folge, 
daß keine hinreichenden Gründe zur Iusammenberufung der Gilde vorhanden waren, so ist 

der Schuldige mit einer Pön von 3 Rub. Silb. zu belegen.
Rev. Schr. d. gr. Gilde d. St. Narva v. 1775, § 7, Art. 2.

1259. Ein jeder Gildegenoß ist verpflichtet, sich nicht später als 10 Uhr Morgens in 
der Versammlung einzufinden. Wer um halb eilf noch nicht erschienen ist, erlegt als Pön 
15 Kop. Silb.; wer sich über eine Stunde verspätet, zahlt das Doppelte.

Ebend., §§ 2 u. 9.

1260. Wer von der Versammlung ganz wegbleibt, ohne sein Ausbleiben durch recht
mäßige Ursachen entschuldigt zu haben, verfällt in eine Pön von 60 Kop. Silber.

Ebend., § 9.

1261. Wer dreimal hinter einander, ohne Vorschützung rechtmäßiger Ursachen, von 
der Gildeversammlung wegbleibt, verfällt zum vierten Rial in eine Pön von 3 Rub. 
Silber.

Ebend., § 9.

1262. Erscheint ein Aeltester zu spät in der Versammlung, oder findet sich derselbe 
gar nicht ein, ohne sich durch gesetzliche Ursachen rechtfertigen zu können, so hat er die von 
einem gewöhnlichen Gildegenossen verwirkte Strafe doppelt zu erlegen.

Ebend.
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1263. Der wvrtführende Welteste beginnt um halb eilf Uhr die Berathungen mit dem 
Vortrage der Sachen, welche die Versammlung zu prüfen hat.

Ebend., §§ 9 u. 11.

1264. Wer den Vortrag des wvrtführenden Weitesten unterbricht, oder die Ordnung 
und Ruhe in der Versammlung stört, verfällt in die deshalb in dem Schrägen der großen 
Gilde festgesetzten Strafen.

Ebend., §§ 9—11, 13, 15 u. 16.

1265. Nach beendigtem Vorträge der Sachen und geschloffener Berathung sammelt 
der wortführende Weiteste die Stimmen, und beginnt zu diesem Behufe bei dem jüngsten 

Mitgliede.
Ebend., § 12.

1266. Wlle Stimmen gelten gleich, sowohl die der gewöhnlichen Mitglieder, als auch 
die der Weitesten.

Ebend.

1267. Wer sich der Wbstimmung entzieht, erlegt jedesmal eine Pön von 15 Kop. 
Silber.

Ebend.

1268. Den Mitgliedern, die mit dem durch Mehrheit der Stimmen gefaßten Be
schlusse nicht übereinstimmen, ist es erlaubt, ihre besondern Meinungen zu Protokoll zu 

geben.
Ebend.

1269. Ist einer der Gildegenoffen auf irgend eine Weise bei der von der Versamm
lung zu prüfenden Sache interessirt, so hat er nicht nur kein Recht in Betreff derselben zu 
stimmen, sondern ist auch verpflichtet, vor der Entscheidung der Lache die Versammlung 
zu verlassen. Wer in einem solchen Falle die Erinnerung des wortsührenden Weitesten 
unbeachtet läßt, und sich aus der Versammlung nicht entfernt, büßt dafür mit 15 Kvp. 
Silber, und ist dennoch genöthigt, die Versammlung zu verlassen.

Ebend., § 14.

1270. Der Beschluß wird durch Mehrheit der Stimmen gefaßt. Sind die Stimmen 
gleich, so gibt der wortführende Weiteste mit seiner Stimme den Wusschlag.

Ebend., § 11.

1271. Der Beschluß der Gildeversammlung wird von dem sogenannten Gildejourna- 
listen zu Protokoll genommen. Ein Wuszug aus diesem Protokolle wird nöthigen Falles 

zur allgemeinen Kenntniß gebracht.
Ebend., P. e.

1272. Der wortführende Weiteste ist verpflichtet, den Gildebeschluß unverzüglich, wohin 
es stch gebührt, vvrzustellen. Macht derselbe bet Vorstellung des Beschlusses irgend eine 
eigenmächtige Wbänderung darin, so verwirkt er nicht nur eine Pön von 60 Rub. Silber, 

sondern wird auch seines Wmtes entsetzt.
Ebend., § 7, P. 1.

1275. Wer dem Gildebeschlusse nicht Folge leistet, wird mit einer Pön von 1 Rub. 
50 Kop. Silber belegt.

Ebend., § 22.
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1274. Wer von dem wortführenden Aeltesten zu einer Strafe verurtheilt wird, und 
sich dadurch für gravirt erachtet, kann sich deshalb mit einer Beschwerde an die Gildever
sammlung wenden. Den auf diese Beschwerde erfolgten Gildebeschluß hat er aber unwei
gerlich zu erfüllen, bei Vermeidung einer neuen Pdn von 3 Rub. Silber.

Ebend., § 25.

1275. Erachtet es die Gilde für nöthig, eine ihrer Prüfung unterworfene Angelegen
heit einem besondern Ausschüsse zu übertragen, so ist der Beschluß desselben eben so gültig, 
wie ein Gildebeschluß. Der Ausschuß besteht jederzeit aus dem wortführenden Aeltesten 
und einigen Gildegenossen, die durch Ballottement bestimmt werden.

Ebend., § 21.

1276. Die Gilde ist auch befugt, besondern Kommissionen die Ausführung der Ange
legenheiten zu übertragen, die in ihren Geschäftskreis gehören.

1277. Die Mitglieder der von der Gilde angevrdneten Kommissionen legen über ihre 
Verrichtungen der Gilde Rechenschaft ab. Wer außer der Gildeversammlung einem Mit- 
gliede dec Kommission einen Vorwurf in Betreff seiner Verrichtungen macht, wird selbst 
auf den Fall, wenn solcher gegründet sein sollte, mit einer Pdn von 15 Rub. Silber 

belegt.
Ebend., § 21.

II. Don den Versammlungen der kleinen Gilde, oder der Korporation 

der Handwerker.

1278. Unabhängig von den außerordentlichen Versammlungen, welche bloß in wich
tigen Fällen zusammen berufen werden, finden bei der kleinen Gilde die gewöhnlichen 
Versammlungen viermal im Jahre Statt.

Schweb, allg. Handw.-O. v. 1 März 1669, Act. 2, § 4.

1279. Gegenstände der Versammlungen der kleinen Gilde find: 1) Die jährlich durch 
einen Aeltesten vor der ganzen Gilde vorzunehmende Verlesung ihres Handwerksschragens(a);
2) die Erlegung des, mit Berücksichtigung eines jeden Handwerkes, von der Gilde bewil
ligten und von dem Rathe bestätigten O-uartalgeldes zum Besten der Gildekasse (b);
3) das Einschreiben und Auöschreiben der Lehrlinge (c); 4) die Prüfung der Rechnungen 
über die Kasse und die Gildeeinkünfte (d).

(a) Schw. allg. Handw.-O. v. 1 März 1669, Art. 1, § 6. — (b) Ebend., Art. 1, § 4.—
(c) Ebend., Art. 4, § 5. — (d) Ebend., Art. 5, § 4.

1280. In den Versammlungen der kleinen Gilde bringen die Aeltesten die Sachen 
zum Vortrage, auch leiten sie die Berathungen.

Ebend.

1281. Das Protokoll der Gildeversammlungen führt ein beeidigter Notar, oder ein 
anderer Stadtbeamter. Für diese Mühwalllmg erhält derselbe, außer seinem gewöhnlichen. 
Gehalte, eine besondere, von der Gilde und dem Rathe zu bestimmende Vergütung aus der 

Gildekaffe.
Ebcnd., Act. 1, h 7.
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Viertes H a n p t st ü ck.
Von den städtischen Wahlen und dem Wahldienste.

Erste Abtheilung.
Von den städtischen Wahlen und dem Wahldienste in Riga.

I. Von den Wahlen in den Rath.

1282e Der Rath besetzt durch eigene Wahl die in seinem Personale crlediaten 

Stellen.

Ul-k. d. Königs Stephan Bathori v. 14 Jan. 1881, § 5; Urk. d. Königs Gustav Adolph v. 

26 Sept. 1621, Art. 5; Akk.-Pkte. d. St. Riga v. 4 Juli 1710 (2278) Art. 9: Rig. 
Hand.-O. v. 7 Dec. 1765 (12518) § 55.

1285. Die Bürgermeister, vier an dec Zahl, werden aus der Mitte der Rathsherrcn,— 

die Rathshcrren aber, der Zahl nach sechszehn, aus den Litteraten und Kaufleuten, in 
gleicher Zahl, erwählt.

Ununterbr. Gewohnh.

1281. Zu Rathsberren aus den Litteraten werden vom Rathe vorzugsweise Beamte 

gewählt, die in der Oberkanzellei des Raths und in den Kanzelleien der Untergerichte die- 
nen j s); zu Rathsherren aus der Kaufmannschaft werden aber Aclteste und der Lockmann 
der großen Gilde gewählt (b).

(a) Ununterbr. Gewohnh. — (b) RathSprot. v. 22 April 1725. .

1285. Die Besetzung dec unter den Rathshcrren erledigten Stellen findet jährlich in 
der Versammlung vor Michaelis Statt; die Bürgermeistervakanzen werden aber sofort 
besetzt.

Ununterbr. Gewohnh.

1286. Die Bürgermeister rva'hlt der gesammte Rath. Aus diesen wählen die v'er 

jüngsten Rathshcrren jährlich den wortsührcnden Bürgermeister. Bei gleich getheilten 
Stimmen wird ihnen gestattet, den ihnen zunächst vorhergehenden fünften jüngsten Raths

herrn zuzuziehen.
Eben so.

1287. Die Rathsherren wählt der gesammte Rath unter dem Vorsitze des wortführen

den Bürgermeisters.
Eben so.

1288. Aus der Zahl der zur Korporation der Litteraten gehörigen Rathsherrcn wählt 
der gesammte Rath einen Syndicus und zwei Vice-Syndicen, die dieser Funktion so lange 

vorstehen, als sie in ihrem Rathsherrnamte verbleiben.
Rig. St.-R., B. II, Kap. 29, § 1.

1289. Die Mitglieder des Raths werden auf Lebenszeit gewählt.
Ununterbr. Gewohnh.

1290. T Ci- zu einem Mitglied«? des Raths Erwählte darf das ihm angetragene Amt 
nicht ausschlagen.

Eben so.
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1291. Der Gewählte wird dem Generalgouverneur zur Bestätigung vvrgestellt.
Rig. Hand.-O. v. 7 Dec. 1765 (12516) § 55.

1292. Nach Bestätigung der Wahl durch den Generalgvuverneur, wird dieselbe 
vom Rathe an dem darauf folgenden Sonntage den versammelten Bürgern öffentlich bekannt 

gemacht.
Ununterbr. Gewohnh.

1295. Wer in den Rath als Mitglied gewählt worden ist, muß bei selbigem den er
forderlichen Amtseid leisten.

Rig. St.-R., B- I, § 1; Urk. d. Kön. Stephan Bathori p. 14 Jan. 1561, § 2; Urk. d. 
Kön. Gustav Adolph v. 25 Sept. 1621, Art. 5.

1294. Hat ein Mitglied des Raths ein Jahr lang seinem Amte vorgestanden, so ist 
dasselbe befugt, um seinen Abschied nachzusuchen.

Ununterbr. Gewohnh.

1295. Rathsglieder von der Kaufmannschaft, die falliren oder bankerott werden, 
gehen nach erklärter Insolvenz ihrer amtlichen Stellung im Magistrate sofort ver

lustig.^
Eben fp,

1296. Jedes Mitglied des Raths genießt, so lange es darin dient, die seinem Amte 
nach der Civil-Dienstordnung beigelegte Klaffe und Ordnung, nebst den damit verknüpften 
persönlichen Rechten und Vorzügen.

Urk. d. Reg. Hedw. Eleonora v. 27 Nov. 1660, Ergänzt u. verönd. durch daö Allerh. best. 
Gutacht. d. Reichst, v. 21 Juni 1845.

IL Von den Wahlen in die städtischen Niedergerichte.

1297. Die dem Rathe untergeordneten städtischen Niedergerichte werden aus Mitglie- 
dem desselben besetzt. Nur der wortführende Bürgermeister sitzt in keinem dieser Gerichte.

Rig. St.-R., B. II, Kap. 1, §§ 1, 4, 5.

1298. In der Versammlung vor Michaelis vertheilt der gesammte Rath durch Stim
menmehrheit unter seine Mitglieder die Aemter in den städtischen Niedergerichten, ohne 
deshalb zur weitern obrigkeitlichen Bestätigung vorzustellen.

Urk. d. Kön. Stephan Bathori v. 14 Jan. 1581, § 3; Gn.-Br» d. Kön. Gustav Adolph v.
25 Sept. 1621, § 5; Rig. St.-R., B. I, § 2.

1299. Bei der jährlichen Vertheilung der Aemter ist es erlaubt, dieselben Rathsglie
der abermals zu den von ihnen in den städtischen Niedergerichten bekleideten Stellen zu 

wählen.
Ununterbr. Gewohnh.

1500. Wird im Laufe des Jahres in einem der städtischen Niedergerichte eine Stelle 
erledigt, so delegirt dec Rath ein anderes Mitglied zur Besetzung derselben.

Eben so,

laOl. Die Mitglieder des Raths werden wegen ihrer Stellen in den städtischen Nie- 
dergerichten nicht in Eid genommen.

Eben so.
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ill. Von den Wahlen zu den Aemtern behufs der innern Gilde
verwaltung.

1) Zur innern Verwaltung der großen Gilde.

1302. Die Aeltesten werden von den Bürgern der großen Gilde auf Lebenszeit erwählt 
und vom Rathe bestätigt.

Lchr. d. gr. Gilde d. St. Riga, § 52.

1505. Wird in der Aeltestenbank eine Stelle erledigt, so wählen in der Versamm
lung vor Fastnacht die nicht zur Aeltestenbank gehörigen Bürger der großen Gilde, sie 
mögen in der Brüderschaft stehen oder nicht, zur Besetzung dieser Stelle vier Kandidaten 
aus der Zahl der Brüder.

Ebend., §§ 52—57 ; die sogenannten 52 Punkte v. 1680, P. 1.

1504. Aus diesen vier Kandidaten wählt die Aeltestenbank, die an der Plenar-Gilde- 
Versammlung keinen Antheil nimmt, nach Statt gehabter besonderer Berathung, durch 
Stimmenmehrheit einen, dessen Namen sie der Gildeversammlung bekannt macht, nach
dem sie in selbige zurückgekehrt ist.

Ebend.

1505. Sind zu einer und derselben Zeit mehrere Stellen erledigt, so werden znr Be
setzung jeder derselben vier Kandidaten erwählt.

Schc. d. gr. Gilde d. St. Riga, § 52.

1506. Kus der Mitte der Aeltesten wird alle zwei Jahre in der Versammlung vor 
Fastnacht von allen Gildegenossen, sie mögen zur Brüderschaft gehören oder nicht, der 

Aeltecmann gewählt.
Ebend., §§18, 19, 29, 50, 58, 58; die sogenannten 52 Punkte v. 1680, P. 1, 4, 18, 25.

1507. Bei der Wahl des Aeltermannes sammeln zwei Aelteste und zwei der jüngsten 
Brüder die Stimmen. Dec durch Stimmmenmehrheit Erwählte wird, nach Bestätigung 
desselben von Seiten des Raths, in Eid genommen.

Schr. d. gr. Gilde d. St. Riga, § 58; die sogenannten 52 Punkte v. 1680, P. 1 u. 4.

1508. Der Rath kann die Bestätigung des Aeltermannes nur auf den Fall verwei
gern, lvenn in Betreff seiner Moralität starke Zweifel vorhanden sind.

Die sogenannten 52 Punkte v. 1680, P. 1 u. 5.

1509. Wer die Annahme des Amtes des Aeltermannes oder eines Aeltesten der großen 
Gilde verweigert, geht aller Rechte verlustig, die ihm als Mitgliede der Gilde und der 
Brüderschaft zustehen.

Schr. d. gr. Gilde b. St. Riga, § 53- die sogenannten 52 Punkte von 1680, P. 6.

1510. Der Dockmann wird jährlich in der Versammlung vor Michaelis gewählt, 
bevor zur Wahl der Rathsherren geschritten wird.

Schr. d. gr. Gilde d. St. Riga, §§ 78, 79, 80, 82.

1511. Alle Bürger der großen Gilde, sie mögen zur Brüderschaft gehören, oder nicht, 
wählen drei Kandidaten aus der Zahl der Brüder. Der Aeltermann und die Aeltesten sind 
bei dieser Wahl nicht zugegen.

Ebend.

1512. Die Namen der Kandidaten werden der Gildeversammlung und der Aeltestcn- 
bank durch den im Amte stehenden Dockmann bekannt gemacht. Hierauf theilen zwei 
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Aelteste dieselben dem Rathe mit, und laden denselben ein, sich mit dem Obersekretair 
oder einem der Rathssekretaire in der Versammlung einzufinden, um an der Wahl des 
Dockmannes persönlichen Antheil zu nehmen.

Öbenb., §§ 85—87.

1515. Sobald der Rath nach der Gildestube gekommen ist, wird vom Rathe, dem 
Aeltermanne und der Aeltestenbank aus den durch die Gilde vorgeschlagenen Kandidaten 
einer gewählt. Wer die mehrsten Stimmen hat, der ist erkohrncr Dockmann für das fol

gende Jahr.
Ebend., tzZ 88—96.

2) Zur innern Verwaltung der kleinen Gilde.

1514. Die Aeltesten werden auf Lebenszeit gewählt.
Schr. d. kl. Gilde d. St. Riga, §§ 14 u. 17.

1515. Sind in der Aeltestenbank Stellen erledigt, so schlagen der Aeltermann und 
die Aeltesten der Gilde Kandidaten in folgender Zahl dazu vor: bei einer Vakanz drei, bei 
zweien vier, bei dreien sechs. Der Dvckmann macht der Gilceversammlung die Namen 
dieser Kandidaten bekannt, und die Versammlung wählt durch Stimmenmehrheit einen von 
ihnen für jede Vakanz. Ter Erwählte wird vom Rathe bestätigt, und tritt sein Amt ohne 

besondere Vereidigung an.
Ebend-, § 50.

1516. Der Aeltermann dec kleinen Gilde wird alle zwei Jahre von sämmtlichen 
Bürgern dieser Gilde aus der Zahl der Aeltesten derselben erwählt und vom Rathe 
bestätigt.

Ebend., 25 u. 28.

1517. Mer die Annahme des Amtes des Aeltermannes oder eines Aeltesten ohne trif
tige Gründe verweigert, geht aller Rechte verlustig, die ihm als Mitglicde der Gilde und 
der Brüderschaft zustehen.

Ebend., § 29.

1518. Tie Wahl des Dockmannes dec kleinen Gilde geschieht auf dieselbe Weise, wie 
die Wahl der Aeltesten dieser Gilde.

Ebend., § 50.

IV. Von d e n Wahlen in das General-Konsistorium und in 
das Stadt-Konsistorium.

1519. Zur Stelle eines weltlichen Mitgliedes des General-Konsistoriums stellt der 
Rigasche Rath einen Kandidaten durch den Generalgouverneur der Ostseegouvernements 

vor.
Grs. f. d. Ev.-Luth. Kirche in Rußt. v. 28 Dec. 1852 (5870) § 511.

1520. Zur Besetzung der Stelle des Presidenten des Rigaschen Stadt-Konsistoriums 
wählt der Rath bei Erledigung derselben, auf Verfügung des Generalgouverneurs, zwei 
Kandidaten aus den gelehrten Bürgermeistern. Nach Erwählung dec Kandidaten berichtet 
der Rath hierüber dem Gcneralgouverneur.

Ebend., § 295.
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1521. Zur Stelle des geistlichen Vice-Residenten (Superintendenten) des Riga scheu 
Stadt-Konsistoriums stellt der Rigasche Rath aus der Zahl der Evangelisch-Lutherischen 
Prediger zwei Kandidaten vor.

Ebend., § 276.

1522. Zur Besetzung der Stelle der weltlicl)en Beisitzer des Stadt-Konsistoriums 
wählt dec Rath bei Erledigung derselben zu jeder Stelle zwei Kandidaten aus seiner 
Weilte.

Ebend., § 294.

1525. Die in das Konsistorium abgeordneten Mitglieder des Raths verbleiben in je
nem so lange, als sie ihr Hauptamt bekleiden.

V. Von den Wahlen in das Polizeiamt.

1524. Beide Beisitzer des Polizeiamts werden in der Versammlung vor Miàlis 
vom Rathe aus seiner Mitte erwählt. Ihre Wahl bedarf keiner Bestätigung, und es 
wird darüber dem Genecalgouverneur bloß nachrichtlich vorgestellt.

Etat des Rigaschen PolizeiomtS v. 11 Jan. 1812 (24980).

1525. Hört ein Beisitzer des Polizeiamts auf, Mitglied des Raths zu sein, so muß 
er auch seine Stelle im Polizeiamte niederlegcn.

Ununterbr. Gewohnh.

Vl. Von der Wahl zu den städtischen Kommissionen und den 

s o g e n a n n t e n Inspektionen.

1526. Die Wahl zu den durch Mitglieder des Raths zu besetzendenAemtern bei den 
städtischen Kommissionen und Inspektionen findet bei der jährlichen Aemterbesetzung in dec 
Versammlung vor Michaelis Statt.

Ununterbr. Gewohnh.

1527. Die Mitglieder der großen und kleinen Gilde werden in den Gildeversamm
lungen erwählt.

Eben so.

1528- eônrnrtlidx Mitglied» der städtischen Kommissimen und der sogenannten 

Stadtinspeklionen werden auf Lebenszeit ernannt.

Eben so.

Anmerkung. Ausführliche Regeln über die Zusammensetzung der städtischen Kommisstonen und 
Inspektionen sind im ersten Theile dieses Provinzialrechts, 23. II, enthalten.

MI. Von den Wahlen zu den Aemtern behufs der Verwaltung 

der Bauern im Ri gaschen Patri mon ialgebiete.

1^29. Der Kirchspielsrichlec des Patrimonialgebiets der Stadt Riga und dessen Sub
stitut werden vom Rathe aus seiner weilte auf drei Jahre erwählt.

1550. Die Ernennung der Rathsglieder in das Landvogteigericht geschieht auf die
selbe Weise, wie bei den übrigen städtischen Niedergerichten.

Vergl. d. ;um § 1298 u. flg. cit. Ges.
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1551. Für die Abtheilung des Raths, welcher die Bauersachen des Patrimonialgebiets 
der Stadt Riga untergeordnet sind, ernennt der Rath jährlich in der Versammlung vor 
Michaelis vier Rathsherren, die weder im Landvogteigerichte, noch im Kirchspiels

gerichte sitzen.

Zweite Abtheilung.
Von den Wahlen und dem Wahldienste in den übrigen Städten des Livlündisàn 

Gouvemements.

Î. Don den Wahlen und dem Wahldienste in Dorpat.

1) Don den Wahlen in den Rath.

1552. Der erste oder Iustizbürgermeister und zwei Rathsherren werden aus den Litte
raten gewàblt; der zweite oder Kommerzbürgermeister wird aus den dienenden oder nicht 
dienenden Rathsherren, oder, gleich den übrigen Rathsherren (der Zahl nach fünf), aus 
den Bürgern der großen Gilde, und zwar vorzugsweise aus denen gewählt, die bereits bei 

der Stadtverwaltung Aemter bekleidet haben.
Ulf. d. Kön. Christina v. 20 Aug. 1646, Art. 1 u. flg.; Dergl. d. Bürg. d. St. Dorpat 

mit dem Rathe v. 16 Juli 1765, Art. 3, 66.
Anmerkung. Nach dem Art. 5 des unterm 16 Juli 1765 zwischen den Bürgern und dem 

Rathe geschlossenen Vergleichs können auch mehr als zwei Rathsherren aus den Litteraten gewählt wer
den, nur dars die Zahl derselben nicht die Halste dec sämmtlichen Rathsherren übersteigen.

1555. Sämmtliche Rathsglieder werden auf Lebenszeit gewählt.
50 Dec. 1802 (20571); Reskr. der Livl. Gouv.-Reg. v. 24 Jan. 1824. ;

1554. Der Rath besetzt durch eigene Wahl die bei ihm erledigten Stellen.
Urf. d. Kön. Christina v. 20 Aug. 1646, Art. 4; Vergl. d. Bürg. d. St. Dorpat mit dem 

Rathe v. 16 Juli 1765, Art. 5, 62; v. 30 Dec. 1802 (20571).

1555. Wird eine Stelle unter den Rathsherren erledigt, so schlägt der erste Bürger
meister oder dessen Stellvertreter der allgemeinen Rathsversammlung zur Besetzung derselben 
drei Kandidaten vor. Findet aber die Stellerledigung unter den Rathsherren aus den Bür
gern der großen Gilde Statt, so sind die beiden Aeltermänner dieser Gilde unter die Zahl 
der Kandidaten mit einzuschließen.

Dorschr. d. Livl. Gouv.-Reg. an d. Dörptsch. Rath v. 4 Mörz 1798; 30 Dec. 1802 (20571).

1556. Sämmtliche Rathsglieder stimmen hierauf, vom jüngsten an, zum Besten 
eines der drei vorgeschlagenen Kandidaten.

Ebend.

1557. Weigern sich die Rathsglieder, über einen oder auch über sämmtliche Kandidaten, 
die ihnen vorgeschlagen worden sind, zu stimmen, so ist der erste Bürgermeister verpflichtet, 

andere in Vorschlag zu bringen, und dieses so lange zu wiederholen, bis die Wahl durch 
Stimmenmehrheit zu Stande kommt.

Ebend.

1<3«)8. Die beiden Kandidaten, welche die meisten Stimmen erhalten, werden der 
Gouvemementsregierung zur Bestätigung vorgestellt.

Ebend., und Dorschr. d. Livl. Gouv.-Reg. v. 24 Jan. 1824.
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1559. Nach erfolgter Bestätigung eines der Kandidaten wird derselbe vom Rathe in 
Eid genommen.

Ebend.

1540. Beide Bürgermeister werden von den übrigen RathSgliedem auf dieselbe Weise 
erwählt, wie die Rathöherren.

Ebend.

2) Von den Wahlen in das Vogteigericht.

1541. Die Ernennung der Rathsglieder zur Besetzung des Vogteigerichts findet alle 
zwei Jahre durch einen besondern Ausschuß statt, der aus den beiden Bürgermeistern und 
dem Syndicus, oder, wenn die Stelle eines Bürgermeisters erledigt ist, aus dem andern 
Bürgermeister, dem ältesten Rathsherrn aus den Bürgern der großen Gilde und dem Syn
dicus besteht, ohne daß deshalb, behufs der Bestätigung, der Gvuvernementsobrigkeit vor
zustellen ist. Stach erfolgter Wahl werden die Gilden schriftlich davon benachrichtigt.

Priv. d. Kön. Christina v. 20 Aug. 1646, Art. 2; Vergl. d. Bürg. d. St. Dorpat mit dem 
Rathe v. 16 Juli 1765, Art. 14.

3) Von den Wahlen der Vorstande dec städtischen Gilden.

1542. Jede Gilde, sowohl die große, als auch die kleine, wählt, unter Bestätigung 
des Raths, aus ihrer Mitte zwei Aeltermänner und zwei Dockmänner. Ihre Aemter 
werden ihnen auf Lebenszeit übertragen.

Schr. d. gr. Gilde d. St. Dorpat v. 2 Mac; 1647, § 1.

4) Von den Wahlen in das Polizeiamt.

1545. In das Polizeiamt der Stadt Dorpat ernennt der örtliche Rath eins seiner 
Mitglieder, nach eigener Wahl. Es steht seinem Amte so lange vor, als es Rathsglied 
verbleibt.

Allerh. best. Etat d. Dörptsch. Polizei v. 13 Juni 1805 (21792); Dorschr. d. Livl. Gouver- 
nein.-Reg. an d. Dörptsch. Rath v. 23 Sept. 1805 und 23 Ott. 1805.

Anmerkung. Ausführliche Bestimmungen über die Ernennung zu Aemtern bei den Verwaltun

gen und Kommissionen, die mit Rathsgliedern und Genossen dec Stadtgilden besetzt werden, sind an 
ihrer Stelle im ersten Theile dieses Provinzialrechts enthalten.

IL Von den Wahlen und dem Wahldienste in Pernau.

1) Von den Wahlen in den Rath.

1544. Der erste oder Justizbürgermeister und zwei Rathsherren werden aus den Lit
teraten, der zweite oder Pvlizeibürgermeister und die übrigen vier Rathsherren aus der 
Korporation der Kaufleute erwählt.

Ud. d. Kön. Stephan Bathoci v. 7 Dec. 1582; Urk. d. Kön. Sigism. III v. 6 April 1589; 
Pern. Pol.»O. v. 24 Juli 1701, Kap. 2.

1545. Der Rath besetzt die bei ihm erledigten Stellen durch eigene Wahl, unter 
Bestätigung der Gouvernement-regierung.

• Ebend.

1546. Sämmtliche Mitglieder des Raths werden auf Lebenszeit ernannt.
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2) Von den Wahlen in die städtischen Niedergerichte.

1547. Dec Pernausche Rath vertheilt in seiner Plenarversammlung unter seine Mit
glieder die Aemter in den städtischen Niedergerichten, ohne deshalb zur weitern obrigkeitli
chen Bestätigung vorzustellcn.

Ununterbr. Gewohnb.

1548. Die Mitglieder der Niedergerichte wechseln alle zwei Jahre.
Eben so.

Anmerkung. Ausführliche Bestimmungen über die Zusammensetzung der Niedergerichte in Pernau 
find an ihrer Stelle, im ersten Theile dieses Provinzialiechts, enthalten.

5) Von den Wahlen dec Vorstände der städtischen Gilden.

1549. Die große Gilde wählt einen Aeltermann und zwei Aeltesten. Sie stehen 
ihrem Amte drei Jahre vor.

Schr. d. gc. Gilde d. St. Pernau v. 12 Mai 1758, §§ 10, 14 u. 15.
Anmerkung. Vergrößert sich die Zahl dec Bürger dec großen Gilde bedeutend, so ist cs ihnen 

erlaubt, noch einen dritten Aeltesten zu wählen.
Ebend., § 11.

1550. Der Aeltermann wird von sämmtlichen Gildegenossen aus der Zahl der Aelte
sten gewählt.

Ebend.

1551. An der Wahl des Aeltermannes nehmen auch die Aeltesten Theil. Bei Gleich
heit der Stimmen in dec Gilde gibt die Stimme des frühern Aeltermannes den Aus
schlag. Ist aber dieser letztere bereits zum Rathsgliede erwählt worden, oder gestorben, 
so gibt die Stimme des auf ihn folgenden Aeltesten den Ausschlag.

Ebend., § 22.

1552. Dec neu erwählte Aeltermann wird auf Vorslellung des frühern Aeltermannes 
und dec Aeltesten vom Rathe bestätigt.

Ebend.

1555. Bei der Wahl eines Aeltesten ernennt die große Gilde sechs Kandidaten durch 
Mehrheit der Stimmen, und wählt alsdann einen von ihnen zum Aeltesten.

Ebend., § 13.

1554. Der neu erwählte Aelteste wird auf Vorstellung des Aeltermannes und des 
andern Aeltesten vom Rathe bestätigt.

Ebend., § 16.

1555. Der zum Aeltermanne oder Aeltesten Erwählte kann ohne gesetzlichen Grund 
die Annahme dieses Amtes nicht verweigern.

Ebend., § 14.

1556. Tie kleine Gilde wählt aus ihrer Mitte einen Aeltermann und zwei Aelteste, 
den Bestimmungen gemäß, die für die große Gilde gelten.

Schr. d. kl. Gilde d. St. Pernau v. 1 Mai 1654.

4) Von den Wahlen zu den Aemtern bei den städtischen Kommissionen

und Inspektionen.
lć>57. In Pernau werden alle Mitglieder dec städtischen Kommissionen und In

spektionen, sowohl die durch den Rath ernannten, als auch die von den stndtstchen Gilden 
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erwählten, auf Lebenszeit angestellt. Ausführliche Bestimmungen über die Zusammen» 
setzung dieser Kommissionen und Inspektionen find an ihrer Stelle, im ersten Theile dieses 
Provinzialrechts, enthalten.

NI. Von den Wahlen und dem Wahldienste in Wenden, Wolmar, Walk, 
Lemsal, Werro, Fellin und Arensburg.

1) Von den Wahlen in den Rath.

1558. die Magistrate der Städte Wenden, Wolmar, Walk, Lemsal, Werro 
Fellin und Arensburg werden die Bürgermeister aus dem Litteratenstande oder aus dec 
Kaufmmlychaft, die Syndieen ausschließlich aus Personen, welche die Rechtswissenschaft 
studirt haben die übrigen Rathsglieder aber aus den Bürgern des Crtd im Allgemeinen 
gewählt.

Pol.-O. d. kl. Städte klvlands v. 4 Mai 1766 (12656) III.

1559. Die Wahl der Rathsglieder ist dem Rathe selbst überlassen. In Walk steht 
eben so wie in Dorpat, dem Bürgermeister das Recht zu, dem Rathe Rathsherren zur 
Wahl vorznschlagen.

Ebend.

1560. Die beiden Kandidaten, welche die meisten Stimmen erhalten haben, lverden 
der Gouvernementsregierung zur Bestätigung vorgestellt.

Ebend.

1*^81. Der im Amte Bestätigte wird vom Rathe in Eid genommen.
Ebend.

1562. Sämmtliche Rathsglieder werden auf Lebenszeit erwählt.
. Ebend.

2) Von den Wahlen der Vorstände der Korporation dec Kaufleute und der Kor. 

poration der Handwerker.

1565. In Wenden wählt die Korporation der Kaufleute und die Korporation der 
Handwerker jede aus ihrer Milte einen Aeltermann und einen Aeltesten auf Lebens-eit. 

Sie werden vom Rathe bestätigt.
Die §§ 1'63—1366 gründen sich auf ununtcrbr. Gewohnh.

1564. In Wolmar wählt die Bürgergcmeinde einen Stadtältesten auf Lebenszeit. 
Er wird vom Rathe bestätigt.

1565. In Walk, Werro und Fellin wählt die Korporation der Kaufleute einen Stadt
ältesten, die Korporation dec Handwerker aber einen Dockmann auf Lebenszeit. Sie wer
den vorn Rathe bestätigt.

1.166. In Lemsal und Arensburg wählen die Korporationen der Kaufleute und Hand
werker aus ihrer 3)kitte einen Aeltermann und einen Aeltesten auf Lebenszeit. Sie werden 
vorn Rathe bestätigt.

5) Von den Wahlen in die städtischen Verwaltungen und Kommissionen

1567. In Wenden, Fellin und Walk werden alle Mitglieder der Stadtverwaltungen 
und Kommissionen auf Lebenszeit ernannt. Die vom Rathe ernannten Mitglieder werden

II 'Th.
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in seiner Plenarversammlung envahit; i)ie durch Wahl der städtischen Gilden bestimmten 
Mitglieder werden vom Rathe bestätigt.

Ununterbr. Cewohnh.

1568. In Wolmar sitzen die Rathsglieder und Aeltermänner in den städtischen Kom
missionen und Verwaltungen so lange, als sie in ihrem Hauptamte verbleiben. Die Mit- 
glieder der Quartierkommission werden durch Wahl der städtischen Gilden auf zwei Jahre 
ernannt und durch den Rath bestätigt.

Eben so.

1569.1 In Lemsal sind sämmtliche Mitglieder der städtischen Verwaltungen und 
Kommissionen verpflichtet, nicht weniger als drei Jahre in ihren Aemtem zu dienen. Die 
durch die städtischen Gilden erwählten Mitglieder wewen vom Rathe bestätigt.

L'orschr. d. Vivl. Gouv -Reg. v. 11 Nov. 1821.

1570. In der Stadt Werro werden sämmtliche Mitglieder der städtischen Verwaltun
gen und Kommissionen auf Lebenszeit ernannt. Nach drei Jahren können sie um ihre Ent
lassung bitten.

1571. In Arensburg werden alle Mitglieder der städtischen Verwaltungen und Kom
missionen, mit Ausschluß der zum Personal des Raths gehörigen, auf drei Jahre erwählt 
und vom Magistrate bestätigt. Nur der Vorsitz.r in der Quartierkrmmission wird von der 
Oeselschen Ritterschaft erwählt. Tie Nathsglieder behalten ihre Stellen in den städtischen 
Verwaltungen und Kommissicnen, so lange sie Mitglieder des Raths verbleiben.

Uf. b. Vivi. Gouv.*Reg. v. .*> Aug. 1812 und v. A Febr. 1821.

Dritte Abtheilung.
Von den Wahlen und dem Wahldienste in Reval.

I. Don den Wahlen in den Rath.

1572. Der Rath besetzt durch eigene Wahl die bei ihm erledigten Stellen.
Vübsch. St.-R., B. I, Tit. I, Art. 7.

157/». Au Rathrherrcn können nur Personen, welche die Rechtswissenselxrft studirt haben, 
oder auch Aeltermänner, Aelteste und Dockmänner der großen Gilde erwählt werden. Au 
den Bürgermeisterämtern werden der Syndicus oder Ratsherren gewählt. Ein Bürger
meister, der Syndicus und zwei Rarhsherren müssen immer Personen sein, welche die 
Rechtswissenschaft studirt haben.

Ununterbr. Gewohnt).; vergl. d. Vübsch. Lt.-R., B. I, Tit. I, Art. 1.

1574. Tie Besetzung der Rathsvakanzen geht jedesmal am zweiten Advent vor sich. 
Die Rathsherrcnwahl wird nur nach Erledigung zweier Stellen vorgenommen; die erledigte 
Stelle eines Bürgermeisters oder des Syndicus ist aber sofort zu besetzen.

Ununterbr. Gewohnh.

1575. Au jeder erledigten Stelle im Rathe schlägt die Bürgermeisterversammlung (zu 
der stets auch der Sydicus gerechnet wird) zwei Kandidaten vor. Die Namen der Kandi
daten macht der worthabende Bürgermeister dem Rathe in voller Sitzung bekannt, der einen 
von ihnen durch Stimmenmehrheit wählt. Ist ein Syndicus zu wählen, so werden 
die Namen der Kandidaten, die von dec allgemeinen Bürgermeisterversammlung zu dieser 
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Stelle envahit worden sind, den Gilden bekannt gemacht, damit sie erklären, ob sie nicht, 
auf den Grund dec Gesetze, irgend etwas wider die^e Wahl einzuwenden haben.

Verte. zwischen d. Rathe u. d. gr. Gilbe r>. 27 Jan. 1672, § 54, best, durch die Kcn. Schw. 
Res. v. 19 Apr. 1681.

1576. Kein örtlicher Burger kann die Annahme eines Amtes im Rathe ver
weigern.

Lübsch. St.-R., B. I, Li'. I, Alt. 6.

1577. Nach vollendeter Wahl verkündigt der Rath dieselbe der versammelten Gemeinde 
auf feierliche Weise.

Kö». Lchw. Res. v. 5 Juni 1679, § 5, und 19 April 1681, § 5; Lübsch. St.-R., S. I, 
Lit. I, Art. 7; Akk.-P. d. St. Rcoal v. 29 Sept. 1710 (2298) Art. 7.

1578. Wer in den Rath als Mitglied gewählt worden ist, der muß sich daselbst vor 
dein worthabenden Bürgermeister durch Leistung eines Eides zur genauen Wahrnehmung 
seiner Dbliegenhe iten verpflichten.

Ebend.

1579. Sämmtliche Mitglieder des Raths werden auf Lebenszeit gewählt.
Ebend.; Rathsbelieben v. 16 Juli 1654.

1580. Sämmtliche Mitglieder des Raths zählen sich, so lange sie im Amte sind, zu 
der in der (divildienstordnung bestimmten Klasse (Beil. VI), und genießen das Recht, 
eine besondere Uniform tragen zu dürfen.

1835 April 20 (8099).

1581. Sämmtliche Mitglieder der Raths sind für die Zeit ihres Dienstes von der 
Verwaltung jeder öffentlichen, zu ihrem Amtsberufe nicht gehörigen Funktion befreit.

Ununterbc. Gewohnh.

1582. Wer von den Rathsgliedern, Krankheits oder Alters wegen, seinem Amte nicht 
länger vorstehen kann, behalt bei seiner Verabschiedung seinen früheren etatmäßigen Gehalt 
und auch seine sonstigen Einkünfte.

Rathskonstitution v. 15 Juli 1654.

1585. Die Wittwe und Kinder eines verstorbenen Rathsgli'edes empfangen, als ein
malige Unterstützung, dessen Iahresgehalt und außerdem, wenn er nach dem Januar starb, 
auch dessen ganzen Gehalt für das laufende Jahr.

Konstitution des Raths und der Gilben p. 6 Dec. 1755.

II. Von den Wahlen in die städtischen Nkedergerichtc.
1584. Die Rathsglieder zur Besetzung der städtischen Niedergerichte iverden jährlich am 

Montage nach dem zweiten Adventsonntage von der allgemeinen Bürgermeisterversammlung 

ernannt.
Ununterbc. Oewohnh.

1585. Bei diesem jährlichen Aemterwechsel kann die allgemeine Bürgermcisterver- 
sammlung ein Rathsglied auch für das folgende Jahr in dem von ihm früher bekleideten 

Amte lassen.
Eben so.

1586. Die Rathsglieder werden als Mitglieder der städtischen Niedergerichte nicht m 
Eid genommen.

Eben so.

*
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1587. In das Kommerzgericht lvählt die große Gilde einen Ael terma un und zwei 
Ael teste.

Eben so.

III. Von der Wahl deS Vorstandes der städtischen Gilden.

1588. Wer zu einem Gildeamte gewählt wird, kann ohne triftige Ursachen die An
nahme desselben nicht verweigern.

Schr. d. gr. Gilbe d. St. Reval, §§ 57 u. 58.

1589. Kann Jemand, der zu einem Amte erwählt ist, gesetzlicher Gründe wegen 
dasselbe nicht persönlich verwalten, so ist er befugt, anstatt seiner eine andere Person vor

zustellen , oder um seine Entlassung zu bitten.
Ebend., §§ 58, 71 u. 85.

1590. Beim Abgänge von dem Amte eines Vorstehers der städtischen Gilden nn$ 
über die Verwaltung desselben Rechenschaft abgelegt werden.

Ebend., § 29.

1) Von der Wahl deS Vorstandes der großen Gilde.

1591. Die Aeltermänner der großen Gilde lverden von sämmtlichen Gll-egenossen aus 
dec Zahl der Aeltesten auf Lebenszeit erwählt.

Ununterbr. Gewohnh.

1592. Die erwählten Aeltermänner werden vom Rathe bestätigt.
Kön. Schw. Res. v. 16 Oft. 1675, § 15, 5 Mai 1681, § 15, u. 26 Mai 1684.

1595. Außerdem wählen die Mitglieder der großen Gilde, die nicht zum Personal 
dec Aeltestenbank gehören, oder die sogenannten Jüngsten, auf sechs Jahre zwei Wortfüh
rer aus der Zahl der Bürger, die im Laufe der letzten zwei Jahre in die Genossenschaft dec 
Gilde ausgenommen worden find.

Schr. d. gc. Gilde d. St. Reval, § 89.

1594. Die Versammlung der Jüngsten in seder Gilde stellt zu jeder Wortführerstelle 
vier Kandidaten vor, aus denen die Aemterkommisston einen erwählt.

Schr. d. gr. Gilde d. St. Reval, § 20.

1595. Befindet sich unter den Bürgern, die im Laufe der letzten zwei Jahre in die 
große Gilde ausgenommen worden sind, nicht die gehörige Zahl tüchtiger Kandidaten, so 
können auch, mit Zustimmung der Aeltestenbank, Bürger gewählt werden, welche in den 
letzten drei Jahren in die Gilde ausgenommen worden sind.

Schr. d. gr. Gilde d. St. Reval , § 9.

2) Von dec Wahl des Vorstandes der kleinen Gilde.

1596. Die Aeltermänner der St. Kanuti-Gilde werden in der drei Wochen vor Fast
nacht Statt findenden Versammlung aus der Zahl der Aeltesten von sämmtlichen Gilde

genossen auf Lebenszeit gewählt. Den erwählten Aeltermann bestätigt der Rath.

Ununterbr. Gervohnh.

1597. Die Mitglieder der Ct. Kanuti-Gilde, die zum Personal dec Aeltestenbank 
nicht gehören, wählen zwei Wortführer aus der Zahl derjenigen Bürger, welche nicht we- 
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niger als sechs Jahre in der Gilde stehen. Diese Wertführer werden auf sechs ^ahre 
erwählt.

Eben so.

IV. Von den Wahlen in öaS Gencral-Konsistoriurn und in daS 
Stadt-Konsistorium.

Ia98. Zur Stelle eines weltlichen Mitgliedes deö General-Konsistoriums stellt der 

Revalsche Rath einen Kandidaten durch den Generalgonverneur der Ostseegouvernements 

vor.
Ges f. d. Ev.-Luth. Kirche in Rußland v. 28 Dec. 1832 (5870) § 311.

1599. Zur Besetzung der Stelle des Presidenten des Revalschen Stadt-Konsistoriums 

tvädlt der Rath, bei Erledigung derselben, auf Verfügung des Generalgouverneurs, 
zwei Kandidaten aus den gelehrten Bürgermeistern. Rach Erwählung dec Kandidaten be- 
richtet der Rath hierüber dem Generalgouverneuc.

Eben»., § 293.

1400. Zur Stelle des geistlichen Vice-Presidenten (Superintendenten) des Revalschen 

Stadt-Konsistoriums stellt der Revalsche Rath aus der Zahl der Evangelisch-Lutherischen 
Prediger zwei Kandidaten vor.

Ebend., § 276.

14-01. Zur Besetzung der Stellen der weltlichen Beisitzer des Stadt-Konsistoriums 

wählt dec Rath, bei Erledigung derselben, zu jeder Stelle zwei Kandidaten aus seiner 
Dîitte.

Ebend., § 294.

1402. Die in das Stadt-Konsistorium abgcordnetcn Mitglieder des Raths verbleiben 

in jenem so lange, als sie ihr Hauptamt bekleiden.
Ununtevbf. Gewohnh.

V. Von den Wahlen in das Polizeiamt.
140^. Der Rath ernennt einen der Rathsherren zum Beisitzer im Polizeiamte. Ueber 

diese Wahl des Raths wird der Gouvernementöregierung bloß nachrichtlich vorgestellt. 
Der erwählte Rathsherr wird als Beisitzer im Polizeiamte nicht besonders in Eid 

genommen.
Dorfthr. d. Gcn.-tzouv. v. 5 Oft. 1819.

1404. Ter Beisitzer im Polizeiamte wird jährlich durch die allgemeine Bürgetmeisterr 

Versammlung ernannt.
Ebend.

VI. Von den Wahlen in die Stadtverwaltungen und Kollegien.
1405. Die Mitglieder des Raths, welche in den städtischen Verwaltungen und Kol

legien sitzen, werden von der allgemeinen Bürgermeisterversammlung bei der jährlichen 
Aemterbesetzung ernannt. Die Mitglieder der großen und kleinen Gilde tverden von ihren 
Gilden erwählt.

Ununte.bï. Gewohnh.
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Vierte Abtheilung.
Von den Wahlen und dem Wahldienste auf dem Dome zu Reval.

1406. Die Bürger des Revalsehen Doms wühlen in der Plenarversammlung durch 
Stimmenmehrheit aus dem Litteratenstande den Schloßvogt, aus ihrer Diitter aber zwei 
Aeltecmänner und zwei Aelteste.

Die §§ 1406—1408 gründen sich auf die Kön. Schw. Urk. v. 17 Ott. 1665 ; Akk.-P. d. 
St. Reval v. 29 Sept. 1710 (2297) Art. 24; Gouv.-Vorschr. v. 14 Juni 1725.

1407. Die von der Dombürgergemeinde erwählten Kandidaten werden von der Gou
vernementsregierung bestätigt. In Eid genommen werden: der Schlvßvogt und die 
Aeltermänner in der Gouvernementsregierung, die Stadtältesten aber im Vogteigerichte. 
Sowohl der Schloßvogt, als auch die Aeltermänner werden auf Lebenszeit ernannt.

1408. Die Domb.'irgergemeinde wählt aus ihrer Diitte zwei Auktionatoren, die von 
der Gouvernementsregierung bestätigt werden.

Fünfte Abtheilung.
Von den Wahlen und dem Wahldienste in den übrigen Esthländischen 

Städten.

I. In Hapsal.

1409. Der Rath besetzt nach eigener Wahl die bei ihm erledigten Stellen.
Urk. d. Königs Johann III v. 5 Sept. 1584; Allcrh. best. Doklad v. 26 Febr. 1797 
(17845).

1410. Sämmtliche Rathsglieder werden vom Rathe aus den örtlichen Bürgern, die 
mit unbeweglichem Eigenthume in de Stadl ansäßig sind, und vorzugsweise aus decKauf- 
mannschaft gewählt. Sie werden vom Oberlandgerichte bestätigt.

1411. Wird die Stelle des Bürgermeisters erledigt, so nimmt der Gerichtsvogt die
selbe ein. An dessen Stelle tritt der dem Dienstalter nach zweite Rathsl-err. Neu zu er
wählen ist immer nur der jüngste Rathsherr.

1412. Sämmtliche Mitglieder des Raths werden auf Lebenszeit erwählt.

1415. Zur Wahrnehmung der gemeinsamen Angelegenheiten wählen die Hapsalschen 
Bürger einen Aeltermann auf Lebenszeit.

1414. Sämmtliche Mitglieder der Stadtverwaltungen, welà die Stadtgemeinde 
wählt, so wie auch die Kirchenvorsteher, werden auf drei Jahre erwählt. Tie Rathsglie

der bekleiden ihre Aemter bei den Stadtverwaltungen so lange, als sie in ihrem Hauptamte 
verbleiben.

II. In Wesenberg, Wcissenstein und Baltischport.

1415. In Wesenberg, Weissenstein und Baltischport wählen die Bürgergemeinden, 
und Zwar jede von ihnen einen Gerichtsvogt und zwei Stadtälteste. In Wesenberg wer
den sse auf drei Jahre ernannt, in Weissenstcin und Baltischport auf Lebenszeit. Ten 
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Gerichtsvogt bestätigt der Generalgouverneur, die Aeltesten die Gouvernements

regierung.

1416. Die Gerichtsvögte werden in der Gouvernementsregierung, die Aeltesten im 
Vogteigerichte in Eid genommen.

1417. In den Stadtverwaltungen wechseln die von den Stadtgemeinden erwählten 
Beisitzer alle drei Jahre.

1418. In Weissenstein und Baltischport wählen die Bürger zivei Kirchenvorsteher. 
Diese dienen drei Jahre. In Wesenbcrg wählen einen Kirchenvorsteher die Bürger, die 
beiden übrigen die Eingepfarrten des Sprengels.

Sechste Abtheilung.
Von den Wahlen und dem Wahldienste in den Stcldten der Kurländischen 

Gouvernements.

I. Allgemeine Bestimmungen.

1419. Bei Besetzung der Wahlämter der Ltadtgemeinden des Kurländischen Gou
vernements können bloß örtliche Bürger Christlicher Konfession wählen und gewählt 

werden.

1420. Niemand kann ohne gesetzliche Gründe die Annahme eines Wählamtes 
verweigern.

1421. Die im Rathe zu besetzenden Aemter werden auf Lebenszeit übertragen. Die 
Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel sind unten, bei jeder Stadt insbesondere, 
erwähnt.

1422. Sämmtliche Rathsglieder in den Kurländischen Städten iverden während der 
Dauer ihrer Dienstzeit zu der in den Eivildien.tvrdnungen bestimmten Klasse gerechnet 
(Beilage VI).

1425. In die städtischen Niedergcrichte, städtischen Verwaltungen und Kollegien wer
den die Mitglieder aus den Magistraten in der Plenarversammlung dieser letztem durch 
Stimmenmehrheit erwählt, und ohne lveitere Bestätigung angestellt. Die Mitglieder aus 
den Stadtgemeinden werden entweder unmittelbar von den Magistraten ernannt, oder 
von ihnen in ihren Aemtern bestätigt.

Anmerkung. Ausführliche Bestimmungen über dos Personal und die Besetzung der städtischen 

Niedergerichte, der städtischen Verwaltungen und Kollegien sind, der Verbindung wegen, in welcher 
sie mit der Organisation dieser Behörden stehen, an ihrem Orte, im ersten Theile dieses Provinzial» 
rechts, enthalten. Diese Abtheilung enthalt dagegen bloß Bestimmungen über die Wahlen in die 
Magistrate und zu den Gildeämtern.

II. Besondere Bestimmungen.
1. Von den städtischen Wahlen in Mitau.

a) Von den Wahlen in den Rath.

1424. Die Rathsherrcn werden von der Bügergemeindc aus der Zahl der Aelter- 
wänner und Aeltesten, falle aber deren nur wenige vorhanden sind, auch aus den übri- 
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gen Bürgern gewählt. Die Gerichtsvögte werden ans den Nathsherren, die Bürger
meister aus den Gerichtsvögten und Rathsherren, aber immer in gleicher Zahl aus der 
Korporation der Kaufleute und der zünftigen Handwerker, gewählt.

Voeschr. d. Herz. Peter von Kurland v. 19 Febr. 1794.

Anmerkung. Zu Bürgermeistern können auch Litteraten erwählt werden.

1-425. Ist die Stelle eines Bürgermeisters erledigt, so wird außer der gewöhnlichen 
Zahl dec Rathsyerren noch ein Rathsherr erwählt, so daß auch nach Erwählung eines von 
ihnen zum Bürgermeister die Zahl derselben vollständig bleibt.

1426. Die Wahl geschieht auf Anordnung des Magistrats unter der Leitung einer 
besondern Wahlkommission. Diese Kommission besteht aus dem in der Kämmerei den 
Vorsitz führenden Rathsgliede und den beiden Aeltermännern. Jur Führung des Protokolls 
wird ihnen der zweite Dragistratssekretair zugeordnet.

1427. Findet eine Amtserledigung Statt, so beruft die Wahlkommission zu einer von 
ihr anzuberaumenden Frist die Stadtgemeinde zusammen.

1428. Jeder stimmberechtigte Bürger bemerkt auf einem besondern Jette! den Namen 
des von ihm vorgeschlagenen Kandidaten, und übergibt den Jettel mit seiner Unterschrift 

dem Vorsitzer der Kommission, welcher denselben in einen hierzu bereit stehenden 
Kasten legt.

1429. Die Annahme der Jettel findet entweder zur gewöhnlichen Sitzungszeit, von 
9 Uhr Morgens bis 1 Uhr Nachmittags, oder von 3 Uhr bis 7 Uhr Abends, Statt. 
Nach dieser Jeit nimmt die Wahlkommission keine Jettel mehr an, sondern zählt die Stim
men, und nimmt die Namen der Kandidaten und die Iahl der zürn Besten eines jeden 
gegebenen Stimmen zu Protokoll.

1450. Zettel, die nicht unterschrieben sind, oder auf denen Namen von Personen 
stehen, welche die zur Wahl erforderlichen Eigenschaften nicht haben, werden nicht pcoto- 
kollirt, sondern für ungültig erachtet.

1451. Vollmachten zur Abgabe einer Stimme werden zugelassen, wenn darin der 
Name der Person, zum Besten welcher die Stimme gegeben werden soll, genau bezeich
net ist.

1452. Befinden sich unter den Mitgliedern der Versammlung solche, die des Schrei
bens unkundig sind, so wird ihre Stimme statt des Zettels gerade in das Protokoll aus

genommen.

1455. Nach beendigter Durchsicht und Protokollirung der Jettel stellt die Wahlkom
mission dem Rathe das Original des Wahlprotokolls, mit der Unterschrift aller seiner Mit- 
glieder, zur weitern Verfügung vor.

1454. Die Rathsglieder haben das Recht, getrennt von den übrigen Bürgern zu 
stimmen, und ihre Stimmen unmittelbar zu Protokoll zu geben.

$ 455. Nach beendigter Wahl stellt der Rath der Gouvernementsregierung zwei durch 
Stimmenmehrheit erwählte Kandidaten zur Bestätigung eines derselben vor.

Mitausche Pol.-O. v. 1600z Kap. I, § 1



185

b) Don den Wahlen der Aeltermänner und Aeltesten.

1456. Die Aeltermänner werden aus dec Mitte der Aeltesten, die Aeltesten aus der 
Mitte der Bürger gewählt.

1457. Die erwählten Aeltermänner und Aeltesten werden im Rathe bestätigt und 
vereidet.

2. Von den städtischen Wahlen in Libau.

a) Von den Wahlen in den Rath.

1458. Die Rathsherren werden vom Rathe aus den Mitgliedern der großen Gilde 
und aus den Oberofficieren der örtlichen Stadtmiliz gewählt. Die Bürgermeister und der 
Gerichtsvogt werden von den übrigen Rathsgliedern und den städtischen Gildegenossen aus 
den dienenden Rathsherren gewählt.

1459. Die Wahlen werden auf Anordnung des Raths vollzogen. Wird die Stelle 
eines Bürgermeisters oder Gerichtsvogts erledigt, so wird vor allem ein neuer Rathsberr 
gewählt und sodann erst zur Besetzung der erledigten Stelle geschritten.

1440. Die Wahlen finden in den Gilden und im Rathe abgesondert von einander 
Statt, und werden durch Ballottement bewerkstelligt.

Ulf. d. Her;. Friedr. v. 16 Mar; 1626, Art. 3; Entscheidung d. Herz. Ferdin, v. 8 Oft. 
1699, und Uf. d. Gouv.-Reg. v. 7 Febr. 1808.

1441. Zwei Kandidaten, welche die meisten Stimmen erhalten haben, werden der 
Gouvernementsregierung zur Bestätigung vorgestellt.

Anmerkung. In den übrigen Kurländischen Städten werden im Allgemeinen dieselben Förmlich

keiten beobachtet, wie in Mitau (§§ 1426—1435).

I>) Von den Wahlen dec Aeltermänncr und Aeltesten.

1442. Die große Gilde wählt einen Aeltermann und zehn Aelteste; die Korporation 
der Handwerker aber oder die kleine Gilde einen Aeltermann und elf Aeltcste. Sie werden 
vom Rathe bestätigt und in Eid genommen.

Priv. d. Herz. Friedr. v. 10 März 1625.

3. Don den städtischen Wahlen in Windau.

1445. Der Bürgermeister und der Gerichtsvogt werden von der Bürgergemeinde aus 
den Rathsherreil erwählt. Die Rathsherren lverden vom Rathe aus der Zahl der Stadt
ältesten ernannt. Bestätigt werden die Wahlen von der Gouvernementsregicrung.

1444. Sowohl die Kaufleute, als auch die Handwerker wählen aus ihrer Mitte 
einen Aeltermann und fünf Aelteste. Die Aeltermänncr werden aus den Aeltesten, die 
Aeltesten aus der Milte der Bürger erwählt. Die Erwählten werden vom Rathe im Amte 
bestätigt und vereidet.

4. Don den städtischen Wahlen in Goldingen.

1445. Der Bürgermeister wird von dem Rathe und den Aeltermannern aus den 
Rathsherren gewählt. Der Geu'chtsvogt wird von den Rathsheneu, den Aelteunänrmn 



186

und den Vorstehern der Kirchen und milden Stiftungen aus den Rathsherren gewählt. Die 
Rathsherren werden vom Rathe aus dec Zahl der Stadtältesten gewählt. Hierbei werden 
vier Rathsglieder abwechselnd aus der einen, die übrigen drei aber aus der andern Korpora
tion der Bürgergemeinde, d. h. aus den Kaufleuten oder Handwerkern, ernannt. Der 
Gerichtsvogt wird auf drei Jahre gewählt. Sämmtliche Wahlen werden von der Gouver- 
nemenlsregirrung bestätigt.

14:46. Sowohl die Aeltermänner, als auch die Aeltesten werden von der Bürger
gemeinde, die erstecn aus den Aeltesten, die zweiten in gleicher Zahl aus der Dritte der 
Korporationen der Kaufleute und Handwerker gewählt. Die einen sowohl, als auch die an
dern werden vom Rathe bestätigt.

L. Von den städtischen Wahlen in Bauske.

1447. Die Rath-glieder werden vom Rathe in gleicher Zahl aus den Korporationen 
der Kaufleute und Handwerker, namentlich aber der Bürgermeister und der Gerichtsvogt 
aus den Rathsherren, die Rathsherren aber aus den Stadtältesten gelvählt. Bestätigt 

werden die Wahlen von der Gouvernementsregiecung.

1448. Tie Aeltermänner und Stadtältesten, von welchen zwei Obermänner heißen, 
werden von der Bürgergemeinde in gleicher Zahl aus den Korporationen dec Kaufleute und 
Handwerker, die Aeltermänner aus den Aeltesten, die Aeltesten aber aus der Mitte sämmt
licher Bürger gewählt. Die Wahlen werden vom Rathe bestätigt.

6. Von den städtischen Wahlen in Jakobstadt.

1449. Dec Rath besteht aus drei Bürgermeistern, einem Gerichtsvogte und fünf 
Rathsherren. Von diesen müssen zwei Bürgermeister und vier andere Mitglieder dem 
Rechtgläubigen Russischen, die übrigen drei Mitglieder aber dem Evangelisch-Lutherischen 

Glaubensbekenntnisse zugethan sein.

1450. Bei einer Amtserledigung im Rathe wählen die mit unbeweglichem Eigen- 
thume in ter Stadt ansäßigen Bürger drei Kandidaten, welche von den Aeltermänner» 
dem Rathe zur Bestätigung vorzustellen sind. Von diesen wählt der Rath durch Stim
menmehrheit zwei Individuen und stellt sie der Gouvernementsregierung zur Bestäti

gung vor.
Jakobst. Pol.-O. v. 12 Febr. 1670, Art. 2- Herz. Verordn, v. 10 Jan. 1781.

1451. Drei Aeltermänner, welche die Aeltestenbank bilden, werden von sämmtlichen 
Bürgern, ohne Unterschied der Korporationen, aus der Mitte derselben gewählt und vom 
Rathe bestätigt. Zwei von ihnen müssen dem Rechtgläubigen Russischen, der dritte aber 

dem Evangelisch-Lutherischen Glaubensbekenntnisse zugethan sein.

7. Von den städtischen Wahlen in Friedrichstadt.

1452. Die unter den Rathsgliedern erledigten Stellen besetzt der Rath nach eigener 
Wahl aus den mit unbeweglichem Eigenthume in der Stadt ansäßigen Bürgern, Räch 
beendigter Wahl wird der Gouvernementsregiecung ein Kandidat zu jedem Amte zur Be
stätigung vorg.-stellt.

Friedrichft. >pol.-O. r>. la Jan. 1647, Tit. II, 1 u. 2.
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1455. Die Aeltermänner werden von der Bürgergemcinde aus der Mitte derselben 
erwählt. Die zu einem Amte Gewählten werden dem Rathe zur Bestätigung vor

gestellt.

8. Von den städtischen Wahlen in Hasenpoth.

1454. Bei einer Amtserledigung im Rathe stellen der Rath und die Aeltermänner 
der Bürgergemeinde einige Kandidaten aus den mit Häusern ansäßigen Bürgern vor, und 
die Bürgergemeinde wählt aus dieser Zahl zwei Kandidaten. Einer von ihnen wird von 
der Gouvernementsregierung bestätigt.

1455. Der Aeltermann, die Stadtältesten und die beiden Beisitzer werden von den 
örtlichen Bürgern aus ihrer Milte, ohne Unterschied der Korporationen, der Aeltermann 
auf Lebenszeit, die Aeltesten und die Beisitzer aber auf drei Jahre erwählt. Die Gewähl
ten werden vom Rathe im Amte bestätigt.

9. Von den städtischen Wahlen in Pilten.

1456. Zu den Stellen des Gerichtsvogts und der beiden Rathsherren wählen die 
Bürger alle drei Jahre aus ihrer Mitte je zwei Kandidaten. Einer wird von der Gouverne

mentsregierung bestätigt.

1457. Der Aeltermann und die beiden Aeltesten werden von sämmtlichen Bürgern 
aus ihrer Dritte, ohne Unterschied der Korporationen, auf drei Jahre envählt. Bestätigt 
werden sie vom Rathe.

10. Von den städtischen Wahlen in Grobin.

1458. Die Rüthsglieder, namentlich aber der Gerichtsvogt und die vier Rathsherren, 
werten von den örtlichen Bürgern, der erste auf drei Jahre aus den dienenden Rathsherren, 
die andern aber auf Lebenszeit vom Rathe selbst, und .zwar vorzugsweise aus dec Korpora
tion der Kaufleute erwählt. Die Wahlen werden durch die Gouvernementsregierung 

bestätigt.

1459. Die Aeltermänner und Stadtältesien werden in gleicher Zahl aus der Korpo
ration der Kaufleute und der Korporation der Handwerker erwählt. Bestätigt werden sic 
von der Gouvernementsregierung.

11. Von den städtischen Wahlen in Tuckum.

1460. Die Rathsglieder: der Bürge m st ster, der Gerichtsvogt und drei Rathsherren, 
werden von den örtlichen Bürgern abwechselnd aus den Korporationen der Kaufleute und 
der Handwerker erwählt. Von der Gouvernementsregierung werden sie bestätigt.

1461. Der Aeltermann und die Stadtältesten werden von den örtlichen Bürgern, der 
erste aus den Aeltesten, die andern aber in gleicher Zahl aus den Korporationen der Hand» 
werter und der Kaufleute erwählt. Bestätigt lverden sie vom Rathe.
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Siebente Abtheilung.
Ven den städtischen Wahlen und dem Wahldienste in Narva.

I. Von den Wahlen in den Rath.

1462. Der erste oder Justizbürgermeister und vier Rathsherren werden aus den Litte
raten, der zweite oder Kommerz- und Polizeibürgermeister und die übrigen vier Raths
herren aber aus den Kaufleuten erwählt, welche das örtliche Bürgerrecht gewonnen 

haben.
Kön. Schw. Urk. v. 11 Sept. 1642 tz 4, 1 Juli 1646, 14 Nov. 1698; Allerh. best. DoN. 
d. Min. d. Innern v. 9 Febr. 1828.

1465. Die Bürgermeister und Rathsherren werden auf den Fall einer Amtserledigung 
vom Ratbe selbst durch Stimmenmehrheit erwählt (a). Im Amte bestätigt werden die 
Bürgermeister vom Dirigirenden Senate (b), die Rathsherren aber vom Esthländischen 
Oberlandgerichte.

(a) Vergl. d. Kön. Schw. Urk. v. 22 Juli 1585, 11 Mai 1594, 11 Sept. 1642, § 4; 
Schc. d. gr. Gilde d. St. Narva v. 11 Dec. 1668, § 23. — (b) Uk. v. 17 Mai 1758.

1464. Sämmtliche Mitglieder des Narvaschen Raths werden auf Lebenszeit 
ernannt.

Die §§ 1464—1466 gründen sich auf ununterbr. Gewohnh.

II. Von den Wahlen zu den Aemtern in den städtischen Niedergerichtcn, 
Kommissionen und Verwaltungen.

1465. Sämmtliche Mitglieder der Niedergerichte, sie mögen vom Rathe oder durch 
Wahl der Stadtgemeinde ernannt worden sein, werden auf Lebenszeit angestellt.

1466. Sämmtliche Mitglieder der städtischen Verwaltungen werden vom Rathe auf 
ein Jahr ernannt.

III. Von den Wahlen der Vorstände der Stadtgilden.

1) Von der Wahl des Vorstandes der grosten Gilde.

1467. Der wortführende Aelteste wird von den Bürgern der großen Gilde auf drei 
Jahre durch Stimmenmehrheit aus der Zahl der Aeltesten erwählt und vom Rathe im Amte 
bestätigt. Nach Ablauf der drei Jahre legt er sein Amt als wortführender nieder, bleibt 

aber Aeltester.
Schr. d. gr. Gilde d. St. Narva v. 11 Dec. 1668, § 24; Revid. Schr. d. gr. Gilde d. St. 

Narva v. 1775, § 6.

1468. Wird das Amt eines Aeltesten erledigt, so muß spätestens binnen vierzehn 
Tagen zur Wahl eines neuen Aeltesten geschritten werden. £u diesem Behufe beruft der 
wortführende Aelteste sämmtliche Gtldegenossen zusammen. Nach erhaltener Anzeige muß 
jeder Genosse in der Versammlung erscheinen. Wer ohne gesetzliche Gründe ausbleibt, wird 

mit einer Geldbuße von 2 Nub. Silb. belegt.
Rev. Schr. d. gr. Gilde d. St. Narva v. 1775, § 4.
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1469. Bei bet Wahl selbst, die auf Xnorbnuig des wortführenden Aeltesten zu 
bewerkstelligen ist, wird über sämmtliche Genossen, sse mögen anwesend oder abwesend sein, 
ballottirt. Stimmenmehrheit entscheidet die Wahl. Bei gleichen Stimmen wird zum 
zweitenmal über die Genossen ballottirt, welche mehr affirmative, als negative Bälle bet 

kommen haben.
Ebend.

1470. Ter durch Stimmenmehrheit erwählte Aelteste wird von den übrigen Aeltesten 
dem Rathe zur Bestätigung vorgestellt.

Ebend., § 6.

1471. Jeder Aelteste wird auf Lebenszeit gewählt. Ist derselbe genöthigt, sein Amt 
irgend eines Umstandes wegen niederzulegen, so muß tr die Bürger der großen Gilde um 
seine Entlassung bitten.

Ebend., § 6.

1472. Wer zum Aeltesten gewählt wird, hat der Wahl sofort Folge zu leisten, oder 
die dabei Statt findenden gesetzlichen Hindernisse anzuzeigen.

Ebend.

1475. Wünscht Jemand, der zum Aeltesten erwählt worden ist, das ihm übertragene 
Amt nicht anzunehmen, so ist er verpflichtet, der Versammlung sofort die Ursachen anzu
zeigen, die ihn hierzu veranlassen. Werden diese Ursachen nicht für erheblich erachtet, so 
verwirkt er dadurch eine Pön von 3 Rub. Silb. zum Besten der Gildekasse, ohne von der 
Verpflichtung zur Annahme des Amtes befreit zu werden. Wendet er sich mit der Bitte 
um Befreiung von der Uebernahme des Amtes an den Rath, oder veranlaßt dazu die Gilde 
selbst, und auch der Rath erachtet die von ihm vorgeschützten Ursachen nicht für erheblich, 
so verwirkt derselbe, außer den durch ihn verursachten Kosten, eine Pön von 15 Rub. Silb. 

und ist dennoch verbunden, das Amt anzunehmen. Diese Pön wird bei jedem neuen wi
derrechtlichen Entlassungsgesuche verdoppelt.

Ebend., § ü.

2) Von der Wahl deö Vorstandes der kleinen Gilde.

1474. Die Aeltesten der kleinen Gilde werden von derselben auf Lebenszeit erwählt 
und vom Rathe bestätigt.

Allg. Handw.-O. und Schr. v. 1 Mac, 1669, Art. 2, §§ 1 u. K.

1475. Bei jeder Amtserledigung unter den Aeltesten werden dem Rathe zwei Kandida
ten vorgestellt.

Ebend., Art. 2, § 1.
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Dritter Titel.
Bon den Rechten und Borzügen, welche den einzelnen Bürgern 

zustehen.

E r st es H a u p t st ü ck.
Von den Rechten der Bürger in Bezug auf das Gericht und 

das Verfahren in K r i m-i n a l sa ch e n.

1476. Auf den Grund des Allgemeinen Reichsgesetzbuchs soll kein Bürger ohne Urtheil 
und Recht seiner Standesrechte, seines guten Namens, seines Lebens oder Vermögens ver
lustig gehen.

Vergl. d. Allg. Reichög., Bd. IX, § 551.

1477. Verbrechen, durch welche ein Bürger seinen guten Namen oder seine Ehre ver
wirkt, sind: 1) Eidesverletzung; 2) Verrath; 3) Straßenraub; 4) Diebstahl jeder Art; 
5) Fälschungen; 6) Verbrechen, die nach den Gesetzen mit einer Leibesstrafe bedroht sind; 
7) Verführung oder Beredung zu dergleichen Verbrechen.

Ebend., § 332.

1478. In Riga und Reval haben die örtlichen Bürger die erste Instanz bei den städ
tischen Niedergerichten, die zweite beiden örtlichen Magistraten. In den übrigen Städten 
dec Ostseegouvernements bilden die Magistrate, in den kleinen Esthländtschen Städten aber 
die Vogteigerichte stets die erste Instanz. Einige Ausnahmen von dieser Regel sind an 
ihrem Orte, in den Gesetzen über den Civil- und Kriminalprozeß, bezeichnet.

Dergl. Thl. IV u. V des Prooin;ialrechtS dec Ost'eegouvernem.

1479. Bürger werden bloß in den angeordneten Gerichtsbehörden gerichtet. Außeror
dentliche Gerichte oder Kommissionen werden über sie nur auf besondere Allerhöchste Befehle 
und in einigen in den Gesetzen über den Kriminal» und Civil Prozeß namentlich bezeichne

ten Fällen errichtet.
lief. d. Kön. Stephan Bathori v. 14 Jan. 1581, § 7 ; Gn.-Br. d. Kön. Tigismund III v.
31 Mai 1593, § 13; Urs. d. Kön. Gust. Adolph v. 25 Sept. 1621, Art. 9, 10.

Zweites H a u p t st ü ck.
Von den Rechten der Bürger in Bezug auf den Dienst.

1480. Auf den Grund des Allgemeinen Reichsgesetzbuchs werden Kaufleute erster Gilde, 
die über zwölf Jahre ununterbrochen zu derselben gehört haben, und deren Kinder auf die 
nämliche Weise im Civildienste angenommen, wie Kinder von persönlich Adeligen, im 
Militärdienste aber mit dem Rechte Freiwilliger. (Vergl. d. Allg. Reichsg., Vd. III, 
Dienst-0. bei Anst, von Seiten der Reg., §§ 3, 36-46, Bd. XI, Hand.-O., §§ 66 u. 
67; Mil -G.-B., Th. II, B.I, § 10, p. 3 u. 4.)

Allg. Reichsg., Bd. IX, § 556
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14 81. Kaufleute der zweiten Gilde und deren Kinder sollen nicht im Civildienste an- 
gestellt werden, bevor sie, nach ihrer Ausschließung aus dem steuerbaren Stande, den vollen 
Lehreursus in ein r Lehranstalt beendigt und hierdurch ein Recht zumEintritte in den Dienst 
erworben haben; werden sie selbst aber oder ihre Kinder im Militairdienste angestellt, so ge
nießen sie gleiche Rechte mit der Kaufmannschaft erster Gilde. (Allg. Reichsg., Bd. III, 
Tienst-O. bei Anst, von Seiten der Reg., § 4 u. Anm.; Militair-Ges., Th. II, 
B. I, §10, P. 3 u. 4).

Ebcnd., § 558.

1482. Stadtbewohner anderer Korporationen und deren Kinder können im Civildienste 
nicht angenommen werden. Treten sie aber, ihrem eigenen Wunsche gemäß, in den Mi- 
litairdienst, so genießen sie das Recht Freiwilliger nicht, sondern muffen die im Allgemei
nen angeordnetc Frist ausdienen. (Vergl. d. Allg. Reichsg., Bd. III, Dienst-O. bei 
Anstell. von Seiten der Reg., § 1231 u. folg.; Milit.-G., Th. II, B. I, § 503 u. 
506.)

Cbend., § 559.
Anmerkung. Die Rechte und Vorzüge, welche mit dem Dienste in den Wählämtern der Stadt

gemeinden der ^siseegouvernernentS verknüpft sind, werden im vorhergehenden zweiten Titel dieses 

Buchs bezeichnet.

Drittes H a u p t st ü ck.
Von den Rechten der Bürger in Bezug auf die d e m Staate 

gebührenden Abgaben und Leistungen.

1485. Keine Obrigkeit oder Amtsperson darf ohne eigenhändige Unterschrift Kaiser
licher Majestät den Bürgern Abgaben, Lasten oder Dienste, außer den gesetzlich bestimm

ten, auferlegen.
Allg. Reichsg., Bd. IX, § 561.

1484. Bürger, welche zu den Kaufmannsgilden gehören, werden, auf den Grund 
der allgemeinen Reichsgesetze, von der Rekrutenpfikchtigkeit befreit. (Vergl. d. Allg. Reichsg., 
Bd. IV, Rkr.-Regl., § 13, P. 1.)

Ebend., § 562.

14 85. Gleichergestalt werden Bürger, die zu den Kaufmannsgilden gehören, von der 
Kopfsteuer befreit. Statt dieser zahlen sie, auf den Grund der in dem Gesetzbuche über 
den Handel (§§ 8—32) und im Poschlinreglement (§§ 4-31—451) enthaltenen Be
stimmungen, die ihren Klassen entsprechende gesetzliche Gildeabgabe. An den Landes- und 
Stadtprchstanden nehmen sie, nach Vorschrift der über diesen Gegenstand erlassenen beson
dern Verordnungen, Theil.

1486. Eben so sind von der Kopfsteuer alle Gelehrte (Litteraten) und im Lehrfache 
Dienende, so wie ferner die Stadtmakler, Bracker und andere Personen, die sich im Stadt
dienste befinden, befreit.

Allg. Reichög., Bd. V, Steuer-Regl., § 12.

1481. Alle sonstigen Bürger, die nicht durch ihren Stand von Abgaben befreit sind, 
unterliegen sowohl der Kopfsteuer, als auch den übrigen Leistungen und Abgaben, der all
gemeinen Bestimmung gemäß, die in den Reglements über die Steuern und Leistungen 

enthalten ist.
Vergl. d. Allg. ReicbSg., Bd. IX, §564.
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1488. Alle tn den Ostseegonvcrnements und in der Stadt Narva wohnenden und in 
die dasigen Zünfte eingeschriebenen Handwerker, in Riga aber überhaupt alle dec Zunft ein» 
verleibten und dem Bürgeroklad unterworfenen Personen, werden von der Rekrutenpflich- 
tigkeit in Natur befreit, so lange sie in dcr Zunft verbleiben und ihre Handwerke treiben; 
statt dessen aber wird von den Stadtgemeinden für jeden Rekruten 300 Rub. Silb. ge* 

nommen.
1797 Dec. 51 (18501); 1810 Mar; 10 (24149); 1817 Juni 4 (26902); 1851 Juli 28 
(4677) Art. 8; vergl. d. Allg. Reichsg., Bd. IV, Rekrut.-Regl., tz 9, P. 8.

1489. Im Kurländischen Gouvernement sind alle Bürger, so wie auch sämmtliche zu 
andern Ständen gehörige Personen, von dec Bezahlung der Krepostposchlinen befreit. 
(Vergl. B. I, Tit. III, Hauptst. 111.)

Vergl. d. Allg. Reichsg, Bd. V, Poschl.»Regl., § 556.

Viertes H auptstück.
Von den Rechten der Bürger in Bezug auf das 

Vermögen.

1490. Eigenthum und Besitz sowohl des beweglichen, als auch des unbeweglichen 
Vermögens dec Bürger, steht unter dem allgemeinen Schutze der Gesetze. In Folge dessen 

kann:
1) ein Bürger des Vermögens ohne Urtheil und Recht nicht verlustig gehen;

2) steht einem Bürger die volle Freiheit zu, das von ihm wohlerworbene Vermögen zu 
verschenken, darüber zu testiren und dasselbe an wen ec will zur Mitgift oder zum Nieß- 
brauche anzuweisen; über Erbvermdgen kann er aber bloß nach Vorschrift der Gesetze 
verfügen.

Allg. ReichSg., Bd. IX, § 575.

1491. In der Stadt Reval haben die örtlichen Bürger zum Ankäufe der innerhalb 
der Grenzen des Stadtgebietes belegenen Immobilien ein Vorrecht. Auch sind sie befugt, 
im Laufe der durch das Gesetz bestimmten Frist die im Stadtgebiete an Nichtbürgec ver
kauften unbeweglichen Güter einzulösen. (Vergl. die bürgerlichen Gesetze der Ostsee

gouvernements.)
Kon. Schw. Res. v. 21 Juni 1662, Art. 15; 1 Aug. 1662; 5 Aug. 1664; Lübsch. St.-R. 
B. II, Tit. II, §§ 5 u. 6; B. III, Tit. Vs, Art. 7.

1492. In den Kurländischen Städten Mitau, Goldingen, Bauske, Windau 
Friedrichstadt und Pilten haben die örtlichen Bürger beim Verkaufe städtischer Immobilien 
ein Vorrecht, wenn sie Nachbarn des Verkäufers sind und wenn die nächsten Blutsfreundc 
desselben sich ihres Näherrechts nicht bedienen wollen.

Mit. Pol.-O. v. 5 Sept. 1606, Kap. 42; BauskischeS St.-R. v. 1 Aug. 1655, Art. 25; 
Windausches St.-R., § 25; Friedrichstadtsche Pol.»O. v. 17 Jan. 1647, Tit. 261.

1495. Die Bürger und sonstigen Stadtbewohner in Livland, auf der Insel Oesel 
und in Esthland können mit vollem Eigenthumsrechte alle Arten Immobilien erwerben, 
mit Ausnahme der Rittergüter. Uebcigens können besondere Landsiücke, die von sol
chen Gütern abgetheilt worden sind, von ihnen erworben werden. Wiewohl sie aber in 
Betreff dieser Landstücke alle in dem Gesetzbuche, in den bürgerlichen Gesetzen, bezeichneten 
allgemeinen Rechte des vollen Eigenthums genießen, so gebühren ihnen doch keine adelige
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rmd andere, mit dem Besitze des Gutes, von welchem diese Landstücke abgetheilt worden 
sind, verknüpfte Rechte.

Allert), best. Doklad des Oberdirigirenden der II Abtheilung der Eigenen Kanzellci Seiner Kai
serlichen Majestat vom 20 Juni 18-41.

1494. Die Rittergüter in Livland, auf dec Insel Oesel und in Esthland kdnncn 
bloß durch Pfandkontrakte, die auf die in dem Gesetzbuche, in den bürgerlichen Gesetzen, 
Buch III,bestimmte Zeit geschlossen werden, in den Besitz von Bürgern und anderen Stadt
bewohnern gelangen.

Ebend.

14 95. In Kurland haben Bürger und andere Stadtbewohner das Recht, sowohl Rit
tergüter, als auch überhaupt jede Art von Immobilien auf dem Lande zu erwerben, jedoch 

nicht anders, als zum Pfand-, Arrende- oder sonstigen temporaire», wenn gleich auch 
erblichen Besitze, auf Termine, die mehr oder weniger entfernt sind, den hierüber in dein 
Gesetzbuche, in den bürgerlichen Gesetzen, Buch IH, enthaltenen Bestimmungen gemäß. 

Ausgeschlossen sind hiervon bloß die sogenannten bürgerlichen Lehne, die einige Rechte der 
Rittergüter genießen, und als volles Eigenthum sowohl von Bürgern und sonstigen 

Stadtbewohnern, als auch über'haupt von Personen aller Stände erworben werden können.

Ebend.

1496. Die Bürger und übrigen Stadtbewohner, welche vor Herausgabe des Provin
zialrechts der Ostseegvuvernements Rittergüter in einem dieser Gouvernements erworben 
haben, fahren fort, dieselben mit vollem erblichen Eigenthumsrechte zu besitzen, können 
aber dieselben in Livland nur Erbadeligen überhaupt, in Kurland, Esthland und auf 
der Insel Oesel aber nur Edelleuten verkaufen, die, dec Lage dieser Güter nach, zu 

den örtlichen Matrikeln gehören.

Ebend.

1497. Auf den Grund der allgemeinen Reichsgesetze wird es den Bürgern der Ostsee
gouvernements erlaubt, Fabriken, Gewerke und andere gewerbliche Anstalten anzulegen, eige
ne Schiffe und Fahrzeuge zu haben, Handel und Gewerbe aller Art zu treiben, und Lei- 
stungs- und Pachtverträge zu schließen, gemäß den Bedingungen und Beschränkungen 
welche hierüber in den Reglements über den Handel 74 — 97) und die Industrie 

(§§ 51—55) angeordnet worden sind.
Allg. Reichsg., Bd. IX, § 376.

1498. Auf Grund dec allgemeinen Gesetze können sich Bürger durch Wechsel ver
pflichten, auch können sie alle sonstigen, durch das Gesetz erlaubten Urkunden, Verträge 
und Verbindlichkeiten errichten und eingehen.

Ebend., § 377.

1499. Die Rechte der Bürger in Bezug auf den Handwerks- und Handelsbetrieb sind 
an ihrem Orte in der Handels- und Handwerksordnung angegeben.

11 Th. 13
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Vierter Titel.
Von dem .Austritte aus denl städtischen Stande und der Erlöschung 

. der Rechte desselben.
1500. Die Rechte des städtischen Standes erlöschen und eine zu diesem Stande ge

hörige Person tritt aus demselben:

1) Durch den Uebertritt in einen andern Stand.
2) Durch den Eintritt in den Kriegsdienst, sei es freiwillig, auf richterliche Entscheidung, 

auf den Beschluß der Bürgergemeinde, oder auch in Folge der gewöhnlichen Rekrutirungen.

3) Durch Anstellung im Civildienste, auf den Grund der besondern, im zweiten Haupt
stücke des vorhergehenden dritten Titels dieses Buches enthaltenen Vorschriften.

4) Durch ein peinliches Verbrechen, welches den Verlust aller bürgerlichen Rechte, und 
folglich auch den Verlust des Standesrechts nach sich zieht.

Vergl. d. Allg. Reichsg., 25b. IX, § 584.

1501. Der Bürgergemeinde ist es erlaubt, aus ihrer Mitte einen Bürger auszu
schließen, dem durch das Gericht eine ehrenrührige Handlung zur Last gelegt worden ist, 
oder dessen offenkundiges und alles Zutrauen zerstörendes Laster Jedermann bekannt ist, 
wiewohl derselbe noch nicht gerichtet worden ist, bis er sich rechtfertigt.

Ebend., § 590.

1502. Auf den Grund der allgemeinen Reichsgesetze wird es den Bücgergemeinden 
gestattet, in Folge ergangener Urtheile diejenigen von den Bürgern, welche nicht zu den 
hohem Klassen der Bürgerschaft gehören, das heißt zum Rathe, dec Kaufmannschaft und 
überhaupt zur großen Gilde, zu Rekruten abzugeben. Auch können sie, in Gemäßheit 
der in dem Allgemeinen Reichsgesetzbuche enthaltenen Bestimmungen, diejenigen von den 
Bürgern der Stadt, welche sich eine liederliche Aufführung zu Schulden kommen lassen, 

so wie auch diejenigen, welche ihrer Sorglosigkeit und ihres unordentlichen Lebens wegen, 
nicht aber in Folge irgend eines Unglücksfalles, außer Stand erscheinen, die Abgaben zu 
bezahlen, nach den in dem Reichsgesetzbuche enthaltenen Vorschriften, zu Rekruten ablie
fern und auf Ansiedelung verschicken, oder auch zur Abarbeitung abgeben.

Vergl. d. Allg. Reichsg., 25b. IV, Rekr.-Regl., § 379; 25b. XIV, Verorbn. über Verbeug, u.
Unterbr. d. Verbr., §§ 268, 275, 276; Arg. b. Allg. Reichsg., 25b. IX, § 591,



Beilagen
z u dem Standerechte.

Beilage I.
(Zum § 42.)

Von den Wappen der Ritterschaften der Ostseegouverr 
n e m e n t s.

1. Das Wappen der Livländischen Ritterschaft besieht in einem, in rothem Felde auf
wärts stehenden weißen Greife, der in der rechten vordern Kralle ein gezogenes Schwert 
halt und auf dessen Brust die Buchstaben 8. A. (Sigismundus Augustus), golden und 
zusammengeschlungen, mit einer Krone darüber, stehen.

Akte über die Vereinigung Lipi. und Litth. v. 26 Dec. 4566, Art. 5.

2. Das Wappen der Oeselschen Ritterschaft besteht in einem blauen, mit Laubwerk ge
zierten Schilde, über welchem sich ein Helm befindet. In dem Schilde stehen die An
fangsbuchstaben D. W. G. B. E. (d. h. : „De Wort Gottes blift ewig"). Um den Helm 
flattert ein blaues Band, mit der Aufschrift: „Glow der Rilterschop in de Wick 
vnd vp Oesel." Ueber dem Helme erhebt sich mit ausgebreiteten Flügeln ein Kranich, 
der von zwei Lorbeerzweigen beschattet ist.

3. Das Wappen der Esthlandischen Ritterschaft besteht in drei über einander gestellten 
vorschreitenden blauen Leoparden in goldenem Felde. Das Schild ist mit dem Fürsten- 
mantel und der Fürstenkrone geziert.

4^. Tas Wappen der Kurländischen Ritterschaft besteht aus dem Russisch-Kaiserliäien 
zweiköpfigen Adler, auf dessen Brust sich das Wappen des vormaligen Herzvgthums Kur
land befindet. Das Schild dieses letztern ist quadrirt. Im ersten und vierten Quartiere be
findet sich ein rother, goldgekrönter, zum Kampfe gerüsteter Löwe, mit vorgeschlagener 
Zunge und in die Höhe gerichtetem Schwänze im silbernen Felde; im zweiten und dritten 
Quartiere ist ein halbes, in seiner natürlichen Farbe aus dem Schildrande hervortrelendes 
goldgekröntes Elennthier in blauem Felde sichtbar. Im Mittelschilde, welches in zwei Fel
der eingetheilt ist, befindet sich im obern Silberfelde das schlvarze Kreuz des Deutschen 

Ordens, im untern das bischöfliche Lamm.

Akte über die Vereinigung der Kurländischen und Piltenschen Ritterschaft v. 27 Marz 481V, 

Art. 7.

*



196

Beilage IL
(Zum h IL.)

Bon den Ritterschaftsgütern in den Ostseegouverne

ments.

L Die Güter der Livländischen Ritlerschaft liegen im Wendenschen Kreise, im Kirch
spiele Trikatcn, und heisren: Schloß Trikaten, Altwrangelshof, Planhof, Lubbenhof, 

Liprkalln und Weizenhof.
1725 Juli 8 (1734) und Sept. 22 (4779); 1728 Sept. 12 (5336); 1729 Marz 31; 1810 
Jan. 3 (24092).

2. Die Güter der Oeselschen Ritterschaft liegen auf der Insel Oescl, und heißen: 
Großenhof, Neu-Lbwel, Magnushof und Holmhof.

1798 April 9 (18474); Nam. UL v. 1 Juni 1859.

5. Außerdem hangt von der Oeselschen Ritterschaft noch die Verwaltung des sogenann

ten Hospitalguts Lodjal ab.
1798 April 9 (18474).

4. Das Esthlandische Landraths-Kollegium besitzt die Güter der Esthlandischcn Ritter- 
sebaft im 9tamen dieser Korporation. Diese Güter heißen Kuimctz, Rappel und Kai. 
Die Einkünfte von diesen Gütern werden theils zum Unterhalte der Kanzellci des Ober
landgerichts, theils zu den Kanzelleiausgaben dec Manngecichte verwandt. Die übrig
bleibenden Summen werden unter den Landratben als Tafclgeldec verthei lt.

Anmerkung. Außerdem hat die Ritterschaft noch ihren Heuschlag am sogenannten Oberen See.

Sven. Schw. Res. v. 17 Jan. 1651 ; Akk.-P. d. Esthl. Rittersch. v. 29 Sept. 1710 (2299) 
Art. 17: 1725 Mai 31 (4723).

5. Die Domkirche zu Reval besitzt das Gut Moik, welches zur Unterhaltung dieser 
Kirche nebst Predigern und Kirchendienern bestimmt ist. Die Verwaltung des Gutes 

gebührt den Vorstehern der Domkirche.
Ebend.

(L Die Güter der Kurländischen Ritterschaft liegen in der Tuckumsclxn Hauptmann- 
schäft, und heißen: Grenzen, Altsatten, Ottomeyershof, Wilhelmsberg, Jrmlau, Do- 

rotixcnhof, Degahlen, Abaushof, Petersthal und Friedrichsberg.
1806 Sept. 8, 1810 Jan. 7 (24072).
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Beilage III.
Zum § 541.

Tabelle über d i e durch Wahl der Ritterschaften in den 

Ostseegouvern e ments zu besetzenden Aemter, 

nach Klassen geordnet.

Klas
sen.

Für die innere Verwal
tung der Ritterschaften.

Für die kirchlichen An
gelegenheiten.

Für dieZustiz- 
pstege.

Für die^Poli- 

zeipssege.

IV. Die Landrathe in Livland 
und Esthland und auf der 
Insel Oesel.— Der Land
marschall in Livland, der 
Ritterschafts Hauptmann 

in Esthland, der Landes
bevollmächtigte in Kur
land und der Landmar
schall auf der Insel Oesel.

Der President 
und der Vice- 
President des 
Hofgerichts.— 
Der.''President 
u.dievierOber- 
ralhe desOber- 
hofgcrichts.

VI. Die Kreisdeputirten in 
Livland, die Konventsde- 
putirten auf der Insel 
Oesel und die Deputirten 
der Esthländischen Ritter- 
fcbdft, welche im Ritter- 
schaftsausschusie sitzen.— 
Die Kreismarschälle in 
Kurland.

Die weltlichen Mitglieder 
des Evangel. - Lutherischen 
General-Konsistoriums.

Anmerkung. Die Vorsit
zer der Evangelisch-Vutherischen 
Konsistorien, welche in p'ivland, 
Esthland und Oesel aus den 
Mitgliedern dec Landcathü- 
Kollegien, in Kurland aber 
aus den Mitgliedern des Ober
hofgerichts erwählt werden, 
stehen in dem diesen Funktio
nen entsprechenden Range.

Die Hofge- 
richtSräthe.
Die jüngern 
Rathe, oder 
Assessoren des 
Oberhofge
richts.

VII. Die Hofger. - 
Assessoren. — 
Die Ober= 
Hauptmänner, 
Landrichter u. 
Mannrichter.

VIII. Die weltlichen Beisitzer der 
^Provinzial-Konsistorien.

Die Vorsitzer 
der Kreisge. 
richte.

DieOrdnungS- 
richter, Ha- 

kemichter tmb 
Hauptmönner.

IX. Die Ritterschaftssekretaire. 
Der Ritterschaftsrentmei
ster imKurlandischenGou- 
vernement.

Die Assessoren 
der Landgerich
te, Mannge- 
richte u. Ober
hauptmanns
gerichte. Die 
Kirchspiels
richter in Liv
land und die 
Gemeinderich- 
terinEsthland. 
Die Friedens-



198

Klas
sen.

Für die innere Verwal
tung der Ritterschaften.

Für die kirchlichen An
gelegenheiten.

Für die Justiz
pflege.

Für die Poli- 
zeipflege.

X.

richter in den 
Kreisgerichten 
in Kurland.

Die Beisitzer Der Doblen-

XII. Der Ritterschaftsnotar in

in den Kreis
gerichten.

sehe Marsch- 
kommissair in 
Kurland. Die 
Adjunkten der 
Ordnungsrich
ter in Livland 
und dieAsse stö
ren der Haupt
mannsgerichte 
in Kurland.

Livland und die Ritter
schaftsaktuare in Kurland.

Vergl. d. Allg. ReichSg , Bd. HI, Civil-Dienst-O., Beil, zum § 36Ü
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Beilage IV.
(Zum § 1060.)

Von den Wappen der Städte in den O st se e g o u v e r n e - 

m e n t s.

I. Don den Wappen der Livländischen Städte.

1. Das Wappen der Stadt Riga besteht in einer steinernen Mauer mit offenen Thoren 
und einem aufgezogenen eisernen Gitter in blauem Felde. Im Thore liegt ein goldenes ge
kröntes Löwenhaupt. Auf der Mauer sind zwei Thürme mit goldenen Flaggen, zwischen 
welchen kreuzförmig zwei eiserne Schlüssel liegen und darüber ein goldenes Kreuz und eine 

Krone. An den Seiten der Mauer sieht man das Russische Reichswappen.
Kön. Schw. Uck. v. 23 Nov. 1660, 1788 Oft. 4 (16716).

2. Das Wappen der Stadt Dorpat besteht in einer Stadtmauer in silbernem Felde 
mit zwei Thürmen, mit offenem Thore und aufgezogenem Fallgitter. Ueber dem Gitter 
steht ein Ldwenhaupt. Im Thore befindet sich ein goldener Stern und darunter ein Halb
mond. Zwischen den Thürmen schweben em Schwert und ein Schlüssel und darüber eine 

Krone.
1788 Oft. 4 (16716).

Anmerkung. Die dem Dörptschen Rathe untergeordneten Behörden bedienen sich eines Siegels 
mit dem kleinen Wappen der Stadt, worin ein Schwert und ein Schlüssel, kreuzweise zusammengelegt, 
und über ihnen eine Krone befindlich ist.

5. Das Wappen der Stadt Pernau stellt in blauem Felde einen aus den Wolken 

hervorragenden Arm dar, der ein goldenes Kreuz halt. Zur Linken des Schildes sieht man 

einen goldenen Schlüssel.
Ebend.

4b. Das Wappen der Stadt Wenden besteht aus einem Ritter des Livländischen Or
dens, mit der Rechten ein Schwert über den Kopf, mit der Linken ein Schild über das 
Knie haltend. Dieser Ritter steht auf zwei Thürmen zwischen den Spitzen von zwei an
dern Thürmen. Zwischen den Beinen desselben erblickt man in dec Ferne noch zwei Thürme 
mit Wetterfahnen. Unter feinen Füßen befindet sich in der Mauer ein mit Ziegeln ge

decktes Thor, mit aufgehobenem Fallgittec.

Dieses Wappen wurde der Stadt Wenden von dem O.-M. Plettenberg verliehen.—1788 Oft. 4 
(16716).

5. Das Wappen der Stadt Wolmar stellt in goldenem Felde einen Stierkopf dar, 
aus welchem eine Eiche hervorragt.

Ebend.

6. Das Wappen der Stadt Walk ist ein aus den Wolken hervorragender, mit Gold 
und Silber schichtweise gewappneter Arm, in grünem Felde, ein bloßes Schwert in der 
Hand haltend. Die Wappenzierrathen sind weiß und grün gestreift.

Gn.-Br. Sigismunds III v. 17 April 1380; Urk. Gust. Adolphs v. 6 Marz 1626; 1788 Oft. 4 

(16716).

7. Das Wappen der Stadt Lemsal besteht in einer Stadtmauer mit Thürmen un» 
einem geöffneten Thore, mit aufgehobenem Gitter, in blauem Felde. Unter -cm Gitter 
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befindet sich ein Ldwenhaupt. Zwischen den Thürmen liegt auf einem Kreuze ein Schwert 
und ein Bischofsstab und darüber ein bischöfliches Haupt mit der Jahreszahl 1553.

1788 Okt. 4 (16716).

8. Das Wappen der Stadt Fellin stellt ein in zwei Halsten getheiltes rothes Schild 
dar. In der rechten Hälfte befindet sich eine Rose, über welcher neun goldene Sterne stehen, 
nebst einem Kreuze auf der Seite. In der linken ist das Bild der Mutter Gottes mit 
dem Jesuskinde.

Ebend.

9. Das Wappen der Stadt Arensburg stellt in blauem Felde einen alten bischöf
lichen Pallast und ein Schloß mit Thürmen dar. In der Mauer ist ein Thor mit einem 
darüber schwebenden Adler.

Ebend.

10. Das Wappen der Stadt Werro stellt in goldenem Felde einen Tannenbaum 
dar.

Ebend.

II. Von den Wappen der Esthländischen Städte.

11. Die Stadt Reval hat zwei Wappen: ein größeres und ein kleineres. Das 
größere besteht in drei liegenden hellblauen Löwen mit Kronen, in goldenem Felde. Auf dem 
mit einer Krone verzierten rothblauen Helme steht ein Frauenzimmer in rothem Gewände 
mit einem himmelblauen Gürtel und mit übereinandergeschlagenen Händen. Das kleinere 
Wappen besteht in einem silbernen Kreuze, in rothem Felde, mit goldener Einfassung. 
Der Helm und die übrigen Verzierungen desselben sind eben so, wie die im größeren 
Wappen.

1788 Okt. 4 (16716). Da6 Wappen dec Stadt Reval ist derselben vom Dänischen Könige 
Moldemar II bei ihrer Gründung verliehen worden.

12. Das Wappen der Stadt Hapsal stellt in schwarzem Felde eine Stadtmauer mit 
einem Thurme und Thoren dar. Ueber diesen erhebt sich wieder ein Thurm mit einem auf
fliegenden Adler.

Ebend.

15. Das Wappen der Stadt Weissenstein stellt in silbernem Felde einen alten 
Stadtthurm mit zwei Steinen an den Seiten dar.

Ebend.

14. Das Wappen der Stadt Wesenb ec g stellt in silbernem Felde einen goldenen 
Stern mit einer Krone dar.

Ebend.

15. Das Wappen der Stadt Baltischport stellt in silbernem Felde einen Theil der 
Ostsee mit einem Hasen, nebst einem Thurm und einer Flagge, dar.

Ebend.

111. Von den Wappen der Kurländischen Städte.

1(>. Die Stadt Mi tau bedient sich eines besondern Wappens, auf welchem m einem 
purpurrothen damascirtcn Felde links ein Elennskopf mit seinem Geweih, in natürlicher 
Farbe, dargestellt ist. Auf dem Halse befindet sich das Herzoglich Kettleriche Familien



Wappen, ein rother Kesselbaken, und in demselben die verschlungenen Buchstaben: 8. A. 
(Sigismund August),—rechts aber der Bathorische Wolfskinnbacken.

I?. Das Wappen, dessen sich die Stadt Li bau bedient, besteht aus einem in blauem 
<5elde ausrecht stehenden Löwen, der mit den Pranken eine grünende Linde umfaßt, mit 
vvrgeschlagener Zunge und über sich geworfenem Doppelschwänze.

18-^Das Wappen der Stadt Windau besteht in einem silbernen, in einem Fischer

netze befindlichen, oben, unten und in der ÜPiittc mit goldenen Reifen versehenen Hüft- 
horne, über welchem ein Kreuz steht.

19. Das Wappen dec Stadt Goldingen besteht aus dem in grünem Felde goldge- 
krdnten Bilde der heiligen Katharina, welche in einem weißen Gewände und mit herab
hängenden Haaren auf einem mit Gesträuche bewachsenen Boden steht, in dec Rechten das 
Märtyrerrad, in dec Linken aber ein zur Erde gesenktes Schwert haltend.

20. Das Wappen der Stadt Hasenpoth stellt in gegittertem Felde einen Heiligen 
mit einer Glorie dar, der in dec Linken auf einem weißen Kelchtuche einen goldenen Kelch 
hält.

21. Das Wappen der Stadt Pikten stellt in einem getheilten Schilde oben zwei 
neben einander stehende Mauerzinnen dar, zwischen rvelchen eine kleine Kugel, und unten 
zwei ins Kreuz gestellte Bischofsstäbe befindlich sind.

22. Das Wappen dec Stadt Gcobin stellt in silbernem Felde einen Kranich dar, der 
auf einem Fuße steht und mit dem andern einen Stein halt.

Res. d. Herzogs Kasimir von Kurland v. 2 Mai 1697.

2«s>. Die Stadt 2 u cf uni bedient sich des Reichswappens.

1798 Oft. 28 (18720).

2l. Das Wappen der Stadt Bauske stellt in rothem Felde einen von der rechten 
Seite zum Kampfe hervortretenden goldenen Löwen, mit vorgeschlagencr Zunge und über 
sich geworfenem Schwänze, dar.

2j. Das Wappen der <, Lii)t akvbst adt stellt in silbernem Felde eine grüne Fichte
mit einem vorübergehenden schwarzen Luchse dar.

26. Das Wappen der Stadt Friedrichstadt stellt in rothem Felde einen zum Kampfe 
gerüsteten, gekrönten Greif, mit vorgeschlagencr Zunge, dar.

IV Von dem Wappen der Stadt Narva.

27. Das Wappen der Stadt Narva stellt in blauem Felde oben ein bloßes Schwert 
und auf jeder Seite eine Karthaunenkugel dar. In der Mitte befinden sich zivei silberne 
Fische, worunter ein Säbel und unter ihm eine Kugel liegt.

Urk. d. Kön. v. Schweden Johann 111 v. 22 Juni 1585; Ulf. d- Kon. v. Schweb. Sigismund 

v. 11 9)iai 1594.
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Beilage V.
(Zu den §§ 938, 998, 1023, 1039.)

I. Formel des Eides, welcher in den Städten der Ostseegouvernements 
und in Narva bei dem Eintritte in die örtliche Bürgerschaft geleistet 

wird.

Ich Endesbenannter gelobe und schwöre bei Gott dem Allmächtigen, vor seinem Heiligen 
Evangelio, daß ich will und soll Seiner Kaiserlichen Majestät, dem wahren und angebornen 
Allergnädigsten Großen Herrn und Kaiser Nikolai Pawlowitsch, Selbstherrscher aller 
Neusten, und Seiner Kaiserlichen Majestät Erben des Thrones aller Neusten, Seiner Kai
serlichen Hoheit dem Großfürsten Cesarewitsch Alexander Nikolajewitsch, treu und 
ungeheuchelt dienen und in Allem Gehorsam leisten, ohne meines Lebens bis zum letzten 
Blutstropfen zu schonen, und alle zu Seiner Kaiserlichen Majestät hohen Selbstherrschaft, 
Macht und Gewalt gehörigen Rechte und Vorzüge, so wie selbige bis jetzt festgesetzt sind 
und noch festgesetzt werden, nach äußerster Einsicht, Kraft und Möglichkeit, aufrecht erhal
ten und vertheidigen und dabei im Vollesten Maße mich bemühen, Alles zu fördern, was 
zu Seiner Kaiserlichen Majestät treuem Dienste und des Reiches Nutzen in allen Fällen 
gereichen kann; über Beeinträchtigung aber des Interesses Seiner Kaiserlichen Majestät, 
Schaden und Nachtheil, sobald ich davon Kenntniß erlange, nicht nur zeitig Anzeige 
madxn, sondern mich auch auf alle Weise bemühen, für die Abwendung und ^Nichtzulas

sung zu sorgen.

Auch will ich und soll dem Edlen Rathe dieser Stadt (<::) in allen gesetzlichen Angelegen
heiten, besonders aber in Allem, was von demselben im Namen Kaiserlicher Majestät und dec 
in der Stadt angeordneten Autoritäten mir befohlen wird, gehorchen, mich allen Gesetzen 
und Einrichtungen ohne Widerspruch unterwerfen und die der Schatzkammer Seiner Kaiser
lichen Majestät, so wie auch der Stadt gebührenden Gerechtigkeiten und Einkünfte richtig 

abtragen, mich sogar bestrebend, dieselben zu vergrößern und zu vermehren, und in allen 

Fällen so verfahren, wie es einem rechtschaffenen, treuen und vereideten Unterthane zu
kommt und sich geziemt. Eben so will und soll ich nicht unterlassen, meine Mitbürger 

und Diener zu einem gleichen treuen Gehorsame in allen Fällen, so viel es mir möglich 
sein wird, dringend zu ermahnen; und wenn endlich, was Gott verhüte, diese gute Stadt 
vom Feinde überfallen werden sollte, so will und soll ich mich aller gefährlichen Rathschläge 
enthalten, und mit allen übrigen treuen Einwohnern nicht bloß persönlich, sondern auch 

mit allen meinen Hausgenossen, die wehrhaft sind, zur Erhaltung und zur Wohl
fahrt der Stadt, weder meines Gutes, noch meines Blutes schonen, und dergestalt diese 
gute Stadt bloß Seiner Allerhöchsten Kaiserlichen Majestät, meinem Allergnädigsten 

Großen Herrn und Kaiser) und Seinem erbliclxn Reiche, und nicht zum Besten irgend 
eines Andern, bis zum letzten Blutstropfen vertheidigen und erhalten, so wahr mir 
Gott helfe an Leib und Seele. Zum Schlüsse dieses meines Eides küsse ich das Wort 

und Kreuz meines Erlösers. Amen.

Anmerkung. In dem Bürgereide, welcher in den kleinen Städten des Esthlandischen Gouverne
ments: in Wesenberg, Weiffenstein und Baltischpoct zu leisten ist, wo keine Magistrate befindlich sind 
und örtliche Vogteigerichte ihre Stelle vertreten, muß anstatt „dem Edlen Rathe dieser Stadt" ge

sagt werden: „dem Dogteigerichte dieser Stadt". (*)

(*) S« die Anmerkung am Ende.
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IL Formel des Eides, welcher auf dem Dome zu Reval geleistet 
wird.

Ich Endesbenannter gelobe und schwöre bei Gott dem Allmächtigen, vor Seinem Hei
ligen Evangelio, daß ich will und soll Seiner Kaiserlichen Majestät, dem wahren und an- 
gebornen Allergnädigsten Großen Herrn und Kaiser Nikolai Pawlowitsch, Selbstherr
scher aller Neusten, und Seiner Kaiserlichen Majestät Erben des Thrones aller Neusten, 
Seiner Kaiserlichen Hoheit dem Großfürsten Cesarewitsch Alexander Nikolajewitsch, 
treu und ungeheuchelt dienen und in Allem Gehorsam leisten, ohne meines Lebens, bis 
zum letzten Blutstropfen, zu schonen, und die zu Seiner Kaiserlichen Aîajestclt hohen 
Selbstherrschaft, Macht und Gewalt gehörigen Rechte und Vorzüge, so wie selbige bis 
jetzt festgesetzt sind und noch festgesetzt werden, nach äußerster Einsicht, Kraft und Mdglich- 
keit aufrecht erhalten und vertheidigen und dabei im vollesten Maße mich bemühen, Alles 
zu fördern, was zu Seiner Kaiserlichen Majestät treuem Dienste und des Reiches Nutzen 
in allen Fallen gereichen kann; über Beeinträchtigung aber des Interesses Seiner Kaiser

lichen Majestät, Schaden und Nachtheil, sobald ich davon Kenntniß erlange, nicht nur 
zeitig Anzeige machen, sondern mich auch auf alle Weise bemühen, für die Abwendung . 
und Nichtzulassung zu sorgen; sollte aber, was Gott verhüte, dieser Dom vom Feinde 
überfallen werden, so will und soll ich mich aller gefährlichen Rathschläge enthalten, und 
mit allen übrigen treuen Einwohnern nicht bloß persönlich, sondern auch mit allen meinen 
Hausgenossen, die wehrhaft sind, weder meines Gutes, noch meines Blutes schonen, so 
wahr mir Gott helfe an Leib und Seele. Zum Schlüsse dieses meines Eides küsse ich das 
Wort und Kreuz meines Erlösers. Amen.

Allerh. best. Gutacht. d. Reichst. v. 21 Juni 1845.
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Beilage VI.
Zu den §§ 1296, 1380, 1422.

Tabelle über die durch Wahl der S t a d t g e m e t n d e n in den 
Ostseegouvernements zu besetzenden Remter, 

nach Klassen geordnet.

Vergl. die Allg. ReichSg-, Bd. III, Wahl-Dienst-O., Beil, zum § 315.

Klassen. Remter.

VII. Die Bürgermeister in den Gouvernements- und Hafenstädten.

IX. Die Bürgermeister in den Kreis- und Landstädten.

Die Mitglieder, welche von den Bürgern in die Bau-Komi tö^s erwählt 

werden.

XII. Die Rathsherren in den Gouvernements- und Hafenstädten.

Die Deputaten von der Kaufmannschaft in den Quartier-Kommissionen.

XIV. Die Rathsherren in den Kreisstädten.

Die Deputaten in den Quartier-Kommissionen von Seiten der Bürger, 

Junftgcnosien und des sonstigen steuerbaren Standes.



Jnhaltsanzeige
des Provinzialrechts der Ostseegouvernements.

Zweiter Theil. 

Ständerecht.

Allgemeine Bestimmungen, §§ 1—6.
Erstes Buch. 

Von dem Adel.
Titel I. Von der Erwerbung und Mittheilung der Rechte des Adelstandes und den Be

weisen desselben.

Hauptstück I. Von den verschiedenen Gattungen des Adelstandes, §§ 7 u. 8. 
Hauptst. IL Von der Erwerbung und Mittheilung der Adelsrechte, §§ 9 25. 
Hauptst. 111. Von den Beweisen des adeligen Standes, §§ 26—31.

Titel II. Von den Rechten und Vorzügen des Stammadels der Ostseegouvcrnements, 

als Korporation.

Hauptst. I. Allgemeine Bestimmungen, §§ 32—49.
Hauptst. II. Von den Versammlungen der Ritterschaften, § 50.

Abtheil. I. Von den Versammlungen der Livländischen Ritterschaft.
A. Von den Landtagen.

I. Von den verschiedenen Gattungen der Landtage und ihrer Zu- 
sammenbcrufung, §§ 51—60.

II. Von der Zusammensetzung deS Landtags, §§ 61—70.
III. Von der Eröffnung und der Dauer deS Landtags, §§71—76.
IV. Don den vorbereitenden Maßregeln zur Bestimmung der Ge

genstände der Landtagsvcrhandlungen, §§ 77—82.
V. Von den Gegenständen der Landtagsverhandlungen, §§83-85.

> I. Don der bei Verhandlung der Landtagsangclegenheitcn zu be
obachtenden Ordnung, §§ 86—95.

MI. Von den Landtagsschlüssen.
1) Von der Fassung der Landtagsschlüssc, §§ 96—114.
2) Von -er Ausführung der Landtagsschlüsse, §§ 115—123.

VIII. Von der Schließung deS Landtags, §§ 124—128.
B. Von dem Livländischen AdelSkonvente.

I. Von den verschiedenen Gattungen der Adclskonvcnte, §§ 129—
132,

II. Don der Zusammensetzung des AdelskonventS, §§ 133—136.
III. Don dem Wirkungskreise des AdelskonventS und den Grenzen 

seiner Gewalt, §§ 137—142.
IN . Don der bei Verhandlung der Sachen im Adelskonventc zu be

obachtenden Ordnung, §§ 143—152.
'N . Von den Beschlüssen des AdelskonventS, §§ 155—160.
NI. Von der Schließung des AdelskonventS, §§ 161 u. 162. 

L. Von den Kreisvcrsammlungcn, §§ 163—170.
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Abth.II. Von den Versammlungen der Oeselschen Ritterschaft.
A, Von den Landtagen.

I. Von den verschiedenen Gattungen der Landtage und ihrer Zusammen
berufung, §§ 171—178.

II. Von der Zusammensetzung des Landtags, §§ 179—185.
III Von der Eröffnung und der Dauer des Landtags, §§ 184—187.
IV. Von den Gegenständen und von der Ordnung der Landtagsverhand

lungen, §§ 188—190.
V. Von den Landtagsschlüssen, §§ 191, 192.

VI. Von der Schließung der Landtage, §§ 195—195.
B. Von dem Adelskonvente, §§ 196—201.

Abth.III. Von den Versammlungen der Esthländischen Ritterschaft.
A. Don den Landtagen.

I. Von den verschiedenen Gattungen der Landtage und ihrer Zusammen«- 
berufung, §§ 202—209.

II. Don der Zusammensetzung der Landtage, §§ 210—218.
III. Von der Eröffnung und der Dauer des Landtags, §§ 219—226.
IV. Von den Gegenständen der Landtagsverhandlungen, §§ 227—250.
V. Von den Landtagsvcrhandlungen:

1) Von der Derothungsordnung, §§ 251 — 254.
2) Don dem Tortrage der Sachen und den Berathungen darüber, 

§§ 255—247.
VI. Den den Landtagsschlüssen:

1) Von der Fassung der Landtagsschlüsse, §§ 248—255.
2) Von der Ausführung der Landtagsschlüsse, §§ 254—259.

VII. Von der Schließung des Landtags, §§ 260.
B. Von dem Ritterschaftsausschusse, §§ 261—270.
C. Don den Kreistagen, §§ 271—275.

Abth. IV. Von den Versammlungen der Kurländischen Ritterschaft:
A. Don dem Rechte der Theilnahme an den Versammlungen der Kurländi

schen Ritterschaft, §§ 276—290.
B. Don den Landtagen:

I. Von den verschiedenen Gattungen der Landtage und ihrer Zusammen
berufung, §§ 291—298.

II. Von der Zusammenberufung der Kirchspiele zum Relationsland
tage, §§ 299—502.

III. Von der ersten Versammlung zum Landtage oder dem Relationster
mine, §§ 505—517.

IV. Von der zweiten Versammlung des Landtags oder dem Instruktions
termine, §§ 518—525.

V. Von den Landtagsschlüssen, §§ 526—551.
C. Don den allgemeinen Konferenzen, §§ 552—550.
D. Don den Oberhauptmannschafts- und Kreisversammlungen, § 551—555.
E. Don den Kirchspielsversammlungen, §§ 554—358.



HaUptst. III. Von den Wahlen der Ritterschaften.
Abth. I. Von den Wahlen der Livländischen Ritterschaft.

A. Bezeichnung der Aemter, welche durch Wahl der Livländischen Ritterschaft
besetzt werden, §§ 359, 360.

B. Von den wahlberechtigten und den wahlfähigen Personen.
I. Don den bei Besetzung von Aemtern wahlberechtigten Personen, 

§§ 1,361—363.
II Von den zu Aemtern wahlfähigen Personen, §§ 364, 365.

1) Von den bei der innern Verwaltung der Ritterschaft zu 
Aemtern wahlfähigen Personen, §§ 366—379.

2) Von den bei derVerwaltung derAngelegenheiten der Evangelisch- 
Lutherischen Kirchen zu Aemtern wahlfähigen Personen,§§ 380— 
383.

3) Don den bei der allgemeinen Justizpflegc zu Aemtern wahlfähig 
gen Personen, §§ 384—389.

4) Don den bei der allgemeinen Polizeiverwaltung zu Aemtern 
wahlfähigen Personen, §§ 390, 391.

5) Don den bei der Postirungsverwaltung zu Aemtern wahlfähigen 
Personen, §§ 392.

C. Von der Wahlordnung.
I. Allgemeine Bestimmungen, §§ 393—395.

II. Von dem Verfahren bei den Wah'en auf dem Landtage,§§ 396—416. 
III Don dem Verfahren bei Besetzung der erledigten Stellen durch den 

Adelskonvent, §§417,418.
D. Von dem Verfahren bei Bestätigung in den durch die Livländische Rit

terschaft zu besetzenden Wahlämtern.
I. Zur innern Verwaltung der Ritterschaft, §§ 419—423.
II. Zur Verwaltung der Evangelisch-Lutherischen Kirchen und zur Justiz- 

und Polizcipflege, § 424.
Abth. II. Don den Mahlen der Oesclschen Ritterschaft.

A. Bezeichnung der Aemter, welche durch Wahl der Ocselschen Ritterschaft
besetzt werden, § 425.

B. Don den wahlberechtigten und den wahlfähigen Personen.
I. Don den bei Besetzung von Aemtern wahlberechtigten Personen, §§ 426 

U. 427.
II. Don den zu Aemtern wahlfähigen Personen, §§ 428—435.

C. Von der Wahlordnung.
I. Allgemeine Bestimmungen, §§ 434—436.

II. Don dem Verfahren bei den Mahlen auf dem Landtage, §§ 437 — 
442.

III. Von dem Verfahren bei Besetzung der erledigten Stellen durch den 
Adelskonvent, §§ 443—445.

D. Don dem Verfahren bei Bestätigung in den durch die Ocselsche Ritter
schaft zu besetzenden Wählämtern, § 446.

Abth. III. Von den Wahlen der Esthländischen Ritterschaft.
A. Bezeichnung der Aemter, welche durch Wahl der Esthländischen Ritter

schaft besetzet werden, §§ 447, 448.
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B. Von t**m wahlberechtigten und wahlfähigen Personen.
I. Von den bei Besetzung von Aemtern wahlberechtigten Personen, §449.
II. Bonden zu Aemtern wahlfähigen Personen.

1) Allgemeine Bestimmungen, §§ 450—460.
2) Von den bei der innern Verwaltung der Ritterschaft zu Aemtern 

wahlfähigen Personen, §§ 461—464.
L) Voir den bei der Verwaltung der Evangelisch-Lutherischen Kirchen 

zu Aemtern wahlfähigen Personen, § 465.
4) Von den bei der allgemeinen Justizpflege zu Aemtern wahlfähigen 

Personen, §§ 466, 467.
5) Von den bei der allgemeinen Polizeiverwaltung zu Aemtern wähl; 

fähigen Personen, §§ 468—471.
C. Don der Wahlordnung.

I. Allgemeine Bestimmungen, §§ 472, 473.
II. Von dem Verfahren bei den Wahlen auf den Landtagen, §§ 474— 

491.
III. Von dem Verfahren bei Besetzung der erledigten Stellen durch den 

Ritterschaftöauöschuß, §§ 492—495.
D. Von dem Verfahren bei Bestätigung in den durch die Esthländische Rit

terschaft zu besetzenden Wählämtern, §§ 496, 497.

Abth. IV. Von den Wahlen der Kurländischen Ritterschaft.
A. Bezeichnung der Aemter welche durch Wahl der Kurländischen Ritterschaft 

besetzt werden, §§ 498, 499.
B. Von den wahlberechtigten und den wahlfähigen Personen.

I. Von den zu Aemtern wahlberechtigten Personen, § 500.
II. Von den zu Aemtern wahlfähigen Personen, §§ 501, 502.

1) Don den bei der innern Verwaltung der Ritterschaft zu Aemtern 
wahlfähigen Personen, §§ 503—515.

2) Von den bei der Verwaltung der Evangelisch-Lutherischen Kirchen 
zu Aemtern wahlfähigen Personen, §§ 514—517.

3) Von den bei der allgemeinen Justizpflcge zu Aemtern wahlfähi
gen Personen, §§ 518, 519.

4) Von den bei der allgemeinen Polizeiverwaltnng zu Aemtern wahl
fähigen Personen, §§ 520, 521.

C. Von der Wahlordnung.
I. Allgemeine Bestimmungen, §§ 522—525.
II. Von dem Verfahren bei den Wahlen:

1) Zu den Aemtern bei der innern Verwaltung der Ritterschaft, 
§§ 526—552.

2) Zu den Aemtern bei der allgemeinen Justiz- und Polizeipflege, 
§§ 553—557.

I). Von dem Verfahren bei Bestätigung in den durch die Kurländische Rit
terschaft zu besetzenden Wählämtern, §§ 558, 559.

Abth. V. Von der Ordnung des Ritterschastlichen WahldiensteS im Allgemeinen.
I. Allgemeine Bestimmungen, §§ 540—542.
II. Von den Belohnungen für den Wahldienst, § 515 o51.
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III. Von der Beurlaubung der im Wahldienste stehenden Beamten
§§ 552—554. '

IV. Von der Entlassung aus dem ritterschaftlichen Wahldienste, §§ 555, 
556.

Hauptst. IV. Von den Beamten der Ritterschaften.
Abth. I. Von den Beamten der Livländischen Ritterschaft.

I. Von dem Landrathskollegium.
1) Von der Zusammensetzung des Landrathskollegiums, §§ 557 —

562.
2) Von den Dienstpflichten der Landräthe:

») Pflichten des Landrathskollcgiums, §§ 565—565.
b) Pflichten des residirenden Landraths, §§ 566—595.

IL Von dem Landmarschalle.
1) Von dem Amtsantritte des LandmarschallS und der Wahl seines 

Stellvertreters, §§ 596—608.
2) Von den zum Ressort des Landmarschalls gehörigen Gegenstän- 

ständen und den Grenzen seiner Gewalt, §§ 609—618.
III. Von den Kreisdeputirten, §§ 619—624.
IV. Von den Kassedeputirtcn, §§ 625—657,
V. Von den Ritterschaftskasse-Revidenten, §§ 658—642.
VI. Von den zur Verwaltung der Livländischen Ritterschaftsgüter ange« 

stellten Beamten, §§ 645—647.
VII. Von der Ritterschaftskonzellci.

1) Von der Zusammensetzung der Kanzellei, §§ 648—654.
2) Von der Besoldung, §§ 655—657.
5) Von den Pflichten der Kanzellei:

a) Pflichten dcS Sekretairs, §§ 658—663.
b) Pflichten des Notars, §§ 664—667.
c) Pflichten des Rentmeisters, §§ 668, 669.
d) Pflichten der Schreiber, § 670.

VIII. Von den Poftirungsdirektoren, §§ 671—685.
IX. Von den Postkommissairen, §§ 686—688. 

Abth. II. Von den Beamten der Oeselschen Ritterschaft.
I. Von dem Landrathskollegium.

1) Von der Zusammensetzung deS Landrathskollegiums, §§ 689-692.
2) Von den Amtspflichten der Landräthe, §§ 695—702.

II. Von dem Landmarschalle, §§ 705—708.
III. Von den KonvcntSdeputirten, §§ 709, 710.
IV. Von den Kassedcputirten, §§ 711—715.
V. Von den Ritterschaftskasse-Revidentcn, §§ 716—718.

VI. Von der Ritterschaftskanzcllei, §§ 719 726. 
Abth. III. Von den Beamten der Esthländischen Ritterschaft.

I. Von den Landräthen.
1) Von der Zusammensetzung des Landrathskollegiums, §§ 727—752.
2) Don den Pflichten der Landräthe, §§ 755—755.

II. Von dem Ritterschaftshauptmanne.
1) Von der Wahl des Ritterschaftshauptmannes und seinen persön

lichen Vorrechten, §§ 756—739.
II Th. 14
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2) Von den Pflichten des Nitterschaftshauptmannes, §§ 740_ 745,
III. Don den im RitterschaftSausschusse sitzenden KreiSdeputirten, §§ 744^

k 745.
IV. Von der Esthländischen Ritterschaftskanzcllei.

1) Von der Zusammensetzung der Kanzcllei und der Besoldung der
selben, §§ 746—749.

2) Von den Pflichten der Kanzellei, §§ 750—755.
V. Von den Beamten zur Verwaltung der Poststationen.

1) Von den Inspektoren der Poststationen, §§ 754, 755.
2) Von den Postkommissairen, §§ 756—758.

Abth.IV. Von den Beamten der Kurländischen Ritterschaft.
I. Vom LandeSbevollmächtigtcn, §§ 759—767.

II. Von dem Ritterschaftskomite.
1) Von der Zusammensetzung deS Ritterschaftökomit^S und der Be

soldung seiner Mitglieder, §§ 768—776.
2) Von den Pflichten deS Komitet.

a) Allgemeine Pflichten des Rittcrschastskomit^s, §§ 777—785.
b) Besondere Pflichten der Kreismarschälle, §§ 786—790.
c) Besondere Pflichten des Nitterschaftssekretairs, §§ 791—799.
d) Besondere Pflichten des Ritterschaftsrentmeisters, §§ 800—

802.
III. Don der NitterschastSkanzellei, §§ 805—806.
IV. Von den Kirchspielsbevollmächtigten, §§ 807—815.
V. Von dem Landbotenmarschalle, §§ 816—826.

VI. Von den von den Kirchspielen zum Landtage erwählten Deputirten, 
§§ 827—835.

VII. Von dem Konferenzdirektor, §§ 856—859.
Titel III. Von den Rechten und Vorzügen des Adelstandes, weche insbesondere jedem 

einzelnen Individuum gebühren.

Hauptst. I. Von den mit dem Dienste verknüpften Rechten, 840—848.
Hauptst. II. Von den Rechten in Bezug auf daS Gericht und auf das Verfahren in Kri

minalsachen, §§ 849—856.
Hauptst.III. Von den Rechten in Bezug aus Abgaben und Leistungen, §§ 857—875.
Hauptst. I V. Von den Rechten des Adelstandes in Bezug auf das Vermögen, §§ 874— 

484.
Titel IV. Von dem Verluste dec Rechte des Adelstandes.

I. Von dem Verluste der Rechte deS Adelstandes überhaupt, §§ 885—889.
II. Von dem Verluste der Rechte durch Ausschließung auS den örtlichen Adels

matrikeln der OstseegouvernementS, §§ 890—896.
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Zweites B u ch.

Von der Geistlichkeit.

Allgemeine Bestimmungen, §§ 897—899.
Titel. I. Von dem Eintritte in die Evangelisch-Lutherische Geistlichkeit und den Beweisen 

deS geistlichen Standes.
Hauptst. I. Von der Zusammensetzung der Evangelisch-Lutherischen Geistlichkeit, 

§§ 900—901.
Hauptst. II. Don dem Eintritte in die Evangelisch-Lutherische Geistlichkeit und den Be

weisen deS geistlichen Standes, §§ 902—911.
Titel. II. Von den Rechten und Vorzügen der Evangelisch-Lutherischen Geistlichkeit.

I. Von den persönlichen Rechten und Vorzügen der Evangelisch-Lutherischen Geist» 
lichkcit, §§ 912—927.

II. Von den Rechten der Wittwen und Kinder der Evangelisch-Lutherischen Pre
diger, §§ 928—955.

Titel. III. Von dem Austritte aus dem geistlichen Stande, §5 934—940.

Drittes B u ch.

Allgemeine Bestimmungen, §§ 941—944.

Titel I. Von den verschiedenen Bürger-Korporationen, der Erwerbung des Bürgerrechts, 
den Beweisen und der Mittheilung desselben.

Hauptst. I. Von den verschiedenen Bürger-Korporationen und der Erwerbung deS Bür
gerrechts.

Abth. I. Von den verschiedenen Bürger-Korporationen und der Erwerbung deS 
Bürgerrechts in Riga.
I. Von den verschiedenen Bürger-Korporationen in Riga, §§ 945 — 

948.
II. Von der Erwerbung deS Bürgerrechts und dem Eintritte in die Gil

den der Stadt Riga, §§ 949—959.
III. Von dem Eintritte in die Brüderschaften der großen und kleinen Gil

de, §§ 960.
1) Don dem Eintritte in die Brüderschaft der großen Gilde, 

55 961—972.
2) Von dem Eintritte in die Brüderschaft der kleinen Gilde, 

55 975—976.
Abth. II. Von den verschiedenen Bürger-Korporationen und der Erwerbung deS 

Bürgerrechts in Dorpat und Pernau, §§ 977—987.
Abth. III. Von den verschiedenen Bürger-Korporationen und der Erwerbung deS 

Bürgerrechts in den Städten Wenden, Wolmar, Walk, Lemsal, Werro, 
Fellin und Arrnsburg, §§ 988—991.

Abth. IV. Don den verschiedenen Bürger-Korporationen und der Erwerbung deS 
Bürgerrechts in Reval.
I. Von den verschiedenen Bürger-Korporationen, 55 992 994.
II. Von der Erwerbung deS Bürgerrechts überhaupt, §§ 995—998.
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HI. Von dem Eintritte in eine der städtischen Gilden, §§ 999, 1000.
1) Von dem Eintritte in die große Gilde, §§ 1001—1008.
2) Von dem Eintritte in die kleine Gilde, §§ 1009—1011.

Abth. V. Von der Erwerbung deS Bürgerrechts auf dem Dome zu Reval, 
§§ 1012—1015.

Abth. VI. Von der Erwerbung deS Bürgerrechts in den Städten Hapsal, Wein
berg, Weissenstein und Laltischport, §§1016—1019.

Abth. VII. Don den verschiedenen Korporationen und der Erwerbung deS Bürger
rechts in den Kurländischen Städten, §§ 1020—1055.

Abth. VIII. Von den verschiedenen Korporationen und der Erwerbung de ö Bürger
rechts in der Stadt Narva, §§ 1036—1048.

Haupst. II. Ton der Mittheilung und den Beweisen deS Bürgerrechts, §§ 1049—1051.
Titel II. Von den Rechten der Bürger in ihrer Gesammtheit, als Gemeinden.

Hauptst. I. Allgemeine Bestimmungen, §§ 1052—1082.
Hauptst. II. Von der Verfassung der Stadtgemeinden in den OstseegouvcrnementS.

Abth. I. Von der Verfassung der Bürgergemeinde in Riga, §§ 1083—1088.
I. Von den Aeltesten bänken der großen und der kleinen Gilde, 

§§ 1089—1096.
II. Von den Dockmännern der großen und der kleinen Gilde, 

§§ 1097, 1098.
Abth. II. Von der Verfassung der Dürgergemeinde in Dorpat, §§ 1099—1104.
Abth. III. Von der Verfassung der Bürgergemeinde in Pernau, §§ 1105, 1106.
Abth. IV. Von der Verfassung der Dürgergemeinden in den übrigen Städten deS /

Livländischen Gouvernements, §§ 1107—1110.
Abth. V. Von der Verfassung der Dürgergemeinde in Reval, § 1111.

I. Von den Ae'.testcnbänken der großen und der kleinen Gilde, 
§§ 1112—1119.

II. Von den nicht zum Personal der Aeltestenbänke gehörenden Wort
führern der großen und kleinen Gilde, §§ 1120, 1121.

III. Don den durch die große und die kleine Gilde gebildeten Kommis
sionen, §§ 1122—1128.

IV. Von dem Sekretair der großen Gilde und dem Notar der St. Ka
nuti Gilde, § 1129.

Abth. VI. Von der Verfassung der Bürgergemeinde deS DomS zu Reval, 
§§ 1150—1152.

Abth. VII. Von der Verfassung der Bürgerzemeinden in den übrigen Städten deS 
Esthländischen Gouvernements, §§ 1155, 1154.

Abth.VIII.Von der Verfassung der Städtgemcinden int Kurländischen Gouverne
ment, §§ 1155—1154.

Abth. IX. Von der Verfassung der Stadtgemeinde in Narva, §§ 1155—1166.
Hauptst. III. Von den Versammlungen der Stadtgemeinden in den OstseegouvemementS.

Abth. I. Von den Versammlungen der städtischen Gilden in Riga, §§ 1167 
—1205.

Abth. II. Von den Versammlungen der städtischen Gilden in Dorpat, §§ 1206 
—1211.

Abth. III, Von den Versammlungen der städtischen Gilden in Pernau.
I. Von den Versammlungen der großen Gilde, §§ 1212 1220.
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II. Don ben Versammlungen bcr kleinen Gilbe, §§ 1221, 1222. 
Abth. IV. Von ben Versammlungen ber Stabtgemeinben in ben übrigen Stäb- 

ten bes Livländischen Gouvernements, § 1223.
Abth. V. Von ben Versammlungen ber stäbtischcn Gilben in Reval, 

§§ 1224—1239.
Abth. VI. Von ben Versammlungen bcr Domgilde, §§ 1240—1244.
Abth. VII.Von ben Versammlungen ber Stabtgemeinben in Hapsal, Wesenberg, 

Weiffenstein unb Baltischport, §§ 1245.
Abth.VIII. Von ben Versammlungen ber Stabtgemeinben im Kurlänbischcn Gou. 

vernement, §§ 1246—1256.
Abth. IX. Von ben Versammlungen ber stäbtischcn Gilben in Narva.

I. Don ben Versammlungen bcr großen Gilbe, §§,1257—1277.
II. Von ben Versammlungen ber kleinen Gilbe ober ber Korporation 

ber Hanbwerker, §§ 1278—1281.
Hauptst. IV. Don ben stäbtischcn Wahlen unb bem Wahlbienste.

Abth. I. Von ben stäbtischcn Wahlen unb bem Wahlbienste in Riga.
I. Von ben Wahlen in ben Rath, §§ 1282—1296.
II. Von ben Wahlen in bic stäbtischcn Niebergcrichte, §§ 1297 — 

1301.
III. Don ben Wahlen zu ben Aemtern behufs ber innern Gildevcrwal- 

tung.
1) Zur innern Verwaltung ber großen Gilbe, §§ 1302—1515.
2) Jur innern Verwaltung der kleinen Gilbe, §§ 1314—1318.

IV. Von ben Wahlen in bas General-Konsistorium unb in baö Stadt» 
Konsistorium, §§ 1319—1523.

V. Don ben Wahlen in bas Polizeiamt, §§ 1324, 1325.
>1. Don ber Wahl zu ben stäbtischcn Kommissionen unb ben söge» 

nannten Inspektionen, §§ 1526—1328.
A II. Von den Wahlen zu ben Aemtern behufs ber Verwaltung ber Bau» 

ern im Rigaschen Patrimonialgebiete, §§ 1329—1331.
Abth. II. Don den Wahlen unb bem Wahlbienste in ben übrigen Stabten bes 

Livländischen Gouvernements.
!.. Von ben Wahlen unb bem Wahlbienste in Dorpat.

1) Von ben Wahlen in ben Rath, §§ 1332—1340.
2) Von ben Wahlen in bas Vogteigcricht, §§ 1341.
3) Von ben Wahlen ber Vorstänbe der Stäbtischen Gilben, 

§ 1342.
4) Von ben Wahlen in baS Polizeiamt, § 1345. 

II. Von ben Wahlen unb bem Wahlbienste in Pernau.
1. Don ben Wahlen in ben Rath, §§ 1544—1546.
2) Don ben Wühlen in bie städtischen Niedcrzerichte, §§ 1347, 

1348.
5) Don den Wahlen der Vorstände der städtischen Gilden, 

§§ 1549—1356.
4) Von ben Wahlen zu ben Aemtern bei ben städtischen Kommissionen 

unb Inspektionen, §§ 1557.



III. Von den Wahlen und dem Wahldicnste in Wenden, Wolmar, Walk, 
Lemsal, Werro, Fellin und ArenSburg.
1) Von den Wahlen in den Rath, §§ 1558—1562.
2) Von den Wahlen der Vorstände bet Korporation der Kaufleute 

und der Korporation der Handwerker, §§ 1565—1566.
5) Von den Wahlen in die städtischen Verwaltungen und Kommissio

nen, §§ 1567—1571.
Abth. III. Von den Wahlen und dem Wahldienste in Reval.

I. Von den Wahlen in den Rath, §§ 1572—1583.
II. Von den Wahlen in die städtischen Niedergerichte, §5 1584—1587.
HI, Don der Wahl des Vorstandes der städtischen Gilden, §§ 1588 — 

1590.
1) Von der Wahl deS Vorstandes der großen Gilde, §§ 1591 — 

1595.
2) Von der Wahl des Vorstandes der kleinen Gilde, §§ 1596, 

1597.
IV. Von den Wahlen in das General-Konsistorium und in das Stadt- 

Konsistorium, §§ 1598—1402.
V. Von den Wahlen in das Polizeiamt, §§ 1405, 1404.
VI. Von den Wahlen in die Stadtverwaltungen und Kollegien, 

§ 1405.
Abth. IV. Den den Wahlen und dem Wahldienste auf dem Dome zu Reval, 

§§ 1406—1408.
Abth. V. Von den Wahlen uud dem Wahldicnste in den übrigen Esthländischen 

Städten.
I. In Hapsal, 1409—1414.

II. In Wesenberg, Weiffenstein und Baltischport, §§ 1415—1418. 
Abth. VI. Von den Wahlen und dem Wahldienste in den Städten des Kurländi

schen Gouvernements.
I. Allgemeine Bestimmungen, §§ 1419—1425.
II, Besondere Bestimmungen.

1) Von den städtischen Wahlen in Mitau.
a) Von den Wahlen in den Rath, §§ 1424—1455.
b) Von den Wahlen der Aeltermänner und Aelteften, §§ 1456, 

1457.
2) Von den städtischen Wahlen in Libau.

a) Von den Wahlen in den Rath, §§ 1458—1441.
b) Von den Wahlen der Aeltermänner und Aeltcsten, § 1442.

5) Von den städtischen Wahlen in Windau, §§ 1445, 1444.
4) Von den städtischen Wahlen in Goldingcn, §§ 1445, 1446.
5) Von den städtischen Wahlen in Bauske, §§ 1447, 1448.
6) Von den städlischcn Wahlen in Jakobstadt, §§ 1449—1451.
7) Von den städtischen Wahlen in Friedrichstadt, §§ 1452, 1455.
8) Von den städtischen Wahlen in Hascnporh, §§ 1454, 1 455.
9) Von den städtischen Wahlen in Pilten, §§ 1456, 1457.

10) Von den städtischen Wahlen in Grobin, §§ 1458, 1459.
11) Von den städtischen Wahlen in Tuckum, §§ 1460, 1461.
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Abtb. VII. Von den städtischen Wahlen und dem Wahldienste in Narva.
I. Von den Wahlen in den Rath, §§ 1462—1464.
II. Dort den Wahlen zu den Aemtern in den städtischen Niedergerichten, 

Kommissionen und Verwaltungen, §§ 1465, 1466.
III. Von den Wahlen der Vorstände der Stadtgilden.

1) Von der Wahl des Vorstandes der großen Gilde, §§ 1467— 
1475.

ŹFelche den einzelnen Bürgern zustehen, 
in Bezug auf das Gericht und das Verfahren 

76—1479.
u^r* in Bezug auf den Dienst, §§ 1480 —

2) Von der Wahl des Vorstandes der kleinen Gilde, §§ 1474, 
1475.

Titel III. Von den Rechten und Vorzü 
•Çmuptfl. I. Von den Rechten der

in Kriminalsachen,
Hauptst II. Von den Rechten der

1482.
Hauptst. III. Von den Rechten der Bürger in Bezug auf die dem Staate gebührenden 

Abgaben und Leistungen, §§ 1485—1489.
Hauptst. IV. Von den Rechten der Bürger in Bezug auf das Vermögen, §§ 1490 — 

1499.
Titel IV. Von dem Austritte aus dem städtischen Stande und der Erldlchung der Rechte 

desselben, §§ 1500—1502.

Beilagen
zum Ständerechte.

Be il. I (bum § 42). Don den Wappen der Ritterschaften der OstscegouverncmcntZ pag. 195. 
Beil. II (bum § 45). Von den Ritterfchaftsgütern in den Ostsecgouvemements . . log 
Beil. III fJum § 541). Tabelle über die durch Wahl dec Ritterschaften in den Ostsecgou- 

vernemcntS zu besetzenden Aemter, nach Klassen geordnet .... .197.
Beil. IV (bum § 1060). Von den Wappen der Städte in den Ostseegouvernements . 199.

I. Von den Wappen der Livländischen Städte.
II. Von den Wappen der Esthländischcn Städte.
III. Von den Wappen der Kurländischen Städte.
IV. Von dem Wappen der Stadt Narva.

Beil. V (Zu den §§ 958, 998, 1025, 1059)............................................... 202
I. Formel des Eides, welcher in den Städten der Ostseegouvernementä und in Narva 

bei dem Eintritte in die örtliche Bürgerschaft geleistet wird.
II Formel des Eides, welcher auf dem Dome zu Reval geleistet wird.

Beil. VI. (bu den §§ 1296, 1580, 1422). Tabelle über die durch Wahl der Stadtgcmeind, 
in den OstseegouvernementZ zu bà^c^Aemter, nach Klaffen geordnet. 201
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Berichtigungen und Druckfehler.

«Statt cfllg. ReichSg. ist überall zu lesen: Allg. ReichSg. 
Seite 197 Zeile 12 muß es heißen: Ritterschaftshauptmann
— 212 — 38 — — — : Stadtgemeinden
— 213 — 36 — — — : städtischen Gilden.

Seite 5 § 20 Zeile 5 muß es heißen: Ermessen
— 68 8 499 — 1--------- — : wählt
— 94 8 712 — 1 --------- — : 88 627—629.
— 114 § 876 — 2---------— : Thl. III.
— 116 8 882 — 2--------- — : B. II.
— 128 8 945 — 1 — — — : in Bezug auf
— 140 8 1040 — 4 — — — : Handwerfen
— 149 8 1109 — 2---------— : Gehalt be-
— 151 8 1122 — 7 — — — : der von ihnen
— 152 8 1134 — 3---------— : wahrzunehmen
— 177 8 1358 — 4 — — — : studirt haben,-

2 Th.
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